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27.

Verhandlungen
des

Großen Rathes der Republik B c r n

Ordentliche Wintersitzung 1844. Erste Hälfte.

(Nicht offiziell.)

Kreisschreiben
an

sämmtliche Mitglieder des Großen Rathes.

T i t.
Der Hochgeachtete Herr Landammann hat die Eröffnung

der ordentlichen Wmtersefsion des Großen Raches festgefetzt auf
Montag den 18. Wintermonat nächstkünftig.

Sämmtliche Mitglieder des Großen Rathes werden demnach
eingeladen, stch an diesem Tage, des Morgens um 10 Uhr, im
Sitzungssaale einzustnden.

Verzeichniß der zu berathenden Gegenstände:

Gesetzesentwiirfe und Vorträge.
I Negierungsrath und Sechszehner.

1) Entwurf eines revidirten Reglements über die innere Organi¬
sation und über die Berathungen deS Großen Ratdcs.

2) Dekretsentwurs, betreffend die Lostrennung des Heiseren
bezirkes Kandergrund von dem Urversammlungsbezirke
von Frutigen.

3) Vortrag und Dekretsentwurs, betreffend die Verlegung des

Amtssitzes von Aarwangen nach Langenthal.
4) Vortrag über die Vorstellungen mehrerer Lehrervereine,

betreffend das Stimmrecht der Primarschullehrer au den
UrVersammlungen.

5) Vertrag, betreffend die Gesetze über die Verantwortlichkeit
der Behörden und Beamten, so wie über das Verfahren
bei Abberufung öffentlicher Beamten.

II. Regiernngsrath.
Staatsverwaltungsbericht für das Jahr 1843.

7) Vortrag, betreffend die Aufstellung eines Straßennetzes.
8) Vortrag über die Aufnahme einer topographischen Karte des

Kantons Bern.

III. Departement?.
Diplomatisches Departement.

4) Vortrag über das Gesuch des Herrn Landammanns Funk
um Entlassung von der Stelle des Landammanns.

Departement des I n n e r n.

10) Entwurf eines Gesetzes wider die Thierquälerei.
11) Entwurf eines Gesetzes über den Giftverkauf.
12) Entwurf eineS Reglements über die medicinisch chirurgischen

Staatsprüfungen.
13) Dekretsentwurs über die Vetcllung des Staatsvermögens.
14) Vortrag über den Anzug des Herrn Dr. Johann Schnell,

betreffend das Verfahren der Behörden in den Gemeinde-

angelegenheitcn von Burgdorf.

15) Vortrag, betreffend einen nachträglichen Kredit für das
Armenwesen.

16) Vortrag über einen nachträglichen Kredit für das Zmpf-
wesen.

Justiz- und Polizeidepartement.
. Justizsektion.

17) Vorträge über Ehehindernißdifpensationsgesuche.
18) Vorträge über Bestätigung von Legaten.

. Polizeiaktion.
19) Vortrag über die Vorstellung des Einwohnergemeinderathes

von Rohrbachgraben, bezüglich auf die Ungleichheit der
Heirathseinzuggelder in den konkordirenden Kantonen.

20) Vortrag über die Vorstellung mehrerer Reutäufer in der
Gemeinde Langnau, worin um Dispensation vom persönlichen

Militärdienste und andern Pflichten des Staatsbürgers

nachgesucht wird.
21) Vortrag über ein Naturalisationsgefuch.

F i n a n z d e p a r t e m e n t.
22) Entwurf des Staatsbudgets für das Jahr 1845.
23) Dekretsentwurf über Erhöhung des Gehaltes des luAvuimn--

vüi'illeiUtmr des KadasterS im Jura.
24) DekretSeniwurs über Erhöhung der Gehalte der Grundsteuer-

aufseher im Jura.
25) Vortrag, betreffend einen Waldkantonnementsvertrag mit

der Burgergememde Kappelen bei Aarberg.
E r z i e h u n g s d e p a r t e m e n t.

26) Dekretsentwurf über die Reorganisation der Kollegien im
katholischen Theile des Jura.

27) Dekretsentwurf über die Errichtung einer Pfarrstelle zu
Grellingen.

M i l i t ä r d e p a r t e m e n t.
28) Vortrag über die Vorstellung des bernischen Ofstziersvereins,

betreffend die Ernennung von vier Kantonalobersten.
B a u d e p a r t e m e n t.

29) Entwurf eines Dekrets über Aufstellung eines Oberingenieurs
mit Gehülfen für den Neubau und Uebertraguug des
Hoch- und Straßenbauunteihalcs an die Regierungsftatt-
halter mit Hülse der Ingenieurs.

30) Vortrag über die Bewilligung einer Straßenbeisteuer an die
Kosten einer Verbindungsstraße zwischen dem Tessenberge
und Twann.

31) Vortrag, betreffend den Bau einer Brücke über die Emme
und eine Straßenkorrektivn bei Lützelflüh.

32) Vorlrag über die Bewilligung einer Staatsbeisteuer an die
Kosten einer neuen Straße von Ursenbach nach Waltrigcn,
so wie an die Kosten der Straße gegen das Häbern-Bad.

33) Vortrag über die Bewilligung einer nachträglichen Staats-
deisteuer an die Kosten der neuen Straße zwischen Krauch -

thal und Boll.
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34) Vortrag, betreffend eine Kreditbewilligung für die Lyß-
Hindelbank-Straße.

IV. Kommissionen des Großen Rathes.
V i t t s ch r i f t e n k o m m i s s i o n.

35) Vortrag über die Beschwerde der Burgergemeinde von Bern,
betreffend das vom Regierungsrathe erlassene
Organisationsreglement für die Znsel - und Außerkrankenhaus-
korporation.

K. Gesetzgebungskommission.
30) Neue Redaktion der zurückgeschickten Artikel und Abschnitte

des besondern Theiles des Entwurfes eines Strafgesetzbuches.

» Wahlen.
1) Allfällige Ergänzungswahl des Landammanns für den Rest

des Jahres 1844.
2) Landammann für das Zahr 1845.
3) Vicepräsident des Großen Rathes.
4) Stellvertreter des Vicepräfidenten.
5) Schultheiß.
0) Vicepräsident des Rcgierungsrathes.
7) Präsident des Obergerichtes.
8) SechSzehner für das Zahr 1845.
9) Die in der Bittschriftenkommission durch periodischen Aus¬

tritt in Erledigung kommenden Stellen der
Herren Steinhauer, Regierungsrath,

„ Erimm, Eroßrath.
10) Postdirektor.
11) Adzunkt des StaatsanwalreS.
12) Kriegskommissär.

Nach der Eröffnung der ersten Sitzung werden die Vorträge
des diplomatischen Departements, des Baudepartements, der
Polizeisektion und der Zustizsektion zur Berathung vorgelegt
werden.

Aus die Annahme des Entlassungsgesuches des dießjährigen
Landammanns wird zunächst die unter lAttoia It I angegebene
Ergänzungswahl für den Rest des ZahreS 1844 folgen, in so fern
der Große Rath nicht etwas Anderes beschließt.

Die unter lAltera U 2—12 bezeichneten Wahlen sollen
Montag den 25. Wintermonat und an den folgenden Tagen
vorgenommen werden.

Mit Hochachtung l

Bern, den 1. Wintermonat 1844.

Aus Auftrag des Hg Hrn. Landammanns!
Der StaatSschreiber,

Hünerwadel.

Erste Sitzung.

Montag den 18. Wintermonat 1844.

(Morgens um 10 Uhr.)

Präsident: Herr Landammann Funk.

Nach dem Namensausrufe werden folgende Vorstellungen

u. s. w. als eingelangt angezeigt:
1) Des A. Monnerat, von Vermcö, Strafnachlaßgesuch;
2) des SchullehrervereinS der Amtsbezirke Diel und Nydau, —

um Erläuterung deâ §.31, Art. I der Verfassung, betreffend
die Censusbescheinigung für die Schullehrer;

3i des Herrn Friedrich Kläsiger, Amtsnotar und Rechtsagent,
von Langenthal, — um Abänderung des Dekrets vom
8. Dezember 1838 in Betreff der Dauer der Herbstferien,
>o wie der Satzungen 44, 45, 57 und 48 der Civilprozeßform,
bezüglich auf das Verfahren in Odermoderationssachen;

4) der Direktion der schweizerischen Nationalvorsichtskassa, —
um Anerkennung dieser Anstalt als moralische Person und
um Sanktionnirung ihrer Statuten;

5) des Herrn Oberst Hoffmeier zu Dassecourt, — um Aufhe¬
bung eines ihn betreffenden Entscheides des Regierungsrathes
vom 1. November 1839;

6) einer Anzahl Burger der Kirchgemeinde Rohrbach, — um
Aufhebung einer vom Regierungsrath am 18. Zan. 1843

ertheilten Hintersäßgeldkonzession;
7) des François Lâchât, von Levoncourt in Frankreich, — um

Revision des gegen ihn geführten Strafverfahrens, nebst

Nachtrag;
8) des Zos. Karrer, von Röschenz,— Beschwerde gegen die

Gemeinde Röschenz;
9) der Gemeinde Erandval, — Genehmigung mehrerer Legate;

10) der Landschaft Saanen, — um Aufbebung des Laubeck-

zolleS, so wie desjenigen auf der Nydeckbrücke u. a. m.;
11) der Gemeinde Nydau, — daß Nydau von der neuen

Straßenlinie nach dem Zura nicht ausgeschlossen werde;
12) des ZaqueS Renaud zu Glovelier, — gegen Genehmigung

eines Legates;
13) der Einwodnergemeinde Kirchberg, — um Herstellung der

sogenannten alten Wangen-Salzstraße und um Verlegung
des Zollpostens an die Kantonsgrenze;

14) der Gemeinden Walliswyl, Berken und Graben, gegen den

beabsichtigten Straßenbau von Wangen nach Aarwangen;
15) der Gesellschaft zu Zimmerleuten in Bern, — um Geneh¬

migung eines Legates;
10) der Eemeinderäthe von Vechigen, Biglen, Wyl, Word

und Münsingen, — um Verbesserung der Straße von
Krauchthal durch das Lmdenthal bis Doll;

17) deS Herrn Notars Froidevaux zu Noirmont, — Nachtrag
zu frühern Vorstellungen;

18) der Frau Marianne Wiegsam, geb. Arn, von Bern, —
um Begnadigung oder Strafumwandlung für ihren
Ehemann ;

19) der Ortschaften Großaffoltern, Vorimholz, Kaltenbrunnen
und Suberg, — um Erhöhung der Beisteuer an die Kosten
der Korrektion der Straße von da nach der Lyß-Hindel-
bankstraße bei Suberg;

20) deS Zoh. Rolli, vom Belpberg, zu Freiburg, — um Reha¬
bilitation ;

21) der Hortikulturgesellschast in Bern, — um Bestätigung
eines Legales;

22) der Erenzgemeinden Wengi, Rapperswyl, Oberwyl, Rütti,
Arch, Leuzigen, Lengnau, Limpach, Bätterkiuden, Wyler,
Zielebach, Utzenstorf und Messen, — um Abänderung
einiger Bestimmungen des Zollgesetzes;

23) der Herren Heiniger und neunzehn anderer Handelsleute
in Burgdorf, — um Herabsetzung mehrerer Zollansätze;

24) des protestantisch-kirchlichen Zweigvereins im Seelande, —
um Verwendung zu Gunsten der protestantischen Einsaßen
des Kantons Wallis wegen Ausübung ihres Gottesdienstes;

25) der Eeneralsynode der bernischen Geistlichkeit, — gegen den
proiektirten Verkauf von Pfarrhäusern;

20) des Pfarramtes Rohrbach, — um Pensionserhöhunz für
Melchior Flükiger von Rohrbachsdorf;

27) der Kirchgemeinde Münsingen, — daß der Regierungsrath
angewiesen werde, zu befehlen, daß die Kinder der Neu-
täufer nach den evangelisch-reformirten Kirchengebräuchen
getauft und, bis dieß geschehen, nicht in die Tausrödel
eingeschrieben werden;

28) der Gemeinde Aarwangen, — gegen Verlegung des Amts¬
sitzes von Aarwangen nach Langenthal;

29) verschiedene Ehehindernißdispensationsbegehren;
30) der Gemeinde Oberönz, — betreffend die Bern-Morgenthal-

straße.



Hierauf werden verlesen:
1) Eine Anzeige von Regierungsrath und

Sechszehnern, daß diese BeHorde in ihrer heutigen Sitzung
sämmtliche von den verschiedenen Amtswahlkollegien am
19. Oktober letzthin vorgenommenen Wahlen in den Großen
Rath als gültig anerkannt habe;

2) ein Entlassungsgesuch des Herrn Professors Stettler
aus dem Justiz- und Polizeidepartemente;

3) eine Mahnung des Herrn Stettler, dahin gebend,
daß der Regierungsratd aufgefordert werde, entweder sofort
die Publikation der Kaufssteigerung über die Pfarr- und
Professorenwohnungen an der Herrengasse in Bern
zurückzuziehen oder vor ibrer Abhaltung dem Großen Rathe über
die Gründe für dieselbe Bericht zu erstatten;

4) ein Anzug des Herrn Roth zu Wangen, daß der Staat
die französischen Gold- und Silbersorten nach dem Cur-
rentfuß des FünffrankenthalerS zu Btz. 35 annedmen und
ausgeben möchte;

5) ein Anzug des Herrn Regierungsstatthalters Köhler in
Burgdorf, dahin gehend, daß der bisherige
Administrativgerichtsstand ausgehoben werde, und daß alle ordentlichen

Adminiftrativprozesse den verfassungsmäßig bestehenden
CivilgerichtSbehörden zur Instruktion und Beurtheilung
übertragen werden möchten.

Der Herr Landammann eröffnet nunmehr die Session
mit folgender Anrede :

Tit.
Der Augenblick, wo die Stellvertreter des Volks zusammentreten

zur gewissenhaften Berathung der ihnen anvertrauten
Landesinteressen, und die Dauer ihrer Verhandlungen bieten
jedesmal das Bild dar, wo Ernst und regere Thätigkeit frisch
erwachen. Diese lebhaftere Regsamkeit für das öffentliche Leben
äußert sich nicht allein im Einzelnen, sie findet sich vielmehr
fast allenthalben im größeren Theile der Bevölkerung. Der
Einzelne sieht der Gewährung seiner Wünsche entgegen, und im
Allgemeinen darrt man auf gedeihliche Lösung des für das
Gemeinwohl einflußreichern Stoffes im Gebiete der Gesetzgebung
und der höhern Administration.

Richten wir unsern Blick auf unsere innern Zustände im
Vergleiche mit dem Zustande anderer Kantone des schweizerischen

Vaterlandes, so hatten wir bis jetzt noch keine Ursache,
andere eidgenössische Mitstände um glücklichere Vorzüge zu
beneiden und unser Loss zu bereuen. Einzelne Gebrechen, an
denen wir leiden, treffen wir allenthalben an. Im Allgemeinen
aber bethätigt sich der Kanton Bern in einem ruhig und frei
fortschreitenden Entwicklungsgange. Während anderwärts
konfessionelle Kämpfe mit heftiger Leidenschaftlichkeit die Gemüther '
beunruhigen und entzweien, während in einem andern Mitstande
gegen die Protestanten verfassungsgemäß jegliche Ausübung
ihres Gottesdienstes unterdrückt wird, bestrebt sich die Bernische
Bevölkerung beider Konfessionstheile ernstlich, den Sinn für christliche
Duldsamkeitund gegenseitiges Vertrauenzu befördern und Achtung
zu befestigen. Keine Versuche für eine rückgängige Bewegung
vermögen bei unserem Volke in seinem unerschütterlichen Sinn für
Ordnung und Recht durchzudringen. Auch in Betracht geistiger
Ausbildung und praktischer Befähigung sind die Aussichten keine

unerfreulichen. Obgleich dieses Werk unter äußerst ungünstigen
und schwierigen Verhältnissen begonnen hatte, sind die Vorzüge
im Vergleiche mit den früheren Zuständen unverkennbar. Und
stets wird für die Erfüllung der schönen Aufgabe im Erziehungswesen

muthig gearbeitet. Während wir sehen, wie von Zürichs
Hochschule sich von den tüchtigsten Lehrern zurückziehen, ist

man bei uns bemüht, zu Förderung der Wissenschaften im Geiste
ächter Moralität der höhern Lehranstalt durch Anstellung
ausgezeichneter Lehrer mehreres Ansehen zu verschaffen. Auf dem
Gebiete der Gesetzgebung endlich ist Bern ebenfalls nicht unthätig
geblieben. Verdienstliche Arbeiten haben im Laufe dieses Jahres
die Behörden in den verschiedenen Abstufungen bereits beschäftigt.

Noch im Laufe dieser Session wird der Große Rath das
Strafgesetzbuch zu Ende berathen, und bald wird er in die

Möglichkeit gesetzt sein, zum Wohl des Landes wesentliche Ver¬

besserungen im Geldstagsprozesse einzuführen. Mögen wir im
ernsten Hinblick in die Zukunft mit den reinsten Vorsätzen auch
dieses Mal unsere Arbeiten beginnen und stets in der Gesinnung

für treue Pflichterfüllung beharren.
Indem ich Sie, Tit., insgesammt von Herzen willkommen

heiße, erkläre ich die erste Hälfte der Wintersession für eröffnet.

Tagesordnung.
Vortrag des diplomatischen Departements über das

Gesuch des Herrn Landammanns Funk um Entlassung von
der Stelle des Landammanns.

(Herr Vizelandammann Blösch übernimmt das Präsidium).

Der Schluß dieses Vertrages geht dahin, daß dem Herrn
Landammann Funk, inFolge seiner Erwählung zum Oberrichter,
die nachgesuchte Entlassung in allen Ehren und unter Verdankung

der geleisteten Dienste, ertheilt werden möchte.
Durch's Handmehr genehmigt.

Hierauf stellt der Herr Vizelandammann an die Ver-
sammlung die Einfrage, ob sie nun zur Wahl eines Landammanns

für den Rest des Jahres 1844 schreiten wolle.

Auf den Antrag des Herrn Schultheißen von Tavel
wird durch's Handmehr beschlossen, zu keiner neuen Wahl für
den Rest des Jabres zu schreiten, sondern den Herrn Vizepräsidenten

zu ersuchen, bis an das Ende des Jahres 1844 die
Funktionen des Landammanns zu versehen.

Vortrag des Baudepartements, betreffend den Bau
einer Brücke über die Emme und eine Straßenkorrektion
bei Lützelflüh.

Nach Darstellung der Nothwendigkeit dieser Bauten gebt
der Schluß des Vertrages dahin, der Große Rath möchte
beschließen :

1) Für eine neue Straße vom Farbschachen bei Lützelflüh bis
Niedergoldbach und für die damit in Verbindung stehende
hölzerne gedeckte Brücke mit 2 steinernen Widerlagern, 2
steinernen Pfeilern und den zu Befestigung derselben
erforderlichen Schwellenbauten nach den vorgelegten Plänen
und Devisen die Summe von Fr. 59,990 zu bewilligen,
jedoch mit der vom Regierungsrath beantragten Modifikation,

daß der Straße eine Fahrbahn von 29' statt von 22'
gegeben werde;

2) für das Jahr 1845 Fr. 39,999 in das Büdget aufzunehmen;
3) dem Baudepartement für dieses Unternehmen und die damit

zusammenhängenden Theile, in Hinsicht auf welche man
nicht durch freundliche Uebereinkunft zu annehmbaren
Entschädigungen gelangen kann, das Expropriationsrecht zu
ertheilen, und

4) das Daudepartement mit der Ausführung des ganzen Baues
zu beauftragen.

Bigler, Regierungsrath, als Berichterstatter, empfiehlt,
gestützt auf die im schriftlichen Vortrage entwickelten Gründe,
die Schlüsse desselben zur Annahme iu »lobo.

May, gew. Staatsschreiber, stellt den Antrag, daß die

Frage, ob nicht eine steinerne Brücke einer hölzernen vorzuziehen
wäre, zu näherer Untersuchung an die vorberathende Behörde
zurückgewiesen werden möchte.

Althaus wünscht, daß die neue Brücke am gleichen Platze
erbaut werden möchte, wo die letzige Brücke stehe.

Jsenschmid fragt, warum man jetzt auf einmal den

Grundsatz, keine Brückenpfeiler mehr in die Emme zu setzen,
verlassen wolle, und trägt darauf an, daß zu Vervollständigung
des Rapportes das Baudepartement beauftragt werden möchte,
zu untersuchen, ob hier nicht eine Eisendrathbrücke das geeignetste

Auskunftsmittel wäre.



Bigler, Regierungsratb, als Berichterstatter, entgegnet,
das Baudepartement habe alle diese Fragen wohl untersucht.
Eine steinerne Brücke sei wegen der Beschaffenheit der Lokalität
nicht wohl möglich; würde man eine solche mit einem einzigen
Bogen bauen, so würde letzterer breiter werden als derjenige
der Nydeckbrücke; wollte man aber eine Steinbrückt mit mehrern

Dogen, so würden deren wenigstens drei nöthig sein, und
dadurch der Wasserstrom zu sehr gehemmt werden u. s. w I,

was bei einer hölzernen Brücke mit zwei Pfeilern weniger der
Fall sei. Ueberdieß würden die Kosten einer Steinbrücke in die

Hunderttausende gehen. Bezüglich der Stelle, wo die Brücke
gebaut werden solle, sei allerdings der alte Platz, bezüglich auf
die Festigkeit des Bodens, günstig, aber in Betreff des Gefälles
der Straße sehr ungünstig. Eine Drathbrücke endlich würde
einerseits sehr kostbare Fundamente erfordern und andrerseits
höchst bedeutende Unterhaltungskosten nach sich ziehen, worüber
daö Baudepartement die nöthigen Erkundigungen in Freiburg
und anderswo eingezogen habe. Der Herr Berichterstatter
schließt demnach auf unveränderte Annahme des Gutachtens.

Abstimmung.
1) Sosort einzutreten 94 Stimmen.

Den Gegenstand zu nochmaliger
Untersuchung zurückzuschicken 9 Stimmen.

2) Für unveränderte Annahme der Schlüsse
des Gutachtens Mehrheit.

Vortrag des Vaudepartements über die Bewilligung
einer nachträglichen Staatsbeisteuer an die Kosten der neuen
Straße zwischen Krauch thal und Boll.

Dieser Vortrag geht dahin:
1) Die bereits am 29. November 1843 gesprochene Beisteuer

von Fr. 12,999 an die Korrektion der Krauchthal-Bollstraße
um Fr. 3999, mithin auf Fr. 15,999 zu erhöhen;

2) das Baudepartement zu ermächtigen, auf Rechnung dieses

Beitrages nach Maßgabe des Vorrückens der Arbeit
Abschlagszahlungen verabfolgen zu lassen;

3) bei den übrigen am 29. November 1843 ausgesprochenen
Bedingungen solle es auch fernerhin sein Verbleiben haben.

Bigler, Regierungsrath, als Berichterstatter, führt zu
Begründung dieses Vertrages an, daß, nachdem der Große Rath
auf die eingelangten Petitionen mehrerer Gemeinden am
29. November 1843 eine Staatsbeisteuer von Fr. 12,999 an
die Kosten der in Frage liegenden Straßenkorrektion bewilligt
hatte, diese Gemeinden in einer neuen Vorstellung die Unmöglichkeit

dargethan haben, mit diesem Beitrage den Straßenbau
ausführen zu können, und daß daher dieselben verlangt haben,
der Staat solle entweder diesen Straßenbau, mit Beiträgen von
Seite dieser Gemeinden, selbst ausführen, oder aber zene
Beisteuer um einige tausend Franken erhöhen. In da? erstere
Begehren konnte aber das Baudepartement nicht eintreten, weil
der Staat mit wichtigern Bauten bereits hinreichend in Anspruch
genommen sei; hingegen eine Vermehrung der am 29. November
1843 bewilligten Beisteuer scheine aus den angebrachten Gründen

am Orte zu sein, zumal der Große Rath damals die
Bedingung aufgestellt habe, daß die neue Straße eine Breite von
18 Fuß, statt nur von 19, erhalte, was natürlich eine bedeutende

Vermehrung der Kosten nach sich ziehe.

Jsenschmid trägt, da dieß eine der allernöthigsten Straßenbauten

sei, aus eine Beisteuer von Fr. 18,999 an, glaubt aber,
eine Breite von 19 Fuß sollte genügen.

von Er lach trägt, vom Grundsatze ausgehend, daß der
Staat die Halste der Kosten beitragen solle, daraus an, bis
auf Fr. 29,999 zu gehen; die Eesammtkosten seien auf Franken
37,999 bis 38,999 berechnet, sie können aber leicht bis auf
Fr. 49,999 ansteigen. Uebrigens werde auch der Staat bei
diesem Straßenbau großen Vortheil haben; bereits haben die

Fuhrleute, welche das Salz nach Thun liefern, sich kathegorisch
geäußert, daß sie dann daS Salz wohlfeiler dahin liefern
werden, und überdies? führe diese Straße bei Thorberg vorbei, wo
es für den Staat ebenfalls vortheilhaft sei, eine gute Straße
zu haben.

Gfeller trägt ebenfalls darauf an, einen Beitrag von
Fr. 29,999 zu beschließen, indem, wenn die betheiligten Gemeinden

die übrigen Kosten tragen, dieß von ihrer Seite immer
noch ein sehr bedeutendes Opfer sei, zumal in andern Gegenden

die Kosten solcher Straßenbauten ganz vom Staate getragen

werden.

Bigler, Regierungsrath, hat als Berichterstatter des

Daudepartements gegen eine vermehrte Beisteuer nichts
einzuwenden, wünscht aber, es möchte in dergleichen Fällen immer
nach einem.gleichmäßigen Maßstabe verfahren werden; das
Baudepartement habe nun geglaubt, die von ihm vorgeschlagene
Beisteuer entspreche dem bisher hierin befolgten Maßstabe.
Schließlich fügt der Herr Berichterstatter bei, daß in neuester
Zeit auch noch von den Gemeinden Burgdors, Hindelbank und
Oberburg Vorstellungen hinsichtlich dieser Sache eingelangt seyen.

Abstimmung.
1) Für den Antrag des Baudepartements 33 Stimmen.

Für etwas Anderes Mehrheit.
2) Für einen Beitrag von Fr. >8,999 55 Stimmen.

Für einen Beitrag von Fr. 29,999 24 Stimmen.

Vortrag des B a u d ep a rtem e nts, betreffend die Herstellung

der Court-Münsterstraße.
Dieser Vortrag schließt dahin, der Große Rath möchte für

die Reparation und Sicherstellung der Court-Münsterstraße, zu
den bereits am 3. Juni 1844 angewiesenen Fr. 19,999
nachträglich noch Fr. 19,999 bewilligen und diese Summe, sowie
die Restanz der bereits angewiesenen Fr. 19,999 auf das Büdget
des Jahres 1845 setzen.

Durchs Handmehr genehmigt.

Vortrag des Baudepartements, betreffend eine
Kreditbewilligung für die Lyß-Hin de lba nkstraße.

Es wird angetragen, für die gänzliche Vollendung und
Ausbezahlung Her Lyß-Hindelbankstraße zu den bereits vom
Regierungsrath auf Rechnung bewilligten Fr. 11,999 die noch
erforderlichen Fr. 9999, im Ganzen also Fr. 29,999 anzuweisen.

Gleichzeitig wird beigefügt, daß mit dieser Summe von
Fr. 29,999 nun ohne Zweifel sämmtliche von der Lyßstraße
herrührenden Zahlungen bestritten werden können, und daß sich

demnach die Totalkosten der 62999 Fuß langen Lyß-Hindelbank-
straße aus Fr. 337,343, oder der Laufschuh ungefähr auf Fr.
5 Rp. 59 stellen.

Bigler, Regierungsrath, als Berichterstatter, empfiehlt
einfach den Antrag zur Annahme mit dem Beifügen, daß diese

Straße bereits sehr stark befahren werde und schon jetzt auf
das Transitwesen des Kantons einen bedeutenden Einfluß ausübe.

Simon, alt - Landammann unterstützt diesen Antrag,
macht aber darauf aufmerksam, daß, während die Straßenlinie,
welche Bern mit der Lyßstraße verbinden solle, im Allgemeinen
im erfreulichen Fortschreiten begriffen sei, dann zwischeninnen
an einem Straßenftücke, welches schon vor geraumer Zeit in
Angriff genommen worden, gegenwärtig sehr wenig gearbeitet
werde, und zwar, wie es heiße, deßhalb, weil die Arbeiter nicht
bezahlt werden.

Bigler, Regierungsrath, als Berichterstatter erwiedert,
diese Bemerkung sei allerdings richtig, das Baudepartement
habe aber bereits die nöthigen Weisungen zu daheriger Abhülfe
gegeben.

Der Antrag des Vaudepartements wird durch's Handmehr
genehmigt.

Auf den Antrag der P o li zeise kti on wird dem Jaques
De le veaux von Mayland, Königreich Sardinien, Ukrenma-
cher zu Villeret, Amtsbezirk Courtelary, welchem das Bürgerrecht

der Gemeinde Mont-Tramelan zugesichert ist, mit 89
gegen 9 Stimmen die Naturalisation ertheilt.

(Schluß der Sitzung nach 1 Uhr.)
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Verhandlungen
des

Großen Rathes der Republik Bern,

Ordentliche Wintersitzung 1844. Erste Hälfte.

(Nicht offiziell.)

Zweite Sitzung.

Dienstag den 19. Wintermonat 1844.

(Morgens um 9 Uhr.)

Präsident: Herr Vizelandammann Blösch.

Nach dem Namensaufrufe und nach Genehmigung des

Protokolls der gestrigen Sitzung leisten die Herren
Oberrichter Belrichard und Hauptmann Kühnen, als neu ein-
tretende Mitglieder des Großen Rathes, den Eid.

Tagesordnung.
Vortrag des Baudepartements, betreffend die

Fortsetzung der Korrektion der Bern-Vaselstraße durch den

Bezirk und die Stadt Lauffen.
Die Schlüsse des sehr ausführlichen Vertrages gehen dahin:

1) Für die Fortsetzung der Bern-Baselstraßen-Korrektion durch
den Bezirk und die Stadt Lauffen nach Maßgabe deS ersten

oder zweiten Projekts und der deßhalb vorgelegten Pläne
und Devise wird eine Summe von Fr. 50,000 bewilligt
unter dem Bedinge, daß Lauffen Beiträge leiste, deren

Angemessenheit der Regierungörath zu beurtheilen hat;
2) für alle diejenigen zu Ausführung dieses Baues nöthigen

Entschädigungen, welche auf freundlichem Wege nicht aus-
gemittelt werden können, wird das Expropriationsrecht
ertheilt, in dem Sinne, daß eS dem Regierungsrathe
überlassen bleibt, ze nach dem Resultate der vollendeten gerichtlichen

Schätzung von dem Expropriationsrechte Gebranch

zu machen oder nicht;
3) je nach dem Resultate der angebotenen Beiträge und der

gerichtlichen Schätzung steht es dem Regierungsrathe frei,
die eine oder andere obiger Slraßenrichtungen auszuführen,
oder von der Korrektion der Straße durch die Stadt nach

Umständen theilweise oder ganz zu abstrahiren;
4) Kleinere, im Interesse deS Baues liegende, Abänderungen

von Plan und Devis, kann das Baudepartement von sich

aus anordnen.

Dem Vortrage wird ohne Diskussion durch's Handmehr
beigepflichtet.

Vortrag des Baudepartements, betreffend eine neue

Straße von Uetigen nach der Ha s lebrücke.
Der Vortrag geht dahin, der Große Rath möchte

I) für eine neue Straße von Uetigen nach der Haslebrücke

nach vorgelegtem Plan und DeviS vom Jahr 1842 eine

Summe von Fr. 27,000 bewilligen ;

2) dem Baudepartemente gestatten, kleinere, im Interesse deS
Baues liegende, Abänderungen von sich auS vorzunehmen;

3) für die Ausführung dieses Baues, wo die Entschädigungen
auf freundlichem Wege gar nicht oder nicht unter annehmbaren

Gedingen ausgemittelt werden können, das Erpro-
priationsrecht ertheilen.
Durch's Handmehr genehmigt-

Vortrag des Vaudepartements, betreffend einen Zusatz
zu dem mit Herrn Oberingenieur Müller abgeschlossenen

Vertrage.
Der beantragte Zusatz geht lediglich dahin, daß der mit

Herrn Mütter abgeschlossene Vertrag gegenseitig auf sechs Monate

ausgekündigt werden könne.

Bigler, Regierungsrath, als Berichterstatter, fügt zur
Unterstützung dieses Antrages bei, daß in dem frühern Vertrage
mit Herrn Müller keine Bestimmung enthalten gewesen sei für
den Fall, wo die eine oder andere Partei vvn diesem Vertrage
zurückzutreten wünschen würde. Daher sei ein solcher Zusatz
namentlich von Herrn Müller selbst gewünscht worden. Gleichzeitig

bemerkt der Herr Berichterstatter, daß der Amtsantritt
des Herrn OberingenieurS Müller ursprünglich auf
letztverflossenen l. Oktober bestimmt gewesen sei, daß aber Herr Müller,
weil die Nydeckdrücke noch nicht fertig werden konnte, gewünscht
habe, sein Amt erst auf 1. Januar 1845 anzutreten, was der
Regierungörath zugegeben habe.

Dem Antrage deS Baudepartements wird durch's Handmehr

beigepflichtet.

Vortrag des Departements des Innern über einen

nachträglichen Kredit für das Jmpswesen.
Es wird angetragen, daß der Große Rath zu Deckung

außerordentlicher Ausgaben für das Jmpswesen im Jahr 184»
einen Supplementarkredit von Fr. 35 l. 05 bewilligen möchte.

Durch's Handmehr genehmigt.

Vortrag des Departements des Innern, betreffend
einen nachträglichen Kredit für das Armenwesen.

Aus diesem Berichte ergiebt es sich, daß sowohl wegen der

großen Zahl sogenannter Kompetenzsteuern, als namentlich

wegen dringender, durch den Mangel an Lebensrnitteln im
letzten Winter veranlaßter Nothfälle in dem dießjährigen Kredite

der Armenkommission ein Ausfall von Fr. 2205 Rp. 10

entstanden sei, zu dessen Deckung vom Großen Rathe für das

Jahr 1844 ein außerordentlicher Kredit von Fr. 2500
verlangt wird.

Durch's Handmehr genehmigt.



Es wird nun verlesen eine an den Großen Rath gerichtete
Zuschrift der Nydeckbrückendirektion, worin die

Mitglieder des Großen Rathes eingeladen werden, dem auf den

23. November nächstkünstig angesetzten Feste der Eröffnung der
Nydeckbrücke beizuwohnen.

Vortrag der Polizeisektion über die Vorstellung des

Einwohnergemeinderatheö von Rohrbachgraben, bezüglich
auf die Ungleichheit der Heirathseinzuggelder in den kon-
kordirenden Kantonen.

Dem Vortrage zufolge wird in dieser Vorstellung, welcher
sich auch die Einwohnergemeinderäthe von Leimiswyl, Klein-
dietwyl und Rvhrbachdorf, und später noch derjenige von Nie-
derbipp angeschlossen haben, aus das Mißverhältniß aufmerksam
gemacht, welches durch den Grundsatz der Gleichstellung von
Schweizerbürgerinnen aus den im Reciprocitätsverhältnisse
stehenden Kantonen mit den eigenen Kantonsbürgerinnen in Betreff
deS Heirathseinzuggeldes in den hiesigen Gemeinden erwachsen sei.

Am Schlüsse der Vorstellung wird sodann der Wunsch
ausgesprochen, es möchte durch ein Gesetz bestimmt werden, daß eine

kantonsfremde Person, welche sich in unsern Kanton Heirathe,
das gleiche Einzuggeld bezahlen solle, welches eine Bürgerin
unsers Kantons bezahlen müßte, wenn sie sich in dem nämlichen
Kanton und in der gleichen Gemeinde einheirathen würde. Der
Vortrag zeigt nun, wie schwierig und unzweckmäßig eS wäre,
wenn der Große Rath aus dem Konkordate vom 26. Juli 1839
cmstreten wollte, zu welchem er erst vor so kurzer Zeit zum
Zwecke der Anbahnung dieser wünschenswerthen Gleichstellung
der Schweizerbürger in den verschiedenen Kantonen, Hand
geboten habe, und ein Dekret abändern wollte, welches erst am
39. Dezember 1838 erlassen worden, und auf das einzig richtige

Prinzip der Reciprocität gegründet sei, indem es von dem

Grundsätze ausgehe, daß schweizer in den verschiedenen
Kantonen in Bezug aus die ökonomischen Leistungen bei Heirathen
gleich behandelt werden sollen, wie die Kantonsangehörigen
selbst. Die Mehrheit der Polizeisektion, welcher auch der
Regierungsrath beipflichtet, trägt demnach darauf an, über die

vorliegende Vorstellung zur Tagesordnung zu schreiten. Die
Minderheit der Polizeisektion dagegen stellt ihren Antrag dahin,
es möchten die eidgenössischen Stände durch ein Kreisschreiben
angefragt werden, ob sie geneigt wären, zu einem Konkordate
Hand zu bieten, wodurch die Heirathseinzuggelder ausgehoben
oder in jedem Kantone möglichst gleichgestellt würden.

Aubry, Regierungsrath, als Berichterstatter. Bis auf
die letzten Jahre hatten die Gesetzgebungen der Kantone durch
fiskalische Bestimmungen den Heirathen zwischen den Bürgern

der verschiedenen Stände Hindernisse entgegengesetzt.
Nach vielen Schwierigkeiten ward im Jahr 1839, um diesem
Stand der Dinge abzuhelfen, ein Konkordat zwischen zwölf
Kantonen in dem Sinne abgeschlossen, daß von den Angehörigen

der konkordirenden Kantone für eine HeirathSbewilligung
keine Taxe oder irgend welche Gebühr zu Gunsten einer
Gemeinde oder Korporation verlangt werden dürfe, anders als
solche, welche die eigenen Angehörigen des betreffenden Kantons

im nämlichen Verhältniß zu entrichten verpflichtet sind.
Schon im Jahr 1838 hatte der Große Rath eine Verordnung
im nämlichen Sinne erlassen. Die Bittschrift, mit welcher sich
die Polizeisektion befaßt hat, erhebt Widerspruch gegen das
System der Reciprocität, aus Veranlassung, daß zwei
Angehörige von Rohrbach, die sich vor noch nicht langer
Zeit im Aargau verheirathet haben, hundertundvierzig Franken

Einzugsgebühr bezahlen mußten, während ungefähr im
gleichen Zeitpunkt zwei Aargauerinnen durch Verheirathung
Bürgerinnen zu Rohrbach wurden, wobei selbige nur zwanzig
Franken erlegten. Wenn der Grundsatz der Reciprocität gegenüber

den Gemeinden des Kantons Aargau einige Nachtheile
für die bernerischen Gemeinden darbietet, so finden diese letztern
dagegen wiederum einen Vortheil bei den Gemeinden solcher
Kantone, wo die Gebühr niedriger angesetzt ist, als im Kanton
Bern. Wenn man dem Begehren der Bittsteller entsprechen
wollte, so würde dieses einen Grundsatz aufopfern heißen,
womit größere Uebelstände verbunden wären, als der Fall, über

den man sich beschwert. Die Polizeisektion in ihrer Majorität
muß finden, daß kein Grund vorhanden sei, auf das Konkordat
zu verzichten, welchem Bern beigestimmt hat. Die Ausführung
der von den Bittstellern vorgeschlagenen Maßregel würde über-
dieß große Schwierigkeiten darbieten. Wie übel würden wir
daran sein, wenn wir von allen Gemeinden der Schweiz die
Mittheilung eines genauen Verzeichnisses aller finanziellen Leistungen

verlangen wollten, welchen eine Bernerin bei der Heirath
mit einem ihrer Eemeindeangehörigen unterworfen wäre? DaS
Heilmittel wäre schlimmer, als das Uebel selber. Die Minorität

der Polizeisektion betrachtet die Verhältnisse, in welche
eine große Anzahl unserer Gemeinden durch den Grundsatz der
Reciprocität versetzt werden, als ungerecht und lästig, und sieht
kein Adhülfsmittel für diese Klagen und keine wahre Reciprocität

als in der Abschaffung der Heirathsgebühren in allen
Kantonen. Ohne Zweifel wäre diese Maßregel weitaus
rationeller, allein die Gewohnheit des Bezugs zener Gebühren ist so

sehr im Zustande der Gemeinden eingewurzelt, daß es kaum zu
hoffen wäre, daß eine Vorkehr dieser Art irgend welchen Erfolg
haben würde. Der Regierungsratb hat mit dieser Ansicht der
Polizeisektion übereingestimmt und trägt darauf an, zur
Tagesordnung zu schreiten.

Durch'S Handmehr wird dem Antrage der Mehrheit der
Polizeisektion ohne weitere Bemerkung beigepflichtet.

Vortrag der Polizeisektion über die Vorstellung
mehrerer Neutäufer in der Gemeinde Langnau, worm um
Dispensation vom persönlichen Militärdienste und andern Pflich-
ten deS Staatsbürgers nachgesucht wird.

Dem Vortrage zufolge sprechen in dieser Vorstellung U.
Lehmann, N. Blaser, P. Aeschlimann und Chr. Lehmann in
der Gemeinde Langnau im Namen der sogenannten Neutäufer
folgende angebliche Rechte an, nämlich: Enthebung vom
persönlichen Militärdienste, — Enthebung von der Pflicht, ihre
Kinder in die Primärschulen zu schicken, — Enthebung ihrer
Kinder von der Pflicht, sich durch einen Geistlichen der Landeskirche

confirmiren zu lassen, — Gestattung der bürgerlichen
Trauung und Aufstellung einer gesetzlichen Vorschrift, wodurch
den Neutäufern gestattet wird, ihre Kinder als ungetanst in
die Burgerrödel einschreiben zu lassen. Sowohl die Polizeisektion

als der Regierungsrath glauben jedoch, daß eS weder im
Sinne und Willen des Großen Rathes liegen könne, noch für
die Ordnung im Staate förderlich und zweckmäßig wäre, zu
Gunsten der Neutäufer Ausnahmen von den Vorschriften der
bestehenden Gesetze zu gestatten, und ebensowenig, daß es an
der Zeit sei, oder im Bedürfnisse deS Volkes liege, die Frage,
betreffend die Einführung der bürgerlichen Ehe, zur Erörterung
zu bringen. Ohne daher in eine nähere Beleuchtung der
erwähnten Forderungen einzutreten, stellen die vorberathenden
Behörden den Antrag, es möchte der Große Rath über die
verschiedenen Begehren der Exponenten zur Tagesordnung schreiten.

Durchs Handmehr genehmigt.

Wahl eines Adjunkten des StaatSanwalts an die
durch periodischen Austritt erledigte Stelle des Herrn vr.
Kunhardt.

Von der Zustizsektion und dem Regierungsrathe vorgeschlagen
ist Herr vr. Kunhardt.
Von 194 Stimmen erhalten im ersten Skrutinium

Herr vr. Kunhardt 89

„ Fürsprech Jmobersteg 3

„ v Wenger 3
u. s. w.

Ernannt ist demnach Herr vr. Kunhardt, bisheriger
Adjunkt des Staatsanwaltes.

Wahl zweier Mitglieder der Gesetzgebungskommission
an die durch Tod erledigten Stellen der Herren Fürsprecher Schär
und Regierungsrath Langet.

Vorgeschlagen sind die Herren Regierungsrath Zaggi,
jünger, Oberrichter Migy und Oberrichter Kernen.
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Durch offene Abstimmung werden ernannt? Herr
Regierungsrath I a g g i, jünger, mit 84 Stimmen, und Herr Ober-
richter Mi g y mit 73 Stimmen.

Auf den Antrag der Justizsektion wird folgenden, der
Gemeinde Grandval, Amtsbezirks Münster, theils für ihr
Armengut, theils für ihr Schulgut gemachten Legaten die

erforderliche Genehmigung sofort durchs Handmehr ertheilt.

». Zu Handen des Armenguts?
1) von Ch. F. Visard, Unterstatthalter

von Grandval Fr. 100

2) von D. Visard, älter, von daselbst,
die Hälfte an einem Stück Mattland,
geschätzt für „ 20 25

Z) von Susanne, geb. Visard, Wittwe
des Adam Visard von Grandval » 400

d. Fur das Schulgut?
1) von Cd. F. Visard,

». ein Stück Mattland von Werth „ l4l 30
k. ein anderes Stück Mattland von „ 140 10

2) von der abgedachten Wittwe S u sa n ne
Visard

». in baarem Gelde „ K40
d. ein Stück Mattland von » 234 50

3) von M a d elain e Vis a rd von Grandval „ 250

Vortrag des Finanzdepartements, betreffend einen

Waldkantonnementsvertrag mit der Burgergemeinde
Kappelen bei Aarberg.

Diesem Vertrage, laut welchem dem Staate 20 Jucharten
Wald- und Allmendland als freies Eigenthum zufallen, wird
sofort durchs Handmehr die- Genehmigung ertheilt.

Vortrag des Regierungsrathes über die Aufnahme
einer topographischen Karte des Kantons Bern.

Unterm 1. März des Jahres hatte der Große Rath
beschlossen, in den vom Regwrungsrath damals vorgelegten Antrag
zur Aufnahme einer topographischen Karte des Kantons Bern
im Allgemeinen einzutreten, jedoch die weitere Behandlung des
Gegenstandes zu verschieben, bis der Regierungsrath untersucht
und berichtet haben werde, ob und inwiefern die für eine solche
Karte vorhandenen früher aufgenommenen Vorarbeiten benutzt
werden können. Demzufolge legt nun der Regierungsrath seinen
weitern Bericht vor, welchem zufolge die im Ledensarchive sich

vorfindenden trigonometrischen und topographischen Arbeiten
durch den Herrn eidgenössischen Oberstquartiermeister Dufour
in Gegenwart des Herrn Lehenkommissärs Stettler und des

Herrn Obersten Buchwalder geprüft worden sind. Da das
Ergebniß dieser Prüfung kein befriedigendes ist, indem es sich

erzeigt hat, daß nur sehr wenig von dem vorhandenen Material
brauchbar erfunden wurde, und daß an eine Kostensersparniß
durch Benutzung desselben nicht zu denken sei, so hält es der
Regierungsrath für unnütz, ein genaues Verzeichniß der alten
Pläne oder auch nur der trigonometrischen Netze und Register
aufzunehmen, indem deren Brauchbarkeit in gar keinem
Verhältnisse zum Umfange der projektirten Arbeit stehen würde.
Der Regierungsrath stellt demnach den Antrag, es möchte der
Große Rath nach Anhörung dieses nähern Berichtes sofort in
die artikelweise Berathung des ihm unterm 1. März vorgelegten
Projektbeschlusses über die Aufnahme einer topographischen Karte
des Kantons Bern eintreten und denselben genehmigen.

Der Herr Vizelandammann erinnert die Versammlung
an den bereits am 1. März 1844 gefaßten Beschluß, in diesen
Gegenstand im Allgemeinen einzmreten, die einläßliche Berathung
aber noch zu verschieben, bis näher untersucht worden sei, ob
und inwiefern die vorhandenen Vorarbeiten benutzt werden
können. Nun liege der Bericht hierüber vor, und es werde
daher jetzt angetragen, das schon damals vorgelegte Projektdekret

sofort und zwar artikelweise zu berathen.

Neuhaus, Altschultheiß, als Berichterstatter, hält es,
unter Bezugnahme auf die am >. März 1844 bereits stattgehabte

Diskussion, für überflüssig, jetzt neuerdings in die Materie

des Gegenstandes einzutreten, und er spricht, nachdem die
damals verlangte Untersuchung der Frage, ob die bereits
vorhandenen frühern Triangulationsarbeiten wesentlich benutzt werden

können, nunmehr Statt gehabt habe, die Erwartung aus,
der Große Rath werde jetzt in den Gegenstand eintreten und
das vorgelegte Projektdekret genehmigen.

Stettler. Da ich in der frühern Berathung einer der
Veranlasser der nochmaligen Untersuchung dieses Gegenstandes
war, so nehme ich die Freiheit, jetzt zu Unterstützung des
Antrages einige Bemerkungen anzudringen. Allerdings hat Herr
Oberst Dusour mit Herrn Buchwalder und mir im Archive die
frühern Arbeiten untersucht und erklärt, dieselben seien für die
jetzige Arbeit nicht zu gebrauchen. Ich bin hierin nicht
Sachkenner ; da aber Herr Dufour ein sehr kompetenter Richter ist,
so unterziehe ich mich durchaus seinem Rapporte. Es ist ganz
sicher zu bedauern, daß die frühern Arbeiten, für welche etliche
70,000 Fr. ausgelegt worden sind, jetzt nicht mehr gebraucht
werden können. Diese Arbeiten sind leider nicht nach einem
umfassenden Plane und mit keinem bestimmten Zwecke gemacht
worden. Desto mehr ist es zu wünschen, daß man die neue
Arbeit auf eine, möglichst sichere Garantie gebende, Basis gründe.
Wenn man früher für bloße Vorarbeiten mehr als Fr. 70,000
größtentheilö umsonst ausgegeben hat, so kann man nicht sagen,
daß jetzt Fr. 100,000 zu viel seien für eine Arbeit, die dann
etwas Rechtes sein soll. Zu einiger Beruhigung kann ich
beifügen, daß diesen Sommer von Herrn Buchwalder daherige
Arbeiten mit Benutzung der wirklich vorhandenen Materialien
im Oberlande gemacht worden sind; noch gegenwärtig ist er
damit beschäftigt, was also von den frühern Vorarbeiten noch
gebraucht werden kann, wird sicher gebraucht werden. Nur
einen Wunsch möchte ich hier wiederholen, nämlich, daß man
dieses Unternehmen bei den dafür abzuschließenden Verträgen
gleichzeitig dazu benutze, daß es als Pflanzschule diene zur
Bildung einheimischer InAonivurs-tZönZrapIms, deren wir außer
Herrn Buchwalder keinen haben. Wenn wir einmal zu größern
Kadasterarbeiten gelangen sollten, so würden wir dann sehr froh
darüber sein, nicht zu fremden Ingenieurs unsre .Zuflucht nehmen

zu müssen.

Neuhaus, Altschultheiß. Diesem Wunsche des Herrn
Stettler wird und toll entsprochen werden.

Durchs Handmehr wird hierauf die sofortige artikelweise
Berathung des DekretSentwursS beschlossen.

§. 1. „Es soll eine topographische Karte des Kantons
Bern aufgenommen werden."

von Jenner, Regierungsrath. Da kein Mensch etwas
über diese Sache sagen will, so wollen Sie einem Mitgliede,
das eben nicht sehr poetisch ist, erlauben, einige Einwendungen
dagegen zu machen. Ein Gegenstand von Fr. 100,000 verdient
doch wohl einige Beachtung, und ich ergreife daS Wort, damit
man sehe, daß doch etwas dagegen zu sagen ist. Es ist gewiß
immerhin ein Vortheil für ein Land, wenn man gute Karten
darüber hat; freilich wird diese Karte da erst etwa in 12 bis
15 Jahren fertig werden und eine große Summe kosten. Letztere

mag mich in meiner Stellung zu den Staatsfinanzen
entschuldigen, wenn ich das Wort dagegen nehme. Ich war
Anfangs für diese Unternehmung sehr eingenommen, aber ich habe

den Herren Dufour und Buchwalder verschiedene Fragen
vorgelegt, um zu wissen, in welchen Beziehungen diese Karte uns
wirklichen Nutzen gewähren werde, denn bloß der Vortheil,
eine mehr oder minder gute Landkarte zu haben, scheint mir
nicht groß genug, um wenigstens Fr. 100,000 dafür auszugeben.

Daher habe ich gefragt, ob wir vermittelst dieser Karte
eine feste Grundlage erhalten können für eine zukünftige Kadastri-

rung des Kantons. Diese Herren haben gesagt — Nein, die

Karte würde hiezu einen allzukleinen Maßstab haben. Da ist

mir nun schon ein großes Rad abgegangen, denn ich hatte

geglaubt, daß, wenn wir diese Karte als eine solche Grundlage
brauchen könnten, dieß ein ungeheurer Vortheil sein würde



Meine zweite Frage war: Kann man die Niveau's der
verschiedenen Terrains auf dieser Karte so darstellen, daß man
beim Anblicke der Karte ein Urtheil fassen kann über die Anlage
neuer Straßen u. s. w. Man hat mir darauf gesagt, daS

sei nicht möglich, und ich habe selbst von diesen Plänen gesehen,

wo die Paralelllinien, welche die verschiedenen Höhen deS Ter-
rains angeben sollen, so ineinander verschmolzen waren, daß

ich sie mit meinen Augen beinahe gar nicht unterscheiden konnte.
Höhedifferenzen von 60 bis 100 Fuß stellen sich auf solchen

Plänen so ineinander verschmolzen bar, daß, was zwischen inne
liegt, gar nicht darauf bezeichnet werden kann. Also auch diesen

Nutzen können wir von einer solchen Karle nicht erwarten.
Meine dritte Frage war, ob man auf dieser Karte die Gemeindsgrenzen

und die Amtsbezirksgrenzen mit Gründlichkeit und Ge-
nauigkeit festzustellen vermöge, so daß man allfällig daherige
Streitigkeiten durch diese Karte beseitigen könne? Auch diese

Frage ist negirt worden, und man hat mir gesagt, daß das

nicht einmal klug wäre, indem dann bei Aufnahme der Karte
dergleichen Gemeindsstreitigkeiten überall auftauchen würden ».
Ich habe daS begriffen; aber jetzt ist mir sehr wenig übrig
geblieben zu Gunsten einer solchen Karte, und ich frage zetzt:
Lohnt eS sich der Mühe, Fr. 100,000 hiefür auszugeben?
Wenn nicht in jeder Sitzung des Großen Rathes schon ohnehin
bedeutende Ausgaben für Dieses und Jenes verlangt und akkor-
dirt würden, und wenn wir bei unsern allerdings nicht schlimmen

Finanzen darüber hinaus noch große Summen zur Dispo-
sition hätten, so würde ich vielleicht einen andern Schluß
ziehen, als ich jetzt ziehe; so aber will es mir scheinen, daß
wir Fr. 100,000 zu etwas Besserm brauchen können, alS

zu einer Landkarte, die erst in 15 Jahren fertig sein wird.
Ob dann diese Karte nicht mehr als Fr. 100,000 kosten werde,
ist noch die Frage. Als ich mit den Herren Buchwalder und
Dufour darüber sprach, war wenigstens nur vom allen Kanton
die Rede, und überdieß wurden die Kosten nicht auf Fr. 100,000,
sondern auf ungesädr 130,000 angegeben, wobei man freilich
voraussetzt, daß die Eidgenossenschaft ungesädr Fr. 30,000 daran
zahlen werde. Dieses ist aber noch nicht so ganz richtig, und
Herr Dufour hat jene Fr. 20,000 bis 30,000 als Maximum
des von der Tagsatzung zu erwartenden Beitrages bezeichnet.
Ich finde also, die Sache sei ein wenig theuer; aber noch
Eines : Die ganze Arbeit braucht etwa 15 Jahre, vorausgesetzt,
daß die damit beauftragten Ingenieurs unterdessen immer daran
arbeiten und weder durch Krankheit, noch durch sonstige Ver-
umständungen daran verhindert werden; aber wenn durch irgend
einen Umstand diese Arbeit eine Unterbrechung erleidet oder ins
Stocken geräth, so könnte es dann mit der neuen Karte gerade
so gehen, wie es mit der alten gegangen ist, daß man nämlich
die gemachten Vorarbeiten später nicht mehr brauchen kann.
Warum kann man die frühern Vorarbeiten großentheils nicht
mehr brauchen? Man sagt, die damaligen Signale seien fort.
Wie find sie fortgekommen? Dadurch, daß die betreffenden
Grundbesitzer dieselben weggeschafft haben u. s. w., und daß
kein Pönale auf diese Wegschaffung gesetzt war. Wird das in
Zukunft nicht auch begegnen Man sagt freilich, die Leute sehen
je länger je mehr den Nutzen solcher Sachen ein; aber gar
Mancher, in dessen Land so ein Signalstein sich befindet, der
ihm im Wege ist, schafft ihn fort, ohne viel danach zu fragen;
man sieht das häufig genug an den Marchsteinen längs den
Straßen. Ich habe geglaubt, als Präsident deS Finanzdepartements

Ihnen, Tit., diese meine Bemerkungen vorlegen zu
sollen. Ich ziehe den Schluß gegen den §. 1, weil ich einen
Schluß ziehen muß und keinen andern ziehen kann.

Neu h aus, alt - Schultheiß, als Mitglied des Großen
Raths. Der Herr Präopinant hat sehr viele Unrichtigkeiten ge-
sagt, welche mich bewegen, zu wo möglicher Abkürzung der
Diskussion schon jetzt das Wort zu ergreifen. Derselbe scheint
vorerst nicht zu wissen, daß wir diesen Gegenstand bereits
einmal in einer von Morgens 0 Uhr bis Nachmittags Uhr
dauernden Sitzung ausführlich berathen, und daß Sie, Tit.,
erst auf diese vollständige Berathung hin das Eintreten im
Allgemeinen bereits beschlossen haben. Ich weiß wohl, daß man
dessenungeachtet jetzt bei der artikelweisen Berathung noch
immer gegen die einzelnen Artikel stimmen kann; gewöhnlich aber

ist, wenn einmal daS Eintreten beschlossen wurde, dadurch gleichzeitig

auch die Hauptsache selbst angenommen. Also hätte der Herr
Präopinant seine Bedenklichkeiten in jener Märzsitzung äußern
sollen und nicht erst jetzt. Daher bin ich nun genöthigt. Niedreres

zu wiederholen, was bereits damals ausführlich gesagt
worden ist. Er sagt, die Karte werde mehr als Fr. 100,000
kosten, und dann sei erst noch der Jura nicht darin begriffen.
Das ist Irrthum. Die Kosten einer Karte des ganzen Kantons
belaufen sich auf ungefähr Fr. l 30,000; daran wird die
Eidgenossenschaft wenigstens Fr. 30,000 bezahlen, und hierüber
kann kein Zweifel sein, denn die Eidgenossenschaft kann den
Stand Bern doch nicht anders behandeln, als sie die Stände
Thurgau, St. Gallen u. s w. behandelt hat. Aber die Karte
wird vielleicht weniger kosten, als Fr. 100,000. Die Kosten für
den Jura sind nämlich auf ungefähr Fr. 25,000 berechnet;
vielleicht aber kann man, wie es sich seit der letzten Berathung
herausgestellt hat, eine neue Ausnahme des Jura entbehren, so

daß die Kosten dann nur noch Fr. 75,000 betragen werden.
Das will ich indessen dahin gestellt sein lassen. Uebrigens wird
sich die ganze Summe auf höchstens 10 Jahre vertheilen, nicht
auf 15, wie der Herr Präopinant behauptet, und das letzthin
vorberathene Budget zeigt, daß der Stand Bern für diesen
Zweck eine Ausgabe von Fr 6000 bis Fr. 8000 jährlich nicht
zu scheuen hat. Herr Regierungsrath von Zenner weiß nicht,
wozu eine solche Karte dienen kann. Die ganze Eidgenossenschaft

theilt seine Meinung nicht, denn sonst würde die
Tagsatzung nicht beschlossen haben, die ganze Karte der Schweiz
aufnehmen zu lassen. Mit einer solchen Karte ist ein Kadaster-
zweck, ein Gemeindegrenzenzweck oder ein Straßenzweck
allerdings nicht erreichbar, weil hiezu ein allzugroßer Maßstab
erforderlich sein würde. (Der Redner weist dieß ausführlicher nach.)
Der für die Vorarbeiten unserer Karte anzunehmende Maßstab
ist '/?5<x>o für das Mittelland und den Jura, und Vsoooo für das
Oderland; auf der Karte selbst aber wird die Quadratstunde
durch Viooooo dargestellt werden. Wie könnte so ein Kadafter-
zweck erreicht werden Der Herr Präsident deS Finanzdeparte-
menlS weiß doch, waS der Kadaster im Jura gekostet hat: mehrere

Hunderttausende; wenn wir also den ganzen Kanton kada-
striren wollen, so müßten wir Millionen darauf verwenden.
Aehnlich ist eS mit den Straßenzwecken. Jede einzelne
Straßenaufnahme kostet oft Fr. 1000 und mehr. Wenn wir jetzt durch
eine einzige Landkarte das Alles ersetzen könnten, so würde dieß
gewiß eine gute Finanzspekulation sein. Der Gemeindsgrenzen-
zweck ist allerdings erreichbar, und wenn Sie die daderigen
Mehrkosten nicht scheuen, so wird der betreffende Ingenieur
daS machen; aber was nützen denn diese Grenzen? wenn Grenz-
streitigkeiten entstehen zwischen einzelnen Gemeinden, so werden

letztere diese Karte doch nicht als Autorität anerkennen
und werden also dennoch Prozeduren; also ist der Nutzen im
Verhältnisse zu den Kosten nicht gar groß. Ebenso verhält eâ

sich mit den AmtSbezirksgrenzen; denn wenn wir Streitigkeiten
mit Freiburg wegen unseren Grenzen haben, so wird Freiburg
diese Karte, die wir machen lassen, nicht anerkennen wollen
u. s. w. Ich weiß nicht, Tit., ob ich Ihnen sagen soll, warum
eine solche Karte dennoch nützlich und wichtig ist. Die
Tagsatzung findet sie wichtig und nützlich, die Stände Schaffhausen,
Aargau, Neuenburg, Genf, Zürich, St. Gallen, Waadt,
Freiburg, selbst Graubündten u. s. w. haben es ebenso gefunden,
auch Frankreich, Nordamerika u. s. w. finden daS wichtig und
nützlich; nur Herr Regierungsratd von Ienner allein findet
eine solche Karte nicht wichtig. Es sind da militärische, Ver-
waltungs- und wissenschaftliche Zwecke. Man sagt, die
Vollziehung werde schwierig sein und eS werde mit den neuen
Arbeiten dann gehen, wie eS mit den früheren Arbeiten
gegangen sei, die man jetzt nicht mehr brauchen könne. Hier
ist ein vollständiger Irrthum vorhanden. Damals hat man
blos triangulirt, und wenn eine Triangulation fertig war, so

hat man keine Karte gezeichnet, sondern diese Aufnahmen da
liegen.lassen, und so sind die Zeichnungen zuletzt zu Grunde
gegangen. Hier hingegen geht die Sache nicht so. Der Ingenieur

stellt zuerst seine Zeichen auf und nimmt die Triangulation

vor; sowie er aber für zwei oser drei Quadratstunden
die Triangulation gemacht hat, so zeichnet er sofort für diese
zwei oder drei Quadratstunden seine Karte, und dann, sowie



diese Arbeit genugsam vorgerückt ist, wird ein Blatt nach dem
andern dem Drucke übergeben werden, denn es liegt im
Interesse deS betreffenden Ingenieurs selbst, jeweilen so bald als
möglich ein solches Blatt erscheinen zu lassen, um die Bezahlung

zu erhalten. Wenn dann ein solches Blatt gemacht ist,
so hat die Arbeit bleibenden Werth und kann nie mehr verloren

gehen. Ebenso, wenn einer der Herren Ingenieurs absterben

sollte, kann ein anderer tüchtiger Arbeiter die Sache leicht
fortsetzen u. s. w. Ich hoffe, daß Sie, Tit., den §. l
annehmen werden.

M oschard. Die durch den vorherigen Herrn Präopinanten
angebrachten Gründe verdienen in Betracht gezogen zu werden.
Ohne die Vortheile zu mißkennen, welche mit Erlangung einer
Generalkarte des KantonS verbunden wären, so sehe ich doch

nicht ein, daß sie mit einem solch praktischen Nutzen verbunden
wären, um die Opfer, welche sie nöthig macht, zu rechtfertigen;
denn diese Karte wird weder dazu dienen können, dem Kadaster

zur Grundlage zu dienen, noch die Anlage des Straßennetzes
zu erleichtern, noch zu andern Zwecken, welche man berechtigt
wäre, davon zu erwarten; sie würde nur einen BequemlichkeitS-
nutzen für die Reisenden haben, wie dieses mit der Vuchwalder-
schen Karte des Jura der Fall ist. Es gibt noch einen andern
Standpunkt, den man nicht aus dem Gesicht verlieren darf,
daS ist nämlich derjenige, zu wissen, wie wir dazu gelangen
werden, späterhin die Steuern in'S Gleichmaß zu bringen.
Sie sehen, Tit., daß in Folge der getroffenen Maßnahmen der

Ertrag der Bodenzinse und Zehnten in stets stärkerem Verhältnisse

sich vermindert, und daß wir früher oder später genöthigt
sein werden, deßwegen auf die Anwendung des einzig wahrhaft
republikanischen Grundsatzes Bedacht zu sein, nämlich für daS

Abgabensystem jene Gleichheit in Ausübung zu dringen, welche

für die politischen Rechte angenommen ist. Wie will man daS

jetzige mangelhafte Verfahren ersetzen, das beim Kadaster
befolgt würde? Nun wäre aber in dieser Beziehung schon etwas

zu thun, und es sollte eher die Aufmerksamkeit der Regierung
darauf gerichtet sein, zu einer Triangulation von der Art zu
schreiten, welche die Ausgleichung der Auflagen herbeiführen
könnte, statt sich auf die Aufnahme einer Karte zu beschränken,
deren Nützlichkeit nicht unmittelbar mit der Verwaltung deS

Landes in Verbindung steht. Unglücklicherweise scheint man
davor zurückzuschrecken, den wesentlichsten Gegenstand zu berühren,
indem man wohl weiß, daß das daherige Ergebniß die bestehenden

Ungleichheiten hervorstechen machen könnte. Es ist aber

nichtsdestoweniger wahr, daß der Große Rath, wenn er diese

Ausgabe erfüllen wollte, sich um das Vaterland und die
Nachkommenschaft wohlverdient machen würde. Ich glaube daher,
daß unter den obwaltenden Umständen die verlangten Fr. 100,000
besser angewendet wären, wenn man damit zu einer topographischen

Triangulation schreiten wollte, die den Kadaster zum
Zwecke hätte. Nicht damit, daß man die wesentlichste Frage
schlummern läßt, aus welcher man ein Schreckbild machen

möchte, wird das Land zufrieden gestellt werden können. Ich
schließe also, indem ich das vorgetragene Projekt verwerfe und

Ihre Aufmerksamkeit für die Nothwendigkeit in Anspruch nehme,
die projekkirte Karte durch Bearbeitung eines topographischen
Kadasterplanes zu ersetzen, welcher die Auflagen im Kanton auf
gleichmäßigen Fuß bringen könnte.

2. Schnell. Ich hätte gewünscht, daß man uns heute

mehr die positiven Vortheile dieses Werks herausgestellt hätte,
als aber blos die negativen, daß man aber über dasjenige, worüber

man blos stillschweigend weggehen zu können glaubte, etwas

tiefer eingetreten wäre, und dafür das andere, was man
hervorgehoben im Hintergrunde gelassen hätte. Es ist um
Fr. 100,000 zu thun, und da will man doch wissen, ob man
mit Zuversicht und gutem Gewissen dazu stimmen könne, und
was für ein positiver Nutzen davon zu erwarten sei. Es ist

möglich, daß in einer früheren Sitzung bereits das alles
gesagt worden ist, ohne daß ich es gehört habe; aber man hätte
es heute immerhin wiederholen können. Ich wenigstens weiß

nicht, was diese Karte sein soll. Ist es eine Karte, welche die

Eidgenossenschaft im Interesse deS Ganzen von uns verlangt,
dann habe ich nichts zu sagen, wir sollen dann gehorchen. Allein
ich glaube nicht, daß es darum zu thun sei; die Eidgenossen¬

schaft hat Fonds genug dafür. Will die Eidgenossenschaft mit
uns über Beiträge traktiren, nun, so habe ich wieder nichts
dagegen; wenn wir aber diese Kosten selbst zu tragen haben, so

frage ich: Was für eine Karte soll das sein? Etwa eine
Militärkarte? da bin ich dagegen. Ich will für Krieg und dergleichen

nichts geben; wir sind m das Reich des Friedens
eingegangen, wenn wir uns wenigstens verständig aufführen. Wenn
ich daher von unsern Waffenübungen, von Positionen u. f. w.
u. s. w. reden höre, so läuft es mir ganz kalt über den Buckel
herauf. Dergleichen Dinge wollen wir dem Louis Philipp und
der Viktoria überlassen, und wenn eS in unserm kleinen Ländlein,

in unsern kleinen Eemeindlein (denn was anderes
sind unsere Kantone gegenüber den großen Staaten?) schon
etwa gelegentlich Katzbalgereien gibt, so wird schon Einer da
sein, der Holla macht. Also für Militärsachen und Militärzwecke

keinen Batzen. Wollen wir eine Karte für wissenschaftliche

Zwecke? das ließe sich eher hören. Wenn man glaubt,
ein solches Werk gereiche dem Lande zur Ehre, man könne
dadurch einem einheimischen fähigen Manne Beschäftigung geben,
und es werde dadurch zugleich dem Volke Nutzen gebracht,
dann will ich eintreten. Aber davon sagt man uns nichts.
Vielleicht hat aber die Karte einen Administrationszweck? Nein,
man sagt uns, der Maßstab sei zu klein, darum frage ich
wiederholt : Was für einen Zweck hat die Sache? das sollte man
uns sagen. Ist der Zweck so, daß man die Ausgabe verantworten

kann, dann bin ich dafür, denn ehrenvoll ist die Sache
immerhin. Ich erwarte also, daß über den Zweck dieser Karte
noch einiges Licht verbreitet werde.

vr. Schneider, Regierungsrath. Ich bin zwar nicht
vorbereitet, um hierauf gehörig zu antworten, aber doch bin
ich so frei, einige Worte darüber zu sagen. Nachdem man
jetzt bereits zweimal das Eintreten entschieden hat, streitet man
sich über den §. 1, welcher lediglich den Grundsatz aufstellt, daß
eine topographische Karte des Kantons Bern aufgenommen
werden solle. Ich sage es gerade heraus, ich bin weder
Topograph, noch Ingenieur u. s. w., ich verstehe vom Detail der
Sache nicht viel; aber ich habe mich auch gefragt-: Soll ich
dazu stimmen? Ich will nun sagen was mich bewogen hat,
einzutreten. Vorerst der Ehrenpunkt. Ich würde mich als
Berner schämen, wenn ich wüßte, daß nicht nur etwa Frankreich,

Deutschland, Oestreich, Sardinien u. s. w. ihre
trigonometrische Vermessung bis an die Spitze unserer Alpen vollende-
kaben, sondern daß auch unsere Mitkantone Freiburg, Waadt,
Thurgau, St. Gallen, sogar der arme Kanton Wallis u. f. w.
sich gegen die Eidgenossenschaft bereit erklärt haben, diese Art
beit bei ihnen ausführen zu lassen, wenn die Tagsatzung einen
Beitrag leiste; ich würde, sage ich, mich als Berner schämen,
wenn mitten im civilisirten Europa und mitten in der Schweiz,
einzig der Kanton Bern das Opfer einer solchen trigonometrischen

Vermessung noch nicht zu bringen vermocht hätte. Sogar
der Kanton Neuenburg, welcher doch bereits eine vortreffliche
Karte besitzt, hat eine neue trigonometrische Vermessung
angeordnet, ohne von der Eidgenossenschaft einen Kreuzer zu fordern.
Das, Tit., bezüglich auf den Ehrenpunkt. Was den Nutzen betrifft,
so habe ich nur denselben anfänglich auch etwas größer gedacht, als
er sich bei näherer Untersuchung ergibt. Die Zweckmäßigkeit und
Annehmlichkeit einer guten Karte wird Jeder, der eine solche
besitzt, anerkennen, und es ist mir vorhin sonderbar aufgefallen,
von einem Iurassier gegen eine gute Karte reden zu hören.
Ich besitze die Buchwaldersche Karte vom Jura, und es

vergeht fast keine Woche, wo ich nicht sehr froh bin, diese Karte
zu konsulliren, und ich weiß, daß ich mich darauf verlassen
kann. Das ist freilich nur eine Bequemlichkeit, aber doch
zunächst für die Administrativbehörden. Den militärischen Zweck
will ich hier nicht herausheben; er ist durch die Tagsatzung und
die Kantone selbst bereits entschieden. Wenn man schon sagt,
daß diese Karte namentlich für die Bestimmung der Gemeindsgrenzen,

für Einführung des Kadasters u. s. w. nicht direkt
benutzt werden könne, so wird dennoch diese trigonometrische
Vermessung einen bedeutenden Nutzen darin darbieten, daß sie

eine spätere Kadastervermessung oder Bestimmung der
Gemeindsgrenzen u. s. w. bedeutend erleichtern wird. Die
trigonometrische Vermessung geht nie ganz verloren, und dient nicht



bloS für die Aufnahme der Karte selbst, sondern die meisten

dieser Vermessungen werden nachher immer benutzt werden
können. Ich setze nämlich voraus, man werde dabei von solchen

Punkten ausgehen, welche so wenig als möglich von ihrer
Stelle gerückt werden können, und dies sind die Höhen der

Berge, der Kirchthürme u. s. w., und was die Distanzen
betrifft, so finden wir dieselben immer im Protokolle des

Ingenieurs, welcher die topographische Aufnahme besorgt
hat. Wissenschaftliche Zwecke können, wie ich glaube, ebenfalls
mit einer solchen Karte erreicht werden. Ich will bloS einen
dieser Zwecke berühren, nämlich diese Karte kann leicht dazu
benützt werden, ein genaues geognostisches Bild des ganzen
Kantons zu geben. So hat Herr Thurmann eine Karte von
Herrn Buchwalder geognostisch ausgemalt; besonders aber mache
ich die Tit. Herren, welche sich dafür interessiren, auf eine

wunderschöne, geognostisch ausgemalte Karte von Frankreich
aufmerksam, welche sich auf der hiesigen großen Bibliothek
befindet. Eine solche Karte hat nicht nur in wissenschaftlicher
Beziehung, sondern auch für die Administration bedeutenden
Werth. Das, Tit., sind im Allgemeinen die Gründe, welche
mich bewegen, zu den vorliegenden Anträgen zu stimmen, und
ich würde es im höchsten Grade bedauern, wenn wir uns jetzt
durch die Paar tausend Franken jährlicher Kosten abschrecken
lassen wollten, ein so schönes Werk, das dem Kanton Bern zur
Ehre gereicht, und das doch einmal ausgeführt werden must,
zu begünstigen.

O brecht. Zeh werde diese Karte, da sie erst in zehn
Jahren fertig werden soll, nicht mehr erleben; würde sie Heuer
gemacht, so würde ich sie gewiß kaufen, auch wenn sie viel
kosten sollte. Allein ich als Bibelsreund sehe ein wenig zurück.
Der König David hat ehemals sein Volk zählen lassen aus
Hochmuth, und er sei, heißt es, namhaftj dafür gestraft worden.
Das Volk war also vorher wahrscheinlich noch gar nicht gezählt.
Jetzt haben wir hingegen schon viele Karten über den Kanton
Bern. WaS für einen Nutzen soll dann die neue Karte geben?
Und wie soll man das ansehen, daß wir jetzt Fr. 100,000,
welche wir doch viel besser verwenden könnten, darauf verwenden

wollen, — wenn es doch dem König David so gegangen ist?

Jaggi, Regierungsrath, älter. Es ist der wissenschaftliche
und der Ehrcnpunkt berührt worden. Ich aber stehe für den

militärischen Punkt auf; da ich aber kein wissenschaftlich gebildeter

und eigentlicher Militär bin, so nehme ich meine Bemerkungen

bloß aus dem praktischen Leben. Ich will nicht von
Kriegsplänen reden, zu denen eine solche Karte beitragen kann.
Unser Gebiet ist nicht so groß; aber es ist da ein anderer
Punkt, nämlich derjenige der Truppenmärsche und Truppen-
Verpflegungen. So lange Sie annehmen, es seien Truppen
nöthig, — und das hat der Große Rath angenommen, und
selbst von jener Seite, welche heute vom Militär nichts will, ist
gar oft schon begehrt worden, daß bei gewissen Anlässen in diesen
oder jenen Kanton Truppen, recht viel marschiren, — so lange Sie
also Truppen haben wollen, sind Truppenmärsche und Anstalten
zu Verpflegung der Truppen nöthig. Hätten wir nun eine
gute topographische Karte des Kantons Bern gehabt, so würde
vielleicht Eoldbach nicht leer ausgegangen sein, während beinahe
ein ganzes Bataillon nach Lützelflüh einquartirt wurde, es würde
nicht ein ganzes Bataillon nach Walkringen geschoben worden
sein, während die Umgegend frei von Einquartirung blieb u. s. w.
Mithin ist eine gute topographische Karte für das Verpflegungswesen

der Truppen sehr nothwendig. Das ist im Interesse der
Truppen selbst hinsichtlich einer guten Verpflegung; aber es
liegt auch eben so sehr im Interesse der Bürger, weil nur
vermittelst genauer Kenntniß der Lokalitäten jeweilen eine gleich,
mäßige Vertheilung der daherigen Lasten möglich ist. Das ist
also ein außerordentlich wichtiger Punkt, um deßwillen schon
ich mit voller Ueberzeugung zum §. 1 stimme.

Neuhaus, alt-Schultheiß, als Berichterstatter. Ich habe
die vielen Einwendungen gegen diesen Paragraphen nicht erwartet,

und ich glaube nicht, irgend einen Vorwurf zu verdienen,
wenn ich heute nicht Alles wiederholt habe, was bereits am
1. März hier darübör gesagt worden ist. Die Einführung des
Kadasters im Jura hat 500,000 französische Franken gekostet,

die Kadasirirung des alten Kantons würde nach diesem Maßstabe

ungefähr L Millionen französische Franken erfordern, und
sobald Sie, Tit., die Grundsteuer im alten Kanton einführen
»vollen, so müssen Sie auch zum Kadaster schreiten. So lange
Sie aber die Grundsteuer im alten Kanton nicht wollen, wäre
eine solche Kadastrirung eine unnütze Ausgabe. Dieses in
Bezug auf die Bemerkung des Herrn Moschard. Hinsichtlich
des Zweckes dieser Karte sind verschiedene Fragen gestellt worden.

Herr Professor Schnell verwirft vorerst den militärischen
Zweck, weil er überhaupt von Militär nichts will. Wenn
Sie, Tit., diese Ansicht theilen, so müssen Sie dem Volke die
Streichung desjenigen Verfassungsartikels vorschlagen, welcher
vorschreibt, daß jeder Berner Soldat ist. Alsdann ersparen
wir jährlich Fr. 400,000 für daS Militärbüdget. Das hängt
aber nicht ganz von dem Willen des Standes Bern ab, sondern
die Eidgenossenschaft will nun einmal Soldaten haben, abgesehen

davon, ob Herr Professor Schnell Soldaten will oder nicht.
Die Eidgenossenschaft will daher vor allem aus eine Militärkarte,

weil das Vaterland ohne gute Karten gar nicht vertheidigt
werden kann. (Der Herr Berichterstatter setzt hier aus-

sährlich auseinander, wie in Kriegszeiten eine gute topographische

Karle in sehr vielen Fällen die Bedingung des Gelingens
militärischer Combinationen sei, während eine fehlerhaste Karte
sehr leicht das Mißlingen der beßten militärischen Combinationen
herbeiführen könne.) Daher hat die Tagsatzung die Nothwendigkeit

einer solchen Karte anerkannt. Aber auch in FricdenS-
zciten ist eine gute Karte für die Dislokationen der Truppen
sehr nöthig. Herr Obrecht hat sich einmal darüber beklagt,
daß bei tausend Mann in das Städtchen Wiedlisbach ins Quar-
tier geschickt worden seien; hätte man damals eine gute und
vollständige Karte gehabt, so würde man wahrscheinlich nur
etwa hundert Mann hingeschickt haben. Der wissenschaftliche
Zweck spricht den Herrn Professor Schnell mehr an, da derselbe
Professor der Naturgeschichte ist. Eine gute topographisch
gezeichnete Karte kann den Naturforschern in ihren wissenschaftlichen

Untersuchungen, namentlich in geologischer Hinsicht, große
Dienste leisten, ja sie kann sogar zur Entdeckung mineralogischer
Reichthümer führen u. s. w. Auch in Bezug auf Landeskultur
ist eS nicht unwichtig, auf einer solchen Karte sogleich sehen zu
können, wie an jedem Orte der Boden beschaffen ist, wo Wal-
düngen, Mattland, Ackerland, Mööser u. s. w. seien. ES
g,bt da noch andere Nebenzwecke, mit denen ich Sie aber jetzt
nicht ermüden will. Der Große Rath hat die Nützlichkeit einer
solchen Karte am 1. März bereits anerkannt; also sollte er doch
mit seinem frühern Beschlusse konsequent bleiben. Herr Pro-
fessor Schnell fragt, ob die Eidgenossenschaft diese Karte ver-
langt habe oder nicht. Die Eidgenossenschaft hat beschlossen,
eine topographische Karte der ganzen Schweiz aufnehmen zu
lassen, zunächst für militärische Zwecke; es können aber gleich,
zeitig auch andere Zwecke damit verbunden werden. Die
Eidgenossenschaft ist indessen äußerst sparsam, wenigstens eben so
sparsam, wie Herr Professor Schnell; daher gibt sie nur wenig
Geld dafür, und so geht die Arbeit nur sehr langsam vorwärts.
Daher haben einzelne Kantone zu Beförderung der Sache
beschlossen, die trigonometrische Vermessung ihres Gebiets auf
eigene Kosten ausführen zu lassen. Einige Kantone haben das
gethan, ohne eine Beisteuer von Seite der Tagsatzung zu
verlangen; die meisten andern Kantone hingegen haben von der
Eidgenossenschaft Beiträge verlangt und erhalten. Ich spreche
noch einmal die Hoffnung aus, daß Sie, Tit., den vorliegen-
den H. 1 annehmen werden.

Abstimmung.
Für Annahme des h. 1 .KZ Stimmen.
Dagegen 36 „

(Schluß folgt.)
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Verhandlungen
des

Großen Rathes der Republik Bern

Ordentliche Wintersitzung 1844. Erste Hälfte.
O

(Nicht offiziell.)

(Schluß der zweiten Sitzung, Dienstag den 19. Wintermonat 1844.
Vortrag des Regiernngsrathes über die Aufnahme einer
topographischen Karte deS Kantons Bern.)

§. 2. „Zu diesem Zwecke ist dem Regierungsrathe ein
Kredit von Fr. 100,000 bewilligt, welcher auf die zur
Aufnahme der Karte nöthige Anzahl von Jahren zu vertheilen ist.
Der Regierungsrath wird jedoch, bevor er mit den Ingenieurs
Verträge abschließt und ihnen die Arbeit überträgt, das Vor-
fchriftenheft festsetzen."

Turchs Handmehr genehmigt.

z>. 3. „Die Gesandtschaft des KantonS Bern wird auf der
nächsten Tagsatzung die übliche Beisteuer an den daherigen Kosten
aus der Bundeskasse verlangen, und eS sollen durch ein geeignetes

Kreisschreiben die eidgenössischen Stände zur Ertheilung
ihrer Instruktionen über dieses Begehren eingeladen werben."

Durchs Handmehr genehmigt.

§. 4. „Der Regierungsrath ist mit der Vollziehung dieses

Beschlusses beauftragt."
DurchS Handmehr genehmigt.

(Schluß der Sitzung nach Z Uhr).

Dritte Sitzung.

Mittwoch den 20. Wintermonat 1844.

(Morgens um 9 Uhr.)

Präsident: Herr Vizelandammann Blösch.

Nach dem Namensaufrufe und nach Genehmigung des

Protokolls werden als eingelangt angezeigt:

1) Eine Vorstellung einer sehr bedeutenden Zahl deutscher

Bewohner des Jura, dahin gehend, der Große Rath möchte
die vom Kapilel Nydau eingereichten Gesuche, betreffend
die Schulpflege und die Seelsorge im Jura, günstig
aufnehmen.

2) Ein Strafnachlaßbegehren.

Herr Regierungsstatthalter Schneider von Nydau wird
als neu wiederum erwähltes Mitglied des Großen Rathes

beeidigt.

Vom Herrn Vizelandammann wird nun wegen Dringlich
keit der Sache zu Berathung der Erheblichkeitsfrage vorgelegt
die vorgestern verlesene

Mahnung des Herrn Stettler, betreffend die auf
nächsten Samstag ausgeschriebene Kaufs steigern» g über die

Pfarr- und Pr ofessore n w o h nu n g en an der Herrengasse
in Bern.

Dieselbe lautet:
„Durch das Dekret des Großen Rathes über die Besoldung

der Geistlichkeit vom 7. Mai 1804 wird, in Folge vorheriger
Unterhandlungen mit der Geistlichkeit, den Pfarrern außer ihren
festgesetzten Besoldungen in Geld, noch die Benutzung der Pfarr
gebaute zugesichert. Ebenso schreibt der §. 48 des Gesetzes über
die Hochschule vom 14. Mai 1834 vor, daß die ordentliche«
Professoren gegen einen verhältnißmäßigen Miethzins Anspruch
auf eine der dem Staate eigenthümlichen Professorwohnungeu
haben. Zuwider diesen Gesetzesbestimmungen soll nun, lam
einer im Amtsblatt«: enthaltenen Publikation, aus Auftrag dcr
Regierung auf den 23. dieß eine öffentliche Kaufssteigcrung über
sämmtliche Pfarrhäuser und Profesforcnwohnungcn an der Her-
rengaffe in hier abgehalten und dadurch den betreffenden Psar
rern und Professoren jene ihnen vertragsmäßig und gesetzlich
zugesicherten Rechte auf die Benutzung der fraglichen Wohmm
gen entzogen werden, ohne sie durch allfällige Anweisung ande

rer obrigkeitlicher Wohnungen dafür zu entschädigen. Zwar
könnte man anführen, daß ein Angriff gegen eine solche Gesetzes

Verletzung zu verschieben sei, bis nach Vorschrift des §. 70
Art. 13 der Verfassung der Verkauf jener Wohnungen von dem
Regierungsrathe dem Großen Rathe zur Bestätigung werde
vorgelegt werden. Wenn aber der Regierungsrath kein Beden
ken trägt, einseitig von sich aus jene gesetzlichen Rechte
anzutasten, so ist wohl auch die Möglichkeit vorhanden, daß eben

so gut in Ueberschreitung jener Vorschrift der Verfassung der
Verkauf der fraglichen Wohnungen ohne Begrüßung des Großen
Rathes vor sich gehe, und dieser dadurch in die Unmöglichkeit
der Handhabung gesetzlicher und vertragsmäßiger Bestimmungen
gesetzt werde. Der Unterzeichnete hält es daher für seine be

schworne Pflicht, schon jetzt mit gegenwärtiger Mahnung
vor Sie, Tit., zu treten, und den Antrag zu stellen: daß in
Handhabung der oberwähnten gesetzlichen Vorschriften der
Regierungsrath aufgefordert werde, entweder sofort jene publizirke
KaufSsteigevung zu revoziren, oder vor deren Abhaltung dem

Großen Rathe über die Gründe zu solcher Bericht zu erstatten.

Bern, den 17. November 1844.

F. Stettler, Großrath-

Stettler. Es ist noch nicht gar lange her, etwa cm

Jahr, daß der Regierungsrath hier ein Projekt vorgelegt hat,
wodurch Eigenthumsrechte der Staatsbürger gefährdet waren.
Damals hat der Landammann der Republik, der nämliche, der
gegenwärtig den Präsidentenstuhl einnimmt, hier öffentlich aus-



gesprochen, eS scheine eine Zeit kommen zu wollen, wo allemal
keim Zusammentritte des Großen Rathes ein Theil der SraatS-
b-ürgcr besorgen musse, daß ihre wohlerworbenen Rechte gefährdet
werden möchten. ES war dieß ein hartes Wort, aber ein

wahres Wort, und es scheint auch letzt, daß die Wahrheit
dieser Besorgniß sich bestätigen solle. Ich hoffe indessen,

man werde auS Ihrem heutigen Entscheide sehe», daß sa freilich

der Große Rath Schutz und Schirm fein wird fur die wohl-
erworbenen Rechte der Staatsburger. ES besteht ein Gesetz

vom 7. Mai 1804, dessen erster §. sagt: „Der Staat
übernimmt nach dem Wunsche der Geistlichkeit die Beziehung und

Verwaltung aller derselben zugehörenden urdarisirten Einkünfte/'
Vorder hat also der Staat daS Geistlichkeitsgut nicht gehabt.

„Nach dem Wunsche der Geistlichkeit," die Geistlichkeit hatte

also einen Wunsch geäußert; also haben vor Erlasiung jenes

Gesetzes Unterhandlungen stattfinden müssen. Der Staat
übernimmt alle Einkünfte der Geistlichkeit und verspricht derselben

eine DotattonSsumme nach der Schätzung der übernommenen

Einkünfte. Diese Dotationssumme, auf welche die Geistlichkeit
ein Recht hat, beträgt Fr. 2/5,000 jährlich. Seither ist diese

Summe durch die Vermehrung der Geistlichen ebenfalls ver-
mehrt worden. Der Z. 2 dann sagt/ „In dieser Geldbesolbung

ist nicht begriffen die Benutzung der Pfarrgebäude, Gärten und

einer Pflanzstelle, welche d<n Pfarrern nicht angerechnet werden

sollen." Also hat der Pfarrer ein vertragsmäßiges, gesetzlich

'zugesichertes Recht auf Benutzung der Pfarrgebäude. Nachdem

die Regierung durch diese U.'bereinkunfr die Pfarrgüter
übernommen, ist die Regierung Eigenthümer-» geworden dieser

Pfarrgüter, und nach tz. 0 jenes Gesetzes kann die Regierung
darüber durch Verkauf und Abtausch zweckmäßige Abänderungen
treffen, aber sie soll dabei jedenfalls daS Nutzungsrecht der

Pfarrer auf die Pfarrgebäude achten. Wenn die Regierung
glaubt, ein Pfarrgedäude fei alt und baufällig oder sonst dem

Zwecke nicht entsprechend, so soll sie em neues bauen oder dem

Pfarrer ein neues Wohnhaus alö Pfarrhaus anweisen. Durch
das Hochschulgesetz von >834 ist sodann den ordentlichen
Professoren an der Hochschule vom Großen Rathe aus förmlich daS

Recht aus die sogenannten Professorenwohnungen an der Herrengasse

gegen verkältnißmäßigen MielhzinS zugesichert worden.
Seit alten Zeiten schon waren jene Wohnungen dazu bestimmt,
und das Hochschulgefctz hat sie alS solche den ordentlichen
Professoren neuerdings zugesichert. Die Pfarrer beziehen ihre
Wohnungen ohne Mitthzins, dieselben bilden einen Theil ihrer
Besoldung; die Professoren hingegen bezahlen einen MiethzinS.
Bereits im vorigen Sommer war nun auf den Traktanden
des Großen RathS ein Vortrag angekündigt, dahin gehend,
die sämmtlichen Pfarrhäuser an der Herrengasse zu verkaufen,
und die Professorenwohnungen auch. Schon damals hat die

Sache ziemlich großes Aufsehen gemacht. Seither ist dieser

Gegenstand nicht mehr auf die Trattanden gekommen, die

Regierung hat eS bequemer gesunden, ohne Begrüßung deS Großen
Raths diese Wohnungen an eme Steigerung zu bringen, ohne

,m Geringsten darauf zu denken, den Pfarrherren und den

Professoren andere Wohnungen zuzusichern. Gestern habe ich
den EtaatSverwaltungSbericht deS vorigen IahreS bekommen,
es war mir interessant, darin zu lesen, daß die Regierung an
der gleichen Herrengasse das Waschhaus angekauft hat. Die
Pfarrhäuser will sie verkaufen, aber an der gleichen Herrengasse
kauft sie ein WaschhauS! DaS ist gar begreiflich, daS Waschhaus

trägt ein ZmSlein ab, die Pfarrhäuser tragen keinen
ZinS. Man wird sagen, die Regierung habe auch schon das
DekanatSgebäude in Beschlag genommen mit Genehmigung deS

Großen RathS. Die alte Dekanatswohnung war bestimmt für
den obersten Dekan des Kantons, weil wir aber keinen obersten
Dekan deS Kantons mehr haben, sondern bloß Dekane der
einzelnen Kapitel, so war die alte DekanatSwohnung überflüssig
geworden, und daher habe ich damals auch dazu gestimmt. Ich
weiß wohl, daß z. B. die Geistlichen an der französischen Kirche
hier in Bern keine amtlichen Wohnungen haben, aber diese

Psarrherren sind nicht in der DotattonSsumme indegriffen; denn
sie haben im Jahr 1804 kein Kirchengut abgeliefert, sondern
sie sind von der Regierung besoldet; sie sind daher auch nicht
im Progressivsystem. ES fragt sich also letzt: Ist der Große
Rath verpflichtet, den Geistlichen und den Professoren daS ge¬

gebene Wort zu halten, oder ist der RegierungSrath befugt,
willkürlich von sich aus die Pfarrhäuser zu verkaufen, und die

Psarrherren in Verletzung deS Vertrages auf die Gasse zu
thun? ES sind verschiedene Reklamationen dagegen eingelangt,
vom Kapitel Bern, von der Synode der gesammten Geistlichkeit

deS KantonS, vom Emwobnergemeinderathe von Bern; der
RegierungSrath hat diese Reklamationen noch keiner Berücksichtigung

gewürdigt, und eS ist dem Großen Rathe auch kein
Bericht darüber erstattet worden. Soll man die ganze Klasse der
Geistlichkeit aus solch unwürdige Weise bchandeln? Man wird
sagen, die Geistlichen des Kapitels Bern und die Synode seien
da mehr oder weniger Partei; aber und der Einwohnergemeinde-
rath von Bcrn'^ Dieser ist aufgetreten im Interesse deS

gekränkten religiösen GefüklS der Einwohner der Stadt Bern.
Soll die Stadt Bern d>e einzige Gemeinde sein im Kanton,
welche keine Pfarrhäuser hat t Früher harre man den Pfarrern
in Hern einige Vortheile zugesichert, um dadurch wo möglich
je die beßten Prediger in die Hauptstadt zu ziehen. Unter der
neuen Ordnung der Dinge hat mau gefunden, das sei ein un-
zuläßigeS Vorrecht. Aber, Tit ebensowenig soll man jetzt
machen, daß die Stadt Bern schlechtere Pfarrer haben müsse,
alS die andern Gemeinden, indem die Pfarrer einzig hier in
der Stadt keine Pfarrwohnungen haben. Wenn der RegierungSrath

für seine Person keinen Werth darauf setzt, waS für
Pfarrherren man hier habe, und wenn er kein religiöses
Gefühl hat, so hat dagegen die Bevölkerung von Bern religiöses
Gefühl, und eS ist ihr daran gelegen, gute Psarrherren zu
haben. DaS religiöse Gefühl im ganzen Kanton wird durch
eine solche Handlungsweise verletzt werden. Ob es der Regierung

Achtung, Ehre und Segen bringen wird, mit solchem
Höhne daS religiöse Gefühl ihrer Mitbürger zu verletzen und
den Psarrherren daS gegebene Wort nicht zu halten, das, Tit.,
bezweifle ich wenigstens stark. Es handelt sich auf deutigen Tag
darum, zu zeigen, ob bei den Behörden, beim RegierungSrath
und Großen Rath, noch Treue und Glauben, ob Achtung vor
gegebenen Zusicherunqen, Verträgen und Gesetzen herrsche oder
mcht. So eben ist der Eid der Mitglieder deS Großen RatheS
abgelesen worden, worin wir schwören, die Rechte der Bürger
zu schützen und zu schirmen. Ich mahne und warne, gestützt
auf diesen geschworn?» Eid, vor solcher Ungerechtigkeit, und
schließe zur Erheblichkeit dieser Mahnung und Warnung.

von Tavel, Schultheiß Ich werde weder so heftig, noch
so giftig in dieser mir nicht so hochwichtig scheinenden
Angelegenheit sein, wie der H-rr Mahner; ich sehe nur etwaS Wichtiges

darin, nämlich daß ein Mitglied des Großen RatheS den
RegierungSrath beschuldigt, gegen Verfassung und Gesetze
gehandelt zu haben, indem er eine Prodesteigerung über verschiedene

Häuser andefabl, waS ihm alS Administrativbehörte
unstreitig zukömmt. Der Regierungsrath könnte ebensogut daü
Rathhaus auf eine solche Steigerung kommen lassen. Daß man
aber daraus folgert, der RegierungSrath könnte von sich aus
diese Häuser definitiv verkaufen wollen, während die Versassung
ausdrücklich vorschreibt, daß solche Gegenstände, wenn sie einen
gewissen Werth übersteigen, vor den Großen Rath gebracht werden

müssen, das, Tit., ist allerdings etwaS auffallend. Wenn
das wäre, sollten Sie alle diese eideSbrüchigen Männer im
RegierungSrath abberufen und dafür solche eidestreue Männer,
wie der Herr Präopinant ist, anstellen. Der RegierungSrath
bat im ganzen eilf Häuser an der Herrengasse an eine Probe-
steigerung zu bringen beschlossen, 5 davon werden von Pfarrherren

(> von Professoren bewohnt. Letzten Samstag ist die
Reklamation der Synode gegen diesen Verkauf eingelangt, und
ebenso diejenige deS EinwohnergemeinderatheS von Bern, welch
letztere aber sehr vernünftige Schlüsse zieht, namentlich dahin,
daß auf den Fall deS Verkaufs jener Wohnungen dann den
betreffenden Geistlichen andere Wohnungen angewiesen werden
möchten, wobei meines ErachtenS sehr treffend dargethan wird,
daß für die Einwohnerschaft von Bern eS höchst wünschenSwerth
sei, daß diese Pfarrherren Amtswohnungen haben. Heute
hingegen will man hier dem Regierungsrath befehlen, die Steigerung

nicht abzuhalten, oder wenigstens vorher Bericht darüber
zu erstatten. Ich stimme gegen die Erheblichkeit der Mahnung,
weil ich den Voraussetzungen deS Mahners nicht beipflichte.



Wenn Sie, Tit., aber glauben, der RegierungSrath sei im
Stande, Ihnen Ihr verfassungsmäßiges Votum über diese
Frage zu entziehen, so müssen Sie die Mahnung erbeblich
erklären. Die Frage wegen deS Verkaufes jener Häuser kommt
entweder zum Entscheide hierher, oder aber der Verkauf findet gar
nicht Statt. Hat die Probesteigerung stattgefunden, so hat der
NegiernngSrath zweierlei zu thun. Entweder wird er erklären,
er finde sich durch das Resultat der Steigerung nicht veranlaßt,

diese Gebäude zu veräußern; oder der RegierungSrath ist
der Ansicht, daß der Verkauf dieser oder jener Wohnung
vortheilhaft sein würde, wo dann für diese Herren auf andere
Weise gesorgt werden müßte. Alsdann kommt die Sache hie-
ker vor Sie, und darum will ich mich heute nicht in die
Gründe einlassen, welche den RegierungSrath bewogen haben,
die PcobeHeigerung abkalten zu lassen. So lange der
RegierungSrath in seiner vollkommensten Befugniß handelt, waS er
b'.s letzt durchaus gethan hat, soll der Große Rath ruhig der
Sache ihren Gang lassen. Der RegierungSrath kann
verfassungsgemäß kein einziges tieser Gebäude veräußern, ohne damit
vor Sie, Tit, zu treten; alsdann wird eS an Ihnen sein, zu
entscheiden, ob der Antrag deS RegierungsrathS zweckmäßig und
im allgemeinen Interesse ist oder nicht. Ich stimme gegen die

Erheblichkeit der Mahnung.

May, gewesener StaatSschreiber. Die vom Tit. Herrn
Schultheißen vorgebrachten Gründe sind allerdings sehr triftig,
und wenn eS im Allgemeinen nur darum zu thun wäre, zu
wissen, ob man irgend ein Staatsgut verkaufen will oder nicht,
so wäre die Sache allerdings in der bisherigen Form. Allein
hier ist rücksichllich der Form doch einige Verschiedenheit. Herr
Stettler bat da zwei Gesetze angeführt, welche speziell die

Pfarrgebäude und die Proftssorenwohnungen betreffen und über
keinen andern Tkeil deS Staatsgutes Bestimmungen enthalten.
Es sind gesetzlich freie Wohnungen den Pfarrderren, und
Woknungen gegen In s einig»n Professoren zugesichert. Nun
ist es doch etwaS auffallend, daß vor bald einem Jahre selbst

im Regierunqsralhe die Ansicht gewaltet haben muß, wenn man
rücksichtlich dieser besondern Gebäude, über deren Bestimmung
zwei spezielle Gesetze vorbanden sind, eine andere Verfügung
treffen wolle, so könne man da mcdt so ganz einfach zu Werke
gehen, wie bei andern» Staalsvermögen. Daher lag damals
ein Vortrug darüber da und war auf den Traktanden angezeigt.

Er ging dahin, taS Baudepartement habe gefunden, die

fraglichen Wohnungen seien aroßen Theils bedeutender Reparaturen

bedürftig, und eS nebst dem Finanzdepartement habe

gefunden, es möchte zweckmäßiger sein, diese Gebäude zu verkaufen

und dann für die Pfarrherren auf andere Art vermittelst
Bezahlung von Miethzinsen zu sorgen. DaS ErziehungSdepar-
tement hatte sich dem Verkaufe widersetzt, indem eS fand, daß

die Benutzung dieser Gebäude aus zwei Gesetzen beruhe, daß

also diese Gegenstände nicht anzusehen seien, wie andere Pro-
prietäten des StaatS. Tarauf erkannte der RegierungSrath,
daß eS der Fall sei, dem Großen Rath hievon Kenntniß zu
geben, um zu wissen, ob derselbe eine Probesteigerung autorisiren
wolle. Nun ist seither dieser Vortrag zurückgezogen worden,
dagegen aber hat man gesehen, daß die Abhaltung einer Steigerung
über diese Häuser pudlizirt worden ist. Das mußte nun doch Aufsehen

erregen, eben weil besondere Gesetze über diese Gegenstände
vorhanden sind, und besonders mußte eS auffallen, zu sehen,
daß man in der Hauptstadt den Ansang machen will, die

Wohnungen der Pfarrkerren zu veräußern. Alle seit der Reformation

bestandenen Regierungen deS KantonS haben von jeher
darauf gehalten, daß an jedem Orte eine Pfarrwobnung sei. Ein
solcher erster Schritt inuxte also natürlich Vesorgniß erwecken.

Ich glaube, eS seien dem projeklirten Verkaufe nicht gar viel
höhere staatswirthschaftliche Gründe untergelegen; man hisst aber

oft gar allerhand, und so dürften vielleicht eher gewisse menschliche

Schwachheiten, gewisse Empfindlichkeiten u. s. w. dabei

im Spiele sein. Ich will jetzt darauf nicht eintreten, nur bitte
ich, aufmerksam darauf zu sein, daß diese Mahnung sich nicht
beurtheilen läßt bloß nach dem allgemeinen Grundsätze über

Verkäuflichkeit von Staatsgütern und nach der bisherigen Form
darüber, sondern daß, wie ich selbst glauben muß, die Autorisation

für eine Prodesteigerung von Seiten deS Großen RatheS

im gegebenen Falle vorausgehen sollte, indem zwei Gesetze in
Kraft bestehen, welche über dieses Eigenthum spezielle
Vorschriften enthalten, und welche auf keinen Fall von einer Ad-
ministrativbebörde angetastet werden sollen anders, als mit
vorläufiger Autorisation des Großen RatheS. Kommt der
RegierungSrath und sagt: Wir wünschen auS denen und denen
Gründen, die Autorisation zu Abhaltung einer Probesteigerung
zu erhalten, so ist die Sache in der Form; da aber der
Regierungsrath diesen Weg nicht eingeschlagen hat, so stimme ich
für die Erheblichkeit der Mahnung.

Iaggi, RegierungSrath, älter. Ich bin heute hieher
gekommen in der Absicht, zur Erheblichkeit der Mahnung zu
stimmen, weil ich schon im RegierungSrath gegen die Probesteigerung

war, überzeugt, daß eS doch zu keiner Veräußerung dieser
Häuser kommen werde. Indessen geht eS mir deute so, wie es
andern Mitgliedern vielleicht auch schon gegangen ist, die mit
einem bestimmten Vorsatze hieber kamen; ich bin durch eine
Rede bekehrt worden, nämlich durch diejenige des Herrn Stettler
selbst, und ich werde jetzt gegen seinen Antrag stimmen. Herr
Stettler hat seinen Antrag so verfochten und solche Schlüsse
daraus gezogen, daß ich jetzt den Großen Rath bitten möchte,
den RegierungSrath fortfahren zu lassen. Herr Stettler gebt
so viel weiter, alS die Einwohnergemeinde von Bern in ihrer
Vorstellung gegangen ist, welche sich auf die 5 Pfarrhäuser
beschränkt, daß eS im Interesse deS Ansehens der Adminiftvatioi»
liegt, diese Mahnung nicht erdeblich zu erklären. Ich bin
innig überzeugt, daß die ausgeschriebene Steigerung über die 5>

Pfarrhäuser zu keinem Resultate führen wird, und ich habe
daher bereits im RegierungSratbe d üngend gebeten, doch nicht
durch daS Ausschreiben einer solchen Steigerung all daS
Geschrei zu veranlassen; auch daS Erziehungsdepartement hat in
diesem Sinne seine Anträge gestellt. Wenn man aber jetzt
sagt, diese Pfarrkerren werden alsdann auf die Gasse gestellt w..
so frage ich: Sind d e Mitglieder deS RegierungSratheS, deS

ObergerichtS :c. auf d r Gass-, weil sie keine Amtswohnungen
haben? ES ist, um nicht länger auszuhalten, überhaupt eine
so unwürdige U berteeibung in dieser heutigen Darstellung der
Sache, daß ich gegen die Erheblichkeit stimme.

Kurz, Oberrichter. Auch ich stimme gegen die
Erheblichkeit, denn wenn wir zur Erheblichkeit stimmen, so müssen
wir die Sache noch einen zweiten Tag diSkutiren, ehe nur der
Samstag da ist. ES ergibt sich selbst auS demjenigen, waS
Herr Stettler sagt, daß, waS die Regierung thut, nichtâ
Ungesetzliches ist. Die Regierung leitet durch die ausgeschriebene
Steigerung für den Großen Rath bleS die Möglichkeit ein, von
dem §. 6 des Dekretes von l80-t Gebrauch zu machen. Dabei
handelt eS sich diesen Augenblick noch nicht um die Frage, ob
und wie man im Falle deS VeikaufeS auf andere Weise für
die betreffenden Pfarrer sorgen wolle. DaS sind zwei von
einander ganz verschiedene Fragen, und ich kann eS bei diesem
Anlasse nicht verhehlen, daß eS mir immer einen sehr
widerwärtigen Eindruck macht, bei dergleichen Anlässen zu hören, die
Religion sei in Gefahr. Ich möchte den RegierungSrath machen
lassen; wenn dann derselbe mit Anträgen dieher kömmt, so

wird eS sich immer noch fragen: Ist die Sache im Interesse
der Geistlichkeit? Will die Regierung den Pfarrern andere
Wohnungen anweisen oder nickt Vielleicht will die'Regierung
bloß sehen, welche dieser Häuser allfällig am beßten weggehen
würden, und vielleicht werden dann ganz andere Einrichtungen
vorgeschlagen, die möglicherweise die Billigung des Großen
RatheS finden. Jedem soll eS hier frei stehen, geschehene
Handlungen zu bezeichnen, wie er will; aber doch hat mich eine

Aeußerung im Vortrage des Herrn Stettler auf's innigste
empört, indem er nämlich gesagt hat, der RegierungSrath sei im
Stande, Verfassungsverletzungen zu begeben. Wenn man so

durchaus ohne Grund sagt, der Regierungsrath sei so naturirt,
daß er Verfassungsverletzungen begehen könne, und daß

dergleichen wirklich zu besorgen seien, so halte ich daS für eine

wahre Beleidigung deS RegierungSratheS, die man nicht passiren
lassen kann. Ich stimme gegen die Erheblichkeit der Mahnung
und trage überdies darauf an, daß der Große Rath seine

Mißbilligung gegen Herrn Stettler über diese Aeußerung auSspreche.



Herr Vizelandamman». Ich muß mir hier eine

Erklärung erlauben, indem ich dem letztgefallenen Votum zufolge
glauben müßte, darin gefehlt zu haben, daß ich Herrn Stettler
nicht zur Ordnung gewiesen. Ich habe aber diesen Sinn nicht
in feinen Worten gefunden. Herr Stettler hat gesagt, er
betrachte eine Lerkausssteigerung im vorliegenden Falle nicht als
gesetzlich und versassungSgemäß; aber daß er gesagt hätte, die

pudlizirte Probesteigerung sei eine Beeinträchtigung der Rechte
deS Großen Rathes oder eine Verfassungsverletzung, — das
habe ich nicht in seinen Worten gefunden; denn sonst würde
ich ihn allerdings zur Ordnung gewiesen haben.

I. Schnell. Das wollte ich eben auch sagen. Nun
aber möchte ich bloß fragen: Beweist nicht just das, was Herr
Stettler gesagt hat, daß die Maßregel des Regierungsrathes,
wenn nicht eine gesetzwidrige, doch — gelinder gesagt — eine

höchst unweise war? Mußte diese Maßregel nicht den Glauben
veranlassen, es sei da um eine Gesetzesverletzung und darum zu

tdun, sich über bestehende Gesetze und Verträge hinwegzusetzen
Beweisen das nicht die eingelangten Vorstellungen? Beweist
es nicht diese Emotion und Empörung in der Brust des Herrn
Stettler, womit er sprach? So leid es mir thut, daß Veranlassung

da war, dergleichen Schreie auszulassen, so finde ich

dennoch den Grund und die Veranlassung dazu in der fatalen
Probesteigerung über Gegenstände, die man doch nicht versteigern

wird, denn da wird, dessen bin ich überzeugt, der Große
Rath sein Veto einlegen. Zch sehe da keine ReligionSgefahr, wohl
aber ein gewisses Sichhinwegsetzen einer verantwortlichen Behörde
über Dasjenige, was laut Verfassung und Gesetz nur hier vom
Großen Rathe aus abgethan werden kann, und was im Grunde
nicht einmal hier abgethan werden soll. Daher verzeihe ich
dem Herrn Anzüger diese vielleicht voreilige Aeußerung und
summe zur Erheblichkeit der Schlüsse seiner Mahnung.

von Eraffenried. Mir scheint eine Berathung über
eine solche Frage nicht nutzlos, und ich finde in den gegen die

Erheblichkeit angebrachten Gründen keinen, der mich davon
abhielte, für die Erheblichkeit der Mahnung zu stimmen. Damit

will ich den Regierungsrath keineswegs bezüchtigcn, er habe
etwas Verfassungswidriges vor, und ich kann eine solche
Anschuldigung auch nicht in den Worten des Mahnungsstellers
finden. Man redet heute von einer Probesteigerung, aber von
einer bloßen Probesteigcrung war in der im Amtsblatte erlassenen

Publikation durchaus nicht die Rede. Man sagt, die
Sache werde dann dem Großen Rathe vorgelegt werde»; aber
warum hat man sie denn nicht hieher gebracht? Alles das
Mißtrauen und Mißbehagen wäre vermieden worden, wenn
uns der Regierungsrath gesagt hätte: Wir wollen nicht von
uns aus handeln, sondern nur mit Vorbehalt der Autorisation
des Großen Rathes. Nun scheint mir die vorliegende Frage
so wichtig, und die Sache auf einem solchen Punkte angelangt,
daß ich glaube, der Große Rath solle sich ja freilich etwa noch
einen Morgen damit besassen. Daher schließe ich auf Erheblichkeit

der Mahnung.

Knechten ho fer, Oberstlieut. Zch betrachte diese Maß-
»ahme des Regierungörathes als unpolitisch. Wer weiß,, wie
ein großer Theil der Geistlichkeit seit der Regeneration mehr
oder weniger feindselig gegen die neue Ordnung der Dinge
aufgetreten ist, der muß bedauern, daß man solche Sachen in
Anregung bringt, deren Nothwendigkeit man gar nicht zeigen
kann. Der Staat hat Geld genug für Alles, was nöthig ist;
also ist der Verkauf dieser Pfarrhäuser gewiß eine überflüssige
Sache. Hingegen hat man durch diese Maßregel eine Klasse
von Staatsbürgern, welche größern politischen Einfluß ausüben
kann, als man glaubt, in Angst und Schrecken versetzt. Zch
habe unter der Geistlichkeit Zugendfreunde, welche der neuen
Ordnung der Dinge mit Leid und Seele zugethan sind; aber
diese sind in Unruhe gerathen und haben gefragt: Wohin will
man noch mit uns? Zch möchte dringend von dieser Sache
abrathen; sonst könnte es irgend einem fremden Lufrsvringer
noch gar in den Sinn kommen, man solle auch die Kirchen
verkaufen, man könne von den Kirschdäumen herab predigen
u. s. w. Zn einem öffentlichen Blatte stand letzthin, zweimal
zwei sei in der Politik nicht immer vier. Das ist gewiß rich¬

tig, und ich bitte, sich das merken zu wollen. Es wäre noch
manches andere nöthiger gewesen, als eine solche nach meiner
innigsten Ueberzeugung unpolitische Maßregel. Zch stimme zur
Erheblichkeit der Mahnung.

Hüner w a del. Zch fühle mich durchaus gedrungen, auch
einige Worte mir zu erlauben. Zch habe von Anfang an den
Gedanken einer Veräußerung dieser Wohnungen (ich sage mit
Fleiß „Gedanken," denn mehr war es bis jetzt nicht) unzweckmäßig

gefunden, und ich habe im Erziedungsdepartement nach
Kräften geholfen, dem Regierungsrathe davon adzurathen.
DaS Erziehungsdepartement hat dreimal einmüthig den
Regierungsrath auf die Gründe aufmerksam gemacht, welche wünschen
lassen, daß in der Sache nicht progredirt werde, Gründe,
welche sowohl vom Interesse des Publikums, als auch von
demjenigen der Geistlichen hergenommen waren. Zch bin also
durchaus damit einverstanden, daß es zu bedauern wäre, wenn
der projektirten Versteigerung wirklich Folge gegeben würde.
Aber nichtsdestoweniger konnte ich jetzt nicht zur Erheblichkeit
dieser Mahnung stimmen; icy halte dieselbe für uvzeitig. Wenn
der Regierungsrath nach Abhaltung der Probesteigerung einen
Antrag hieher bringt, diese Häuser wirklich zu Verkäufen, dann
ist der Anlaß da, dagegen auszutreten. Wenn aber der
Regierungsrath ohne vorherige Genehmigung des Großen Rathes zum
wirklichen Verkaufe schreiten wollte, dann verdient das nicht
bloß eine Mahnung, sondern dann soll der Regierungsrath in
Anklagezustand versetzt werden. So weit sind wir aber nicht,
und wir sind nicht berechtigt, vorauszusetzen, daß der
Regierungsrath im Stande sei, eine solche offenbare Verfassungsver-
letzung zu begehen. Zch will nicht auf den mündlichen Vortrag
des Herrn Mahners abstellen, sondern ich frage, ob nicht in
den Verbalien der schriftlichen Mahnung eine arge Beleidigung
des Regierungsrathes liege, indem darin gesagt wird: „ Wenn
aber der Regierungsrath kein Bedenken trägt, einseitig von sich
aus jene gesetzlichen Rechte anzutasten, so ist auch die Möglichkeit

vorhanden, daß ebensogut in Überschreitung der Verfassung
ftner Verkauf ohne Begrüßung des Großen Rathes vor sich
gehe." Also ist da die Vermuthung ausgesprochen, der
Regierungsrath werde sich eine solche VerfassungSverletzung erlauben.
Nur noch einige Worte darüber, daß der Regierungsrath bis
jetzt in dieser Sache gesetzliche Rechte verletzt habe. Was >ft
eme Probesteigerung? Eme einleitende Maßregel, welche die
Grundlage abgeben soll zu einem erst später abzufassenden
Gutachten ; denn erst nach dem Ergebnisse der Steigerung kann sich
der Regierungsrath ein Urtheil bilden über die Zweckmäßigkeit
der Sache. Aber selbst wenn der Große Rath aus ein solches
Gutachten hin den Verkauf dieser Pfarrhäuser genehmigen sollte
so behaupte ich, baß die Rechte der Ernstlichen dadurch noch
nicht ab,olut verletzt wären. Wenn man den Geistlichen andere
Pfarrhäuser, z. B. au der Kirchgasse, gäbe, wäre das ein Anlaß

die Regierung wegen Verletzung verfassungsmäßiger Rechte
anzuklagen? Wisien wir auf heutigen Tag, ob nicht der
Regierungsrath beabsichtigt, andere Häuser anzukaufen und den
Pfarrern als Wohnung anzuweisen? Zst Herr Stelller berechtigt,

zu sagen, das werde nicht geschehen Daher erscheine»
mir mehrere Behauptungen der Mahnung sehr gewagt,
unbegründet, beleidigend und unzettig, und ich müßte es im höchsten
Grade bedauern, wenn d-e Erheblichkeit derselben ausgesnrochen
wurde, denn das würbe im ganzen Lande den Effekt machen
als setze der Große Rath voraus, der Regierungsrath werde
sich möglicherweile über die Versassung hinwegsetzen.

von Wattenwyl. Zch möchte bloß um Beantwortung
der Frage bitten, ob das Wo.t „ Probesteigerung " in der imAmtsblatte enthaltenen Publikation stand oder nicht

Meßmer. Wenn die Mahnung soeben als unzeitig
bezeichnet worden ist, so kann ebensogut die Maßregel, welche
jene Mahnung provozirt hat, eine unzeitige genannt werden.
Diese Maßregel hat allgemeine Sensation erregt und zwarnicht in dem Sinne, daß dadurch Zutrauen und Achtung gegen
die Regierung befestigt würde. Zst einmal, so sagt man, der
erste Schritt geschehen, so ist damit Thür und Thor geöffnet
zu vielen folgenden. So, Tit., wird die Sache betrachtet
und zwar nicht nur von der Geistlichkeit, sondern auch von



allen denen, welche daraus halten, daß dergleichen Rechte der
Geistlichen, und welche als zur Kirche gehörend betrachtet werden,

auch ferner geschützt bleiben. Es verlohnt sich der Mühe,
diese Sache näher zu untersuchen, damit das Volk sehe, daß
die oberste LandeSbehorde sich damit ernstlich beschäftigt habe;
und ebenso verlohnt es sich der Mühe, auch allfällig ungeziemende

A-ßerungen gegen den RegierungSrath einer Untersuchung
zu unierwersen, damit die oberste Administrativbehörde dann
gerechtfertigt dastehe. Aus diesen Gründ»» stimme ich zur
Erheblichkeit der Mahnung.

Weber, Regierungsrath. Vor Allem aus muß ich

bemerken, daß es auf Eines herauskommt, ob in der Publikation
von Prodesteigerung oder einfach von Steigerung die Rede war;
ich kenne wenigstens keine vom Regierungsrathe über Effekten,
welche eine gewisse Summe übersteigen, veranstaltete Steigerung,
die mcht eine Prodesteigerung wäre, auch wenn es nicht
ausdrücklich gesagt wird. W>e also die Publikation gelautet habe,
ist mir gleichgültig. Ich bedaure, daß man diese Sache mehr
oder weniger als eine politische ansehen will. Man muß doch

wahrhaftig solche Fragen nicht in das Gebiet der Politik hin-
überspielen. Es ist mir gegangen wie dem Herrn Oberrichter
Kurz, und meine Ohren haben gehört wie die seinigen, daß

nämlich dem Regierungsrqthe Verfassungsverletzungen
vorgeworfen wurden, und namentlich habe ich gehört, daß behauptet
wurde, die Staatsbürger müssen, wenn der Große Rath
zusammentrete, zittern wegen ihres Eigenthums. Also muß auch

ich finden, es seien in diesen Aeußerungen schwere Vorwürfe
gegen den Regierungsrath enthalten. Man hat gesagt, eö sei

sehr unklug, so etwas aufs Tapet zu bringen, indem der Große
Rath gewiß von vorn herein nicht geneigt sein werde, auch

nur etwas von diesen Gegenständen hinzugeben, und jedenfalls
hätte man dem Großen Rathe schon jetzt die Beweggründe zu

einer solchen Maßregel vorlegen lollen. Bevor man mit einem

definitiven Endantrage hieher kömmt, kann man'doch offenbar
diese Gründe nicht entwickeln; das wäre voreilig gewesen, und

es ist mir wenigstens noch tenie ausgemachte Sache, wie Sie,
Tit., entscheiden werden, wenn man mit dem Hauptantrage
hieher kommt. Auf den heutigen Tag kann uns Niemand sagen,

was Sie dannzumal erkennen werden. Also sehe ich in dieser

Sache noch nichts Unkluges, aber auch nichts Unpolitisches.
Man scheint die Sache irrig aufgefaßt zu haben. Es sind im
Ganzen eilf Häuser; davon sind 5 von Geistlichen bewohnt und
k von Professoren. Bei stattgehabter Untersuchung haben sich

mehrere dieser Häuser in baulicher Hinsicht als in nicht gar
gutem.Zustand befindlich herausgestellt. Daher haben daS Bau-
deparlement und das Finanzdepartement gesunden, man könnte

eine Prodesteigerung darüber abhalten, um zu sehen, wie man
unter diesen Umstanden daS Interesse des Staates da am beßten

wahren könnte. Ich begreife nun gar nicht, woher man die

Vermuthung nimmt, die Regierung wolle den Geistlichen ihre
Wohnungen nehmen. Gesetzt, eS werden von den 11 Häusern
5 oder 6 verkauft, so bleiben ja für die Geistlichen noch immer
Wohnungen genug. WaS die Professorenwohmmgen betrifft,
so verhält eS sich so damit: Wenn eine solche vakant wird, so

können sich die Herren Professoren dafür melden, und dann
bekömmt sie Einer gegen einen verhältnismäßigen Miethzins.
Der Herr Anzüger, welcher auch Professor ist, kann sich auch

für eine solche melden, und es ist möglich, daß er selbst etwa
gedacht hat, er bekomme auch einmal eine solche. Ich will
nicht sagen, daß er deßhalb Partei sei in dieser Sache, aber so

ein wenig interessirt ist er doch dabei. Deßhalb will ich es mit
seinen Aeußerungen nicht allzugenau nehmen, aber doch hat es

mich im höchsten Grade beleidigt, daß er voraussetzt, wir werden

da etwaS machen gegen Gesetz und Verfassung, und wir
seien im Stande, irgendwie einen definitiven Verkauf
abzuschließen, ohne die durch Verfassung und Gesetz uns vorgezeichneten
Normen zu beachten. Deßhalb möchte ich dahin schließen, diese

Mahnung, welche eine Beleidigung gegen den Regierungsrath
enthält, nicht erheblich zu erklären, denn daS wäre, so wie die

Sache eine Tournure genommen hat, von wahrhaft fatalen
Folgen.

Fstscherin, Regierungsrath. Obscdon ich durch den

Gang der Diskussion, über das Wesen der Sache selbst beruhigt

bin, so werde ich dessen ungeachtet zur Erheblichkeit stimmen.
Mich freut es, zu sehen, daß die allgemeine Stimmung hier
dahin zu gehen scheint, eS sollen den Geistlichen jedenfalls auch
fernerhin Amtswohnungen angewiesen werden. Indem ich aber
zur Erheblichkeit stimme, erkläre ich ausdrücklich, daß ich nicht
zu den Worten der Mahnung und noch weniger zu den mündlichen

Aeußerungen deS Herrn Mabnungsstellers stimme. Zch
habe zwar von Anfang die gleiche Ansicht über die Sache gehabt,
wie Herr Regierungsrath Äaggi, älter, aber ich bedaure, was
heute voü Seite des Herrn Anzügers hier ausgesprochen worden

ist. In einer Sache muß ich jedoch denselben in Schutz
nehmen: er ist persönlich durchaus unbetkeiligt in der Sache,
denn Herr Stetller ist nicht Professor orcliuarius, und nur ein
solcher hat ein Recht auf diese Wohnungen. Was mich aber
in seinem Vortrage wirklich frappirt hat, ist das, daß er mit
Heftigkeit verlangen konnte, daß der Regierungsrath bereits
aus die Vorstellung deS Gemeindraths von Bern sollte
geantwortet haben, während er doch wissen mußte, daß diese
Vorstellung erst letzter Tage eingelangt ist. Aber ich muß noch
einen andern Punkt berühren, indem ich eö immer bedaure,
wenn eine gute Sache schlimm vertheidigt wird. Herr Stettlcr
hat den Ankauf des Waschhauses an der Herrengasse lächerlich
gemacht. Aber, Tit., das ist nicht etwa ein abgesondertes
eigenes Gebäude, sondern eS befindet sich eben in einem derjenigen

Häuser, von welchen jetzt die Rede ist, wo seit undenklichen
Zeiten der Vorsteher deS Gymnasiums gewohnt hat. Diese
Nachbarschaft war nicht nur für die Bewohner des Hauses an
und für sich höchst unangenehm, sondern es wurde auch der
Klosterhof, wo tagtäglich mehrere hundert Schüler sich heruni-
tummeln, auf eine sehr lästige Weise zum Aufhängen der Wäsche
benutzt. Also ist der Ankauf dieses Waschhauses durchaus im
Interesse der dortigen Schulen geschehen. Eine solche Aeußerung
nun wundert mich von Seite des Herrn Anzügers sehr. Er
sagt, er bade den Verwaltnngsbericht des ZabreS 184.4 gelesen.
Ader im Abschnitte über die Verwaltung ves Finan;departementS
lesen wir —- was? „Die Staatsgedäude, wie z. B. daS Ratb
Haus, das Zeughaus u. s. w., so wie die sämmtlichen
Pfarrhäuser, bilden zwar allerdings einen Vermögensbestandtheil

; dieser bietet aber nicht nur gar keinen positiven
Ertrag, sondern er kann unter keinen Umständen je veräußert und
in ein einträgliches Capital umgewandelt werden. Der einzige
Vortheil, welchen dieser Vermögenstheil darbietet, besteht darin,
daß er den Staat der kostbaren Nothwendigkeit enthebt, eine

Menge für den Dienst des Staates und der Kirche unentbehrlicher

Gebäude aufzuführen." Diese Stelle, Tit., hätte doch
den Herrn Anzeiger ziemlich beruhigen können.

vr. Lehmann. Ich billige weder die ausgeschriebene

Steigerung, noch den beabsichtigten Verkauf. Gleichwohl stimme
ich gegen die Erheblichkeit der Mahnung, weil ich nicht encou-

ragiren möchte zu ähnlichen Einseitigkeiten und Uebertreibungen
und zum fernern Predigen über den Text der Religionsgefahr.
Ich verabscheue nichts so sehr, als diese neue Richtung, die

bereits an so vielen Orten bei jedem mißbeliebigen Anlasse

eingeschlagen wird. Es war mir ein wahrer Eckel, zu scheu,
wie man in dieser unbedeutenden Sache von Religionsgefahr
reden konnte.

Leibundgut, Regierungsrath. Der Herr Antragsteller
hat das Gesetz von 1804 irrig ausgelegt, und daher kömmt der

ganze Wirrwar. Dieses Gesetz sichert der Geistlichkeit allerdings
Psarrwohnungen zu, aber keineswegs dieß oder jenes Gebäude

speziell. Gibt also der Staat einem Pfarrer nur überhaupt
eine Psarrwohmmg, so ist dem Gesetz ein Genüge geleistet.

Gibt man dann aber keine solche Psarrwohmmg, dann ist es

allsällig an der Zeit, eine solche Sprache zu führen. Man har

aber, wie es scheint, diesen Anlaß gerne benutzen wollen, um
dem Regierungsrathe Eins zu recken. Dwse Häuser sind Häuser,
wie andere Staatshäuser, und der Regierungsrath konnte eine

Probesteigerung darüber ausschreiben, wie über andere

Gebäude, ohne vorherige Begrüßung des Großen Rathes. Ich
stimme also gegen die Erheblichkeit der Mahnung, wobei ick,

bloß noch bemerke, daß, wenn Herr Stettler zetzt auch nicht

ordentlicher Professor ist, er es möglicherweift werden kann.



von Ienner, Regierungsrath. Vorerst bemerke ich, daß
dcr Antrag auf Verkauf der Ik Häuser nicht vom Flnanzdepar-
tement ausgegangen ist. Im Finanzdepartement überhaupt und
bei seinem Präsidenten insbesondere besteht der Grundsatz, daß
eS eine wirklich unpassende Sache wäre, wenn man den Pfarrern

aus dem Lände herum ihre Währungen nehmen würde;
und daß das Finanzdepartement auch bezüglich aus die Stadt
Bern nicht dafür ist, bat sein bisheriges Verfahren bewiesen;
denn als es sich letzthin fragte, ob man das NydeckpfarrhauS
verkaufen wolle, lautete der Vortrag des Finanzdepartements
dagegen. Also ist die Tendenz, die Pfarrhäuser zu veräußern,
im Finanzdepartement nicht vorhanden, obschon, wenn es sich

um die Frage der Berechtigung des Staates zum Verkaufe je
handeln sollte, dann das Jmanzdepartement nickt diejenige
Ansicht vertheidigen würde, welche der Herr Anzüger vertveidigt
hat. Selbst im Gesetze von I8sist ist dem Staate die vollständigste

freie Verfügung darüber vorbehalten; sobald man dem

Pfarrer eine Wohnung zusichert, hat der Staat im klebrigen

ganz freie Hände. Man hatte gefragt, ob die fraglichen
Gebäude in einem ihrer Bestimmung entsprechenden Zustande
sich befinden, woraus das Baudepartement die Sache untersuchte
und einige dieser Häuser nicht in einem entsprechenden Zustand
fand. Das Finanzdepartement hätte gerne diese Gebäude, die
ihm zur Last waren, veräußern mögen, indessen wurde darüber
noch kein Beschluß gesaßt. Man hat dann eine Zeitlang an
eine Probesteigerung gedacht, und da hat das Finanzdepartement
einen falschen Schritt gethan, indem es vom RegierungSrathe
begehrte, daß zuerst der Große Rath darüher angefragt werbe.
Ich glaube nun, der Negierungsrath habe ganz recht daran
gethan, den daherigen Vortrag nicbt hieher gelangen zu lassen,
und der RegierungSrath sei vollkommen auf dem rechten Wege
gewesen, wenn er beschloß, zuerst die Steigerung ergehen zu
lassen. Hätte der RegierungSrath den Vortrag wirklich hieher
gebracht, so würde man überall gefragt haben: Warum bringt
letzt daö Finanzdepartement auf einmal die Frage wegen einer
bloßen Probesteigerung vor den Großen Rath, während es dies
sonst nicht thut'/ Dann wäre der gleiche Lärm gewesen, wie
jetzt. Man hat gefragt, ob der Ausdruck ..Probesteigerung '

in der Publikation ausdrücklich enthalten war. Weil wir in der
Verfassung die Bestimmung haben, daß über Gebäude, die einen
gewissen Werth haben, kein Verkauf stattfinden könne ohne die
Billigung des Gi oßen RatheS, so ist in solchen Fällen jede vom
Regierungsralhe ausgeschriebene Steigerung immerhin nur eine
Probesteigerung. Wir haben ja schon viele solche Steigerungen
stattfinden lassen, ohne daß der Verkauf nachher geschah. Uebri.
gens will ich den ganzen Großen Rath durch jene ti Häuser
hindurchspazieren und es darauf ankommen lassen, ob Sie alle
es nicht zweckmäßig finden werden, wenigstens einzelne dieser
Häujer zu verkaufen. Auf die Frage wegen des Geistlichkeits-
guteS will ich nicht eintreten. Daß ich etwa nicht darüber re-
den dürfte, darin, Tit., würden Sie sich schwer irren, und ich
insonderheit bin allem feind, wodurch man die Religion mit
ihren Dienern vermengen will. Sie können versichert sein, daß
die Regierung weit davon entfernt ist, diejenigen Gedanken und
Absichten zu hegen, welche man bei ihr vorauszusetzen scheint;
nie wird die Regierung den Antrag bringen, diejenigen Pfarrhäuser

zu verkaufen, die wirklich nöthig sind. Ader wenn die
Regierung in ihren Befugnissen handelt, und überdies nur noch
mit vorbereitenden Verfügungen beschäftigt ist, so hüten Sie
sich, Tit., aus e>nen ziemlich violenten Antrag voll unbegründeter

Voraussetzungen hin so etwas erheblich zu erklären, weil
Sie dadurch dein Regierungsrathe vorwerfen würden, er habe
Gedanken und Absichten gehabt, welche er nicht haben darf.
Ich stimme gegen die Erheblichkeit des Antrags.

Bandelier, Regierungsrath. Man wirft dem
Regierungsrathe vor, in dieser Sache unklug gehandelt zu haben.
Ich bin auch nicht für den Verkauf der Pfarrhäuser; aber ist
es denn unklug, zu fragen, ob es nicht zweckmäßiger wäre, die
sämmtlich un der Herreugajse befindlichen Psnrrtvohnungen et«
was zu verlegen und die Geistlichen ein wenig mehr unter die
Kirchgenoffen zu vertheilen, damit dieselben durch unmittelbarere

Anschauung und Berührung mit ihren Kirchgenossen zu
grösserer Thätigkeit aufgefordert werden? Ist es unklug, zu un¬

tersuchen ob der Staat nicht größere Kosten voraussehe,
wenn er diese reparationsdedürftigen Häuser behält, als wenn
er sie veräußert und andere dafür kauft? Darin liegt
nichts Unkluges, und die Regierung hat das Recht, diese

Fragen zu untersuchen, und das ist's, was die Regierung
gewollt hat, nämlich untersuchen und je nach dem Ergebnisse
der Untersuchung die geeigneten Anträge hieher bringen. Wo
ist nun die Unklugheit? Darin, daß man jeden Anlaß
benutzt, um Mißtrauen gegen die Regierung zu pflanzen, daß

man, statt die Handlungen der Regierung zu prüfen, dieselbe
in schlimmem Lichte darzustellen sucht. Hat man auch gefragt,
wie das Finanzdepartement dem Amtsschaffner von Bern gleichzeitig

den Auftrag gab, nach andern geeigneten Wohnungen für
die Herren Geistlichen zu forschen? Darnach hat Niemand
gefragt. Man hat etwa nachgesehen, ob das Wort „Probeversteigerung"

im AmtSblatte stehe; aber man hat sich nicht die

Mühe gegeben, seine Mitbürger zu belehren, daß ein Verkauf
über Gegenstände von diesem Werthe nichtig wäre, ohne
Bestätigung des Großen Rathes. Ueberhaupt ist im Allgemeinen
wenig Wohlwollen und Zutrauen gegen die Regierung ersichtlich

; man will nun einmal nicht Zutrauen zu ihr fassen. Ich
stimme gegen die Erheblichkeit der Mahnung, weil ich dem
Regierungsralhe nicht von vornherein befehlen will, einen Antrag
in dieser Sache hieher zu bringen; denn es ist sehr wohl möglich,

daß der Negierungsrath nach abgehaltener Probesteigerung
oder auch abgesehen von derselben findet, er wolle der Sache
überhaupt keine Folge geben. Daher möchte ich nicht präju-
diciren.

Herr Vicelandamm ann, um seine Meinung gefragt:
Meine Meinung, Tit., ist vorgetragen worden durch Herr»
RegierungSrath Fetscherui. Ich bedaure innig den Gang,
welchen die Berathung genommen hat, denn der Gegenstand ist
ziemlich delikater Natur, und Herr Regierungsrath von Ienner
hat dieselbe blos angedeutet. Bis zur fetzigen Stunde ist von«
RegierungSrathe Nicht das geringste geschehen, waS gesetzwidrig
wäre. Es mag sich die Rechtsfrage über die Stellung des
Staates zum Kirchengute gestalte», wie sie will, so hatte der
RegierungSrath das Recht, eine Prodesteigee ung abzuhalten.
Was mich an dieser Steigerung verletzt, ist nicht der Gedanke,
daß der Regierungsrath ohne Begrüßung des Großen Rathes eine
Veräußerung treffen werde, wohl aber ein anderer Gedanke,
nämlich der, daß der Regierungsrath in der Ansicht zu stehen
scheint, es komme dem Staate überhaupt zu, über diese Häuser
willkührlich durch Veräußerung zu disponircn. Hier komme ich
eben auf das Delikate der Frage. Man muß unterscheiden
zwischen den Psarrwohnungen und den Proflssorenwohnungen.
Ueber letztere besteht ein Gesetz, und d.eses Gesetz kann der
Große Rath abändern, und die Professoren haben kein Recht,
sich darüber zu beklagen. Aber in Bezug aus die Psarrerwoh-
nungen «st die Sache nicht ganz so. Der äußern Form nach
besteht zwar da auch nur ein bloßes Eefltz, aber die Geistlichkeit

und ein achtbarer Theil des Publikums ist der Ansicht,
das Dekret habe zwar die Form eines Gesetzes, aber eigentlich
sei es ein Vertrag. So viel ist richtig, daß jenes Dekret
erlassen worden ist erst nach vorangegangener Unterhandlung mit
der Geistlichkeit. Käme es zum Entscheide über die Frage, ob
in Bezug auf die Psarrgüter ein Vertrag oder aber ein Gesetz
vorliege, so würde ich dann wahrscheinlich der Ansicht deS Herrn
Regierungsraths von Ienner beipflichten, aber entscheiden will
ich daS heute nicht; die Geistlichkeit jedenfalls prätendirt, es
sei ein Vertrag. Darin, daß man hierauf nicht Rücksicht
genommen hat, liegt das Unkluge der Probesteigerung. Wer eine
Steigerung abhält, drückt damit die Absicht aus, die Sache zu
veräußern. Daß nun aus dieser Steigerung die Geistlichkeit
und ein Theil des Publikums geschlossen hat, eS solle versteigert
werden, was der Geistlichkeit oder, wenn Sie wollen, der Kirche
vertragsmäßig zugesichert sei, darüber dürfen Sie sich nicht
verwundern. Die Frage über das Kirchengul ist so delikat, daß
man sie ohne dringendste Nothwendigkeit nicht aufrühren soll;
durch die ausgeschriebene Steigerung aber ist sie ausgerührt
worden. Gegen die Voraussetzung des AnzugeS und des Herrn
Aiizügers müßte ich mich feierlichst verwahren, aber dem Schlüsse
des Anzuges selbst müßte ich beistimmen. Vor allem aus soll
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nun über den Antrag des Herrn Oberrichters Kurz, daß der
Große Rath seine Mißbilligung gegen Herrn Stettler
ausspreche, abgestimmt werden; hingegen will ich Herrn Stettler
angefragt haben, ob er in dieser Hinsicht vielleicht eine
berichtigende Erklärung abzugeben habe.

Stettler. Meine Person, Tit., gebe ich Ihnen preis,
mein Hauptzweck ist erfüllt, unsre Mitbürger können aus der
Diskussion sehen, daß sie auf den Großen Rath zahlen können.
Wenn man etwaS an mir unrecht findet, mag man eS mir
offen sagen i auch ich mache mir'S zur Pflicht, eS offen und
frei zu sagen, wenn ich glaube, eS sei gefehlt worden.

Abstimmung.
1) Eine Mißbilligung gegen den Herrn Mahnungssteller aus¬

zusprechen 3l Stimmen.
Davon zu abstrahiren Mehrheit.

2) Für die Erheblichkeit der Mahnung ?8 Stimmen.
Dagegen 99

Der Herr Vizelandammann setzt die Versammlung
in Kenntniß, daß, laut so eben eingegangener Anzeige, Herr
Gerichtspräsident Rufen er zu Laupen, Mitglied deS Großen
RatheS, am 18. November verstorben sei.

Vortrag des Finanzdepartements nebst Dekretscnt-
wurf, betreffend die Erhöhung der Gehalte der Grundsteueraufseher

im Jura.
Durch'S Handmehr genehmigt.

(Schluß folgt.)
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Verhandlungen
des

Großen Rathes der Republik Bern.
Ordentliche Wintersitzung 1844. Erste Hälfte.

(Nicht offiziell.)

(Schluß der dritten Sitzung, Mittwoch den 20. Wintermonat 1844.)

Vortrag des Departements des Innern nebst DekretS-
entwurf über die Betellung des Staatsvermögens.

Dieser Vortrag lautet:
1. Das dem Staate zugehörende Grundeigenthum

(Liegenschaften, Wohngebäude, Waldungen), die Holzrechtsame
und Ehehaften unterliegen, insofern sie Gegenstände des Erwerbs
bilden, gleich dem KorporationS- und Priväteigenthum innerhalb

der Eemeindsmarchen, den gesetzlich erhobenen Gemeindsund

Armentellen. Alle diejenigen Gebäude und Liegenschaften
jedoch, welche unmittelbar zu Staatszwecken dienen, sind von
der Tellpflichtigkeit ausgenommen. Bei der Taxation der Staas-
waldungen sind die darauf haftenden Nutzungen und Holzrechtsame

für den Staat in Abzug zu bringen. Die Holzrechtsame
sind von den Berechtigten zu verteilen. (Gesetz über daS Tell-
wesen vom 14. Brachmonat 1823, §. 1. ti. 2, ».)"

»§. 2. Dieses Dekret, mit dessen Vollziehung der Regie-
rungSrath beauftragt ist, w. w.

Tscharner, Regierungsrath, als Berichterstatter. Dieser
Gegenstand ist zunächst in Anregung gebracht worden durch eine

Vorstellung aus dem Amtsdezirk Fraubrunnen, worin auf die

nachtheilige Lage derjenigen Gemeinden aufmerksam gemacht

wurde, in denen sehr viel Staatseigenthum sich befinde gegenüber

denen, wo das nicht der Fall sei. Nach den Ansichten
des Regierungsrathes soll alles Grundeigenthum gleichförmig
beitragen, sei es Staatseigenthum oder Privateigenthum. Das
Dekret enthält wenige Bestimmungen, aber inhaltsschwere für
den Fiskus und sehr begünstigende für die betreffenden Gemeinden.

Ich empfehle Ihnen, Tit., den Antrag.

Mühlemann, Regierungsstatthalter. Ich weiß nicht, ob

man sich so ganz gleichgültig über dieses Dekret wegsetzen kann,
ohne sich näher über den Inhalt desselben zu verständigen.

Mir scheint die Anwendung dieses Dekrets nicht ganz billig.
Die Bestimmung, daß bloß diejenigen Staatsgüter, die nicht
wirklich zu Staatszwecken benutzt werden, der Zellpflicht
unterliegen, kömmt bloß einzelnen Gemeinden zu gute, alldieweil
andere keinen Genuß davon erhalten. Es kann ein Staatsgut
vorhanden sein, dessen einer Theil in der einen Gemeinde, der

andere Theil in einer andern Gemeinde liegt; durch dieses

Dekret würde nun möglicherweise nur der eine Theil tellpflichtig,
nicht aber der andere. DaS kann namentlich mit den Psarrgü-
tern der Fall sein. Ein Pfarrgut wird ausschließend zum
Zwecke des Staats benutzt; es kann aber z. B. ein Wald dazu

gehören, der in einer andern Gemeinde liegt, und welcher nur
zum kleinern Theile unmittelbar zu Staatszwecken benutzt wird.
Dann würde nur dieser theilweise betellt, während die sehr

bedeutenden Güter, wo das Pfarrhaus liegt, nicht betellt werden

können. Ich möchte also auf heutigen Tag die Berathung des

Gegenstandes verschieben und diese Sache noch näher untersuchen

lassen.

vr. Lehmann. Ich halte das für ein Flickwerk am Tell-
gesetze. Es wäre aber einmal an der Zeit, eine umfassendere
Revision des Tellwesens zu machen. Die vorgeschlagene Erleichterung

kömmt gerade denjenigen Gegenden am wenigsten zu
gute, welche der Erleichterung am meisten bedürfen. Ich
stimme also gegen daö Eintreten.

Schneider, Regierungsrath, älter. Ich hätte auch etwas
Umfassenderes gewünscht, aber ich will lieber das Wenige, als
gar nichts. Daher möchte ich den Antrag empfehlen, denn es
ist für viele Gemeinden von Wichtigkeit, einstweilen auch nur
Etwas zu erhalten, und das Mehrere wird, wie ich fürchte,
vielleicht noch lange nicht kommen.

Zeerleder. Ich bin sehr verwundert, daß auf heutigen
Tag Niemand vom Lande über ein so wichtiges Gesetz einläßlich
daS Wort ergreift und die Interessen des Landes vertheidigt.
ES steht im Uebergangsgesetze geschrieben, es solle den Gemeinden

für das Armenwesen die Regierung mit Rath und That
helfen. Wenn man nun fragt, worin diese Hülfe bestanden
habe, so findet man nichts seit dem Jahre 1831, an That nicht
und an Rath nicht gar viel. Der Regierungsrath hat wohl
hier und dort Tellen bewilligt, andere Mal hat er sie nicht
bewilligt, was zuletzt auf das Gleiche herauskam, denn das
Geld mußte nun einmal auf den Laden, und die Pflichtigen
mußten zahlen. So ist nichts geschehen zu Unterstützung der
armen Gemeinden, in denen Jahr für Jahr einige Zollpflichtige

in die Klasse derer übergehen, welche besteuert werden
müssen, weil die Tellen so sind, daß sie sie nicht erschwingen
konnten, größer oft, als in manchen Staaten die größten
Staatsabgaben. Jetzt kömmt da ein Gesetz, wo einmal der
Regierungsrath einsieht, daß Etwas geschehen müsse für die
armen Gemeinden, und zwar auf die allerbilligste Weise. Es
kömmt Manchem unbegreiflich vor, daß bis auf heutigen Tag
der größte Grundbesitzer im Lande, der Staat, nichts an Tellen
bezahlt, während die allergeringsten Güterbesitzer, welche oft
Mühe haben, sich zu ernähren, Tellen bezahlen müssen. Einzig
der große und reiche Rentier, der Staat, zahlt gar nichts.
Auf heutigen Tag soll nun dem abgeholfen werden, und wenn
auch nicht Alles erhalten werden kann, was nöthig wäre, so

hoffe ich doch, Sie, Tit., werden dahin stimmen, daß endlich
wenigstens Etwas geschehe. Der Projekt ist aber etwas
undeutlich. Da sind z. B. die ehemaligen Wohnungen der
Oberamtleute, die Schlösser, wo vielleicht jetzt der Regierungsstatt-
halter, der Gerichtspräsident :c. darin wohnt; werden diese
Gebäude nach dem vorliegenden Entwürfe als unmittelbar zu
Staatszwecken dienend angesehen werden? Werden sie mithin
tellpflichtig sein oder nicht? Dient ferner ein Staatswald,
aus welchem sich verschiedene Beamte, wie namentlich die
Pfarrer, beholzen, zum Erwerbe oder zum Staatszwecke Ich

Zy



hätte ferner gewünscht, daß das ganze Dekret auf eine breitere
BaftS gestellt, und daß gesagt worden wäre, alles Staatseigentum

ohne Ausnahme folle tellpflichtig sein. Man wird sagen,
man müsse doch eine Ausnahme machen für die Pfarrwohnun-
gen und die Pfarrgüter. Da haben wir wiederum die delikate

Frage von vorhin. So sehr ich eS mißbillige, wenn die

Pfarrer rückstchtlich ihrer Wohnungen beeinträchtigt und
gekränkt werden, eben so sehr muß ich es mißbilligen, wenn das

Kirchengut den Staatslasten entzogen wird. Das wäre ein

Privilegium, daS heutzutage nicht mehr staltfinden soll. Ich
glaube, daß das Pfarrgut eben so gut tellpflichtig ist, alö an-
deres Land. Allein besser ist wenig, als gar nichts, und besser

ist's, daß wenigstens diejenigen StaatSländereien zahlen, welche

nicht in die Ausnahmen dieses Dekrets fallen, als gar keine.

Zeh mache, so viel an mir, dem Regierungsralh das Kompliment

für diesen Antrag; das ist ein weises und ein zweckmäßiges

Gesetz, und ich danke dasür. Ich trage also darauf an, sofort
in die Behandlung des Gegenstandes einzutreten und den

Entwurf, wie er ist, anzunehmen, indem ich glaube, daß, wenn
wir nach der Ansicht eines Herrn Präopinanten die Sache zu
nochmaliger Untersuchung zurückschicken, sie dann gar nicht mehr
kommen dürste.

Zaggi, Regierungsrath, älter. Das Armenwesen ist ein

schwieriger Punkt, und wir haben schon viel darüber hin und

her dellderirt, aber ohne darüber einig werden zu können. Das
Emmenthal will etwas anderes, als das Oberland, und die Städte
ihrerseits wollen gar nichts. Es hat mich gefreut, daß Herr Zeer-
leder sich so lebhaft ausgesprochen hat; aber ich hätte erwartet,
es würde ein solches Mitglied aus einer Stadt Anträge zu einer
radikalen Maßregel stellen. Die Mitglieder vom Lande haben
daS schon längst gethan, aber ohne Erfolg, und so wäre jetzt
die Reihe an den Mitgliedern auS de» Städten. Ebenso hatte
ich erwartet, man würde aus Erweiterung deS vorgeschlagenen
Dekrets förmlich antragen. Zeder Dauer bezahlt Teilen,
hingegen die Pfarrherren bezahlen keine Teilen, und dieses Dekret
will sie denselben auch nicht auferlegen. Ich will den Antrag
dazu jetzt nicht machen, weil man heute gesagt hat, es sei

unpolitisch, dieses zu berühren; aber es würde mich gefreut haben,
wenn Jemand darauf angetragen hätte, das Pfarrhaus, den

Pfarrgarten u. s. w. ebensogut zu betellen, wie das Bauern-
hauS, den Bauerngarten u. s. w. Wenn es den Mitgliedern
auS der Stadt Ernst damit ist, dem Lande Erleichterungen zu
verschaffen, so hätten sie manche Gelegenheit; möchten sie nur
vorerst aus Annahme der sogenannten bürgerlichen Bastarden
hinwirken u. s. w. Die Deliberation hat überhaupt nicht ganz
die Farbe, welche mir gefällt. Ich stimme indessen zur Annahme
des Dekretes, wie es ist; ist es auch nicht alles, was geschehen

sollte, so ist es doch immer ein Schritt vorwärts. Durch dieses

Dekret wird bereits mancher einflußreichere Mann
gewonnen, daß er sich auch für das Tellwesen, und nicht nur für
daS Armenwesen interessier. Daher stimme ich dafür.

S chne e berger. Es hat mich auch sehr gefreut, zu se-

hen, daß ein Herr Präopinant sich so sehr für dasLand interes-
sirt, was hier eine neue Erscheinung zu sein scheint. Es soll
also alles Staatsgut, das nicht unmittelbar zu allgemeinen
Zwecken dient, wie z. V. die Audienzlokalien, Amtsschreibereien
u. s. w. betellt werden, und zwar ist dies gerecht und billig
wicht nur hinsichtlich der Erleichterung der Tellpflichtigen,
sondern auch in polizeilicher Beziehung, denn die Staatsdomainen
genießen den Schuß der Ortspolizei so gut, wie die andern
Liegenschaften; also ist es billig, daß sie zu den örtlichen
Ausgaben ebenfalls beitragen. Zch bedaure, daß uns nicht etwas
Umfassenderes vorgelegt worden ist; aber schon oft hat man
hier kleinere gute Sachen abgewiesen, weil mau sagte, man wolle
etwas recht Großes haben, und dann erhielt man zuletzt gar
nichts. Zch sehe nicht vor, daß wir einstweilen etwas
Durchgreifendes machen können; kann man daher bei solchen Anlässen
wenigstens kleine Erleichterungen eintreten lassen, so möchte ich
die Sache empfehlen; denn sonst müßte es der vorderathenden
Behörde zuletzt erleiden, solche Sachen zu bringen. Hingegen
möchte ich eine bessere und deutlichere Erklärung darüber, was
man unter tcllbaren Staatsgütern verstehe, und daß die Pfrund-
güler lbensogut, als alle andern Güter betellt werden.

Zseli wünscht, daß der Dekretsentwurf vor allem aus dexi

Mitgliedern gedruckt mitgetheilt werde, damit man sich mit test

Bestimmungen desselben gehörig vertraut machen könne. Dieß
sei um so nöthiger, alS die Redaktion zu wenig deutlich scheine.

Bach. Nach dem bisherigen Tellgesetz sind diejenigen
Psrundliegenschasren von der Tellpflicht entHoden, von welchen
nachgewiesen werden konnte, daß sie vor 1798 keine Teilen
bezahlt haben. Zch kenne aber Psrundliegenschaften, welche bis
aus den letzten Augenblick Teller» bezahlt haben. Mir scheint
nun das vorliegende Dekret ebenfalls zu wenig deutlich, und
ich weiß nicht, ob man sagen wird, die Psrundliegenschaften
werden zu eigentlichen Staatszwecken benutzt ober nicht. Zch
möchte also nicht Liegenschaften tellfrei erklären, die bisher
tellpflichtig waren. Uederhaupt wünsche ich und trage daraus an,
daß alle Liegenschaften deS Staates ohne Ausnahme der
Tellpflicht unterworfen seien.

Tscharner, Regierungsrath, als Berichterstatter. Vorerst

soll ich bemerken, daß wirklich eine Revision der Armengesetze

stattgefunden hat, daß ein Vortrag darüber fix und fertig
ist, und daß er dem Regierungsrathe in den nächsten Tagen
vorgelegt werden kann. Diese Sache hat sich längere Zeit verzögert,

indem sie höchst wichtig ist. Das Departement deS Innern
hat sich dabei die Schwierigkeit einer neuen Umgießung der
bisherigen Armengesetze nicht verhehlt, und wenigstens ich bin
überzeugt, daß bei gehöriger Handhabung dieser vorhandenen Gesetze
dieselben so ziemlich genügt haben würden. Es ist aber nicht
zu verkennen, daß nach und nach in allen Theilen dieser
Verwaltung eine ziemliche Erschlaffung eingetreten ist. WaS den
vorliegenden Entwurf betrifft, so gebe ich zu, daß ziemlich vage
Bestimmungen darin enthalten sind. Es ist aber nicht wohl möglich,

bei der einstmaligen Ausstellung solcher neuen Grundsätze
in alle Derails einzutreten, weil man es überhaupt bci der
Vorberathuug nicht allen Mitgliedern recht machen kann, und
weil man durch zu viele Details nur eine Menge von Wünschen

hervorruft und die Opposition gegen die Hauptsache selbst
vermehrt. Zeigen sich dann in der Ausführung dieses Dekretes
Schwierigkeiten, so wird der Regierungsrath von Zhnen, Tit.,
Wegweisung verlangen. Die Ansicht deS Departements des
Innern war die, es solle die Veiziehung deS Staatsdominiums zu
den Teilen auf einer möglichst breiten Basis beruhen; unmittelbar

zum Staatsdienste nothwendige Gegenstände aber, wie die
Audienzlokalien, Landjägerposten, Zollhäuser, Kirchen u. s. w.,
sollen nicht belegt werden, hingegen was ein klominium utilo
ist, was verpachtet ist, alles Grundeigenthum also, solle so viel
als thunlich beigezogen werden. Zch glaube also, das
Vorgeschlagene könne von wesentlichem Nutzen sein und mancher
Gemeinde Erleichterung bringen. Uebrigens ist der Antrag dazu
von einer wohlhabenden Gemeinde ausgegangen; aber es beißt
nicht umsonst: Wer viel hat, dem wird auch viel gegeben.
Sicher werden auch die ärmeren Gemeinden ihren Nutzen davon
haben.

Abstimmung.
1) Den Entwurf vorerst drucken zu lassen

u. s. w .22 Stimmen.
DaS Gegenmehr wird nicht ausgenommen.

2) Ueberhaupt einzutreten Große Mehrheit.
Z) Sosort einzutreten .79 Stimmen.

Die Sache zu nochmaliger Untersuchung
zurückzuschicken 29 „

4) Für Annahme des Entwurfs wie er ist 99 „
Für Erheblichkeit des Antrags, den

Entwurf auf alle Staatsdomainen ohne
Unterschied auszudehnen Mehrheit.

Vortrag des Departements des Znnern nebst De-
kretsentwurs wider die T h ie rg u ä l e r e i.

Der Entwurf ist gedruckt und wird daher nicht verlesen.

vr. Schneider, Regierungsrath, alS Berichterstatter.
Bekanntlich sind hier verschiedene Anzüge und Mahnungen um
Aufstellung gesetzlicher Bestimmungen gegen Mißhandlung der



Thiere rrheblich erklärt und sodann vom Regierungsrathe an
das Departement des Innern und von diesem an die SanitälS-
kommission gewiesen worden. Sparer sind 'dann gleichzeitig
mehrere Klagen bei der BeHorde eingelangt liber vorgekommene
Fälle grober Thierquällrei, was dann bewirkt haben mag, daß
dieser Entwurf früher hieher gekommen ist, alS eS vielleicht
sonst geschehen wäre. Ich bin als Berichterstatter über diese
Sache nicht in sehr angenehmer Stellung, da ich erwarten muß,
dieser Entwurf werde vielfach angegriffen werden. Derselbe ist
eigentlich nicht viel anderes, als eine Nachahmung ähnlicher
Gesetze in andern Staaten, die in der Civilisation am meisten
vorgerückt sind. England ist auch da, wie in andern
Humanitätssachen, den übrigen Staaten mit dem Beispiele vorangegangen

und hat ein ausführliches Gesetz über diesen Gegenstand

erlassen. Auch viele deutsche Staaten haben theils solche
Gesetze wirklich aufgestellt, theils sind Bestimmungen darüber
in verschiedenen Kriminalgesetzprojekten vorgeschlagen. Wollte
man einwenden, dieser Gegenstand preffire nicht, und wir
bedürfen kein solches Gesetz, weil unser Volk im Allgemeinen nicht
diese Neigung zur Thierquälerei habe, so glaubt daâ Departement

des Innern vielmehr, ein Gesetz sei gerade da zweckmäßig,
wo die große Mehrheit des Volkes einen hohen Grad der
Civilisation erreicht habe, so daß sie entschieden nur einer kleinen
Minderheit gegenüber stehe. Ueber die Nothwendigkeit eines
solchen Gesetzes will ich nicht weitläufig eintreten; daS »st eine
Sache, wie manche andere, wo, wenn ihre Wahrheit und
Nothwendigkeit nicht in der innern Uebezeugung des Menschen liegen,
nicht viel darüber deliberirt werden kann. Jedenfalls wird eS

zweckmäßig sein, imFalle des Eintretens den Entwurf artikelö-
weise zu behandeln.

Stettler. So wie eS in einem PrivathauShalte Pflicht
ist, vor allem aus für die unentbehrlichen Bedürfnisse zu sorgen

und bloße LuxuSbedürfnisse allfällig erst nachher zu
berücksichtigen, ebenso ist dieß im Staatshaushalte, und namentlich
in der Gesetzgebung Pflicht. Zu diesen Luxussachen zähle ich
nun ein Gesetz über Thierquälerei. ES ist ein Zeichen
fortgeschrittener Humanität, auch für die Thiere zu sorgen; England
hat daS erste Gesetz darüber gegeben; dort aber bestehen
nichtsdestoweniger Hahnenkämpfe, wobei diese Thiere einander auf
Leid und Leben zerfleischen. Unter den Menschen finden wir
dort die Boxerkämpse. In einem solchen Lande ist ein Gesetz
über Thierquälerei so ziemlich ein LuxuS. Wir haben gewiß
bei uns noch dringendere Bedürfnisse, denen man bis jetzt nicht
Folge gegeben hat. Ich könnte namentlich mit dem Departement

des Innern ansangen. Schon oft ist geklagt worden, wie
die Gemeindsverhältnisse in dieser Behörde ziemlich oberflächlich
und ohne Grundsatz behandelt werden; daher habe ich schon oft
die Ausstellung einer besondern Commission dieses Departements
für daâ Armenwesen verlangt, aber daâ hat nicht beliebt.
Hingegen für die Thiere besteht eine Commission; denn das ist gar
viel wichtiger! Es werden hier für Thierquälerei Strafen
aufgestellt; aber wenn ein oberer Beamter da ist, welcher durch
versäumte Rapporterftattung Ansaß war, daß Menschen Wochen
und Monate lang ohne Noth in Gefangenschaft bleiben mußten,
so ist das Menschenquälerei, und dagegen ist biâ jetzt noch nicht
gesorgt. Also haben wir Dringenderes zu thun, alS für die
Thiere zu sorgen. AlS Mitglied der Polizeisektion habe ich oft
die Gefangenschaften besucht; da fand ich einst einen Gefangenen,
welcher mir sagte, er sei darum da, weil er ein Thier sehr
stark gequält habe. Also sind Gesetze darüber bereits da, wenn
man sie handhaben will. ES nimmt mich nur Wunder, daß
daS Departement des Innern mit seinem Projekte gewartet
hat, bis die Nydeckbrücke und so manche andere Straßenkorrek-
tion im Lande herum gemacht war; denn gerade an solchen

Stützen, wie beim Stalden u. s. w., fand bis jetzt eine der
ärgsten Thierquälereien statt. Es steht in dem Entwürfe, daß

jede grausame Behandlung von Thieren alS Thierquälerei
bestraft werden solle. DaS ist ein sehr relativer Begriff. Wenn
irgend ein armer Bursche sein abgemagertes stetiges Roß den

Stalden hinaufpeitscht, so kann er also dafür bestrast werden.
Mir schiene eS zweckmäßiger, wenn daS Departement deö

Innern beim untern Thore eine Kasse etabliren würde, um solchen

armen Leuten den Vorspann zu bezahlen. Wer soll entscheiden,

ob ein Pferd nöthiger oder unnöthiger Weise gepeitscht worden
fli'^ Es ist allerdings ein Zeichen eines dösen Herzens, wenn
Jemand Tmere quälen kann; aber wollen Sie jetzt eine
Untersuchung ansangen flir jedes Thier, daS etwa an einem Rain
geschlagen wirv, während für so manchen Menschen, der aus
Schuld der Beamten zu lange in Gefangenschaft bleibt, Nicht
gesorgt ist? Wißt Ihr, wein dieses Gesetz am meisten zu statten
kommen wird? Nicht den Thieren, wohl aber den Landjägern.
Die werden eS gar bequem finden, anstatt den Schelmen
nachzulaufen, etwa am Neueneckstutze aufzupassen, ob vielleicht
Jemand sein Pferd allzusehr antreibe, und dann eine Anzeige zu
machen und dafür eine Prämie zu erhalten. Schon jetzt liegen
die Landjäger häufig mehr solchen leichten Sache» ob, wo eS

Prämien giebt; sie lassen z. B. gar schön die Schelme über
die Grenze hereinkommen, um sie dann aufgreisen zu können
und Prämien zu erhalten. Es heißt im Entwürfe, die
Mißhandlung, die Aergerniß giebt, also öffentlich geschieht, solle
bestrast werden. WaS also im Geheimen geschieht, wird nicht
bestraft. Ich will ein Beispiel anführen: WaS ist einer der
deßten Leckerbissen? — Gänsleberpasteten. Wenn man bedenkt,
mit waS für schändlichen Qualen diese Thiere eigenS hiefür
gehegt werden, so ist daS offenbar eine der ärgsten Quälereien.
DaS geschieht aber in der Küche, zwar nicht hier im Lande,
sondern hauptsächlich in Straßdurg. Wollen Sie jetzt verbieten,
daß keine solchen Pasteten mehr über die Grenze hereinkommen?
Oder wie können Sie, während Sie sich an einer solchen Pastete

erlaben, ein Gesetz über Thierquälerei berathen? Ferner
heißt eS, zu solchen Mißhandlungen gehöre namentlich die
Entziehung der einem Thiere nöthigen Nahrung. Ein armer Teufel
vermag eS oft nicht, sein Pferd gehörig zu füttern; aber eine
vielleicht noch größere Thierquälerei besteht darin, daß man
gewissen Thieren zu viel Nahrung einzwängt, um sie zu mästen.
Wie manches Hädnelein oder Täublein wird ja mit Erbsen
gewaltsam gespickt, um sich das Vergnügen zu bereiten, ein
gefülltes Hähnelein zu essen. DaS ist auch Thierquälerei. Alle
Thiere sind gleichmaßig GotteS Geschöpfe. Wollen wir nun für
daS Geflügel nicht die gleiche Schonung haben wie für ein
anderes Thier? Wenn ich also sehe, waS für Schwierigkeiten
das in der Vollziehung hat, und zu was für Plakereien des

Menschen man dabei kömmt, so sage ich: DaS ist ein Luxusgesetz,

und ich wenigstens will davon abstrahiren.

Tscharner, RegierungSrath. DaS Departement deS

Innern hat sich nicht verhehlt, daß die Anwendung eines
solchen Gesetzes immerhin sehr schwierig sein muß; aber man rech
nete darauf, daß Richter und Beamte Verstand haben, und die
oberste Behörde deS KantonS Bern wird wohl nicht glauben,
daß ihre Beamten weniger geeignet seien, wohlthätige Gesetze
dieser Art mit Verstand anzuwenden, wie die Beamten anderer
civilisirten Staaten. Fast alle andern Staaten haben mehr oder
weniger solche Bestimmungen, und mau hört nicht, daß darüber
geklagt werde. Schon die öffentliche Besprechung der Sache
und die Aufstellung der wesentlichsten Grundsätze darüber wird
wohlthätig einwirken auf dasjenige ungebildete Publikum, welches

glaubt, wüst thun sei ehrenhaft. Kann man durch eine
oder andere Vorkehr dem rechtlichen Sinne deS Volkes entsprechen

und humane Gesinnungen befördern, so ist daS schon
wohlgethan. Ich stimme zum Eintreten.

Migy. Nichts kann lobenSwerther sein alS die Absicht,
welche dem Departement des Innern den Gedanken zu diesem
EesetzeSentwurse eingegeben hat, um welchen eS gegenwärtig zu
thun ist. Allein die Frage, welche der Entwurf angeregt, ist
so schwer zu lösen, und die Nothwendigkeit der Aufstellung von
Strafbestimmungen wird so wenig gefühlt, daß ich demselben
meine Beistimmung nicht geben kann. DaS Beispiel Englands
und einiger deutscher Staaten, daS man anruft, um die

Vorlegung dieses EesetzesentwurfeS zu rechtfertigen, kann in meinen

Augen von keinem Gewichte sein, weil die Sitten jener
Länder sehr verschieden von den unsrigeu sind. ES ist sich gar
nicht darüber zu verwundern, daß man in England, wo die
Hahnenkämpfe und Bullenbeißergefechte zu den Natioualbelusti
gungen gehörten, endlich Maßregeln ergriffen hat, um diese

Mißbräuche in barbarischer Behandlung der Thiere einzuschränken.

Allein ein derartiger Skandal ist in unserm Freistaate



ganz gewiß nicht vorhanden; für meine Person wenigstens
erinnere ich mich, so alt wie ich bin, nicht daran, irgend jemals
gegen Tdiere eine Behandlung von solcher Art anwenden gesehen

zu haben, um eine Strafandrohung nothwendig zu machen,
wie diejenige, welche vorgeschlagen wird, und die lediglich den

Gegenstand einer einfachen polizeilichen Verfügung ausmachen
sollte. Damit ein Gesetz gut sei, ist serner nothwendig, daß

dasselbe keinen Raum zur Willkür lasse. Nun ist es aber

unmöglich, diesem Uebelstand auszuweichen, wenn es fich um
einen Gegenstand handelt, bei dem man keine genaue Scheidungslinie

zwischen demjenigen aufstellen kann, was Mißhandlung,
und dem, was nicht Mißhandlung ist. Die Thiere haben unS

gegenüber gar kein Recht; eö ist einzig das öffentliche Aergerniß,
welches Veranlassung zu Strafahndung geben kann, und in dieser

Beziehung genügt daS Einschreiten eines Polizcldeamtcn.
Auf welche Weise wollen Sie das Maaß des einem Thiere zu-
gefügten Uebels bestimmen, daS als eine Mißhandlung detract),
tet werden darf? Ein Zager, der, um einen Hund abzurichten,
sich gewalttkätiger Mittel bedient, wird nothwendigerwelse unter
den Bereich Ihres Gesetzes fallen. Wenn Sie ein Gesetz machen

wollen, um die gegen Thiere begangenen Grausamkeiten zu
bestrafen, so müssen Sie auch eines gegen die allzugroße
Zärtlichkeit erlassen, welche gewisse Personen gegen die Thiere hegen.
Ist es nicht ein großes Aergerniß, zu sehen, wie Frauen ihre
Hunde oder Katzen mit größerer Zuneigung behandeln als ihre
Kinder; oder Engländer zu sehen, welche ihre Pferde oder
Hunde dem ganzen Rest deS menschlichen Geschlechtes vorziehen?
Wenn Sie ein Gesetz über Thierquälerei machen wollen, so

müssen Sie, um dasselbe zu vervollständigen, auf daS Feld der

Zoologie eintreten und sich auch mit den wilden Thieren
beschäftigen; denn ohne dieses wird unzweifelhaft eine Schlinge,
um einen Distelfink zu fangen, ebenfalls zur Thierquälerei
gehören. Ich trage deßwegen darauf an, den ganzen Gesetzeö-

entwurf an den Regierungsrath zurückzuweisen, um den Gegenstand

auf dem Wege einer einfachen Polizewerordnung zu
erledigen.

Schneeberge r. Ein Herr Präopinant sagt, es wäre
noch eine Menge Sachen nöthiger, als dieses Gesetz. Das ist

ganz richtig, und wenn es sich jetzt darum handelte, ob dieses
Gesetz bearbeitet werden solle, so würde ich wahrscheinlich eben
aus diesem Grunde nicht dazu stimmen. Aber jetzt ist eS nun
einmal bereits da, wir haben bereits angefangen, darüber zu
diskutiern, also kann dieß für uns kein Grund mehr sein, um
nicht mit der Berathung fortzufahren; die Sache ist denn doch
sowohl im Interesse der Humanität überhaupt, als auch namentlich

in sanitätspolizeilicher Hinsicht nicht so ganz außer Orts.
Eö sind mir Beispiele bekannt, daß durch Mißhandlungen von
Thieren aus dem Hunde- und Katzengeschlechte viel Unglück
selbst für Menschen entstanden ist, und ebenso durch die
Mißhandlung von Werden. Hingegen möchte ich dann nur den im
§. l enthaltenen Grundsatz im Allgemeinen aufstellen, ohne im
§. 2 in die einzelnen Arten strafbarer Mißhandlungen einzutreten.

Daß dann unsre Polizeibediensteten lieber die leichten
Sachen ihres Amtes machen, als die schwierigen, ist natürlich;
aber die Aeußerung, daß zu viele Anzeigen von WiderHandlungen
gegen Polizeigesetze gemacht werden, fällt mir von einem Mitglied

der Polizeisektivn auf. Ich stimme znm Eintreten.

Z. Schnell. Die Sache geht mir so nahe zu Herzen,
daß ich mich nicht enthalten kann, meine Ansicht darüber
auszusprechen. Ich erachte alles für wahr, was von zwei Seiten
her sehr triftig gesagt worden ist, sogar das Persiflage ist
richtig. Aber andrerseits muß man doch auch erwägen, daß
dieser Vorschlag im Grunde so wohlgemeint ist, und aus so

edler und reiner Quelle fließt, daß, wenn wir ihn jetzt infolge
dieses Persiflage zurückweisen, wir gewiß den Schein auf uns
laden, als wären diese Grausamkeiten, dieses Aergerniß u. f. w.
in unsern Augen kein Aergerniß, als fänden wir darin nichts
Anderes als etwas, daS sich nicht wohl ändern lasse u. f. w.
Wäre dieses Gesetz nicht gekommen, hätte man uns statt dessen
gesagt, es sei nicht nöthig, es sei kein solch grausamer Sinn
im Volke, jedenfalls sei die Polizei dafür da, und wenn die
betreffenden Vollziehungöbeamten Sympathie zu ihren Mitge-
schöpsen haben, so werden sie auch ohne solches Gesetz wissen,

was ihnen in vorkommenden Fällen obliege; dann, Tit., würde
ich das durchaus als gültig anerkennen und so viel an mir
von einem solcheki Gesetze abstrahiren. Allein jetzt ist man mit
dem EesetzeSvorschlage gekommen, und warum Weil dasjenige
was in solchen Fällen auch ohne besonderes Gesetz geschehen
sollte, nicht geschieht, weil unsre Polizeiverordnungen allzu
allgemein sind, so daß die Exekutivbeamten nur das darein legen,
was ihrer Sympathie gerade entspricht. Es ist oft gar Manches
der ganzen Welt ein Aergerniß, nur dem Beamteten nicht.
Schicken wir jetzt den Entwurf zurück, so laden wir den Schein
auf unS, als sanktionirten wir diese Gleichgültigkeit; so laden
wir den nämlichen Schein auf uns, wie damals, als man der
Regierung von unsittlichen Lehrern und Schülern predigte und sie

dann nichts dazu that. Kann man das Gesetz in ein Polizeireglement
oder wenigstens in eine allgemeine Manifestation verwandeln, daß

man mit Mißbelieben solche Sachen ansehe u. f. w., so halte
ich das mit den Herren Stettler und Migy für besser und
genugsam. Kann man das aber nicht, so möchte ich das Gesetz
in Bausch und Bogen annehmen; eö schadet wenigstens nicht
und hat die Folge, daß man sieht, es habe denen das Herz
getroffen, welche die Pflicht haben, auf Versittlichung ihres
Volkes hinzuwirken. Einen solchen Mangel an Sympathie,
eine solche Fühllosigkeit, wonach wir sagen, die Thiere haben
keine Rechte, sie mögen dieselben bei ihrem Schöpfer suchen,
sollen wir nicht zur Schau tragen. Dem Gesetzgeber liegt ob
die Ausbildung des sittlichen Gefühls im Volke, er soll als
Erzieher durch seine Verordnungen dasselbe auf die möglichst
hohe Stufe heben helfen.

Jaggi, Rcgierungsrath, älter. Ich theile zwar ganz die An
sicht des Herrn Präopinanten; ich für mich halte es für kein
Unglück, wenn die Sache hier zur Sprache kömmt, selbst wenn
der Entwurf abgewiesen würde. Aber alle Sachen haben zwei
Seilen, und so auch diese Sache. Ich fürchte, es werde auS
diesem Gesetze eine Menschenquälerei entstehen. Man gibt da
den Richtern einen Spielraum, nach Willkür zu verfahren, und
so könnten zuletzt, statt der Thiere, die Leute geplagt werden, daß

wir dieses Gesetz nachher bereuen müßten. Unser Volk geht im
Allgemeinen mir den Thieren sorgfältig um, oft sorgfältiger als
mit den Kindern. DaS beweist, daß man Sorge tragen muß, daß
mcht zuletzt Menschenquälerei daraus entsteht. In dieser Hinsicht

möchte ich eher auf Zurückschickung des Entwurfes antragen.
Mir ist bekannt, daß wenigstens hier in Bern der Gerichtspräsident

in den allgemeinen Gesetzen Mittel genug findet, um
in grellen Fällen zu strafen. Ich wünsche nur, daß das
Nachahmung finde.

Imoberfteg. Was hat hauptsächlich die vorberathende
Behörde veranlaßt, dieses Gesetz hieher zu bringen? Vorerst
der Transport der Kälber, wie er zu geschehen pflegt, und
dann etwa an den Stützen die Behandlung der Pferde. Können

wir durch ein solches Gesetz diese Uebelstände vermeiden
oder nicht? Man muß ein wenig auf das Praktische zurücksehen.

Wie sollen die Kälber anders transportirt werden, als
entweder vermittelst Treibens durch Hunde oder aber zu
Wagen, wo sie in großer Zahl übereinandergedrängt liegen und
die Kopse auf allen Seiten heraushängen lassen Sodann kann
vermittelst dieses Gesetzes allerdings manche Mißhandlung, die

am Tage geschieht, gestraft werden; aber, und was Nachts
geschieht? Wie viele Quälereien finden ferner nicht statt bei
der Hundedressur, — im Interesse der Wissenschaft oder Kunst,
wie ein Jäger sich ausdrücken würde? Können wir das auch
bestrafen? Bekannt ist ferner, wie viele Versuche zum
Behufe der Wissenschaft, namentlich im Interesse der Physiologie
an lebendigen Thieren gemacht werden. Das müßte man
speziell auSnehmen. Es fehlt uns ferner gänzlich eine Definition

des Hauptbegriffes, und in Ermanglung jeglicher Definition

wird nothwendig die Anwendung dieses Gesetzes jedesmal
von der mehrern oder mindern Sympathie des Richters abhängen.

Aus allen diesen Gründen trage ich in erster Linie darauf
an, diesen Entwurf gänzlich zurückzuschicken, in zweiter Linie
pflichte ich dem Antrage des Herrn Migy bei.

Kernen zu Münsingen. Der Große Rath hat also seiner
Zeit befohlen, daß über diesen Gegenstand ein Gesetz ausgear-
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beitet werde, jetzt plagt es mich, zu sehen, wie viele Mitglieder,
im Widerspruche damit heute alles verwerfen wollen. Ich gebe

zu, daß das vorliegende Gesetz nicht allen möglichen Fällen
vorbeugen wird; aber wenn man überall sieht, was für Mißhandlungen

gegen Thiere oft geschehen, soll das Einem nicht zu Herzen
gehen Wenn der Große Rath in einem Augenblicke diese
Gefühle theilt und ein Gesetz darüber verlangt, und er dann im
andern Augenblick diese Gefühle nicht mehr theilt und ein
solches Gesetz verwirft, was für einen Anschein wird das haben?
Ich bitte also, wenigstens nicht ganz von der Sache zu abstra-
hiren, im Uebrigen will ich noch den Schlußrapport des Herrn
Berichterstatters anhören.

vr. Schneider, Regierungsrath, als Berichterstatter. Zch
habe zum Voraus gefühlt, daß Einwendungen kommen würden, und
ich hätte deren noch mehrere erwartet. Vor allem aus danke ich
denjenigen Tit. Rednern, welche wenigstens die guten Intentionen
des Departements des Innern und deS Regierungsraths
anerkannt haben. Man glaubt, unsere allgemeine Polizeigesetzgebung
könne genügen, um den .Zweck zu erreichen. Zch bestreike das,
gestützt auf Thatsachen, welche im Departement häufig
vorgekommen sind. Allerdings hat der Herr Gerichtspräsident von Bern
Thierquälerei bestraft, aber, Tit., er that dies kraft einer
Polizeiverordnung, welche nur gültig ist für den Stadtbezirk Bern.
Es sind uns aber mehrere Fälle vorgekommen, wo Regierungsstatthalter

und Gerichtspräsidenten darüber geklagt haben, daß
sie kein spezielles Gesetz haben, um dergleichen zu bestrafen.
Man sagt, man solle für so etwas doch nicht ein Kriminalgesetz
erlassen. Wer sagt denn, daß dieß ein Kriminalgesetz sein solle?
Es ist nichts anderes, als eine Ergänzung unserer Polizeigesetze.
Man sagt ferner, der Regierungsrath sei berechtigt, solche

Polizeigesetze von sich aus zu erlassen. Zch habe es auch geglaubt,
aber im Regierungsrathe bin ich eines andern belehrt worden;
der Regierungsrath glaubt, verfassungsgemäß könne er keine

Gesetze, welche höhere Strafbestimmungen enthalten, erlassen.
Man sagt, der Entwurf sei nicht zweckmäßig, weil er nicht alle
möglichen Fälle beschlagen könne. Ja, Tit., in diesem Falle
müssen Sie auch kein Diebstahlsgesetz haben; denn dieses beschlägt
wahrlich auch nicht alle möglichen Fälle. Diese Einwendung ist
mithin ungegründet, und sie läßt sich gegen jedes Gesetz

vorbringen. Man sagt, dieses Dekret führe in der Anwendung zur
Menschenquälerei und zu vielen Plackereien, allein in allen
solchen und ähnlichen Fällen müssen wir doch auf den Richter

vertrauen, daß er eine vernüuftige Anwendung des Gesetzes zu
machen wissen werden. Uebrigens sind unsere Richter aus der
Mitte des Volkes und vom Volke gewählt; sie kennen also seine
Gefühle und wissen, was das Volk verabscheut; sie sind eigentlich

wahre Jury's. Diesen überlasse ich es, zu urtheilen, ob
und wie jedesmal gestraft werden soll. Man wendet ein, es
seien viele vage Bestimmungen in diesem Gesetze, namentlich im
§. 2; der Begriff von Grausamkeit sei gar verschieden, ebenso
der Begriff des öffentlichen Aergernisses. Das wird eben der
Richter jedesmal zu entscheiden haben. Schlage man übrigens
den ersten beßten Band in der Gesetzessammlung nach, so wird
man auf jedem Blatte ähnliches finden. Man könnte auch fragen

: Was ist Mißhandlung? Was ist Quälen? Was ist schmerzhaft?

Ein tiefer Denker sagte seiner Zeit, er verstehe unter
Schmerz eine gewisse Theilung der Einheit, und wo Einheit
sei, da müsse ein Urheber sein, und dieser Urheber sei Gott.
Es schadete nichts, wenn jeder, der einem Thiere Schmerz
macht, daran erinnert würde, daß ein Gott ist. Man sagt, ein
solches Gesetz sei nicht nöthig; darüber habe ich ganz andere
Ansichten. Zch will dem Charakter keines Volkes zu nahe
treten, aber ich habe die Ueberzeugung, daß wenn Frankreich
gegenüber den andern civilisirten Staaten Europa's hinsichtlich
dieses Theiles der Gesetzgebung zurückgeblieben ist, dieS im
besondern Charakter der Franzosen liegt, die eben ein Thier
behandeln als ein Geschöpf ohne Recht. Strenge genommen hat
ein Thier allerdings kein Recht, aber es ist doch eine ausgemachte

Sache, daß die Franzosen im Allgemeinen ihre Thiere
härter behandeln, als z. B. die Deutschen. Davon kann man
sich auf jeder Reise überzeugen.

Abstimmung.
1) Ueberhaupt einzutreten Große Mehrheit.
2) Sofort einzutreten Große Mehrheit.

(Schluß der Sitzung um 2'/; Uhr.)
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Präsident: Herr Vizelandammann Blösch.

Nach dem Namensaufrufe und nach Genehmigung des

Protokolls wird als eingelangt angezeigt:

Eine Vorstellung des Gewerbsvereins von Langenthal,
dahin gehend, daß wo möglich durch Unterhandlung mit
andern Kantonen eine Erweiterung der Zollgrenze erzielt, sonst
aber die Ansätze des Zollgesetzes in Rücksicht auf die Bedürfnisse
der Bevölkerung reduzirt werden möchten.

Herr Hauptmann Tschad old zu Trachselwäld leistet als
neu eintretendes Mitglied des Großen Rathes den Eid.

Tagesordnung.
Artikelsweise Berathung des Dekretsentwurfs wider

die Thierquälerei.
1. Wer durch rohe Mißhandlung oder boshaftes

Quälen von Thieren Aergerniß veranlaßt, soll mit Gefangenschaft

bis auf zwanzig Tage und einer Geldbuße von zwei bis
vierzig Franken, welche letztere auch allein angewendet werden
kann, bestraft werden.

Bei Rückfällen kann die Strafe auf das Doppelte derselben
ansteigen."

Dr. Schneider, Regierungsrath, als Berichterstatter.
Dieser Paragraph ist so deutlich als möglich redigirt worden,
und zwar ganz nach dem Vorbilde vorhandener Gesetze über
diese Materie in andern Ländern, namentlich in Sachsen, Wür°
temberg, Preußen. Hat man dort eine solche Bestimmung
ausführbar gefunden, so wird sie wohl auch bei uns ausführbar

sein.

Revel trägt darauf an, statt „Thiere" zu setzen:
„Hausthiere"; damit nicht z. B. ein Zäger, der ein Gewild nicht gut
trifft, dadurch straffällig werde u. f. w.

Migy. Gestern habe ich gesagt, daß es lediglich eine

Pflicht der Menschlichkeit und des öffentlichen Anstandes sei,
welche den Menschen gegenüber den Thieren zu etwas verbindlich

machen könne. Es ist klar, daß alles, was Gesetz heißt,
sich nur auf vernunftbegabte Wesen bezieht; auch anerkennt
dieses der Art. 1, indem er nur das öffentliche Aergerniß
bestraft. Deßwegen ist ein wesentlicher Unterschied zwischen einem
Rechte oder einer bloßen Pflicht der Menschlichkeit zu machen.

Zu dieser Beziehung scheint mir die Abfassung des Artikels sehr
zweckmäßig zu sein, unter dem Vorbehalt der Einschaltung des
Wortes „Hausthiere"; hingegen wünsche ich, den Art. 2
verschwinden zu sehen, indem er eine überflüssige Wiederholung
enthält. Der erste Artikel läßt als einzigstehender Artikel dem
Richter den nothwendigen Spielraum in dieser Materie, wo
das gegebene öffentliche Aergerniß das Vergehen ausmacht. Um
jedoch dem Mißbrauche zuvorzukommen, welchen der Richter
damit treiben könnte, wünsche ich, daß das Maximum der Ge
fängnißstrase auf drei Tage, und jenes der Buße von einem
Franken bis auf vierzig festgesetzt würde. Außerdem wünsche
ich, daß man beifüge, daß der Beklagte blos vor den Polizeirichter

gestellt werde, aber auf jeden Fall von dort noch an
das Amtsgericht appelliren könne. Durch diese Bestimmung
würden Sie der Willkür einen Zügel anlegen und zu gleicher
Zeit eine allzuharte Bestrafung verhindern.

Leibundgut, Regierungsrath, unterstützt den Paragraphen
wie er ist. Was den Antrag des Herrn Revel betreffe, so sei
schwer zu begreifen, warum nicht jedes Thier so weit möglich
vor roher und boshafter Mißhandlung geschützt sein sollte.
Uebrigens mache keines der vorhandenen Gesetze über Thierquälerei

eine solche Ausnahme. Bezüglich auf die Strafe sei hier
nur ein Maximum enthalten; der Richter könne dann immer
nach Umständen handeln.

vr. Am mann stimmt zum Paragraphen wie er ist; würde
die Strafe zu niedrig angesetzt, so würden sich diejenigen,
welche sich dergleichen Mißhandlungen erlauben, wenig daran
kehren.

vr. Schneider, Regierungsrath, als Berichterstatter.
Es handelt sich hier nicht sowohl um Rechte eines Thieres, als
vielmehr darum, eine unmoralische Handlung zu verhindern.
Ob eine solche an einem Hausthiere oder an einem Hasen
begangen werde, so ist sie in den Augen eines Menschen und
Christen gleich strafbar. Zeh erinnere an zwei geschichtliche
Vorgänge, welche uns glaubwürdige alte Schriftsteller hinterlassen

haben. Zu Athen war einem Knaben ein von einem
Raubvogel verfolgter Sperling zugeflogen; der Knabe zerdrückte
ihm darauf den Kopf. Er wurde deßhalb von den Richtern
zum Tode verurtheilt. Ein anderer Knabe hatte einer Wachtel
die Augen ausgeftochen, und die Richter erkannten, daß auch
diesem Knaben die Augen ausgestochen werden sollen. Diese
Richter giengen dabei von der Voraussetzung aus, daß diese

beiden Knaben nur böse Staatsbürger werden würden.
Bekannt ist, daß einer der ärgsten tyrannischen Kaiser Rom's sich in
seiner Zugend seine Hauptluft daraus machte, im Zimmer Fliegen
zu fangen und dieselben auf allerlei Weise zu martern. Als er auf
den Thron kam, fand er seine Hauptlust daran, Menschen zu martern.

Man kann fast immer sicher sein, daß, wenn Kinder dergleichen
bei Kleinemanfangen, sie später zu Aergerem übergehen. Wäre
man bisher strenger in dieser Hinsicht gewesen, so wäre vielleicht



—

manche böse Handlung im Alice unterblieben. Daß man sich

hier auf die Hausrhiere beschränken möchte, kann ich indessen

begreifen. Namentlich ist mir bemerkt worden, wenn daS nicht
geschehe, so könnte möglicherweise ein Zager, der einen Hattn
geschossen, aber nicht sogleich tödtlich getroffen bat, in den Fall
kommen, gestraft zu werden. Nach der vorliegenden Redaktion
ist dieß nicht möglich, denn in einem solchen Falle entftedt nach

beutigen Begriffen noch kein Aergerniß. Etwas Anderes aber
wäre es, wenn ein Jäger z B. seine Lust daran hätte, einen

bloß halb todtgeschossenen Hasen durch die Hunde herumhetzen
und zerreißen zu lassen. Bezüglich auf die Strafbestimmung
dann hat ja der Richter allen möglichen Spielraum; er kann

za bis auf Gefangenschaft von wenigen Stunden heruntergehen
u. s. w.

Abstimmung.
1) Für den § l mit Vorbehalt besonderer Abstimmung über

die gefallenen Anträge Handmehr.
2) Den Antrag, betreffend den Ausdruck ?,HauS-

thiere" erheblich zu erklären 15 Stimmen.
Dagegen 92 „

3) Für Erheblichkeit des Antrages, das Maxi¬
mum der Gefangenschaftsstrafe auf drei
Tage herabzusetzen 26 „

4) Den Rekurs an das erstinstanzliche Gericht
zu gestatten 19

„§. 2. Unter solche Mißhandlungen von Thieren gekört
namentlich:

s. die Tödtung eines Thieres auf ungewöhnliche und zugleich
mehr als nöthig schmerzliche Weise;

b. die Entziehung der einem Thiere zu seiner Existenz erfor¬
derlichen Nahrung und Pflege;

o. jede grausame Behandlung eines Thieres durch Anstren¬

gung gegen dessen Natur oder über seine Kräfte hinaaö;
st. das Zufügen von Schmerzen oder Qualen bei Verfolgung

von nicht erlaubten Zwecken, oder das Zufügen von
Schmerzen oder Qualen selbst bei erlaubten Zwecken,
wenn es auf unnöthige Weise geschieht/-

vr. Schneider, RegierungSrath, als Berichterstatter.
Dieser Paragraph ist eigentlich eine bloße Ergänzung des §. l ;

man muß also denselben in der Anwendung immer im
Zusammenhange mit tz. l ausfassen. Man wird sagen, ein solcher
mebr in's Einzelne gehende Paragraph sei in andern Gesetzgedungen

über diese Materie nicht enthalten. Dieß ist richtig da,
wo Bestimmungen wider die Tkierquälerei in das Kriminalgesetz
aufgenommen worden sind, und wo dann diese Fälle kriminell
behandelt werden. Hingegen hier haben wir bloß ein Polizei-
gesetz und der §. 2 entbält genau dasjenige, was in einer ühn-
jlchen Polizeiverordnung von Schwarzburg-Sondershausen
entkalten ist und dort laut glaubwürdigen Zeugnissen eine sthr
zweckmäßige Anwendung findet.

Zsenschmid möchte vom H 2 abstrahiren, indem die
einzelnen Bestimmungen allzu vag seien und den Richter in große
Verlegenheit setzen würden.

Bühler, zu Heimenbausen, unterstützt diese Meinung,
indem er ein Beispiel anführt, um zu zeigen, daß oft ein Fuhrmann

nicht einmal wisse, wie schwer er geladen habe.

May, gewesener Staatsschreiber, glaubt, die Konsequenz
erfordere die Streichung sowohl des §. 2 als dann auch deS

nachfolgenden §. 3. Der §. l stelle als Hauptgrundsatz des
Gesetzes auf, daß das gegebene Aergerniß die fragliche Handlung

strafbar mache, nicht aber das Quälen des Tkieres an
und für sich; also könne man konsequenterweise nicht in alle die
verschiedenen Unterabtheilungen der verschiedenen Arten deS

Quälens eingehen, denn laut H. 1 seien nur diejenigen
Handlungen strafbar, welche Aergerniß veranlassen. Uebrigcns müsse
man die Anwendung dieses Gesetzes dem Gerechtigkeitssinne und
dem Verstände des Richters anheimstellen.

Obrecht wünscht einen Zusatz zum Schutze der Singvögel
und anderer nützlicher Vögel; es geschehe nur allzuhäufig, daß
Kinder junge Vögel auSnehmen und dann zu Grunde gehen
lassen, ebne daß die erwachsenen Personen und Eltern daran ein
Aergerniß nehmen, weil sie von Zugend auf selbst daran
gewöhnt waren. Daher sei ein solcher Zusatz nöthig.

Leibundgut, RegierungSrath, möchte hingegen den §. 2
streichen, da gerade dieser die größte Schwierigkeit in der
Anwendung darbieten werde, und da überhaupt die Aufführung
von Beispielen in einem Gesetze nicht zweckmäßig sei.

vr. Schneider, RegierungSrath, als Berichterstatter.
Zch muß wiederholt bemerken, daß der § 2 immer nur im
Zusammenhange mit Z. l aufgefaßt werden muß, daß mitbin
in xedem der m §. 2 bezeichneten Fälle die Strafe nur da
eintreten darf, wo wirklich Aergerniß gegeben worden ist, und
jedenfalls nur, wenn sich der Betreffende nicht hinreichend
rechtfertigen kann. Was den Antrag m Betreff der Singvögel :c.
betrifft, so bestehen mehrere Vorschriften darüber in andern
Kanronen, z. B. im Kanton Solotdurn. Da indessen die
Kinder immerhin unter der Vormundschaft der Eltern oder
Vormünder zc. stehen, so kann dieses Gesetz je nach
Umständen dann auch diese Eltern :e. treffen. Das englische Gesetz
über diese Materie, wovon eine Uebersetzung hier liegt, enthält
noch weit detailllrtere Bestimmungen als dieses da; es ist 15
Seiten lang und 2 Seiten füllt nur der §. über die Entziehung
der Nahrungsmittel.

Herr Vizelandammann, um seine Meinung gefragt.
Der §. 1 kann nach meinem Dafürhalten genügen; dessen
ungeachtet würde ich den §. 2 beibehalten, weil ich aus Erfahrung
weiß, daß die meisten Richter eine allgemeine Regel, wenn sie

allein da steht, viel schwerer appliziren, als wenn sie durch
Beispiele erläutert ist.

Abstimmung.
1) Für Annahme des §.2. 53 Stimmen.

Dagegen 52 Stimmen.
2) Für Erheblichkeit des Zusatzantrags, betref¬

fend die Singvögel :c. .56 Stimmen.
Dagegen 27 Stimmen.

„ §. 3. Bei Bestimmung der Strafen soll die Größe deS

gegebenen Aergernisses, so wie der dem Thiere zugefügten Qual
und der Grad der bei VerÜbung der That zum Grunde gelegenen

Bosheit oder moralischen Verdorbenheit zum Maßstabe
dienen. "

Durchs Handmehr genehmigt.

„§. 4. Die Geldbußen fallen zur einen Hälfte dem
Verleider, zur andern Hälfte dem Armenfond der Gemeinde, wo
der Frevel begangen worden ist, zu."

Bandelier, Regierungsrath. Es ist gestern die Desorg-
niß geäußert worden, man möchte bei Annahme dieses Gesetzes
einer übertriebenen Pflichttreue von Seite der Polizeibediensteten

ausgesetzt sein. Dem könnte man hier am beßten abhelfen,
und zugleich dem Gefühle, von welchem dieses Gesetz ausgegangen

ist, entsprechen, nämlich dem beleidigten Menschlichkeitsgefühle.

Dieses einzig soll zufolge des §. 1 Grund zu Anzeigen
und Untersuchungen sein. Dader möchte ich nicht, daß der
geringste Schein von Eigennützigkeit auf denjenigen falle, welcher
eine Anzeige macht. Zch trage daher darauf an, daß die Worte:
,.zur einen Hälfte dem Verleider, zur andern Hälfte" gestrichen
werden, damit die ganze Buße dem Armensond zufalle.

Sigri möchte einen Viertheil der Buße dem Verleider,
einen Viertbeil dem Staate und die Hälfte dem Armenfond
zukommen lassen. Dem Staate, welcher die Richter besolde :c.
gebühre doch auch ein Antheil.

Obrecht unterstützt den Antrag des Herrn Bandelier,
denn wenn nicht das durch Mißhandlung eines Tkieres gegebene
Aergerniß einzig Jemanden zur Anzeige bewege, so sei daS nicht



das Wahre; wer aber im gerechten Unwillen über eine solche
Handlung eine Anzeige mache, auf den solle man nicht den
Schein laden, als habe er es des Bußenantheils wegen gethan;
hingegen möchte es beinahe zweckmäßiger sein, aus diesen Bußen
Schulprämien zu machen, damit die Kinder immer daran
erinnert werden, woher dieses Geld komme.

Iaggi, Regierungsrath, älter, pflichtet dem Antrage des
Herrn Regierungsrath Bandelier, dem Lerleider keinen Bußenantheil

zu geben, als durchaus im Interesse der Sache liegend,
ebenfalls bei, schließt hingegen dahin, daß die gesummte Buße
in die Staatskasse falle, weil die Straffälle, um welche es sich
hier handle, hauptsächlich an solchen Orten vorkommen werden,
wo viel Verkehr ist, deren Armengüter er aber nicht vermehren
helfen wolle; übrigens könnten dann sogar Gemeindsvorgesetzte
solche Anzeigen machen, nicht auS beleidigtem Gefühle, sondern
um ihr Armengut zu äufnen.

Dr. Ammann unterstützt den Antrag des Herrn Bandelier;

für die Staatskasse werde immer gesorgt, daß sie etwas
bekomme, aber nicht für die.Armengüter.

Leibundgut, Gerichtspräsident, will die Hälfte der Buße
dem Staate, welcher doch die Untersuchung machen lassen müsse,
und die andere Hälfte den Armen in der Gemeinde überlassen.

Dr. Schneider, Regierungsrath, erklärt, daß er als
Berichterstatter den §. vertheidigen solle, daß er aber persönlich
die Gefühle und Ansichten des Herrn Regierungsraths Bandelier
theile. Dabei macht er aufmerksam, daß dieses Gesetz nicht,
wie irgend ein anderes Polizeigesetz zu betrachten, sondern daß
es eigentlich ein reines Sittengesetz sei, weßhalb die Bußen besser

angewendet seien in den Armenfonds, als hingegen in der
Staatskasse.

Zaggi, Regierungsrath, älter, schließt sich dem Antrage
des Herrn Gerichtspräsidenten Leibundgur an.

A b st i m m u n g.

1) Für den §. 4 im Allgemeinen mit Vor¬
behalt der Abstimmung über die gefallenen

Anträge Handmehr.
2) Für Erheblichkeit des Antrags, die ganze

Buße dem Armenfond zukommen zu
lassen M Stimmen.

3) Für Erheblichkeit des Antrags des Herrn
Sigri 10 Stimmen.

4) Für Erheblichkeit des Antrags des Herrn
Gerichtspräsidenten Leibundgut lk Stimmen.

Vortrag des Departements des Innern nebst
Entwurf eines Reglements über den Giftverkauf.

Der Entwurf ist gedruckt und wird daher nicht abgelesen.

vr. Schneider, Regierungsrath, als Berichterstatter.
Das ist wiederum eine Polizeiverordnung, die, wenn es von
mir abgehangen hätte, den Großen Rath nicht hätte beschäftigen
sollen, denn nach meiner Ansicht wäre das in der Kompetenz
des Regierungsraths gelegen. Indessen hat der Regierungsrath
gefunden, es liege einige Beschränkung der Gewerbsfreiheit in
diesem Gesetze und deßhalb gehöre es hieher. Ueber die
Nothwendigkeit irgend einer Polizeiverordnung über diese Materie
brauche ich wohl nicht weitläufig zu sein; namentlich den
Sanitätsbehörden machen die Erfahrungen fast jedes Monats diese

Nothwendigkeit sehr fühlbar. Es besteht zwar ein Reglement
über den Gistverkauf vom !3. März 1789, aber zenes Regle-
ment ist wahrscheinlich den wenigsten Regierungsstatthaltern und
Gerichtspräsidenten bekannt. Ebenso haben wir vom gleichen
Jahre eine Apothekerordnung, welche aber ebenfalls wenig
bekannt ist. Sodann existirt vom Jahr !8i4 ein Cirkular des

damaligen Iustizdepartements in Betreff dieses Gegenstandes;
aber dasselbe ist sehr mangelhaft und ist im Jura nicht publi-
zirt worden, so daß derselbe ohne Bestimmungen über den

Gistverkauf sich befindet. Nun aber geht es wahrlich in's Bunte l

mit dem Giftverkaufe, namentlich mit dem Eiftverkaufe im Klei- î

nen auf dem Lande, und das geht hauptsächlich aus von den Herren
Apothekern und Droguiste». Zeder Krämer ist bald im Besitze
von Giften aller Art, und zwar von solchen Giften, welche auf
eine sehr gefährliche Weise angewendet werden können. Ich
trage darauf all, in die artikelweise Berathung des Entwurfs
einzutreten, sonst aber dem Regierungsratde zu befehlen, daß er
von sich auS eine solche Verordnung erlasse.

I. Schnell. Das ist eine giftige Materie, Tit., über
die ich sehr viel zu sagen wüßte; aber es geht mir mit diesem
Gesetze, wie mit dem vorigen. Sobald ich eine gute Absicht
sehe, nehme ich es nicht so genau, was für Mittel man dazu
vorschlage; allein die Erfahrung wird uns belehren über manches,

was wir jetzt vielleicht noch nicht beurtheilen können. Ich
möchte eintreten, werde dann aber an den gehörigen Orten
dasjenige anbringen, wovon ich glaube, daß es angebracht werden
solle, um die gute Absicht zu erreichen und nicht den Giftverkauf
ledigerdingen schwieriger zu machen, ohne doch zum Zwecke zu
gelangen; denn alle die vorgeschlagenen Maßregeln werden doch
nicht dabin führen, wohin Ihr wollt, daß nämlich nicht Gift
in üble Hände geratbe. Nicht als Apotheker, sondern als
Besitzer einer Apotheke möchte ich mich, und die Apotheker gegen
den soeben gemachten Vorwurf vertheidigen, als ob wir Schuld
wären am leichtsinnigen Giftverkauf. Wir geben Niemanden
Gift ab, als wer befugt ist, damit umzugehen, und wir geben
es unter allen möglichen Präkautionen, so daß wir von daher
weit mehr „G'scherr als Wolle ' haben. Lieber würde ich den
Giftverkauf ganz ausheben, denn alle die vorgeschlagenen
Präkautionen werden die Sache nur schwieriger machen, aber
gewiß nicht dem Uebel abhelfen.

Durchs Handmehr wird beschlossen, sofort in die artikels
weise Berathung des Entwurfes einzutreten.

„Defugniß zum Verkauf im Kleinen,
l. Der Verkauf von Giften im Kleinen (vergleiche

H. !0) ist in den Städten nur den patenlirten und konzessiouir-
ten Apothekern, auf dem Lande den von den Regierungsstatt-
haltern dazu bezeichneten Medizinalpersonen gestattet.

vr. Schneider, Regierungsrath, als Berichterstatter.
Dieß ist die schon jetzt angenommene Bestimmung. Man kann
freilich fragen: Was ist Verkauf im Kleinen und was ist Verkauf

im Großen? Das weiß indessen jeder Apotheker und Dro-
guist in der Praxis wohl. Uebrigens ist auf den Fall der
Annahme dieses Entwurfs bereits von der Sanitätskommission eine
Tabelle über sämmtliche Gifte entworfen, welche unter dieses
Gesetz fallen u. s. w.

vr. Lehmann trägt darauf an, daß der Giftverkauf im
Kleinen, sowie den patentirten und konzessionirten Apothekern,
ebenso auch allen patentirten Aerzten ohne besondere Bewilligung
von Seite der Regierungsstatthalter gestattet werde, indem diese

Aerzte doch wohl ebensoviel Zutrauen verdienen, als die
Apotheker.

vr. Ammann unterstützt diesen Antrag ebenfalls.

I. Schnell glaubt, der §. > habe keinen andern Sinn
als den, daß zum Giftverkauf im Kleinen sich nur diejenigen
Personen eignen, welche Apotheken haben, und das seien auf
dem Land eben die patentirten Aerzte.

Moschard glaubt, im Widerspruch mit den von einigen
Präopinanten ausgesprochenen Meinungen, daß je mehr man
die Formalitäten für den Gistverkauf erschwere, desto besser man
auch das vorgesetzte Ziel erreichen werde. Seme eigene Ersah
rung habe ihn kennen gelernt, wie unangenehm es sei, selbst

gegen Vorweisung von Zeugnissen Gifte abzuliefern. Er möchte
daher wünschen, daß der Verkauf von Gift ausschließlich von
ganz dringlichen Umständen abhängig gemacht würde, und daß

man jenen Aerzten, welche Apotheken besitzen, die Bcfugniß
nehme, Gift zu verkaufen, um solche einzig den patentirten
Personen zu übertragen, welche den Droguerieverkauf in sen Städten
besorgen. Die mit diesem Verkaufe verbundenen Gefahren sind

so groß, daß man von denen, welche Gift kaufen wollen, woh



verlangen darf, daß sie zwei oder drei Stunden Wegs machen,
um sich dergleichen ;u verschaffen.

Jaggi, Regierungsrath, länger, pflichtet dem Antrage
des Herrn Ilr. Lehmann bei, da nach dem Wortlaute des §. t
allerdings nur diejenigen patentirten Aerzte wurden Gift
verkaufen dürfen, die vom Regierungsrathe eigenS dazu bezeichnet
worden. Für eine solche Bestimmung sei aber kein Grund
einzusehen. Die Aerzte leisten so gute Garantie als die Apotheker,
welche ihre Apotheken gar häufig nicht selbst besorgen, sondern
etwa durch einen deutschen Provisor versehen lassen. Der Redner

fährt als Beispiel an, daß unlängst hier in Bern in einer
solchen Apotheke ein Mittel sär ein Kind gerästet worden sei,
welches dasselbe, da es eine achtmal zu starke Dosis irgend eines

Pulvers enthielt, nach dem Urtheil des ArzteS unfehlbar
gelobtet haben wärde u. s. w. Er schließt dader dahin, einfach
z» sagen, der Giftverkauf sei nur den patentirten Apothekern
und Aerzten gestattet.

Jsenschmid bestreitet, daß die Aerzte auf dem Lande,
ungeachtet sie Apotheken haben, als eigentliche Apotheker ange-
seven werden können. In den eigentlichen Apotheken in den

Städten seien besondere verschlossene Gistschränke, in den
Apotheken der Landärzte hingegen sei diese Vorkehr nicht. Dazu
seien die Herren Landärzte die wenigste Zeit in ihrer Apotheke,
sondern da gebe die Frau oder eine Magd oder ein Knecht
Bescheid so daß dann da leicht Unglück entstehen könne. Ueber-
Haupt wärde es im Interesse der Herren Aerzte selbst liegen,
gar kein Gift zu verkaufen, als wobei nicht viel Grünes
herauskomme.

Hauser schlägt vor, zu sagen, der Giftverkauf solle in
dkn Städten, wo Apotheken sich befinden, nur den Apothekern,
anderwärts aber nur den Aerzten bewilligt werden; denn einerseits

seinen nicht in allen Städten Apotheken, und andrerseits
werden unter „Medizinalpersonen" nicht nur die Aerzte, sondern
namentlich auch die Hebammen verstanden, welche sich häufig
mit dem Verkaufen von Medikamenten und mit Quacksalbern
abgeben.

Bühler zu Heimenhausen erinnert daran, daß es nicht
nur in den Städten Apotheken gebe, sondern daß auch zu Lan-
genthal und Langnau Apotheken seien; er möchte also bloß
sagen, der Giftverkauf sei nur den konzessionirten Apothekern
gestattet.

l>r. Schneider, RegierungSrath, als Berichterstatter,
schlägt nunmehr selbst folgende Redaktion des §. I vor: „Der
Verkauf von Giften im Kleinen ist nur den patentirten und
und konzessionirten Apothekern und den von den Regierungs-
siatthaltern dazu bezeichneten Medizinalpersonen gestattet." Wenn
ich den Antrag, den Giftverkauf den Aerzten überhaupt zu
gestatten, nicht zugeben kann, so geschieht es nicht aus Mangel
an Zutrauen in die Aerzte ; allein gar manchen Landärzten sehten

in ihren Apotheken die Einrichtungen, um Eiste gehörig
aufzubewahren und mit der nöthigen Vorsicht zu behandeln. Ich
habe oft gesehen, daß in der gleichen Stunde >m gleichen Mörser
Gifte zerrieben wurden, wo man unmittelbar darauf andere
Mittel rüstete. Daher glaubt die SaniiatSkommission, eine
spezielle Bewilligung zum Giftperkaufe sei da immerhin nöthig.
Ferner will man damit, wo möglich, die Zahl der Gistvei
taufenden beschränken. Es sind sehr viele Aerzte, die sich kein
Vergnügen daraus machen, Gift zu verkaufen, und wäre ich Arzt
auf dem Lande, so würde ich gar keines geben; denn es ist kein
Profit dabei, wohl aber eine große Plage und ungeheure
Verantwortlichkeit. Mancher Arzt wird dem Regierungsstatlhalter
erklären, er wolle lieber gar nicht als Giftverkänfer bezeichnet
sein. Endlich, ist es nöthig, daß der Regierungsstatthalter a!S
oberste Polizeibehörde des Amtsbezirks wisse, wer Gift verkauft,
und daß er dort je nach Umständen nachfragen sönne.

A b st > m m u n g.

1) Für Annahm? deS §. 1 nach der von
Herrn Berichterstatter vorgeschlagenen
Redaktion und mit Vorbehalt der
Abstimmung über die gefallenen Anträge Groß? Mehrheit.

2) Für Erheblichkeit des Antrages, den Gift¬
verkauf auch allen Aerzten zu gestatten 29 Stimme».

Dagegen Mehrheit.
3) Denselben bloß den Apothekern in den

Städten zu gestatten .3 Stimmen.
4) Für Erheblichkeit des Antrags des Herrn

Hauser 18 Stimmen.

„Im Großen.
§. 2. Zum Verkaufe von Giften im Großen sind die

patentirten und konzessionirten Apotheker und diejenigen
Großhändler von Arzneiwaaren (Materialisten), ferner die Fabrikanten

und Manufakturisten befugt, welche dazu eine besondere
Erlaubniß von der Sanitätskommission erhalten haben.

Diese Bewilligung soll jedesmal die Spezifikation derjenigen
Gifte enthalten, zu deren Verkauf sie befugt sind.

Durch's Handmehr genehmigt.

„Giftscheine; Ausstellung.
„§. 3. Die im §. 19 dieser Verordnung bezeichneten Gifte

dürfen, außer infolge ärztlicher Rezepte, nur gegen Gutscheine,
welche von den Unterstatthaltern ausgestellt, und zwar nur an
Personen verabfolgt werden, die ehrenfähig, eigenen Rechtens
und als unverdächtig und wohl beleumdet bekannt sind."

vr. Schneider, Regierungsrath, als Berichterstatter
bemerkt, man habe bisher nicht bloß vom Unterstatthalter,
sondern auch vom Pfarrer ein Zeugniß verlangt; der Regierungs
rath habe es aber nicht fsir schicklich gehalten, die Geistlichen
ferner damit zu belästigen, obgleich in anderer Beziehung
vielleicht die Geistlichen eben so zweckmäßig gewesen wären.

Roth zu Wangen möchte statt „Unterstatthalter" setzen

„Gemeindspräsident", weil dieser häufig die Leute besser zu
kennen im Falle sei.

Meßmer verlangt, daß die Giftscheine, mögen sie nun
von diesem oder jenem Beamten ausgestellt sein, der Legalisation

des Regierungöstatthalters unterworfen werden.

Schneebergev möchte sämmtliche Mitglieder des Ee-
meinderathes zu Ausstellung von Giftscheinen befähigen, und
andererseits ebenfalls die Legalisation des Regierungsstarthalters
verlangen. Der Redner fügt bei, daß er in seiner Stellung
als Regierungsstatthalter seit dem letzten Neujahr im Falle
gewesen sei, nicht weniger als 99 Giftscheine auszustellen.

Z. Schnell. Hier, Tit., ist nun das punotnin «slionx
des ganzen Gesetzes. Will man den Giftverkauf so schwierig
machen, daß er beinahe unmöglich ist, oder will man ihn lieber
ganz verbieten? Ich möchte fast lieber das Letztere. Macht den
Giftverkauf so schwierig, als Ihr wollt, so entwischen Euch
die schlimmen Leute immer. Wofür brauchen die Partikularen
das Gift? Gegen Ratten und Mäuse, gegen schädliche Insekten,

gegen daS Ungeziefer auf dem eigenen Kopse oder auf dem
Kopse lkreS Viehes. Diese Anwendung ist nun aber eine höchst
gefährliche und schädliche, und es ist fast unmöglich, daß bei
Ertheilung von 99 Eiftscpelnen in einem einzigen kleinen Amts-
zirke nicht ungeachtet der größten Vorsicht und bei den reinsten
Absichten Unglück begegne, und wäre es auch nur an den Thieren.
Das sind döchst gefährliche Sachen. Giebt es kein Mittck, den
Partikularen die Anwendung des GiftS zu ersetzen durch die
Anwendung eines Nichtgifts? Das ist die große Quästion.
Zur Zeit ist diese Aufgabe noch nicht ganz gelöst, doch zum
großen Theile. Man hat gegen Ratten und Mäuse ein treffliches

Mittel >n der sogenannten Raltensalbe. Zwar können
andere Tlnere auch davon bekommen, aber sie kann doch nicht zur
absichtlichen Vergiftung von Menschen gebraucht werden. Für
d-e Fliegen hat man auch ein Mittel, î)as aber die Leute noch
immer nicht brauchen wollen. Man nimmt einen durch eine
Arseucklauge gezogenen Papierbogen und befeuchtet ibn ein
wenig. Das nimmt die Fliegen wie Arsenik, kann aber in
dieser Form nicht zur Vergiftung gebraucht werden. Wäre die
Ausgabe ganz gelöst und könnte man Yen Leuten, welche in



guten Absichten bis jetzt Gift gebraucht haben, etwas Anderes
darbieten, so wollte ich lieber den Giftverkauf ganz aufheben.
Der Spitzbube oder Giftmischer wird sich, wir mögen
Schwierigkeiten aufstellen, welche wir wollen, immer Gift zu verschaffen

wissen, so lange nicht aller Giftverkauf verboten wird. Zm
Uebrigen nehme ich die Sache an.

von Wattenwyl will für die Stadt Bern die Ausstellung

der Giftscheine der Stadtpolizeidirektion übertragen.

Dr. Schneider, Regierungsrath, als Berichterstatter.
Der Antrag, die Ausstellung der Giftscheine den Gemeindspräsidenten

zu übertragen, ist auch schon im Regierungsrathe
gemacht worden; indessen hat man geglaubt, derselbe sei oft nicht
in so unabhängiger Stellung, um einen Giftschein zu verweigern,

wenn er auch noch so gerne wollte. Der Unterstatthalter
ist schon viel unabhängiger und hat, übrigens einen Eid
auf sich, die Polizeivorschriften zu handhaben. Die Legalisation

der Giftscheine durch die Regierungsstatthalter wird sehr
zweckmäßig sein. Die Ertheilung der Giftscheine auf alle
Mitglieder des Gemeindrathes ausdehnen möchte ich nicht; wer
wäre im Falle, die Unterschriften derselben zu kennen Was
die Mittel zur Zerstörung schädlicher Thiere betrifft, so soll ich

hier auf den Schluß des §. 13 aufmerksam machen. Ich schließe

zum §. 3 wie er ist.

Abstimmung.
1) Für den Z. 3 im Allgemeinen Handmehr.
2) Statt „Unterstatthalter" zu setzen „Gemein¬

depräsidenten" 8 Stimmen.
3) Die Befugniß zu Ausstellung der Giftscheine

auf alle Mitglieder des Gemeinderathes
auszudehnen 4 „

4) Die Giftscheine der Legalisation des Re¬

gierungsstatthalters zu unterwerfen große Mehrheit.
5) Zn der Stadt Bern die Ausstellung der

Giftscheine der Stadtpolizeidirektion zu
übertragen 5 Stimmen.

4. Giftscheine: Form derselben.

Die Giftscheine werden nach einem von der Sanitätskommission

zu bestimmenden Formular gedruckt und von dieser an
die Regierungsstatthalter versendet, welche davon nach Bedürfniß

den Unlerstatthaltern zustellen. Dieselben sind von den

Beamten unentgeldlich zu verabfolgen, und von ihnen die

betreffenden Rubriken vollständig auszufüllen."

Zeerleder möchte vorschreiben, daß die Giftscheine auf
Stempelpapier ausgefertigt werden sollen, und zwar auf ein-
batzigem, damit doch wenigstens etwas für die Giftscheme
bezahlt werden müsse, was das einfachste Mittel zu einiger
Erschwerung des Giftkaufens wäre.

Dr. Schneider, RegierungSrath, als Berichterstatter,
stimmt zu unveränderter Annahme des §. 4.

A b st i m m u n g.

1) Für Annahme des 4 im Allgemeinen Handmehr.
2) Für den Antrag des Herrn Zeerleder 4l Stimmen.

Dagegen 47 „

„Etstscheme: Gültigkeit. Dauer derselben."
3. Die Dauer der Gültigkeit eines Gifcscheineö ist auf

acht Tage bestimmt; solchen Personen, welche vermöge ihres Berufes

öfter in Fall kommen, von Giften oder stark wirkenden,
der G.sundheit nachlheiligen Sudstanzen Gebrauch zu machen,
wie z. B. Malern, können unter Beobachtung der Vorschriften
der §§. 3, 4, 0 und 7 besondere Giftscheine, zeweilen aus eine

längere Dauer, die der betreffende Beamle zu bestimmen bat

und jedenfalls die eines Zahres nicht übersteigen soll, ausgestellt

werden."

Z, Schnell spricht die Besorgnis auS, daß wenn ein

Giftschein nur 8 Tage lang gültig sei, die Leute dann versucht

werden möchten, desto größere Quantitäten auf einmal zu kaufen,

woraus viel Unglück entstehen könnte. Daher sollte die
Dauer der Giftscheine wenigstens auf ein Zahr ausgedehnt werden.

Dr. Schneider, Regierungsrath, als Berichterstatter, ent-
gegnet, auch nach der bisherigen Vorschrift haben die Gift-
scheme seweilen nur auf 8 Tage ausgestellt werden sotten, was
dann freilich häufig nicht beobachtet worden sei. Bliebe ein
Giftschein ein ganzes Zahr lang gültig, so könnte derselbe während

dieser Zeit leicht in unrechte Hände fallen u. s. w.

Abstimmung.
1) Für Annahme des §. 5 im Allgemeinen Handmehr.
2) Für Erheblichkeit des gefallenen Antrages 10 Stimmen.

„Kontrolle der Aussteller der Giftscheine."
„§. 0. Ueber die ertheilten Giftscheine haben die Uuterstatt-

halter eine Kontrolle zu führen, welche folgende Rubriken enthalten

soll:
1) das Datum der Ausstellung,
2) die Namen und den Wohnort des Bewerbers,
3) die Art des Giftes und das Quantum desselben, in ge¬

schriebenen Zahlen,
4) den Zweck, zu welchem dasselbe bestimmt wird, und
5) die Dauer der Gültigkeit deS Gutscheines in geschriebe¬

nen Worten."

Kodler, Regierungsstatthalter, wünscht, daß diese
Kontrollen von Behörden aus den Unterstatthaltern gedruckt in die
Hände gegeben werden möchten.

Zsenschmid trägt darauf an, in Nummer 2 zu sagen,
„den Beruf, den Stand, den vollständigen Namen und den
Wohnort des Bewerbers."

I. Schnell hält die in Nummer 3 befindliche Vorschrift
für unpraktisch, indem weder die Giflkäufer noch die Unterstatthalter

in der Regel die verschiedenen Eiftarten schwerlich mit
Namen kennen werden; die meisten Leute werden blos sagen,
sie wollen Gift gegen die Fliegen oder gegen die Mäuse u. s. w.
Auch auf Gran und Scrupel werden sie sich nicht einlassen:
das Wenigste, was sie verlangen, sei etwa ein Loth oder ein
Vierling.

Dr. Schneider, Regierungsrath, als Berichterstatter,
erwiedert, der Unterstakthalte brauche ja nur auf den Schein
zu schreiben: „Mäufegist, Fliegengift u. s. w.", das Nähere
werde der Apotheker oder Giftverkäufer in seiner Kontrolle dann
schon zu bezeichnen wissen. WaS Herr Regierungsstattbalter
Kohler wünsche, sei bereits so verstanden.

Ko hier, Regierungsstatthalter, zieht hierauf seinen Antrag
zurück.

A b st i m m u n g.

î) Für Annahme deS §. (> im Allgemeinen Handmehr.
2) Für Erheblichkeit des Antrags des Herrn

Zsenschmid Mehrheit.

..Kontrolle deS Verkäufers des Giftes."
Q 7. Die Giftverkäufer sollen die ihnen eingegangenen

Giftscheme nach dem Datum ordnen und aufbewahren/auch ein
eigenes G-ftduch führen, das folgende Rubriken enthält:

1) das Datum, unter welchem daS Gift abgegeben wird;
2) die Art des Giftes und das Quantum desselben:
3) den Namen und den Wohnort des Empfängers und ob er

selbst in Person das Gist empfangen, oder durch wen;
4) die Legitimation deS Empfängers durch einen Gistscheui,

die Nummer, daS Datum und den Namen der Ausstellung

desselben.
Dieses Gisrbuch muß den Polizei- und Gerichtsbehörden

auf jedesmaliges Verlangen vorgelegt werden.
Außerdem find die Giftverkäufer gehalten, dem Regierungsstattbalter

vierteljährlich einen Bericht über die verkauften
Giftsubstanzen einzusenden."



Zsenschmid hält diesen für äußerst wichtig, da derselbe

am sichersten allfälligen Verbrechen von Vergiftungen auf die

Spur fübren könne. Damit aber dieses Giftbuch auf eine
diesem Zwecke entsprechende Weise gefüdrt werde, schlägt der
Redner nach dem Beispiele eines Nachbarstaates vor, daß dem
Gistbuche selbst das Gesetz über den Giftverkauf beigefügt, das

Eiftbuch amtlich visirt, vom Giftverkäufer darauf das Gelübde
abgelegt und darüber in der Kontrolle selbst das Verbal abgefaßt

werden solle. Ferner wünscht er zu Nummer 3 einen
Zusatz, daß nämlich Kindern auf keinen Fall das Gift übergeben

werden dürste.

Z. Schnell glaubt, sich im Namen der Giftverkäufer
darüber beklagen zu müssen, daß man denselben hier nur zu
viel Mülle mache. So wie die Apotheker die ärztlichen Recepte
zurückbehalten, ebenso könnten die Gistverkäufer auch die
Giftscheine jeweilen zurückbehalten, waS eben so gut zum Zwecke

führe und viel kürzer sein würde.

Dr. A m mann sieht nicht ein, warum vierteljährlich dem

Regierungsstatthalter ein Bericht über die verkauften Giftsubstanzen

eingesendet werden müsse, was nur dann einen Zweck

zu haben scheine, wenn in einem Amtsbezirke irgend etwaö
Verdächtiges bekannt werde.

Schneeberger stimmt mit der Ansicht des Herrn Dr.
Schnell überein, hingegen die regelmäßige Einsendung der
Berichte der Giftverkäufer scheine zweckmäßig; der RegierungS-
statthalter könne z. B. auf diesem Berichte den Namen einer
Person sehen, in deren Haus kurz vorder Zemand plötzlich
gestorben sei, was ihn dann zu einer Untersuchung veranlassen
könne.

Dr. Ammann zieht hierauf seinen Antrag zurück.

Dr. Schneider, Negierungsratb, als Berichterstatter.
Alle Apotheker führen bereits eine solche Kontrolle, die einen
mehr, die andern weniger genau; daS sei gewissermaßen eine

europäische Vorschrift für dieselben, und mitbin werden sie durch
diesen Paragraphen nicht bedeutend mehr belästigt als bisher.
Allerdings sollen von denselben die Giftscheine ausbekalten werden,

aber ein solcher Giftschein enthalte nicht Alles, waS zu
einer genauen Kontrolle nöthig sei, namentlich nicht die
Angabe, wer das Gift abgeholt habe. Der Zusatz wegen der Kinder

scheine ziemlich überflüssig; der Gistverkäufer werde, wenn
er irgend Zweifel habe, auch ohnehin einem Kinde nicht Gift
übergeben.

Abstimmung,
j 1) Für Annahme des §. 7 im Allgemeinen. Handmehr.

2) Für Erheblichkeit des Antrages des Herrn
Zsenschmid in Betreff des Giftbuches 54 Stimmen.

Dagegen 3 „
(Viele Mitglieder stimmen nicht.)

3) Für den Zusatz betreffend die Kinder Mehrheit.

„ Verpackung kleinerer Quantitäten von Giften. "

„tz. 8. Alles in kleinern Quantitäten verkaufte Gift ist

wohl und fest in eine dreifache Kapsel einzupacken, und diese

innen mit schwarzem Papier zu umhüllen, zu versiegeln und
mit einer Aufschrift zu versehen, worauf der Name des Giftes
nebst drei Kreuzen (fjch) und dem Worte „Gift" (poison) auf
jeder Kapsel unterstrichen, nebst dem Namen des Verkäufers
deutlich geschrieben ist."

Durchs Handmehr genehmigt.

„Verpackung größerer Quantitäten."
„§. 9. Beim Transport der Gifte in größern Quantitäten,

vornämlich des Arseniks, sollen dieselben nur in starken

und, um das Ausstreuen zu vermeiden, dicht verklebten Fässern
verpackt werden. Auf den Frachtbriefen und den Fässern muß
der gefährliche Inhalt der Letztern deutlich bemerkt werden."

Z. Schnell ist der Ansicht, daß diese Vorschrift nicht
wollt ausführbar sei, denn die Verpackung der Gifte in größern
Quantitäten geschehe nicht hier im Lande, sondern da, wo diese

Gifte herkommen.

Dr. Schneider, Negierungsratb, als Berichterstatter,
erwiedert, daß nichtsdestoweniger jeder Zollner und Polizeibeamte
im Falle sei, darauf zu achten, daß nicht schlechtverpackte Sen-
düngen über die Grenze kommen.

Der Paragraph wird durchs Handmehr genehmigt.

„ Aufbewahrung der Gifte durch die Verkäufer. "
10. Die nachverzeichneten Gifte, so wie die dazu

nöthigen Waagen, Gewichte, Löffel u. s. w sollen in einem
verschlossenen Schranke, wozu nur der autorisirte Giftverkäufer
oder in seiner Abwesenheit dessen erster Gehülfe selbst, den
Schlüssel führen dürfen, sorgfältig aufbewahrt werden:

u. alle Arsenikalien, als: weißer und rother Arsenik, Oper-
ment, Rauschgelb und Fliegenstein oder der sogenannte
Kobalt;

b. alle Merkurialien, als: Sublimat, rother Präcipitat und
die übrigen Quecksilberverbindungen;

o. Blauiaure, bitteres Mandel- und Kirschenlorbeeröl, gif¬
tige Alkaloiden, als: Morphin, Strychnin und andere
ähnliche Sudstanzen;

ü. alle diejenigen Gifte, welche überdieß in der enthaltenen
Bewilligung besonders specifizirt worden sind."

Dr. A m mann wünscht, daß am Schlüsse der litt. ü. in
Paranthese beigefügt werde: „§. 2."

Der §. 10 wird mit dieser vom Herrn Berichterstatter
zugegebenen Vervollständigung durchs Handmehr genehmigt.

„Aufbewahrung der Gifte durch die Käufer."
„tz. I I. Das erkaufte Gift ist von dem Empfänger, bei

seiner eigenen Verantwortlichkeit, in dem mit richtiger
Aufschrift aus der Apotheke versehenen Päckchen unter sicherm
Verschlüsse so aufzubewahren, daß die übrigen Bewohner des Hauses
nicht dazu gelangen können. Sollte das erkaufte Gift nicht ganz
verbraucht, und auch die Gelegenheit zum baldigen erlaubten
Verbrauche desselben nicht vorgesehen werden, so soll es dem
Gistverkäufer gegen angemessene Entschädigung zurückgegeben
werden.

Dieselben Vorschriftsmaßregeln haben.unter ibrer persönlichen

Verantwortlichkeit auch Gewerbstreibènde, Heiler
(Verschneide?) und andere, welche zu ihren Geschäften heftige Gifte
brauchen, oder Krämer, welche mit giftigen Metallfarben handeln

wollen, zu beobachten."

Zsenschmid wünscht statt des Ausdrucks „unter sicherm
Verschlüsse" eine bestimmtere Redaktion.

Abstimmung.
1) Für den §. II im Allgemeinen Handmehr.
2) Für Erheblichkeit des gefallenen Antrages 4 Stimmen.

„Verkauf von Mitteln zur Zerstörung von Insekten."
„§. 12. Es ist Zedermann verboten, angebliche Mittel

oder Gifte gegen schädliche Znsekten (z. D. Wanzen) zu verkaufen,

ehe und bevor dieselben der Prüfung der Sanitätskommission
unterworfen, und von derselben, so wie von der Central-

polizeidirektion, die nöthige Bewilligung zum Verkaufe eingeholt
worden ist."

Schneeberger trägt darauf an, daß irgendwo eine
Vorschrift aufgenommen werde, welche den Partikularen untersage,
dasjenige angekaufte Gift, welches sie nicht selbst verwenden,
an andere Privatpersonen zu verkaufen oder zu verschenken.

Ryser, Oberstlieutenant, unterstützt das auch.

Hauser trägt darauf an, den §. 12 zu streichen, denn da
man vorhin in dem Gesetze wider die Tdiergualerei verboten
habe, Thiere auf schmerzhafte Weise zu todten, so werde man
jetzt nicht mit diesem Verbote in Widerspruch gerathen wollen.

Dr. Schneider, Regierungcrath, als Berichterstatter,
entgegnet auf den Antrag des Herrn Schneeberger, daß ja im



7

Z. l sowohl, als auch am Schlüsse tes ersten »Imva deS §. 11

alles Nöthige darüber enthalten sei. Tie Bemerkung des Herrn
Hauser nehme er dagegen als bloßen Scherz an, weßhalb er
nichts darauf zu antworten habe.

Abstimmung.
I) Für Annahme des §. 12 überhaupt
2) Für Erheblichkeit des Antrags

Tagegcn

Große Mehrheit.
45 Stimmen.
33 Stimmen.

»Herumtragen und Abgeben derselben.'''

»§. 13. ES ist auch Jedermann das Herumtragen und
Abgeben von Eisten verboten. Zur Legung von Elften sollen
die Mäuse- und Rattenfänger eine besondere Bewilligung von
dem Regierungsstatthalter des Bezirks, in welchem das Gewerb
ausgeübt werden soll, einholen. Dergleichen Bewilligungen
sind aber zu Verhütung der Lebensgefahren, welche hieraus
entstehen können, nur in ganz besondern Fällen, und wenn der
HauS- und Gute besitze? oder die Gemeinde, die ihn angestellt,
sich selbst darum bewirbt, zu ertheilen, und jeweilen in denselben

nebst dem Namen des Mäuse- und Rattensängers auch
derjenige des Haus- und Gutsbesitzers oder der Gemeinde,
sammt dem Orte, genau auszusetzen.

An Privaten dürfen zur Tödtung von schädlichen Thieren
die Gifte nur in denjenigen Formen und Zubereitungen verabfolgt

werden, welche die Genehmigung der Sanitätskommission
erhalten haben.''

Bach findet, man wolle da doch gar zu väterlich regieren,
und glaubt, es sei unzuläßig, daß der Regierungstatlhalter hier
auch noch die Mauser beaufsichtige, weßhalb er den Antrag stellt,
den ganzen Passus: »Zur Legung von Eisten u. s. w." bis an
den Schluß des §. 13 zu streichen.

Ryser, Oberstlieutenant, trägt darauf an, daß irgendwo
eine geeignete Bestimmung wider das Hereinbringen von Giften
in den Kanton aufgenommen werde.

vr. A m mann hält eine solche Bestimmung ebenfalls für
nöthig.

vr. Schneider,Regierungsrath, als Berichterstatter, kann
nicht glauben, daß der vom Herrn Regiexungsstatthaller Bach
angefochtene Theil des §. 13 überflüssig sei; vielmehr werde
derselbe dazu führen, daß man von Behörde aus trachten
werde, möglichst wenig gefährliche Mittel dieser Art unter das
Publikum zu bringen. Gegen das Hereinbringen von Gift in
den Kanton sodann werde schwerlich viel zu machen sein, obgleich
namentlich vom Kanton Solothurn her ein ziemlich leichtsinniger
Verkauf von Giften nach dem Kanton Bern stattfinde.

Abstimmung.
1) Für den §. 13 im Allgemeinen
2) Für Erheblichkeit des Antrags des Herrn

Ryser
Dagegen

Große Mehrheit.

47 Stimmen.
18 Stimmen.

» Uebergangsbestimmungen."
14. Wer bisher Gift verkauft hat, ohne nach den

Bestimmungen der §§. 1 und 2 dazu befugt zu sein, soll seine

Vorräthe alsodald einem Giftverkäufer abtreten, oder bei
kompetenter Behörde um die Erlaubniß zum Verkauf einkommen,
ansonst er in die durch den nachfolgenden §. 15 festgesetzte Buße
verfallen würde; in dieselben Strafen verfallen diejenigen
Verkäufer, welche giftige Metallfarben verkaufen, ohne die
Vorschriften des §. 11 hievor beobachtet zu haben."

Schneeberger sieht in diesem §. einen Widerspruch mit
§. 1 und möchte daher denselben zu deutlicherer Redaktion
zurückschicken.

Abstimmung.
1) Für Annahme des §. 14 im Allgemeinen
2) Für Erheblichkeit des gefallenen Antrags

Dagegen

Handmehr.
38 Stimmen.
46 Stimmen.

» Strafdestimmung. "
»§. l5. Jede UebeiN etung obiger Vorschriften soll, sofern

die That nicht in ein schwereres Vergehen übergegangen ist,
mir einer Buße von Fr. 4—40 oder mit einer verhältnißmäßi-
gen Gefangenschaft, und bei Apothekern und Medizinalpersonen
mit Entziehung der Vefugniß deS Eistverkauss bestraft werden."

vr. Schneider, Regierungsrath, als Berichterstatter,
erklärt, daß er persönlich mit diesem §. nicht einverstanden sei,
daß er aber allsällige Gegenanträge erwarten wolle.

Vogel wünscht statt der bloßen Entziehung der Befugniß
des Eistverkauss noch irgend eine andere wirksamere
Strafdestimmung beizufügen.

Revel verlangt, daß das Maximum der Gefängnißstrafe
festgesetzt werde, und daß man überdieß am Ende des Artikels
sage: „außerdem soll ihnen die Ermächtigung, Gift zu verkaufen,

entzogen werden."

Bühl er, Amtsschreiber, trägt darauf an, beizufügen,
daß die eine Hälfte der Buße dem Staate, die andere dem
Verleider zukommen solle.

vr. A m mann verlangt einen Zusatz, dahin gehend, daß
die gleiche Strafe auch diezenigen treffen solle, welche aus
andern Kantonen Eist einschleppen oder Auftrag geben, für sich

an verbotenen Orten Gift zu verkaufen. Ferner schlägt er vor,
daß die Buße aus Fr. 2 bis Fr. 20 bestimmt und im
Wiederholungsfälle verdoppelt werde.

Sigri möchte die Entziehung der Erlaubniß zum
Giftverkaufe in das Ermessen des Richters legen.

Obrecht schlägt vor, daß die Buße ganz dem Fiskus
zufallen solle.

vr, Schneider, Regierungsrath, als Berichterstatter,
schlägt nunmehr folgende modifiz«rte Redaktion des §. 15 vor:
„Jede Uebertretung obiger Vorschrift soll, soferne die That nicht
in ein schwereres Vergehen übergegangen ist, mit einer Buße
von Fr. 4 bis Fr. 40 oder mit einer Gefangenschaft bis auf
20 Tage bestraft, und es können diese Strafen auch vereinigt
ausgesprochen, und überdieß kann die Befugniß des Giftverkaufs
entzogen werden."

Die Herren Sigri und Vogel ziehen hierauf ihre
Anträge zurück.

Abstimmung.
1) Für Annahme des §. 15 im Allgemeinen

und in der vom Herrn Berichterstatter
vorgeschlagenen Redaktion

2) Für Erheblichkeit deS Antrags des Herrn
Bühler

3) Für Erheblichkeit folgender Anträge des

vr. Ammann:
s) die Buße auf Fr. 2 bis Fr. 20

zu bestimmen und im
Wiederholungsfalle zu verdoppeln

b) die gleiche Strafe auf diejenigen
anzuwenden, welche aus andern
Kantonen Gift einschleppen

e) die gleiche Strafe auf diejenigen
auszudehnen, welche den Auftrag

geben, für sich an verbotenen

Orten Gift zu kaufen

4) Für Erheblichkeit des Antrags des Herrn
Odrecht

Große Mehrheit.

Große Mehrheit.

13 Stimmen.

Große Mehrheit.

Große Mehrheit.

4 Stimmen.

Schließlich wird ein Zusatz des Herrn Revel, dahin

gehend, daß der Regierungsrath mit der Vollziehung dieses Dekrets

beauftragt werde, durch's Handmehr erheblich erklärt.



Wahl eines Postdirektors an die wegen vollendeter
Amtsdauer erledigte Stelle des Herrn Oberstlieutenants Geiß-
bühler.

Vom Finanzdepartement und vom Regierungsrathe
vorgeschlagen ist der Bisherige.

Von 100 Stimmen erhalten im ersten Skrutinium:
Herr Oberstlieutenant Geißbühler. 87 Stimmen.
Herr Amtschreiber Bühler 2 Stimmen,

u. s. w. u. s. w.
Ernannt ist demnach im ersten Skrutinium Herr Oberst

lieutenant Geißbühler.

(Schluß der Sitzung nach 2'/. Uhr).
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Verhandlungen
des

Großen Rathes der Republik Bern
Ordentliche Wmtersitzung 1844. Erste Hälfte.

(Nicht offiziell.)

Fünfte Sitzung.

Freitag den 22. Wintermonat 1844.

(Morgens um Uhr.)

Präsident: Herr Vizelandammann Blösch.

Nach dem Namensaufrufe und nach Genehmigung des

Protokolls wird als eingelangt angezeigt:

Ein Strafnachlaßgesuch des Christian Krähen buhl, von
Zweisimmen.

Herr Eggler von Ringgenberg leistet als neu eintretendes
Mitglied des Großen Rathes den Eid.

Tagesordnung.
Vortrag des Departements des Innern nebst

Reglements entw urf über die chirurgisch-medizinischen
Staatsprüfungen.

Dieser Entwurf ist gedruckt und sämmtlichen Mitgliedern
des Großen Rathes ausgetheilt worden.

vr. Schneider, Regierungsrath, als Berichterstatter.
Ich glaube, es solle dieser Entwurf gleich demjenigen über Prüfung
der Advokaten u. f. w. dem Großen Rathe zur Berathung
vorgelegt werden, indem eS einzig in seiner Kompetenz stehe, solche

Vorschriften zu erlassen. Ueber das Reglement selbst habe ich

nicht viel zu bemerken; es ist basirt auf die bisherige Gesetzgebung,

und ändert im Grunde wenig an den bisherigen
Bestimmungen, welche durch das Reglementfür die Prüfung der Medicinal-
personen vom 11. Dec. 1828, sowie die Verordnung über Klassifizi-

rung und Patentirung derselben vom 18. Nov. 1807 aufgestellt
sind. Zch erlaube mir jedoch einige Hauptoeränderungcn kurz

zu berühren. Die Verordnung von 1807 theilt die Aerzte in
zwei Klassen ein. Es ist nun diese Emtheilung bereits aufgehoben,

indem der Regierungsrath, als er dem Departement des

Innern den Auftrag zur Abfassung einer neuen Medizinalord-
nung ertheilte, eine solche Bestimmung nicht mehr zweckmäßig
fand. Dieser Beschluß findet seine Bestätigung im tz. I des

vorliegenden Entwurfs. Eine fernere Abänderung ist die, daß

über die propädeutischen Fächer ein besonderes Examen
stattfinden soll. Auch dieß findet bereits seit dem 2abre 1839 statt.
Es findet also nach dem vorliegenden Entwürfe für alle Aerzte
das nämliche Examen statt, welches früher für die Aerzte erster
Klasse verlangt wurde. Man glaubte dieß gegenwärtig verlangen
zu können, indem die Zahl der Aerzte sich bedeutend vermehrt,
und somit auch die Anforderungen an dieselben gesteigert werden

können; wie ansehnlich deren Vermehrung ist, mag der Umstand
kerauserheben, daß im Zahre 1837 im Kanton 137 Aerzte und
Wundärzte sich befanden und jetzt deren 191 sind. Wenn es so

fortgeht, so bekommen wir ein zahlreiches ärztliches Publikum,
welches sich nach und nach im ganzen Kanton verbreitet und
jedem Theile desselben ärztliche Hülfe zu gewähren im Stande
ist. Es sind daher die Gründe nicht mehr vorhanden, welche
die Aufstellung zweier Klassen von Aerzten, wie solches früher -

hin der Fall war, rechtfertigt. Zch will nicht weiter in die
Sache eintreten, behalte mir aber vor, wenn allfällige Bemerkungen

dagegen gemacht werden sollten, solche im Schlußrapporte

zu berühren. Zch empfehle den Entwurf und trage aus
artikelweise Berathung desselben an.

2 senfchm id. Mir scheint die Aufstellung eines solchen
Reglements nicht nothwendig, indem die darin enthaltenen
Bestimmungen größtentheils bereits ihre Anwendung finden, und
zwar zur Zufriedenheit des Publikums, welches sich darüber
niemals beklagt hat. Mir scheint im Gegentheil nothwendiger,
eine neue Medizinalverfassung aufzustellen, und es wäre
zweckmäßiger, mit dieser sich zu befassen, als mit einzelnen
untergeordneten Theilen derselben. Zn dem vorliegenden Prüfungsreglement

kommen zwar einige Abweichungen mit dem früheren
vor, die bestehen 1) in der Aufhebung der bisherigen
Emtheilung der Aerzte in eine erste und zweite Klasse. Zch stimme
dazu, aber dafür braucht eö kein Reglement. Eine fernere Ad
weichung besteht darin, daß das propädeutische Examen von dem
medizinischen getrennt werden soll. Auch diese Einrichtung ist
zweckmäßig, indem es jetzt dem Studierenden und dessen Eltern
die Möglichkeit gewährt, selbst zu urtheilen, ob der erstere die
Eigenschaften und Kenntnisse habe, welche zur Fortsetzung seiner
medizinischen Studien erforderlich sind. Wenn er das
propädeutische Examen nicht nach kurzer Studienzeit bestehen kann,
so wird daS ihm und seinen Eltern als Fingerzeig dienen, daß er
sich zu etwas anderem wenden und sein Geld für etwas anders
brauchen solle. Zu diesen beiden Hauptabänderungen stimme ich,
alleS Uebrige aber ist nicht nothwendig, und man kann es über
gehen, indem es meistens Kleinigkeiten sind, wie z. B. die De
stimmung des zurückgelegten zwanzigsten Zahres, um den Acceß

zur Prüfung erhalten zu können, während früher das
dreiundzwanzigste vorgeschrieben war. Diese Bestimmung sollte nicht
nur auf die Aerzte, sondern auch auf die Apotheker ihre
Anwendung finden. Zch stimme gegen das Eintreten in den

Entwurf, indem ich dafür halte, es liege in der Kompetenz des

Regierungsraths, die Prüfungen zu regliren.

H ünerwa del. Es ist nicht meine Absicht, die Kompetenz

des Regierungsraths auf Unkosten derjenigen des Großen
Rathes auszudehnen, im Gegentheil bin ich der Meinung, daß
sich die exekutive Behörde vor jeder Ueberschreitung ihrer Kom
petenz und vor Eingriffen in diejenige der obersten Landesbr-
hörde hüte, aber ebenso bin ich der Meinung, daß der Regie-
rungsralh alle diejenigen Gegenstände von sich aus erledige,
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welche in seine Kompetenz fallen, indem der Regierungsrath
sied seiner Pflichten nicht entladen und solche dem Großen Räch

ausbürden soll. Bereits bei der Verordnung über den Giftverkauf
fiel die Bemerkung, daß dieselbe vom Regierungsrath allein ohne

Beiziehung des Großen Rathes kalte behandelt und erlassen werden

sollen. Diese Ansicht konnte ich nicht theilen, indem sie

»ine allgemeine polizeiliche Verordnung ist, welche flir sämmtliche

Staatsbürger gilt und wichtige Strafen ausstellt, welche

âin vom Großen Rathe verhängt werden können. Sie ent-
l icir also dieicnigen Merkmale, welche nothwendig sind, um vom
Großen Rathe behandelt zu werden. Anders verhält es sich mit
..m vorliegenden Entwürfe. Schon die Ueberschrist beulet da-

lin, baß er nicht hieher gehört, indem der Große Rath Gesetze

nnd Dckre.e erläßt, nicht aber Réglemente. Man hat das Ab-
rekaGr-gefttz angesührt und mit diesem Vorgang die Behandlung
Bs aegenwärtigeii Entwurfs durch den Großen Rath rechtfertigen

wollen. Ich behaupte aber, daß diese Analogie hier nicht
..m Orte ist. DaS Advokatengesetz enthalt freilich auch Bestim-

innngen, welche die Prüfungen und die Erhaltung der Patente
betreffen, es enthält aber überdies noch eine Menge
Bestimmungen über die Reckte und Pflichten der Advokaten, welche

tiefe gegenüber dem Publikum übernehmen. ES organisirt den

ganzen 'Stand der Fürsprecher während ihres ganzen LebenS.

Hätten wir hier ein Medizinalgesetz über die Rechte, Befugnisse
und Pflichten der Aerzte gegenüber dem ganzen Publikum und ge-
genüber den Behörden, so wäre es was anderes, und da müßte ein

lolches Gesetz durch den Großen Rath erlassen werden. Es sind

übrigens eine Menge Beispiele vorhanden, wo der Regierungsrath,

und sogar Departemente mit bloßer einfacher Genehmi-
gang des RegierungsrathS Reglements erließen, welche von
größerer Wichtigkeit sind, als daS vorliegende. So erließ daS

Erziehungsdepartenient mit bloßer Genehmigung des RegierungsrathS

ein Reglement über die Hochschule, welches die wichtigsten
Bestimmungen enthält, und von welchem das Gedeihen der Hochschule

abhängt, wie die Bestimmungen über die Erfordernisse zum
Eintritt in die Hochschule. Wäre das Erziehungsdepartement
der Hochschule nicht günstig, so könnte es durch diese

Bestimmungen den Besuch derselben so erschweren, daß damit deren Aus.
blühen wesentlich verhindert würde. Ebenso wurden von der

nämlichen Behörde ohne Beiziehung des Großen Raths ein
Reglement über die Erlangung der Doktorwürde und ein solches
über die innere Organisation sämmtlicher ^Fakultäten erlassen.

Noch schlagender aber mag folgendes Beispiel sein. Das
vorliegende Reglement regürt theilweise den Stand der Aerzte. Es
giebt aber noch eine» andern Stand, welcher auf ähnliche Weise

reglirt werden muß. Es ist derjenige der Theologen oder der
Geistlichkeit. Auch bei diesem müßten Bestimmungen vorhanden sein,
unter welchen eine Prüfung stattfinden kann und wie dieselbe

beschaffen sein soll. Ein solches Reglement ist auch vorhanden,
und wurde durch den Regierungsrath ohne Beihülfe des Großen
Raths erlassen, obwohl es in seinen Bestimmungen noch weiter
geht, als der vorliegende Entwurf. Hier ist ère Aualog'e so

auffallend, daß es schwierig zu rechtfertigen wäre, warum das eine
Reglement vom Regierungsrath, und daS andere vom Großen
Rath erlassen werden muß. Entweder hat der RcgierungSralh
die Kompetenz, beide zu erlassen, oder keines. Und wenn der
Große Rath heute finden sollte, es sei der Regierungsrath nicht
kompetent, das vorliegende Reglement von sich aus zu erlassen,
so wäre der unmittelbare Schluß der, daß auch das im Jahre
1834 vom Erziehungsdepartenient und Regierungsrath erlassene

Reglement über die Theologen nachträglich noch vom Großen
Rathe sanknonirt werden müsse. Meine Ansicht ist aber die,
daß der Regierungsrath befugt sei, Reglemeute zu erlassen,
weshalb ich dahin antrage, der Grope Rath mochte in den

Entwurf nicht eintreten, sondern denselben dem Regierungsrathe
als in seine Kompetenz fallend wieder zurücksenden. Es wäre
d eß eine Vorfrage, welche zuerst cnefchieden werden müßte.
Sollte d>r Große Rath aber sich dahin erklären, die Sache an
d>e Hand nehmen zu wollen, so stimme ich dahin, in das Reglement

einzutreten, da dasselbe ten Forderungen der heurigen Zeit
entsprechend ist. Die Forderungen, welche darin an denjenigen
ausgestellt sind, welcher Arzt werden will, sind nicht zu hoch,
und über kurz oder lang werden dieselben noch höher gespannt
werden müssen. Ebenso ist d-r Grundsatz, daß nur eine Klasse

von Aerzten aufgestellt wird, durchaus am Ort. Die Einthei-
lung iu zwei Klassen begreife rch nicht, denn entweder ist ein
Arzt tüchtig, oder er ist es nicht. Ist er Gichtig und darf ihm die
Heilung der Kranken anvertraut werden, so soll er patentirt
werden; ist er nicht tüchtig, so soll er nicht in eine zweite Klasse
versetzt werden, sondern soll einfach kein Patent erhalten. Ebenso
scheint mir die Trennung der Prüfung ganz am Orte. Die
dem Arzte nothwendigen Kenntnisse scheiden sich in zwei
Abtheilungen, nämlich in Vorkennlnisse, oder die provädeulischen
Fächer, und in diejenigen, welche die eigentliche Ausübung seines
Berufes betreffen. Daher soll er in die Möglichkeit versetzt
werden, die ersten Zeilen seiner Studien aus die Vorkenntnisse
zu verwenden und sich darüber prüfen zu lassen, und erst wenn
er diese Prüfung gut bestanden hat, ungestört sich den eigenril-
chen ärztlichen Wissenschaften zu widmen. Das nämliche
Verfahren eristirt bereits bei den Theologen, und bei diesen hat sich
die Zweckmäßigkeit einer solchen Einrichtung längst erprobt.
Sollte der Große Rath den Entwurf selbst an die Hand nehmen
wollen; so stimme ich aus den letztangeführten Gründen zum
Eintreten, vorher aber wäre die Frage zu entscheiden, ob der
Regierungsrath kompetent sei, von sich aus das Reglement zu
erlassen.

von Tavel, Schultheiß. Ich ergreife nicht das Wort,
um den Antrag deS Herrn Staatsschreibers, welcher aufZurück-
sendung des Entwurfs, als in die Kompetenz deS RegierungS-
rathes fallend, geht, anzugreifen, indem ich die gleiche Ansicht habe,
und dieselbe vor Regierungsrath geltend zu machen suchte. Sobald

sich aber im Regierungsrathe Zweifel erHoden, — welche
übrigens, beiläufig gesagt, sich ziemlich geschwind erheben —
ob derfelve kompetent sei, oder ob das Reglement vom Großen
Rathe erlassen werden solle, so stimmte ich deßgleichen dahin,
daß der Große Rath über diese Kompetenzfrage entscheide. Wie
bemerkt, theile ich die Ansicht deS Herrn Staatsschreibers ganz,
und halte den Regierungsrath kompetent in dieser Sache; ebenso
bin ich mit dem Herrn Präopinanten einig, daß wenn der
Große Rath die Kompetenz des Regierungsrathes nicht
anerkennen sollte, in den Entwurf einzutreten wäre. Ich wünsche
sogar, daß über den vorliegenden Gegenstand eine Diskussion
geführt werde, und daS zwar so gründlich als möglich, indem
in dem Reglement Grundsätze ausgesprochen sind, welche mehr
oder weniger mit den bisher geltenden Grundsätzen im Widersprüche

irehen, und welche nur dann aufzustellen stud, wenn
die Mehrheit der obersten Landesbehörde denselben ihren Beifall
zollt. Das Reglement enthält zwei Hauptpunkte. Der eine
geht dahin, statt der bisherigen zwei Klassen von Aerzten nur
cme zu letzen, und die Kenntniß der propädeutischen Fächer als
ein undedmgtes Erfordernis; für den Zutritt zu den Prüfungen
aufzustellen. Diese beiden Bestimmungen haben einen und
denselben Zweck, und es ist gut, wenn der Große Rath sich aus-
sprichc, ob derselbe seinen Ansichten entspreche. Je nachdem
man einen Zweck vor Augen hat, werden die Mittel ausgestellt,
um aus denselben hinzusteuern und ihn zu erreichen. Der im
Entwürfe aufgestellte Zweck gebt nun nicht dahin, daS Stu-
diren der medizinischen Wissenschaften und den Zutritt zu den
Eramen den Staatsbürgern zu erleichtern, sondern ihnen
denselben zu erschweren, damit man tüchtige Aerzte erhalte, und
damit sich nicht solche Leute den Studien widmen und ihr Geld
dafür unnütz verwenden, welche aus Mangel an Vorkenntnissen
oder aus Mangel an Fähigkeiten nicht geeignet sind, zemals
etwas Tüchtiges zu leiste». Man will nicht viel Aerzte,
sondern tüchtige, so wie man nicht viel Juristen, sondern gebildete
und tüchtige Juristen will. Das radikalste Mittel eigentlich,
um diesen Zweck zu erhalten, wäre die Ausstellung von
Maturitätsprüfungen, bevor man in die Hochschule treten dürfe, und
daselbst Jahre lang sich mit Studiren beschäftige, ohne Aussicht
zu habe», semais etwas Tüchiigcs leisten zu können. Man
ginge indessen vielleicht zu weit, wenn man p-tzt scbon eine
derartige Bestimmung aufnehmen wollte. Es hat indessen das
Reglement den nämlichen Zweck. Die hauptsächlichsten Punkte
desselben sind folgende: vorerst Ausstellung einer Klasse von
Aerzten, statt der bisherigen zwei Klassen. Bisher wurde,
wenn Jemand fein Eramen als Arzt erster Klasse nicht gut
bestand, derselbe dennoch als Arzt zweiter Klasse patentirt. Ge-
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wohnlich halten sich nun die Aerzte erster Klasse in der Hauptstadt

auf, indem in dieser allein fünfzig Aerzte erster Klasse,
und nur ein einziger zweiter Klasse sich befinden. Tie Aerzte
zweiter Klasse gehen auf daS Land, und so werden die Landleute
mehr und mehr von Aerzten zweiter Klasse besorgt. Meiner
Ansicht nach baden nun die Landleute gleiches Aecht auf gute
ärztliche Besorgung wie die Leute in der Stadt, und ich mochte
gerne denselben die gleiche Wohlthat verschaffen uno ibnen gleich
züchtige Aerzte zusenden, wie den Bewohnern der Städte. Der
zweite Hauptpunkt betrifft die Prüfung der propadeutischen
Fächer. Da wird vor Altem auS verlangt, lateinische Sprache
bis zum Verstellen leichterer lateinischer SchritlsteUer. ES ist
dieß jedenfalls keine große Anforderung, sie scheint mir aber
nothwendig, weil ich mir nicht denken kann, daß ein Arzt gut
zu receptiren im Stande sei, ohne Kenntniß der lateinischen
Sprache. ES setzt aber die Kenntniß der lateinischen Sprache
eine gewisse Vorbildun i voraus, und diese ist nothwendig, nicht
nur im Interesse teS Publikums, sondern in demjenigen der
Studirenden selbst, indem eS nun nicht mehr geschehen kann,
daß sunge Leute unmittelbar aus den Primärschulen in die
Hochschule übertreten, und daselbst ihre Zugendzeit auf eine
unnütze Weise zubringen. Ebenso wichtig ist, daß die Prüfung
der Medizinstudirenden nicht nur den einen oder andern Theil
dieser umfassenden Wissenschaft betreffe, sondern daß über die

Medizin, die Chirurgie und die GedurtShülfe eine ungetrennte
Prüfung statt finde. Dieß scheint mir in der Praxis von der
größten Wichtigkeit. Wenn Zemand, wie eS bisher möglich
war, ein Examen als Arzt oder alS Wundarzt oder alS
Geburtshelfer gemacht hatte, so wurde er von den Leuten aus dem
Lande Herr Doktor genannt und alS solcher wurde er ferner
zu allen möglichen Krankheitsfällen, auch zu solchen berufen,
über welche er kein Examen bestanden hat, und so geschah es,
daß viele Pfuschereien vorkamen. Alle diese Bestimmungen sind
neu und alle haben die Tendenz, die ärztlichen Prüfungen schwerer

zu machen, dafür aber tüchtige Aerzte zu erhalten, damit
nicht Leute zum Studiren veranlaßt werden, welche weder
hinlängliche Fähigkeiten, noch Kenntnisse haben, und welche
niemals EtwaS leisten könnten. Wie gesagt, das beste Mittel,
diesen Zweck zu erreichen, wären die Maturitätszeugnisse, wie
sie in andern Ländern und auch in einigen benachbarten
Kantonen bestehen. Bisher bat man davon abstrahirt. Warum?
man hat gesagt, man schließe durch die Aufstellung von
Maturitätsprüfungen alle jungen Leute vom Lande von der Hochschule

auS, weil dieselben nicht die nämliche Gelegenheit hätten,
gleich denjenigen, welche in den Stätten wohnen, die Gymnasien

zu besuchen. ES hat dieß EtwaS für sich, und man muß
zugeben, daß eS viel bequemer ist, die Gymnasien zu besuchen,
wenn dieselben unmittelbar vor der Thüre stehen; aber wenn
man diese Unbequemlichkeit mit dem Nutzen vergleicht, welchen
tüchtige Vorstudien nicht nur dem Studirenden, sondern auch
dem ganzen Lande bringen, so erscheint dieselbe alS Nebensache,
und man wird einsehen, daß das allgemeine Interesse eS

erfordert, daß weniger junge Leute, aber diese dann mit Erfolg
sich den Studien widmen. Die Vorbildung ist eine nothwendige
Sache für jeden wissenschaftlichen Stand, und wenn man siehr,
wie eS gegenwärtig eine Menge halb gebildeter Aerzte und
Juristen giebt, so kann man nicht anders, alS dem Satze seine

Beistimmung geben, lieber fünfzig tüchtig, alS hundert nur mittelmäßig

gebildete zu haben. Man muß übrigens nicht vergessen,
daß seit dreizehn Jahren viel gethan worden ist, um Jedem,
der einen innern Beruf dazu verspürt, Gelegenheit zu verschaffen,

sich die nöthige Vorbildung anzueignen. Ob nnn die
Prüfungen erschwert werden sollen, und ob jetzt der geeignete
Zeitpunkt dafür vorbanden sei, oder ob man es nicht lieber
vorzieht, den gegenwärtigen Zustand beizubehalten, das werden
Sie, Tit., entscheiden, ich glaube, das Erstere solle geschehen,
stimme aber im klebrigen zum Antrage deS Herrn Staats-
schrelbers.

Moschard. Man giebt unS die Tendenz der Behörden
zu erkennen, welche unS das Reglement über die Prüfung der
Medizinalpersonen vorgelegt haben; man möchte sich lieber an
die Befähigung als an die Menge halten, und hiedurch dazu
gelangen, Grundsätze aufzustellen, welche dem Lande erleuchtete

und unterrichtete Leute verschaffen würden; dieser Zweck ist
gewißlich höchst lobenswerth, allein ich muß finden, daß das
Ihnen vorgelegte Reglement nicht von der Art sei, um denselben

zu erreichen. Die Vorlegung dieses Reglements würde ich

begriffen baden, wenn sie im Jahr I8.S3 erfolgt wäre, weil
wir dazumal noch keine Universität und keine medizinische
Fakultät halten; bei den heutigen Umständen jedoch sollte diese

Verordnung einzig und allein eine Vervollständigung des Instituts

dieser Fakultät sein. Vor Errichtung der Universität war
allerdings eine Vorschrift nöthig, um die Bedingungen zu Prüfung

derjenigen u-igen Leute anzugeben, welche ivre Studien
im Auslande gemacht hatten; jetzt aber ist die Lage der Dünge
nicht medr die nämliche. Vom Augenblicke an, wo wir eine
medizinische Fakultät haben, welche die Competenz besitzt, den

Doktorgrad zu ertheilen, sehe ich die Nothwendigkeit nicht mehr
ein, solche junge Leute zu erneuerten Prüfungen anzuhalten,
deren Befähigung bereits schon von einer Behörde anerkannt
worden in, welche von dem wissenschaftlichen Standpunkte auS

genommen, größere Garantieen darbietet, alS die Samratskom-
mission, deren Verdienste ich indessen in keiner Beziehung zu
verkleinern beabsichtige; sie ist aber mehr eine Polizeibehörde,
alS ein wissenschaftlicher Körper. In dem Ihnen vorgelegten
Entwürfe hätte man daher damit beginnen sollen, den Grundsatz

uszustellen, daß diejenigen, welche an der Universität zur
Doktorwürde gelangt sind, von der Bestehung neuer Prüfungen
vor der Saultätskommission ausgenommen seien; ohne diese

Bestimmung schrecken Sie gewissermassen denjenigen ab, welcher
infolge guter Studien graduirt worden ist, und ermuthigen die

jungen Leute n> t, die sich der Heilkunst widmen wollen. ES
ist daher von äußerster Wichtigkeit, einige Bestimmungen der

vorliegenden Verordnung zu ändern, und dieselbe infolge dessen

zur reiflichern Redaktion zurückzuweisen, und insbesondere die

vorberatheude Behörde einzuladen, mehr als eS im Entwurf
geschehen, dem Bestehen der medizinischen Fakultät Rechnung
zu tragen und die Universität nicht zu verkleinern.

Stettler. Dem Herrn Praopinanten muß ich ganz kurz
bemerken, daß gegenwärtig bereits ein Reglement, wie der

> Doktorgrad für den Mediziner erhältst sei, ceistirt. WaS die

.Sache telbst betrifft, so ist es erfreulich z« sehen, daß man
ansängt, einen Werth auf größere Wissenschaftstchkeit zu legen,
so wie die Anstalten zur Bildung sich vermehren. Mit dem

Examen hat es eigene Bewandtniß. ES kö i mt dabei nicht so

sehr daraus an, welche Vorschriften darüber aufgestellt, sondern
eS kommt mehr auf die Art und Weise an, wie sie abgehalten
werden. ES wäre wünschenSwerth, daß die gleiche Tendenz
auch bei den Fürsprechern vorwaltete. Man glaubte zwar durch
das Advokatengesetz den Zutritt zu diesem Stande zu erschweren,
der Erfolg zeigt aber, daß eher eine Erleichterung eingetreten

ist, und daß sich bis jetzt kein großer Gewinnst erzeigt hat für
die Wissenschaft. Ich könnte selbst zu dem Maturitätsexamen
stimmen, denn jetzt ist der Zutritt z> der Hochschule zu leicht,
und eS wäre g t, wenn sich das ErziehungSbepartement mit
diestr Frage befassen würde. ES gehört indessen dieselbe jetzt

nicht hieher, so wichtig sie ist. Ich stimme zu dem Antrage
deS Herrn S aatsschreiberS.

I. Schnell. Da man im Zweifel zu sein scheint, ob

der Regierungsrath oder der Große Rath zu Erlassung deS vor-
lieaenden Reglements befugt sei, jo glaube ich, mich hier dahin

aussprechen zu sollen, daß den wichtigen gesetzlichen Bestimmungen

welche der Entwurf enthält, und auf die man unS heute

-.ufmerksam gemacht hat, eS angeniesten sei, wenn die ganze

Sache im Schooße deS Großen RatheS besprochen werde. WaS

die nähern Bestimmungen anbelangt, welche von untergeordnetem

Interest? pud, lo zoll der Große Rath dieze unberührt

lassen. Ww tonnen unS ganz kurz halten, und nur die Hauptpunkte

berühren. E ner derietden betrifft die^ Aufhebung der

zwei Klassen, ein anderer die niigetrennte Prüfung und Paten-

tirung m den. sämmtlichen Zweigen der Medizin, Chirurgie und

EeburtSdülse. Ein dritter die abgesonderte Prüfung m den

propadeutischen Fächern. Man kann hier im Zweifel fein über

da? Gute dieser Bestimmungen, und ich glaube, es verhält sich

mit denselben, wie eS steh mit der gegenwärtigen tArdnung der

Dinge verhält, und dem Zeitpunk e, in welchem der Unftchwung



statt gefunden hat. Daß dieser Umschwung einmal kommen

mußte, hat seine Richtigkeit, ob derselbe aber zu. rechten Zeit
eingetreten ist, das können wir nicht beurtheilen. Wenn das
Volk und seine Delegirten es einsehen, daß es sich nicht blos
darum handelt, andere Personen an der Spitze der Geschäfte

zu haben und andere Institutionen ins Leben zu rufen, sondern
die Sache besser zu machen, die Administration zu verbessern,
den bestehenden Uebelständen abzuhelfen, s ist der Umschwung
im rechten Zeitpunkt eingetreten; wenn man aber dieß nicht
einsieht, so ist er nicht zur rechten Zeit eingetreten, und wir
sind noch nicht reif zu diesem Umschwünge. Tit., ebenso habe
ich eö mit dem vorliegenden Gesetz. Daß d s G setz kommen
muß, und daß die Prüfungen für sämmtliche wissenschaftliche
Stände noch strenger werden müssen, als es im vorliegenden
Falle für die Mediziner vorgeschlagen wird, ist wohl kein Zweifel,

aber ob jetzt der rechte Zeitpunkt dazu vorhanden ist, da

weiß ich nicht. Mein Beruf giebt es mit sich, in dieser
Beziehung manche Erfahrung zu machen, und es ist nicht s lten
vorgekommen, daß, wenn diejenigen Mittel, welche man bei

mir geholt hat, nicht augenblickliche Besser» g zur Folge hatten,
die Leute zum ersten beßten Quacksalber giengen und sich dort
Raths erholten. Ich messe solches dem Mangel an Verstand
dieser Leute zu, weil sie nicht im Stande sind, zu beurtheilen,
welcher von beiden, ob der patentirte Arzt und Apotheker, oder
der Quacksalber mehr Verstand und Kenntnisse besitze. Auf
diese Erfahrungen hat sich auch das frühere Prüfungsreglement
und namentlich die Eintheilung der Aerzte in zwei Klassen
gestützt. Was bezwecken wir nun mit dem neu n Gesetz? Wir
wollen durch dasselbe dem Lande gute Aerzte verschaffen. Was
nützen aber dem Lande gute Aerzte, wenn es dieselben nicht
benutzen, sondern es vorziehen sollte, zu einem Quacksalber zu
gehen? So lange ein Theil des Volkes nicht hinlängliche
Bildung besitzt, um den Vortheil eines patentirten Arztes vor
einem unpatentirten einzusehen, so lange wird auch der Zweck
nicht erreicht, den man sich hier vorgesteckt hat. Indessen muß
man einmal anfangen, und in dieser Beziehung glaube ich,
daß der Zeitpunkt zetzt besser gewählt sei, als er es vor Jahren
gewesen wäre. Man hat seiner Zeit dem Besuch der Hochschule
Thür und Thor geöffnet, und gestattet, daß Schüler dieselbe
besuchen, deren Bildungsstufe es ihnen nicht einmal gestattete,'
ihre Lehrer zu verstehen. Man wollte damals wegen des Landes

den Besuch nicht erschweren. Jetzt spürt man den Nachtheil
und man wünscht, die Thüren etwas kleiner zu machen, um
so mehr als man erfahren hat, daß diese Leute hier und da
auf Abwege gerathen, und weniger die Hörsäle, als die Wirthshäuser

besuchen, und statt Vorlesu gen anzuhören sich mit
Politik beschäftigen. Man hat seiner Z>it, namentlich der
verstorbene Herr Professor Lutz und meine Wenigkeit, die
Maturitätszeugnisse einführen wollen, es wurde aber davon abstrahirt,
weil man in deren Folgen Mißtrauen setzte. Der Erfolg war
aber ein ganz anderer, und nicht so gut, als man erwartet
hatte. Nun soll wieder ein Schritt vorwärts gethan, zwar die
Maturitätszeugnisse nicht eingeführt, sondern ein gewisser Grad
von Schulbildung verlangt werden, wie die lateinische Sprache
u. s. w. In der Akademie wurde diese stets geforde t, und
Zeder, der meine Vorlesungen anhören wollte, mußte sich vorher

ausweisen, ob er Latein verstehe. Man war darin nicht
streng, sondern forderte blos, daß der Betreffende einen der
leichtern Klassiker übersetzen konnte. Es muß nun seither etwas
gegangen sein, von dem ich keine Kenntniß habe, und welches
die Unterlassung dieser Prüfung zur Folge hatte. Daß man
es wieder einführen will, finde ich ganz am Ort. Ein anderer
Punkt betrifft die ungetrennte Ausübung des ärztlichen Berufes.
Auch das ist gut. Die drei Fächer desselben, die Medizin,
Chirurgie und Geburtshülfe, sind so enge miteinander verknüpft,
daß man das Eine nicht wohl ausüben kann, ohne von dem
Andern Kenntniß zu haben. Die Medizin läßt sich nicht
ausüben ohne Kenntniß der Chirurgie und der Geburtshülfe, und
umgekehrt. Es ist daher gut, wenn diese drei Fächer nicht
mehr getrennt werden, obschon es wirklich der Fall ist, daß
der Eine Neigung zu einem Fache haben kann, nicht aber zum
andern. Mir wenigstens ging es so, und ich habe niemals
sonderliche Neigung gehabt, eine chirurgische Operation zu be-
sor^eu. Ich glaube nun, daS Departement und der Regie-
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rungsrath haben wohl gethan, die so eben berührten Versuche
zu Hebung der wissenschaftlichen Bildung zu machen, und haben
ebenso wohl gethan, dem Großen Rath diese Absicht mitzutheilen.

Wenn auch der Große Rath entscheiden sollte, daß der
Regierungsrath zu Erlassung des Reglements kompetent sei, so

war eS doch gut, daß ihm Gelegenheit verschafft wurde, seine
Meinung auszusprechen. Zch für meine Person stimme zum
Eintreten, ohne damit zu sagen, daß die erhobenen Zweifel
über die Competenz gegründet gewesen seien.

Steinhauer, Regierungsrath Zch erlaube mir, ohne
auf die vom Herrn Staatsschreiber aufgeworfene Vorfrage
einzutreten, ein paar Worte über einen Vortheil dieses
Reglements, welcher bis jetzt noch nicht berührt worden ist. ES
schreibt dasselbe vor, daß derjenige, welcher den Acceß zur
medizinischen Prüfung will, vorher ein Examen bestanden haben
muß über die propädeutischen Fächer. Bekanntermaßen hat eS

hier und da junge Leute gegeben, welche 9 bis 19 und mehr
Zahre Studenten waren, und einen Theil des Vermögens ihrer
Eltern dazu verwendeten, ohne ein Examen bestehen zu können.
Diesem Uebelstande wird nun durch die erwähnte Bestimmung
großen Theils abgeholfen, indem es den Studirenden und
deren Eltern nach dem Verlauf von drei bis höchstens vier
Semestern leicht möglich wird, einzusehen, ob die erstern diejenigen
Fähigkeiten und Kenntnisse besitzen, welche erforderlich sind, um
die medizinischen Studien zu einem glücklichen Ende zu führen.
Kann nämlich dev betreffende Studirende nach dem Ablauf des
dritten oder höchsten vierten Semesters das propädeutische Examen

nicht bestehen, so wird er und seine Eltern wohl leicht
einsehen, daß das fernere Studieren zu keinem Resultate führt,
und es werden die zwei Zahre, welche er auf eine freilich
unnütze Weise auf das Studium der medizinischen Wissenschaften
verwendet hat, ihn belehren, daß er seine Thätigkeit aus etwas
Anderes verwenden soll. Jedenfalls gehen somit bloß einige
Semester ohne wesentlichen Nutzen vorüber, und es können Geld
und Zeit auf etwas Anderes verwendet werden, während bisher
die beste Zugendzeit unnütz verschwendet oder der Betreffende
fast unfähig wurde, sich einem andern Berufe zu widmen. Was
tue Kompetenzfrage anbetrifft, so glaube ich, dieselbe gehöre vor
den Regierungsralh, und stimme daher zum Antrage deS Herrn
Staatsschreibers.

Dr. Schneider, Regierungsrath, als Berichterstatter.
Nach dieser interessanten Behandlung der Eintretungsfrage, wo
so ziemlich Alles gesagt wurde, was dafür und dawider gesagt
werden kann, bleibt mir nicht viel zu bemerken übrig. Zch sehe

mich indessen dennoch im Fall, einige Punkte zu berühren, und
das zwar in der Reihenfolge, wie sie im Reglement selbst
vorkommen. Der §. t schreibt vor, daß die Paüfung durch das
Sanitätskollegium stattfinden soTe. Dagegen wurde angetragen,
dieselbe durch die medizinische Fakultät vornehmen zu lassen, in
der doppelten Absicht, die Hochschule zu heben und die Prüfung
ihrem Zwecke anpassender einzurichten. Es wird aber diese
Ansicht von der Behörde nicht getheilt, weder der Regierungsrath,
noch das Departement billigte sie, obschon davon die Rede war.
Wie bereits bemerkt worden, so besteht seit längerer Zeit ein
Prüfungsreglement für Erhaltung der Doktorwürde, und diese
Prüfung findet durch die Professoren der betreffenden Fakultät
statt. Es haben also die Professoren theilweise schon dasjenige,
was ihnen Herr vr. Moschard zu geben gewünscht hat. Fast
in allen Staaten Europa's wird ein Unterschied gemacht
zwischen der Erlangung der Doktorwürde und der Patentirung als
praktischer Arzt. Herr Moschard hat zwar Frankreich und
Deutschland für seine Ansicht angerufen. Zch glaube aber
bestimmt behaupten zu dürfen, daß dem nicht also ist und Herr
Moschard im Irrthum sich befindet. Zn Deutschland ist kein
Staat, wo die Prüfung über die Ausübung des ärztlichen
Berufes durch die Professoren als solche stattfindet, sondern es
geschieht dieselbe stets mehr oder minder durch ein eigens dazu
bestelltes Prüsungskollegium der Sanitätsbehörden. Zch weiß
wohl, es gab eine Zeit, wo die Staatsprüfung mit der Univer-
sitätsprüsung verbunden war, aber wegen den Znkonvenienten,
welche dieses Verfahren zur Folge hat, wurden die beiden
Prüfungen in allen Staaten scharf getrennt. Zn Frankreich ist
zwar diese Trennung noch nicht so weit gediehen, aber auch dort



ist es nicht so, wie Herr Moschard es glaubt. Gegenwärtig
kann in Frankreich Einer, welcher in Paris, Montpellier u. s. w.
ein Doktordiplom erhalten hat, mit diesem Diplom als Militärarzt

angestellt werden; wenn er aber als Civilarzt seinen Berns
auszuüben gedenkt, so muß er ein besonderes Staatsexamen
bestehen. Die Inconvénient?, weßhalb die beiden Examen in Deutschland

so scharf getrennt wurden, waren hauptsäch die, daß eS

Universitäten gab, wo die Doktorprüfungen meist durch
Professoren stattfanden, welche nicht Staatsbürger waren, und
daher nicht das gleiche Interesse hatten, nur tüchtige Kanditen zu
patentiren, als wenn ein Kollegium von Sachverständigen, welche
zugleich Bürger des betreffenden Landes sind, die Prüfungen
abhält. Obschon wir diese Jnkonveniente hier zu Bern
gegenwärtig nicht so sehr zu fürchten hätten, wie anderwärts, so können

sie doch möglicher Weise später eintreten, so daß ich niemals
dazu stimmen könnte, die Staatsprüfungen gleich den Universi-
tätsprüfungen durch die betreffenden Fakultäten selbst vornehmen
zu lassen. Ueber die Universitätsprüfungen und die Erlangung
der Doktorwürde besteht übrigens bereits ein Reglement von
Is> b>S >2 Paragraphen, so daß der Ansicht des Herrn Mo-
schard wenigstens in dieser Beziehung Rechnung getragen ist.
ES berechtigen aber diese Doktordiplome nicht zur Praxis.
Der zweite Punkt, welcher hier berührt worden ist, betrifft
die ungegetrennte Prüfung und Patentirung für die
verschiedenen Zweige der Medizin, Chirurgie und Geburtskülfe.
Es ist dieß der wichtigste Punkt des ganzen Reglements,
welcher wohl in manchen medizinischen Köpfen nicht leicht
Eingang finden wird. Bis jetzt waren diese drei Fächer getrennt,
und es konnte über jedeö einzelne geprüft, und für jedes ein
Patent, jedoch nur erster Klasse, und für die Praxis in den

Städten, ertheilt werden, wogegen dann die Aerzte zweiter
Klasse, oder die Landärzte, über alle drei Zweige die Prüfung
zu bestehen hatten. ES geschab aber, daß solche, welche über
eines dieser Fächer eine Prüfung bestanden und bloß für dieses
ein Patent erkalten hatten, sich auf dein Lande niederließen
und dann auch in die andern Fächer hineinpfuschten, sei eS mit
mehr oder weniger Kunstfertigkeit. Ich könnte viele derartige
Beispiele anführen. Der Grundsatz der Vereinigung der Fächer
ist von den Medizinern hauptsächlich aus dem Grunde bestritten
worden, weil sie behaupten, der Umfang der ärztlichen Wissenschaft

sei so groß, daß eS einer Person fast unmöglich sei, alle
einzelnen Theile derselben zu umfassen, es sei auch die Trennung

der einzelnen Zacher historisch begründet. Es wäre mir
ein Leichtes, zu beweisen, daß es eine Zeit gegeben hat, wo
man keine Trennung kannte, und daß diese erst in den Zeiten
des Mittelalters aus äußern Gründen ihren Anfang genommen
hat. Die griechischen und arabischen Aerzte waren zu gleicher
Zeit Chirurgen und kannten nichts von dieser Trennung. Ebenso
übten in den ersten Zeiten des Mittelalters die Geistlichen,
welche sich in Folge des Studiums der alten medizinischen Klassiker

die ärztliche Praxis angeeignet hatten, Medizin und
Chirurgie vereint aus. Es nahmen aber Bischöfe, und selbst
Päbste Anstoß an dieser Beschäftigung der Geistlichen, und es
wurde durch Concilien und Bullen den Mönchen verboten,
namentlich die Chirurgie auszuüben. In Folge dessen ging die

Chirurgie theilweise in die Hände der Bartscherer und Bader
über, die später eigene Zünfte bildeten, auch bildeten sich neue,
mehr weltliche, Orden für Krankenpflege, wie die barmherzigen
Brüder, welche die Chirurgie üben durften, und so war der
erste Grund der Trennung in Aerzte und Chirurgen gegeben.
Aus den spanischen und italienischen Hochschulen, die ebenfalls
in den Händen der Geistlichen waren, bildeten sich ebenfalls
viele Aerzte auS, blieben sie aber Layen, so mußten sie den
geistlichen Professoren ein Handgelüdd ablegen, ihnen keine
Konkurrenz zu machen und daher bloß die Chirurgie zu üben, so

entstunden die reisenden tllnrurgi pli^sici, welche anfänglich
meistentheils aus Italien kamen, und hie und da, wie z. B. in
Paris Veranlassung zur Entstehung einer chirurgischen Schule,
neben der Hochschule, gaben. Jetzt erst entstand dadurch die

vollständige Trennung der Medizin und Chirurgie zum großen
Schaden beider Künste, und gab zu wahrhaft lächerlichen und
abenteuerlichen Reibungen Veranlassung. Sie sehen also, Tit.,
daß die Trennung der verschiedenen Zweige nur künstlich ist,
und in besondern äußern und nicht in innern Umständen,

welche sich vernünftiger Weise nicht rechtfertigen lassen, ihren
Grund hat. Die Vereinigung aller Fächer ist in der Natur
der Sache begründet, denn es läßt sich vernünftiger Weise kein
Chirurg denken, der nicht auch Mediziner sei, und ein
Mediziner, der sich in pressanten chirurgischen Fällen nicht zu helfen
weiß, ist ein undehülslich Wesen, das sich stets Blößen giebt.
Es ist indessen damit nicht gesagt, daß nicht nach bestandenem
Examen der patentirte Arzt sich dem einen oder andern Zweige
hauptsächlich widmen könne, denn nicht alle Personen haben
gleiche Neigung, und ich wenigstens habe niemals sonderliche
Lust zur Ausübung der Chirurgie verspürt. Im §. l, drittes
Alinea, ist serner der Unterschied der Prüfungen für Aerzte
und Wundärzte erster Klasse aufgehoben. DaS erste Reglement,
welches die Eintheilung in zwei Klassen aufstellte, datirt sich

vom Jahr 1733, und gründet sich auf die Ideen der Trennung
der Chirurgie von der Medizin, obschon die Chirurgen auch
medizinische Kenntnisse besitzen mußten. Später in den achtziger
Jahren suchte man beide Fächer wieder mehr zu vereinigen,
weil die Natur der Sache und das Bedürfniß des Landes es
so vereinigte. Einigen Communen und Schererzünsten, wie
z. B. eine im Oberaargau bestund, hatten jedoch noch das Recht
Patente zu ertheilen, und patentirten oft in einzelnen Fächern.
Bei der Gründung der Akademie, wobei man die landärztlichen
Schulen von München zum Vorbilde nahm, verlangte man
ebenfalls vereinigte Prüfung und Patentirung für das Land,
und gestattete nur die Trennung für die Städte, forderte aber
von den Stadtärzten und Chirurgen eine theilweise gelehrte
Vorbildung. Seitdem aber die Landärzte in den Städten,
und die einseitig geprüften Chirurgen oder Mediziner auch aus
dem Lande praktiziren dürfen, fällt jeder Grund der Trennung
weg. Auch sind die Verhältnisse so, daß der Zeitpunkt da ist,
das Institut der beiden Klassen aufzuheben. Während der Zeit,
da ich die Ehre hatte, Präsident der Sanitätskommission zu
sein, habe ich die Erfahrung gemacht, daß viele Studirende
vom Lande ausgezeichnetere Examen bestanden haben, als solche
aus der Stadt, so daß ich glaube, man sei auf dem Lande so

weit fortgeschritten, daß die hier vorgeschlagene Bestimmung
durchaus zeitgemäß sei. Es hat sich schon früher gefragt, welches

Examen schwerer sei, ob dasjenige erster oder zweiter Klasse.
Ich machte mein Examen im Jahr 18^7 und machte es erster
Klasse, weil ich eS leichter fand, als dasjenige zweiter Klasse,
indem es meiner Ansicht nach leichter ist, zu verschiedenen Zei
ten über einzelne Theile der medizinischen Wissenschaft zur
Zufriedenheit geprüft zu werden, als während eines einzigen
Nachmittags über alle Zweige zusammen genügend zu antworten.
Man hat in der Umfrage die Ansicht ausgesprochen, es sei am
Orte, die Prüfungen zu erschweren, indem dadurch größere
Wissenschaftlichkeit erzweckt werde. Freilich müssen nach dem
Entwürfe die Studirenden in Zukunft über sämmtliche Zweige
sich ausweisen, aber man darf nicht vergessen, daß die Examen
in Zukunft eher leichter als schwerer werden, indem es nun
dem Studirenden möglich wird, seine Studienzeit gehörig
einzutheilen, zuerst die propädeutischen Fächer zu erledigen und
dann am Ende seiner Studien das eigentliche ärztliche chirurgische

Examen zu bestehen, während bisher der Studirende am
Ende seiner Studienjahre über Alles zusammen examinirt und
ihm so die Vorbereitung desto schwieriger wurde. Diese Trennung

der beiden Examen existirte bereits seit 18lZ, wenigstens
theilweise, indem sich der Studirende ei» bis zwei Jahre nach
dem Eintritts in die Akademie über die lateinische Sprache und
einige andere propädeutische Fächer ausweisen mußte. Mit der
Kreirung der Hochschule siel aber diese wohlthätige Einrichtung
weg, und jetzt gedenkt man, sie im Interesse der Wissenschaft und
des Publikums wieder einzuführen. In die übrigen Vortheile
der Trennung in den Prüfungen will ich nicht weiter eintreten,
es sind dieselben von manchen Rednern, und namentlich von
Herrn Regierungsrath Steinhauer evident nachgewiesen worden.
Schließlich will ich noch einen Punkt berühren, nämlich den
Acceß zum Examen. Herr Moschard glaubt, man verlange zu
wenig, und es sollte überdieß noch verlangt werden, daß der
Studirende nachweise, er habe diese oder jene Vorlesungen
angehört. Dieser Grundsatz ist im Reglement von >807
ausgesprochen. Ich glaube aber, man soll nicht mehr verlangen als
nothwendig ist, und wenn Jemand, sei es aus diese oder zene
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Weise, sei es vermittelst Anhörung von Vorlesungen, oder
vermittelst eigenen Selbststudiums die erforderlichen Kenntnisse
sich verschafft und ein gutes Eramen abgelegt hat, so soll er
patentirt werden. Zum Schlüsse will ich noch die Frage
berühren, ob der Große Rath in den Entwurf eintreten soll,
oder ob der Regierungsrath allein zu dessen Erlaß kompetent
sei. Man kann darüber verschiedener Ansicht sein. Sei nun
ater diese, weiche sie wolle, so ist so viel sicher, daß der Große
Rath letzt die Hauptpunkte des Reglements behandelt hat, und
dieser Grund allein scheint mir hinreichend, um in dasselbe

einzutreten, und es bis zu Ende zu berathen. Die Hauptein-
wendungen gegen das Eintreten hat Herr Hünerwadel
angebracht und angeführt, daß der Regierungsrath auch das Hoch-
fchulreglement von sich aus erlassen habe. Dieß ist wahr, und
er war dazu berechtigt, sowie er berechtigt ist, alle Schulreg-
it'.nenle zu erlassen. Herr Hünerwadel hat sich ferner berufen
aus das Prüfungsreglement für die Theologen, welches ebenfalls

vom Regierungsrathe erlassen worden sei, vbschon es ganz
ui die nämliche Kathegorie falle, wie das vorliegende. Dem ist
icdoch meiner Ansicht nach noch nicht ganz so, und ich mache
einen Unterschied zwischen Aerzten und Theologen. Die Theologen

sind eine Art von Beamten und dangen mehr oder
weniger mit der Staatsregierung zusammen; sie sind derselben
untergeordnet, während die Mediziner keine Beamte sind,
sondern einen freien Beruf üben, und zu der Regierung ungefähr
im nämlichen Verhältniß stehen, wie jeder andere Staatsbürger,
während der Regierungsrath gegenüber den Theologen in einer
ähnlichen Stellung steht, wie ein Bischoff zu den Geistlichen
seines Bezirks. Meiner Ansicht nach liegen in dem vorliegenden

Reglemente Einschränkungen eines Berufs, und da in der
Verfassung die Eewerböfreiheit garantirt ist, unter Vorbehalt
der aufzustellenden gesetzlichen Bestimmungen, und es dem Großen
Rathe allein zusteht, Gesetzesbestimmungen dieser Art zu erlassen,
so glaube ich, eS solle dieses Reglement von ihm behandelt und
erlassen werden. Ich stimme zum Eintreten.

Abstimmung.
Den Entwurf dem Regierungsrathe, als in

seine Kompetenz fallend, zurückzusenden 75 Stimmen.
In den Entwurf einzutreten .30 „

Vortrag des Baudepartements über die Korrcktion
der Ruchmühlehohle als Verbindung des Amtes Lchwar-
zenburg mit dem Kanton Freiburg.

Der Schluß des Vortrags geht dahin, der Große Rath
möchte

1) für die Korrektion der Ruchmühlehohle nach vorgelegtem
Plan und Devis eine Summe von Fr. 17,WO bewilligen;

2) dem Baudepartement gestatten, kleinere im Interesse des

Baues liegende Abänderungen von sich aus vorzunehmen;
5) für die Ausführung dieses Baues, sowie für die durch die

Gemeinde vorzunehmende Erweiterung des mit der Schwar-
zenburgstraße in Verbindung stehenden Theils sowohl dem

Baudepartement, als der Gemeinde Wählern das Expro-
priatiosrecht ertheilen.

Durchs Handmehr genehmigt.

Vertrag des Militär departemen ts über die Wahl
eines KantonSkriegskommissärs, dessen Amtsdauer
vollendet ist:

Vorgeschlagen ist der bisherige, Herr Oberstlieutenant Bücher.

Von 109 Stimmen erhalten im 1. Skrutinium:
Herr Bücher 91 Stimmen.

Major Pfänder ° 3 „
„ Bühler Amtsschreiber 3 „
z. E. Simon 2 „

Imvberfteg 1 „
„ 2. Schnell 1

Oberstlieutenant Kohler 1 „
Erwählt ist also Herr Oberstlieutenant Buch er.

Vortrag des Militärdepartements über die von dem
bernischen Offiziersverein gewünschte Ausstellung eines
Kantonalgeneralstabes und die Ernennung von vier Kantonalobersten.

Der Vortrag enthält im Wesentlichen Folgendes:
Es lassen sich nur zwei Fälle denken, wo ein

Kantonalgeneralstab und Kantonalobersten in Anspruch genommen werden
könnten, nämlich bei Kantonalübungslagcrn und bei Kantonalfeldzügen.

Zn dem einen oder andern dieser Fälle kann nun
das Kommando stets einem geeigneten Stabsoffizier übertragen
werden, weßhalb ein eigener Kantonalstab unnütz erscheint. Bei
eidgenössischen Feldzügen und UebungSlagern liefert die
Eidgenossenschaft das erforderliche Stabspersonal, so daß bei solchen
Anläßen Kantonalobersten jedenfalls nicht ihrer Stellung gemäß
verwendet werden können. Der Kanton Bern bat Elemente
genug, um in vorkommenden Fällen alsogleich einen Generalstab
bilden zu können, indem ihm außer den Kantonaloffizieren noch
alle bernischen Offiziere des eidgenössischen Generalstabs zur
Verfügung stehen. Aus diesen Gründen trägt die Mehrheit des

Militärdepartements und mit ihr der Regierungsrath dahin an,
in die noch so gut gemeinte Bitte des bernischen OfstziersvereinS
nicht einzutreten.

Die Minderheit des Militärdepartements dagegen unterstützt
die Bitte des Offiziersvereins aus den von demselben
auseinandergesetzten Motiven und glaubt, daß durch Aufstellung von
Kantonaloberften der bernische Wehrstand in jeder Beziehung
auf den Grad gehoben werde, zu welchem der Kanton Bern
vermöge seiner Größe, Stärke und Hülfsmittel berechtigt sei.

2aggi, Regierungsrath, älter, als Berichterstatter. Da
der Antrag des Regierungsrathes die Mehrheitsmeinung des
Militärdepartements zur Annahme empfiehlt, so ist vor Allem
aus diese in Berathung. Es hindert aber solches nicht, daß
die Minderheitsmeinung des Militärdepartements hier wieder
aufgenommen, und wenn sie dem Großen Rathe gefallen sollte,
dem Militärdepartemcnt zu fernerer Ausarbeitung zurückgeschickt
werde. Das Militärdepartement glaubte bei diesen verschiedenen
Meinungen nicht schon jetzt mit bestimmten Anträgen einkommen
zu sollen, obschon das diesen Gegenstand betreffende Dekret
vorgearbeitet ist und nöthigen Falls in acht Tagen vorgelegt werden
könnte. Vom Militärdepartemente ist es vorberathen, nicht aber
vom Regierungsrathe Dieß als einleitende Bemerkung. Tit.,
das Militärdepartement ist in einer peinlichen Stellung. Wir
haben eine große Partei im Volke, und es ist dieselbe auch hier
im Großen Rathe repräsentirt, welche für das Militärwesen
nicht viel verwenden will, indem das dafür verwendete Geld
keinen verhältnißmäßigen Nutzen bringe. Zm Gegensatze damit
ist unter dem größten Theile der Soldaten und Offiziere und
unserer Bevölkerung viel Leben und der Wunsch rege, daß von
dem Militärdepartement noch mehr, als es bis jetzt der Fall
war, für das Mllikärwesen geschehe. So befindet sich daâ
Departement einem Kreuzfeuer ausgesetzt, und es mag dasselbe
thun, was es will, so wird es stets von der einen oder andern
Partei mißbilliget werden. Ich für meine Person bin dafür,
daß unser Mllitärwesen auf einen ehrenhaften Fuß gestellt werde,
und es wird diese Ansicht auch vom Departement getheilt. Aber
man darf nicht vergessen, daß, wenn der Bogen allzusehr
gespannt wird, er bricht, und èafi, wer allzuviel verlangt,
Gefahr läuft, nichts zu erhalten. Das Departement macht eS

sich zur Pflicht, den Wünschen zu Hebung des Militärwesens
so sehr als möglich zu entsprechen, aber dem in Frage liegenden

Wunsche kann es aus den im Vortrage enthaltenen Gründen
nicht entsprechen, obschon die Bitte gewiß sehr wodl gemeint ist.
Der Regierungsrath theilte auch die Mehrheitsansicht einhellig.
Im Juni >843 hat der bernische Offiziersverein zu Interlaken
auf den Antrag des Comitsi's eine Vorstellung an den Großen
Rath erlassen, es möchte derselbe vorläufig, so wie sich die
geeigneten Personen darbieten, vier Kantonalobersten ernennen,
um damit den Anfang zur Bildung eines Stabes für den Kanton

Bern zu machen. Es geht daher vorerst der Schluß der
Vorstellung auf die Aufstellung von vier Kautonalobersten,
jedoch nur als Anfang eines zu bildenden Kant.onalgeneralstabeS.
Man könnte den Behörden den Vorwurf machen daß die bereits



vom Zum !843 datirte Vorstellung erst jetzt dem Großen Rathe
zum Entscheide vorgelegt werde. Es fällt aber ein Theil dieses
Vorwurfes auf den Ofsiziersverein selbst zurück, indem die
Vorstellung erst Ende Novembers 1843 dem Großen Rathe eingereicht

wurde, und eö daher nicht Zeit war, dieselbe vorzude-
rathen und sie in der zweiten Halste der Wintersitzung vorzulegen,
indem das Militärdepartement das Gesuch reiflich überlegen
wollte. In die Sache selbst will ich im Eingangsrapporte nicht
weitläufig eintreten, sondern verweise auf die Gründe, welche
im Vortrage angebracht sind. Es mögen daher einige wenige
Bemerkungen hier genügen Man muß vor Allem aus die
verschiedenen Fälle wohl in'S Auge fassen, in welchen unser Militär
ernsthaft verwendet werden kann. Es kann dasselbe verwendet
werden im Kantonal- und im eidgenössischen Dienst. Was die

Verwendung in Kantonalangelegenheiten anbelangt, so haben wir
da bereits mehrere Vorgänge, welche uns als Norm dienen können,
an der Truppmsendung in's Oberland und in den Zura, um
Unruhen zu dämpfen, welche an beiden Orten sich zu zeigen anfiengen.
Mit diesen bürgerlichen Unruhen Hat es in der Regel eine eigene
Bewandtniß, meist sind sie so beschaffen, daß es eine Hinsendung
von vielen Truppen nicht einmal nothwendig hat, und es besser

ist, die Sache mit so wenig Eklat als möglich zu beseitigen.
Man muß stets mit der Feuerspritze parat sein, und ein Tropfen
Wasser, zu rechter Zeit und ohne viel Wesen zu machen
angewendet, nützt oft mehr. Sollte es übrigens wirklich Ernst
gelten, so können uns die erlebten Ereignisse belehren, daß man
im Stande ist, allsogleich ansehnliche und gutgeleitete Truppenmassen

maschiren zu lassen, ohne daß ein Kantonalstab dazu
nothwendig ist. So hatten wir in Zeit von zweimal 24 Stunden nahe an
0000 Mann auf den Beinen, und in den Zura gesandt, ohne
daß man den Mangel eines Kantonalstabes verspürt hätte. Man
kann niemals zum Voraus bestimmen, welcher Mann für die
sich ereignenden Fälle der geeignetste wäre, sondern es kann dieß
erst geschehen, wenn der Fall bereits vorhanden ist. Erst dann
ist man im Stande, dasjenige vorzukehren und denjenigen Mann
zu bezeichnen, welcher zu dessen Beseitigung geeignet ist. So
geschah eö bisher, und ich glaube nicht, daß den Behörden ein
Vorwurf gemacht werden könnte, sie hätte in vorkommenden
Fällen den geeigneten Mann nicht herausgefunden, wie z. B.
bei den Oberländerunruhen, wo Herr Oberstlieutenant Knech-
tenhofer als Kommandant bezeichnet wurde. Ebenso kann mau
nicht zum Voraus bestimmen, wie die Truppen zusammengesetzt
sein sollen; es hängt auch dieß von dem Zwecke ab, welche die
Truppensendung erreichen soll. Zst es bloß darum zu thun, die
Leute zu schrecken, so wird Infanterie und namentlich Artillerie
den beßten Dienst thun, während Scharfschützen nur im Ernste
gebraucht werden sollen, indem man unsere Mitbürger nicht
erschießen will. Wir haben übrigens eine Menge Bataillonökom-
mandanten, welche ganz geeignet sind, in vorkommenden Fällen
TruppenkorpS zu kommandiren, und unter welchen man, wenn
die Gelegenheit da ist, den passenden Mann herausfinden kann.
Dieß beweist der Feldzug in Aargau, wo alle möglichen
Waffengattungen vereinigt waren, und unsere Bataillonsodersten zu
Brigadiers und Divisionärs verwendet wurden. Sie haben in
einem andern Kanton ihre Aufgabe gut gelöst, warum sollten
sie solches nicht auch im eigenen Kantone können? Sollte sich

einmal der zwar unwahrscheinliche Fall ereignen, daß wir nicht
im Stande wären, in unserm Kanton auSgebrochene Unruhen
mit eigenen Truppen zu dämpfen, und daß wir uns anderwärtS
um Hülse umsehen müßten, warum könnten wir in einem
solchen Falle unter den Hülfstruppen nicht ebensogut
Truppenkommandanten finden, wie sie von den Aargauern unter unsern
Truppen gefunden worden sind? Es würden wohl unter ihnen
ebensogut unbefangene und geschickte Leute sich befinden, wie sie

sich unter uns befunden haben. Was die Verwendung unserer
Truppen zum eidgenössischen Dienst betrifft, so ist auch da kein
Kanronalgeneralstab nothwendig, indem die Eidgenossenschaft einen

eigenen Stab, oder doch wenigstens den Kern dazu hat, welcher

erforderlichen Falles leicht rekrutirt werden könnte. Die
Eidgenossenschaft muß einen Stab besitzen, weil sie keine Bataillone
hat, und die einzelnen Kautone solche liefern. Hätten wir auch
einen Kantonalgeneralstab, so würde die Eidgenossenschaft nicht
verpflichtet sein, deren Brevets anzuerkennen, und es möchte
die Ausstellung eines Kantonalgeneralstabs von Seite des Kan¬

tons Bern eher ein Grund sein, daß derselbe zum eidgenössischen
Dienst nicht verwendet würde, indem namentlich die jalousen
Kantone dessen Aufstellung nicht gern sehen und allerlei
Hintergedanken darin erblicken würden. Ich stimme zum Antrage deS

Regierungsrathes, behalte mir aber vor, im Schlußrapporte
allfällige, im Verlauf der Berathung fallende Einwendungen
und Behauptungen, namentlich daß in andern Kantonen bereits
ein Generalstab existire, zu widerlegen.

Knechtenhof er, Oberstlieutenant. Nachdem eine
Anzahl Off-ziere auf eine so taktlose Art letzthin in das Publikum
die Behauptung geworfen haben, es sei mit unserm Militär
nicht viel, und es sei dasselbe auf einer niedern Stufe, so frage
ich, wo will man die Generale hernehmen, welche man jetzt
machen will? Mir kommt der ganze Antrag vor, als wolle
man gegenüber der Eidgenossenschaft ein gewisses Dominiren
damit auvsprechen, und das scheint mir unpolitisch. Ich will
daher von den vier Obersten, oder Generalen, daS kömmt auf s
nämliche heraus, abstrahiren.

Hauser. Tit., ich war in der Minderheit deS Departements,

und deßhalb erlaube ich mir einige Worte, um den von
der Offiziersversammlung ausgesprochenen Wunsch auf Errichtung

eines Kantonalgeneralstabes zu unterstützen. Ich bedaure
sehr, daß wir seit einiger Zeit so sonderbare Urtheile über daS
gegenwärtige bernische Wehrwesen, dessen Nutzen und die darauf
verwendeten Mittel hören mußten, und zwar von einer Seile
her, wo man solche nicht erwarten sollte, indem unlängst ein
Mttglied dieser hohen Versammlung in offener Rede sich dahin
aussprach, daß jede Ausgabe für das Militärwesen unnütz sei,
da wir ja niemals im Stande wären, mit eigener Kraft unsere
Selbstständigkeit zu wahren. Sollte dieser Satz seine
Richtigkeit haben, ja, Tit., dann ist das Schicksal der gegenwärtig
in Berathung liegenden Frage von vornherein entschieden, dann
brauchen wir keine Kantonalobersten, und wenn es, wie wir es
soeben aus dem Munde des Herrn Präsidenten des
Militärdepartements'vernommen haben, richtig ist, daß ein Tropfen
Wasser genügt, um gesetzwidrige Unruhen im Kanton zu
unterdrücken, und die Anwendung einer Feuerspritze zweckmäßiger
ist, als die Aufstellung unterrichteter und gut angeführter Truppen,

so sind die 40(1,000 Franken, welche wir alljährlich für das
MUltärwesen ausgeben, unnütz verwendet, und es genügt eine
weitaus kleinere Summe. Tit., der Kanton Bern hat einen
Wehrftand von nahe an 40,000 Mann, und es werden alljährlich
für die Erhaltung, Ausrüstung und Bildung dieser Mannschaft
über Fr. 400,000 verwendet. Wie ist nun dieser Wehrsrand
organisirt? die Truppen theilen sich ein in Bataillone und Kom-
pagnieen. Zeder Theil hat seinen Chef, welcher die Pflicht hat,
denselben zu führen und die zu dieser Führung nöthigen Kenntnisse

sich zu erwerben. Werden nun diese einzelnen militärischen
Abtheilungen, nämlich die Kompagnieen und Bataillone, für
den eidgenössischen Dienst aufgeboten, so ist es nicht nothwendig,

daß man über die Gesammtheit der aufgeboteneu Truppen
einen Chef stelle, indem die Eidgenossenschaft in diesem Falle
aus ihrem Stäbe den Kommandanten bezeichnen wird. ES ist
aber der Fall denkbar, und er kann sich nicht selten ereignen,
daß der Kanton Bern nicht als Theil der Eidgenossenschaft,
sondern als unabhängige Republik Truppen aufstellen muß, und
in diesem Falle muß er denselben einen Chef geben. Wer die
Verhältnisse unseres schweizerischen Vaterlandes mit aufmerksamem

Auge betrachtet, wer die Kämpfe sieht, welche einzelne
Glieder des Ganzen bestehen müssen, wer es zu erwägen weiß,
wie schwierig es hält, in vorkommenden Fällen nur einen
Zweck vor Äugen zu haben, und gemeinsam zu handeln, der
wird die Möglichkeit nicht weit von sich werfen, daß der Kanton

Bern einst, und vielleicht geschwinder, als man vermuthen
dürfte, im Zuteresse des engern und weitern Vaterlandes sich

gezwungen sähe, selbstständig aufzutreten und selbstständig zu
handeln. Nehmen wir nun diese Möglichkeit an, so frag' ich

Sie, Tit., wie soll eâ möglich sein, daß die bernische Armee
gut geführt werden könne, wenn Diejenigen, welche sie führen
sollen, niemals Gelegenheit gehabt haben, sich in ihrer Eigenschaft

als Heerführer auszubilden? Es ist zwar bemerkt worden,
daß in solchen Fällen unter den gegenwärtigen BataillonSoberften
sich wohl Leute finden würden, welche geeignet wären, das Ganze



zu führen, man würde also einen Eeneralstab aus Offizieren
bilden, welche auS den Bataillonen genommen würden, und
weiche in militärischer Beziehung die tüchtigsten wären. Ich
frage Sie, Tit., kann das wohl einen guten Erfolg haben,
wenn die einzelnen Theile, ohne welche die Gesammtheit nicht
bestehen kann, desorganisirt werden, um das Ganze zu orga-
nifiren? Unmöglich kann dieß gut fein, um so weniger, als
bei ernstern Anlässen nicht nur einzelne Bataillone und Kom-
pagnieen, sondern die ganze vermische Armee unter die Waffen
gerufen würde. Ta ist es nothwendig, daß die Bestandtheile,
aus denen die Armee zusammengesetzt ist, jeder für sich gut
organisirt und mit tüchtigen Offizieren vollständig versehen sei,

und daß üderdieß diese einzelnen Theile zusammen ein Ganzes
bilden und von Offizieren kommandirt werden, welche Gelegenheit

hatten, sich als Heerführer auszubilden. Dieß ist aber

nur bei Leuten möglich, welche von vorn herein in eine Stellung

gesetzt werden, welche ihnen die militärische Ausbildung
zur Pflicht macht, und welche Gelegenheit hatten, sich als
Stabsoffiziere auszubilden. Hat nun bis jetzt irgend einer un-
serer Stabsoffiziere Gelegenheit gehabt, sich als Chef eines
größern Truppcnkorps auszubilden? hat zu irgend einer Zeit
das Militärdepartement es sich zur Ausgabe gemacht, die

Kantonallager durch einen derselben kommandiren zu lassen? Ich
glaube, nein, und wenn dieß richtig ist, so kann wohl Keiner
«m Stande sein, ein Kommando über ein größeres Armeekorps
mit Kenntniß zu übernehmen, sondern er wirb zu einer Zeit,
wo er seine erworbenen Kenntnisse zeigen sollte, erst noch lernen
müssen, und unterdessen die Truppen dem Tode entgegenführen.
Wenn wir eine geordnete Armee wollen, so müssen wir derselben

auch eine gehörige Leitung geben, ohne diese haben wir
kein Ganzes, und eine noch so große Menge Soldaten hat
keinen Nutzen, wenn sie ohne Führer ist. Es ist bemerkt worden,
man solle den Bogen nicht zu sehr spannen, sonst breche er.
Es kann diese Bemerkung wohl keine andere Deutung haben,
als die, daß man nicht Dinge verlangen solle, welche allzuviel
Kostenaufwand erfordern würden. Ich theile diese Meinung, insofern

dadurch der Zweck, den man erreichen will, nicht ganz außer
Acht gelassen wird. Es ist aber diese Bemerkung auf die

vorliegende Frage nicht anwendbar, denn es kostet die Aufstellung
von Kantonalobersten den Kanton Bern keinen Rappen mehr,
als er jetzt auSgiedt, indem die Kantonalodersten kein fixeS

Gehalt, sondern einfach ihren Sold nur dann beziehen würden,
wenn sie im Dienst sich befinden. Tit., man kann eine Armee
ohne Führer wohl mit nichts besser vergleichen, als mit dem
Großen Ratbe, wenn er ohne Präsident und Sekretär berathen
sollte. Jeder würde machen, was er gut fände, und so würde
niemals ein Resultat erhältlich jein. Ebenso verhält es sich bei
einer Armee, deren einzelne Theile nicht durch eine ordnende Hand
zusammengehalten werden; jeder Bataillons - und Kompagnieches
würde befehlen, aber nicht gehorchen wollen. Man hat gesagt, es
würde bei der Eidgenossenschaft Aufsehen erregen, wenn der Kanton

Bern einen eigenen Kanronalstab aufstellen würde. Dagegen
erwidere ich einfach, daß bereits im Kanton Wa-dt ein Eeneralstab
ecistirt, welcher in den letzten Zeiten sehr gute Dienste geleistet hat,
und welcher im Stande ist, ein Lager gut und vielleicht noch
besser zu kommandieren, als mancher eidgenössischer Oberst.
Ebenso haben die Kantone Aargau, Zürich und andere ihre
Kantonalodersten gewiß nicht blos zum LuxuS, sondern damit
ihre Truppen einen Kops haben. Unsere bernische Armee
dagegen hat keinen Kopf. Herr Oberst Zimmerli thut sein
Möglichstes, um unser Militärwesen aus eine ehrenhafte Stufe zu
bringen, und wir sind ihm dafür Dank schuldig. Es genügt
indessen ein einziger Mann nicht, und es sollte Mehreren
Gelegenheit verschafft werden, sich alS Truppenchess auszubilden.
Ich will nicht länger aufhalten, um so mehr, als ich erwarte,
daß einige meiner Herren College» dasjenige ergänzen werden,
was ich ausgelassen habe. Zch trage dahin an, daß m das
Gesuch des bernischen Offiziersvereins eingetreten werde, und
der Regierungsrath den Austrag erdalte, ein Dekret im
angegebenen Sinne dem Großen Rathe vorzulegen.

Tschabold. Wenn der Fall eintritt, wo größere
Truppenmassen ausgeboten werden müssen, so wird der RegierungS-
rath, wie er es bisdahin gethan hat, auch einen eigenen Trup-

penkommandant ernennen. Daß er biSdahin bei vorkommenden
Fällen in seiner Wahl nicht unglücklich gewesen ist, beweist die
Erfahrung, und es ist bis jetzt stets gut gegangen. Wenn aber
4 Kantonalodersten ausgestellt werden sollten, da kann es nicht
gehen, denn wo Mehrere regieren, giebt es ein Wirrwarr,
und nur da kann Ordnung eintreten, wo ein einziger Meister
ist. Ich habe selbst einen Feldzug mitgemacht, nämlich denjenigen

in den Jura, in der Eigenschaft als Hauptmann einer
Scharfschützenkompagnie. Herr Oberst Zimmerli hat uns
damals kommandirt, und da kann ich versichern, daß wir keinen
Augenblick ohne Verdaltungsbesehle waren und stets wußten,
wohin wir dislocirt werden, un überhaupt, waS wir tbun
sollten. Man spürte, daß Ordnung im Ganzen war. Wären
aber vier Obersten gewesen, so bin ich überzeugt, daß keine
solche Ordnung geherrscht hätte, und die Sache nicht so gut
gegangen wäre. Einen einzigen Wunsch möchte ich dem Mili-
tärdepartement ans Herz legen, nämlich denienigen, daß es

jüngere und ältere Offiziere, welche sich als tüchtig ausweisen,
in den eidgenössischen Stab einschieben möchte, denn es ist
daselbst der Kanton Bern nicht gehörig vertreten, es muß
derselbe seine Truppen hergeben, und eS müssen dieselben Offizieren
aus andern Kantonen folgen, während es angemessener wäre,
wenn auch eine Anzahl dernischer Offiziere im eidgenössischen
Stäbe wären. Früher war der Kanton Bern gut vertreten,
es hat aber derselbe durch den Austritt der eidverweigernden
Offiziere den größten Theil der Repräsentation verloren, und
diese Lücke sollte, wie es sich für den größten Kanton geziemt,
ausgefüllt werden. ES wird zwar eingewendet, der Kanton
Bern habe die Leute dazu nicht. Ich glaube aber, er könne
eben so gute Offiziere stellen als andere Kantone, denn ich
kenne eidgenössische Stabsoffiziere, welche auch keine Hexenmeister

sind. Von der Ausstellung von Kantonalodersten dagegen
möchte ich ndstrahwen.

Jmobersteg. Ich bin nicht einer der Offiziere, welche
dem Osfiziersverein in Jnterlaken beigewohnt haben.
Nichtsdestoweniger stimme ich der Vorstellung bei, indem ich durchaus

dieselbe als unsern Bedürfnissen entsprechend halte. Ich
glaube auch nicht, daß diese meine Ansicht dahin gedeutet werben

könne, als suche ich für meine Person dadurch eine höhere
militärische Stelle. Meine Stellung als Scharfschützenlieute-
nant wäre dazu nicht sonderlich geeignet. Meine Gründe,
welche mich für die Ausstellung eines Kantonalgeneralstabes
bestimmen, sind anderer Natur, sie stützen sich auf höhere
Rücksichten, und wenn der Regierungsrath einmüthig dagegen war,
so kann man diese döhern Rücksichten dennoch nicht wegläugnen.
Seit der Regeneration verwendet man sehr große Summen für
das Militärwesen. Es sind aber dieselben blos verwendet worden

für die Ausbildung der Soldaten und der Offiziere mindern
Ranges, nicht aber um gute Führer zu bilden. Oder haben
Sie ze gesehen, daß bei einem unserer Kantonallager einer
unserer Stabsoffiziere dazu verwendet wurde, dasselbe zu kommandiren?

Niemals. In dieser Beziehung hat daS Militärdepar-
tement nicht das Mindeste gethan, indem es die Lager niemals
durch einen unserer Bataillonsobersten, sondern stets durch
Herrn Oberst Zimmerli, durch den Oberinstruktor unsers Kantons,

kommandiren ließ. Es soll damit Herrn Oberst Zimmerli
kein Vorwurs gemacht werden, aber ich glaube, man solle solche
Anlässe benutzen, um unsern Stabsoffizieren Gelegenheit zu
geben, sich in demzenigen Theile unsers Milltärwesens
auszubilden, in welchem sie gewiß am wenigsten Kenntniß haben.
Es sollen die Kantonallager ebensogut, za noch mehr, eine
Schule für die höhern Offiziere sein, als für die Soldaten und
die Offiziere mindern Ranges. Es ist sehr leicht gesagt, man
werde die tüchtigen Leute schon herausfinden, wenn Noth an
Mann käme, und es seien deren genug vorhanden. Aber es
können Fälle vorkommen, wo den, nicht also ist. und wo ein
Tropfen Wasser wohl nicht ausreichen würde. Man kann ein
guter Hauptmann und ein guter Bataillonsoberst sein und
dennoch von drr Führung einer Armee nichts verstehen. Es muß
dieß gelernt werden so gut als andere Dinge; und die Schule
erst dann durchzumachen, wenn man seine Kenntnisse
anwenden sollte, ist wohl eine etwas gewagte Sache, die
leicht auf Unkosten unserer Soldaten und zum Nachtheil der



Republik ausfallen könnte. Wir haben zwar Herrn Oberst
Zimmerli, welcher ohne Zweifel im Stande ist, dasjenige
zu leisten, was man von einem guten Truppenkommandan-
ten verlangen kann. Man darf aber nicht vergessen, daß

derselbe zu gleicher Zeit eidgenössischer Offizier »st, und in tue-

ser Eigenschaft die Pflicht hat, dem Rufe der Eidgenossenschaft

zu folgen, auch wenn er im Kantonaldienst nothwendig wäre.
Schon dieses mag genügen, um zu zeigen, daß ein Mann allein
nicht hinreicht, und daß eS im Interesse des bernerifchen
Militärwesens ist, mehrere gute Truppenchefs zu besitzen, aus wel.
chen dann in vorkommenden Fällen je nach Umständen der ge-
eiqnetste ausgewählt werden könnte. Jedenfalls kommt mir die

gefallene Bemerkung, daß eS unter einem Cbef besser gehe, als
unter vier, etwas lächerlich vor, indem wohl Niemand die Auf.
stellung von vier Kantonaloberften in dem Sinne auffassen wird,
daß in vorkommenden Fällen sämmtliche vier zusammen und
einander koordinirt in Aktivität gesetzt werden sollen. Ich stimme
daher zum Eintreten und dahin, daß dem Großen Rathe ein
Dekret »m angetragenen Sinne vorgelegt w-rde.

Stooß. Herr Oberstlieutenant Knechtendofer hat vorbin
die Behauptung aufgestellt, es fei von einer Anzahl dernischer Offiziere

selbst eingestanden worden, daß sie untüchtig seien, und eS

würde daher aus tiefem Grunde wohl schwer hallen, Obersten
oder Generale unter ihnen zu finden. Zch muß diese Behauptung
als unrichtig zurückweisen, indem die beimischen Offiziere in
jüngster Zeit eine Vorstellung an den Regierungsrath gerichtet
haben, worin nicht von deren Untüchtigkeit die Rede ist,
sondern davon, daß in unserm Kanton für deren Instruktion nicht
soviel gethan werde, wie in andern Kantonen, und daß sie aus
diesem Grunde in ihren Leistungen gegen letztere zurückstehen.
Was die Ausstellung von Kantonalobersten betrifft, so lege ich

auf dieselben nicht soviel Gewicht, wie der Herr Präopinant,
um so mehr, als dieselben nicht anders gefunden werden könnten,

als daß man die vier besten Bataillonskommandanten zu
Kantonalobersten ernennen und so vier Bataillone ihrer CdefS
berauben würde. Indessen schadet es durchaus richt, wenn
unsere Bataillonskommandanten auch zu Führung größerer
Truppenmassen gebraucht werden, und ich für meinen Theil möchte
daher dem Militärdepartemente anempfeblen, in Zukunft die

Kantonallager durch den einen oder andern Bataillonschef kom-
mandiren zu lassen.

Stein kauer, Regierungsrath. Aus dem bisher
Angebrachten könnte man den Schluß ziehen, als hätte Herr Oberst
Zimmerli die Absicht gehabt, durch Niemanden anders die

Kantonallager kommandiren zu lassen, indem dieß eine gar ange
nehme Sache sei. Unter der neuen Militärverfassung halten
wir zwei Kantonallager im Jahr !839 und 1843, beide wurden

von Herrn Oberst Zimmerli kommandirt. Zch verdanke es

ihm, daß er sich der Mühe unterzogen hat, diese beiden Lager
zu kommandiren, denn es ist gewiß keine angenehme Sache und
mit Unannehmlichkeiten jeder Art verbunden. Beide Lager waren

eine Schule nicht nur für Soldaten und Offiziere geringeren

Grades, sondern sie waren eS hauptsächlich für die Hökern

Offiziere, welche sich an beiden Lagern ein Muster abnehmen
konnten, wie sie sich in vorkommenden Fällen zu verhalten hät-
ten. Bevor daS letztjährige Lager seinen Anfang nahm, wurden
durch Herrn Oberst Zimmerli mehrere ältere Offiziere
angefragt, ob sie daS Lager kommandiren wollen. Es wurde aber
von allen eine abschlägige Antwort ertheilt, so daß sich Herr
Oberst Zimmerli im Falle sah, selbst das Kommando übernehmen

zu müssen. Es ist daher ihm keinerlei Vorwurf zu machen,
im Gegentheil ist ihm zu danken, daß, als sich Niemand alö
Lagerkommandant hergeben wollte, er sich dieser Mühe unterzog.

In die Sache selbst will ich nicht mehr näher eintreten.

Stettler. Ich halte die Aufstellung von vier Kantonalobersten

nicht nur nicht für einen Vortheil, sondern geradezu
für einen Nachtheil. Denn man kann unmöglich die Männer
zum voraus bestimmen, welche bei erst in die Zukunft fallenden
Ereignissen die geeignetsten wären, um diese zum Vortheil
des Kantons zu leiten und sich mit Erfolg an die Spitze
zu stellen. ES ist möglich, daß in zehn oder zwanzig Jahren

ein Krieg ausbricht; wenn wir nun letzt schon die Leute

bezeichnen wollen, welche dannzumal an die Spitze unserer
Truppen zu stellen sind, so sind jene unter der Zeit alt gewor-
den, und es könnten sich dann jüngere Leute finden, welche
geeigneter wären, unsere Truppen zu führen, als diejenigen, welche
wir schon lange voraus dazu bestimmt hätten. In diesem Falle
wären uns dann tue vier Kantonaloberften ein Hinderniß, und
wir müßten bedauern, daß wir aus eine solche Weise die Hände
gebunden hätten. Der Kanton Bern hat, wie die Geschichte
uns zeigt, manche kritische Zeiten erlebt, aber stets haben sich
in diesen kritischen Zeiten die geeigneten Leute vorgefunden, welche
d^e Fähigkeiten hatten, um dieselben zu einem glücklichen Ende
zu führen. Ob die Aufstellung von Kantonaloberften das
nämliche Resultat zur Folge haben würde, muß ich
bezweifein. Was hindert unS, bei vorkommenden Gelegenheiten,
wie bei Kantonallagern und geschehenen Truppenzusammenzügen,
einem unserer gegenwärtigen Batalllonskommandanten das
Kommando zu übertragen Nichts; wir können solches thun, ohne
daß die Ausstellung eines eigenen Generalstabes nothwendig wird.
Wir dürfen übrigens nicht vergessen, daß unsere bernischen
Truppen einen Theil der größern eidgenössischen Armee bilden,
und daß wir uns hüten sollen, Beschlüsse zu fassen, welche die-
selben isolircn würden. In welche Stellung käme übrigens
dieser Generalstad zu dem eidgenössischen? Nicht nur würde
derselbe nicht beachtet, sondern er könnte vielleicht sogar zu
Mißtrauen Veranlassung geben. Daß wir im eidgenössischen
Stäbe nicht gehörig vertreten sind, ist nicht die Schuld der
Eidgenossenschaft, sondern es ist dieselbe unsere eigene Schuld,
indem eine Menge bernische Offiziere, welche angegangen worden

sind, in denselben zu treten, die angebotenen Stellen resü-
sirt haben. Der Herr Präsident des Militärdepartements hat ganz
richtig bemerkt, daß w,r uns hüten sollen, durch solche Schritte,
wie der vorgeschlagene ist, das Mißtrauen der übrigen Kantone
zu wecken. Ich stimme dieser Ansicht bei, und ebenso dem
Antrage des Regierungsrathes.

Kurz, Oberrichter. Ich muß vor Allem aus auf einen
Irrthum aufmerksam machen, der sich, wie eö scheint, in die Diskussion

eingeschlichen hat. Die Vorstellung des Offiziersvereins hat
nicht den Zweck, daß sogleich vier Kantonaloberften ernannt
werden, sondern sie wünscht, daß ein Generalstab im Grundsatz
anerkannt, und daß die Ernennung von vier Kantonaloberften
als Anfang der Realisirung dieses Grundsatzes betrachtet werde.
Man muß also die Aufstellung der vier Kantonaloberften nicht
als Hauptsache betrachten, sondern es soll dieses nur der
Anfang sein zu einem zu bildenden Generalstabe. Es soll damit
auch nicht gesagt sein, daß der Große Rath sogleich diese vier
Obersten ernenne, sondern es sollen dieselben nur dann ernannt
werden, wenn sich Gelegenheit darbietet, damit auf diese Weise
verdiente Offiziere, welche sonst für den Dienst verloren gingen,
in eine paffende Stellung versetzt und so zum Beßten des der-
nischen Militärwesens in Aktivität beibehalten werden. So
haben wir in jüngster Zeit einen Mann verloren, welchen ich
gerne in eine Stellung versetzt gesehen hätte, wo ihm Gelegenheit

gegeben gewesen wäre, auf eine für ihn weniger lästige
Weise fernerhin sich dem Militärdienste zu widmen. Es ist dieß
ein Mann von vielen Fähigkeiten und großer Thatkraft, nämlich

Herr Oberstlieutenant Joh. Kohler, welcher in Folge seiner
Privatverhältnisse die Stelle eines Bataillonskommandanten zu
lästig fand und die deßhalb verlangte Demission auch wirklich
erhielt, während er alö Kantonaloberst dem Militärdienste härt»
erhalten werden können. Es befinden sich fernerS in fremden
Diensten eine Menge tüchtiger Bernerosfiziere, weichen unter den
gegenwärtigen Verhältnissen bei der Zurückkauft in ihre Heitnath
keine angemessene militärische Stellung gegeben werden kann,
welchen aber eine solche gegeben werden könnte, wenn wir emrn
Kantonalgeneralstab im Grundsätze erkennen würden. Es wurde
sich so eine Art Depot von tüchtigen Offizieren bilden, welchen
bei vorkommenden Anläßen eine angemessene Stellung gegeben
werden könnte, während es jetzt schwierig ist, dieselben in unsere
Bataillone einzureihen, so daß sie, obschon in ihrem beßten Alter,
unbenutzt bleiben. So wird nächstens ein verdienter bermscher
Offizier, welcher sich längere Zeit in griechischen Diensten
ausgezeichnet hat, wieder in sein Vaterland zurückkehren, und pz
würde sich gerade die Gelegenheit darbieten, demselben eme



1st

passende militärische Stellung zu gellen und seine Kenntnisse auf
eine geeignete Weise im Interesse deS vaterländischen Wehr-
wesenS zu benutzen. Man hat gesagt, es würde die Aufstellung
eines KantonalgeneralstabeS in manchen Kantonen unangenehme
Enipündungen erwecken; ich wüßte nicht, warum? und sollte eS

dennoch der Fall sem, so sehe ich darin keinen Grund gegen daS

vorgeschlagene Institut. So wie die Verbältnisie der Schweiz
sind, kann gar leicht der Fall eintreten, daß ein Kanton ftlbst-
ständig für sich handeln muß. Das auffallendste Beispiel haben

wir im Jahre 18,'W erfahren, wo die Schilderhebung des Kan-
tanS Waadt gegenüber den ungegründeten Anforderungen Frankreichs

mehr Nutzen gebracht hat, alS w durch Konzessionen
oder durch Abwarten auf eidgenössische Intervention erreicht
worden wäre. Tannzumal erzeigte sich die Nothwendigkeit eines

eigenen KanlonalgeneralstadeS. Man hat ferner bemerkt, die

Bernertruppen bilden einen Bestandtheil der eidgenössischen

Armee, und die Eidgenossenschaft habe einen Stab. Tit., sie bat

nur den Anfang dazu, denn der gegenwärtige eidgenössische

Stab ist nicht zahlreich genug, um bei emem größern Aufgebote
genügen zu können. Freilich wenn man daS Verzeichnis der

eidgenössischen Offiziere nachsieht, und eS vergleicht mit den

Stabsoffizieren anderer Länder, so sollte man meinen, es sei

das Personale mehr als hinlänglich. ES ist dieß aber nur
scheinbar, weil in dem Verzeichnisse des eidgenössischen StabS-
personalS eine Menge Offiziere enthalten sind, welche in fremden
Staaten nicht alS Stabsoffiziere betrachtet werden, indem
daselbst die Armeekorps keineswegs vollständig eingetheilt sind und
die Divisions- und Brigadenchefs alS eingetheilte Offiziere,
nicht aber als Stabsoffiziere betrachtet werden. Unser
eidgenössisches Stabspersonale reicht nicht zur Hälfte auS, und der
Kanton Bern würde sich ein Verdienst erwerben, wenn er einen
eigenen Stab bilden würde, auS welchem der eidgenössische Stab
leicht ergänzt werden könnte. ES scheint mir daher die Furcht,
eS möchten einige Kantone eine Aufstellung eineS eigenen Kantonal-
stabeS mit scheelen Augen ansehen, nicht gegründet. Wir haben

unlängst in den Zeitungen gelesen, daß zwei Berner, nämlich
General Eommann und der EScadronschef Morel sich in den

algierischen Feldzügen vortheilhaft ausgezeichnet haben. Ist eS

nicht möglich, daß solche Leute in ihr Vaterland zurückkehren,
und wäre es dann nicht wünschenswerth, daß man denselben
eine passende Stellung auweisen könnte, welche sie in die
Möglichkeit versetzen würde, dem bernischen Wehrwesen mit ihren
Kenntnissen und gesammelten Erfahrungen zu nützen'^ Ich stimme
für das Eintreten und für die Aufstellung eineS Kantonalgeneral-
ftabes im Grundsatze. Durch Ernennung von Kantonalsbersten
würde damit der Anfang gemacht.

I. Schnell. Es wird wohl Mancher denken, wenn er
mich das Wort in KriegSsachen ergreifen sieht: was will Saul
»,nter den Propheten! Ich hätte auch füglich, nachdem daS

Militärdepartement und der RegierungSrath in ihren Anträgen
einig sind, schweigen können; da indessen bei Anlaß der
topographischen Karte meine Ansichten über daS Militärwesen
entstellt worden sind, so benutze ich diesen Anlaß, um meine Mei-
nung nochmals aus einander zu setzen. Man hat mir
vorgeworfen, ich wolle nicht, daß der Kanton Bern diejenigen
militärischen Pflichten erfülle, welche ihm alS Glied des eidgenössischen

Bundes obliegen. Tit., ich habe mich gegen die Aufnahme
der topographischen Karte erklärt und bin noch immer der
nämlichen Meinung, biS mir der Zweck und der Nutzen, den diese
Karte gewähren soll, klar vor Augen ist. Ich wollte, daß man
mir denselben aus einander setze. Man hat aber solches nicht
gewollt; warum, weiß ich nicht. Indessen die Sache ist abgethan.

Bei jeder solchen Frage, wie die heutige, erlaube ich

mir, meine Ansicht frei auSzusprechen. Ich weiß zwar wohl,
das: man über meine Meinung, alS über eine unstatthafte,
hinwegsieht DaS soll mich aber dennoch nicht hindern, meine
individu: lle Meinung auSzusprechen, auch wenn sie mit der
Mehrheit im Widersprüche ist; eS ist dieß nicht nur ein Recht,
das ich habe, sondern auch eine Pflicht. Machen wir nur m t,
daß es uns ergeht, wie dem Hirsche, welcher über die Form
semer Beine sich aufhielt, dagegen aber auf sein Geweih stolz

" war. Der Kleinste kann sich durch Mäßigkeit und Redlichkeit
und Verstand uszeichnen, und kann zum Muster werden für

Andere und so durch seine moralische Kraft imponiren, aber
nicht umgekehrt, wenn er auf diese nicht achtet und auf andere
Eigenschaften einen Werth legt, welche an sich keinen haben,
und wodurch er sich lächerlich macht. So sollten wir nicht so

viel WesenS machen mit unserer Armee, welche im Vergleich
mit andern dennoch gar nichts sagen will. Wenn eS einmal
darauf ankömmt, unsere moralischen Güter zu vertheidigen, da
bin ich au dabei, und ,ch kann Sie versichern, daß ich dann
nicht der Letzte sein werde, und ebenso einen Degen zu führen
weiß, als mancher Andere, denn ich habe seiner Zeit auch den
Degen führen gelernt, aber gewiß nicht gegen Hasclstauden und
Säublumen. ES könnte uns mit unserem Militärwesen, aus
welches Manche sich so viel einbilden, und von dem sie so viel
Aufhebens macheu, leicht ebenso ergehen, wie dem Hirsche mit
seinen Hörnern, die er alS eine Zierde ansah und mit denen er
sich dennoch im Busche verwickelte, und so dem Jäger zum
Opfer wurde, während seine Beine, welche er verachtete, ihm
beim Fliehen vor den Hunden den besten Dienst leisteten. Wir
sollten, Tit., mehr darauf sehen, daß wir in den Augen der
Welt alS ein Muster von Moralität, Mäßigkeit, Thatkraft und
Verstand erschienen, und Niemanden Anlaß geben, unS in
unserer Ruhe zu stören. Ich will deßwegen nicht sagen, daß man
daS Wehrwesen vernachlässigen soll, aber mit demselben groß-
lhun, die Leute plagen u. f. w., daS sollen wir nicht. Wenn
eS sich einst darum h ndeln sollte, die heiligsten Güter gegen
freche Hand zu vertheidigen, da wird eS sich zeigen, wer daS

Herz auf dem rechten Flecke trägt, und da bin auch ich dabei,
mich für dieselben bis in den Tob zu wehren, aber Klingklang
machen, das liebe ich nicht. Ich edre daS Militär, und unser
Volk gehört zu den tapfersten, welche eS giebt, aber man muß
sich hüten, mit dieser Tapferkeit und dem militärischen Sinn
unseres VolkeS zu spielen. Verschone man eS mit Spielereien
und Plakereien, bis man es für eine ernste Sache in Anspruch
nehmen muß. Dieß ist meine Ansicht, und ich wünsche, daß
sie nicht verdreht werde. Die Ausstellung von Kantonalodcrsten
halte ich für eine Spielerei. Im kritischen Momente werden
sich die rechten Leute wohl finden. Ich stimme daher für den

Antrag des Regierungsraths.

Bandelier, Regierungsrath. Es sollte eigentlich
Niemand mehr daS Wort ergreifen, indem so ziemlich AlleS gesagt
worden ist, waS sich dafür und namentlich dawider anbringen
läßt, und da der eigentliche Geist, welcher in einer Republik
herrschen soll, und von welchem allein in gefahrvollen Zeiten
Heil zu erwarten ist, so treffend bezeichnet wurde; ich erlaube
mir indessen, noch eine Rücksicht mehr hervorzuheben, als es
biS jetzt geschehen ist. ES ist gesagt worden, man müsse
Kantonalobersten bezeichnen, damit diese durch die Ernennung
in die Möglichkeit gesetzt werden, sich auf cme ihrem Range
würdige Weise auszubilden; cS scheint mir dieß kein Grund,
um zum Voraus Obersten zu ernennen, indem unser
Militärunterricht gegenwärtig bereits so beschaffen ist und hinlängliche
Gelegenheit darbietet, um sich alS Chef größerer Truppenmassen
befähigen zu können. ES hätte eine Norausbezeichnung derjc
lügen Offiziere, welche im Falle der Noth an die Spitze der
Truppen gestellt werden sollten, gewiß größere Nachrheill als
Vortheile. Wenn wir Obersten erwählen, welche sich erst noch
ausbilden sollen, so wissen wir nicht, ob sie wirklich diejenige
militärische Bildung erhalten würden, welche ihre Stellung
erforderte, und ob sie im Falle der Noth wirklich sich als fähig
ausweisen würden. Hieße das uns nicht die Hände binden?
Wenn die Obersren einmal erwählt wären, so würde eS schwer
halten, im Falle sie sich untauglich erzeigten und unser Zutrauen
nicht verdienten, sie auf die Seite zu fetzen; sie wären einmal
erwählt, und der Nachtheil davon würde auf unü fallen. Man
muß nicht vergessen, daß es sich übrigens uu Momente der
Noth nicht nur um militärische Kenntnisse handelt, und daß
ein Haudegen allein nicht genügt, sondern eS sind überdies' noch
bürgerliche Eigenschaften nothwendig, die Gerechtigkeit, Frei
heitSliebe, um mit Erfolg sich an die Spitze stellen zu können,
und tieft Eigenschaft n zeigen sich in der Regel erst dann,
wenn der Moment der Noth da ist. Ich stimme daher nicht
zu den Kantonalobe sten und auch nicht zu einem Generalstab,
möchte aber dem Militärdepartement s hr anempfehlen, daß es



unsern Ossizieren Gelegenheit verschaffe, und zwar mehr als
sehr, sich die Kenntnisse, welche ein höherer Ossizier haben soll,
zu verschaffen, um größere Truppenbewegungen zu kommandiren.

Vogel. Obschon ich dem Ofsiziersverein zu Jnterlaken
nicht beigewohnt habe, so stimme ich dennoch dessen Gesuch bei.
Eö ist keine Kleinigkeit, größere Truppenmassen zu kommandi-
ren, und wer nicht vorher Gelegenheit gehabt hat, sich darin
zu üben, der wird es im Fall der Noth sehr büßen müssen.
Man hat sich auf den Aargauerseldzug berufen und gesagt, es

sei daselbst gut gegangen, ohne daß Kantonalobersten da gewesen

waren. Es ist wahr, cS war im Kanton Aargau ziemlich
viel Ordnuizg, aber dennoch hätte diese besser sein können, wenn
Herr Oberst Kohler nicht noch »eben seinem Oberkommando
sein eigenes Bataillon hätte kommandiren müssen. Es ist gesagt
worden, in der Regel brauche man Infanterie und Artillerie,
um die Leute zu ersch ecken, und die Scharfschützen, um die
Leute todt zu schießen. Ich möchte, daß die Scharfschützen vorerst

gelehrt würden, das Absehen zu richten, ehe man vom
Todtschießen spricht.

Jaggi, Reg.Rath, älter, als Berichterstatter. Tit., ich muß
bekennen, daß eS mir wehe gethan hat, zu sehen, wie ein Bild, welches

ich un Verlauf meines Eingangsrapportes anbrachte, aus eine
Wrise, wie es geschehen, mißbeutet worden ist. Wer ein
besseres Bild zu geben weiß, um das zu bezeichnen, was ich
bezeichnen wollte, der möge versuchen, eines auszusinden. Jeder
hat gute Absichten, der Regierungsrath hat sie, das Militär-
departement und die Offiziere. Man schlägt verschiedene Mittel
vor, um diese gute Absicht zu erreichen; eS frägt sich nun,
welche Mittel die beßren sind, und Sie, Tit., we.den darüber
entscheiden. Man bat g> sagt, eS sei die Möglichkeit vorhanden,
daß der Kanton Bern als Kanton in Fall kommen könne,
Truppen aufzustellen. Wir haben bereits solche Fälle gehabt,
die Anführung des Aargauerfeldzugs mag hur genügen, und
wie damals kommandirt wurde, ob schlecht oder gut, das wissen
alle die am besten, welche denselben mitgemacht haben, und ich
habe von keinem derselben gehört, daß nicht alles gut und
regelmäßig gegangen sei. Es mag dieß Beispiel genügen, um
zu z igen, daß wir auch ohne einen eigenen Eeneralstab im
Momente der Noth nicht in Verlegenheit sein werden. Herr
Hauptmann Tschabold wünscht, daß das Militärdepartement
dafür sorge, daß die Vernerossiziere im eidgenössischen Stab
mehr vertreten werden. Schon längst hat das Militärdepartement

gesucht, solches zu thun, und eS hat sich deßhalb an mehrere

gute Offiziere gewendet, wie an die Herren Oberstl. Kohler,
Steinhauer, Knechtenhofer. Aber alle diese Offiziere entsprachen
dein Ansuchen nicht und wiesen den Eintritt in den eidgenössischen

Stab ab. Herr Oberstl. Klay dagegen nahm eine Stelle
im eidgenössischen Stab an, gab fedoch nach einem Jahre seine
Temissi n, und aus diese Weise haben wir einen guten Ba-
taillonsoberst verloren, ohne baß wir an Repräsentation im
eidgenössischen Stab gewonnen hätten. Man darf nicht
vergessen, daß wir uns in einer Uedergangsperiode befanden, wo
es schwer hielt, diejenigen Ossiziere zu ersetzen, welche infolge
der Eidverweigerung aus der bernischen Armee und dem
eidgenössischen tabe getreten sind. So wie sich aber dieser Uebelstand

nach und nach heben wird und zum Tveil bereits geHoden

hat, so werden wir auch tüchtigere Ossiziere und mehr
Vertreter im eidgenössischen Stäbe erhalten. Man hat sich

berufen, es seien auch in andern Kantonen Generalstäbe,
und hat namentlich den Kanton Waadt angeführt; eS ist nun
wahr, es hat derselbe Kantonalodersten, aber es wurden
diese im Jadr 1838 ernannt, wo die Bezeichnung von Obersten
ein Bedürfniß war, um die Truppen aus eine übereinstimmende
Weise führen zu können. Damals war Notd am Mann, und
es hat der Kanton Waadt .alsogleich Leute gefunden; wenn

einmal der Kanton Bern in einen ähnlichen Fall kömmt, so wird
er dann auch Truppenkommandanten bezeichnen, und dann ist
eS Zeit genug, Obersten zu ernennen. Ehe aber dergleichen
Nothfälle eintreten, wäre es unklug, zum voraus Leute zu
bezeichnen. (Der Redner durchgeht die Militäretats der verschiedenen

Kantone, aus welchen sich ergiebt, daß wohl einige Kantone

Kantonalobersten haben, welche aber nicht zu gleicher Zeit
den nämlichen Grad im eidgenössischen Stab bekleiden; ein ei¬

gentlicher Kantvnalstab sei nirgends.) Bereits im Eingangsrapporte

bade ich gezeigt, daß die Tendenz der Bittschrift aus
Ausstellung eines KantonalgeneralstadeS gehe, und daß die
Ernennung von vier Obersten bloß als Anfang, gleichsam als
Grundlegung derselbe», anzusehen wäre. Ich habe daher d-e
Tendenz nicht mißverstanden. Wen wollte man jetzt wohl in diesen

Stab wählen / man hat von Herrn Oberstl. Kohler und
andern Offizieren gesprochen, welche sich im besten Alter befänden,
und auf diese Weise dem Militärdienst beibehalten werden könn
ten. Ich weiß nun nicht, ob sich diese Offiziere dazu verstehen
ließen, alle paar Jahre einmal einberufen zu werden, und ob
sie an der Führung eines Lagers und den damit verbundenen
stets wiederkehrenden militärischen Bewegungen so sehr Freude
hätten, um sich wieder brauchen zu lassen. Wo soll man dann
serner diese Obersten hernehmen/ aus den Bataittonskomman-
danten/ Abgesehen daß wir dadurch die Bataillone ihrer besten
Führer berauben würden, zweifle ich daran, daß diese, welche
zugleich Kreiskommandanten sind, sich dazu verstehen würden,
eine Stelle anzunehmen, welche mit der Kreiskommandantenstctts
nicht verträglich wäre, und daher aus die Kreiskommandantenbesoldung

verzichten müßten, während sie für andere Gegenstände
desto mehr Ausgaben hätten. Ich sehe in dieser Sache nicht
viel Verstand, cS ist mir leid, daß ich mich so ausdrücken muß.
Die Vorstellung der bernischen Offiziere, welche in letzter Zeit
dem Militärdepartement zugewiesen worden ist, ist, abgesehen
von der Form, weitaus mehr der Berücksichtigung werth, als
der jetzt in Berathung liegende Gegenstand. Man siedt, daö sie

ihren Ursprung in dem Eiser und guten Willen unserer Mi-
litzen hat; sie enthält viel Wahres, und das Militärdepartement
bat sich bewogen gesunden, aus das nächstjährige Budget ein?
Summe von Fr. 30,000 mehr zu fordern, um, wenn auch nicht
allen, doch einigen Wünschen zu entsprechen. Bis jetzt glaubte
das Militärdepartement, es möge genügen, wenn man nach dem
eidgenössischen Maaßstabe seine Leistungen einrichte. Wenn aber
von denjenigen, aus welche das Unbequeme zurückfällt, verlangt
wird, daß mehr als bisher geleistet werde, so sehe ich dieß als
ein gutes Zeichen an, und das Militärdepartement wird den
Wünschen so sehr als möglich Rechnung tragen. Ich verdanke
dem Herrn Regierungsrath Bandelier seine Aeußerungen, und
kann ihn versichern, daß der ausgesprochene Wunsch, es möchte
unsern höhern Offizieren Gelegenheit gegeben werden, sill) als
Kommandanten größerer Truppenmassen auszubilden, nicht
unberücksichtigt gelassen werden soll; es darf aber nicht vergessen
werden, daß der gute Wille des Departements ohne die
Geneigtheit der betreffenden Offiziere nicht viel auszurichten vermag.
Man hat bereits schon früher mehrere Bataillonskommandanten
angefragt, ob sie sich dazu verstehen wollten, ein Lager zu
kommandiren, die Antwort siel aber nicht bejahend aus. Als
fernerer Grund für die Aufstellung eines Kantonalgeneralstabs ist
angeführt worden, daß ein solches Institut dem Kanton Bern
Gelegenheit gäbe, seinen aus fremden Diensten zurückkommenden
Offizieren eine passende Stelle zu geben, und es ist dabei
hingewiesen worden, aus mehrere ausgezeichnete, in fremden Diensten
stehende dermsche Offiziere, wovon einer in nächster Zeit
zurückkommen werde. Tit., lassen Sie diese Offiziere nur
zurückkommen, ich kann Ihnen versichern, daß sie, wenn brauchbar
sind, sie gewiß auch gebraucht werden. Es gibt Gelegenheit genug,
um ausgezeichnete Leute zu beschäftigen, und wenn ein Rudolf
von Erlach erscheinen würde, wir könnten ihn auf der Stelle
brauchen. Ich stimme zum Antrage des Regicrungsraths.

A b st i in m u n g.

Für den Antrag des Regierungsraths 70 Stimmen.
In die Vorstellung einzutreten 38 „

(Schluß der Sitzung nach Z'/j Uhr.)
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Verhandlungen
d e s

Großen Rathes der Republik Bern
Ordentliche Wintersitznng 1844. Erste Hälfte.

(Nicht offiziell.)

Sechste Sitzung.

Samstag den 23. Wintevmonat 1844.

(Morgens um 0 Uhr.)

Präsident: Herr Vizelandammann Blösch.

einläßliche Beleuchtung desselben nicht gefaßt sei, die Versammlung

lediglich darum, den vorliegenden Anzug erheblich zu
erklären.

Die Erheblichkeit wird durch'S Handmehr ausgesprochen.

Nach dem Namensaufrufe und nach Genehmigung deS

Protokolls werden folgende Vorstellungen angezeigt:
1) Der Burgergemeinde Thunstetten, — betreffend die Korrek¬

tion der Morgentbal-Bernstraße;
2) der Gemeinde Tuggingen, — die Kirchenangelegenheiten

von Grellingen betreffend.

Tagesordnung.
Berathung der EeheblichkeitSsrage in Betreff folgender

Anzüge:
1) Anzug deS Herrn Roth von Wangen, dabin gehend, daß

der Staat die französischen Gold- und Silbersorten
nach dem Kurrentfuße der Fünssrankcnthaler zu Btz. 35

einnehmen und ausgeben möchte.

Roth zu Wangen fügt zu mehrerer Erläuterung der Sache
bei, die von ihm beantragte Maßregel solle keineswegs die

Kapitalzahlungen, den auswärtigen Zinsrodel oder den Wechselkurs

u. s. w., sondern nur den Bezug der Abgaben und

Regalien, so wie die Entrichtung der Besoldungen u. s. w.
betreffen.

Der Anzug wird durch'S Handmehr erheblich erklärt.

2) Anzug des Herrn Rieder, dahin gehend, daß der Unter¬
halt der Pfarrgebäude zu Adelboden vom Staate
übernommen werden möchte.

Rieder unterstützt den Anzug mit Berufung auf die ge

genwärtige exceptionelle Lage der Gemeinde Adelboten hinsichtlich
deS Unterkaltes der dortigen Pfarrgebäude, und vom
Gerechtigkeitsgefühle deS Großen NatheS Abhülfe hoffend.

Der Anzug wird durch'S Handmehr erheblich erklärt.

3) Anzug des Herrn Ruprecht und zweier anderer Mitglie¬
der, — dahin gehend, daß der §. 8, litt, a tes Tell-
gesetzeS vom l4. Zuni 1823 aufgehoben, und daß gesetzlich

bestimmt werde, von allen Liegenschaften seien im
Verhältniß ihreS SchatzungSverhältnisseS gleich viel Teilen zu
bezahlen.

Ruprecht bittet, da er die Behandlung dieses AnzugeS
«us heutigen Tag nicht vorausgesehen habe und daher auf eine

Bezüglich auf die am 8. Zuni verlesene Mahnung der
Mitglieder aus dem Amtsbezirk S ch w a r z e n b ur g, betreffend
die Herstellung einer V er b i n d u ng S straße zwischen diesem
Bezirke und dem Kanton Freiburg, welche der Herr Vizelandammann

nun ebenfalls in Umfrage setzen will, erklärt Herr,Zbinden,
in Bern, als Mitunterzeichner, eS sei der Gegenstand

derselben durch den gestrigen Beschluß bezüglich auf die
Korrektion der Ruchmühlehohle erledigt, und eS falle somit diese

Mahnung dahin.

Vortrag deS Erzie h un g S depa r tem en tS nebst
Dekretsentwurf über die Errichtung einer Pfarrstelle zuGrel-
lingen, EerichtsbezirkS Laufen.

Der Vortrag erwähnt vorerst der frühern kirchlichen
Verhältnisse jener Gemeinde, als sich dieselbe nebst Duggingen in
dem Kirchenverbande mit der basellandschaftlichen Gemeinde
Pfeffingcn befand. Dieser Kirchenvecband mit Pfeffingen wurde
durch Beschluß deS Regierungsraths vom 2. April 1842
aufgelöst, und eS handelt sich nun infolge dessen darum, für die
kirchliche Einrichtung von Grellingen und Duggingen die
geeignete Vorsorge zu treffen. Der Vortrag beleuchtet umständlich
die vier möglichen Wege, auf welchen dieser Zweck erreicht werden

könnte, nämlich 1) dadurch, daß beiden Gemeinden ein
besonderer Pfarrer gegeben würde; 2) dadurch, daß Grellingen
und Duggingen zwei Pfarrhelfereien unter der Aussicht des

Pfarrers von Laufen bilden, und daß an beiden Orten Psarr-
helser mit Fr. 590 Besoldung auâ der Staatskasse und freier
Wohnung, Pslanzland und Holz von Seite der Gemeinde
angestellt würden; 3) dadurch, daß zu Grellingen ein Pfarrer nur
Fr. 800, und zu Tuggingen ein Vikar mit Fr. 350 angestellt
würde; 4) endlich dadurch, daß man beide Gemeinden zu einer
Zdirchhöre verbinden und nur einen Geistlichen für dieselben
mit einer Besoldung von Fr. 1000, und zwar zu Erellingcn
anstellen würde. — Der Vortrag bezeichnet den letzten Weg als
den einfachsten und rationellsten, indem Grellingen als der durch
seine Lage, seine finanziellen Hülfsmittel und seine geräumige
Kirche der hiezu geeignetere Ort sei. ES wird demnach ein
in diesem Sinne abgefaßter DekretSentwurf vorgelegt.

Als hierauf bezüglich wird verlesen die heute alS eingelangt

angezeigte Vorstellung der Gemeinde Duggingen,
deren Schluß dahin geht, eS möchte der vorliegende Gegenstand

zu einer genauern Untersuchung zurückgewiesen werden.

NeuhauS, alt-Schultheiß, alS Berichterstatter, trägt auf
sofortige artikelsweise Berathung deS Dekretsentwurfs an-
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Aubry, Regierungsratb. Nachdem er die Thatsachen und

Unterhandlungen auseinandersetzt, welche die Trennung der
Gemeinden Grellingen und Duggingen von dem Kirchsprengel
Pfeffmgen, im Kanton Basellandschaft, zur Folge gehabt haben,

fakrt er soet: Duggingen hat eine Kirche erbaut, welche, nebst

den Zubehörden, eine Ausgabe von 40,000 Schweizerfranken
für diese Gemeinde nach sich zog. Grellingen besitzt ebenfalls
eme Kirche. Diese beiden Gemeinden zählen zusammen eine

Bevölkerung von 700 bis 800 Seelen, was zusammen eine
Gemeinde ausmachen würde, deren Pfarrer nach dem Gesetze eine

Besoldung von 1000 Franken genießen würde. Heute trägt nun
daS Erziehungsdepartement darauf an, Grellingen zu einer
Kirchgemeinde zu erheben. Duggingen protestirt dagegen mit
aller diese Gemeinde charakterisirenden Energie. Die katholische

Kirchenkommission schlug vor, jeder dieser beiden Gemeinden
einen Geistlichen mit einer Entschädigung von je 500 Franken zu

geben, und dieß wäre allerdings das Zweckmäßigste. Die Regierung

hat die Ermächtigung zum Bau einer Kirche in jeder der
beiden Gemeinden ertheilt; sie hat sogar Zehn vom Hundert
der Baukosten getragen. Man hätte diese Gemeinden nicht
machen lassen und sogar im Jahr 1838 noch dazu ermuntern sollen,
wenn man dann die Errichtung einer neuen Pfarrei nicht
bewilligen wollte. Was wird daraus entstehen, wenn man den

Verschlag deS Erziehungsdepartements annimmt? Grellingen
wird als Sieger aus der Sache gehen, und Duggingen wird
das Gefühl davon tragen, aufgeopfert und bedrückt worden zu
sein! Taraus wird gegenseitiges Uebelwollen und Eifersucht
entstehen. Dieses ist's, was das kirchliche Oberhaupt voraussah,

und eben um diesen Uebelstand zu vermeiden, hatte die

katholische Kirchenkommission eine andere, und ohne Zweifel
zweckmäßigere Einrichtung entworfen, welche für den Staat weniger
lästig wäre, denn nach dem Dekretsentwurf des Erziehungs-
departementS müßte man die Kirche von Grellingen vergrößern,
und für diesen Zweck dürfte der Staat die gewöhnliche Beisteuer
nicht verweigern; außer diesem müßte man noch dazu beitragen,

den Verbindungsweg herzustellen. Sie werden daraus
ersehen, daß wir zur Bestreitung viel größerer Ausgaben veranlaßt

wären, um zu einem Resultate zu gelangen, daS nicht
anderes als Unzufriedenheit erzeugen wird, während eS doch in
unserem Interesse liegt, vernunftgemäßen Bedürfnissen Genüge

zu leisten, und Niemand Härte begründete Klagen zu erheben,
wenn man sich für die Anträge der katholischen Kirchenkommission

entscheiden würde. Da nunmehr Duggingen neue An-
erdietungen macht, so liegt es in meiner Ueberzeugung, daß die

Angelegenheit zur erneuerten Untersuchung an die Behörde
zurückgesandt werden sollte, und m diesem Sinne stelle ich mer
neu Antrag.

Jmoberftäg schließt zum Antrage des Herrn Regierungs-
raths Aubry, indem er einerseits das geschichtliche Verhältniß
der Sache ausführlich berührt und andererseits die Begründt-
heit der in oberwähnter Vorstellung von Eteite der Gemeinde
Duggingen geltend gemachten Behauptungen ausführlich
nachweist, und endlich zeigt, laß es sich da eigentlich nicht um
Errichtung einer neuen Pfarrei, sondern darum handle, ob man
einer, zwar allerdings kleinen, Gemeinde ein seit 30—40 Jahren

ungehindert benutztes und sowohl vom Bischöfe förmlich
zugesichertes a!S auch von der Regierung durch Bewilligung
einer Beisteuer an ihren Kirchenbau bestätiges Recht entziehen
wolle.

Neuhaus, alt-Schultheiß, erwiedert als Mitglied des

Großen RatheS, daß die Sache seit Jahren hinreichend untersucht

worden sei, und daß die Gemeinde Duggingen, sei es

vermittelst eingereichter Vorstellungen, sei eS vermittelst Hersendung
von Deputationen, welche in letzter Zeit bei ihren persönlichen
Besuchen sich sogar durch Fürsprecher und Rechtsagenten ver-
deiständen ließen, vollständiges Gehör gefunden habe. Wenn die

Rechtsagenten und Fürsprecher sich so in jede Administvativ-
frage einmischen wollen, wie wenn es sich um einen Prozeß
hantelte, so gehe es zu weit, und es sei Zeit, wenigstens
im vorliegenden Falle diesem Unfuge und Eeläufe ein Ziel
zu fetzen. Der Redner möchte daher die Sache heule im Grundsätze

sofort entscheiden, ist aber persönlich geneigt, in Abweichung

von dem Antrage des Erziehungsdepartements einen

Entscheid im Sinne des von Herrn Regierungsrath Aubry und
der katholischen Kirchenkommission gestellten Antrages fassen zu
helfen. Würde man hingegen dem Begehren der Gemeinde
Duggingen vollständig entsprechen, so würde das leicht noch in vielen
andern, sowohl reformirten als katholischen, Gemeinden ähnliche

Begehren um Errichtung eigener Pfarreien hervorrufen.

Migy. Ich ergreife das Wort einzig und allein deßwegen,
um die Erklärung der Erheblichkeit zu unterstützen, und ich
theile in dieser Beziehung die Ansicht des Herrn Schultheißen
Neuhaus, welcher mit Recht die Bemerkung macht, daß die so
eben verlesene Berichterstattung sehr umständlich sei und bei
Allen, welche dieselbe mit Aufmerksamkeit angekört haben,
keinem Zweifel mehr Raum lasse; überdem ist eS sehr wichtig,
so bald alS immer möglich den Zwistigkeiten, die sich zwischen
den beiden Gemeinden von Duggingen und Grellingen erHoden
haben, ein Ende zu machen. Da Herr Schultheiß Neuhaus
die Bemerkung angebracht hat, daß er im Namen des
Erziehungsdepartements sehr gerne dazu beistimme, die vom Depar-
tement durch das Projekt dem Herrn Pfarrer von Grellingen
zugesprochenen 1000 Franken zwischen den beiden Gemeinden zu
vertheilen, so ,st eS wahrscheinlich, daß die Berathung eine de-
friedigende Lösung der Sache herbeiführen würde, wenn man
nur einige hundert Franken hinzufügen wollte, um die Gemeinde
Grellingen unabhängig zu machen; es würde hinreichen, dieselbe
in die zweite Klasse aufzunehmen und ihr ein Einkommen von
achthundert «schweizerfranken jährlich zuzutheilen, daneben würde
als Grundsatz ausgesprochen, daß dem Vikar von Duggingen
500 Franken zukommen sollen, zu denen die Gemeinde noch
weiterS 300 Franken zuschießen würde; der Vikar würde dort
rcsidiren, jedoch abhängig vom Pfarrer zu Laufen sein. Noch
muß ich bemerken, daß, da die geistliche Gerichtsbarkeit nur
vom Hochwürdlgsten Bischoff von Basel ausgehen kann eS
nothwendig sein wird, sich an denselben zu wenden, um die über
diesen Gegenstand vorgenommenen Veränderungen bestätigen zu
lassen; allein das Erziehungsdepartement weiß schon, daß dieses
geschehen muß, und man kann darauf zählen, daß es nicht
verfehlen wird, demgemäß zu verfahren. Herr Schultheiß Neu-
hauS hat die Besorgniß geäußert, ob nicht die Aufstellung zweier
neuer Gemeinden mit so weniger Bevölkerung für jedwede,
allfällig anderweitige Ansprüche von solchen Ortschaften hervorrufen

könnte, welche von ihren Pfarrkirchen entfernt sind, und
ob nicht auch die Reformirten sich beschweren dürften, indem
ihre Pfarrgemeinden ungemein viel weiter ausgedehnt und weit
stärker bevölkert sind. Allein diese zweifache Besorgniß ermangelt

der Begründung, indem einerseits die Zahl und Gränzen
der Psarrgemeinden nu Allgemeinen, sowie der Gerichtsbarkeit
durch den Bischofs festgesetzt sind, der dieselben ohne dringende
Nothwendigkeit nicht abändern wird; der vorliegende Fall ist
eine ganz ausnahmsweise Sache, die nicht wieder vorkommen
kann, und man schafft hierdurch sogar eigentlich keine neue
Pfarrei, indem der für Duggingen fnnktionirende Vikar von
der Pfarrei Laufen abhängen wird i auf der andern Seite wif-
sen die Reformirten wohl, daß die Obliegenheiten der katholischen

Pfarrer weitaus mannigfaltiger sind, und daß die
Einrichtung von wesentlich anderer Art ist alS die ihrige. Infolge
depen schließe ich darauf, daß der Große Rath den Vorschlag
nicht zurückweife, fondern denselben sofort behandle, wobei ich
mir jedoch zugleich vorbehalte, das Wort noch bei der artikelweisen

Berathung besonders zu ergreifen.

von Er lach unterstützt den Antrag des Herrn
Regierungsraths Aubry namentlich aus Rücksichten der Moralität,
da der Besuch der Kirche zu Grellingen auch zum häufigen
Besuche der vielen dortigen Wirthschaften verleiten würde; sodann
auch aus Rücksicht auf das zwischen den Gemeinden Duggingen
und Grellingen schon längst waltende Zerwürfnis, welches durch
gezwungene Vereinigung beider Gemeinden in eine Kirchegemeinde
wohl nicht gehoben werden würde. Wenn dann die Dugginger,
nachdem alle ihre bisherigen Vorstellungen vergeblich waren,
sich zuletzt bei Rechtsgelehrten um Hülfe umgesehen haben, so
solle man ihnen das nicht nachtragen; es beweise dieses gerade
den großen Ernst und die Wichtigkeit, welche für sie in dieser
Sache liege.
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Schneider, Regierungsrath, älter, erklärt, mit Ver-
gnügen zu einem Entscheide im Sinne des Herrn RegierungS-
raths Aubry mitzuwirken, jedoch sofort, und nicht erst nach
einer abermaligen Untersuchung, welche völlig überflüssig sein
würde.

Jmoberstäg erklärt, daß er sich'S keineswegs zum
Gewerbe mache, mit Klienten den Regierungsräthen nachzulaufen,
sondern daß er diese Leute von Duggingen erst seit drei Tagen
kenne, und daß er geglaubt habe, als Mitglied des Großen
Rathes sich ihrer hier annehmen zu sollen.

Neuhaus, Altschultheiß, trägt nun als Berichterstatter
daraus an, das Eintreten zu beschließen und dann bei Berathung
des 1 die gewünschten Veränderungen erheblich zu erklären.
Zugleich bemerkt der Redner, er habe vorhin nicht Herrn
Fürsprech Jmoberstäg im Auge gehabt, sondern zwei Andere.

Abstimmung.
1) Sofort einzutreten .95 Stimmen.
2) Zu nochmaligerUntcrsuchung zurückzuschicken 17 „

1. „Die Gemeinde Grellingen und Duggingen bilden
zusammen eine Kirchgemeinde, welche nach dem ersten Orte
benannt wird."

Neuhaus, Altschultheiß, als Berichterstatter, trägt
nunmehr, da die anwesenden Mitglieder des Erziehungsdepartements
seiner vorhin ausgesprochenen persönlichen Ansicht nicht
widersprochen haben, darauf an, daß lediglich die zwei Grundsätze
ausgesprochen werden möchten:

1) es solle in Grellingen eine Pfarrstelle zweiter Klasse er¬

richtet werden, und die Besoldung des Pfarrers aus dem

von der Gemeinde anerbotenen Beitrag und dem StaatS-
beitrage von Fr. 599 bestehen;

2) es solle in Duggingen ein unter der Aufsicht des Pfarrers
von Lausen stehender Vikar mit einer vom Staate zu
entrichtenden Besoldung von Fr. 599 aufgestellt werden.

Wenn der Große Rath diese beiden Grundsätze jetzt erkenne,
so gehe dann die ganze Angelegenheit an das Erziehungsdepartement

zu neuer Redaktion des Dekretsentwurses zurück.

Dieser Antrag des Herrn Berichterstatters wird hierauf
ohne Widerspruch dnrchs Handmehr genehmigt.

Aus den empfehlenden Vortrag der Zustizsektion wird
dem E h e hinder n i ßd i sp e n sa ti o n s g e su che des Herrn
I. E. Nie h ans, Arzt und Wundarzt in Bern, mit 118

gegen 4 Stimmen entsprochen.

Der Herr Vizelandammann giebt der Versammlung
Kenntniß von einem so eben erhaltenen Schreiben des Herrn
Emil Fellenberg, die Anzeige enthaltend, daß Herr Altlandam-
mann Fellenberg zu Hofwyl nach einer beinahe dreiwöchigen
Krankheit in der Nacht vom 29. auf den 21. November letzt
hin verstorben sei.

Diese Anzeige wird dem Regierungsrathe übermittelt mit
dem Auftrage, die nöthigen Vorkehren zur Wiederbesetzung
der durch diesen Hinscheid im Großen Rathe erledigten Stelle
von Seite des Amtsbezirks Fraubrunnen zu treffen.

Gleichzeitig wird, einem dem Herrn Vizelandammann von
mehrern Mitgliedern geäußerten Wunsche zufolge, durchs Handmehr

beschlossen, den Großen Rath bei dem Leichenbegängnisse
des Herrn AltlandammannS Fellenberg durch eine, vom Herrn
Vizelandammann zu bezeichnende Deputation aus seiner
Mitte repräsentiren zu lassen.

Der Herr Vizelandammann bestellt nunmehr diese
Deputation in folgenden Mitgliedern:
1) Herrn Regierungsrath Schneider, älter,
2) „ alt-Landammann und Oberrichter Funk,
3) „ Amtschreiber Ha us er zu Aarberg, und an dessen

Stelle, da er wegen dringender Ämtsgeschäfte sich

entfernen müsse,

„ Staatsschreiber Hünerwadel.

Zum Schlüsse wird verlesen ein

Anzug der Herren Fetscherin, Regierungsrath, Dr.
Am mann, und 16 anderer Mitglieder, dahin gehend, daß
der Große Rath, um schwergedrückte Gemeinden und
Landesgegenden in der Unterstützung ihrer Armen auf zweckmäßige
Weise zu erleichtern, einen Kredit von Fr. 39,999 bewilligen
möchte.

Der Herr Vizelandammann erklärt nunmehr, wegen
der auf Nachmittags 2 Uhr angesetzten Feierlichkeit der Eröffnung

der Nhdeckbrücke, die heutige Sitzung als aufgehoben.

(Schluß der Sitzung nach 12 Uhr.)
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Verhandlungen
des

Großen Rathes der Republik Bern.

Ordentliche Wmterfitzung 4844. Erste Hälfte.

(Nicht offiziell.)

Siebente Sitzung.

Montag den 25. Wintermonat 1844.

(Morgens um 9 Uhr.)

Präsident: Herr Vizelandammann Blösch.

Nach dem Namensaufrufe und nach Genehmigung des

Protokolls wird als eingelangt angezeigt:

Eine Vorstellung der Privatblindenanstalt in Bern um
Genehmigung mehrerer Legate.

Die seit ihrer Erwählung zum ersten Male anwesenden
Herren Amtsrichter Hänni von Groß-Affoltern und Dr.
Scheidegger zu Huttwyl leisten als Mitglieder des Großen
Rathes den Eid.

Tagesordnung.
Die unter litt. L. 2—!2 des Traktandencirkulars bezeichneten

Wahlen.

l) Wahl eines Landammanns der Republik Bern für das

Jahr 1845.

Von 214 Stimmen fallen im ersten Skrutinium auf
Herrn Regierungsstatthalter Zaggi 115

alt-Landammann Blösch
Regierungsstatthalter Kohler
alt-Oberrichter Pequignot
Regierungsstatthalter Meßmer

u. s. w.

77
8
4
2

Erwählt ist somit im ersten Skrutinium durch absolute
Mehrheit Herr Regierungsstatthalter Zaggi zu Znterlaken.

Herr Vizelandammann eröffnet demselben das Resultat
der Wahl mit folgenden Worten:

Tit., Sie vernehmen soeben den Wunsch der Versammlung,
daß Sie sich für das Iadr 1845 an die Spitze der obersten
Landesbehörde stellen möchten. Zch wünsche, daß es Ihnen
gelingen möge, Zhre Ueberzeugung immer mit der Gunst der

Versammlung in Einklang zu bringen, und daß, wenn Ihnen
dieß nicht gelingen sollte, sie dann nach vollendeter Amtsdauer
mit eben so stolzem Bewußtsein erfüllter Pflicht abtreten mögen,
wie ich es thue. Zch will Sie fragen, ob Sie die Wahl
anzunehmen gedenken und bereit seien, den Eid zu leisten.

Iaggi, Regierungsstatthalter. Tit., Höchst unerwartet ist
mir diese ehrenhafte Erwählung; ich habe Sie nicht gewünscht
und nicht gesucht. Dabei kann ich versichern, daß, wenn ich
Ihrem Rufe folge, ich persönliche Opfer bringe. Wo aber,
besonders in kritischen Zeiten, das Vaterland ruft, da soll der
ächte Patriot persönliche Rücksichten hintansetzen und dem Rufe
des Vaterlandes Folge leisten. Zch danke Ihnen, Tit., für das
ehrenvolle Zutrauen, und bin bereit, den Eid zu leisten.

Die Eidesleistung erfolgt hierauf,

2) Wahl eines Vizelandammanns für das Zahr 1845.

Von 213 Stimmen erhalten:
Herr alt-Oberr>chter Pequignot im l. Sk. 102, im 2. Sk. 154

„ vr. Lehmann „ 13, „ 15

„ alt-Regierungsstatthalter Fromm „ 10, „ 14

„ Regierungsstatthalter Kohler „ 11, „ 5

„ alt-Landammann Blösch^) 18 (Nulle 8>.
Simon „ 9
Schnell „ 5

„ Professor Stettler „ 5

„ Fürsprech Imobersteg „ 5
u. s. w. u. f. w.

(leer — 8.)
Ernannt ist demnach durch absolutes Mehr im 2. Skrutinium

Herr alt-Oberrichter Pequignot. Derselbe spricht:

Durch den Beweis von Zutrauen, welchen Sie mir soeben
zugestehen, Tit., bin ich sehr gerührt; noch mehr bin ich es
für den Kantonstheil, den ich repräsentire, als für mich selbst.
Da ich allen politischen Parteien fremd geblieben bin, so konnte
es nicht aus diesem Standpunkte sein, daß sich Zhre Aufmerksamkeit

meiner Person zugewendet hat. Ihre Wahl richtete sich
daher weniger auf meine Person, als auf die religiösen Interessen,

deren Stellvertreter ich in besonderer Beziehung bin. In
diesem Zeitpunkt konfessioneller Zwistigkeiten wollten Sie, indem
Sie zum erstenmal einen Katholiken zum Vizepräsidenten des
Großen Rathes ernannten, ein Zeugniß der Gesinnungen geben,
von denen Sie beseelt sind. Dieses ist der Sinn, welchen ich
der Wahl beilege, die soeben den Ruf an meinen Namen richtet;

und weil ich diese Beziehung darin erblicke, darum nehme
ich die gefallene Wahl an. Unter allen andern Verhältnissen
und unter dem Einfluß anderer Gründe hätte ich die Ehre
abgelehnt, welche Sie mir erweisen wollen.

Er leistet hierauf den Eid.

') Ist als diesjähriger Vizepräsident des Großen Raths für das nächste
Hahr in gleicher Stelle nicht wahlfähig.
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3) Wahl eines Statthalters des Vizelandammanns für
das Jahr 1845.

Von 189 Stimmen erhalten:
Herr vr. Lehmann im l. Sk. 79, im 2. Sk. 126

„ Professor Stettler „ 16, „ 13

„ Fürsprech Jmobersteg „ 12, „ 18

„ Regierungsstatthalter Köhler „ 8, „ 8

„ alt-Regierungsstatth. Fromm ") „ 15 (Nulle 5)

„ alt-Landammann Simon „ 6
Schnell „ 5

„ Amtsschreiber Hauser „ 4
(leer — 8.)

Ernannt ist somit im 2. Skrutinium durch absolutes Mehr
Herr Dr. Lehmann, welcher indessen, unter Verdankung der

ibm zugedachten Ehre, die Wahl ablehnt und bittet, Jemand
anderes, der hiezu fähiger sei, zu wählen.

Tie Versammlung beschließt durch's Handmehr, sofort zu
einer neuen Wahl zu schreiten.

Don 193 Stimmen erhalten hierauf:
Herr Professor Stettler im 1. Sk. 59, im 2. Sk. 199

„ Fürsprech Jmobersteg „ 49, „ 41

„ Kernen zu Münsingen „ 14, „ 18

„ Regierungsstatthalter Kohler „ 13, II
„ Amtschreiber Hauser „11

Tabler zu Oppligen „ 8
Regierungsstatthalter Schnecberger „ 4
alt-Regierungstatthalter Fromm „ 4
Amtschreider Brötie „ 4

u. s. w.

Ernannt ist im 2. Skrutinium durch absolutes Mehr Herr
Lehenskommissär und Professor Stettler, welcher sich sofort
zur Annahme der Wahl bereit erklärt und den Eid leistet.

4) Wahl eines Schultheißen für daS Jahr 1845.

Von 292 Stimmen erkalten im 1. Skrutinium:
Herr Altschultheiß Neuhaus 171 Stimmen.

Regierungsrath von Tillier 8 „
Schultheiß von Tavel 5 „

„ Regierungsratb Weber 4 „
u. s. w.

Ernannt ist demnach im l. Skrutinium durch absolute
Mehrheit Herr Altschultheiß Neu Haus.

Herr V ize l a n d a m m a n n eröffnet demselben das Resultat
der Wahl in folgenden Worten:
Tit. Der Große Rath beruft Sie so eben mit einer Mehrheit,

die an Einhelligkeit grenzt, neuerdings zu der wichtigen Stelle
eines Schultheißen der Republik. Sie sehen, daß alle Theile
der Versammlung sich im Wunsche vereinigen, Sie noch einmal
diese Würde übernehmen zu sehen. Mögen Sie in diesem Faktum
einen neuen Ansporn finden, um in der edlen Gesinnung zu
beharren, womit Sie in einer frühern Sitzung erklärt haben,
Sie seien kein Partbeimann und wollen keiner sein. Ich lade
Sie ein Tit., sich über die Annahme der Wahl zu erklären.

Neuhaus, Altschultheiß. Empfangen Sie, Tit., meinen
verbindlichen Dank für das mir neuerdings bewiesene Zutrauen.
Ich werde trachten, indem ich die Wahl annehme, nach den
bis jetzt von mir verfolgten Grundsätzen auch fernerhin meine
Pflicht zu erfüllen, und bin bereit, den Eid zu leisten.

Die Eidesleistung findet hierauf Statt.

") Lst als dießiähriger Statthalter deS Vizelandammanns für daS
nächste Jahr in gleicher Eigenschaft nicht wahlfähig.

5) Wahl eines Vizepräsidenten des Regierungsraths
für das Jahr 1845.

Von 292 Stimmen erhalten im ersten Skrutinium
Herr Schultheiß von Tavel .174 Stimmen.

„ Regierungsrath von Tillier 13 „
„ Regierungsrath Weber 5 „
„ RegierungSrath vr. Schneider 3 „
„ Regierungsrath Tscharner 3

u. f. w.

Ernannt ist im 1. Skrutinium durch absolutes Mehr Herr
Schultheiß von Tavel, welcher die Wahl annimmt und sofort
den Eid leistet.

6) Wahl eines Präsidenten des Obergerichts.
Von 292 Stimmen erhalten im 1. Skrutinium

Herr Oberrichter Funk .193 Stimmen.
„ „ Studer 33

„ „ Kernen .17
„ „ Mani 19

„ „ Daxelhofer 8

„ Regierungsrath von Tillier 8

„ Altlandammann Blösch 7

„ Oberrichter Kurz 5

„ Regierungsstatthalter Kohler 3
u. f. w.

Ernannt ist somit im 1. Skrutinium durch absolutes Mehr
Herr Oberrichter und Altlandammann Funk.

Herr Vizelandammann, gegen den Gewählten sich
wendend: Ich brauche Sie wohl nicht darauf aufmerksam zu
machen, Tit., was für ein eminenter Beweis von Zutrauen
darin liegt, daß die hohe Versammlung Sie so eben an die
Spitze eines Tribunals berufen hat, welches für seine Verhandlungen

Niemandem als Gott und dem eigenen Gewissen
verantwortlich ist, und welches über Leben, Ehre, Freiheit und
Vermögender Bürger in letzter Instanz zu entscheiden hat. Ich
lade Sie ein, sich über die Annahme der Wahl zu erklären.

Funk, Oberrichter. Ich wage es nicht, Tit., heute eine
entscheidende Eröffnung meines Entschlusses zu geben, und muß
mir daher bis morgen Frist erbitten.

7) Wahlen in die Bittschriftenkommission an die durch
periodischen Austritt erledigten Stellen der Herren
Steinhauer, RegierungSrath, und Amtschreiber Grimm.

Von den Rathsältesten vorgeschlagen sind

1) Die Herren Regierungsräthe Bandelier und Schmalz,
2) Die Herren Hauser, Amtschreiber, und Geißbühler, Post-

direkter.

Durch offene Abstimmung werden sofort mit großer Mehrheit
ernannt:

1) Herr RegierungSrath Bandelier,
2) „ Amtschreider Hauser.

Es werden nun zur Berathung der Erheblichkeitsfrage
vorgelegt:

1) die schon am 14. Februar 1837 verlesene Mahnung des
Herrn Amtschreibers Bühler, betreffend die Widersprüche
zwischen der Administrativprozeßform vom 6. Juni
1818 und dem §. 4 der Verfassung;

2) der am 18. November 1844 verlesene Anzug des Herrn
Regierungsstatthalterö Kohl er, dahin gehend, daß der
bisherige Administrativgerichtsstand aufgehoben und
alle ordentlichen Administrativprozesse den verfassungsmäßig
bestehenden Civilgerichtsbehörden zur Instruktion und
Beurtheilung übertragen werden möchten.

Bühler, Amtschreiber, bemerkt hinsichtlich seiner
Mahnung, daß dieselbe einem von ihm bereits im Jahr 1835

gemachten und vom Großen Rathe nach einer weitläufigen Dis



kussion erheblich erklärten, seither jedoch ohne Folge gebliebenen
und, wie es sich gezeigt habe, durchaus verloren gegangenen
Anzüge rufe; er wünscht, daß die Erheblichkeit der Mahnung
ausgesprochen werde, daß aber diesmal die Sache nicht allzulange

liegen bleiben und zuletzt verloren gehen möchte.

Kohler, Regierungsftatthalter, erklärt, sich bei der
bereits vorgerückten Zeit zu Unterstützung seines Anzuges nur auf
den Hauptgegenstand desselben beschränken zu wollen. §. 4 der
Verfassung schreibe vor, daß die Ausübung der vollziehenden
und der richterlichen Gewalt in allen Stufen der Staatsverwaltung

getrennt bleiben solle. Ebenso sage §. 9l, eö sollen
außer den in der Verfassung benannten Gerichtsstellen keine
errichtet oder angerufen werden. Da nun die Verfassung im
Abschnitt III, welcher von der richterlichen Gewalt handelt,
keine andern Gerichte kenne, als das Obergericht, die
Amtsgerichte, ferner allenfalls aufzustellende höchstens sechs

Kriminalgerichte, Friedensgerichte, Handels- und Kriegsgerichte; so

sei offenbar die seit der neuen Verfassung immerfort noch
bestandene Administrativgerichtsbarkeit der Regierungsstatthalter
in erster und des Regierungsraths in oberer Znstanz verfassungswidrig

gewesen. Man habe Das zwar gleich Anfangs wohl
eingesehen, sei aber im Dränge der Umstände genöthigt gewesen,

die Administrativgerichtsbarkeit der Regierungsstatthalter
und des Regierungsratkes noch provisorisch fortbestehen zu lassen

und eine der Verfassung entsprechende Abänderung auf eine

gelegenere Zeit zu »ersparen. Da nun seither weder dem im
Zahre 1835 erheblich erklärten Anzüge, noch der Mahnung des

Herrn Amtschreibers Bühler vom Zabre 1837 Folge gegeben
worden sei, weil die vorberathenden Behörden ftetS mit
anderweitigen Geschäften überhäuft gewesen; so habe es an der Zeit
geschienen, die Aufmerksamkeit des Großen Rathes noch einmal
auf diesen Gegenstand zn lenken, damit endlich dieser offenbare
Widerspruch mit den Vorschriften der Verfassung verschwinde.
Damit aber keine weitere Zögerung in dieser Hinsicht eintrete,
wünscht der Herr Anzüger, der Große Rath möchte nicht bloß

3 -
jene Mahnung und diesen Anzug jetzt erheblich erklären,
sondern sofort dem Kollegium von Regierungsrath und Sechszehner
die Weisung ertheilen, noch im Laufe der gegenwärtigen Session

dem Großen Rathe hierüber ein Gutachten abzugeben.

Zaggi, Regierungsftatthalter, erklärt sich mit dem Anzüge
völlig einverstanden und bedauert, daß der Administrativprozeß
nicht schon längst aufgehoben sei. Da der Civilprozeß auf der
Verhandlungsmaxime beruhe, der Administrativprozeß hingegen
eine Mischung der Verhandlungsmaxime und der Untersuchungs-
maxime sei, so entstehe hieraus in manchen Fällen große
Rechtsungleichheit, wofür der Redner ein Beispiel anführt.

Abstimmung.
1) Für Erheblichkeit sowohl der Mahnung,

als des Anzuges Handmehr.
2) An Regierungsrath und Sechszehner eine

Weisung im Sinne des Herrn
Regierungsstatthalters Kohler zu erlassen Handmehr.

Herr Vizelandammann zeigt der Versammlung an,
daß er sich auf verschiedene ihm gemachte Bemerkungen hin
veranlaßt gesehen habe, die am Samstag bestellte Abordnung
zu dem Leichenbegängnisse des Herrn Altlandammanns Fellenberg

noch durch Herrn Gerichtspräsident Revel und Herrn
Rickli von Wangen zu vermehren.

(Schluß der Sitzung nach 2 Uhr.)
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Präsident! Herr Vizelandammann Blösch.

Nach dem Namens a u fr ufe und nach Genehmigung des

Protokolls wird a!S eingelangt angezeigt!

Eine Vorstellung deS I. Hutzli, gewefenen Zollners bei

der Neudruck, um Ertheilung einer Pension.

Herr Vizelandammann zeigt an, daß eö nunmehr
um die Beeidigung deS gestern zum Präsidenten des Oberge-
richts ernannikii Herrn Funk zu thun sei, da derselbe erklärt
habe, diese Wabl anzunehmen.

Funk. 2ch nehme die ehrenvolle Wahl an, Ttt. Dieses
geschieht mit dem innigsten Danke für das mir bewiesene
Zutrauen und ich südle ganz daS Gewicht und die Last der Ob-
liegenheiten, welche Sie nur dadurch auferlegen. Unter
Anrufung des göttlichen Beistandes werde ich mir Mühe geben,
denselben so weit möglich ein Genüge zu leisten. Ich anerkenne
und verehre dabei auch diejenigen Mitglieder, welche gewiß
in edler Gesinnung und redlichem Gefühle geglaubt haben,
daß irgend ein anderer Mann an diese Stelle berufen werden
sollte. Ich bin bereit, den Eid zu leisten.

Die Eidesleistung erfolgt.

Wahl eineö Mitgliedes des Obergerichts.au die

Stelle des zum Präsidenten ernannten Herrn Funk.

Von l9l Stimmen erhalten!
Herr Fürsprech Zmobersteg im l. Skr. 82, im 2. Skr. 169

„ GerichtSpräs. Hermann „ 81, „ 56

„ Regs. Statrh. Kohler „ 18, „ >2

„ GerichtSpräs. Müller „ 11, „ 19

„ GerichtSpräs. Haas 11,

„ Oberstlieut. Gerwer „ 7

„ GerichtSpräs. Manuel „ 6

„ Fürsprech Sun „ 4

u. s. w.

Ernannt ist somit im 2. Skrutinium durch absolutes Mehr
Herr Fürsprech 2 modersteg.

Zmobersteg. Vorerst, Tit., meinen verbindlichen Dank.
Wenn ich die Stelle eines Oderrichters annehme, so weiß ich

zum Voraus, welche Aufgabe ich da übernehme, indem ich

während 2 Iahren im Falle gewesen bin, dieselbe kennen zu

lernen. Dabei kann ich versichern, daß, wenn vielleicht Viele
von Ihnen wegen meiner entschiedenen politischen Gesinnung
geglaubt haben, es sei nicht der Ort, Männer mit solch
entschiedener politischer Gesinnung in das Obergericht zu wählen,
dieselben überzeugt sein dürfen, daß ich in der Ausübung der
Eerechtigkeitspflege nichtsdestoweniger Jedem, sei er schwarz,
weiß oder àlo miliem, Recht halten werde. Um indessen
meine als praktizirender Anwalt übernommenen Geschäfte zu
liquidiren, muß ich die hohe Versammlung bitten, meinen
Amtsantritt erst aus den 1. Januar festsetzen zu wollen.

Nach geschehener Beeidigung des Herrn Zmobersteg wird
seinem Wunsche in Betreff des Amtsantrittes durchs Handmehr
ensprochen.

Z a g e s o r d n u n g.

Zu Vornahme der S ech S z e d n erwa h lein für das Jahr
l845 werben an !72 Anwcsende Stimmlisten ausgetheilt.

Vortrag von Regierungsralh und Sechszednern nebst De-
kretsentwurs, betreffend dw Verlegung des Amtssitzes von
Aarwangen nach Langenthal.

Ohne die Vortheile der Verlegung des Amtssitzes der obersten

Verwaltung-; - und Gerichtsbeamten des Amtsbezirks und
ihrer Vürcaux nach Langenthal nochmals im Einzelnen
nachzuweisen, spricht sich der Vortrag hauptsächlich gegen eine nur
partielle Verlegung des Amtssitzes, wonach, wenn auch der
Si des Regierungsstatthalters nach Langenthal verlegt würde,
zedenfalls derjenige des Gerichtspräsidenten so wie die Amt-
ichreiberei und die Amtsgerichtschreiberei in Aarwangen gelassen
werden sollte, entschieden aus, indem dadurch der Geschäftsverkehr

vielsach gehemmt werden müßte. Sodann werden auch
die finanziellen Einwendungen gegen die Verlegung ausführlich
beleuchtet. Der Vortrag gebt dabei von der Voraussetzung
aus, „daß die Verlegung deS Amtssitzes von Aarwangen nach
Langenthal nicht im speziellen Interesse diejer letzteen Gemeinde,
sondern zur Erleichterung deS Verkehrs der Staatsbeamten mit
den Bewohnern deS größten Theils des Amtsbezirks geschehe,
folglich eine Maßregel von öffentlichem und allgemeinem Nutzen
sei, deren Kosten demnach dem Staate auffallen sollen; daß
indessen die Gemeinde Langenthal allerdings vorzugsweise vor
den übrigen Gemeinden deS Amtsbezirkes die günstigen Folgen
dieser Verlegung des Amtssitzes in ihre Mitte zu genießen habe,
und deßhalb, wie sie es selbst auch fühlt, verhältnißmäßige
Leistungen zu den daherigen Einrichtungen billiger Weise von ihr
verlangt werden können." Als Aufgabe deS Staates wird
nunmehr bezeichnet, „die Herstellung der nöthigen Lokalien für die
Audienzzimmer des Regierungsstatthalters und des Amtsgerichtspräsidenten

nebst Dependenzen für die Amtschreiberei und
Amtsgerichtschreiberei, für die Landjägerwohnung und die Gefangenschaften."

Zufolge der vom Baudepartement aufgenommenen
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Pläne und Devise ist das dem Staate angehörende Zoll- und
WaagbauS in Langenthal geräumig genug, um einen Theil
dieser Lokale zu enthalten, nämlich im Erdgeschosse: ein Zimmer

sür die Amtschreiberei, eineS sür die Amtsgerichtschreiberei,
gemeinschaftlich für beide ein Kabinet und ein Wartzimmer,

und endlich zwei Archivzimmer; im Slvckwerk: ein
Audienzzimmer nebst Kabinet für den Regierungsstatthalter,
ein Audienzzimmer nebst Kabinct sür den Amtsgerichtspräsiden-
ten und ein Wartzimmer. Zur Einrichtung der Gcfangenschasls-
lokalien, Verhör- und Polizeizimmer aber ist in Langentbal
kein Staatslokal vorbanden u. s. w. Hingegen besitzt Langentbal

ein großes GememtehauS, in dessen leeren Räumen d-e

bezeichneten Lokalien ohne großen Kostenauswand angebracht
werden könnten u. s. w. Die Kosten sämmtlicher lurch Ver-
setzung des Amtssitzes verursachten Bauten werden in runder
Summe aus Fr. 16,099 angesetzt, wobei zcdoch der Gebrauch
m Betracht komme, der nach der Verlegung des Amtssitzes
von den vakant gewordenen Slaatsgebäulichkeiten zu Aarwangen
gemacht werden würde, und deren jährlicher Ertrag dann jedenfalls

größer werden müsse als der disberige.
Von Seite der Gemeinde Langenthal hat man fordern zu

follen geglaubt:
I) daß sie das Stück Land von 250 m Fuß nordwestlich vom

Waaghaufe, welches nöthig ist, um der Landiägerwodnung
den gehörigen Eingang und Licht zu verschaffe», auf lbre
Kosten ankaufe und unentgeldlich zur Verfügung des Staats
stelle;

2i daß sie die zur Einrichtung der Gefangenschaften sammt
Dependenzen nöthigen Räume im Eemeindbause dem Staate
unentgeldlich überlasse, und dessen freies Verfügungsrccht
über diese Lokalitäten anerkenne, so lange sie zu dem
genannten Zwecke gebraucht werden;
daß sie zu den sämmtlichen Bauten die erforderlichen Fuh-
rungen leiste.

ES haben hierauf sowohl der Burgerratb als der Gemein-
deralh von Langenthal kraft der ibnen ertbeilten Vollmacht die
bei den Akten liegende eventuelle Verpflichtung ausgestellt, im
Falle der wirklichen Verlegung des Amtssitzes nach Langenthal
obige Leistungen übernekmen zu wollen.

Dem Vortrage ist ein nach obigen Grundzügen abgefaßter
und vom RegierungSrath und SechSzehnern empfohlener Dekrets-
entwurf beigefügt.

Herr V iz e l a n da m m a n n. Bereits in der Sitzung vom
1!>. Februar bat der Große Rath beschlossen, im Allgemeinen
in diesen Gegenstand einzutreten, bingegen denselben zu
nochmaliger Untersuchung zurückzuschicken. Nach der Art und
Weise, wie die Sache im Publikum angesehen wird, scheint cS

mir angemessen, heute wiederum eine doppelte Umfrage zu
eröffnen, vorerst über das sofortige Eintreten, nachher über den
Gegenstand selbst.

von Tavel, Schultheiß, als Berichterstatter. Ich will
Ihrer Zeit Rechnung trage», Tit. Der Große Rath hat am
1!1. Februar mit großer Mehrheit entschieden, im Allgemeinen
in diesen Gegenstand einzutreten, dabei bat er aber bei der
waltenden Verschiedenheit der Ansichten sich gegen das sofortige
Eintreten ausgesprochen und dem Regierungsralbe aufgetragen,
Mehreres noch näher zu untersuchen. Der Regierungsratk bat
geglaubt, bei dieser zweiten Untersuchung vorzüglich Daszenige
im Auge haben zu lollen, worüber eine nähere Untersuchung
hier in der Diskussion gewünscht worden war, nämlich die
verschiedenen nöthigen Bauten, die daberigen Kosten und die von
der Gemeinde Langentbal allfällig zu erwartenden Leistungen
u. s. w. Das Finanzdepartement hat den Kostenspunkt untersucht,

daS Daudepartement bingegen das Technische der Bauten.
Die Resultate beider Untersuchungen sind im schriftlichen
Vortrage enthalten. Was sodann die Hauptfrage betrifft, nämlich
ob die Verlegung des Amtssitzes an und für sich zweckmäßig
sei: so ist das diplomatische Departement noch immer der gleichen

Ansicht, wie früher, indem die Lage LangentbalS, alS viel
centraler, den Wünschen der Amtsdewohner besser entspreche,
als Aarwangen. Auch Regierungsratb und Sechszehner sind,
wiewohl in sehr kleiner Mehrheit, für die Verlegung. Man

bat untersucht, ob die Mehrheit der Bewohner des Amtsbezirks
diese Verlegung wünsche, und man glaubt — Ja. Ferner hat
man untersucht, ob diese Verlegung auch für die Verwaltung
selbst wünschenswertd wäre, und man glaubt, auch diese Frage
bejahen zu können. Die Gründe für und wider sind Ihnen,
Tit., bestens bekannt, da diese Angelegenheit schon früher
einmal bier deS Langen und Breiten erörtert worden ist. Was
vor Allem aus gewünscht werden muß, ist, daß Sie heute einen
definitiven Entscheid fassen möchten, damit die Bewohner des

Amtsbezirks wissen, woran sie sind, und damit die gegenseitige
Aufregung endlich einmal aufhöre. Was die Leistungen der
Gemeinde Langentbal betrifft, so war Letztere zu viel größern
Opfern bereit; da aber der Regierungsrath glaubt, es solle sich

ta mcbt um Bevorrechtigung eines Orts bandeln, sondern einzig

darum, ob die fragliche Maßregel im allgemeinen Interesse
der Gegend und der Verwaltung liege, so dielt er es nicht für
angemesfln, der Gemeinde Lang-nthal für den Fall der
Verlegung deS Amtssitzes größere Lasten auszulegen, alS denjenigen
andern Lokalitäten auferlegt sind, welche ebenfalls die ersten
Beamten ihrer Bezirke bei ibnen besitzen. Dader wurde von
der Gemeinde Langentbal nichts Anderes verlangt, alS die Ad
tretung des nöthigen Landes für eine Landiägerwodnung, eines
Raumes im Eemeindedause für Gefangenschaften u. s. w. und
dann die Fuhrungen für die nöthigen Bauten. Die Gemeinde
Langentbal ist also keineswegs von ihren anfänglich gemachten
Aufbietungen zurückgegangen, sondern die Regierung hat erklärt,
nichts Anderes zu verlangen. Sie, Tit., werden nunmebr entscheiden.

Soviel an mir, empfehle ich Ihnen den Dekretsentwurf
zu sofortiger Behandlung in Klotio und zur Annahme.

Auf Verlangen des Herrn Obergerichtspräsidenten Funk
wird verlesen:

Eine vom 16. November l8ss4 datirte Vorstellung des
GememderatbeS von Aarwangen, welche eine zu Gunsten
der Verlegung des Amtssitzes von Aarwangcn nach Langentbal
verfaßte und im Druck erschienene Vorstellung Schritt für Schritt
zu widerlegen sucht und den Schluß zieht, es möchte der Große
Rath ni den Antrag zu Verlegung des Amtssitzes von Aarwangen

nach Langenthal nicht eintreten, sondern darüber zur
Tagesordnung schreiten.

Aus Verlangen deS Herrn Amtsschaffners G feller wird
sodann verlescn:

Die vom 27. August 18-tss datirte, den Mitgliedern des
Großen Rathes gedruckt ausgetheilte Vorstellung für die
Gemeinden Rohr bach, Melchnau, GondiSwyl, Neisis-
wyl, Bußwvl, M a dis w yl, Rütschele n, L otzw yl,
Ob er steckbolz, U n te r st e ck b o lz, Bleienbach, Scho-
ren und Langentbal, dahin gehend, daß der Große Rath
die Anträge deS Regierungsrathes bezüglich auf die Verlegung
deS Amtssitzes von Aarwangen nach Langenthal genehmigen
möchte.

Man, gewesener Staatsschreiber. Zwei Gründe bewegen
mich, in dieser Sache daS Wort zu ergreifen; erstens ist hicbei
wohl Niemand unparteiischer, als ich, und zweitens habe ich
diesen Sommer Gelegenheit gehabt, nähere Kenntniß von den
Lokalitäten in Langenthal zu nehmen. Ueber die Distanzen,
über Gewinn oder Verlust für den Staat will ich nicht eintreten

u. s. w., sondern ich komme sofort aus die Hauptsache selbst.
Ich gebe allerdings davon aus, daß Langenthal durchaus sür
einen Amtssitz besser gelegen wäre, alS Aarwangen; dann aber
ist die zweite Frage die: Will man etwas Definitives machen, oder
nur etwas Provisorisches^ Will man nur etwaS Provisorisches,
so ist alles, was im Gutachten vorgeschlagen wird, durchaus
am Orte; will man aber etwas Definitives, dann muß ich glauben,

daß man den Großen Rath eben so sehr nach und nach in
große Kosten hineinführen wolle, wie dieß in Ansehung von
Ltttraßenkorrektionen und neuen Straßenanlagen schon mehrmals
geschehen ist. Wenn vorgeschlagen wird, auf dem geräumigen
Gemeindebauft zu Langenthal Gefangenschaften einrichten zu
lassen, wo dieselben in der That nicht sehr theuer zu stehen kämen,
so frage ich :Ist das nicht ein Provisorium Oder wird der Staat
beständig öffentliche Gefangenschaften kaben wollen in einem Ge-



bäude, das nicht dem Staate gehört Ob die Gefangenschaften zu
Aarwangen barbarisch seien, wie die Vorstellung von Langen-
thal sagt, oder nicht, das weiß ich nicht; man wird indessen
auch die neuen Gefangenschaften in Langenthal wenigstens so

einrichten müssen, daß sie Sicherheit gewähren, abgesehen davon,
daß dort hölzerne Treppen sind, wo bei einem entstehenden
Brande die Gefangenen der Gefahr ausgesetzt sind, gebraten zu
werden. Richtet man die Gefangenschaften dort ein, so muß
auch ein Verhörzimmer dabei sein und eine Wohnung für den

Landjäger, welcher die Gefangenen hüten soll. Das Alles kann
auf diesem Gemeindehause jgennß nur provisorisch eingerichtet
werden, aber nicht für einen definitiven Zweck. Man bat mir
auch das sogenannte Zollhaus gezeigt. Ich weiß wohl, daß man
z. V. in einem Kriegsschiffe allerhand Sachen zusammendrängt. Ob
wir nun da ähnliche Bauarten einführen wollen, ist m.r nicht
deutlich. Wenn man auch nicht allen Beamten obrigkeitliche
Wohnung geben kann, so halte ich es doch immer für einen
Vortheil, wenn wenigstens einzelne derselben in Amtswohnungen
untergebracht werden können, gegen — wenn man keinem einzigen
eine Wohnung in Staatsgebäuden anweisen kann. Zch habe
sieben Jahre lang ein Amt verwaltet, aber es ist mir nie deutlich

geworden, wie man gut administriren kann, wenn man für
ein jedes Geschäft in ein anderes Haus gehen muß. Viel wichtiger

indessen ist noch, was rücksichtlich der Schreibereien gesagt
wird. Der Amtsbezirk Aarwangen gehört zu den größeren und
volkreicheren Amtsbezirken, wo also viele Geschäfte in den beiden

Schreibereien sind. WaS für Lokale werden nun für diese

Schreibereien vorgeschlagen? Sie heißen zwar im Vortrage
„Zimmer", aber laut dem Plane ist jedes dieser Zimmer 20 und
etliche Fuß lang und ungefähr ebenso breit Wenn man nun
bedenkt, wie viele Tische, Schränke, Stühle u. s. w. m einer
solchen Schreiberei nöthig sind, so kann ich nicht begreifen, wo
dann noch die Leute stehen sollen, die dort Geschäfte haben

u. s. w. Ich glaube, selbst zwei nicht ganz kleine Zimmer seien

für jede der beiden Schreibereien nicht zuviel, und daher könne
wohl nicht mehr als eines der beiden Sekretariate in jenem
Zollhause Platz finden. Alles das hat mich in der Ueberzeugung
befestigt, daß das Vorgeschlagene nur ein Provisorium ist.
Gewiß schon in drei oder vier Jahren würde man sehen, daß beide

Sekretariate unmöglich länger da beisammen bleiben können;
es wäre nicht gesorgt für die Geschäfte, nicht sür die Sicherheit

der Schriften. Ebenso würden bald neue Gefangenschaften
etablirt werden müssen. Von den Wohnungen will ich nur nicht
reden. Zch hatte Langenthal seit langer Zeit nicht mehr gese- -

hen, und habe daher mit g' vßer Freude bemerkt, wie dieser Ort
unterdessen zugenommen. Ich habe mich aber auch überzeugt,
daß, wenn dort viel gebaut worden ist, man doch nicht für die

Spekulation baut, sondern für daS Bedürfniß. Ob man nun
da für die verschiedenen Beamten eine gar große Auswahl au
Wohnungen habe, das ist mir wenigstens nicht deutlich. Ich
mache bloß daraus aufmerksam, daß das Vorgeschlagene nur
eines von beiden ist, entweder ein Provisorium, wo man später sehen

wird, was man will; oder aber eine definitive Maßregel, wo
man dem Großen Rath jetzt bloß sagt, daß man für den Augenblick

Fr. 10,000 darauf verwenden solle, wo man aber dem

Großen Rathe nicht sagt, daß in 10 bis 16 Jahren dann noch
Fr. 60,000 bis 70,000 werden nachfolgen müssen. Wenn so

etwas vor den Großen Rath kömmt, so soll die Sache deutlich
und klar vorgelegt werden. Findet der Große Rath die

Verlegung des Amtssitzes nach Langenthal zweckmäßig, — und ich halte
dieselbe allerdings für zweckmäßig, — so erkenne man das, spreche
dann aber gleichzeitig aus, es sei eine Summe von wenigstens
Fr. 80,000 darauf zu verwenden. Es würde sich dann fragen,
ob die Gemeinden des Amtsbezirks angemessene Beiträge und
Leistungen übernehmen wollen. Wäre das der Fall, so soll sich's
der Staat nicht gereuen lassen, seinerseits die nöthigen Summen
darauf zu verwenden. Wäre das aber nicht der Fall, so möchte
ich die Sache lieber zurückschicken. Handelt es sich hingegen
bloß um ein Provisorium, so kann einstweilen von einem
Verkaufe der Amtsgebäude zu Aarwangen nicht die Rede sein,
sondern der Staat muß dieselben behalten, um sie im Nothfalle
wiederum benutzen zu können. Was die Domainen betrifft, so

geKören diese nicht hieher, und wenn man in einer der
abgelesenen Vorstellungen diese Domainen mit in Berechnung ge-

zogen hat, so konnte das nur geschehen, um Einem Sand in die
Augen zu streuen. Ich möchte also dem Regierungsrathe den
Auftrag geben, zu zeigen, wie die Verlegung des Amtssitzes nach
Langenthal definitiv stattfinden könne, worunter ich dann aber
verstehe, daß beide Sekretariate angemessene Bureaux mit festen
Archiven erhalten, und daß gehörige Gefangenschaften erbaut
werden, die dem Staate bleibend gehören. Kann man dann
noch zeigen, daß die einen oder andern Beamten auch Wohnungen

haben, so werde ich darin nur etwas sehen, was nöthig ist.
Ich möchte also heute nicht definitiv in den Antrag eintreten,
sondern die Sache unter diesem Gesichtspunkte zurückschicken.

von Tavel, Schultheiß, als Berichterstatter. Dem vom
Herrn Präopinanten gemachten Einwurf, daß das Vorgeschlagene

nur ein Provisorium sei, kann ich nicht beipflichten. Es
giebt allerdings Amtsbezirke, wo die fraglichen Lokalien geräumiger

sind, indessen bat der Rcgierungsrath bei Untersuchung
der Sache auf alles Rücksicht genommen, was in dieser Hinsicht
für eine gute Amtsführung nöthig ist. Jedenfalls müßte ich
mich am meisten gegen den Antrag erheben, diese Sache noch
einmal zurückzuschicken, und ich muß lebhaft wünschen, daß der
Große Rath darüber definitiv entscheide und zwar heute, damit
die jetzt schon allzulange waltenden Umtriebe und Zerwürfnisse
aufhören.

Herr V i c el a nda m m a n n, um seine Meinung gefragt,
theilt die soeben vom Herrn Berichterstatter ausgesprochene
Ansicht, daß es ein Glück wäre, wenn die Sache endlich einmal,
sei es so oder anders, entschieden würde.

Abstimmung.
1 Heute einen definitiven Entscheid zu fassen 98 Stimmen.

Den Gegenstand zu nochmaliger
Untersuchung zurückzuschicken 24 „

2) Für Berathung des Dckretsentwurfs in
«lubo Handmehr.

Herr V icelan da m m a n n eröffnet nun die Umfrage über
den Dekretsentwurf selbst.

von Tavel, Schultheiß, aiS Berichterstatter. Dieses Dekret

enthält vier Artikel: 1) den Grundsatz der Verlegung des

ganzen Amtssitzes nach Langenthal; 2) die Bewilligung eines

Kredits von Fr. 16,000 sür diesen Zweck; 3) die Verpflichtungen

der Gemeinde Langenthat und 4) die Vollziehungsbestim-

mungen. Sie, Tit., werden nun entscheiden.

Mühlemaun, Negieruugsstatthalter, geht von der

Ueberzeugung aus, daß, wenn dem Antrage des Regierungsrathes
entsprochen werde, daraus eine Menge ähnlicher Gelüste und

Begehren hervorgehen werden; denn die Amtsbezirke Wangen,
Trachselwald, Signau, Niedersimmenthal, Laupen u.s. w. seien

theils in ganz ähnlicher, theils vielleicht in noch nachtheiligerer
Lage hinsichtlich ihrer Amtssitze. Wolle man daher das

allgemein» Wobt und nicht bloß dasjenige einer einzelnen Ortschaft
im Auge haben, so sei es Pflicht, die Frage einer zweckmäßigen

Einrichtung und Emtheilunq der betreffenden Amtsbezirke über-

Haupt zum Gegenstände der Untersuchung zu machen. Namentlich

würde es sich dabei fragen, ob es nicht zweckmäßig wäre,

einzelne Bestandtheile gewisser allzu ausgedehnter Amtsbezirke

von denselben abzutrennen, und je nach Umständen einen neuen

Amtsbezirk daraus zu bilden. Bezüglich aus die Kosten und

andere Folgen sodann scheine Herr AltstaatSschreiber Map den

Nagel aus den Kops getroffen zu haben. ES liege unter der

W'.Gde der Republik, die vier ersten Beamten eines großen

Amtsbezirks gleichsam aufs Blntte zu setzen und es darauf
ankommen zu lassen, ob der eine oder andere derselben oder ob

aar keiner Wohnung finde. Es sei zwar möglich, daß diese

Beamten um gutes Geld Wohnungen erhalten, wenn und so lange

sie nämlich alles erfüllen, was etwa einzelne einflußreiche Männer

wünschen. Wenn aber der Beamte, welcher daS Gesetz

Handhaben muß, dadurch gegen die Ansichten dieser Einzelnen

oder einer ganzen Gemeinde verstoße, und man ihm dann dort

keine Wohnung mehr gewähre, was er dann thun solle? AuS



diesen Gründen schließt der Redner wenigstens sür jetzt gegen
die Annahme des Dekretsentwurfs.

Schneeberge r beruft sich bezüglich auf die Zweckmäßigkeit

und Wünschbarkeit der Sache selbst theils aus die frühere
Diskussion, theils auf die Akten. Selbst Herr Altstaatsschreiber
May anerkenne, daß Langenthal sich sür den Amtssitz besser

eigne, als Aarwangen. Wenn aber derselbe u. A. die für
die beiden Sekretariate vorgeschlagenen Lokale zu klein finde,
so müsse er nicht vergessen, daß die Verhältnisse sich seit der

Zeit, da er Amtmann von Courtlary war, geändert haben, daß

jetzt in zedem Amtsbezirke zwei Sekretariate, statt wie früher
nur eines, seien, und daß mithin jedes einzelne Bureau nicht
mehr so groß zu sein brauche u. s. w. Die von Herrn Regie-
rungsstatthaller Mühlemanu angedeutete allgemeinere Maßregel
sodann würde hinsichtlich der Kosten unendlich weiter führen,
als was hier gewünscht werde. Gegen Langenthal werde auch
angebracht, dasselbe habe schon ohnehin mancherlei Vortheile
hinsichtlich der Straßen, der Wochenmärkte u s. w. Gerade
diese Umstände aber machen eS sür das Publikum wünschens-
wcrth, die obersten Dezirksdeamten in Langenthal finden zu
können, und sie nicht in dem entlegenen Aarwangen aussuchen
zu müssen. Die Straßen übrigens habe Langenthal selbst ge-
macht und zwar mit sehr großen Anstrengungen und Opfern
der einzelnen Bürger. Daß Aarwangen sich gegen die Verlegung

wehre, sei sehr natürlich; das Wohl einer einzelnen
Gemeinde könne aber gegenüber den Bedürfnissen eines ganzen
Amtsbezirks nicht in Betracht gezogen werden. WaS die
Unterbringung der verschiedenen Beamten betreffe, so sei offenbar
in Langenthal mehr Gelegenheit da, anständige Wohnungen zu
finden, alS in Aarwangen, wo, wenn der jetzige Herr Regie-
rungsstatthalter, welcher dort allerdings ein schönes HauS
besitze, unversehens ersetzt werden müßte, man in Verlegenheit
sein würde, einem neuen Regierungsstatthalter Platz zu geben.
Auch die Gefangenschaften zu Aarivangen seien meist schlecht und
unzweckmäßig, theils wirklich unmenschlich u. s. w. Ob m?m
denn zu den vorberathenden Behörde» so wenig Zutrauen habe,
daß, wenn dieselben sagen, eine Sache koste Fr, 10,000, man
hier erkläre, sie werde bei Fr. 100,000 kosten d Der Redner
schließt zum Antrage des RegierüngSraths.

Dr. Amman» rechtfertigt vorerst die petitionirendeu
Gemeinden gegen den ihnen in der Vorstellung der Gemeinde
Aarwangen gemachten Vorwurs, alS beruhe ihre Vorstellung
nicht auf wirklichen Beschlüssen, als sei die staltgehabte
Versammlung nur von einigen Einzelnen zusammengetrommelt worden

und als seien seit der frühern Vorstellung einige Gemeinden
davon zurückgetreten. Die Unterzeichner der fraglichen

Petitionen seien allzusehr Ehrenmänner, a!S daß sie ohne Auftrag

ihrer Gemeinden im Namen derselben aufgetreten wären,
und wenn die letzte Petition einige Namen von Gemeinden
weniger an der Spitze trage, als die frühere, so rühre Das
daher, weil diese Gemeinden Bestandtheile der Kirchgemeinde
Rohrbach seien und mithin an der stattgehabten Versammlung
durch die Vorgesetzten dieser Gemeinde vertreten waren.
Bezüglich auf die Sache selbst zeigt der Rebner, wie höchst unbequem

es sür die Mehrzahl der Bewohner des Amtsbezirks sein
müßte, jetzt nach zwölf Jahren, während welcher der Amtssitz
wenigstens des Regierungestatthalters in Lotzwyl war, wiederum
nach Aarwangen an das äußerste Ende des Amtsbezirks gehen
zu müssen u. s. w. Er erklärt daher in erster Linie, zum
vorgeschlagenen Entwürfe zu stimmen, trägt aber, wofern dieß
nicht gefallen sollte, in zweiter Linie darauf an, daß wenigstens
der Regierungsstatthalter angewiesen werden möchte, seine
Audienzen in Langenthal zu ertheilen, wie dieß vom Regierungsrathe

bereits provisorisch verfügt worden sei.

Funk, Obergcrichtspräsident, bemerkt, die vom Amts-
bezirke Aarwangen zu Gunsten der Verlegung des Amtssitzes
vorgebrachten Gründe finden, wie bereits gesagt worden, ihre
Anwendung auch auf manche andere Amtsbezirke, also solle
man sein Augenmerk auf den ganzen Kanton richten und nicht
bloß auf den Amtsbezirk Aarwangen. Ferner habe ja der
Regierungsrath bereits angeordnet, daß der Regierungsstatthalter
seine Audienzen zu Langenthal ertheilen solle. Dieß befriedige,

wenn gleich die Vorstellung der petitionirendeu Gemeinden in
höchst unziemlichen und empörenden Ausdrücken sich darüber
auslasse, im Wesentlichen den größten Theil des Amtsbezirkes
und namentlich die Gemeinde Langenthal. Ob dabei der
Regierungsstatthalter seinen Privatwohnsitz zu Aarwangen habe
oder nicht, sei gleichgültig; die Hauptsache sei, daß die
Amtsführung pünktlich, mit Fleiß und Eifer geschehe. Daß denn
der Staat gleichsam ein Servitut aus einem ihm nicht zuständigen

Boden erwerben wolle, indem vorgeschlagen werde, auf
dem Gemeindehause von Langenthal Gefangenschaften einzurichten

— sei nicht wohl zulässig. Ueberdaupt pflichtet der Redner
den von Herrn Altstaatsschrcrber May ausgesprochenen Ansichten

bei, indem er ebenfalls dafür hält, die letzt in Aussicht
gestellten Uebersiedlungskosten von Fr. 16,000 seien ein bloßer
Anfang, und man werde später noch viel weiter gehen müssen;
hingegen möchte er den Gegenstand nicht noch einmal
zurückschicken sondern schließt geradezu aus Verwerfung des Dekrets.

Kernen zu Münsingen bittet, auf die Konsequenzen des

heutigen Beschlusses zu sehen, und zwar sei dieß um so wichtiger,
als dieser Fall der erste dieser Art sei, der vor den Großen
Rath gebrächt wurde, und als daher die Folgen davon weiter
gehen könnten, als man sich nur vorstelle. Während man jetzt
von einer Seite her glaube, die Mehrheit der Bewohner eines
Amtsbezirkes zufrieden zu stellen, könne man leicht in andern
Bezirken Unzufriedenheit hervorrufen. Jedenfalls wäre es unter
der Würde der Regierung, sich durch das von Langenthal
angebotene Opfer bestimmen zu lassen; die Regierung solle einzig
und allein fragen: Was ist zweckmäßig'? Sei die Sache
zweckmäßig, so solle die Regierung die Kosten einzig bestreiken. Der
Redner schließt aus den angebrachten Gründen gegen die
Annahme des Dekrets.

Stettler hat daS frühere Mal für eine nochmalige
Untersuchung der Sache gestimmt, besonders weil eS den Anschein
hatte, als wolle man der Gemeinde Langenthal einen Gefallen
erweisen, während man einzig darauf sehen solle, waS im
allgemeinen Interesse gegründet sei. Nun sprechen aber wirklich
viele Gründe für die Verlegung des Amtssitzes nach Langenthal.
Namentlich sei die bisherige Zersplitterung der Archive deS

Amtsbezirks Aarwangen ein großer Uebelstand; ähnlich verhalle
es sich mit den Gefangenschaften, deren sich nur wenige gute
und brauchbare zu Aarwangen befinden. Daß man in Langenthal

den betreffenden Beamten keine Amtswohnungen anweisen
könne, sei allerdings ein Uebelstand, welcher sich aber in andern
Amtsbezirken ebenfalls vorfinde. Durch diejenigen Leistungen,
welche man jetzt von Langenthal verlange, gerathe die Regierung

nicht mehr in solche Abhängigkeit von dieser Gemeinde,
wie dieß durch Annahme der frühern Anerbietungen der Fall
gewesen wäre. Was die befürchteten Konsequenzen betreffe, so

sei doch hier ein großer Unterschied darin, daß die Regierung
zu Langenthal ein geräumiges obrigkeitliches Gebäude besitze,
was in andern Ortschaften anderer Amtsbezirke, wo ähnliche
Begehren auftauchen möchten, nicht der Fall sei. Der Redner
stimmt daher jetzt für Annahme deS vorgelegten Entwurfes.

Buch müller hebt zu Unterstützung des regierungsräth-
lichen Antrages hauptsächlich hervor, wie wünschenswerth es

sei, daß der Regierungsstatthalter und der Gerichtspräsident am
gleichen Orte wohnen, weil dann beide Beamte, statt durch
zeitraubende Korrespondenzen, sich mündlich mit einander über
Gegenstände ihrer Amtsthätigkeit besprechen können. Auch das
Publikum, welches an Markttagen ohnehin nach Langenthal
komme, werde hinsichtlich seiner Geschäfte mit den betreffenden
Beamten wesentlich durch die beantragte Maßregel erleichtert.

Jmobersteg erinnert einerseits an den §. 80 der
Verfassung, welcher die Aufstellung von höchstens sechs Kriminalgerichten

in Aussicht stelle; andrerseits weist er auf die stets
zunehmende Vermehrung der Geschäfte in Kriminal-, Civil-
und Polizeisachen hin, vermöge welcher die bisherigen Gerichtsbehörden

zuletzt nicht mehr ausreichen werden. Bald dürfte
sich hieraus die Nothwendigkeit einer andern Eintheilung der
Bezirke im Allgemeinen ergeben, welche dann zu großen
Auslagen führen werde. Namentlich aus dieser Rücksicht könne er
nicht zum vorliegenden Antrage stimmen.



Gseller halt dagegen die Verlegung des Amtssitzes nach
Langenthal für zweckmäßig. Die wichtigste Einwendung dagegen
sei der Kostenspunkt. Habe aber der Große Rath kein Bedenken

getragen, unlängst für vie Aufnahme einer topographischen
Karte Fr. 100,000 zu bewilligen, so verdiene in vorliegendem
Falle eine Ausgabe von einigen tausend Franken für eine so

nützliche Sache kein gar großes Gewicht.

Obrecht freut sich, daß seine in der frühern Diskussion
ausgesprochene Ansicht, mau sollte zuerst ein Amtssitzveränderungsnetz

entwerfen lassen, nunmehr bei vielen Mitgliedern
Anklang gefunden zu haben scheine. In mancher Hinsicht sei

die Verlegung des Amtssitzes nach Langenthal zweckmäßig; es

sei aber nicht einzusehen, warum man nur dem Amtsbezirke
Aarwangen einen solchen Vortheil zuwenden sollte und nicht
auch andern in ähnlicher Lage befindlichen Amtsbezirken. Der
Redner schließt daher auf Nichtannahme des Projektes.

Weber, Regierungsrath, verwahrt sich vorerst gegen die

Voraussetzung, aiS ob ihn irgendwelche persönliche Rücksichten
in dieser Sache leiteten, und bemerkt, daß der Regierungsrath
in dieser Angelegenheit einstimmig gewesen sei, obschon heute
noch kein Mitglied desselben das Wort ergriffen habe. Er
erinnert sodann an die Veranlassung der ganzen Sache. Nachdem

der Negierungsstatthalter zwölf Jahre lang seinen Amtssitz
in Lotzwyl gehabt, sei bei der damals bevorstehenden Wahl eines
neuen Regierungsstatthalters natürlich die Frage entstanden, wo
derselbe seineu Sitz haben solle. Gleichzeitig war infolge des

neuen Zollgesetzes daS bisherige Zoll- und WaaghauS zu
Langenthal disponibel geworden. Diese zwei zufälligen Umstände
haben den Wunsch um Verlegung des Amtssitzes nach Langenthal

rege gemacht, was genugsam zeige, daß der beantragten
Maßregel der Vorwurs der Unzeitigkeit und Unüberlegtheit nicht
gemacht werden könne. Daß die Verlegung im Interesse der

Administration liege, weist sodann der Redner mit den bereits
von andern Herren Präopinanten auseinandergesetzten Gründen
ebenfalls ausführlich nach. Selbst wenn die neuen Kriminalgerichte

eingeführt würden, müßte man immer Amtsbezirkslokale

haben, wenigstens für die Präventivgefangenschaft im
Anfange der Voruntersuchung. In Betreff der zu machenden

Einrichtungen und Bauten habe das Vaudepartement genaue
Untersuchungen angestellt und gefunden, daß das Vorgeschlagene
genüge. Zu Langenthal sei das Bedürfniß amtlicher Wohnungen

nicht so groß wie in andern Amtsbezirken, und wenn schon
jeder Beamte' in dieser Hinsicht selbst für sich sorgen müsse, so

sei dieß immer noch ein geringerer Uedelstand, als wenn
anderswo, wo amtliche Wohnungen vorhanden seien, durch
waltende Privatverhältnisse der amtliche Verkehr zwischen dem

Regierungsstatthalter und dem Gerichtspräsidenten gehemmt werde.

In finanzieller Beziehung werde die Sache vom Finanzdepartement

ebenfalls sehr empfohlen. Vorerst können die bisherigen
obrigkeitlichen Gebäude zu Aarwangen leicht verkauft werden;
und die Gebäude allein werden leicht Fr. 50,000 gelten. Dabei

sei nicht zu übersehen, daß, wenn der Amtssitz zu

Aarwangen bleiben sollte, die dortige» Gefangenschaften ohnehin
renovirt werden müssen, was gewiß einige tausend Franken
koste, während auf der andern Seite durch die Verlegung
des Amtssitzes nach Langenthal und durch Veräußerung der

Gebäulichkeiten zu Aarwaugen der kostbare Unterhalt dieser

Letztern hinwegfalle u. s. w. Die geäußerten Bedenken

wegen anderweitiger Consequenzen sodann seien gewiß außer
Orts. In keinem Bezirke finden so große Jahrmärkte stall,
wie, außer Bern, in Langenthal; nirgends besitze der Staat
ein solches Gebäude, wie das Waaghaus daselbst; und was
namentlich den Amtsbezirk Wangen betreffe, so befinde sich dort
der Amtssitz nicht so aus der äußersten Grenze, da ja eines der

größten Dörfer des Kantons noch jenseits desselben liege. Daß
die vorgeschlagenen Leistungen von Seite der Gemeinde

Langenthal nicht größer seien, daran sei nicht Langenthal Schuld,
sondern da die Regierung die Verlegung des Amtssitzes im
öffentlichen Interesse begründet finde, so wolle sie der Gemeinde

Langenthal nicht ein Mehreres ausbürden. Man finde ein In-
konvenient darin, Gefangenschaften in einem nicht dem Staate
gehörenden Gebäude einzurichten; allein ein ganz ähnliches
Verhältniß bestehe namentlich auch zu Viel, -tast dadurch der

Staat keineswegs für alle Zeiten an Langenthal gebunden werde,
gehe schon aus der ausdrücklichen Erklärung dieser Gemeinde
hervor, die fraglichen Räumlichkeiten für so lange herzugeben,
als der Amtssitz in Langenthal bleiben werde. Aus allen diesen
Gründen schließt der Redner auf Annahme des Dekrets.

Vogel erklärt, in der Absicht hieher gekommen zu sein,
über diese Angelegenheit kein Wort zu sprechen, da er seine
Meinung vor Regierungsrath und Sechszehnern geäußert habe;
da man sich es aber zur Freude gemacht, dieses Votum,
wahrscheinlich mit Zusätzen, Personen zu hinterbringen, welchen
dasselbe nicht angenehm sein konnte, vermuthlich in der Absicht,
den Redner einzuschüchtern u. s. w., so sehe er sich veranlaßt,
sein damaliges Votum insoweit hier öffentlich zu wiederholen,
daß er sich nie und nimmer durch Personen, deren Treiben er
schon früher mißbilligt und verachtet habe, bewegen lassen werde,
gegen seine Ueberzeugung zu stimmen. Ob der Amtssitz von
Aarwangen zu Waltrigen oder im Lehn (Gemeinde Niederbipp »

oder anderswo sei, sei ihm persönlich völlig gleichgültig. Allein
eine solche Neuerung werde ohne Zweifel zu vielen ähnlichen
Begehren führen. Die von Herrn Regierungsrath Weber vorhin

gemachte Schätzung der obrigkeitlichen Gebäude zu Aarwangen
wäre allenfalls gut für eine Wienerlotterie, hier aber sei

sie zu stark. Seit übrigens der Regierungsstatthalter angewiesen

wurde, seine Audienzen zu Langenthal zu ertheilen, habe
man keine Klagen über den jetzigen Zustand gehört, vielmehr
können dabei sowohl Aarwangen als Langenthal zufrieden sein.
Der Redner trägt darauf an, das vorliegende Dekret nicht
anzunehmen; dagegen aber möge der Regierungsrath ein Dekret
vorlegen, dahin gehend, daß der Negierungsstatthalter auch
fernerhin seine Audienzen zu Langenthal, der Gerichtspräsident
hingegen die seinigen zu Aarwangen zu ertheilen habe.

Roth zu Wangen unterstützt diese Ansicht des Herrn Prä-
opinante»; sollte jedoch die Verlegung, wie sie im Rathe der
Weisen beschlossen sei, auch hier beschlossen werden, so trage er
darauf an, sämmtliche obrigkeitlichen Gebäulichkeiten zu Aar-
wangen nebst den für die Verlegung geforderten Fr. 10,000
dem Herrn Regierungsrath Weber zu schenken mit der Bedingung

daß derselbe aus seine Kosten den Amtssitz in Langenthal
gehörig einrichten lasse, aber nicht in dem Zollhause und in
dem Gemeindehause daselbst, sondern in einem neuen Lokal,
nebst Wohnung für den Regierungsstatthalter und den
Gerichtspräsidenten, damit diese nicht, wenn sie nicht Jedermann
gefallen Gefahr laufen, auf die Gasse gestellt zu werden.

Herr Vizelandammann bittet den Redner, Persönlichkeiten

zu unterlassen.

Roth. Was Persönlichkeiten? Ich meine es ja gut mit
Herrn Weber.

von Tavel, Schultheiß, als Berichterstatter. Nachdem
dreizehn Redner das Wort ergriffen, scheint ein langer Schlußrapport

überflüssig. Ein Haupteinwurf gegen den Antrag ist
aus den allfälligen Konsequenzen einer solchen Maßregel
hergenommen worden. Ob dann wirklich ähnliche Begehren aus
andern Amtsbezirken eintreffen werden, kann ich nicht entscheiden.

Jedenfalls würde mich dieß nicht hindern, dem Antrage
beizustimmen, wenn ich ihn an und für sich zweckmäßig finde.
Selbst von den Gegnern einer Verlegung des Amtssitzes haben
wir vernommen, daß allerdings sehr gute Gründe dafür sprechen.

Sind diese guten Gründe überwiegend, so stimme ich für
die Verlegung. Kommen dann andere Begehren ähnlicher Art,
so sind wir dafür da, um sie zu untersuchen und je nach
Umständen darüber zu entscheiden. Ich unterstütze einfach den

Antrag wie er ist.

Herr Vizelandammann, um seine Meinung gefragt.
Meine Meinung, Tit., besteht darin, daß in» Grundsatze mir
die Verlegung des Amtssitzes nach Langenthal gebilligt scheint,
wenn ich nicht auf die Ortschaften Aarwangen oder Langenthal,
sondern aus die Sache im Allgemeinen sehe, — daß aber der

Vortrag in seinen Detailsanträgen mir durchaus nicht gefällt,
sowie daß ich dann die von Herrn Roth ausgesprochene Ansicht
theile, eS solle zu Langenthal ein gehöriges Amtshaus gebaut



werden. Zn erster Linie würde ich also gegen das Dekret
stimmen, in zweiter Linie aber zn dieser Modifikation.

Abstimmung.
Für Annahme des Entwurfes mit Vorbehalt

der von den Herren Ammann und Roth
beantragten Modifikationen 48 Stimmen.

Das Ganze von der Hand zu weisen 66 „

Or. Ammann verlangt nun, daß über seinen in zweiter
Linie gestellten Antrag ebenfalls abgestimmt werde.

Herr Vizelandammann entgegnet, dieser Antrag sei,
da er eine Modifikation des Gutachtens enthalte, durch die so

eben stattgehabte Abstimmung mit dem Gutachten selbst dahin-
gefallen, derselbe könne also laut Reglement setzt nicht mehr
Gegenstand einer besondern Abstimmung sein; indessen möge die

Versammlung über diese Vorfrage entscheiden.

Abstimmung.
Ueber den Antrag des Herrn vr. Ammann

eine Abstimmung zu gestatten 8 Stimmen.
Dagegen Mehrheit.

Der Herr Vizelandammann zeigt an, daß in der
heutigen Stimmgebung sür die Sechszehnerwahlen Niemand das
absolute Mehr erreicht habe.

Zum Schlüsse wird verlesen i

Ein Anzug von 15 Mitgliedern, dahingehend, es möchte
eine Verbindungsstraße zwischen dem Ober-Elsaß und dem Kanton

Bern angelegt ivcrden.

(Schluß der Sitzung nach ZV-i Uhr).



N" Z6.

Verhandlungen
des

Großen Rathes der Republik Bern
Ordentliche Wmtersitzimg 1844. Erste Hälfte.

lNicht offiziell.)

Neuute Sitzung.

Mittwoch den 27. Wintermonat 1844.

(Morgens um 9 Uhr.)

Präsident. Herr Vizelandammann Blösch.

Noch dem Namensaufrufe und nach Genehmigung des

Protokolls werden als eingelangt angezeigt:

1) Eine Vorstellung des LehrervereinS von Obersimmentdal,
dahin gehend, cs möchte der §. 4t der Verfassung beziig.
lich auf die Stimmberechtigung der Primarlehrer inter-
prätirt werden.

2) Zwei Ehehiudernißdispensationsdegehren.

Neu ko m ergreift das Wort, um den Wunsch zu äußern,
der Große Rath möchte auf die gestrige Abstimmung, betreffend
die Verlegung deö Amtssitzes von Aarwangen nach Langenthal,
zurückkommen und nachträglich noch den in der Umfrage gefallenen

Antrag, daß in zweiter Linie jedenfalls die Verlegung
deS AmtslokalS deS RegierungsstattdalterS nach Langenthal
beschlossen werde, einer besondern Abstimmung unterlegen, indem

viele Mitglieder gestern von der Voraussetzung ausgegangen

seien, daß es bei der provisorischen Verfügung des Regierungs-
ratheü in dieser Hinsicht sein Verbleiben haben werde, waS aber

durchaus nicht der Fall sei. Der Herr Antragsteller glaubt
überdieß, indem er sich auf die Vorschriften deS Reglements

beruft, daß der fragliche Antrag des Herrn Dr Ammann
gestern nicht hätte als eure bloße Modifikation deS regierungsräth-
lichen Gutachtens, fondern als eine demselben gegenüberstehende

Hauptmeinung angesehen und behandelt werden sollen.

Herr Vizelandammann beruft sich zur Rechtfertigung
feiner Ansicht, daß der in zweiter Linie gestellte Antrag des

Herrn Dr. Ammann eine bloße Modifikation des Gutachtens

gewesen sei, auf den Umstand, daß ja Herr I)r. Ammann selbst

sich bei der Abstimmung für daS Gutachten deS Regierungsrathes
erhoben habe. Da nun der Große Ratd das Gutachten selbst

verwarf, so habe eine Modifikation desselben nicht noch in
Abstimmung gebracht werden können. So wenigstens habe er alS

Präsident das Reglement jederzeit gehandhabt, wiewohl er

zugebe, daß unter andern Präsidien oft hievon abgewichen worden

fei. Der Herr Vizelandammann ist übrigens selbst der Meinung,
ein großer Theil der Versammlung sei gestern durchaus nicht

der Ansicht gewesen, daß in Folge der Beiseitssetzung des regie-

rungsräthlichen Gutachtens jetzt auch die Einrichtung dahinjallen
solle, vermöge welcher der jetzige RegierungSstattbalter von

Aarwangen angewiesen war, jeine "Audienzen zu Langenthal zu

ertheilen. Habe man aber darüber Zweifel, so stehe eL den

betreffenden Mitgliedern frei, einen Anzug zu machen, der,
wenn er heute eingereicht werde, schon morgen behandelt werden

könne.

A b st i.m m u n g.

Auf die gestrige Abstimmung nicht zurückzu¬
kommen .140 Stimmen.

Für den Antrag deS Herrn Neukom 3

Tagesordnung.
Zu Fortsetzung der Sechszehnerwählen für das Zadr

1845 werden an 175 Anwesende neuerdings Stimmzettel
ausgeteilt.

Vertrag deS Fi na nz d ep arte m en ts über den seiner Zeit
erbeblich erklärten Anzug des Herrn l)r. Lebmann, —
betreffend die Verwendung der im Dotationsvergleiche dem Ver-
sügungsrechte deS Staates vorbehaltenen Fr. 500,WO.

Tit.
Durch Art. 7 des über die sogenannten Dotatioiisstreitig-

keiten zwischen dem Staate und der Burgergemeinde der Stadt
Bern abgeschlossenen Vergleichs vom 20. Zum l84l ist dem
Jnselkrankenhause ein« Aussteuer von einer Million Schweizer-
franken und dem äußern Krankenhause eine solche von einer
Viertelmillion zugesichert worden. Eine fernere Viertelmillion
wurde mir besonderer Rücksicht auf daS Bedürfniß eines Irren
spirals zur Erweiterung beider Anstalten bestimmt.

Durch Art. 9 deS Vergleiches wurde zedoch dem Staate
daS Versügungsrecht über eine Summe von Fr. 500,000 von
obiger der Znsel geschenkten Million vorbehalten, indem dieser
Artikel in seiner zweiten Hälfte also lautet:

„Ueber die übrigen Fr. 500,000 bleibt dem Staate die
fernere Verfügung vorbebalten, in dem Sinne zedoch, daß, wenn
er gut finden sollte, dieselben zurückzuziehen, dannzuma! die
infolge Uedereinkunft vom 27. Heumonat 183l dem äußern
Krankenhause durch die Burgergemeinde von Bern geschenkten Fr.
25,000 dieser letztern ebenfalls mittelst Anrechnung an die laut
Act. 7 zur Erweiterung der Anstalten bestimmten Fr. 25,000
restituirt werden sollen/"

Nachdem der RegierungSratb auf einen Antrat des Finanz-
devartements vom 20. Mai 1843 unterm 9. Zum gleichen
Zahres beschlossen, die nach Art. 9 des Totanousveraleiches
vom 20. Brachmonat 1841 dem Versügungsrechce des Staates
vorbehaltenen Fr. 500,000 zurückzuziehen, ist die Znselverwal-
tung mit einer vom 1. April dieses Zahres datirren Vorstellung
bei Ihnen eingelangt, in welcher das Ansuchen gestellt wird:

„Sie möchten in Abänderung des von Zbne» unterm
9. Zuni 1843 gefaßten Beschlusses über die Zurückziehung der

36



fraglichen Fr. 500,000, welche der fernern Verfügung des

Senates vorbehalten worden sind, die Verwendung dieser Summe
bei dem Großen Rathe dahin beantragen, daß die Znsel- und
Außerkrankenhauskorporation nach Mitgabe des Art. 7 des

Dotationsvergleichs in Stand gesetzt werde, zur Errichtung einer
Irrenheilanstalt zu schreiten/"

Auf einen, die nämlichen Schlüsse enthaltenden Anzug des

Herrn vr. Lehmann hatte das Finanzdepartement unterm 13.

Juli 1843 die Ehre, Ihnen, Tit., seinen Bericht und seine

Ancrage vorzulegen, welche dahin gingen, „daß von dem

Großen Rathe die unterm 9. Juni von Ihnen beschlossene Zu.
rückziehung der fraglichen, der Verfügung des Staates vor-
behaltenen Fr. 500,000 bestätigt und über den gestellren Antrag
zur Tagesordnung geschritten werde/"

Sie, Tit., hatten sich jedoch veranlaßt gefunden, vor
Erstattung eines daherigen Gutachtens an den Großen Rath
unterm 15. September dem Departement deS Innern folgende
Fragen zur beförderlichen Untersuchung und Berichterstattung
zuzuweisen c

1) Wie hoch wird sich nach Exekution des Dotationsvergleichs
daS Vermögen 1) des JnselspitalS und 2) des äußern
Krankenhauses belaufen, sei eö nun, daß die-im Art. 0
vorbehaltenen Restitutionen an den Staat und die Burger-
gemeinde von Bern erfolgen sollten oder hierauf beiderseits
verzichtet würde?

2) Ist ein dringendes Bedürfniß, der Erweiterung der einen
oder der andern dieser Anstalten oder beider zugleich
vorhanden und besahenden Falls, zu welchem Zwecke
insbesondere?

3) Würden die gegenwärtigen Hülfsmittel der betreffenden
Anstalt ausreichen, um die Kosten der nöthig erfundenen
Erweiterungen zu bestreiken oder nicht?

4) Welches wären auf den Fall, daß eine Hülfeleistung des

Staats durchaus erforderlich wäre, die Vortheile und
Nachtheile getrennter Anstalten?
Das mit der Berichterstattung beauftragte Finanzdepartement

muß vor Allem auf wesentliche Irrthümer aufmerksam
machen, welche bisher in der vorliegenden Sache aus einer
irrigen Auslegung der Art. 7 und 9 deS Dotationsvergleichs
und namentlich aus Außerachtlassung des Art. 8 desselben
hervorgegangen zu sein und allgemein zu herrschen scheinen.

Bei Vergleichung des angeführten Art. 7 mit dem Art. 9
und besonders dem letzten PassuS dieses letztern sollte man
nämlich glauben, daß einzig auf den Fall eines Rückzugs der
Fr. 500,000, über welche dem Staat das Bersügungsrecht
vorbehalten worden, der Burgergemeinde Bern die dem äußern
Krankenhause geschenkten Fr. 25,000 ebenfalls mittelst Anrechnung

an die zur Erweiterung der Anstalten bestimmten Fr.
250,000 restitturt werden sollen.

Dieses verhält sich jedoch nicht so. sondern bei einer Un--
tersuchung des §. 8 des Vergleichs geht unzweifelhaft hervor,
daß die fraglichen von der Burgergemeinde Bern geschenkten
Fr. 25.000 derselben in jedem Falle restituirt werden,
indem eS in diesem Paragraphen heißt: daß die Stadt Bern
nach Bezahlung einer Summe von Fr. 500,000 an die von
ihr beizutragenden Fr. 75,000 den Rest von Fr. 250,000 zu
Handen der Insel- und Außerkrankenhauskorporation für den
im Art. 7 bestimmten Zweck der Erweiterung beider Anstalten
verfügbar halten, und nach Maaßgabe des Bedürfnisses, jedoch
ohne Zins und unter Anrechnung der dem äußern
Krankenhause bereits geschenkten Fr. 25,000, an die
Behörden abliefern werde.

Ein fernerer Irrthum scheint bei den verschiedenen
eingereichten Vorstellungen darin obzuwalten, daß angenommen wird,
die nach Aussteuerung der Insel und des äußern Krankenhauses
laut Art. 7 zur Erweiterung beider Anstalten bestimmten Fr.
250,000 seien nach dem Vergleich zu Errichtung eines Jrren-
spitals zu verwenden, eine Voraussetzung, deren Grundlosigkeit
besonders auS den Art. 8 und 9 hervorgeht, welche, wenn
auch i Art. 7 beiläufig das Bedürfniß eines Jrrenspitals
berücksichtigt worden, diese Fr. 250,000 fortwährknd als zu
Erweiterung beider Anstalten (nämlich deS JnselspitalS und äußern
Krankenhauses) bestimmt bezeichnen.

Daß aber unter der Erweiterung der Anstalten bloß die
Errichtung neuer Gebäude und namentlich eines neuen Jrrenspitals

verstanden sei, muß das Finanzdepartement beiläufig
bezweifeln und seine Ansicht dahin auSsprechen, daß unter dieser
Erweiterung wohl alle diejenigen Verbesserungen und neuen
Einrichtungen in den bestehenden Anstalten gemeint sein müssen,
welche geeignet sind, auf eine ausgedehntere Erfüllung ihres
Zweckes zu wirken.

Was nun die Frage selbst betrifft, ob es zweckmäßig sei,
von einer Zurückziehung der fraglichen, dem Verfügungsrecht
des Staates vorbehalteneu Summe von Fr, 500,000 zu ab-
strahiren, so muß das Finanzdepartement dieselbe entschieden
verneinend beantworten und zwar aus folgenden Gründen,

Ohne hier untersuchen zu wollen, ob nach der Bestimmung
des §. 4 des Vertrages in der Zeitfolge die Möglichkeit einer
allfälligen, wenn auch noch so nothwendig sich erzeigen sollenden

Abänderung der Organisation, nicht bestritten werden könnte,
soll das Finanzdepartement bloß bemerken, daß durch den
Vergleich vom 20. Juni 1841 der Staat auf alle Eigenthumsund

speciellen Verwaltungsrechte an dem Jnselspitale und dem
äußern Krankenhause verzichtet bat. Es würde also durch eine
Unterlassung des Zurückszugs der fraglichen Summe von Fr.
500,000 dieses große Kapital nicht bloß dem Vermögen des
Staats entzogen, sondern der Staat verlöre auch vollständig
jede Art von Einfluß auf die Verwendung ihres Ertrages zum
Nutzen des Landes.

Das Finanzdepartement würde daher unbedingt und selbst

dann, wenn die Zurückziehung der Fr. 500,000 auch die
Restitution der im H. 9 angeführten Fr. 25,000 an die Stadt
wirklich zur Folge haben würde, auf diese Zurückziehung
antragen; und sollte dann in der Folge eine neue Unterstützung
dieser Anstalt allfällig nöthig werden, so würde das
Finanzdepartement es weit zweckmäßiger finden, dennzumal über die

zu leistenden Unterstützungen, deren VerwendungSart und die
von der Anstalt dem Lande und seinen Bildungsanstalten zu
gewährenden Genüsse, mit ihr freie Verträge abschließen zu
können, als unbedingt von derselben abzuhängen.

Schließlich muß denn auch noch bemerkt werden, daß in
dem, dem Großen Rathe amtlich vorgelegten Verwaltungsbericht
von 1841 G>. 13 das Zurückfallen der fraglichen Fr. 500,000
in daS Staatsvermögen bereits angezeigt, und da keinerlei
Einwendungen dagegen erhoben worden, diese Bestimmung als
bereits genehmigt und angenommen, wohl angesehen werden darf.

Eine Minderdeitsmeinung dagegen findet, daß in
Berücksichtigung der guten Zwecke, zu welchen die fraglichen Fr. 500,000
verwendet würden, dem Ansuchen der Jnselverwaltung entsprochen

und auf die Zurückziehung dieser Summe verzichtet werden
könne, um so mehr, da der Staat, wenn er auch auf die
Eigenthums- und Verwaltungsrechte an dem Jnselspitale und
äußern Krankenhaus verzichtet habe, — dennoch durch die ihm
zustehende Oberaufsicht und die Wahl der Verwaltungsmitglie-
der für eine zweckmäßige Verwaltung fortwährend sorgen könne.

Mit Hochachtung!

Bern, den 20. Oktober 1844.

cZolgen die Unterschriften.)

Der Regierungsratb, nach Einsicht vorstehenden
Gutachtens über den Anz.g des Herrn 0>. Lehmann, daß der Große
Rath den regierungsräthlichen Beschluß wegen Zurückziehung der
im Dotationsvergleiche dem Verfügungsrechte des Staates
vorbehaltenen Fr. 500,000 aufheben und diese Summe der Jnsel-
und Außerkrankenhauskorporation vorzugsweise zur Erweiterung
der Irrenanstalt überlassen möchte, trägt in erweiterter
Genehmigung der Mehrheitsmeinung des Finanzdepartements bei dem
Großen Rathe darauf an:

1) Daß in obigen Anzug nicht eingetreten, sondern der regie-
rungsrächliche Beschluß vom 9. Juni 1843, welcher die
Zurückziehung der im §. 9 des Dotationsvergleiches dem
Verfügungsrechte des Staats vorbehaltenen Fr. 500,000
erkennt bat, förmlich bestätigt werde.

2) Daß die Znsel- und Außerkrankenhausverwaltung die Weisung

erhalte, sofort mit der Erweiterung dieser Anstalten



sich zu befassen, damit das Kapital der Fr. 250,000, welches

auf dieses Beding bin nach §. 8 des nämlichen
Vergleichs die Vurgergemeinde der Stadt Bern entrichten soll,
fällig werde.

5) Daß von Seiten des Staates die Geneigtheit ausgesprochen
werde, den beiden Ansialten, wenn sie nach den vorgenoi«.
menen Erweiterungen durch idre Rechnungen werden dar-
lhun können, daß ihre Geldmittel zu Erreichung idrer
Zwecke nicht genügen, mit jährlichen Subsidien behülflich
zu sein.

Dorn, den ll. November >844.

(Folgen die Unterschriften.)

Herr V ize land a m m a nn ersucht die Versammlung, nicht
außer Acht zu lassen, daß in Berathung liege der Anzug des

Herrn I)r. Lehmann, begutachtet durch den Regierungsrath,
daß dem Gutachten entgegensiede jener Anzug, und daß mithin,
wenn das Gutachten beseitigt würde, der Anzug dann den

Gegensatz bilde.

vr. Lehmann verlangt die Ablesung der den nämlichen
Gegenstand betreffenden Vorstellung der Znselverwaltung an den

Regierungsrath.

May, gewesener Staatsschreiber, verlangt die Ablesung
des.Anzugs deS Herrn vi. Lehmann.

Es werden demgemäß verlesen

1) Der Anzug des Herrn !>-. Lehmann vom 19. Zum
1845.

Derselbe lautet'.

„Wie von zuverlässiger Seite versichert wird, hat der

Regierungsrath in jüngster.Zeit beschlossen: diejenigen Fr. 500,000,
welche zufolge tz. 9 des mit der Stadt Bern getroffenen
Vergleichs zu Beilegung der Dotationsstreitigkeiten dem Staate zur
Verfügung vorbehalten sind, zurückzuziehen und in die Staatskasse

fließen zu lassen. Jener §. 9 des Dotationevergleicks
lautet u.A. wie folgt : „„U.ber die übrigen Fr. 500,000 bleibt dem

Staate die fernere Verfügung vorbehalten, in dem Sinne jedock
daß wenn er gut sinden sollte, dieselben zurückzuziehen, daniizama!
die infolge Uebereinkunst vom 27. Heumonat 1831 dem äußern
Krankenhause durch die Vurgergemeinde von Bern geschenkten

Fr. 25,000 dieser Letztern ebenfalls mittelst Anrechnung an die

laut §. 7 zu Erweiterung der Anstalt bestimmten Fr. 250,000
restituirt werden sollen."" Diesemnach darf man wohl mit
Grund annehmen, daß der Regierungsrath zu jener Verfügung
nicht kompetent war, und es wird wohl nicht im Ernste
bestritten werden dürfen, daß wenn in einem Vertrage, den der

Große Rath Namens des Staats mit der Stadt oder sonst
Jemanden abschließt, dem Staate ein Versügungsrecht über

Fr. 500,000 vorbehalten wird, darunter nicht der Regierungsrath

verstanden sein kann. Es ist zw r richtig, daß der

Regierungsrath alle Theile der Staatsverwaltung zu besorgen bat;
allein derselbe ist in mebrern Beziehungen durch die laut
Versassung dem Großen Rathe alS unübertragbar zustehenden
Geschäfte beschränkt. So kann nur der Große Rath allein seine

Verordnungen erläutern, der RegierungSrath keine Summe
über Fr. 10,000 im Auslande vlacwen, im Zulande keine»

Batzen unter vier vom Hu dert; nichts kaufen, daS über Fr.
10,000 kostet; nichts verkaufen, wenn eS mehr als Fr. 4000
Werth hat; er kann keine neue AuSgabe über Fr. 0000
beschließen; keine Gratisikation über Fr. 1000 geben. Es darf
somit mit Gewißheit behauptet werden, daß nur dem Großen
Rathe das Recht zustehe, über eine Summe von Fr. 500,000
zu verfügen, wenn über eine solche Summe laut einem von
ihm eingegangenen Vergleiche dem Staate die Verfügung
vorbehalten ist; um so da mehr, wenn mit dieser Verfügung
möglicherweise, wie hier, eine wohlthätigen Kantonalanstalten
geschenkte Summe von Fr. 25,000 rückfällig wird. Wie wäre
es denkbar, daß der Regierungsrath, der also keine Gratifikation

von mehr als Fr. 1000 geben, keine Ausgabe von mehr
alS Fr. 0000 ohne Autorisation machen darf, der Stadt gleich¬

sam eine Schenkung von Fr. 25,000 aus Kantonalspitalsonds
machen dürste?! Offenbar hat also der Regierungsrath seine
(Kompetenz überschritten, wenn er irgend eine Verfügung, sei

eS, welche es wolle, über jene Summen getroffen hat. Gestützt
aus diese Gründe, stellt der Unterzeichnete den Antrag-

1) daß der Große Rath jene Verfügung des RegierungsratbeS
aufhebe;

2) daß der Große Rath selbst über jene halbe Million Franken
verfüge, und zwar in dem Sinne, daß sie nicht zurückgezogen

werde, sondern auch fernerhin zu Spitalzwecken,
hauptsächlich zu Dotation einer neuen Kantons-Zrrenheil-
anstalt verwendet werde."

II) Die Vorstellung der Znselverwaltung an den Re¬

gierungsrath vom 1. April 1844.

Dieselbe lauter:
„Tit. Infolge des über die sogenannten Dotationsstreitigkeiten

zwischen dem hohen Staate und der Durgergemeinde der
Stadt Bern abgeschlossenen Vergleiches vom 20. Zum 1841 ist
dem Znselkrankenhause eine Aussteuer von einer Million
Schweizerfranken und dem äußern Krankenhause eine solche von einer
Viertelmillion zugewiesen, und auf diese Weise die den genannten

wohlthätigen Anstalten früher ertheilte Aussteuer vom gleichen

Betrag ersetzt und definitiv regulirt werden. Mit der
ausdrücklichen Bestimmung, daß sie zu Erweiterung der Anstalten
mit besonderer Rücksicht auf das Bedürfniß eines ZrrenspitalS
dienen solle, ward dann gleichzeitig noch eine neue Viertelmillion

hinzugefügt, welche die Burgergemeinde der Stadt Bern
zufolge der Art. 8 und 9 des Vergleiches nach Maßgabe des
Bedürfnisses, jedoch ohne .Zins in der Art abzuliefern haben
wird, daß sie hiebei die durch Uebereinkunst vom 27. Heumonat
1831 dem äußern Krankenhause geschenkten 25,000 Franken
aus den Fall hin soll in Abzug bringen können, wo der hohe
Staat für gut finden sollte, die zu seiner eigenen Verfügung
vorbehalte»?» Fr. 500,000 zurückzuziehen.

Durch diese Dotation in Verbindung mit dem bereits
vorhandene» Stammvermögen erhielten die beiden wohlthätige»
Anstalten insoweit die nöthige Sicherung ihrer Eristenz, daß
sie nun ohne weitere Geldzuschüsse aus dem Staatsärar in dem
Maaße fortwirke» können, als es bisher geschehen ist. Daß
aber ein Mchreres zu leisten wohl nicht möglich sein dürfte,
das bewege» die beiliegenden Voranschläge über die diesjährige»
Einnahmen und Ausgaben der Znsel und des äußer» Krankenhauses,

welche folgendes Ergebniß herausstellen:
Gesammt-Einnahmen des

Jnselspitals Fr. 110,257 40
Gesammt-Einnahmen des

äußern Krankenhauses „ 25,722 12'/,
—— ——-— Fr. 135,979 52'/,

Gesammt - Ausgaben des

Znselspitals Fr. 105,023 41
Gesammt - Ausgaben deö

äußern Krankenhauses „ 32,077 90
— — Fr. 137,701 31

Das Defizit beträgt also Fr. 1721 78'/,

Sollen nun aber unter diesen Umständen wie es das
Bedürfniß je länger je dringender erheischt, mit der eigenS dazu
bestimmten und nur auf solche Weise erhältlichen Viertelmillion
Erweiterungen in beiden Anstalten vorgenommen werden, so

können sie sich entweder nur auf Unbedeutendes beschränken,
oder es müssen größere Unternehmungen wegen Mastgel der
nöthigen Subsistenzmittel verkümmern, weil es sich aus den

bisherigen Erfahrungen ergibt, daß namentlich im Jnselspital
jedes neu aufgerichtete permanente Krankenbett circa zu Fr. 500
per Jahr angeschlagen werden muß, mithin ein Kapital von
Fr. 12,500 voraussetzt.

Abgesehen von der Errichtung eines ZrrenspitalS, d. h.
einer Anstalt nicht bloß zu Verpflegung und Versorgung der

Irren, sondern vorzüglich auch zu Heilung derselben, wozu das
mit dem ursprünglichen Namen Tollhaus so richtig bezeichnete

Gebäude ungeachtet aller zu dessen Verbesserung verwendeten

Summen nie tauglich und benutzbar gemacht werden kann,



giebt es noch eine Menge andrer Bedürfnisse, die zu Erweiterungen

und neuen Einrichtungen auffordern. Wirft man nur
einen flüchtigen Blick auf daS Heer der aus der Skrophelsucht
hervorgehenden Uebel, wie z. B. Gelenk- und Knochenkrank-
heiten, und vergleicht damit die Zahl der an solchen Störungen
leidenden Personen im Znselkrankenbause, so wird man mit Wehmuth

gestehen müssen, daß noch Tausende ohne zweckmäßige

Kunsthülfe im elendesten Siechthum schmachten, weil wegen
Mangel an Ausdehnung die Hauptheilanstalt deS KantonS nur
die Ausnahme solcher Kranken zulassen kann, die keine allzulange
Behandlung voraussetzen lassen, mithin die weit größere Zakl
der mit zenen Uebeln Behafteten ausschließt. Ebenso verhält
es sich mit den chronischen Nerven- und den von Jahr zu Jahr
sich mehrendenj Lungen- und Herzkrankheiten. ES bieten sich

demnach, auch ohne auf das Bedürfniß eines Jrrenspitals
besondere Rücksicht zu nehmen, wie es der siebente Artikel des

DotationSvergleichS verlangt, Gelegenheiten genug ,dar, welche die

Verwendung der zur Erweiterung der Insel und des äußern
Krankenhauses bestimmte Summe als nützlich und nothwendig
erscheinen lassen.

Will man aber, wie es der Dotationsvergleich zu erheischen
scheint, die Errichtung eines Jrrenspitals als zunächst dringend
betrachten und mittelst Entwerfung eines Bauplanes und
Devises die Realisirung des ausgesprochenen Wunsches der
Kontrahenten vorbereiten, so würde sich bald aus's augenscheinlichste

ergeben, daß eS selbst mit der ganzen zur Erweiterung beider
Anstalten ausgesetzten Summe unmöglich ist, ein den Erfordernissen

der Humanität sowohl, alS der Wissenschaft entsprechendes

Jrrenspital zu gründen, einzurichten und zu unterhalten. Wo
aber von vorne herein die Hülfsmittel als ungenügend sich

ausweisen, da wäre eS in hohem Grade unklug, an die Verwirklichung

eines Wunsches zu denken, der statt des gehofften
Erfolges nur Verlegenbeiten herbeiführen könnte.

Wer jedoch einen Blick ans die große Menge derjenigen
unglücklichen Mitbürger wirst, die durch Verlust ihreS
Selbstbewußtseins und ihrer Selbstbestimmung in die Klasse der phy-
sssch Unfreien, der Irren gezählt werden müssen, deren Zahl im
Kanton auf mindesten:! 5Ò0 ansteigt, während daö jetzt
bestehende Irrenhaus bei einer übermäßigen Anfüllung nur 54
Personen beiderlei Geschlechts zu fassen vermag; wer bedenkt, zu
welch folgenreichen, die öffentliche Sicherheit gefährdenden
Handlungen die Seelen gestörte» manchmal hingerissen werden; wer
zu beobachten Gelegenheit hatte, wie Irre, namentlich auS den

armen Volksklassen, einerseits oft von ihren Angehörigen miß-
handelt werden und anderseits durch ihr Betragen oder durch
die Form der Krankheit ihren Umgebungen lästig fallen; wer
die Verlegenheiten kennt, in welche Privaten sowohl als
Korporationen fallen, wenn sie mit den ihnen angehörenden Irren
sich an keine öffentliche Anstalt wenden können; wer alle die

Kalamitäten in Erwägung zieht, die aus dem Mangel einer
wohleingerichteten Jrrenheilanstalt für die Bevölkerung des Kantons

hervorgehen, der wird wohl unzweifelhaft die Nothwendigkeit

und die Verpflichtung anerkennen, für Geistes- und
Gemüthskranke in Zukunft besser zu sorgen und der Erreichung
deS Zweckes entgegen zu streben, welche der hohe Stait durch
den Artikel 7 des Dotationsvergleiches sich vorgesteckt hat.
Wenn nun auf der einen Seite keinem Zweifel unterliegt, daß
zede auch nur einigermaßen erhebliche Erweiterung der Anstal-
reu, besonders da damit neue kostbare Bauten verbunden werden

müßten, die zur Verfügung deS Staates gestellte Summe
ebenfalls in Anspruch nimmt, so läßt sich auf der andern Seite
wohl ebenso richtig annehmen, es werde sich der Große Rath
zu einem solchen Opfer um so eher bereit finden lassen, als er
diesen für das ganze Land so nützlichen Anstalten von jeher sein
besonderes Wohlwollen zugewendet hat, und überdieß die
erforderlichen Fonds nicht erst aus der Staatskasse zu erheben,
sondern bereits seit dem Jahre 183l an dieselbe abgetreten worden
sind. Zwar weiß die ehrerbietige Exponent»! wohl, daß daS

Finanzdepartement unterm 13. Juli 1843 geglaubt hat, bei
Ihnen den Antrag stellen zu sollen, Sie möchten sich bei dem
Großen Rath dahin verwenden, daß es bei dem von Ihnen einige
Zeit früher gefaßten, allein niemals ausgeführten Beschlusse über
die Zurückziehung der fraglichen Fr. 500,WO sein Verbleiben
haben solle. Indeß lebt die ehrerbietige Erponentin der zuver¬

sichtlichen Hoffnung, Sie selbst, Tit., dürften sich bei einer noch,
maligen Prüfung dieses wichtigen, nicht bloß von der finanziellen
Seite zu betrachtenden Gegenstandes bewogen fühlen, den hier-
seits angeführten Betrachtungen einiges Gewicht zu schenken,
zumal die fraglichen Heilanstalten, diese wahre Zierde des Landes,

ungeachtet der ihnen ertheilten Korporationsrechte, nach
wie vor allen Staatsbürgern ohne Ausnahme zu gute kommen,
und kraft des im OrganisationSreglemente vom 31. Zule 1843
enthaltenen Oberaufsichtsrechts deS Staats, wie zu erwarten
steht, auch serner so werden verwaltet werden, daß sie einer
Beihülfe würdig bleiben, welche die Bedingung ihres kräftigen
Fortdlühens ausmacht.

Ebenso ehrerbietig als zutrauensvoll wird somit an Sie,
Tit., daS Ansuchen gerichtet, Sie möchten in Abänderung des
von Ihnen unterm 0. Zum 1843 gefaßten Beschlusses über die
Zurückziehung der fraglichen Fr. 500,000, welche der fernern
Verfügung des Staates vorbehalten worden sind, die Verwendung

dieser Summe bei dem Großen Rathe dahin beantragen,
daß die Insel- und Außerkrankendauskorporativn nach Mitgäbe
des Artikes 7 deS Dotationsvergleiches in Stand gesetzt werde,
zu der Errichtung einer Jrrenheilanstalt zu schreiten. '

von Jenner, Regierungsrath, als Berichterstatter. Vor
Allem auS, Tit., muß ich mir erlauben, zu bemerken, daß der
gegenwärtige Berichterstatter eine ziemlich schwierige Stellung
hat; er hat eine ganze Behörde gegen sich, deren sämmtliche
Mitglieder, mit Ausnahme zweier, hier sitzen. Indessen haben
Sie mich berufen, um die Interessen deS Staates zu vertheidigen

und <7ie, Tit., zu hindern, etwas zu thun, was Sie
nachher bereuen könnten. Ich werd- meine Pflicht erfüllen,
ohne Ansehung weiterer Verhältnisse und Personen. Es ist
aber da noch eine andere Schwierigkeit. Was hier, leider
Gott, so häufig wiedersähet, ist, daß die trockenen Staats-
interesien den Gefühlen und Rücksichten der Humanität
aufgeopfert werden, odschon, wenn das Gefühl vergangen ist, die
Staatsbürger unangenehm genug berührt werden, wenn sie dann
um so viel mehr m Anspruch genommen werden oder um ihre
Vortheile, die sie vom (Staate beziehen, verschroten sein sollen.
Ich soll über den Gegenstand eintreten, wie er hieher gekommen

ist, berühren, was vom Regierungsrathc darjy geschehen
ist, was für.eine Initiative daS Fmanzdepartement genommen
hat, und hiedei will anfangen. Ich appellire hier an alle
Diejenigen, welche da waren, als der Dotationsvergleich mit der
Stadt geschlossen wurde. Sie werden sich sehr gut erinnern,
daß man damals di Zurückziehung der Fr. 500,000 hier als
emen sehr wichtigen Punkt und alS ein großes Argument
geltend geinacht hat, um diesen Vertrag zu schließen, und daß
unwidersprochen gesagt worden -st, der Ertrag dieser Fr. 500,000
werde dann in unfern zährlichen Budgets bedeutend benutzt
werden können. Seither höre ich davon nichts mehr, man
scheint zu glauben, der Adnutz von Fr. 500,000 sei für den
Stand seen nichts, und eS solle derselbe verschwinden gegenüber

Humanitätsgesühlen, die gewiß am unrechten Orte
angerufen werden. ES ist indessen damals dem Finanzdepartemente
gleichsam in das Herz geschrieben worden, es solle die Fr. 500,000
reklam.ren und davon in den Budget's gehörigen Gebrauch
machen. Das hat das Fmanzdeparrement gethan; es hat bei'm
Reglerungsruthe duruuf angetragen, diese Rumine zu Handen
des Staates zurückzuziehen. Niemand wird ihm vorwerfen,
daß ès mit diesem Begehren zu frühe gekommen sei oder mit
allzugroßer finanzieller Tendenz gesucht habe, diese Summe
zurückzuziehen. Wir sind durchaus in unsern Schranken geblie-

es hat keineswegs eine allzugroße Nachsuchung
hinsichtlich dieser Gelder stattgesunden. Die Kompetenz des Regie-
rungsrathes will ich hier nicht des Langen und Breiten versechten.
Nach der damaligen Berathung im Großen Rathe sollte sich der
Regierungsrath nicht nur für befugt, sondern für angesucht
glauben, diese Zurückziehung von sich aus zu machen. ES wirb
hier vergessen, daß alle Jahre ein Verwaltungsbericht des
Regierungsrathes hier abgestattet, gedruckt ausgetheilt, durch eine
Kommission untersucht und dann genehmigt wird. Nun enthält
der Verwaltungsbericht über das betreffende Jahr den Passus
es werde diese Summe zurückgezogen, und m Zukunft werde
die Regierung vom Ertrage der Fr. 500,000 allzährlich Nutzen



zu ziehen suchen. Hier ist daö Alles genehmigt worden. Der
Regierungsruth sollte also glauben, auch diese Anzeige habe die
Genehmigung des Großen Rathes erhalten, und mithin ist eâ

dem Regierungsrathe nicht zu verargen, wenn er sich zur
Zurückziehung kompetent glaubte. Indessen darüber kein Wort
mehr; es mag sict) verhalten, wie es will, so sind Sie, Tit.,
in allen Zeiten kompetent, dem Regierungsrathe Befehle zu
geben. Es hat sich bet der Historie gefragt, wozu diese Summe
besser verwendet werden könne, zu einem Irrenhause, oder zu
andern Staatsausgaben. Nun will ich nicht an die E> suhle
appelliren, aber an den Verstand. Ich habe nicht geglaubt,
daß die Irrenanstalt das Wichtigste sei; ich habe geglaubt, wir
hätten noch gar viel Anderes nöthiger, als gerade eine Anstalt,
die ich nicht einmal gerne bezeichne. Es ist eine fatale Sache, daß

man dergleichen Nute hat, aber daß dieselben eine so enorme
Masse ausmachen, las möchte ich bezweifeln. Ich mißkenne
nicht, was Vortheildastes in einer solchen Stiftung wäre; aber
so wenig als Privaten Alles machen können, was wünfchens-
werth und oft sogar nöthig wäre, ebensowenig können es die

Staaten, sondern sie müssen von den guten Sachen auswählen
DaS, was jeweilen den Vorrang verdient. Ein Staat, der
Alles machen kann, was er wünscht, ist nie gewesen und wird
nie sein. Wenn wir nun viele andere Sachen nöthig haben,
die uns mehr mtereisiren können, so wäre eS nicht behutsam,
nicht gut, nicht weise gewesen, wenn die Regierung solche
Anträge, wie sie von Vielen gewünscht werden, gebracht hätten.
Wenn wir davon abralhen, die Fr. 500,000 zu einem solchen
Zwecke herzugeben, was ist der Erfolg? Vorerst haben wir
einen jährlichen Ertrag von Fr. 20,000 in der Staatskasse,
und Sie, Tit., sind frei, darüber zu verfügen. Wenn Sie
aber die Fr. 500,000 hergeben, so verlieren Sie daö Kapital
nebst den Zinsen, und dieses kömmt in ein Kloster. Man hat
mir im Reglerungsrathe schon diesen Ausdruck vorgeworfen,
aber eS ist doch so. Man hat durch den Dotationsvergleich
einen Staat im Staate gemacht und eine Korporation
hervorgerufen, welche independenter ist vom Staate, als keine einzige
Gemeinde. Also für eine Gemeinde, welcher Sie nicht daS

Geringste zu befehlen haben, wollen Sie Fr. 500,000 geben
aus dem Staatsvermögen, während Sie diese Summe, wenn
Sie sie zurückziehen, zu den gleichen Sanitäröanstalten verwenden

können à toutv ötorintt!? Wenn sich die Hülfsmittel der
Insel u. s. w. als unzulänglich erzeigen, was hindert den

Großen Rath, jeweilen gleichsam Verträge mit ihr abzuschließen
und ihr zu sagen, sie solle Das und Das zu leisten übernehmen
und dagegen vom Staate so und so viel erhalten? DaS Hai
einen ungeheuern Vortheil für den Staat. Durch den gleichen
Vertrag, den wir hier abgeschlossen, hat namentlich auch unsere
Hochschule bedeutend verloren. Früher konnten wir in der Insel

z. B. für die Klinik der Studirenden der Medicin gehe
rig sorgen, jetzt hingegen, da wir aus der Insel eine
unabhängige Korporation gemacht haben, haben wir Das nicht mehr
in den Händen. Wenn die dortige Behörde die Professoren zu
wählen hat, welche die Klinik leiten sollen, so ist die Hochschule
in dieser Hinsicht dependent von dieser Anstalt, die, wie gesagt,
ein Kloster ist. Also «st es wichtig, daß wir nicht allen Einfluß
auf dieselbe auS den Händen geben. Wenn es doch bloß um
SanitätSanstalten zu thun ist, 10 möchte ich fragen, ob es nicht
ebenso wohlthätig wäre, die Nothsallstuden auf dem Lande zu
vermehren und zu vergrößern, als hingegen hier so ein Irrenhaus

zu machen? Man hat gesagt, wenn man die Fr. 500,000
zurückziehe, so könne die Insel und das äußere Krankenhaus
nicht mehr leisten, was früher. Das ist eine Rechnung, daß

Gott erbarm! Bekanntlich hat die abgetretene Regierung im
Jahre 1831 die Insel und das äußere Krankenhaus mit Fr.
1,250,000 dotirt. Anstatt dieser vom Staate zurückgenommenen
Summe haben beide Anstalten laut Dotationsvergleich Fr. 750,000
von der Regierung und Fr. 500,000 von der Stadt bekommen.

Mithin macht Das die gleiche Summe aus. Darüber hinaus
bekömmt die Insel u. s. im, sobald zur Erweiterung beider
Anstalten geschritten wird, noch Fr. 225,000 von der Stadt,
und jetzt fordert man noch Fr. 500,000 von der Negierung,
mithin Fr. 725,000 mehr, als sie früher hatte. Wie kann
man jetzt sagen, die Insel stehe schlechter in ihren Finanzen,
als vorher. Wenn die Insel die Fr. 225,000 von der Stadt

noch nicht erhalten bat, wer ist Schuld? Niemand, als die
Inselverwaltung selbst. Art. 7 des Vergleichs sagt: «Von diesen

Fr. 1,500,000 werden eine Million zum Stiftungsfond der
Insel und eine Viertelmillion zum Stiftungsfond des äußern
Krankenhauses verlegt; eine Viertelmillion hingegen wird mit
besonderer Rücksicht auf das Bedürfniß eines Irrenspitals zur
Erweiterung beider Anstalten bestimmt." Also zur Erweiterung
„beider" Anstalten, in der Insel aber sind keine Irren. Was
ist sodann „Erweiterung''" Etwa nur Lauten? Nein,
sondern Erweiterung des Wirkungskreises, größere Leistungen.
Wann geschieht mehr für Erweiterung beider Anstalten, —
wenn mau ein leeres Gebäude baut, oder aber wenn man 30
bis 50 neue Berten anschafft und dadurch die Aufnahme desto
mehrerer Kranken möglich macht? Offenbar ist Letzteres eine
Erweiterung, nicht aber das Erstere. Ich sage nicht, man
solle für die Irren nichts machen, aber man soll für das Eine
so gut, wie für das Andere sorgen. Im folgenden §. 8 steht:
„Die übrigen Fr. 250,000 hingegen wird die Burgergemeinde
der Stadt Bern von nun an zu Handen der Insel - und Außer-
krankenhauSkorporation für den im Art. 7 bestimmten Zweck
der Erweiterung beider Anstalten verfügbar halten und nach
Maaßgabe des Bedürfnisses und unter Anrechnung der dem
Außertrankenvause bereits geschenkten Fr. 25,000 laut Art. 0
hiernach an die Behörde abliefern." WaS hat nun die
Verwaltung gehindert, die Ausdehnungen und Erweiterungen beider

Anstalten auszuführen und die dafür jeweilen nöthigen Summen

von der Stadt zu begehren? Sie hat DaS nicht gethan
und bat somit bewieien, daß sie Geld übrig hat. Diese
Verhältnisse zeigen, daß da in Bezug auf die vorgelegten Berechnungen

große Irrthümer sind. Ich will aber noch einen
bezeichnen. Man hat bis jetzt immer angenommen und ich selbst
auch, die Stadt Bern solle Fr. 750,000 zu Aussteuerung der
beiden Anstalten beitragen, weil es am Schlüsse des Art. 0
heißt: „Wozu zeder Theil die Hälfte, also der Staat Fr. 750,000
und ebênsv die Burgergemeinde von Bern Fr. 750,000 dazu
beitragen soll." Allein wir haben erst vor nicht langen Tagen
entdeckt, daß die Stadt dennoch nur Fr. 725,000 zu bezahlen
schuldig ist. §. 8 sagt nämlich ausdrücklich: „Die übrigen
Fr. 250,000 wird die Lurgergemeinde der Stadt Bern :c. :c.
verfügbar halten und nach Maßgabe deS Bedürfnisses, jedoch
ohne Zins und unter Anrechnung der dem äußern Krankenhause

bereits geschenkten Fr. 25,000 — an die Behörde
abliefern." Da sehen Sie, das ist sehr geschickt gemacht worden

und unterdessen haben wir unsre Fr. 750,000 bezahlt,
der Stadt Bern hingegen werden aus jeden Fall Fr. 25,000
geschenkt. Ich habe darüber nur noch EineS zu bemerken. Wenn
man der Regierung vorwerfen w:ll, sie fti mcht gar generös,
so muß ill) bekennen, ich finde die Sladt nicht gar generös. Ich
habe da den Vertrag vom 27. Juli l83l, welchem im Artikel 0
des Dvtarionsvergleichs gerufen wird, vor mir. Der Eingang
desselben lautet: „Da die Verhältnisse zwischen der hohen
Landesregierung und der Stadtmagistratur von Bern in Betreff
des Eigenthums und der Administration des äußern Krankenhauses

bis dahin bloß auf frühere Verabredungen zwischen der
vormaligen Verwaltungskammer des Kantons und der vormaligen

Gemeindskammer der Stadt Bern, welche nie behörig in
Schrift verfaßt worden und den allgemeinen Vorschriften der
Dotationsurkunde der Stadt und der darauf sich gründenden
Konvention beruhten, so haben MHGHrn. des Finanzrathes der
Stadt und Republik Bern einerseits und MHGHrn. der
Stadtverwaltung anderseits zu Berathung und Abfassung einer da-
herigen Uebereinkunst aus ihrer Mitte kommitcirt und beauftragt

u. f. w." — Jetzt kommen zwei Paragraphen, welche
interessant sind: 10. Diejenige Kapitalsumme der Fr. 20,5>4,
welche die Hohe Regierung laut 12 der äußern
Krankenhausrechnungen dem Fundus zur Deckung des Vermögensrückgangs

wegen außergewöhnlicher Ausnahme von Krätzigen in den
Theurungszahren von 1810 und 1817 schuldig geworden, wird
in daarem Geld oder Zmsschriften aus dem Staatsvermögen
sogl'ich nach ersolgrer Ratifikation dieser Uebereinkunst an die
Außerkrankenhausdirektion entrichtet und als Kapitalanwendung
in den Zinsrodel der Schaffnern gebracht werden." §. 17. Ist
Betracht obiger Ersatzleistung von Seile der Hohen Regierung
und in der wohlwollenden Absicht, wie durch bedeutende Nach-



lasse an dem Jnselsundus geschehen ist, in ähnlichem Verhältniß
mtt der obrigkeitlichen Dotation, auch zur Aeuffnung des

Vermögens des äußern Krankenhauses beizutragen, macht sich die

Stadtbehörde freiwillig zu einer Schenkung von Fr. 23,000 an
den FunduS dieser Anstalt verbindlich und wird diese Summe
sogleich nach erfolgter Ratifikation der gegenwartigen Ueberein-

kunst, in Geld und Zinsschriften der Direktion des Hauses
zustellen, um als Kapitalanwendung m den Zinsrodel der Schaffnern

gebracht zu werden." Sie sehen, Tit., die Regierung hat
damals Fr. 20,3 t4 gegeben und die Stadt als Kompensation
Fr. 23,000. Jetzt nimmt die Stadt durch den Dotattonsver-
gleich die Fr. 23,000 wieder zurück, während hingegen der

Staat seine Fr. 20,3l4 dort läßt. DarauS mögen Sie urtheilen,

mit welcher Generosität von Seite der Stadt verfahren
worden ist. Das in Bezug aus die Fr. 23,000 und alle
diejenigen Bemerkungen, welche gemacht worden sind, daß man diese

Summe nicht verliere, wenn die Regierung ihre Fr. 500,000 nicht
zurückziehe. Aber selbst wenn dieß der Fall wäre, so würde das

Finanzdepartement dennoch vorgeschlagen haben, die Fr. 500.000
zurückzugeben, denn man giebt nicht Fr. 500,000 weg, um
Fr. 23,000 zu erhalten. Ich finde, daß wir durch den Dota-
tionsvergleich bedeutend verloren haben, wir haben allen Einfluß

auf die Insel u. s. w. rein verloren, während wir dort
zrüher ziemlich großen Einfluß ausüben konnten und gewiß nicht
zum Bösen ausgeübt haben, und dieß ist namentlich der Fall in
Absicht auf die Klinik für unsere Medizinstudirenden. Ich war
selbst Mitglied der Kommission zur Prüfung des neuen Orga-
nisationsreglements für die Insel; wir waren da in der
peinlichsten Verlegenheit, um jenen Vortheil für unsere Hochschule
noch ferner einigermaßen beizubehalten, indem wir uns mehr
oder weniger abhängig sahen vom guten oder nicht guten Wil-
>en, welcher sich in einer jeweiligen Jnselverwalrung finden mag.
Noch ein Umstand kömmt in dieser Sache in Betracht. Die
Erfahrung aller Länder und aller Zeiten bat bewiesen, daß wenn
irgend eine Institution in ihrer Organisation und ihren Leistungen

nicht mit der Zeit fortschreiten kann, sie durch diese Zeiten
selbst zerdrückt und zertrümmert wird, und daß selbst Regierungen

deßhalb gefallen sind, weil sie solche Institutionen mitten
unter ganz veränderten Verhältnissen aufrecht erhalten wollten.
Nun steht das Organisationsreglement für die Insel da,
vielleicht auf Jahrhunderte hinaus, denn laut-H. 4 des Vergleichs
wurde die Organisation beider Anstalten einem besondern
Reglement? vorbehalten, welches von der nun abgetretenen Jnsel-
direklion entworfen und der Genehmigung deS Regierungsraths
unterlegt werten sollte. Mithin kann die Regierung, da jene
Direktion nicht mehr besteht, nichts mehr an diesem Reglement«
ändern. Da sehen Sie, Tit., wo wir stehen. Einer Anstalt,
welche so gestellt ist, daß die Regierung sich außer Stande
befindet, auf die Verwaltung derselben und der ihr zu Gebote
stehenden Summen den geringsten Einfluß auszuüben, will man
jetzt noch die Summe von Fr. 300,000 zur unbedingten
Verfügung übergeben, anstatt dieselbe, wie man daS Recht dazu hat,
in den Händen der Regierung zu behalten und die daherigen
Einkünfte nach Gutfinden zu verwenden. Dieß, Tit., sind die
wichtigsten Punkte, welche das Finanzdepartement bewogen
haben, aus Zurückziehung der Fr. 500,000 anzutragen, damit der
Staat die freie Verfügungsgewalt darüber behalte, und ich
glaube gezeigt zu haben, daß wenn der Regierungsrath diese
Ansicht des Finanzdepartements genehmigt hat, er durchaus im
Interesse des ganzen Staates gehandelt hat. Ich soll also mit
der Ueberzeugung schließen, daß auch Sie, Tit., finden werden,
das Interesse des Landes erfordere, in den Anzug des Herrn
Dr. Ledmann nicht einzutreten und die Fr. 500,000 zu Handen
der Staatskasse zurückzuziehen.

Dr. Ledmann. Ich will mich nicht sehr bemühen, den
Herrn Rapporteur zu widerlegen; ich hoffe, daß spätere Redner
eS thun werden, — es wird ihnen ein Leichtes sein. Bloß das
bemerke ich, daß dieser EingangSrapport voll von Widersprüchen
und Sophismen ist, wobei man sich nicht gescheut hat, sogar Spott
gegen die unglückliche Klasse der Irren einstießen zu lassen. Ich
bin indessen überzeugt, daß solche Aeußerungen auf diese Versammlung

keinen Einfluß haben werden. Nun zur Sache. Laut dem
TotatisnSvergleich steht dem Staate eine halbe Million zur Ver-

—

fügung, und nach dem nämlichen Vergleiche sollen der Stadt
Bern Fr. 23,000 mittelst Anrechnung an die zur Erweiterung
beider Anstalten bestimmten Fr. 230,000 restituut werden,
sofern« der Staat jene Fr. 300,000 in die Staatskasse zurückzieht.
Bekanntlich hat der Regierungsrath voriges Jahr beschlossen,
diese Fr. 300,000 in die Staatskasse zurückzuziehen. Darauf
hin habe ich nn Juni 1843 angetragen, der Große Rath möchte
diese Verfügung des Regierungsraths aufheben und die Fr. 300,000
zu Spitalzwecken und namentlich für eine Jrrenheilanstalt
verwenden. Ich habe damals behauptet, der RegierungSratk sei

zu seiner Verfügung nicht kompetent gewesen, und das Bedürf-
riß der Errichtung einer Jrrenheilanstalt sei ein höchst dringendes,

und nur der Staat könne das machen :c. Im April dieses

Jahrs hat sodann der Jnselverwaltungsralh in einer an den

Regierungsrath gerichteten Vorstellung meinen Antrag unterstützt.

Diese Angelegenheit ist sofort vom Regierungsratde
sowohl dem Departement des Innern als dem Finanzdepartement
zur Berichterstattung zugewiesen worden. Bei den Akten liegt
bloß der Bericht deS Finanzdepartements; vom Departement
deS Innern ist nichts da, was ich sehr bedaure. Hat das
Departement des Innern die ihm vorgelegten Fragen beantwortet,

- so wird es die Dringlichkeit der Errichtung einer Jrrenheilanstalt
außer allen Zweifel gesetzt haben. Jedenfalls ist es ein

Fehler, daß sein Bericht nicht bei den Akten liegt. Aus
dem Vortrage des Finanzdepartements haben Sie nun gesehen,
daß der Beschluß des Regierungsraths ausrecht erhalten, und
daß die Jnseldirektion angewiesen werden soll, sich mit der
nöthigen Erweiterung dieser Anstalten zu besassen, damit
einmal die von der Stadt zu diesem Zwecke disponibel zu
haltende Summe von Fr. 230,000 fällig werde; endlich dann
solle der Große Rath die Geneigtheit aussprechen, der Jnsel-
verwaltung je nach Umständen zährliche Subsidien aus der
Staatskasse verabfolgen zu lassen. Da mein Hauptzweck der

war, diese S-che hier einmal zur Sprache zu bringen, so muß
ich dankbar anerkennen, daß der Regierungsrath endlich mit
einem solchen Antrage kommt, odschon derselbe nicht ganz mit
m>r übereinstimmt. Ich schöpfe aus diesem Antrage die

Hoffnung, daß wir doch nicht mehr so gar weit entfernt seien von
der Zeit, wo wir eine gute Irrenanstalt haben werden. Der
Regierungsrath bestreitet das Bedürfniß nicht, er will blos
jeweilige Nackiwelsung aus den Rechnungen der Jnselverwaltung
und dann dieselbe bereitwillig unterstützen. Ich freue mich
sogar über diesen Antrag, denn der Unterschied liegt blos im
Modus der Unterstützung. Gleichwohl balte ich dafür, es sei

meine Pflicht, meinen Antrag zu verfechten, weil ich glaube,
der von mir vorgeschlagene Modus sei vorzüglicher. Nicht nur
geht dabei jene Summe der Fr. 23,000, welch? die Stadt
entrichten soll, nicht verloren, sondern es ist überhaupt besser,
dergleichen Anstalten durch fire Summen zu dotiren, als ste in
die Abhängigkeit von jährlichen Subsidien zu versetzen. Werden
diese Anstalten durch fixe Summen dotirt und dadurch mehr
oder weniger selbstständig gemacht, so sind mehr fromme Schenkungen

und Legate an dieselben zu gewärtigen, als wenn sie als
bloße Slaatsanstalten erscheinen. Aus diesem Grunde hat man
durch den Dotationsverglelch diesen Anstalten das Corporations-
recht gegeben. Ich will nun die Gründe des Fmanzdeparte-
ments näher ins Auge fassen. Dasselbe sagt vorerst die Summe
der Fr. 23,000 sei nach dem Wortlaute des Vertrages immerhin

verloren, das ergebe sich aus §. 8 desselben. Ich kann
unmöglich glauben, daß es dem Fmanzdepartement bflmtt Ernst
sei, eS sei denn, daß eS die 8 und nur sehr oberflächlich
gelesen hat. UebrigenS berufe ich mich darüber auf anerkannte
Rechtsgelehrte und vor allem auf den Tit. Herrn Vizelandam-
mann als einen ausgezeichneten Juristen und alS den Redaktor
deS Dotationsvergleiches. Ich für mich glaube, die Fr. 23,000
seien der Stadt nur dann zu rcstituiren, wenn der Staat die
Fr. 300,000 zurückzieht. Zweitens sagt das Finanzdepartement,
die Fr. 230,000, welch? der Staat disponibel halten müsse,
seien nicht nur für ein Irrenhaus, sondern überhaupt für
Erweiterung der beiden Spitalanstalten bestimmt, unter Erweiterung

verstehe man aber nicht blos neue Gebäude, sondern
überhaupt alle diejenigen Verbesserungen und neuen Einrichtungen,
wclche geeignet seien aus eine ausgedehnte Erfüllung des Zweckes
hinzuwirken. DaS Finanzdepartement scheint somit zu glauben,



die Stadt würde, wenn diese Summe auf den Bau eines
Irrenhauses verwendet wird, sagen, sie gebe ihre Fr. 250,000
nicht, denn der Vertrag sage nicht, daß dieselben ausschließlich
für ein Irrenhaus oder nur für einen Neubau u, f. w.
verwendet werden solle. Wenigstens ich kann diesen Zweifel des

Finanzdepartements nicht anders verstehen. Tann aber traut
man der Stadt wirklich wenig Loyalität zu, wenn man glaubt,
sie würde solche Kniffe gebrauchen, um der Bezahlung einer
vertragsmäßigen Schuld auszuweichen. Ferner führt daS

Finanzdepartement an, der Staat habe durch den Dotationsver-
gleich auf alles EigentbumSrecht hinsichtlich der Insel und deS

äußern Krankenhauses so wie auf die speziellen Verwaltungsrechte
Verzicht geleistet. Wer ist denn der Staat? Die Gesammtheit der
Bürger, deren GeschäftedieReqierung besorgt. Beide Krankenanstalten

wenn sie auch durch den Vergleich mehr oder weniger selbstständig

geworden sind, gehören doch immerhin der Gesammtheit der
Bürger und dienen mithin dem Staatszwecke; beide Anstalten sind
daher unter die Oberaufsicht der Negierung gestellt, und endlich wird
die obere Behörde der Insel und des äußern Krankendauses jederzeit
direkt von der Regierung gewählt. Ist nun ein großer Unterschied
zwischen andern Staatsanstalten und diesen? Ich glaube es

nicht. Diese Anstalten sind immer noch Eigenthum des Staates
und stehen unter seiner Verwaltung. Oder wer kann bestreiken,
daß sie Kantonalanstalten sind, und zwar mehr noch als früher?
Die obere Behörde wird jetzt ausschließlich von der Regierung
erwählt, früher hingegen wurde sie gemeinschaftlich vom Staate
und von der Stadt ernannt. In Bezug auf die speziellen
Verwaltungsrechte will ich blos bemerken, daß nach §. l4 deS

gegenwärtigen Orqanisationsreglements die Regierung über alle
Bauten, Reparationen, Veräußerungen und Erwerbungen, welche
Fr. 4000 übersteigen, zu entscheiden, und daß sie die jährlichen
Rechnungen zu passwen hat. Also ist es mit dieser Verzichtleistung

des Staates auch auf die speziellen Verwaltungsrechte
der Insel u. s. w. nicht weit her. Weiter sagt das
Finanzdepartement, es sei besser, jährliche Beiträge zu leisten, als
hingegen die Fr. 500,000 bei der Insel zu lassen. Diese
Meinung kann ich durchaus nicht theilen, weil dabei immerhin eine
Summe von Fr. 25,000 verloren geht, während der Staat
immerhin Beiträge leisten muß, wenn es um bedeutende
Erweiterungen der einen oder andern oder beider Anstalten zu thun
ist, oder wenn es sich um Errichtung eines neuen Irrenhauses
bandeln wird. Uebrigens steht es dem Staate auch jetzt frei,
die Ueberlassung der Fr. 500,000 zu Gunsten der Insel an
gewisse ihm zweckmäßig scheinende Bedingungen zu knüpfen. Das
Finanzdepartement sagt, diese Fr. 500,000 seien bereits im
StaatSverwaltungsberichte von 1841 als Staatsgut angezeigt
worden, und weil damals Niemand dagegen reklamirt habe,
so sei der Zurückziehungsbeschluß des Regierungsrathes schon
durch diese stillschweigende Genehmigung aufrecht und in Kraft
gesetzt. Dieser Einwurf ist höchst grundlos, so daß ich kein
Wort darüber zu verlieren brauche. Ich glaube somit, nachgewiesen

zu haben, daß die Motive des Antrages des
Finanzdepartements nicht stichhaltig sind. Wenn dagegen auf der
andern Seite nachgewiesen ist, was der Inselverwaltungsrath
in seiner Darstellung und was auch die Sanitätskommission
bezeugt, nämlich daß die Errichtung einer Zrrenbeilanstalt für
den Kanton Bern ein großes Bedürfniß ist, — wenn nachgewiesen
ist, was sich aus den Rechnungen erzeigt, daß das Vermögen
des äußern Krankenhauses schon gegenwärtig nicht hinreicht,
daß sich vielmehr schon jetzt ein großes Defizit erzeigt, — wenn
nachgewiesen ist, daß die Summe, welche die Stadt disponibel
halten muß, zum Baue einer Zrrenbeilanstalt ausreichen wird, —
wenn es laut Verfassung Pflicht des Staates ist, den armen
Gemeinden mit Rath und That beizustehen, — wenn endlich
die Obsorge vorzüglich für Irre der Regierung obliegt, — wenn
das Alles wahr ist, und wenn endlich der Staat, wofern er
die Fr. 500,000 zurückzieht, dann mit bedeutenden jährlichen
Beiträgen ausbelfen müßte, was für Gründe blieben dann noch

übrig, diese Fr. 500,000 in die Staatskassa zurückzuziehen und
dadurch dem äußern Krankenhause einen Verlust von Fr. 25,000
zu veranlassen und vermittelst dessen der Stadt Bern ein so

schönes Geschenk zu machen Das wäre eine Finanzspekulation
eigener Art. Der Herr Finanzminister bat sich wodl gehütet,
auch nur im Geringsten die Frage des Bedürfnisses einer Irren-

Heilanstalt zu berühren. Um allfälligen Einwürfen hiegegen wo
möglich zum Voraus zu begegnen, bin ich so frei, auS einer
vor einigen Iahren gemachten Vorstellung, welche füglich
hier hätte behandelt werden sollen, nämlich derjenigen der
medizinischen Gesellschaft, ein einziges Passage vorzulesen. Es
heißt darin: „Ob man es mit den Forderungen des beutigen
Standpunktes der Wissenschaft, mit den Forderungen der
gesteigerten Kultur unsers Zeitalters, mit den Forderungen der
Humanität und der Obliegenheiten einer freisinnigen und
ausgeklärten Negierung verträglich finde, das Schicksal der
Seelengestörten unsers Kantons noch fernerhin und wissentlich einem
erbärmlichen Schlendrian preis zu geben, oder ob dasselbe durch
eine zweckmäßig organisirte Anstalt verbessert zu werten
verdiene Dringen Gefühl und Pflicht zu Verneinung der erstern
und zu Bejahung der letztern Frage, so können unsers Erach-
tens auch weder Bedenken, noch Einwürfe mehr stattfinden, und
unsre hohe Regierung wird sich nicht zu arm halten, die für
einen so wichtigen Gegenstand nothwendigen Opfer den Unglücklichsten

ihrer Angehörigen und Mitbürger zu bringen, damit
doch einmal durch ihre Vermittlung ein schönes Ganzes
hervorgerufen ein dringendes Bedürfniß befriedigt und ein W^k
zum wahren Wohl des Landes gestiftet werde einer väterlichen
Regierung würdig, welches dem Armen, wie dem Reichen,
wenn sie von dem Unglücke, in jene furchtbaren Zustände zu
fallen, betroffen werden, ein schönes und ruhiges Asyl
darbietet wo vielleicht die Mehrzahl derselben mit Hülfe der Kunst
und Wissenschaft unter der Leitung der Humanität den unschätzbaren

Gebrauch der Verlornen Vernunft und die freie und
normale Geistes- und Gemüthstbätigkeit wieder finden dürften."
Ich möchte übrigens bitten, diese Sache, vom Gesichtspunkte
des ArmenwesenS aus, auch als Armenunterstützung in'ö Auge
zu fassen und zwar als eine der dringendsten und wirksamsten
Arten der durch die Verfassung gebotenen Armenunterstützungeu.
Man ist doch darüber allgemein einig, daß die Unterstützung
der Armen nicht besser, als durch Errichtung von Erziehungs-
und Krankenanstalten stattfinden kann, und vorzüglich nicht
besser, als durch Errichtung einer neuen Zrrenbeilanstalt, weil
die Irren die Aermsten von Allen und die Unglücklichsten sind,
weil bei'm Vorhandensein guter Zrrenheilanstalten es möglich
ist, viele dieser Irren wiederum zu nützlichen Gliedern der
bürgerlichen Gesellschaft zu machen, so daß sie nicht ihren Gemeinden

zur Last fallen, während sie sonst ihr Lebenlang im
traurigsten Zustande verbleiden und ihren Gemeinden oft viele Jahre
hindurch bedeutende Kosten verursachen. Und, Tit., keine
Armen kosten die Gemeinden so viel, wie diese. Ich weiß viele
Fälle, wo Gemeinden für arme Irre, wenn wir keinen Platz
dafür hatten, monatlich 20 bis 30 Kronen bezahlen mußten.
Es ist auffallend, daß der Kanton Bern bisher für diese
unglückliche Klasse weniger gethan hat, als, mit Ausnahme etwa
der kleinen Kantone, kein anderer Kanton der Schweiz. Genf
bat ein Irrenhaus für 100 Irre, Basel eines für 00, Solo-
tkurn läßt alle Jahre Bettaqssteuern sammeln für eine Anstalt
für 00 Irre, St. Gallen besitzt eine Anstalt für 100, und
während Waadt bereits für 200 Irre eine Anstalt baut, bat
der Kanton Bern bloß Platz für 50. Schon daraus müssen
Sie sich überzeugen, daß unsre gegenwärtige Anstalt unmöglich
entspricht. Zum Schlüsse bitte ich Sie, ja nicht zu glauben,
daß, wenn Sie die Fr. 500,000 für Spitalzwecke und vorzüglich

zu Gründung einer Zrrenbeilanstalt verwenden, diese Summe
dem StaatSzwecke entfremdet und unfruchtbar bleiben werde;
vielmehr werden Sie dadurch dieses Kapital so vortdeilhaft
anlegen, wie Sie noch keines angelegt haben. Nach meiner
innigsten Ueberzeugung haben Sie noch nichts beschlossen, was
so wohlthätig für alle Theile des Kantons wäre, wie diese

Ausgabe. Ich stimme zu dem in meinem Anzüge enthaltenen
Antrage.

Sträub, Oberftlieut. Als das geringste AMglied der
Znseldirektion muß ich mir erlauben, auch meine Meinung zu
sagen. Als ich zum Mitglieds der Insel- und Außerkranken-
Haus-Corporation ernannt wurde, habe ich geglaubt, dafür
ernannt worden zu sein, um deren Interesse so viel an mir zu
pflegen. In diesem Sinne werde ich bier reden, so gut wie
der Herr Finanzminister im Interesse des Staates geredet hat.



Ich werde jdabei wahrscheinlich nicht so kalt auf dem Geldsacke
sitzen wie er, sondern ich möchte fur die Sache der Menschheit
etwas mehr thun und nicht so karg sein. Vor allem aus soll
ich einige Sachen berichtigen, welche der Herr Präsident des

F nanzdepartements irrigerweise angebracht bat. Er hat, und
das ist ein Hauptgrund, warum ich eigentlich das Wort
ergriffen, der Inseldirektion gewissermaßen vorgeworfen, wie
wenn dieselbe schon viel zurückgehaust batte. Die Inseldi-
rektion ist erst seit dem l. Januar dieses Jahres in Funktion;
in dieser Zeit wird schwerlich gar viel zurückgegangen sein. Ich
weise also riefen Vorwurf zurück. Er hat ferner gesagt, wir
seien ein Staat im Staate. Keineswegs; was wir sind, oder
waö die Inseldirektion ist, das haben Sie, Tit., gemacht.
Wir werden keine Rechte verlangen als diejenigen, welche Sie
der Inseldirektion gegeben haben, und welche diese mithin laut
aufhabender Pflicht wahren soll. Er hat ferner gesagt, die

Regierung habe gar keinen Einfluß auf die Inselkorporation,
weniger noch, als auf irgend eine Gemeinde. Die Regierung
hat das Recht, von sich aus die Inselverwaltung zu ernennen;
laut Reglement hat die Regierung daS Recht, alle wichtigern
Verhandlungen der Insclve»waltung zu bestätigen, über
aufzustellende Reglemente Bemerkungen zumachen, sie zu genehmigen
oder zu verwerfen. Da hat also die Regierung einen viel größern
Einfluß als in den Gemeinden. Er hat weiter gesagt, wir
seien ein Kloster. Ich habe unter Klöstern immer Znstitute
verstanden, wo Mönche und Nonnen seien. Hingegen ein
Institut, welches daS wohlthätigste ist im ganzen Lande, welches
für die leidende Menschheit unendlich wichtig ist, hier mit einem
Kloster zu vergleichen, das, Tit., ist ein wenig arg und
vielleicht allzuarg. Man könnte vielleicht fragen: W irum hat die

Znselverwaltung die Fr. 250,WO, welche die Stadt hiefür bereit
halten soll, nicht bereits zu Erweiterungen ihrer Spitalanstalten
angegriffen? Zu Erweiterungen ist vor Allem Platz nöthig.
Daher haben wir gewünscht, zuerst mit allen denjenigen Mitteln
bekannt zu werden, über welche man disponiren könne, um
dann mit wohlerwogenen Projekten zur Verwendung vor Sie
zu kommen. Sodann muß man sich zuerst ein wenig in die
Sache hineinarbeiten, bevor man mit wichtigen Vorträgen
kömmt. Ich wenigstens habe nicht geglaubt, sogleich nach meiner

Erwähluvg alle Kenntniß erlangt zu haben, welche nöthig
ist. Ich will nicht darauf eintreten, wie es zu verstehen sei

hinsichtlich der Fr. 25,(100, welche die Stadt zurückbehalten
kann, wenn der Staat die Fr. 500,000 zurückzieht. Angesehene
Rechtsgelehrte legen jene Bestimmung des Vertrages so aus,
wie ich, daß nämlich die Stadt die Fr. 25,000 nur dann
zurückbehalten könne, wenn der Staat die Fr. .'00,000 zurückzieht,
und ich ersuche den Tit. Herrn Vizelandammann, welcher alS
Redaktor des Vergleichs das am beßten wissen soll, un am Ende
zu sagen, wie dies auszulegen ist. Ich glaube vorläufig, daß wenn
wir die Fr. 500,000 zurückziehen, dann jene Fr. 25,000 verloren
sindl Der Herr Finanzminister hat gesagt, der Große Rath werde
zederzeit gerne nach Bedürfniß Beiträge leisten. Daß das Bedürfniß
da sei, ist vorgewiesen worden durch die letztabgelegte Rechnung,
welche ein Defizit zeigt von jährlich Fr. 1700 bis 1800. Die
Sache ist nach meiner Ansicht die: Die Regierung oder
vielleicht einzelne Mitglieder derselben sehen, daß sie in der That
nicht vollkommen allen denjenigen Einfluß auf die Inselkorporation

haben, welchen sie haben zu sollen glauben. Das wird
wohl der hauptsächlichste Grund sein, warum man die Fr. 500,000
zetzt nicht geben will. Es ist bei diesen Herren eben das, daß
fie fürchten, ihren Einfluß zu verlieren, und sie hoffen, wenn
die Fr. 500,000 zurückbehalten werden, dann mehr Einfluß
ausüben zu können; wenn man von der Inseldirektion aus eine
Proposition macht, daß das und das geschehen sollte, so möchte
dann der Regierungsrath sagen können: Wir bewilligen so und
so viel dafür, aber unter denen und denen Bedingungen.
Alsdann käme die Insel direkt unter den Einfluß des Regierungs-
ratks. Das ist aber nicht im Willen des Reglements und
ebenso nicht im Willen des abgeschlossenen Dotationsvergleicks.
Ich bin weit davon entfernt, zu verlangen, daß einzig zur
Errichtung einer Zrrenheilanstalt jene Fr. 500,000 verwendet
werden sollen, sondern ich werde meinen Antrag dahin stellen:
daß diese Summe zur Erweiterung sämmtlicher Anstalten, welche
von diesem Detationssond abhängig sind, zu verwenden sei. Ich

will indessen zeigen, wie nöthig es wäre, wirklich bei einem
Irrenhause anzufangen. Das gegenwärtige Irrenhaus kann
bloß 50 Personen fassen; eS ist mehr eingerichtet, um die Irren
da in Zwang und Gefangenschaft zu halten, als aber zum Zwecke
der Besserung. Nach einer gemachten Zählung befinden sich

über 500 Wahnsinnige un,d Irre in unserm Kanton; für diese

ganze Zahl haben wir bloß Platz für 50, höchstens für 54.
Wenn also auch ein Platz ledig wird, so müssen 20 bis 30 arme
Unglückliche Jahre lang angeschrieben bleiben; unterdessen müssen
sie von der Gemeinde oder von armen Verwandten besorgt
werden, Jahre lang müssen sie in ihrem Zustande ohne Hoffnung
auf Besserung verharren. DaS ist ein großer Grund, daß so

wenige Irre, wenn sie auch endlich Ausnahme finden, wiederum
geheilt werden. In den letztern Zeiten bat man eS durch
humane Behandlung der Irren so weit gebracht, daß insonderheit
di-jenigen, welche sogleich im Anfange der Krankheit gehörig
besorgt werden können, fast durchgehends und bald kurirt werden.

Nun hätte die Jnselverwaltung die Errichtung einer neuen
Irrenkeilanstalt gewünscht, um hauptsächlich diejenigen aufzunehmen,

für welche noch Hoffnung der Besserung vorhanden ist.
Dafür ist aber gegenwärtig nicht Platz. Ich möchte indessen
nicht dabei stehen bleiben, nur für die Irren zu sorgen, sondern
ich will ja freilich noch weiter gehen Bei der zunehmenden
Bevölkerung nehmen unsere armen Siechen auch zu, namentlich
die Krätzigen und dann noch ein anderes Uebel, daS ich nicht
namsen mag. Dafür hätte man mehrere Hülfsmittel nöthig,
als uns zu Gebote stehen. Auch die Insel selbst sollte man
erweitern, denn es ist allbekannt, wie viele arme Kranke jedesmal
zurückgewiesen werden müsse», weil kein P atz ist. Da wäre die
Anstalt leicht zu erweitern obue neue Gebäude. Ferner wäre eS

eine höchst nöthig? Sache, daß man die Nolhfallstuben im Lande
herum auch ein wenig besser ausstatte und erweitere. Für diese
vier Zwecke ist es, daß wir die Fr. 500,000 verlangen. Man
hat erst vorhin gesagt, wie in andern Kantonen, welche nicht
die Mittel haben, wie wir, sondern welche durch direkte und
indirekce Abgaben die nöthigen Summen zusammenketten müssen,
so viel für die Irren geschieht, wie im Kanton Waadt, zu
Basel, auch zu Neuenburg zc. Wie ich hoffe, werden auch Sie,
Tit., begreifen, daß es heilige Pflicht ist, ein Mehreres dafür
zu thun Sie thun so ungeheuer viel für die geistige Erziehung

des Volkes, aber wenn der physische Zustand nicht
entsprechend gepflegt ist, so wird die geistige Erziehung
ebenfalls nichc wirken. Warum sollen wir nicht auch
etwas auf das Physische des Menschen verwenden? DaS,
Tit., ist unsere Pfluht- Wir geben oft Hunderttausend? in
einzelne Landesbezirk? für Straßen, wobei gewöhnlich nur ein
Theil des Landes wesentlich interessirt ist; wir haben auch schon

mehr, als jene Fr. 500,000 gegeben für eine ganz kurze Straße,
welche fast nur dazu dient, den Transit aus dem Kantone hin-
auszubringen; — warum sollten wir Nichts thun für die
leidende Menschheit und die große Zahl Unglücklicher, welche —
Wahnsinnige, Sieche und sonstige Kranke— sich in allen
Landesgegenden vorfinden? Wir haben letzter Tage ein Gesetz
gemacht wider die Thierquälerei; ist es nicht eben so wichtig, auch
Etwas zu thun für die Menschen, damit man den armen
Unglücklichen auch besser unter die Arme greifen könne, alS Dato.
Ich will mich hauptsächlich an Euch, Deputiere deS Landes,
wenden; Ihr wißt, wie Gemeinden und Vorgesetzte durch
sogenannte Irre und Wahnsinnige oft in die größte Verlegenheit
kommen und nicht wissen, wohin sie dieselben thun sollen.
Gewöhnlich sind es Arme, die oft mit großen Kosten bewacht werden

müssen, die dennoch mitunter entspringen und entweder an
sich selbst ober an Andern ein Unglück machen, wie man Das
in ganz letzten Zeiten erfahren hat. Ist eS nicht unsere heilige
Pflichr, solchen Leuten Platz zu verschaffen, wo sie hoffen
können, wiederum der menschlichen Gesellschaft zurückgegeben zu
werden? Ich glaube — wohl. Und dann die armen Siechen!
W:e viele ihrer haben wir auf dem Lande, die an Steigerungen

Demjenigen überlassen werden, der sie am wohlfeilsten nehmen

will, — die ihr Leben grausam elend dahin bringen müssen,
für die man fast keinen Platz findet! Wie wohlthätig, wenn
man in unsern Spitälern deren Mehrere aufnehmen kann ''

Was sodann die Iusel betrifft, so ist Ihnen Allen bekannt, daß

an den gewöhnlichen Schausaltagen z weilen vielleicht mehr, als
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die Hälfte der sich anmeldenden hülssbedürftigsten Kranken wieder

zurückgewiesen werden müssen, und daß man selbst in Nothfällen

cft nicht wisse, wohin mit ihnen. Eine Erweiterung der

Insel ist aber nicht nur für die armen Kranken, sondern auch

für daS andere Publikum, welches zahlt und gerne zahlt, höchst

wichtig, denn unsere Insel hat seit Langem einen solchen Ruhm,
daß 'Mancher hingeht und sich dort kuriren läßt gegen Bezahlung.

Warum also ein solches Institut nicht vermehren, damit
möglichst Viele Platz darin finden? Diejenigen Herren
Großräthe, welche diese Erfahrungen noch nicht gemacht haben, die

also nicht einsehen, wie nöthig eine Erweiterung dieser Anstalten

ist, — diese möchte ich fragen, ob cS nicht im Fortschritte
der Humanität läge, auch Etwas für alle diese Leidenden zu
thun; Wohl, Tit., ich glaube, da könne man am beßten zei-

gen, daß wir mit der fortschreitenden Civilisation und Humanität

vorwärts gehen, wenn wir auch unsern armen leidenden
Mitdrüdern Zuflucht zu verschaffen suchen. Es ist bereits
gezeigt worden, wie großartig und mit welchen Opfern man in
andern Kantonen dafür sorgt; hier hingegen kostet es uns
Nichts, das Geld dafür liegt da. Durch den Dotationsvergleich
ist denn doch der deutliche Fingerzeig gegeben, daß diese Summen

für Nichts verwendet werde» sollen, als für den Unterhalt
und die Erweiterung unserer Spüalansialten. Sie brauchen
also Nichts aus dem StaatSfacke zu geben, sondern Sie brauchen
bloß Dasjenige der Insel zu lassen, was schon früher dazu
gehört hat nnd nach dem Dorationsvergleiche noch setzt dazu
gehört. Also kostet es den Staat keine neue Aufopferung. Ich
könnte nicht einsehen, warum der Kanton Bern, der größte
und reichste Kanton, in diesem Fortschritte der Civilisation den

andern Kantonen nachstehen wollte, nämlich daß er viel Weniger
thun wollte, als anderwärts geschieht. Diese Sache hat in der

That zwei Seiten, diejenige des Geldsacks und diejenige des

Gefühls; bei mir ist die Letztere die vorherrschende. Wir können

jeneS Geld nicht besser anwenden, als für die leidende

Menschheit, wie sie in diesen Anstalten unterstützt werden kann.

Ich soll das volle Zutrauen zum Großen Rathe haben, daß er
in Bestätigung des Dotationsvergleichs und nach dem Sinne
desselben die Fr. 500,000 bei der Insel lassen werde; daß er
hingegen der Znseldirektion oder dem Verwaltungsrathe den

Auftrag geben werde, Anträge zu bringen, wie aus eine
zweckmäßige Weise diese sämmtlichen Spitalanstalten ohne Ausnahme
erweitert und vergrößert werden können, vom Inselspttale hinweg

bis zu den Filialspitälern oder Nothsallstuben aus dem

Lande; und daß endlich in den Antrag deS Regierungsratks
nicht eingetreten werde. Tas, Tir., ist mein Antrag. Smd
etwa die Fr. 500,000 in der Staatskasse sicherer, als in der

Insel? Bei jedem KriegSereignisie ist doch das Gut solcher

Armenhäuser geheiligt und sicher, das Staatsgut hingegen nicht.
Das haben wir erfahren. Man wird sagen, solche Ereignisse
seien nicht zu risquiren. Ich möchte lieber das Sicherere spielen

und also die Fr. 500,000 lieber an einem Orte wissen,

wo sie selbst in KriegSzeüen sicher sind, als aber an einem

Orte, wo sie angegriffen werden können. Sollen endlich nicht
auch wir EtwaS thun für die Insel? Der Inselfond rührt
meistens her von Partikularstistungen hier aus der Stadt; von
daher, Tst., kömmt der Hauptsond. Auch die alte Regierung
hat viel dazu beigerragen; warum sollen denn ww Nichts thun,
während man nichts Nerîes von uns fordert, sondern nur DaS
begehrt, daß, was dorthin gethan wurde, dort verbleibe?

von Tavel, Schulrheiß. Wenn jetzt ein Fremder auf die

Gallerie gekommen wäre und, unbekannt mit den Personen,
der bisherigen Diskussion zugehört hatte, so würde er ohne

Zweifel gedacht haben, es streiten sich hier zwei^Parreien; die

eme Partei sei für die Armen, wolle Irren, Siechen u. s. w.
unterstützen, und vertheidige lebhaft deren Interesse; die andere

Partei hingegen seien die hartherzigen Leute, welche von Allem dem

mchts hören wollen. So beschaffen war die bisherige Diskussion.
Das Alles liegt aber heute gar nicht vor; es ist kein Wort im

ganzen Vortrage des Regierungsraches enthalten, welches den

Ideen der beiden Herren Präopmanten widerspräche, — kein

Wort, daS sagte, wir anerkennen alle diese Bedürfnisse nicht.

Ich erkläre, Namens des Regierungsrathes, daß bei der

Berathung dieses Gegenstandes im Reglerungsrache kein einziges

Mitglied dagegen war, daß die Insel, das äußere Krankenhaus,
die Filialspitäter erweitert werden, daß eine neue Irrenheilan-
stalt gebaut werde u. s. w. Das liegt heute gar nicht in Frage;
heute liegt vor ein Anzug des Herrn I>r. Lehmann, dahin
gehend daß die Fr. 500,000, welche die Regierung zufolge
Dotationsvergleichs aus der Insel zurückzuziehen befugt ist,, der Insel
verbleiben. Entgegen dem sagt der RegiernngSrath: Wir sind
nicht dieser Ansicht, wir rathen davon ab und tragen an, diese
Summe zurückzuziehen. Also nicht der Zweck der Erweiterung
der Inselanstalten kömmt hier in Betracht, sondern die Frage
ist: Wollt Ihr die Fr. 500,000 dort lassen oder zurückziehen
Ich erlaube mir, in Kürze die Gründe des Negierungsrathes zu
berühren. Der Vortrag lautet dahin, daß die Znsel ein Kapital
von 1,500,000 Franken erhalten soll, nämlich Fr. 750,000 vom
Staate und Fr. 750,000 von der Stadt. Die Fr. 750,000 des
Staates sind bezahlt, schon lange; die Fr. 750,000 der Stadt
sind nicht bezahlt, d. h. Fr. 500,000 sind bezahlt, hingegen
Fr. 250,000 stehen noch aus zufolge des §. 8, weil dieselben
zu einem besondern Zwecke, nämlich demjenigen der Erweiterung
beider Anstalten mit Rücksicht auf ein Irrenhaus, bestimmt sind.
Nun handelt es sich hier noch um fernere Fr. 500,000, über
welche laut §. 0 dem Staate die Verfügung vorbehalten ist;
überläßt er sie der Insel, so hat die Stadt die ihrerseits noch
schuldigen Fr. 250,000 ganz zu bezahlen; zieht er sie aber
zurück, so bezahlt die «Stadt ihrerseits dann nur Fr. 225.000.
So lautet der Vertrag, und mir wenigstens scheint derselbe so
klar zu sein, wie der Tag. Laut §. 8 sind die Fr. 225,000
von Seite der Stodt fällig, sobald die Jnftlverwaltung die ihr
zweckmäßig und nöthig scheinenden Erweiterungen in beiden
Anstalten vornimmt. Nun habe ich soeben erst erfahren, daß
die Znseldirektion erst seit dem ersten Januar dieses Jahres
besteht, denn ich wollte ihr eben einen Vorwurf machen, daß
sie nicht schon einen guten Theil dieser Summe für jene
Erweiterungen gebraucht hat; allein ich gebe zu, daß sie in dieser
kurzen Zeit noch nicht die nöthige Muße finden konnte, um
über die daherigen Bedürfnisse zu berathschlagen. Der
RegiernngSrath findet nun, man solle das Geld, welches die Stadt
schuldig ist, zu brauchen anfangen, und zwar just für diejenigen

Unglücklichen, deren Partei man hier ergriffen hat, die
aber heute nicht in Frage sind. Faßt man ein ZrrenhauS ims
Auge, so will ich nicht fragen, ob es möglich sei, die
gegenwärtige Irrenanstalt zu vergrößern, daß sie entspricht, oder ob
ein Neubau nöthig sei u. s. w. Das ist der Jnftlverwaltung
vorbebalten und geht mich hier nichts an. Wenn die
Jnftlverwaltung Hand an's Werk legt und meinetwegen zuerst für

.eine Irrenanstalt die Fr. 225,000 ausgicbt, so ist sie nicht
ärmer, als zuvor, denn sie hat diese Fr. 225,000 noch nicht.
Dann aber werden ihre jährlichen Ausgaben größer, wegen

i der vermehrten Leistungen, und nach den Rechnungen, die ich
gesehen habe, bin ich überzeugt, daß die Verwaltung auch mit
den Zinsen der Fr. 500,000 nicht genug hätte. Ich bin nicht
nur erwarten, sondern erbölig, alsdann ein Mehreres zu thun,
alS nur die Zinsen dieser Fr. 500,000 jährlich zu geben, denn
eine solche Anstalt kann dann mit diesen Zinsen nicht fahren.
Dazu wird der Große Rath alsdann gewiß helfen, und das wünsche
ick gerade. Warum nun ist der RegiernngSrath der Meinung, daß
es besser sei, und zwar sowohl im Interesse des Staates, als im
Interesse der Anstalt selbst, die Fr. 500,000 dahin zu thun, wohin
üderbaupt Staatsgelder gehören Vorerst darum, weil es in einem
kleinen Staate überhaupt nicht vortkeilhaft ist, die Zahl unabhängiger

Korporationen, welche ein bedeutendes Vermögen zu verwalten

haben, zu vermehren; und zweitens darum, weil es dem

Regierungsratde sehr zweckmäßig erscheint, daß der Große Rath
immer noch die Hand ein wenig in der Sache habe. Wenn
Sie das Kapital hergeben, so behalten Sie die Hand nicht
medr darin; wenn Sie aber je nach Bedürfniß die Zinsen des

Kapitals hergeben, dann wohl. Verlangt die Znseldirektion
für irgend einen guten Zweck Fr. 40,000 oder Fr. 100,000,
so kann der Große Rath sagen : Wir wollen unsern nothleidenden

Mitbürgern Siechen, Irren u. s. w. allerdings zu Hülfe
kommen, aber Dieß und Jenes gefällt uns, Großem Rathe,
nicht, und daher wünschen wir Dieß und Jenes anders u. s. w.
ES scheint uns daher sehr wichtig, daß der Große Rath das
ein wcnig unter seiner Hand behalte, und daher wünschen wir,
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daß die Fr. 500,000 wiederum zu den übrigen Staatsgütern
zurückkommen, und daß die Inselverwaltung aus den ihr von
Seite der Stadt verfügbar zu haltenden Fr. 225,000 erweitere,
baue, vergrößere :c. und dann, wenn sie für den Unterhalt
dieser armen Kranken aller Art nicht genug Hülfsmittel hat,
vor den'Kroßen Rath trete und sage: Da ist unsre
Rechnung, wir haben unser Geld wohl angewendet, aber setzt

fehlt uns die und die Summe, gebt uns das Nöthige. Diesen
Wunsch kann man nicht deutlicher auedrücken, als es nu
Antrage des Regierungsraths geschieht. Er enthalt drei Sachen:
1) die Zurückziehung der Fr. 500,000; 2) den Auftrag an die

Inselverwaltung, vorwärts zu machen, um den Nothleidenden
zu helfen; 3) die Zusicherung, daß wenn die Inselverwaltung
fernere Gelder für diesen wohlthätigen Zweck nöthig habe und
beim Großen Rathe dafür anklopfe, ihr dann auch werde auf-
getban werden. Vorausgesetzt also, die Erweiterung und
Vergrößerung der vorhandenen Spitalanstalten und die Creirung
eines Irrenhauses gehe weit über die Fr. 225,000, waS soll die

Inselverwaltung thun? Sie soll ihre Kapitalien brauchen, und
dann jährlich für die nöthige Beisteuer hieherkommen. Es
bandelt sich dabei, wohlverstanden um den Großen Ratk, nicht
um den RegierungSrath; der Regierungsrath aber wünscht, daß

der Große Rath obige Zusicherung schon jetzt ausspreche. Kann
man sich denn etwa die Möglichkeit denken, es werde je vom
Volke ein Großer Rath gewählt werden, der sagen werd?! Die

Irren :c. mögen zu Grunde gehen, das geht uns nichts an?
Darin wird der Große Rath lederzeit einmüthig sein, die nöthi
gen Gelder dafür anzuweisen. Es ist nicht darum zu thun,
daß wir darüber streiten, ob wir den «riechen wohl oder übel
wollen, weil ja der Regierungsrath in seinen Anträgen die
gleichen Grundsätze ausspricht, wie der Herr Anzüger selbst;
sondern es ist lediglich darum zu thun, ob der Große Rath in
Anwendung des §. des Vertrages die Fr. 500,000 bei der
Insel belassen oder aber zurückziehen will. Daß auf heutigen
Tag einzig dieses in Frage ist, das wird der Tit. Herr Vize-
landammann gewiß auch bezeugen. Der Große Rath hat somit
nichts zu entscheiden, als: Hat der Regierungsrath recht,
darauf anzutragen, die Fr. 500,000 zurückzuziehen, und die

Inseldotation auf die Fr. 1,500,000 beschränkt zu lassen, oder
hat der Herr Anzüger recht, welcher daraus anträgt, auch noch
die sernern Fr. 500,000 bei der Insel zu lassen? Im klebrigen
wird der Große Rath sagen, sowohl der Herr Anzüger als der

RegierungSrath seien in dem Wunsche einig, daß mit aller
möglichen Beförderung ein entsprechendes Irrenhaus errichtet
werden möchte u. s. w Aus voller Ueberzeugung schließe ich
daher zum Gutachten des Negierungsraths.

(Fortsetzung folgt. >
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Verhandlungen
des

Großen Rathes der Republik Bern,

Ordentliche Wintersitzung 1844. Erste Hälfte.

«Nicht offiziell.)

(Fortsetzung der neunten Sitzung, Mittwoch den 27. Winter-
monnt 1844 Fortsetzung der Berathung des Anzugs des

Herrn Dr. Lehmann, betreffend die Verwendung der im
Dotationsvergleiche dem Verfügungsrechte des Staates vor-
behaltenen Fr. .500,000

Kurz, Oberrichter. Es ist sehr erfreulich, vom Tit.
Herrn Schultheißen zu vernehmen, daß der Regierungsrath
ganz andere Gefühle und Gesinnungen hat, als sein Berichterstatter;

denn dieser hat deutlich gesagt, daß er gar nicht für die

Errichtung einer Irrenanstalt sei, und daß er nicht einmal
gerne davon reden höre. Daß eine Erweiterung der Irrenanstalt

nöthig ist, will ich nur ganz kurz aus der Genchtspraxis
der letzten Jahre belegen. Das Odergericht bat in den letzten
Jahren nicht weniger als 4 Brandstifter lossprechen müssen,
weil sie v rrückt und mithin nicht zurechnungsfähig waren, so

namentlich einen aus der Gegend von Herzogenbuchsee. Sorgt
man nun nicht dafür, daß solche Leute auf zweckmäßige Weise
unschädlich gemacht werden können, so ist, abgesehen von allem
klebrigen, großer materieller Nachtheil von denselben zu
befürchten. Wenn es sich aber hier blos fragt, ob man die

Fr. 500,000 zurückziehen wolle oder nicht, und wenn man von
allem klebrigen absehen will, so hat die Frage nicht m hr
dieselbe Wichtigkeit wie früher, und wie sie namentlich durch den

Herrn Berichterstatter angeregt worden ist, denn ihm zufolge
mußte man glauben, der Regierungsrath sei gegen die Errichtung

einer Irrenanstalt u s. w. Ich bin dafür, die Fr. 500,000
einstweilen nicht zurückzuziehen; ich sage nicht, nie, aber im
gegenwärtigen Zeitpunkte möchte ich die Sache noch verschieben.
Man sollte vor Allem aus die Znseldirektion und den

Regierungsrath begutachten lassen, wie viel nöthig wäre, um die

fraglichen Gebäulichkeiten zu errichten und die erforderlichen
Erweiterungen zu machen. Erst wenn darüber etwaS
festgestellt ist, kann der Große Rath entscheiden, ob man die

Fr. 500,000 darauf verwenden, oder ob man dieselben
zurückziehen und dann das Nöthige direkt aus der Staatskasse
geben wolle. Ein solcher Aufschub ist namentlich darum wichtig,

weil wenigstens immer Fr. 25,000 auf dem Spiele sind;
denn zieht man die Fr. 500,000 zurück, so ist gar kein Zweifel,

daß dann der Stadt Fr. 25,000 restituirt werden müssen;
laßt man aber das Geld einstweilen bei der Insel liegen und
erkennt später, man wolle dasselbe von der Insel aus daraus
verwenden, so bat der Staat im öffentlichen Interesse Fr. 25,000
gewonnen. Man sagt, wir sollen die Fr. 500,000 zurückziehen,
damit man später zu besserer Wahrung des StaatSinteresse
Verträge mit der Jnseldirektion schließen könne. Aber können

wir nicht sagen, wir knüpfen schon die Frage, cd wir die

Fr. 500,000 zurückziehen wollen, an gewisse Bedingungen?
Muß man denn, um solche Bedingungen machen zu können,
zuerst zurückziehen und dadurch der Stadt Fr. 25,000 schenken

Ich mache also den Antrag, daß man in Anschließung an den Anzug
des Herrn Dr. Lehmann wenigstens einstweilen die Fr. 500000 da

lasse, wo sie sind, und daß die Frage des Zurückziebens erst
entschieden werde, wenn über die Ausdehnung der nöthigen Bauten
und Erweiterungen entschieden sein wird. Die Frage, ob es
zweckmäßig sei, daß eine moralische Person, eine Korporation,
in, Staate über solche Kapitalien zu verfügen habe, ist
allerdings sedr wichtig; aber was für eine Anstalt ist diese da?
Wäre sie ein Kloster, mit mehr oder weniger politischen Zwecken,
da wäre ich fest entschlossen, sie lieber geradezu aufzuheben, selbst
auf die Gefahr hin, gegen die Vorschrift drs Bundesverlrags
zu verstoßen. Aber hier ist es eine Anstalt von öffentlichem
Interesse, welche nie eine politische werden kann, und auch nie
ein Staat im Staate, um so weniger, als die Direktion jederzeit

vom Regierungsratde gewählt wird und unter der
Oderaufsicht des Staates steht, und als Staat und Regierung jederzeit

Kraft genug haben werden, dafür zu sorgen, daß die
Direktion ihre Pflicht im Interesse des Staats erfülle, und als
somit nicht befürchtet werden kann, daß die Direktion die ihr
anvertrauten G lder je zu — der Himmel weiß — was Anderm
verwenden werde. Ich kann mir au 5> nicht denken, warum mau
sich unter diesen Verbältnissen nicht immer mit der Direktion
sollte verständigen können. Ich behaupte vielmehr, der Einfluß
der Regierung und des Staates auf die Jnselverwaltung werd?
sich beständig von selbst geltend machen, eben weil dies? Korporation

kein Kloster ist, sondern ein öffentliches Interesse hat und
unter der Oberaufsicht des Staates steht. Aus diesen Gründen
trage ich darauf an, dem Anzüge des Herrn Dr. Lehmann zu
entsprechen, jedoch so, daß über die Frage, ob die Franken
500,M0 zurückgezogen werden sollen oder nicht, heute kein
definitiver Entscheid gefaßt, sondern derselbe verschoben bleibe,
bis wirklich dem Großen Rathe klar und deutlich mit Plänen
und Devisen dasjenige vorgelegt sein wird, was das Bedürfniß
erheischen mag. Es ist ein großer Unterschied, das auf diesem
Fuße zu machen, als aber erst dann mit Plänen und Devisen
hieker zu kommen, wenn das Geld, welches jetzt noch vorhanden

ist, vielleicht schon für Straßen und dergleichen verbraucht
sein wird.

Neuhaus, Altschultheiß. Was der Herr Präopinant
sagt, ist ungefähr der Antrag des Regierungsratks. Die
Jnselverwaltung ist noch nicht ganz ein Jahr in Funktion, also
kann sie kein Vorwurf treffen, daß sie noch nicht weiter vorge
rückt ist mit ihren Arbüten, sie kalte einstweilen noch viel mit
Reglemrnten :c. zu thun. Das Wichtigste ist aber noch nicht
gemacht. Die Jnselverwaltung hatte in Aussicht eine Erweiterung

beider Anstalten; sie wußte, daß ihr Fr. 250,000 oder
wenigstens Fr. 225,000 von Seite der Stadt zu diesem Zweck?

zur Verfügung stehen, und sie wußte, daß die Mitglieder des

Regierungsraths sehr geneigt sind, je nach Bedürfniß noch weiter
zu gehen. Die Verwaltung hätte also untersuchen sollen i Was
haben wir nöthig in der Insel hier in Bern, — wie viele Betten,
Zimmer u. s. w., um mehr Kranke aufnehmen zu können,
und was wird das kosten? Ferner hätte sie untersuchen solltî
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Wie siebt eS aus mit dem äußern Krankenhause? in welchem
Maße ist das Bedürfniß eines neuen Irrenhauses vorhanden,
oder können wir uns mit einer bloßen Erweiterung der vorhandenen

Gebäulichkeiten begnügen^ wie viel wird das Eine und
das Andere kosten Ueber alles dieß hätte die Verwaltung Pläne
und Devise aufnehmen lassen sollen. Das hat die Inselvenvai-
tung bis jetzt nicht gethan. Da nun der Staat nicht eine

Summe von Fr. 500,000 hergeben soll zu Zwecken, wofür die

nöthigen Vorarbeiten noch gar nicht gemacht sind, so hat der

Regierungsratk der Znselverwaltung geantwortet: Untersucht
vorerst die Bedürfnisse beider Anstalten, legt uns Pläne und
Devise vor zc. ; alsdann sind wir sehr geneigt, zu helfen und
dem Großen Rathe geeignete Anträge vorzulegen. Das ist

gerade, was Herr Oberrichter Kurz will. Unter der alten
Ordnung der Dmge war die Znsel nicht dotirt, sondern sie erhielt
eine jährliche Steuer vom Staate, und der leidenden Menschheit

wurde durch diese jährlichen Beiträge ebensogut geholfen.
Die Kranken fragen nicht darnach: Ist die Anstalt dotirt?
sondern sie fragen: Werden wir zweckmäßig behandelt? Wenn es

sich fragt, ob es zweckmäßig ist, eine solche Anstalt zu dotiren,
so bu: ich entschieden sür die Negative. Warum die all?
Regierung gegen das Ende ihres Daseins eine Dotation gemacht
hat, weiß ich nicht genau; vielleicht dachte man damals, dieses

Vermögen werde dann etwa in Kriegszeiten besser respektwt und
nicht weggeschleppt werden, wie im Jahre 1708 der Schatz von
Bern. Wenn aber die alte Regierung vor »798, anstatt mehrere

Millionen in baarem Golde und Silber fässerweise in Kellern

und Gewölben einzuschließen, diese Summen in Waldungen,
aus Unterpfänder oder im Auslande angelegt hätt so wären
zene Millionen wahrscheinlich noch da. Also zu mehrerer Sicherstellung

der Kapitalien ist eine solche Dotation nicht nöthig.
Durch den DotalionSvergleich sind der Insel und dem äußern
Krankenhause Fr. l,500,000 zugesichert; die Renten davon sind

Fr. 00,(00. Hätte der Staat diese Gelder in seiner Kasse, so

würden sie da ohne besondere Kosten verwaltet werden. Gehören
sie aber der Insel, so maß dort dafür eine besondere Verwaltung

sein mit einem besoldeten Verwalter, Mit Kopisten :c. Das
Alles siele weg, unnn die Anstalt lediglich guarlaliter Fr. 15,000
aus der Staatskasse erhielte, und die Inselverwaltung wäre
dann in ihrer Ausgabe ungemein erleichtert und könnte sich,
anstatt mit Geldanwendungen :c., mit den wahren Bedürfnissen der
Kranken und Leidenden beschäftigen. Was indessen im Dota-
tionSvcrglciche enthalten >st. muß nun einmal aufrecht bleiben;
stände eS über nicht un Vergleich, so würde ich die Insel lieber
gar nicht dotiren, und daher will ich diese Dotation jetzt nicht
noch vermehren. Was die Sclbstständigkeit der Korporation
betrifft, so ist sie zwar akerd ngs nicht ein Staat im Staate,
aber es ist doch wahr, daß der DotalionSvergleich dem
Regierungsrathe die Hände ziemlich gebunden hat, und daß diese

Korporation in manchen Beziehungen unabhängiger da steht, als
eine Gemeinde. Mau hat bereits aus den Umstand wegen der
Kimik für die Medizinstudirendeii aufmerksam gemacht. Ohne
eine gutgeleitete Klinik erhalten wir keine guten Aerzte, und
ohne gute Aerzte fall! der Spital selbst bald weg. Wenn aber
die Insklverwaltiiiig ihre Aerzte so wählen sollte, daß die Klinik
nicht gut vorgetragen würde, so wäre daS für das ganze Land
und stir den Spital selbst der größte S aden. Man wird
einwenden, d e Znselverwaltung werde da immer gut wählen. Diese
Garantie habe ich nicht, denn wenn man im geheimen Skruti-
nium wählt, so stimmt der Eine oft ans diesen, der Andere
aus andern besondern Gründen, und so bekömmt man zuletzt
nicht immer eine gute Wahl. Darum sind Reglemente nöthig,
um den menschlichen Schwachheiten zu Hülfe zu kommen zc.

Diese Anstalten müssen übrigens oft für Nothfälle in Anspruch
genommen werden, wo namenilich die C ntralpolizei zuweilen
genöthigt ist, Leute plötzlich dorr unterzubringen. Da weiß ich

nun, daß unlängst ein Mitgiud der Verwaltung sich unter
Berufung auf die Selbstständigkeit der Anstalt dem widersetzt hat.
Ist es also zweckmäßig, völlig alle Waffen aus der Hand zu
geben^ Die Znselverwaltung besteht gegenwärtig aus
Ehrenmännern, aber wenn später gewisse Tendenzen auftauchen sollten,

wenn z. B. in der Aufnahme von Kranken einzelne Landes-
gegenden gegenüber andern allzusehr bevorzugt würden, so will
ich, daß der Regierungsrath und. der Große Rath etwas dazu

zu sagen haben, denn diese Selbstständigkeit werde ich nie und
nimmer anerkennen. Darum stimme ich zum Antrage des Re
gierungsraths.

Fischer. Als Mitglied der Inselverwaltung erlaube ich
mir auch ein Wort in dieser Sache. Schon mehrmals ist
angebracht worden, die heutige Diskussion nehme eine irrige
Wendung, aber das ist wahr auch hinsichtlich der soeben gefallenen
Worte. Wenn man die Frage ganz einfach und ohne Rückblick
aus andere Verhältnisse in's Auge saßt, so muß man nach dem
Sprichwort? sagen: Es luegt mit einander über das Kreuz,
daß man einerseits sagt, man wolle die Fr. 500,000 zurückziehen,

und man anderwärts gleichzeitig sagt, man wolle zu allen
wünschbaren Erweiterungen u. s. iv. helfen. Ich zweifle nicht
daran, daß der Regiernngsrath nicht werde dergleichen Gesinnungen
theilen, wie die beiden Tit. Herren Schultheißen, aber über die

Art und Weise der Unterstützung walten verschiedene Ansichten.
Als Mitglied der Verwaltung soll ich hier sagen, daß es ihr
sehr erwünscht ist, wenn die Sache endlich eine Erledigung sin-

det, und zwar nach Art und Weise des Anzuges des Herrn
1>r. Lehmann. Man sagt, es wäre wünschenswertd gewesen,
wenn die Verwaltung vor allem aus Pläne und Devise gebracht
hätte. Es mag sein; indessen habe ich geglaubt, bevor man
daS thue, solle man wissen, waS man darauf zu verwenden habe,
und woher man auch sür die Zukunft die nöthigen Hülfsmittel
hernehmen solle. Niemand wird eine Dünkelleitung einlegen,
bevor er weiß, waS für Wasser und ob er Wasser bat. Man
ist allseitig darüber einverstanden, daß man den Anstalten bei

hülflich sein wolle, die Hauptfrage ist die Art und Weise, wie
es geschehen soll. Aus dem schriftlichen Rapporte und auS den

Aeußerungen verschiedener Mitglieder des RegierungsrathS sieht

man, daß Widerwille da ist, die Fr. 500,000 bei der Znselver-
waliung zu lassen, wnl man mehr oder weniger diese Anstalt
als unabhängig, als eine Korporation, sogar als einen Staat im
Staate ansieht. Darüber kann ich Sie vollständig beruhigen
mit den Akten in der Hand. Das OrganisationSreglement,
weiches der Regierungsrath selbst erlassen hat, mag Sie, Tit..
überzeugen, daß alle daherigen Besorgnisse ungegründet sind, und
daß auch für eine zweckgemäße Verwendung der Fr. 500,000 gar
gut gesorgt ist. §. 51 lautet: „Der Regierungsratk, kraft des
ihm durch den Dotationsvergleich vom ZL.Iuin I84l eingeräumten

Oberaufsichtsrechts und der Bestimmungen des nämlichen
Vergleiches, wacht über die ungeschwächte Erhaltung und die

stiftungsmäßige Verwendung des Vermögens des Inselspitals
und des äußern Krankenhauses. Zu dem Ende hat er sür die

Organisation dieser beiden Anstalten daS gegenwärtige Reglement

genehmigt, und wird dasselbe so lange handhaben lassen,
als die Bedürfnisse der Anstalten nicht dessen Abänderung
nothwendig machen " Also, Tit., ist dem Regierungsratb, entgegen
der Behauptung des Herrn Berichterstatters das Recht
vorbehalten, alle nöthigen Abänderungen im Reglemente zu machen.
§. 52 lautet: „Nach Einsicht der jährlichen Rechnungen und
Verwaltungsberichte der Anstalt läßt der RegierungSrath, so oft
er es sür nöthig erachtet, durch eine Adordn ng untersuchen,
ob die bestehenden Reglemente gehanddabt und die Zwecke der
Anstalt hinlänglich befördert worden sind, und gibt alSdann der
Znselverwaltung die zu Erreichung dieser Zwecke von ihm für
nöthig erachteten Weisungen, denen dieselbe nachzukommen hat.
Der Regierungsrath läßt sich üdeedieß je nach Umständen von
der Behörde Bericht erstatten und Akten vorlegen, um jeden
wahrgenommenen stistungs und reglementswidrigen Mißbrauch
sofort abzuschaffen/' §. 55: „Die Genehmigung des Regie-
rungsralhes ist von der Znselverwaltung einzuholen : nj für die

Specialreglemcnte der Behörden der Korporation, sowie für die

Instruktion der beiden Verwalter, der Aerzte und der Wundärzte

der Anstalten; d) für die Errichtung von besoldeten Be-
amtungen, welche nicht durch dieses Reglement aufgestellt sind;

für Bauten und Reparationen über den Werth von Fr. 4000;
ei) für Veräußerungen und Erwerbungen von Liegenschaften
über den Werth von Fr. 4000 zc." Also wenn die Verwaltung
laut ihrer Pflicht diese Summen für Bauten zc. verwenden
will, so muß sie sich ja freilich an den Regierungsrath wenden,
und sie würde es bereits gethan haben, wenn sie einen Maßstab
dafür geh bt hätte. Man hat heute gesagt, man sei bereit, noch
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mehr als die Fr. 500,000 zu geben, wenn es nöthig sei. Das
ist sehr verdankenswerth; die Verwaltung muß aber vor Allem
aus wissen, wie viel man denn geben will. Stimmen Sie nun
zum Antrage des Regierungsraths, so bat man durchaus keine

Basis, keinen Leitfaden, und daher glaube ich, es liege im
Interesse der Anstalten, wenn Sie heute der Verwaltung diesen

Leitfaden in die Hand geben, und zwar in dem Sinne, daß Sie
die Fr. 500,000 als dasjenige Kapital betrachten, deren Zinsen
zunächst auf diese Anstalten verwendet werden sollen. Es könnte
wahrhastig übel gedeutet werden, wenn wir heute beschließen

würden, einerseits das Geld zurückzuziehen, und anderseits die

Geneigtheit auszusprechen, die Anstalten zu erweitern. Ich
könnte auch nicht ganz zum Antrage des Herrn OderrichterS
Kurz stimmen, den Entscheid noch zu verschieden, denn die
Verwaltung wüßte unterdessen nicht, woran sie wäre. Ganz einfach
stimme ich daher zu demjenigen, was Herr I1> Lehmann
vorschlägt.

Z. Schnell. Ich erlaube mir bloS ein paar Worte, um
zu erklären, daß ich Mitglied der Jnselverwaltung bin, und daß
ich diese Stelle verdanke der Wahl des Regierungsraths. Die
heutige Frage ist eine reine Vertrauensfrage, nichts Anderes.
Finanzielle, ökonomische, politische Gründe habe ich wenigstens
keine gehört, sondern blos hier und da durchschielendes Miß-
trauen und Scheelsucht zu erblicken geglaubt. Als Verwalter
einer solchen wohlthätigen Anstalt auch nur einen chein von
Mißtrauen zu erfahren, thut mir unendlich weh. Sis jetzt
habe ich geglaubt, lediglich die allerheiligste Pflicht aus mir zu
haben, für diese Anstalt nach beßtem Wissen und Gewissen zu
sorgen; jetzt habe ich mich aus den Voten mehrerer Regierungsräthe

überzeugt, daß dem nicht so ist, daß man da ein gewisses
Mißtrauen in die Verwalter setzt, nicht zwar in ihre Treue,
aber in ihre Gefälligkeit und Unparteilichkeit. Ganz deutlich
ist gesagt worden, solche Corporationen seien selten gut zum
Verwalten, und selten so zusammengesetzt, daß sie die Zwecke
ihrer Existenz gehörig im Auge haben, und es möchte hier und
da eine Parteilichkeit für die Stadt Bern hindurchblicken.
Solches Mißtrauen beleidigt mich, ich sage es offen; ich will
es aber gewiß nicht vergelten mit Mißtrauen in den Regierungsrath,

odschon ich das Vergeltungsrecht habe. Ich will übrigens
auch nicht den Schein haben, als zerre ich mich mit dem
Regierungsrathe im Namen der Znselvcrwaltung um die Halde

Million, sondern Ihr Entscheid, Tit., wird es ausmachen,
wem diese halbe Million zur Verwaltung überlassen werden soll.
Indessen muß ich doch einige Punkte Herausheden. Namentlich
ist gesagt worden, wenn der Regierungsrarh das nicht in der
Hand behalte, so könnte die Insel zu wenig Rücksicht nehmen
namentlich auf diejenigen Zwecke, welche der Regierungsralh
für die Hochschule urgiren müsse. Darüber ist viel zu sagen.
Daß eine Klinik sei in der Insel, ist gut und recht, aber sie

soll in den Schranken des Anstands, der Ordnung und der
Wissenschastlichkeit gehalten sein, daß sie der Anstalt nur Nutzen
dringe und keinen Schaden, denn die Klinik ist für die Insel
da und nicht die Insel für die Klinik; wenn man aber etwa gewisse
Einrichtungen anderer Länder, wovon vielleicht gewissen
Regierungsräthen ein Floh ins Ohr gesetzt worden, i» unserer Insel
durchsetzen wollte, so würde ich mich dann auch aus die
Unabhängigkeit der Znselkorporation stützen helfen und mich dagegen
wehren und nicht geschehen lassen, daß wegen einiger Stude. ten
zuletzt Niemand mehr in die Insel kommen will. ES wird
auch sehr gut sein, daß nicht die gleiche Behörde, welche die
Hochschule beaufsichtigt, auch die Beaufsichtigung der Insel u.s.w.
in Händen hat; es wird so, zählen Sie darauf, mehr Zucht
und Ehrbarkeit in die Anstalt kommen. Darauf will ich indessen
jetzt nicht mehr eintreten. Ich frage, wie lange sind wir, Zn-
selverwaltung, da? Wir sind ja ganz neu, kaum erwacht in unserm
Wirkungskreise. Zch wenigstens begreise von dem Regimente nichts,
daß man meint, wir hätten nach kaum 8 Monaten schon Pläne,
Devise und Gott weiß was alles vordringen sollen. Ein solcher
Hexenmeister bin ich wenigstens nicht. Die Einrichtung eines
guten und zweckmäßigen Irrendauses wird Iahrzehnte in
Anspruch nehmen. Man hat gesagt, mit den Geldanwendungen :c.
haben solche Korporationen immer Schwierigkeiten. Das ist
nicht Ernst damit. Wenn wir das Geld verwalten, so werden

wir es gewiß so gut machen als der Herr Präsident des
Finanzdepartements, und wenn ich ihm vom daher noch ein Agio
zuwenden kann, so soll es mit Freuden geschehen. Oder glaubt
man, eine Commission, deren Mitglieder vom Regierungsrathe
auserlesen werden konnten, und welche aus mehr oder weniger
Sachverständigen zusammengesetzt werden sollte, werde sich nicht
auch einen Zweck vorsetzen und verständig handeln können?
Sonst wollte ich dem Regierungseatd dann sagen: Setzt andere
Leute an unsern Platz. Zch kann mi aber nicht vorstellen,
wie der RegierungSrath zu den von ihm selbst ausgewählten
Personen so wenig Zutrauen hegen sollte. Das sind so die
Hauptsachen. Wir stehen ja für alles Mögliche unter Ihnen,
Tit. ; werden wir also zufolge unserer sogenannten Unabhängigkeit
etwas unternehmen, wovon nicht Ihr die Ehre und das
Verdienst habt? Wir handeln in keinem andern Namen alS in
Euerm; deßwegen thut mir diese Art von Mißtrauen weh, und
ich hätte gewünscht, daß ganz offen die Gründe wären dargelegt
worden, welche den Regierungsrath bewogen haben, den Anzug
zu bekämpfen. Käme man mit diesen Gründen hervor, so

wäre noch zu helfen Liegen dieselben in der Parteilichkeit,
Unfähigkeit, Untreue der Mitglieder, weg damit, andere herbei!
Zch glaube es aber nicht, sondern man hat da andere Gründe.
Zch sehe, wie gesagt, das Ganze als eine Vertrauenssache an.
Wollen Sie die Fonds lassen, wo sie sind, so gewinnen wir
damit Fr. 25,000; ziehen Sie sie zurück, so nehmen sie nicht
sowohl der Ansialt etwas, als hingegen uns das Vertrauen.
Zum Verschieben nach dem Antrage des Herrn Kurz könnte
ich nicht stimmen, denn sonst hätte daS den Anschein, man
lasse die Fr. 500,000 blos darum bei der Insel, um der Stadt
nicht Fr. 25,000 schenken zu müssen. Uedrigens erwarte ich
in dieser Hinsicht von unserm Tit. Präsidium, welches di»se
Verhältnisse am genausten kennt, Aufschluß über diese den Vertrag

betreffenden Punkte. Zch schließe mit der Erklärung, daß
ich wenigstens zu meinen Tit. Herren Kollegen in der
Inselverwaltung das volle Zutrauen habe, daß sie ihre Unabhängigkeit

zu nichts Anderm benutzen werden, als das Gedeihen der
ihnen anvertrauten wohlthätigen Anstalt nach Kräften zu befördern

und sich hievon durch keine Macht abwendig machen zu
lassen. Hätte ich wenigstens die Sache nicht so angesehen, so

würde ich die Stelle nicht angenommen haben; d nn eine Stelle
anzunehmen und sich nachher sagen lassen zu müssen, man habe
sich geirrt, — ja, das ist eine fatale Sache.

Stettler. Zch habe alles Zutrauen sowohl in die Znsel-
verwaltung, als in den RegierungSratb. DaS Wort ergreife
ich einzig darum, weil es mir geschienen hat, man weiche vom
eigentlichen Standpunkte ad, um welchen es sich heute handelt.
Man bat gleich im Anfang der Diskussion gesagt, der
Dotationsvergleich sei dem Staate nachtheilig. Es ist jetzt nicht die

Z it und der Ort, dieses zu untersuchen; aber denkt man sich

zurück in die Zeiten, wo der Vertrag gemacht wurde, denkt
man daran, daß durch diesen Vergleich ein jahrelanger unglücklicher

Zwist bcftitigt worden ist, — denkt man zurück an
diejenigen Anträge, welche damals von gewisser Seite her gekommen

sind, so muß man sich wahrlich Glück wünschen, daß die

Sache ein solches Ende genommen hat; und in dieser Beziehung
sollen wir denjenigen Männern, welche dazu Hand geboten
haben, Dank wissen. Man sagt, es sei unpolitisch gewesen, eine
seldstständige Korporation zu stiften. und man hat dieselbe sogar
mit einem Kloster verglichen. Klöster sind allerdings Korporationen,

aber nicht alle Korporationen sind deßwegen Klöster,
und wir haben mehrere solche Korpsrationen, die sehr
wohlthätig wirken; so namentlich hier in Bern das Waisenhaus.
Man hat serner gesagt, eS wäre, um die Insel in eine abhän-
gigere Lage zu bringen, gut, wenn dieselbezu erst ihre Kapitalien
angriffe und sich nachher mit Gesuchen um Unterstützung an die

Regierung wendete. Das mochte ich der Insel nicht empfehlen,
denn sonst müßte sie bevogtet werden. Der Kaiser von Oestreich
macht es mit den re-ichen Ungarn auch so; er veranlaßt sie, zu
Wien am Hofe ihr Vermögen burchzudringen, damit sie nachher

in die Abhängigkeit vom Kaiser gerathen. Was die Frage
des Rechts betrifft, so ist der Stistungsfond der Insel laut §. 7

des Vergleichs Fr. !,500,000, woran die Regierung die Hälfte
beizutragen hat. DaS will die. Regierung nicht antasten, sie



1

will ihre volle Hälfte bei der Insel lassen, und man wird den

Vertrag, welcher rechtskräftig und bona kcle abgeschlossen worden

ist, auch ebenso handhaben. Von diesen Fr. 1,500,000 ist

jedoch eine Viertelmillion bloß zur Erweiterung beider Anstalten,

jedoch mit besonderer Rücksicht auf daS Bedürfniß eines

Jrrenspitals bestimmt, und gesetzt, es fallen davon Fr. 25,000
an die Stadt zurück, so bleiben immer noch Fr. 225,000. Der
§. 9 des Vergleichs gibt hingegen dem Staate das Recht, noch

fernere Fr. 500,000, welche gegenwärtig hinter er Intel lie-

gen, zurückzuziehen, sofern e will. Also steht 's dem Staate
durchaus frei, diese Summe zurückzuziehen. Soviel ist richtig,
daß man, um den Großen Rath und das Volk zur Annahme
des Vergleiches zu bewegen, seiner Zeit gesagt hat, diese

Bestimmung des § 9 in Betreff der Fr 500,000 sei sehr prost-
tadel für den Staat. Ich sehe also nicht ein, warum man jetzt
dem Regierungsrathc einen Vorwurf sollte machen können. Man
sagt, der Negierungsrath sei nicht kompetent gewesen, die .Zu¬

rückziehung zu erkennen. Aber, Tit., es ist ja da von keiner
Veräußerung oder Eeldanwendung in fremde Fonds die Rede,
und nur von diesen spricht die Verfassung. Allerdings fallen
dann die Fr. 25,000 von Seite der Stadt dabin. Man sagt,
eö wäre besser, die Fr. 500,000 bei der Insel zu lassen, eben

zum Zwecke der Erweiterung ihrer Anstalten, zur Erbauung
eines Irrenhauses zc. Aber, Tit., hat man hier je darauf
angetragen, Fr. 500,000 für Etwas zu geben, wofür man noch
keine Devise oder andere Vorarbeiten hatte? Es fragt stch:
Braucht es für diesen Zweck Fr. 500,000 noch zu den ausdrücklich

vorbehaltencn Fr. 250,000 oder wenigstens Fr. 225,000?
Braucht es dafür wirklich eine Summe von Fr. 700,000, so

möchte ich doch zuerst Pläne und Devise sehen. Wenn man
uns dann zeigt, wie viel es bedarf, so wird der Große Rath
das Nöthige gewiß gerne geben. Darin scheint es mir, setze

man Mißtrauen in den Großen Rath. So möchte ich, so viel
an mir, der Jnselvci waltung alles Zutrauen schenken für die

Verwaltung ihres Stistungsfonds, und ich möchte sie darin
nicht beschränken, aber andererseits möchte ich auch die Regierung
in ihren Rechten nicht beschränken und ihr nicht Mißtrauen zei-

gen, wenn sie disponible Fr. 500,000 in die Staatskasse nehmen

will. Ich stimme dader gewiß ohne alles Mißtrauen zum
Antrage des NegierungSraths.

vr. Schneider, Regierungsratd. Strenge genommen,
muß ich von vorn herein erklären, daß wir uns hier um des

Kaisers Bart streiten; denn es kömmt am Ende auf's Gleiche
heraus, ob wir zum Antrage des Herrn Dr Lehmann oder aber
zu demjenigen des Regierungsraths stimmen, wenigstens, so wie
ich die Gesinnungen des Regierungsraths kenne. Ueber das
Bedürfniß der Erweiterung unserer Spitalanstalten ist bereits viel
gesprochen worden; ich könnte noch Manches beifügen, um
dasselbe noch größer darzustellen, als es bereits dargestellt worden
ist, und als Viele von Ihnen glauben mögen. Es bandelt stch

nicht bloß um das Bedürfniß einer Irrenanstalt, sondern noch
um andere Bedürfnisse für andere Arten von Kranken, namentlich

für die chronischen Kranken, für welche mit Ausnahme deS

äußern Krankenhauses bei uns nirgends gesorgt ist, und in dieser

Hinsicht stehen wir gegen anlere Kantone noch weiter zurück,
als in Hinsicht der Irren. Nach der Kontrolle über die Geistes-
kranken unseres Kantons, sowie über diejenigen, welche sich bisher
jeweilen angemeldet haben, geht das Bedürfniß einer Irrenheil-
anstalt für den Kanton Bern auf 150 Zellen. Das würde dann
mehr oder weniger korrespondiren mit den Irrenanstalten anderer
Kantone und Staaten. Genf will ich nicht citiren, weil dieses
sich in einer exceptionellen Lage befindet. Nach dem Maßstabe
Genfs müßten wir ungefähr 1000 Zellen haben. Unsere Irrenanstalt

ist mehr eine Pflege- und Sicherheitsanstalt, als aber
eine eigentliche Heilanstalt; nichtsdestoweniger werden
gegenwärtig medr Irre darin geheilt, als in vielen andern Anstalten.
Wir bedürfen daher nicht bloß eine Erweiterung der bisherigen
Anstalt, sondern wir bedürfen einen auf den Zweck der Heilung
berechneten Neubau. Die Erbauungskosten für eine Anstalt von
100 Zellen erfordern ungefähr Fr. 150,000, die Kosten für die
innere Einrichtung Fr. 25,000, zusammen also Fr. 175,000.
Nun kostet gegenwärtig in unserer Irrenanstalt leder Kranke
mit Inbegriff der Kostgelder durchschnittlich Fr. 253 — 77 Rp. ;

der Unterhalt von 100 Kranken würde somit Fr. 25,377 erfordern

oder mit Abzug der Kostgelder Fr. 13,027, mithin den
Zins eines Kapitals von Fr. 340,075. Mithin haben wir für
die Errichtung und den Unterkalt einer auf bloß 100 Zellen
berechneten Irrenbeilanstalt ein Kapital nöthig von ungefähr
Fr. 525,000 Diese Berechnungen sind aber so niedrig, daß,
wenn man irgendwie eine Luxusanstalt machen wollte, die Kosten

wenigstens doppelt so hoch ansteigen würden. Wollen wir
durch zweckmäßige Erweiterungen u. s. w. auch für die chronischen

Kranken sorgen, so bedürfen wir weit medr, als die

Summe, welch? in Frage liegt. Die Inselverwaltungsbehörde
will nun eine Irrenheilanstalt bauen, sie will überhaupt ihre
Gelder zweckgemäß verwenden, und auch der Regierungsratd
erklärt sich in seinem Ant age dazu geneigt. Ziehen wir nun
die Fr. 500,000 zurück und verwenden sie auf diese Bauten, so

werden dieselben höchstens zwei Iahe? lang in der Staatskasse
bleiben. Verlohnt es sich jetzt der Müde, dafür einen solchen
Spektakel zu machen und dabei der Anstalt einen Schaden von
Fr. 25,000 zuzufügen? Etwas könnte mich indessen bestimmen,
zur Zurückziehung zu stimmen. Ich habe mich nämlich gefragt!
Wäre eö, wenn wir eine solche Irrenanstalt gründen und do-
tiren wollen, nicht zweckmäßiger, dieselbe siede als solche ganz
unabhängig von den übrigen Spitalanstalten da und habe eine
eigene Administration? Dieß könnten wir allerdings thun, wenn
wir die Fr. 500,000 zurückziehen und dann direkt vom Staate
aus die Anstalt errichten. Allein es stehen da doch einige
Schwierigkeiten nn Wege. Vorerst möchte ich nicht der Insel durch
die Zurückziehung der Fr 500,000 einen Schaden von Fr. 25,000
zufügen, welche ihr ve-bleiben, wenn wir die Fr. 500 000 nicht
zurückziehen. Andererseits bestehen beim äußern Krankenhause
bedeutende Dotationen für Irre. Also müßten entweder diese
Dotationen herausgegeben werden, oder aber die bisherige
Anstalt müßte als Pflegeanstalt fortbestehen und die neue daneben.
DaS gäbe Anlaß zu vielen Konflikten. Ich will dann lieber,
daS Ganze sei bei einander, damit die Heilanstalt und die Pflegeanstalt

in einem gegenseitigen Wechselverdältnisse bestehen. Unter

diesen Umständen frage ich: Wer soll die Anstalt erbauen?
Niemand Anderes, als die Verwaltung der Insel und des
äußern Krankenhauses. Wenn man aber darüber einverstanden ist,
so soll man ihr auch die Mittel dazu lassen. Nun könnte man
vielleicht glauben, die Inselkorporation habe dazu bereits
hinlängliche Mittel. Es ist indessen bereits gezeigt worden, daß
sie mit ihrem Vermögen unmöglich die Ausgaben bestreiken kann.
Unt-r diesen Umständen scheint eS mir das Zweckmäßigste, nach
dem Antrage des Herrn Dr. Lehmann jene Summe dort zu
lassen; ich wünsche aber gleichzeitig, daß es auch bei der Weisung

verbleibe, welche der Regierungsrath bereits an die
Verwaltung erlassen hat, nämlich Vorschläge zu bringen zu Erweiterung

der betreffenden Anstalten, wie dies für solche Fälle im
Reglemente bestimmt vorgeschrieben ist. Wir haben min einmal
diese Korporation da; dieselbe ist zwar nicht so selbstständtg,
wie man gesagt hat, vielmehr ist sie die unselbstftändigste im
Staate, denn wo ist eine Korporation, welcher die Regierung
die Verwaltungsbehörde ernennt? Auch durch das
Organisationsreglement ist ihre Seldstständigkeit sehr beschränkt. Weil
nun aber die Inselkorporation besteht, zu welcher ich, wiewohl
nicht Mitglied derselben, volles Zutrauen habe, so glaube ich,
man solle ihr die Fr. 500,000 überlassen, gleichzeitig aber jene
Weisung des Regierungsraths an dieselbe bestätigen. Solche
Kapitalien, obschon ich glaube, daß sie längstens in 3 bis 4
Jahren verbraucht sein sollten, sind gewiß hinter dergleichen
Anstalten sicherer als in der Staatskasse, und dann möchte ich
zweitens nicht den Glauben im Publikum erwecken, als ob die
vertragsgemäße Seldstständigkeit dieser Anstalt gefährdet sei.
Die Insel ist hauptsächlich durch Legate, und zwar aus der
Stadt, auf ihre gegenwärtige Stufe gelangt. Wenn nun dem
Publikum und namentlich dm hiesigen reichen Bürgern der
Glaube beigebracht wird, daß diese Anstalt eine reine Staatsanstalt

sei, so werden die Legate und frommen Stiftungen
anderswohin fallen, wie dies bereits fühlbar geschiebt, und doch
wären dieselben oft in der Insel besser angelegt, als da, wo sie

jetzt manchmal hinkommen. Ich stimme also zum Antrage des
Herrn Dr. Lehmann und gegen den Antrag des Regierungsraths.

(Fortsetzung folgt.)
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c Fortsetzung der neunten Sitzung, Mittwoch den 27. Winter¬
monat 1844. Fortsetzung der Berathung^des Anzugs des

Herrn à Lehmann, betreffend die Verwendung der im
Dotationsvergleiche dem Verfügunzsrechte des Staates vor-
behalten«« Fr. 509,600.)

Steinhauor, Regierungsrath, Präsident der Znselver-

Na'tung. Sie sind allerseits bereits durch die Diskussion

ermüdet, ich will daher gewiß nicht lange aufhalten, und doch

kann ich's nicht über's Herz bringen, ganz stillschweigend über

die Sache wegzugehen. Die Frage ist durch Herrn Schultheißen

von Tavel auf den richtigen Standpunkt gestellt worden; es

Handelt sich lediglich darum, wer die Fr. 500,000 verwalten

loll^ ob die Inselverwaltung oder die Finanzverwaltung des

Staates. Auf jeden Fall wird der Ertrag gewiß im gleichen

Siàe verwendet werden, und zwar immerhin zum Besten der

armen unglücklichen Kranken. Wenn Sie aber glauben, die

Fonds beider 'Anstalten reichen hin zu Erreichung des Zweckes,

ss sind Sie im Irrthum. Ich berufe mich dabei aus die

Rechnungen. Die Insel mit Inbegriff des Dotationsfonds, sowie

des ursprünglichen Stammgutes, gewährt zwar einen jährlichen
Ueberschuß der Einnahmen von ungefähr Fr. 2000 ; hingegen

das äußere Krankenhaus zeigt einen jährlichen Ueberschuß der

Ausgaben von circa Fr. 7069 ; mithin zeigt sich, beide Anstalten

als ein Ganzes betrachtet, ein jährlicher Ausfall von ungefähr

Franken 5000, was ein Kapital von Franken 125,000

repräsentirt. Mithin müssen wir, da dieser jährliche Ausfall
von Fr. 5000 stets im Wachsen begriffen ist uns schon ohnehin

an Ihre Großmuth, Tit., wenden, um diesen Ausfall zu decken.

Der Zweck der Verwaltung ist nun vollkommen der gleiche wie

derjenige der Regierung, nämlich Unterstützung dieser Unglücklichen

und Elenden. Durch den Dotationsvergleich ist im
Besondern die Erweiterung der Zrrenheilanstait anempfohlen worden.

In unserer gegenwärtigen Anstalt befinden sich dato 52 Irre,
im allerhöchsten Nothfälle ist für 54 Platz; 49 sind angeschrieben

und warten sehnlich aus die Aufnahme. Schon dieß zeigt,
daß unsere Anstalt nicht genügt. Es ist aber noch ein anderer

Punkt in Berathung zu ziehen. Sobald eine Person welche in
Wahnsinn verfällt, schon von Anfang in Behandlung genommen
werden kann, so ist für ihre Heilung noch bedeutende Hoffnung
vorhanden. Das beweisen mehrere Fälle aus der neuesten Zeit,
wo solche Irre, die zu rechter Zeit aufgenommen werden konnten,

schon nach wenigen Wochen gebeilt entlassen wurden.

Wenn dagegen die Ausnahme dieser Kranken sich allzulange

verzögert so verschlimmert sich der Zustand derselben gewöhnlich

so, daß dann die Heilung unmöglich wird. Also ist eine

Erweiterung der Irrenheilanstalt im höchsten Grade erforderlich.
Aber auch die Insel hat eine solche Erweiterung nöthig. Wenn

Sie jeweilen an Montagen und Donnerstagen sehen würden

was für eine Menge der allerhülfsbedürstigsten Kranken wegen

Mangels an Platz wieder heimgeschickt werden müssen, ^daß es

Einem oft im innersten Herzen weh? thut, so würden Sie ge¬

wiß keinen Augenblick anstehen, die Kapitalien herzugeben,
besonders nicht, wenn Sie dann andererseits bedenken wie
mancher unglückliche Kranke dort geheilt und seiner Familie
zurückgegeben worden ist. Herr Schultheiß von Tavel hat
Ihnen gesagt, warum nach dem Tafürkalten des Regierungsrathes

die Fr. 500,000 vom Staate zurückgezogen werden sollen.
Es sei mir erlaubt, Ihnen zu zeigen, warum nach meinem
Dafürhalten dieses Kapital der Korporation gelassen werden
soll. Hätte die alte Regierung vor 1798 die anderhalb
Millionen in den Znseldotationsfond gelegt, so wären anderhalb
Millionen weniger im Jahr 1798 nach Paris spazirt, denn
damals ist das ganze Znselvermögen unangetastet geblieben.
Völker sind zu Grunde gegangen, überall aber sind solche
Institute heilig geachtet worden. Sollten wir je unter einem
europäischen Kriege erliegen so wird die Insel bleiben, auch
wenn dieses Rathdaus da von der Erde verwischt würde.
Aus diesem Gesichtspunkte allein schon hätte ich geglaubt, die
Fr. 590,000 sollten ja freilich diesem Institute gelassen werden.
Der Regierungsrach ernennt alle drei Jahre einen neuen
Präsidenten der Verwaltung, alle drei Jahre zur Hälfte neue
Mitglieder, der Regierungsrath ist überdieß befugt, jedes Mitglied
in der Zwischenzeit abzusetzen; alle Instruktionen für die
Verwalter, Aerzte und Wundärzte, alle Reglements ze. müssen dem
Regierungsrathe vorgelegt werden; jede Geldverwendung von
mehr als Fr. 4000 muß zuerst vor den Regierungsrath u. s. w.
Daß unter diesen Umständen der Staat keinen Einfluß auf diese
Anstalt habe, glaube ich nicht. Mir kömmt die ganze Sache
(und damit möchte ich nicht bloß an Ihren Verstand, sondern
auch an Ihre Herzen appelliren) ungefähr so vor, wie wenn
ein reicher Bauer einem armen Manne ein großes Stück Brod
gibt und ihn mit einem „Gesegne dir s Gott" verabscheidet,
und wenn dann der Sohn aus dem Hause kömmt und kurtig
dem Armen einen Theil des ihm vom Vater geschenkten Brodes
entreißt und zurücknimmt. Ich kann nicht glauben, Tit. daß

Ihr gegen den wohlthätigen Sinn des Bernervolkes handelt,
wenn Ihr diese Summe in den Händen der jeweiligen Znsel-
verwaltung lasset, die es gewiß nicht anders verwenden wird,
als wie Ihr selbst es verwenden würdet. Daher bitte ich, der
Jnselverwaltung dieses Zutrauen auch fernerhin schenken zu
wollen und ihr die Fr. 500,000 zu lassen.

Knechtenhofer, Oberstlieutenant. Es hat sich während
dieser Diskussion ein gewisses Gefühl meiner bemeistert, nämlich
daS Gefühl, daß im Allgemeinen Mißtrauen gegen die Insel-
Verwaltung in der ganzen Sache durchzublicken scheine. Vor
noch keinem Jahre hat der Regierungsrath Männer ans
verschiedenen Gegenden des Kantons zu dieser Verwaltung berufen,
und jetzt zeigt sich schon ein solches Mißtrauen l Mich nimmt
es nur Wunder, daß diese Herren das so leiden mögen und
nicht dem Regierungsrathe den Bündel vor die Thüre werfen.
Ich stimme zum Antrage des Herrn vr Lehmann.

ZH



Fetscherin, RegierungSrath. Vorerst danke ich den zwei

verehrten Rednen«, welche die Sache wiederum auf den rechten

Standpunkt zurückgebracht haben. 2ch habe >m RegierungS-

rathe zum Antrage desselben gestimmt, aber unter dem Sedinge,
daß derselbe gerade so vorgelegt werde, wie er gegenwärtig
lautet. Man hat durch Hinweisung auf ein vorhandenes

Defizit beweisen wollen, wie nothig es sei, die Summe der

Fr. 500,000 nicht zurückzuziehen. Dieses Defizit muß nur
etwas ganz Momentanes sein, anders konnte ich mir dasselbe

nicht erklaren. Von der abgetretenen Direktion wurden mit
geringern Hülfsmitteln, als der Znselverwaltung setzt zu Ge-

bote stehen, doch nicht unbedeutende Verbesserungen eingeführt.
So wurden z. B. in der Znsel vom Zahr 1851 bis 1845 die

Krankenbetten von 115 auf 145, also um 28 Selten, vermehrt;
,m Zahr 1855 war die Zahl der in der Insel aufgenommenen

Kranken 1200 ; ,m Zadr 1845 ist fie auf 1450 gestiegen. Die
anerkannt so wohlthatigen jährlichen Badesteuern sind in dieser

nämlichen Zeit von Fr. 4000 auf Fr. 7000 erhöht worden;
,n Folge welcher Kredirserhöhung, statt wie früher ungefähr

150, nn Zadr 1845 hingegen 270 Kranke m die Bader gesendet

werden konnten. 2m Auxeckrankenhause war im 2ahr 1852

die Zahl der sämmtlichen Verpflegten 852 ; im 2ahr 1845 ist

sie auf 1487 gestiegen; im Kurhause namentlich von 08t auf
1504 ; in der Zrrenanstalt ist die Zahl der Plätze von 40 auf
50 vermehrt worden. Dieses, Tit., nur als einzelne der durch
die abgetretene Direktion eingeführten Verbesserungen. Die
gegenwärtige Znselverwaltung hat nun aber mehr Hülfsmittel
zur Verfügung, alS die frühere Direktion hatte. Sie kann

auf die für vorzunehmende Erweiterungen :c. von der Statt
von nun an disponibel zu haltenden Fr. 225,000 greifen; serner
bat sie den ZinS der Fr. 500,000, welche die Stadt nach Ver-
siuß eines Zahres von der Genehmigung des Dotationsverglelches
hinweg entweder sofort bezahlen, ober unterdessen zu 4 Prozent
verzinsen mußte; dieser ZmS vom 20. 2uni 1842 —1844 beträgt

zweimal Fr. 20,000, also Fr. 40,000, und bis Ende Zahres 1844

idenn vorher wird man daS Kapital doch nicht zurückziehen),
noch Fr. >0,000, also im Ganzen Fr. 50,000 mehr, als die

frühere Verwaltung hatte; ich will jedoch statt dieser Fr. 50,000,
da nicht immer die Zinse zu 4 Prozent erhalten werden,
nur Fr. 50,000 annehmen. Mithin hat die Znselverwaltung
allerwenigsten-; Fr. 50,000 jährliche Einkünfte mehr, als die

frühere Direktion gehabt hat. Mit dieser Summe kann man
gewiß nicht unbedeutende Verbesserungen machen. Legt die

Znselverwaltung Verdesserunzspläne vor, die noch weiter

greifen, so sind wir ja immer da, und kein Mitglied wird
nicht bereit sein, daS Nöthige verabfolgen zu lassen. Daß
dann von Mißtrauen in die gegenwärtige Znselverwaltung nicht
die Rede ist, erg-.bt sich auS folgendem Umstände: Bei Bera-
thung der Frage über die Annahme des DotationSvergleichS
im Zadr 1841 hat man die Fr. 500,000, welche der Staat
laut §. 0 solle zurückziehen können, als ein sehr wichtiges Mo-
ment hervorgehoben, um den Vertrag zu empfehlen. Zch habe

zwar diesen Vertrag nicht alS vortheilhaft für den Staat angesehen

; mit Herrn Regierungsrath Weder war ich der einzige,
der im Regierungsrathe nicht dazu stimmte; hingegen nachher
habe ich hier sowohl, alS in der Burgergememde allerdings
dafür gestimmt, weil ich meine Meinung zum Opfer bringen
zu sollen geglaubt habe. Bei der großen Mehrzahl der Mitglie-
der hat aber bei der Annahme deS Vergleichs die Ansicht gewaltet,
daß der Staat nunmehr jene Fr. 50«',000 zurückziehen werde.

Darauf gestützt, hat denn auch der StaatsverwaltungSdericht
für das Zahr 1841 welcher im Sommer deS Zahres 1842

verfaßt wurde, die Ansicht seines Verfassers dahin ausgesprochen,
daß der Staat diese Summe zurückziehen werde. Dieser Be-
richt wurde im Oktober 1842 vom RegierungSrathe genehmigt
und im November dem Großen Rathe vorgelegt und von diesem

ebenfalls gutgeheißen. Wenn man nun im Zahr 1841 diese

Ansicht Katie, wenn der Große Rath sie im Zahr 1842

bestätigte, also zu einer Zeit, wo die letzt abgetretene Znseldirektion
noch in Funktion war, und wo man die neue Znselverwaltung
noch gar nicht im Auge haben konnte, — wie kann man ieyt
sagen, es liege in der vom Regierungsrathe beantragten Zurück-

zievung eine Beleidigung der gegenwärtigen Znselverwaltung?
Diese war ja damals noch gar nicht geboren, und wenn darin

für Zemanden eine Beleidigung läge, so wäre eS offenbar fü-
die abgetretene Direktion. Also fallen alle diese VorauSsetzun.
gen deS Mißtrauens in die gegenwärtige Znselverwaltung wegr
Man bedauert, daß durch die Zurückziehung der Fr. 500,000
letzt der Stadt Bern Fr. 25,000 geschenkt werden sollen. Der
Herr Präsident des Z.nanzdeparlemenks hat indessen ganz richtig

dargelhan, daß man nicht Fr. 500,000 gibt, um Fr. 25,000
zu bekommen, und alS ehemaliger Lehrer würde ich einem
Schüler, der mir eine solche Rechnung gebracht hätte, dieselbe
durchgestrichen haben. Schreite die Verwaltung nur unverweill
zu den nöthigen Erweiterungen ihrer Anstalten, um ohne wei-
tern Verzug auf die Fr. 225,000, welche die Stadt dafür bereit
halten soll, greisen zu können; denn wenn man immer vom Verluste

der Fr. 25,000 spricht, so denke man dagegen auch daran,
daß die „ von nun an " verfügbaren Fr. 225,000, welche die Stadt
bereit halten soll, jährlich Fr. 8000-0000 Zins abwerfen, welcher
Zinsverlust in drei Zahren ebenfalls Fr. 25,000 ausmacht, von
denen jedoch Niemand spricht. Man hat zwar gesagt, eS sei für
solche Erweiterungen nicht Play, aber, Tit., die Znsel besitzt
bekanntlich außerhalb der Stabt ein Gut, wo namentlich für
die Unterbringung sogenannt chronischer. Kranker, für welche
Herr Regiernngsrath Schneider vorhin gesprochen hat, vor-
trefflich gesorgt werden könnte, und tüchtige Aerzte haben sich
längst dahin geäußert, daß dieß sehr wünschenSwerth wäre.
Fange alsof die Znselverwaltung vorläufig hicmit an. Bezüglich
auf die Zrren bin ich ganz damit einverstanden, daß gegenwär.
tig für dieselben lange nicht genug gesorgt ist; ein Neubau für
100Zrre wird aber Nicht in zwei Zahren fertig sein, wie Herr
Regiernngsrath Schneider meint. Die abgetretene Direktion
hatte einen Antrag vorbereitet, welchem zufolge mit nicht sehr
bedeutenden Kosten in der gegenwärtigen Zrrenanstalt wesentliche
Erweiterungen durch 12-10 neue Plätze hätten gemacht werden
können, und zwar allerdings innerhalb zwei Zahren. DaS
wäre eine bedeutende Erleichterung für daS Land gewesen.
Greife also die Znselverwaltung auch für diesen Zweck auf die
Fr. 225,000. Von vorhandenen Dotationen des äußern
Krankenhauses für Zrre weiß ich nichts, wohl aber bestehen solche
für chronische Kranke; Herr RegierungSrath Schneider scheint
daS also verwechselt zu haben. Ein anderer ehrenwerther Redner
sagt, die Verwaltung habe keine Basis, wenn sie die Fr. 500,000
nicht behalten könne. DaS sehe ich nicht ein; waö hindert die
Verwaltung für größere und kleinere Erweiterungen :c. Pläne
und Devise aufnehmen zu lassen und dann dem Großen Rathe
die nöthigen Summen zu fordern? Sie braucht ja nicht AUeS
aus einmal zu machen, sie kann die Sache auf mehrere Zahre
vertheilen. Daß eS daS Gleiche sei, ob man die Fr. 500,000
dort lasse oder aber sie zurückziehe, das glaube ich nicht. Wenn
der Staat sie zurückzieht und dann nachher direkte Beiträge gibt,
so kann die Regierung jeweilen nöthigscheinende Bedingungen
daranknüpfen und z. B. hinsichtlich der Zrrenanstalt sagen i

Wir behalten unö so und so viel Plätze zur freien Verfügung
vor für Personen, deren Versorgung dem Staate obliegt u. s. w.
Nach allem diesem glaube ich, der Antrag deS Reg«erungsratheS
sei >n jeder Hinsicht wohl zu verantworten, und daher stimme
ich dazu.

Tscharner, RegierungSrath. Da ich bei Berathung dieser
Angelegenheit vor Regierungsrath ziemlich warm geworden
bin, so hatte ich nicht nn Sinne, auch hier darüber zu reden,
indessen muß ich mir jetzt doch ein Wort darüber erlauben.
Der Herr Präopinant glaubt, man könne durch kleine Vermehrungen

und Erweitungen hinsichtlich der Zrren allem Nöthigen
entsprechen. Das glaube ich nicht, und das ist eben die Haupt-
differenz zwischen «hm und mir. Nach meiner innigsten Ueber-
zeugung ist daS Bedürfniß einer neuen umfassenden Zrrenheil-
anstalt ein höchst dringendes, und eS ist von einem früheren
Redner ganz richtig gezeigt worden, welchen Gefahren oft daS
Publikum von Seite solcher unglücklichen Wahnsinnigen, die
nicht gehörig bewacht werden können, ausgesetzt sei. Mir selbst
ist ein solches Beispiel bekannt von einer Person, welche schon
lange aus Aufnahme wartet, unterdessen bei jeder Gelegenheit
entspringt und Mit Mord und Brand droht. Auch zeigt die
Erfahrung, daß, wenn solche Unglückliche nicht gleich von
Anfang gehörig besorgt werden können, nachher ihre Heilung mei-
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siens fast unmöglich ist. Die beiden Herren Schultheißen haben
uns gesagt, der Grope Rath werde je nach Bedürfniß alles
geben, was von ihm gefordert werde. Zch will eS glauben; aber
warum stud denn bis jetzt diese guten und wohlwollenden
Absichten der Behörden nicht zur Wahrheit geworden Wo so viele
Köpfe sind mit den verschiedensten Ansichten aller Art, da kömmt
nichts zu Stande, und noch in 30 Jahren wird auf diesem Fuße
nichts geschehen. So gut als man vorhin die Jnselverwaltung
gefragt hat: Was habt Ihr in den l t Monaten Eures Bestehens

gemacht? eben so gut kann die Jnselverwaltung fragen :

Ihr Herren Regierungsrathe, was habt Ihr gemacht in 13

Jahren? Vor 13 Jahren war ein großer Eifer für die Sache
rege, aber jetzt scheinen die 13 Winter viel abgekühlt zu haben.
Darum sehe ich nicht vor, daß die guten Gesinnungen unserer
Herren Schultheißen sich sobald realisiren werden. Ich weiß

nicht, ob das am Rechnen oder aber am Rechen des Finanz-
departements scheitert; das sind zwei ganz verschiedene Sachen,
aber sehr bedauerliche. Verbesserungen hat man in der Insel
und im Krankenhause sehr viele angebracht ungeachtet der vielen
Hindernisse, aus welche man dabei stieß. Ihr habt nun diese

Hindernisse beseitigen wollen, indem Ihr die Verwaltung jener
Anstalten einem engern -unabhängiger» Gremium übergeben habt,
welches man rein machen wollte von gewissen Influenzen der

frühern städtischen Mitglieder; aber ich sürchie gewisse Influenzen

der Staatsbehörde eben so sehr. Wenn diese Anstalten so

erweitert werden sollen, daß sie allem entsprechen, und wenn
man sie noch obendrein auch von Polizeiwegen bevölkern will,
so könnt Ihr Eurer Wohlthätigkeit noch großen Spielraum
geben, auch wenn Ihr die Fr. 500,000 dort laßt. Wenn die

alte Regierung von 170^ damals die Dotation nicht an die

Insel adgeliesert hat, so waren wahrscheinlich die gleichen
Hindernisse daran Schuld, wie letzt, und die Folge davon war, daß

anderthalb Millionen destomehr weggenommen wurden und ganz
andere Anstalten alimentiren mußten. Ich nun möchte mir nicht
die Verantwortlichkeit zuziehen, durch beständiges Aufschieben?c.
daS Land zuletzt ganz um diese wohlthätigen Anstalten gebracht
zu haben. Nun erfordert daS Bedürfniß vor allem aus die

Erweiterung und Verbesserung besonders der Jrrenheilanstalten.
Wenn sich Jemand über die abgeschlossene Konvention zu beklagen

hat, so ist es gewiß nicht die Regierung; weit eher hätte
ich eS begriffen, wenn man von Seite der Stadt dagegen
ausgetreten wäre. Hat etwa die Stadt durch diese Verkommniß
an Influenz auf die beiden Anstalten gewonnen? Nein, T>t.,
sondern sie hat im Gegentheil alle ihre frühere Influenz darauf
verloren, sie hat aber nicht darum daraus verzichtet, damit dann
die andere kontrahwende Partei toppelle Influenz habe, sondern
damit sich diese Anstalten selbst freier entwickeln können. Darum
wünsche ich, die Dotation da zu lassen, wo sie gegenwärtig ist,
und ich hoffe, Sie, Tit., werden sich durch einen entsprechenden
Beschluß die Erkenntlichkeit des Landes zuziehen.

Dr. A m mann. Es ist mir unmöglich, zum Antrage des

Regierungsraths zu stimmen und dadurch die Fonds und die

Hülssmittel der uns so äußerst nöthigen Heilanstalten zu vermindern.
(Der Redner führt, um die Nothwendigkeit namentlich einer
umfassenden Irrenanstalt zu zeigen, ein in seiner Nachbarschaft
letzten Sommer vorgekommenes Beispiel an, wo nämlich ein

lunger wahnsinniger Mensch, welcher in der Kantonalirrenanstalt

nicht Platz gefunden, sich in einem unbewachten Augenblicke

inigeachtet aller möglichen Aufsicht und Pflege von Seite
der Eitern erhängt habe.) Der Antrag des Regierungörathes
stützt sich doch offenbar einigermaßen auf Mißtrauen gegen die

Verwaltungsbehörde, und eS liegt gegenwärtig bei der Bitt-
schristenkommission eine Beschwerde, daß der Regierungsrath
gar zu viel Influenz auf die Anstalt habe. Jedenfalls ergibt
es sich auS den von frühern Rednern angeführten Bestimmungen

deS Jnselreglements, daß man der Jnselverwaltung ohne

Bedenken auch noch die Fr. 500,000 anvertrauen kann. Ich
meinerseits glaube, wir sollen zwar auch nicht in einen zukünftigen

Regierungsrath oder Großen Rath Mißtrauen setzen, aber

man kann dabei nie wissen, was die Zukunft bringt, und ob

nicht irgend einmal die Fr. 500,000, wenn sie in der Staatskasse

liegen, zu andern Zwecken verwendet werden. Daher
stimme ich durchaus dem Antrage bei, dieses Kapital keines¬

wegs zurückzuziehen und jedenfalls zu bestimmen, daß cs nie
anders verwendet werden solle, als zu Sanitätszwecken.

Jaggi, Reqierungsrath, jünger. Man hat gesucht, die
Sache auf eine Weise darzustellen, wie cs oft gar bequem ist,
und sich so geäußert, als habe der Große Ratd gar kein
Gefühl, wenn er setzt nicht sogleich eine halbe Million hergebe.
Im Regierungsrath ist kein einziges Mitglied, daS nicht bereit
ist, beim Großen Rathe noch auf eine viel größere Summe
anzutragen, wenn man zweckmäßige Einrichtungen vorschlägt;
-.der der Regierungsrath will dann auch ein Wörtlein dazu zu
sagen haben. Der Dotationsvergleich ist so klausulirt und enthält

solche Bedingungen, daß dem Regierungsrath fast nichts
übrig bleibt, als daS Recht, die Verwaltungsbehörde zu ernennen.
Der Regierungsrath hat daher durch das von ihm erlassene

Organisationsreglement gesucht, aus senem Vergleiche so viele
Gewalt zu retten, als zu Erreichung des Zweckes nöthig ist.
Jetzt liegt eine Klage von Seite der Durgergemeinde von Bern
gegen den RegierungSratd wegen Anmaßung zu großer Rechte
bei der Dittschrisrenkommission. Wollen Sie nun, während
diese Sache noch m hängenden Rechten ist, die Fr. 500,000
hingeben, damit der RegierungSrath vielleicht vollends alle
Einwirkung verliere? Man ist allerseits bereit, dieses Kapital zu
wohlthätigen Zwecken zu verwenden, aber es ist nöthig, daß die
Regierung dazu etwas zu sagen habe, wie dieser Zweck erreicht
werden solle. ES ist bereits angeführt worden, daß, als man
in einem Nothfälle Rasende von Polizeiwegen in die Irren
anstatt bringen wollte, man dagegen eingewendet hat, das sei

nicht eine Staatsanstalt. Daher will ich dem Regierungsrathe
daS Recht vorbehalten, Bedingungen zu machen, wenn er es

für gut findet. Freilich kann der Regierungsrath die Insel -

dehörde wählen, aber deßwegen kann die Verwaltung doch an
derS sein, als wie sie der Regierungsrath wünschen muß. Ich
setze kein Mißtrauen in die Verwattung, man soll aber auch
nicht Mißtrauen in den RegierungSrath setzen. Zwar hat man
denselben heute verdächtigt, als sei er unfähig, die Hochschule
zu beaufsichtign!. Die Antwort hieraus will ich auf eine an
dere Gelegenheit versparen. In erster Linie stimme ich zum
Antrage deS Reg>erung?rarhs, m zweiter Linie aber bitte ich,
den Entscheid wenigstens zu verschieden, bis über jene Klage
der Gemeinde von Bern entschieden fein wird und man weiß,
was für eme Gewalt dem Staate in Bezug aus die Jnselkorpo-
rativn zusteht.

May, gewesener Staatsschreiber. Auf das letzte Votum
kann ich unmöglich stille bleiben. Es ist allerdings nicht vom
Gefühle die Rede, aber vom Verstände — ich will nicht weiter
gehen. (Herr Vizelandammann: Ich bitte darum.) Durch
den Dotationsvergleich wollte man dem Jnselspital eine selbst
ständige Lage verschaffen. Jetzt fragt es sich, ob man glaubt,
daß die Jnselverwaltung, welche von der Regierung ernannc
wird, so viel Zutraue» verdiene, daß man denken kann, sie

werde im Interesse der Bedürftigen handeln, ja oder nein?
Was ist die Stellung dieser Männer? Haben sie etwa irgend
eine andere Belohnung dafür, als das Bewußtsein, ihre Kräfte
zu einem wohlthätigen Zwecke zu verwenden? Man sagt, daraus
könne man sich nicht immer verlassen, die Regierung müsse
mehr Gewalt haben :c. Es wird sich also fragen: Wo sind
mehr Einsichten, in der Regierung oder in der Jnselverwaltung ^

In dieser Hinsicht glaube ich, nur sollen natürlich mehr
Einsichten in die Regierung voraussetzen, bezüglich nämlich auf
Regierungssachen; aber ich sehe nicht ein, warum in Sachen
dieser Verwaltung nicht wenigstens ebensoviel Einsicht bei der
Jnselverwaltung vorauszusetzen sein sollte, als bei der Regie

rung. Man glaubt, diese Verwaltung habe schon ohnedies? zu
viel Unabhängigkeit, und es solle eigentlich kein Institut im
Staate nicht einmal in untergeordneter Unabhängigkeit erisiiren,
söndern alles solle unter der obersten Staatsbehörde stehen. In
allem Politischen will ich diesen Grundsatz preisgeben, nicht
aber, wo es sich um Wohlthätigkeitsanstalten handelt. In
monarchischen Staaten glaubt der Fürst nicht, an Ansehen zu
verlieren, wenn solche Anstalten unabhängig von der Regierung
bestehen. Jetzt eine zweite Frage: Ist eine solche Anstalt besser

gesichert durch eine fixe Dotation oder aber durch .jährliche
Beiträge? Das Beßte, was darüber gesagt worden, ist das Bei-



spiel des Jahres 1798, wo beinahe kein öffentliches Eigenthum
aeblieben ist, als dasjenige der Spitäler. Ziehen wir die

Fr. 500,000 zurück, und bringen sie jeweilen nebst den übrigen
Staatseinkünften in Rechnung und Büdget, so fragt es sich:
Werden nicht bei den deßten Dispositionen, die man gegenwärtig
zu haben scheint, alsdann andere Staatsdedürfnisse entgegentreten,

so daß für Spitalzwecke nichts übrig bleibt? Setzen
wir hingegen diese Summe nicht auf das Büdget und die

Rechnung, so wird um so besser und sicherer für die Spitäler
gesorgt sein. Da nun das Bedürfniß vermehrter und erweiterter
Spitalanstalten offenbar vorhanden ist, so kann ich nicht ein-

feden, wie man da hinsichtlich der Fr. 500,000 Zweifel haben
kann. Es fragt sich also: Will man die Inselverwaltung in
ihrer großen Abhängigkeit, in welcher sie sich bereits befindet,
lassen, oder will man jetzt gar den Einfluß der Regierung noch

weiter ausdehnen? Wenn auch Jemand sich geneigt fühlt,
Kenntnisse und Zeit einer solchen Administration ihres schönen
Zweckes willen zum Opfer zu bringen, so will man dabei doch

nicht allzuadhängig sein, und so könnten Sie zuletzt wenig
geeignete Männer dafür finden, und wenigstens wäre eS nicht die

Art, wie man einem gegenseitig eingegangenen Vertrage
entsprechen soll. Ich hätte auch gewünscht, daß die fragliche Be-
Ichwerde zuerst wäre behandelt worden; allein es ist nicht ge-
geschehen, und so möchte ich nach dieser ermüdenden Diskussion
auf heutigen Tag den Entscheid nicht verschieben, wie angetragen

worden ist, sondern ich stimme mit voller Ueberzeugung

zum Antrage des Herrn vr. Lehmann.

Weber, Regierungsrath. Vorerst finde ich, die Frage
sei auf ein irriges Terrain gespielt worden, indem man namentlich

gesagt hat, das Zurückziehen, oder besser gesagt, das Nicht-
geben der Fr. 500,000 sei ein Beweis von Mißtrauen gegen
die Administration. Das ist unrichtig. Der Standpunkt ist
vielmehr der: Wollen Sie, Tit., dieser Administration, auch

wenn Sie alle möglichen guten Eigenschaften bei ihr voraussetzen,
mehr Zutrauen schenken als Euch selbst? Daß von uns allen
zusammen kein Einziger ein so wohlthätiges Institut, wie die

Insel ist, untergraben will u. s. w., darin sind wir einhellig.
Hingegen ob Sie die Verwaltung dieses Vermögens zurücknehmen
und an sich ziehen und sich vorbehalten wollen, jeweilen aufVorträze
hm jährliche Subsidien zu geben, selbst zu untersuchen und alle
Jahre selbst Meister zu sein, — daS ist die Frage, und daS werden
Sie heute entscheiden. Wenn die Inselverwaltung die Fr. 500,000
bat, so wird sie auch darüber verfügen,und wenn man von
der Oberaufsicht des StaatS spricht, so ist das gar ein relativer
Begriff. Derjenige hat zu befehlen, der das Geld hat. Darum
dreht sich der ganze Streit. In dieser Beziehung habe ich kein

Mißtrauen gegen die Administration, sonst kehre ich die Sache
um und sage: Ihr Herren von der Administration, Ihr habt
Mißtrauen gegen den Großen Rath. Nicht um den Regierungs-
ralh handelt es sich da, sondern um den Großen Rath, denn
wenn von so großen Summen die Rede ist, so ist der
Regierungsrath gegenüber der Administration Nichts, sondern Alles
muß vor den Großen Rath. Nun sind Fr. 225,000 zahlbar;
daraus kann die Administration bauen; hat sie zu wenig, so soll
sie vor den Großen Rath kommen. Die Frage wegen
Interpretation des Dotationsvergleichs kann man von zwei Seiten
ansehen; ich für meine Person sehe die Sache als zweifelhaft
an. Daß aber jedenfalls jene Fr. 225,000 von der Stadt
bezahlt werden sollen, darüber ist gar kein Zweifel. Ich glaube,
die Insel habe schon jetzt viele Gelder und so placirt, daß der
Staat sie ebensogut hätte placiren können, sei es in der Bank
oder sonst. Die Insel ist im Falle, aus ihren Kapitalien 3 o/g
oder 'jl/S/g zu ziehen; und man hat mich versichert, erst vor
Kurzem habe namentlich Herr Schultheiß Fischer Fr. 30,000
für 3>/>°/a von daher bekommen. AuS der K'antonalbank ziehen
nur doch mehr. Was sodann die Sicherheit von solche» Kapitalien

in Kriegszeiten betrifft, so nimmt der Sieger daS Geld
dann da, wo er es findet. Ich stimme zum Antrage des
Regierungsrathes.

von Jen ner, Regierungsratb, als Berichterstatter. Es
ist da Etwas in die Diskussion gekommen, was nicht dahin
gehört hat, und ich wenigstens habe es nicht hervorgerufen. Es

bat mir allerdings geschienen, die Tit. Herren der Inselverwaltung
welchen gewiß im Regierungsrathe Niemand Etwas

vorgeworfen hat, haben Mißtrauen gegen den Regierungsrath,
weil sie fürchten, es sei im Regierungsrathe Mißtrauen gegen
sie. Davon ist wahrhaftig nirgends eine Spur. Man sagt,
der Große Rath und der Regierungsrath habe ia allen möglichen

Einfluß auf die Inselverwaltung; warum man denn
Bedenken trage, die Fr. 500,000 dort zu lassen. Wenn der
Regierungsrath schon das Recht hat, die Wahlen zu machen, so

haben wir doch durch alle möglichen Länder und Zeiten Personen
gesehen, die ihre Meinung geändert haben. Ohne aus den
hiesigen Behörden hinauszugehen, könnte ich Männer nennen, welche
seiner Zeit hier mit dem größten Enthusiasmus aufgenommen, später

aber dennoch hinaus gethan worden sind, und später waren Ihre
Ansichten über die nämlichen Herren gänzlich verändert. Ich will
keine Nutzanwendungen hlevon machen. Alle Geschäfte werden durch
Personen geführt, diese Personen haben Leidenschaften und
Interessen, welche wechseln. Als ich einmal einem Staatsmanne
eines Nachbarkantons in Erinnerung brachte, daß er früher
einmal in der nämlichen Angelegenheit daS schnurgerade Gegentheil

von dem, was er jetzt verfocht, behauptet habe, so
antwortete er nichts als: 'I'vmpora mutantur vl nos mutamur ii»
illis. Wollen Sie, Tit., unter diesen Umständen solche große
Summen in die Hände einzelner Personen geben und sie nicht
lieber selbst in Händen behalten? Ich sehe allerdings in einem
Staate, wie der unsrige, nicht gerne Korporationen, welche
über große Kapitalien verfügen können, weil ihnen dadurch die

Möglichkeit gegeben ist, über den Ertrag dieser Kapitalien nach
Privatansichten zu verfügen. Das kann in gewissen Fällen
gefährlich werden, wie die Geschichte zeigt. Wer aber mit der
Regierung steht, der soll auch zu ihrer Erhaltung stehen. Wer
ist ferner fähiger und geeigneter, das allgemeine Interesse zu
verfechten, der Große Rath oder eine einzelne Kommission?
Das schlechte Kompliment will ich wenigstens dem Großen Rathe
nicht machen, daß er nicht wisse, waS das Wohl des Landes
verlangt. Man sagt, die Verwaltung könne auf diesem Fuße
nichts machen :c. Wie ist es denn unter der vorigen Regierung

gegangen, bevor die Insel dotirt war? Damals hat sie

vom Staate zährliche Beiträge bezogen, und es ist doch gegangen.

Wann hat die abgetretene Regierung das Kapital
herausgegeben? Erst am Ende, zur Zeit, wo diese Regierung
geglaubt hat, sie wolle da noch eine Summe retten, damit sie

nicht von Ihnen, Tit., verputzt werde. Das haben Sie, Tit.,
daher auch nicht gar angenehm gefunden und haben daS kassirt.
Und jetzt wollen Sie eine ganz gleiche Maßregel treffen Das
kann ich nicht glauben. WaS hat hier in der ganzen Geschichte
dominirt DaS Gefühl, wie ich von Anfang gesagt habe. Allein
das ist eine der fatalsten Sachen. Steht eine einzig Zeile im
schriftlichen Vortrage, welche nicht vollständig über die Absichten
des Negierungsraths hätte beruhigen können? Man hat hier
das Finanzdepartement als knauserisch dargestellt und hat seinem
Präsidenten ganz andere Sachen in den Mund gelegt, als er
gesagt hat. Hat das Finanzdepartement im geringsten etwas
anderes gemacht, als was es nach Ihrem eigenen Befehle machen
sollte? Durch den von Ihnen abgeschlossenen Vertrag fallen von
der seiner Zeit der Insel abgetretenen Million Fr. 500,000
an die Finanzverwaltung deS Staates zurück; das reklamirt sie

letzt und hat sich damit gewiß nicht übereilt. Es ist ia dadurch
dem Großen Rathe nicht benommen, für die Insel, für Irre
u. s. w. alles Mögliche zu thug; aber ich will, daß der Große
Rath selbst über die Summen disponire, wie er es für gut
findet, und ich warne davor, die Fr. 500,000 nicht aus den
Händen zu geben. Kann die Inselverwaltung darüber direkt
verfügen, so kömmt aller Einfluß, aller Dank, welcher damit
verbunden sein mag, der unabhängigen Anstalt zu gute, anstatt
der Regierung. Also behalten Sie diese Hülfsmittel in den
Händen ; nicht im Sacke, denn wenn man mich schon dargestellt hat
alS Einen, der nur auf der Geldkiste sitze u. s. w., so bin ich
doch nicht derjenige, welcher für wirklich gute Zwecke nichts
geben will. Ich weiß gar wohl, daß das Geld nur dann einen
Werth hat, wenn man eS zweckmäßig verwendet. Daß denn
die Anstalten gegenwärtig nicht fahren können und ein jährliches
Defizit haben :e, das kann ich nickt glauben; den» bis letzt
hatten ja diese Anstalten Fr. 500,000 mehr, als früher, wo



es doch auch gegangen ist. DaS muß also ein Error sein,
denn sonst wäre dieß eine Anklage gegen die neue Verwaltung,
welche dann, anstatt mehr zu machen, bloß mehr verthan hätte.
Der gewesene Herr Präsident dieser Anstalten hat Ihnen, Tit.,
gezeigt, daß die frühere Verwaltung mit weniger Hülfsmitteln
doch sehr viele Erleichterungen eingeführt hat. Warum hat die
neue Verwaltung bis jetzt noch nichts gethan? WaS denn die
Behauptung betrifft, daß Spitalvermögen in Kriegszeiten sicherer
sei, als Staatsvermögen, so glaube ich, die Erfahrung aller
Zeiten zeige, daß die Kriegsleute da zugreifen, wo sie etwas
finden. Der Große Rath wird zu allen Zeiten seine Einkünfte
beßtens zu verwalten und auf eine den Interessen und Bedürfnissen

des Landes angemessene Weise zu verwenden wissen. So
lange ich dieses Zutrauen habe, lasse ich mir durch keine
Korporationen Kapitalien wegreißen. Ich wünsche, daß Sie nicht
tresoriren, sondern die Gelder im Interesse des Landes brauchen;

aber die daherige Edre und den daherigen Einfluß lassen
Sie sich nicht von einer Korporation nehmen, so lange Sie
hier sitzen und festsitzen wollen. Ich stimme unbedingt zum
Antrage des Regierungsrathes.

Herr Vizelan dam mann, um seine Meinung gefragt.
Tit., ich spreche mich in dieser Angelegenheit nicht gerne aus,
weil sie mich persönlich nabe berührt, und doch ist es mir in
einigen Beziehungen nicht unerwünscht, es thun zu können.
Allerdings bat, wie schon bemerkt wurde, die Deliberation eine

ganz schiefe Richtung genommen; da der Antrag deS Regierungs-
ratdes mit dem Anzüge des Herrn Dr. Lehmann darüber einig
ist, daß eine Erweiterung der vorhandenen Heilanstalten statt
finden soll, es sich also nicht sowohl um die Sache als um die

Art und Weise handelt, wie dieser Zweck zu erreichen ist. Die
erste Schuld dieser Verrückung deS Standpunktes fällt aber auf
den Herrn Berichterstatter. Tit., schon Das war nicht am
Platze, in die Geschichte des Vergleichs von 1841, in die
demselben vorausgegangenen Verhältnisse und Unterhandlungen und
in die Frage einzutreten, ob derselbe für den Staat vortheilhast
oder nachtheilig gewesen sei. Darüber ist gewiß die ganze
Versammlung mit mir einverstanden, daß es für einen Ehrenmann
m Bezug auf Vertragsverhältnisse nur eine Regel gibt; er
besinnt sich zweimal, ehe er einen Vertrag schließt, hat er ihn
aber einmal geschlossen, so haltet er ihn. So soll auch die

Regierung im vorliegenden Verhältnisse handeln. Es ist heute
durchaus nicht der Ort, zu untersuchen, ob es wobl ober übel,
klug oder unklug, vortheildaft oder nachtheilig gewesen sei, den

Vergleich zu schließen und ich hätte gewünscht, alles darauf
Bezügliche im Vortrage des Herrn Regierungsraths v. Zenner
nicht berühren zu hören. Zwei Aeußerungen haben mich in dieser

Hinsicht besonders gestoßen. Vorerst äußerte der Herr
Berichterstatter in Betreff der nun in Frage stehenden Fr. 500,000,
eS sei bei Anlaß der Berathung des Vergleichs großes Aufheben
davon gemacht und die Vefugniß des Staats, dieselben
zurückziehen, gewissermaßen als Köder zur Empfehlung der Transaktion

herausgestrichen worden. Tit., es hat damals außer mir
nur eine Person das Wort ergriffen, Herr Großrath Eggimann,
der ein paar Worte sprach, um sich gegen den Vergleich zu
erklären ; die Angabe des Herrn v. Zenner kann sich also nur
auf mich beziehen, ich aber nehme die ganze Versammlung —
abgesehen von ihrem Urtheile über den Vergleich — zum Zeugen,

ob ich in Betreff zener Fr. 500,000 das Mindeste gesagt,
was die ausgesprochene Behauptung begründen könnte. Ich
glaube, Niemand wird mir das Zeugniß versagen, daß ich in
der ganzen Sache mtt der größten Offenheit zu Werke gegangen

bin; auch der gedruckte Rapport, der in Ihrer aller Händen

ist, enthält nichts Derartiges, wie angebracht worden; der
Vergleich spricht sich bestimmt und klar aus, der Staat sei

befugt, die Fr. 500,000 zurückzuziehen. Das ist Alles! und
darnach ist za auch die Befugniß dazu von Niemandem bestritten. Die
Regierung ist in dieser Hinsicht vollkommen in ihren Rechten,
da mag sie allerdings sagen; toi 05t nvtro bo» plaisir! Der
andere Punkt betrifft die fraglichen Fr. 25,000, und dieser bat
mich, ich gestehe es, noch mehr verletzt. Herr v. Zenner
äußerte in dieser Hinsicht, früher bade es geheiß-n, die Stadt sei

zur Abrechnung der fraglichen Fr. 25,000 bloß befugt, wenn
der Staat seine Fr. 500,000 zurückziehe, bei näherer Prüfung

habe es sich aber ergeben, daß die Abrechnung „in jedem
Falle" zu gestatten sei, und ein anderes Mitglied, und zwar
ein Jurist, wollte die Frage wenigstens zweifelhaft finden,
entgegen dem Herrn Schultheiß v. Tavel, der sagte, sie scheine
ihm klar wie der Tag. Tit., auch ich will nicht an Gefühle,
sondern nur an den Verstand appelliren, und indem ich lediglich
den Wortlaut des Vertrags anführe, lasse ich es auf die ganze
Versammlung ankommen, ob Einer anwesend ist, der im Ernst
diesen Punkt wird zweifelhaft finden können. §. lautet: „Die
Finanzverwaltung des Staates hingegen wird ihren zur
Aussteuerung der Insel- und Außerkrankenhauskorporation zu
liefernden Beitrag von Fr. 750,000 dadurch leisten, daß sie die
infolge Großrathsbeschluß vom 15. Jänner 183! und Ueberein-
kunft vom 27. Heumonat 1831 dem äußern Krankenhause
geschenkten Fr. 250,000 in dieser Anstalt und ebenso von der
infolge Uebereinkuuft vom 19. Herbstmonat 1829 und laut des
hiervor erwähnten GroßrathsbeschlusseS der Insel geschenkten
Million einen Betrag von Fr. 500,000 beim Inselfond läßt;
über die übrigen Fr. 500,000 bleibt dem Staate die fernere
Verfügung vorbehalten, in dem Sinne jedoch, daß, wenn er
gutfinden sollte, dieselben zurückzuziehen, dannzumal die infolge
Uebèreinkunft vom 27. Heumonat 1831 dem äußern Krankenhause

durch die Vurgergemeinde von Bern geschenkten Fr. 25,000
dieser letztern ebenfalls, mittelst Anrechnung an die laut Art. 7

zur Erweiterung der Anstalten bestimmten Fr. 250,000 restituirt
werden sollen." (Herr Reg.-Rath v. Ienner fällt in's Wort und
bittet um Verlesung des §. 8.) — Nur Geduld, Herr
Berichterstatter, dieser Paragraph soll allerdings verlesen werden, so

weit bin ich noch auf den Gegenstand präparirt. — (Der Redner
verliest wirklich den §. 8, lautend: „Die Burgergemeinde der
Stadt Bern wird von dem von ihr zur Aussteuerung der Insel-
und Außerkrankenhauskorporation zu leistenden Veitrage von
Fr. 750,000 eine Summe von Fr. 500,000 nach Verfluß eines
Jahres von der endlichen Genehmigung gegenwärtigen Vergleichs
hinweg bezahlen oder diese Summe vom nämlichen Zeitpunkte
an mit vier vom Hundert jährlich verzinsen und über die Art
der Abbezahlung derselben sich mit der Znselverwaltung verständigen.

Die übrigen Fr. 250,000 hingegen wird die
Burgergemeinde der Stadt Bern von nun an zu Handen der Insel-
und Außerkrankenhauskorporation für den im 'Art. 7 bestimmten
Zweck der Erweiterungen beider Anstalten verfügbar halten und
nach Maßgabe des Bedürfnisses, zedoch ohne Zins und unter
Anrechnung der dem äußern Krankenhause bereits geschenkten
Fr. 25,000 laut Art. 9 hienach an die Behörde abliesern.")
— Sie sehen, Tit., daß dieser Paragraph genau im
Znsammenhange mit dem neunten ist, und daß man die versuchte
Interpretation nur dann in den Vergleich hineinbringen kann,
wenn man sich erlaubt, die paar Worte „laut tz. 9 hienach"
wegzulassen. Allein nicht die Sache an sich ist's, Tit., was mich am
mehrsten verletzte; daß man diese oder jene Stelle des Vergleichs
undeutlich finden kann, lasse ich gelten. Ich bin weder so eitel,
noch so eigensinnig, daß ich nicht gerne die Möglichkeit
anerkennen sollte, in dieser Hinsicht Irrthümer begangen zu haben,
wie in hundert andern Verhältnissen. Allein der Herr Finanz-
Präsident hat sich erlaubt, in sein Raisonnement über die Fr.
25,000 die Aeußerung einstießen zu lassen — man sehe daß die

Sache „geschickt eingerichtet" worden sei. Diese Aeußerung,
ich gestehe es, hat mich tief verletzt. Tit., die Gerechtigkeit
werden Sie mir widerfahren lassen, daß wenn zur Zeit, da
die Unterhandlung deS Dotationsvergleichs mir übertragen
wurde, ich an meine Person Härte denken wollen, ich mich
gehorsamst bedankt hätte; denn soviel Verstand hatte ich,
einzusehen, daß von der einen Seite kein Dank, von der andern
nur Undank und Verleumdung bevorstehe. Allein ich unterzog
mich, von andern alS persönlichen Rücksichten bestimmt. Daß
nun seither öffentliche Blätter von Zeit zu Zeit mich verdächtigten,

mir sogar in dürren Worten vorhielten, ich habe mich

von der Stadt Bern erkaufen lassen — DaS, Tit., mochte ich

hinnehmen wie so manche andere Verleumdung; dazu fühlte ich

mich stark genug und wünsche nur, daß alle diese Verleumdungen

ihren Urhebern ein eben so ruhigcS Gewissen lassen mögen,
wie mir. Aber daß ich auch in diesem Saa'e und von solcher
Seite dergleichen Beschuldigungen erfahren sollte, DaS erwartete

ich nicht, und bemüht mich aus's Tiefste. Man scheint



Überhaupt vdn mancher Seite über den Dotationsvergleich
anders zu denken als früher. Denn wenn z. B. auch

Herr Regierungsrath Fetscherin mit einigem Ausheben er»

innert, er habe seiner Zeit im Regierungsrathe mit Herrn
Regierungsrath Weber einzig dagegen gestimmt; so will
ich Das zwar nicht bestreiken, aber beifügen hatte er doch

könn n, daß er auch der Einzige war, welcher mir nachher
schriftlich dafür dankte. Tit, ich nehme Niemandem übel, wenn
er über den Werth des Vergleichs abweichend von mir denkt;
was aber mich betrifft, so erkläre ich hier offen, vor der ganzen

Versammlung, daß ich Gott danke, daß er mir die Gnade
erwiesen, mich zur gütlichen Beilegung dieser Angelegenheit
beitragen zu lassen; und daran, Tu,, was Sie jetzt über die

Verhandlung denken, und über sie und mich urtheilen, ist nur wenig

gelegen, aber darauf, einst, wenn ich vor einem höhern Richter
stehen werde, meinen Kindern einen ehrlichen Namen zu
hinterlassen, darauf setze ich Werth, und darum, noch einmal, finoe
ich mich durch die Aeußerungen des Herrn von Jenner, die ich

nicht anders als verdächtigend nennen kann, tief gekränkt. Was
nun die Sache selbst betrifft, so wiederhole ich, daß eS sich im
Grunde nicht um den Zweck, sondern um das Mittel handelt,
und in dieser Beziehung ist allerdings, wie mir scheint, der
Antrag des RegierungSrathes unrichtig aufgefaßt worden. Auch
diese Behörde will Erweiterung der vorhandenen Heilanstalten,
und ich gestehe, daß wenn ich bloß die Anträge selbst in's Auge
faßte und von den Motiven absähe, ich zum Gutachten stimmen
könnte, wie zum Anzüge des Herrn vr. Lehmann. Allein mir
den Motiven kann ich mich nicht befreunden. Man will, dieß
wurde unverholen ausgesprochen, und ich für meinen Theil bin
dankbar, daß eS geschehen; man will, sage ich, der Regierung
größern Einfluß auf die Insel bereiten, tue Anstalt soll depen-
denter werden, indem man sie nöthigen will, statt gehörig
ausgesteuert zu sein, bei der Regierungsgewalt um Sudsidien
anzuklopfen. Diesem kann ich meine Billigung nicht ertheilen,
und ich will kurz aber offen auSsprechen, warum ich es nicht
kann. Vorerst, Tit., finde ich diese Tendenz dem Geiste deS

Dotationsvergleichs widerstreitend; dieser null, daß tue Anstatt
eine selbftständige, blos durch daS OberaussichtSrecht des Staats
beschränkte sei. Ich gebe zu und erkläre, Mißdeutungen zu
verhüten ausdrücklich, daß im Antrage kein Grund Ueat, über
Verletzung des Wortlautes des Vertrages zu klagen. Wenn der
Staat über das, was der Insel von Rechtswegen gehört,
derselben weitere Subsidien gibt, so mag er dieß unter Bedingungen

thun, wie jeder Geber seiner Gabe Bedingungen anhängen
kann; aber dem Geiste deS Vergleichs ist die ausgesprochene
Absicht widerstreitend, denn dadurch wird allmälig die vertragsmäßige

Stellung des Instituts zur Regierung verrückt, und in
dieser Hinsicht darf ich mich nun allerdings an bei Anlaß der
Behandlung des Vergleichs Geäußertes berufen. Ich erinnere
Sie alle, Tit., und nehme Sie zu Zeugen, ob nicht damals
ausdrücklich erklärt wurde, die Absicht des Vertrags sei, der
Znselkorporation ungefähr die Stellung einer Gemeinde gegenüber

der Regierung anzuweisen, sie, wie diese, lediglich unter
der Oderaufsicht des Staats frei und selbstständig verwalten zu
lajhn. iLin weiterer Grund, der mich zur Bekämpfung des
Antrags des Regierungsraths bestimmt, ist der angeregte der
größern Sicherheit für die Stistungssonds im Falle einer Krise.
In die>er Beziehung will ich nicht wiederholen, was schon
gezagt worden, aber ein Anspiel anführen, daS sich aus den,
streitigen Verhältnisse selbst darbietet. Ich meine die Fr. 750,000,
welche die Stadt Bern der Insel restituiren mußte. Diese
Fr. 750,000 bestehen, das wollen Sie sich erinnern, in 500,000
Gulden, welche seiner Zeit dem Kaiser Joseph geliehen wurden.
Sie waren nicht Stadtgut, sondern Staatsgut, das ist
unzweifelhaft; später aber wurden sie durch Verhandlungen, die ich
nicht näher berühren will, der Insel zugewendet, in der
Hoffnung, sie dadurch zu retten; denn bekanntlich schlug das
österreichische Gouvernement die Hand darüber und hielt während
einer langen Reihe von Jahren Kapital und Zinsen zurück, bis
oei Anlaß des Wiener Kongresses ein Mitglied der damaligen
Regierung dem Kaiser persönlich das Ehrenwort gab, daß die
Gulden 500,000 Jnselgut und nicht Staatsgut seien. Dadurch
wurden sie gerettet. Das weiß ich auch, Tit., daß es
undelikate Feinde gibt, die nehmen, wo sie finden; nicht nur im

Kriegszustande geschieht dieß; es gibt auch im Frieden solche

Leute, und ich gestehe, daß ich Feinde kenne, denen ich mein
Gut lieber anvertraute, alâ manchem Freunde. Also schon weil
ich den Antrag deS Regierungsrathes dem Geiste des Vera eichS
widersprechend und eine Dotirung der Insel für sich ererhalte, als
bloße Speisung mit augenblicklichen Subsidien, pflichte ich dem
Antrage nicht bei. Ader wie gesagt, es gibt noch eine dritte
Seite, und dabei bietet sich sowohl ein finanzieller als ein
politischer Gesichtspunkt dar; ein finanzieller vorerst in soferne, als
durch Annahme des Gutachtens der Stadt Bern Fr. 25,000
geschenkt werden, die für die Krankenanstalten verloren gehen.
Man hat zwar hierüber gelacht, und namentlich Herr Regie-
rungsrath Fetscherin hat die Bemerkung eines solchen Verlustes
mit Spott erwiedert, indem er sagt, zur Zeit, da er Kindern
in der Arithmetik Unterricht ertheilt, habe er sich nie weiß
machen lassen, daß eS ein Verlust sei, Fr. 500,000 zu bekommen

für Fr. 25,000, die man fahren lasse. Allein Alles kömmt
daraus an, wie man die Sachen ansieht, und ich vermag in
diesem Witze nur ein Wortspiel zu erkennen, das voraussetzt,
daß man die Jnselkorporation vom Staate in der Art trennt,
wie in früheren Zeiten häufig der Staat überhaupt als etwas
dem Volke fremdes gedacht und aufgefaßt wurde. Damals war
es auch erklärlich, wenigstens im Munde des gemeinen Mannes,
dem es noch jetzt schwer fällt, sich mit dem Staate zu identifi-
ziren; allem daß eine solche Auffassungsweise hier, von einem
Mitglieds des RegierungSraths, vorgetragen werden kann, das
ist mir schwer begreiflich. Wem gehört denn die Insel
Niemanden anders alS dem Kanton, wie das Staarsvermögen ebenfalls

dem Kantone gehört; daS eine ist bloß mittelbares, das
andere unmittelbares Staatsgut; das eine liegt im rechten, daS
andere im linken Sack, und daß, wenn ich Fr. 500,000 aus der
linken Hosentasche nehme, um sie in die rechte Hosentasche zu
thun, unterwegs aber ein Dritter — hier der Staat — mir
Fr. 25,000 davon nehmen kann, ich dann um Fr. 25,000
ärmer bin, das wird allerdings nicht zu bestreiken sein.
Der andere, blos finanzielle Gesichtspunkt ist der: Früher wurde
der Rückzug der Fr. 500,000, wie heute, verfochten; indem
man sagte: eine Irrenanstalt ist allerdings Bedürfniß, allein
besser ist eS, statt dieselbe mit den bestehenden Anstalten zu
verbinden, man mache eine besondere Anstalt alâ unmittelbare
SraatSanstalt daraus; dieß ließ sich hören; verschiedene Ansichten
waren darüber sehr erlaubt, heute aber raisonnirt man nicht
so, und ich bemerke daher nur noch, daß wenn die Frage noch
aus diesem Gesichtspunkte vorgetragen würde, ich aus dem rein
finanziellen Grund geg n den Antrag stimmte; weil durch
Vereinigung der Anstalten unter einer Behörde die Kosten doppelter
Verwaltung erspart würden. Allein, wie gesagt, jetzt werden
ganz andere Motive vorgeschoben, und diese führen auf die
politische Seite der Frage. ES sei, sagt man, nicht gut, daß
in republikanischen Vtaaten, zumal in kleinen, —und daß das
Verhältniß für kleine nicht ist wie für große, erkenne ich an —
unabhängige und reiche Korporationen bestehen. Auch hierüber
will ich Jedem seine Ansicht lassen, meine jedoch ist die
ausgesprochene nicht. Vorerst: Ist denn wirklich die Insel so

independent? Herr von Jenner hat behauptet, sie sei ein wahrer
Staat im Staate, keine Gemeinde im Kanton sei so unabhängig.

Wie kann man, ich frage, so was behaupten? Die
Regierung ernennt ausschließlich, nicht blos zum ersten Mal,
sondern für alle Zukunft, sämmtliche Glieder der Verwaltungs-
behörde, Niemand kann einen Finger darin rühren, er habe
denn dazu ein Patent der Regierung; alle Gewählten sind einem
periodischen Austritt und der Wiedererwählung unterworfen;
der Staat macht das Organisationsreglement und wacht über
seine Befolgung; er vindizirt sich sogar die Genehmigung für
alle wichtigern Verwaltungsakte, und man darf sagen, die Insel
sei independenter als eine Gemeinde! Fürwahr, Tit., solche

Anbringen können nicht ernstlich gemeint sein. Allein, sind in
der That unabhängige Korporationen dem Staate gefährlich?
Ich theile diese Ansicht nicht. Ich gestehe, daß abgesehen davon,
daß der Staat daS Aufsichtsrecht über alle Korporationen hat,
Unabhängigkeit mir, namentlich in einem Freistaate, überall
erwünscht scheint, bei Gemeinden, bei Korporationen wie die

Insel, und bei Privaten; aber allerdings glaube ich, allmälig
die Tendenz zu bemerken, umgekehrt jede Selbstständigkeit zu
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beseitigen; man verträgt nicht unabhängige Privaten und sieht
auch Gemeinden und Korporationen lieber dependent. Jeder
denke darüber, wie er will, ich billige diese Tendenz nicht und
spreche mich gegen dieselbe aus. Es >st von verschiedenen Seiten
gegen die Voraussetzung von Mißtrauen protestirt worden.
Allein man protestire, so viel man will, die Sache ändert darum
nicht. Ja wohl besteht Mißtrauen; ich bin nicht Mitglied des

RegierungSralheS, allein ich behaupte, eS ist in dieser Behörde ^

wirklich Mißtrauen gegen die Jnselverwaltung ausgesprochen
und namentlich behauptet worden, es wehe in derselben ein
feindseliger Geist. Warum, von wem und gegen wen dieß
ausgesprochen wurde, will ich jetzt nicht untersuchen, vielleicht
gibt eS dazu eine andere Gelegenheit; allein man halte nur
nicht hinter dem Berge und spreche das Mißtrauen offen aus.
Zum Schluß nur noch Eines: Sie erinnern sich, Tit., daß

früher die Stellung der Insel eine zweifelhaste war, daß man
nicht recht wußte, ob sie der Stadt oder dem Staate gehöre,
und daß damals nur ein Theil der Behörde durch die Regierung,
der andere durch den Stadtmagistrat gewählt wurde, dem
dadurch ein bedeutender Einfluß auf die Anstalt gegeben war.
Der Dotationsvergleich hat dieß Verhältniß verändert; derselbe
hat die Insel zur allgemeinen StaatSanstalt erhoben, und die
Stadt hat allen ihren Einfluß auf dieselbe bis auf die letzte
Spur verloren während derjenige der Regierung in gleichem
Maaße gewonnen hat; und nun, da die Stadt infolge eines
Vertrags zusehen muß, wie die Regierung die ganze Jnselbe-
hörde wäblt, und zwar vollkommen frei, nach ihrem Gefallen,
und wie sie dieser ihre Organisation vorschreibt, sollte die
Regierung nicht einmal so viel Eroßmuth haben, der einmal
gewählten Behörde die ihr nach Sinn und Geist des Vertrags
gebührende Selbstständigkeit in der Verwaltung zu lassen Tit
ich kann es nicht glauben. AuS diesen Motiven stimme ich

gegen den Antrag des RegierungsratkS und zum Anzüge des

Herrn Vr. Lehmann, nach der von Herrn Ammann proponirten
Modifikation; da in der That die Fr. 500,000 überhaupt zur
Erweiterung der Anstalten bestimmt würden, und ich bemerke

nur noch, daß wenn umgekehrt der Antrag des Regierungsrathes,

motivirt, wie er ist, angenommen würde, auch ich
darin einen Beweis von Mißtrauen sähe, daß ich, um einen
sehr trivialen Ausdruck zu brauchen, den Magen verloren hätte. '

von Zenncr, Regierungsrath. Erlauben Sie, Tit. Herr
Vizelandammann, eine einzige Bemerkung; denn es ist da eine
Sache, wo ich nicht will, daß man mich derselben fähig glaube.
Ich habe, auf Ehre, nicht die entfernteste Absichl gehabt, Zeman-
den zu insultiren; am allerwenigsten lag es in meiner Absicht,
unsern Tit. Herrn Vizelandammann zu insultiren. Es thut
mir leid, daß man so etwas auch nur einen Augenblick von mir
glauben kann. Ich glaube noch jetzt, ich sei mißverstanden
worden.

Fetscherin, Regierungsrath. Sie, Herr Vizelandammann,

haben gesagt, daß ich mit einigem Aufheben die Bemerkung

gemacht habe, ich habe im Regierungsrathe gegen den
Dotationsvergleich gestimmt. Es ist mir kein Sinn daran
gekommen, davon ein Aufheben zu machen; und in den Worten
wenigstens lag eS gewiß nicht. Was sodann den Dank betrifft,
welchen ich gegen unser jetziges Präsidium wegen des Dotations-
vergleichS ausgesprochen baden soll, so geschah dieß bei Gele-
genkeit einer schriftlichen Anfrage über einen streitigen Punkt,
welcher verschiedener Auslegung sähig war. Es war also eine
derartige Aeußerung da am ganz rechten Orte. Dieß zur
Erläuterung.

Abstimmung.
Für Annahme des regierungsräthlichen Antrages 87 Stimmen.
Für den Anzug des Herrn vr. Lehmann 7l „

Zum Schlüsse wird verlesen ein Anzug mehrerer Mitglieder
aus dem Amtsbezirk Aarwangen, dahin gehend, daß wenigstens

der Amtssitz des Regierungsstatthalters von Aarwangen
nach Langenthal verlegt werden möchte u. s. w.

(Schluß der Sitzung nach 5 Uhr.)
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Verhandlungen
des

Großen Rathes der Republik Bern

Ordentliche Wintersitzung 1844. Erste Hälfte.

(Nicht offiziell.)

Zehnte Sitzung.

Donnerstag den 28. Wintermonat 1844.

(Morgens um 9 Uhr.)

Präsident- Herr Fromm, Statthalter des Vizelandammanns.

Nach dem Namensaufrufe und nach Genehmigung des

Protokolls der gestrigen Sitzung ergreift das Wort

Fetscherin, Regierungsrath. Zch bedaure, daß Herr
Vizelandammann Blösch diesen Augenblick abwesend ist; durch
sein gestriges Votum finde ich mich veranlaßt, denselben zu
ersuchen, das sogenannte Dankschreiben, dessen er gestern
erwäbnt hat, in Original vorzulegen. Dieß, Tit., meine

Erklärung und mein Begehren.
Das Protokoll wird hierauf durch's Handmehr genehmigt.

Es werden hierauf folgende Vorstellungen als eingelangt
angezeigt:

1) Der Einwshnergemeinde Wyuigen, betreffend die vrojek-
tirte Verbindungsstraße zwischen dem Oderaargau und dem

Emmentdal;
2) des 2. von Allmen um Rehabilitation;
3) des Schullehrervereins von Buren, worin derselbe seinen

Beitritt zu den verschiedenen, die Stimmberechtigung der

Primarlehrer beireffenden, Bittschriften erklärt;
4) einer Anzahl Einwohner des Oberfimmenthals um Aufhe¬

bung des Zolles an der Garstatt :c.

Es wird angezeigt, daß in der gestrigen Stimmgebung
folgende Mitglieder des Großen Rathes zu Lsechszehnern
für das Zahr 1845 erwählt worden sind:

1) Herr Funk, Obergerichtöpräsident, mit 130 Stimmen.
2) Da hl er, zu Oppligeu -,

121

3) „ Rikli, zu Wangen 110
4) CoIlin, Zollverwalter „ 112
5) „ Ammann, I>r. .Um!. Ill
0) Kernen, zu Meinungen 109

7)
8)

Psiq vignot, gew. Obcrrichter
Blösch, Vizelandammann

108
97

"

9) Karlen, Hauptmann >89

10) Zmobersteg, Fürsprech
A m st uz Amtschreiber

88

1» 88
12) Fromm, Statthalter des

Vizelandammanns 88

Für die noch übrigen 4 Stellen werden neue Stimmzettel
an 140 Anwesende ausgetheilt.

Es wird nun zu Berathung der Erheblichkeitsfrage verge
gelegt, der gestern verlesene

Anzug mehrerer Mitglieder aus dem Amtsbezirke Aar
wangen, dahin gehend, daß der Regierungsstatthalter des
Amtsbezirks Aarwangen angewiesen werde, seine Audienzen in
Langenthal zu ertheilen, und daß Langenthal als Versammlungsort

für die Amtswahlkollegien bestimmt werde.

Schneeberger trägt vorzüglich aus folgenden zwei Grün
den auf Erheblichkeitserklärung dieses Anzuges an : erstlich,
weil ungefähr der nämliche Antrag bereits in der Diskussion
vom Dienstag eventuell gestellt, aber aus Rücksichten auf das
Reglement nicht in Abstimmung gebracht worden sei, und zwei
tens, weil die Voraussetzung vieler Mitglieder, welche vorgestern

gegen die Verlegung des ganzen Amtssitzes gestimmt haben-
daß nämlich der gegenwärtige Ktày quo werde beibehalten
bleiben, irrig sei, indem die definitive Verlegung des Amtssitzes
des Regierungsstatthalters nur durch den Großen Rath ftlbst
verfügt werden könne.

Zumstein erklärt, diesen Anzug namentlich deßhalb
unterzeichnet zu haben, weil er darin einen billigen Mittelweg sehe,
welcher die mit dem vorgestrigen Beschlusse Unzufriedenen w:
nigstens einigermaßen zufrieden stellen könne, ohne die Ander»
unzufrieden zu machen.

Dr A m mann spricht die Hoffnung aus, der Große Rath
werde diesen Anzug um so bereitwilliger erheblich erklären, als
eine ähnliche Einrichtung setzt bereits seit zwölf Zadren im Amte-
bezirk Aarwangen ohne große Schwierigkeit bestanden babe, und
es werde auch die Gemeinde Aarwangen nicht ftdr übel damit
zufrieden sein, da ja ihre frühere Petition zum Theil wenigstens
in diesem Sinne gelautet habe u. f. w. Er fügt sodann noch
bei, daß, wenn verschiedene Ausdrücke in der Vorstellung der
dreizehn Gemeinden allerdings nicht allgemeine Billigung ae-
funden haben, dieß als bloße Nedaktionssache anzusehen sei,
indem die petitionirenden Gemeinden nicht die Absicht gehabt tu-

ben, die Gemeinde Aarwangen zu beleidigen.

Lei bundgut, Regierungsrath, unterstützt als Mitunter-
zeichner des Anzuges die Sache ebenfalls, weil allerdings, wenn
der Große Rath keine weitere Verfügung beschließe, der Regn»
rungsstattbalter von Aarwangen aus dem bereits von Herrn
Schneeberger angeführten Grunde seine Audienzen nicht mekr
zu Langenthal ertheilen würde. Nicht infolge von Intriguen,
wie früher angedeutet wordeu fei, sondern aus Anlaß der da

mals bevorstehenden Wahl eines neuen Regierunqsstatthalters
sei das Begehren der petitionirenden Gemeinden entstanden, wek

ches übrigens ursprünglich nicht ganz soweit gegangen fei, wider

nachherige Antrag der vorberathenden Behörde; es wäre
daher zetzt auch nicht billig, die gewiß gegründeten Wünsche
jener Gemeinden ganz beiseits zu setzen, und es würde dieß eine
große Unzufriedenheit bei der entschiedenen Mehrzahl der Be-



wohner des Amtsbezirks hervorrufen. Ter Redner fügt bei,
er bade schon vorgestern das Wort ergreifen wollen, habe aber
stets andern Rednern weichen müssen nnd zuletzt geschwiegen,
weil die Zeit bereits allzuweit vorgerückt war :c.

Neukomm empfiehlt den Anzug ebenfalls, indem er glaubt,
daß es durchaus nicht genügen würde, wenn der Regierungsstatthalter

jeweilen bloß an den Marktragen in hangenthal
Audienz ertheilen sollte, wie dieß die Gemeinde Aarwangen in ihrer
frühern Vorstellung vorgeschlagen habe. Der Anzug bezeichne

daher den einzigen noch zu ergreifenden Weg, wenn es dem

Großen Rathe darum zu thun sei, die große Mehrheit der
Bevölkerung des Amtsbezirks Aarwangen nicht einer einzelnen
Gemeinde aufzuopfern.

von Tavel, Schultheiß, empfiehlt den Anzug Namens
des Regierungsrathes und erklart, daß wenigstens bis zu einem
definitiven Entscheide des Großen Rathes der .^tiitu« guo werde
beibehalten werden. Hingegen eine definitive Verfügung im
Sinne deâ Anzuges könne allerdings nur durch den Großen
Rath selbst beschlossen werden.

Bach stimmt dem Anzüge, als durchaus im wohlverstandenen

Interesse der Bewohner deS Amtsbezirks Aarwangen
liegend, in dem Sinne bei, daß einerseits die Amtswahlversammlungen

jeweilen zu Langenthal stattfinden sollen, und daß der
Regierungsstatthalter angewiesen werde, seine Audienzen, soweit
dieselben Administrativfachen betreffen, ebendaselbst zu ertheilen.
Hingegen sei kein triftiger Grund einzusehen, weßhalb die

Audienzen deS Regierungsstatthalters, soweit dieselben Kriminal-
und Polizeisachen betreffen, nicht in Aarwangen ertheilt werden
sollten.

Herr Statthalter bemerkt, es können keine, von dcn

Schlüssen des Anzugs abweichende, Antrage zur Abstimmung
gebracht werden.

Buchmüller empstehlt den Anzug, wie er ist, indem er
nicht einsehe, warum nicht auch die Audienzen m Krimmal-
>ind Polizeisachen in Langenthal ertheilt werden sollten, eben-

zogut, als dieß bereits seit zwölf Jahren zu klotzwyl habe
startfinden können.

Ryser, Oberstlieutenant, glaubt, es sei zur Beruhigung
der Bewohner des Amtsbezirks höchst nöthig, diesen Anzug
erheblich zu erklären.

Jmobcrsteg anerkennt zwar die Triftigkeit der von den
Herren Anzeigern angebrachten Gründe, will aber doch nicht in
den Anzug eintreten, weil der Große Rath dadurch mit seinem
vorgestrigen Beschlusse in Widerspruch gerathen würde, klebn-
genS hält er den Regierungsrath für kompetent, von sich aus
anzuordnen, daß der RegicrungSstatthatter namentlich die Ad-
inlnistranvaudlenzen zu Langenthal abhalte, und überdieß habe
sich za Herr Regierungsstatthalter Egger schon früher gegen
den Regierungsralh erbötig erklärt, zede Woche einen Tag zu
dlangenthal Audienz zu ertheilen.

A b st im m u n g.

Für die Erheblichkeit des Anzuges .80 Stimmen.
Dagegen 40

Herr Statthalter zeigt der Versammlung an, daß in
der heutigen Stimmgebung zu Sechszehnern erwählt worden

sind i

13) Herr Amtsrichter Stämpfli, zu Schwanden.
14) „ Roth, zu Niederönz.

Z -
Tagesordnung.

G n t w »» r f deS Staatsbudgets
für das Jahr 1845.

Als hierauf bezüglich wird vorerst verlesen nachstehender

Vortrag der S t a a t s w ir t h scha sts k o m m i ssi o n an
den Großen Rath.

Tit.
Die Staatswirthschaftskommission gibt sich die Ehre, Ihnen

hiermit ihren Bericht über das vom Regierungsratbe dem Großen

Rathe vorgelegte Staatsbudget für 1840 abzustatten, und
erlaubt sich zu dem Ende, ihren einzelnen Anträgen eine
übersichtliche Ver gleich un g dieses Büdget mir dem des
Jahres 1844 vorauszuschicken.

Das Einnehmen hat im Jahre 1844
betragen Fr. 3,013,050

Für das Jahr 1845 beträgt es Fr. 3,058,042
Mithin zu Gunsten von 1845 eine Differenz

von Fr. 45,502
Es zeigt sich nämlich eine Vermehrung des Einnehmens im

Vergleich mit dem Jahre 1844:
in der Aktlvrestanz früherer Jahre mit Fr. 5,03k
in den Regalien mit Fr. 33,845
in den Staatsabgaben Fr. 47,200

Summe Fr. 86,076
dagegen zeigt sich in den eigenthümlichen
Einkünften eine Verminderung von Fr. 40,484

Fr. 45,502
welche daher rührt, daß besonders in der Rubrik der Erstattungen

nunmehr die Kosten der Reaktion Prozedur ausfallen, welche
im vorigen Jahre als außerordentliches Einnehmen darin
erschienen sind.

Das Ausgeben hat im Jahre 1844
betragen Fr. 2,055.373

Für das Jahr 1845 beträgt es Fr. 3,057,603

Mithin ist das Ausgeben gestiegen um Fr. 102,320
Zu dieser Vermehrung der Ausgaben tragen die einzelnen
Departement folgendermaßen bei:

Das Departement des Innern für
Verschiedenes Fr. 3,066

Das Justizdepartement Fr. 553
DaS Erziehungsdepartemeni für die

Sekundär- und Primärschulen Fr. 10,700
Das Militärdepartement hauptsächlich für

JnspektionSmusterunge», für die sanitarsschen
Feldausrüstungen und für daS Zeughaus Fr. 25,820

Das Baudepartement hauptsächlich für die
Besoldung des Oberingenieurs und für neue
Straßen- und Wisselbauten Fr. 125,511

Hiezu kommt noch unter den Verwaltungskosten
in den Amtsbezirken eine Mehrausgabe

von Fr. 1,080

Es zeigt sich also Vergleichungsweise mit
1844 eine Vermehrung der Ausgaben um Fr. 166,820

Dagegen wurden minder ausgegeben:
für den Großen Rath Fr. 600
für den Regierungsrath unter der

Rubrik Saatskauzlei Fr. 3,000
für das Flnanzdepartement. Fr. 60,000
welche im vorigen Jahre für^ie

Einführung des neuen Zollge-
setzss ausgesetzt waren. Es sind
demnach von den Mehrausgaden
abzuziehen Fr. 64,500

wodurch dieselben reduzirt werden auf Fr. 102,320
Was die Bilanz des Budgets betrifft, so ist sie beim

ersten Anblick weniger günstig als diejenige von 1844, indem
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sie nur Fr. 040 als Uebcrschuß des Einnehmens über das
Ausgeben nachweist, während dieser Uederschuß im vorigen Jadre
Fr. 57,677, also Fr. 56,728 mehr, betragen bat. Indessen ist
dieses Resultat nur scheinbar, und stellt sich in der Wirklichkeit
weit günstiger heraus. Well daS Budget für 1845 bereits am
Ende Septembers dieses Jahres von den einzelnen Deparre-
menten ausgearbeitet sein mußte, so ist daS Baudepartement
genöthigt gewesen, alle von den bewilligten K; ebnen sür
Neubauten ihm noch übrigbleibenden Restanzen vom 50. September
1844, statt vom 1. Januar 1845, an zu berechnen, so daß bis
Ende dieses Jahres viele Ausgaben bereits gemacht sein werden,

die setzt noch als zu machende erscheinen, und es wird slS-
dann das Ausgabendüdget des Baudepartements am Ende dieses

Jahres um so viel zu vermindern sein, alS in der Zeit vom
50 September biS 51. Dezember 1844 von den ausgesetzten
Restanzen verbraucht sein wird. Diese Restanzen betragen für
den Hoch den Straßen- und den Wasserbau zusammen gerechnet

Fr. 475,500. Wird nnn der wahrscheinliche Fall angenommen,

daß von dieser für 5 Vierteljahre berechneten Summe im
letzten Vierteljahre von 1844 der fünfte Theil verbraucht werde,
so reduzirt sich dieselbe und M't ihr das ganze Ausgabenbudget
um Fr. 05,118, und es bleiben mit dem obigen Ueberschusse

von Fr. 04!) sür das nächste Jakr 1845 noch Fr. 06.067
disponibel, welche freilich durch die seit dem Drucke des Budgeis
theils vom Großen Rathe, theils vom RegierungSrathe
nachträglich bewilligten Summen aufgebraucht werden.

Ueber die einzelnen im vorliegenden Budget enthaltenen
numerischen Ansätze selbst steht sich die Staatswirthschafts-
kommission zu keinen modistzirenden Ansätzen veranlaßt, und
empfiehlt in dieser Beziehung dasselbe dem Großen Rathe zur
A n n a h me.

Dagegen erlaubt sich die Kommission, bei Anlaß der Berathung

des Büdgets einige Bemerkungen, Mahnungen und
Anträge in Bezug auf einzelne Zweige der
Staatsverwaltung zu machen, und zwar aus folgende Rubriken des

Budgets.

I. Im Einnehmen.
Le hen s gefäl le und Zehnten. Da der Ansatz sür die

Zehnten jährlich abnimmt, von 1844 auf 1845 um Fr. 400c«,
so stellt die SraatswirthschastSkommission den Antrag :

„Es möchte der RegierungSrath angewiesen werden, mit
Beförderung dem Großen Rathe den Entwurf eines Gesetzes
über die Liquidation oder Ablösung der Zehnten vorzulegen."

Dachschieferverkauf. In der Kommission ist bemerkt
worden, daß es der Dachschieferanstalt öfter an hinlänglichem
Vorrathe fehle, und das Publikum dadurch in die Nothwendigkeit

versetzt werde, entweder aus gemachte Bestellungen über
Gebühr zu warten, oder mit anderen schlechterm Dachmaterial
vorlieb zu nehmen. Es wird demnach der Antrag gestellt:

„Den Regierungsrath zu beauftragen, dafür zu sorgen,
daß die Ausbeutung der Dachschiesern mit dem Bedürfnisse des

Publikums immer gehörig Schritt halte."

Zölle. Da nach dem Ablause dieses Jahres der
Zollertrag nach dem neuen Gesetze sich ohne Zweifel bedeutend
höher herausstellen wird, als nach der frühern BezugSart, so

trägt die Kommission unter Hinweisung auf den am 4. Juni
vom Großen Rath erheblich erklärten Antrag darauf an:

„Es möchte der Regierungsrath den Austrag erhalten, zu
berathen, ob nicht einige erleichternde Modifikationen im .Zoll¬

gesetze vorgenommen werden könnten, und hierüber dem Großen
Rathe Bericht zu erstatten.

II. Im Ausgebe n.

Staatskan zlei. Es ist zwar vom Regierungsrathe dem

ihm unterm 4. März und 1. Dezember 1842, sowie unterm
25. November 1845 ertheilten Auftrage, dem Großen Rathe
semen Bericht und Vorschläge über die Verminderung der

Kanzleikosten vorzulegen, noch nicht entsprochen worden;
indessen hat die Staatswirthschaftskommission in Erfahrung
gebracht, daß ein diesen Gegenstand betreffender ausführlicher
Bericht des Herrn Staatsschreibers beim Regierungsrathe zur

Behandlung vorliege, und daß die in demselben gemachten
Anträge eine nicht unbeträchtlich.' Ersparmß in den Kanzleikostcn
voraussehen lassen, wie denn auch bereits der Ansatz für die

Staatskauzlei um Fr. 5,000 niedriger steht als im vorigen
Jahre.

Arm en wesen. Diese Rubrik veranlaßt die Staatswirth-
schaflskommission zu dem Autrage:

„Daß der Regierungsratd an die beförderliche Vorlegung
eines Gesetzentwurfes über daS Armenwesen ernstlich gemahnt
werden möchte."

Flachsprämien. Bereits bei der Prüfung des Büdgets
von 1841 hat die Staatswirtdschaftskommission eS auffallend
gefunden, daß die Prämien für Hanf und Flachs aufgehoben
worden sind, während diejenigen für die Pferde und das Hornvieh

beibehalten werden, da doch die Ertheilung beider Arten
von Prämien auf dem nämlichen Prinzipe beruht, und hat
deßhalb auch den Antrag gestellt, es möchte der Regierungsrath
die allgemeine Frage untersuchen, ob es im Interesse des Staates

liege, einzelne Kulturzweige, aus denen er nicht direkten
Nutzen ziebt, noch ferner durch Prämien aufzumuntern. Da
nun bis jetzt diese Frage nicht in lhruü untersucht und vom
Großen Rathe entschieden worden ist, in praxi aber die Vieh-
prämien nicht nur fortwährend beibehalten, sondern diejenigen
für Pferde noch erhöht worden sind, so glaubt die Staats-
wlrtdschaftskommission in Uebereinstimmung mit einem bei der
Berathung des Budgets von 1844 von Ihnen, Tit., unterm
50. November 1845 erdeblich erklärten Antrage, daß eine gleiche
Begünstigung auch wie früher der Hans- und Flachskultur zu
Theil werden solle, und stellt demnach den unmaßgeblichen
Antrag :

„Es möchte der Regiernngsralh beauftragt werden, zu
untersuchen und Bericht zu erstalten, ob nicht die Prämien sür
den Hanf- und Flachsbau wieder einzuführen seien."

Hochschule. Bereits unterm 20. Februar 1850 hat die
StaatswirthschaflSkommission darauf angetragen, es möchte der
Reg'erungSrath untersuchen, ob es nicht zweckmäßig sein dürfte,
zu bestimmen, wann die Vorschriften des Gesetzes über die Le

gitimation hinsichtlich der vorbereitenden Studien zum Behufe
des Eintritts in die Hochschule, welches einstweilen suspendirt
worden ist, in Kraft treten sollen. Einerseits haben nun die

seitherigen Erfahrungen sattsam erwiesen, daß es weder im
Interesse der Jugend selbst, noch in demjenigen des Publikums in.
Allgemeinen und des Staatsdienstes insbesondere liege, wenn
zum Besuche der Vorlesungen nicht mehr als die allergewöhn-
lichste Primarbildung gefordert wird, andererseits sind unterdessen

auch die auf die Hochschule vorbereitenden mittlern
Lehranstalten vermehrt und verbessert worden, so daß es die Staats-
wirthschaftskommission für zeitgemäß hält, den Antrag zu stellen :

„Der Große Rath möchte den Regierungsrath anweisen,
in Vollziehung der §§. 50 und 55 des Hochschulgesetzes die

Eintrittsbedingungen in die Hochschule höher zu stellen, als dieß
durch das Reglement vom 18. und 27. Oktober 1854
geschehen ist."

Mili tär devartement, In spektio n sm u sterungen.
— Hier ist der Staatswlrthschaftskommission aufgefallen, daß

zu diesem Zwecke über Fr. 20,000 mebr als im vorigen Jahre
ausgesetzt sind. Da sie den Grund dieser Vermehrung nicht
kennt, so kann sie auch deren Nothwendigkeit nicht beurtheile;,,
sondern muß sich darauf beschränken, auf die beträchtliche
Differenz dieser Ansätze in den Büdgets von 1844 und 184:5

aufmerksam zu machen.

Straßen unterhalt. — Die Kommission glaubt, es

möchte vielleicht in den bedeutenden Auslagen für diesen Theil
des Staatsbauwesens einige Ersparniß und zugleich eine
Verbesserung im Straßenunterhalte selbst zu bewirken sein, wenn
der Staat einzelnen Gemeinden, die sich hierzu willig zeigten,
durch Uedereinkunft gegen einen jährlichen fixen Betrag aus der
Staatskasse den Unterhalt der in ihrem Gebiete liegenden Straßenstrecken

erster, zweiter und dritter Klasse übertragen würde. So
wenig eine solche Maßregel zum Vortheil der Staatskasse
ausfallen dürfte, wenn ein Gesetz dieselbe allgemein anordnete, so



leicht ist es dagegen möglich, Gemeinden zu finden, welche in
ihrem eigenen Interesse, ohne alle Nebenabsicht auf Gewinn,
die Straßen sorgfältiger und besser unterhalten würden, als es

letzt an vielen Orten durch die vom Staate bestellten Beamten
geschieht. Die Staatswirthschaftskommission trägt demnach
unmaßgeblich darauf an:

„Es möchte der RegierungSratk eingeladen werden, den

Versuch zu machen, einzelnen Gemeinden, d e dazu geneigt

waren, abonnementSweise gegen ein jährliches Fixum den dem

Staate obliegenden Straßenunterhalt in ihrem Bezirke zu
übertragen."

Baudepartement, Wasserbau. — Die StaatSwirth-
schaftSkommission ist der Ansicht, daß viele Beschädigungen an
den Schwellenwerken und mithin auch bedeutende Auslagen für
deren Reparation und Unterhalt vermieden werden könnten,
wenn eine bessere Ordnung im Holzflößen und Ablagern deS

Holzes an den Ufern der Gewässer eingeführt wäre, und stellt
demnach bei Ihnen, Tit., den Antrag:

„Es möchte der Regierungsrath zur beförderlichen
Vorlegung des schon längst projektirten neuen FlößreglementeS
aufgefordert werden."

Dieß sind die Bemerkungen und Anträge, welche Ihnen,
Tit., die StaatSwirthschaftSkommission bei Anlaß der Berathung
deS Budgets von 1s45 vorzulegen sich die Freiheit nimmt.

Mit Hochachtung!

Bern, den 22. November 1844.

(Folgen die Unterschriften.)

Durch'S Handmehr wird sofort beschlossen in die abschnittsweise

Berathung des Gegenstandes einzutreten.

tSi » neh me l».

(Zusammen Fr. 3,058,042.)

1. Aktivrestanz früherer Jahre: Fr. 195,902.

Durch'S Handmehr genehmigt.

H, Eigenthümliche Einkünfte: (zusammen Fr. 1,224/585.)

R. Von Staatsdomänen: (zusammen Fr. 239,514.)

l. Von den Waldungen: (zusammen Fr. 109,986.)

I. Schnell. Gewisse Präcedentien vom vorigen Jahre
haben mir da eine Sache auffallend gemacht. Voriges Jahr
stand bei der Rubrik Forstmeister " die Bemerkung : „ Die
Besoldung desselben fällt weg." Damals war nämlich der
Forstmeister mit dem Mitglieds deS RegierunqsratheS in Einer Person
vereinigt, und da man die Voraussetzung nicht aussprechen
wollte, daß diese Person alS Mitglied deS RegierungSratheS
nicht wieder werde gewählt werden, so ist die Besoldung des

Regierungsraths stehen geblieben, die Besoldung des Forstmeisters

aber weggelassen worden. Da nun der Herr Forstmeister
wirklich nicht mehr in den Regierungsrath gewählt wurde, so ist

daraufhin in Folge der Diskussion beschlossen werden, daß der
Forstmeistergehalt mit 150 Louisd'orS im Büdget ausgesetzt
werden solle. Schon am 7. Dezember 1838 hatte nämlich der
Große Rath erkannt, der Forstmeister bleibe biS zur definitiven
Erlassung eines neuen Forstgesetzes. Dieses Forstgesetz ist nicht
erlassen worden; dessenungeachtet hat im Januar 1844 der Re-
aierungSrath erkannt, die Forstmeisterstelle solle nur biS zum
7. Dezember 1844 bestätigt fein und besoldet werden. Das ist
eine offenbare Nichtbeachtung jenes großräthlichen Beschlusses.
Ich war geneigt, hierin ledigerdingen ein Versehen zu erdlichen.
Allein der Forstmeister ist zu gleicher Zeit von der Forstkom-
mission suspendirt worden. Das laßt mich nun hinter der Sache
etwas wittern, waS nicht ganz lauter ist. Zudem heißt es im
gegenwärtigen Büdget, statt des „Forstmeisters" — „deS ersten
Forstdeamten." Alles das läßt mich glauben, dahinter stecke EtwaS.
Da ich nun zu den Leuten gehöre, die offen reden und es gerne
haben, wenn man auch zu ihnen offen redet; so erwarte ich,
daß dar gründlich erörtert werde, bevor ich dazu stimiM.

Stettler. Nach dem Gesetze heißt der erste Forstbeamte
der Republik „Forstmeister" ; also soll diese Benennung auch
h er aufgenommen werden. Sodann erlaube ich mir eine
allgemeine Bemerkung über das Forstinterisse überhaupt. Die
Waldungen sind der wichtigste Theil unsers Nationaleinkommens,

wosür das Publikum auch lebbasten Antheil nimmt.
Vor 8 Iadren, nämlich im Sommer 1830, bat der RegierungS-
ratd der Forstkommission aufgetragen, in 3 Monaten anstatt
deS obsoleten ForstgesetzeS von 1780 ein neueS Aorstgesetz für
den alten Kanton, da bekanntlich der Jura bereits ein solches
bat, zu entwerfen. In 3 Monaten hat die Forstkommisston
emen solchen Entwurf gemacht und dann denselben nut Beziehung

sämmtlicher Oberförster deS KantonS während 8 Tagen
berathen. Dieser Entwurf ist damais dem Finanzdepartement
und dem Departement deS Innern zugewiesen worden, und
beide Departements haben demselben ihren Beifall geschenkt.
Daraufhin wurde er dem Reg>erungSrathe vorgelegt, aber der
Regierungsrath ist damals in diesen sehr sorgfältig berathenen
Entwurf nur gar nicht eingetreten, sondern damit ein recht
unparteiisches Forstgesetz gemacht werde, hat er den Auftrag
dazu dem Präsidenten der SanitätSkvmmission ertheilt. ES
scheint, daS Recept dazu sei bis jetzt noch nicht gefunden worden,

denn noch jetzt nach 8 Iahren ist nichts erschienen,
ungeachtet wiederholter Aufforderungen deS Großen RatheS, außer
daß von der Forsikommission ein Abdruck der alten Forstordnung
von 1780 publizirt worden ist, mir der einzigen Aenderung,
daß die alte Ausgabe in Quart, die neue in Oktav gedruckt
ist. Das nenne ich den Fortschritt des KredseS. Im ganzen
Lande verlangt man ein den jetzigen Bedürfnissen entsprechendes
Forstgesetz, wie sich der Jura eines solchen zu erfreuen hat.
DaS Forstgesetz für den Jura ist aber bekanntlich von einer
eigenen Eroßrathäkommlssion Vorderathen woroen. Damit man
daher endlich auch für den alten Kanton vorwärts komme,
so möchte ich den gleichen Weg vorschlagen und trage daher
daraus au, daß eine GroßrathSkommisston von 5 bis 7
Mitgliedern niedergesetzt werde, um ein solches Gesetz zu berathen.
Wenn der RegierungSrath nicht will oder nicht im Stande ist,
eâ zu thun, so werden sich im Großen Rathe wohl etwa die
geeigneten Männer finden.

Zaggi, Regierungsrath, jünger. ES ist mir sehr leid,
daß - llemal bei diesem Anlasse hier die arme Forstkommisston
so mitgenommen wird. Es werden ihr da Beschuldigungen
gemacht, die durchaus unbegründet find Schon voriges Jahr,
wo man die Personen zum Gegenstande heftiger Angriffe
gemacht hat, bade ich eS unter der Würde des Großen RatheS
gesunden, darauf zu antworten, und bin daher darüber
weggegangen und habe dloS über die Sache selbst Auskunft ertheilt.
Sie, Tit., schienen sich damais daran ersättigt zu haben; heute
kommt man wiederum mit ähnlichen Angriffen und Beschuldigungen,

wobei man wahrscheinlich auch mehr gewisse Personen
alS dix Vache selbst im Auge hat. Ich will mich nur auf daS
Faktische beschränken, wie daS letzte Jahr, um der Würde dieser

Versammlung Rechnung zu tragen. Daß hier un Büdget
steht, „des ersten Forstbeamten", darunter hat man allerhand
gewittert. Warum steht eS so? Hiemit kann ich zugleich auch
den letztgesallenen Vorwurs berichtigen. Herr Srettler hat
Ihnen gesagt, was «n Bezug auf das Aorstgesetz seit dem Jahr
1830 gegangen ist, und daß als Resultat aller daderigen
Fortschritte nur ein neuer Abdruck der alten Zorstordnung in Oktav
angeführt werden könne. Die Forstkommisston hat die alte
Zorstordnung darum neu abdrucken lassen, weil die sämmtlichen
Bannwarte und Forstbeamten auf dieselbe beeidigt werden.
Diese Bannwarte haben dann jeweilen Exemplare dieser
Forstordnung verlangt, die seit langen Iahren vergriffen ist, und
deßhalb hat man sie auf vielseitige Reklamationen der Herren
RegiernngSstatthalter neu abdrucken lassen. DaS ist aber doch
nicht daS Einzige, waS seit 1830 im Forstwesen gegangen ist,
und eS liegt diesem Vorwurfe etwas mehr zu Grunde als bloßer
Irrthum, denn Herr LehenSkommissär Srettler weiß beßtens,
daß seit dem Jahr 1830 dgS Kantonnementsgesetz erschienen ist,
we.cheS eine sehr wichtige Abtheilung des ganzen Forstgesetzes
ausmacht. Herr Vtettler ist schon damals mit „Ree-pt" und
„Präsident der SanitätSkommission" gekommen, aber gegen die



Sache selbst hatte er nichts. Auch ist man mit diesem Kan-
toimementsgesetz überall zufrieden. Sodann liegt gegenwärtig
ein von der Forstkommifsivn uno vom Finanzdepartement vor-
derathener Entwurf einer Forstorganisation vor RegierungSrath

; die Forstkommission und das Finanzdepartement sind nicht
daran Schuld, b,.ß dieser Entwurf nicht bereits im Regierungsrathe

ist volberathen worden, sondern die Schuld liegt lediglich
in den überhäuften Geschäften des RegierungsralhS namentlich
zur Vorbereitung auf dir Großrathssitzung. Sobald letztere
beendigt ist, wird dieser Gegenstand eines der ersten Geschäfte
des Regierungsraths fein und also dann m der Februarsitzung
hier vorgelegt werden können. In diesem Gesetze hat weder
die Forstkommission noch das Finanzdepartement irgendwie die
Absicht, Jemanden auf die Seite zu setzen, sondern im Gegentheil

will man das Schicksal der Forstbeamten verbessern, und
zwar wird für den ersten Forstbeamten eine Besoldung von
Fr. 2500, anstatt von Fr. 2400 wie bisher, vorgeschlagen. Allein
es ist dann in diesem Gesetze nicht nur von den Rechten,
fondern auch etwas von den Pflichten dieses ersten Forstbeamten
so wie auch der^Oberförster gesagt, damit es nicht sei, wie
gegenwärtig. Sie, Tit., werden sich dann selbst überzeugen,
daß den Rechten und Vortheilen keines einzigen Forstbeamten
zu nahe getreten ist; im Gegentheile kommen Vorschläge zur
Verbesserung der Lage dieser fast durchgehends allzuniedrig
besoldeten Beamtungen; für die Oberförster schlägt man Fr. 1000
vor, anstatt der bisherigen Fr. 1200. Daß nun hier im Büdget,
statt von einem Forstmeister, von einem ersten Forstbeamten die
Rede ist, kömmt daher, daß in dem neuen Forstorganifations-
prvzekt dieser Beamte als Oderforstmspektor bezeichnet wird.
Was nun daS Forstgesetz betrifft, so ist noch ein fernerer Schritt
geschehen. ES liegt vor der Forstkommisston ein Prosekt von
Herrn RegierungSrath Schneider; daß dieser Entwurf noch
nicht Vorderathen ist, daran mag jetzt allerdings die Commission

in etwas Schuld sein, denn sie hat denselben schon seit
dem letzten Sommer in Händen. Warum hat sie bisher nichts
daran gemacht? Aus Mangel an Zeit und weil sie

gefunden hat, vor allem aus sei die Forstorganisation nöthig.
Wenn Sie, Tit., einen Blick in die Geschäfte der Com-
Mission werfen, so werden Sie diese Zögerung ihr gerne zu
gut halten. Sie ist mit Geschäften so überladen, daß kein
einziges Departement deren an Zahl so viele hat, als etwa
das Baudepartement, und m Bezug auf die Schwierigkeit
der Geschäfte hat kein einziges Departement so schwierige.
Wir haben noch thu Kantonnemente abzuschließen; jedeS dec-
feldeii ist oft schon durch den Umfang der betreffenden
Waldungen :c. schwierig, aber in der Regel auch dem Inhalte nach
schwieriger, als man glaubt. Um ein solches Kantonnement
nur einzuleiten, muß man auf Jahrhunderte zurückgehen bis
zum Entstehen der fraglichen Rechte; denn theils aus
Nachlässigkeit der Beamten, theils aus Anmaßung Solcher, die
ursprünglich keine Rechte hatten, sind diese Rechte oft ganz
denaturirt worden, so daß es eine sehr schwierige Arbeit ist,
die wahre Natur eines jeden dieser Rechte herauszufinden. Wie
Sie wissen, begründet schon die Ankündung der Absicht, zu
kantonmren, zu Gunsten desjenigen, welchem diese Absicht an-
gekündet wird, ein Recht auf Entschädigung. Daher kömmt
sehr viel daraus an, wem Sie das Kantonnement ankünden.
Die Verhältnisse sind nun so mannigfaltig, daß es für den
Präsidenten der Forstkommission eine vierjährige Erfahrung
brauchte, um diese Verhältnisse zu klassifiziren und Vorschläge
zu machen, wie die Sache angegriffen werden müsse, ohne daß
der Staat zu Schaden komme. Daher hat die Kommission
dieses Frühjahr ein Regulativ entworfen, welches sodann dreien
unsrer ausgezeichnetsten Rechtsgelehrten, namentlich auch dem
Herrn Vizelandammann Blösch zur Untersuchung mitgetheilt
worden ist. Erst nachdem diese Prüfung von Seite jener
Rechtsgelehrten stattgesunden, hat die Kommission dieses Regulativ

zum Beschlusse erHoden. Dasselbe ist gedruckt, aber es
eignet nch nicht zur Publizität, denn sonst könnte eS dem Staate
hier und da zu bedeutendem Nachtheile gereichen. Allein Herr
Ledenskommissär Srettler hat ein Exemplar von der Forstkommission

bekommen; er kennt also die Sache, und dennoch hat
er kein Wort davon gesagt. Das, Tit., ist mehr als ein bloßes
Abdrucken der alten Zorstordnung. Es ist der Forstkommission

vorgeworfen worden, sie babe den Forstmeister suspendirt,
derselbe sei, laut Beschluß deS Großen Rathes, gewählt gewesen
bis zur definitiven Erlassung eines Forstgesetzes. Diese letztere
Sache verhält sich so: Als Herr Forstmeister Kastdofer in den

Regierungsrath gewählt worden war, haben Sie beschlossen, er
solle nichtsdestoweniger fortfahren, die Funktionen eines
Forstmeisters zu versehen, jedoch ohne besondere Besoldung hiefür.
Letztes Jahr nun wurde das Budget im RegierungSrathe
vorberathen, bevor die Erneuerungswaklen in'den Regierungsrath
stattgefunden. Es wäre nun sehr ungalant gewesen gegen
Herrn Kasthofer, wenn man durch Wiederaufnahme der Besoldung

des Forstmeisters die Voraussetzung ausgesprochen hätte,
er werde nicht wieder in den RegierungSrath gewählt werden.
Daher hat man damals die Sache gelassen, wie sie bisher war.
Nun wurde der Herr Forstmeister allerdings nicht wieder in
den Regierungsrath gewählt, und daher beschloß dann der Große
Rath, die Forstmeisterbesoldung wiederum ins Büdget zu setzen.
Der RegierungSrath hat darauf gegen die Ansicht der Forft-
kommission beschlossen, Herr Kasthofer solle provisorisch die

Funktionen des Forstmeisters fortsetzen bis zu dem Tage, auf
welchen er ursprünglich als solcher gewählt war, indem der
RegierungSrath vorausgefetzt hat, daß Sie, Tit., keine permanenten

Stellen wollen, sondern nur je auf eine sechsjährige
Amtsdauer. Mithin sollte Herr Kasthofer als Forstmeister
bestätigt sein, bis die sechs Jadre seiner Amtsdauer verflossen
seien, also bis zum 7. Dezember dieses Jahres. Jetzt wird
Ihnen, Tit., in der nächsten Sitzung ein Forstorganisationsgesetz,

wie ich bereits gesagt habe, vorgelegr werben, in welchem
man Ihnen vorschlägt, diese erste Forstbeamtung beizubehalten
mit Erhöhung der Besoldung und mit der Benennung eines
Oberforstinspektors. Die Forstkommission habe den Forstmeister
suspendirt, sagt man. Es thut mir leid, daß ich diesen Punkt
berühren muß, denn es ist gewiß nicht meine Sache, hier
Zwistigkeiten aufzudecken, die nur unangenehm sein können.
Allein jetzt muß ich es thun. Sie erinnern sich, Tit., an die
Controverse, welche zwischen der Forstkommission und dem Herrn
Forstmeister in Bezug auf die Umtriebszeit eingetreten ist; Sie
erinnern sich, daß der Herr Forstmeister oder vielmehr die

Forstkommission, welche bis zu jenem Zeitpunkte allen Anträgen
desselben Folge gab, die UmiriebSzeit auf 50 bis 75 Jahre re-
duzirt hatte. Darüber entstanden Klagen und Unzufriedenheit
im ganzen Land, so daß die Forstkommission sich genöthigt fand,
das zu untersuchen, woraus sie sich überzeugte, daß diese Zeit
für unser Klima und unsern Boden zu kurz sei, und daß wir
in diesem kurzen Zeitraume vor alles große Holz hinauskommen
würden. Darum bat die Forstkommission im Anfange deS

vorigen Jahres beschlossen, daß in der Regel im Mittellande die

Umtriebszeit nicht niedriger als 100 Jahre sein dürfe. Man
hat sogar da noch der Forstkommission vorgeworfen, sie fei zu
wenig weit gegangen, während ihr von Seite des Herrn
Forstmeisters und in öffentlichen Blättern vorgeworfen wurde, dieser
Beschluß sei nicht nur unbefugter Weise geschehen, sondern er
sei geradezu verderblich. Der Herr Forstmeister hat deßhalb
bei zwei Departementen gegen die Forstkommission Klage erhoben.

Die Forstkommission hat sich gegen diese Klagen gerechtfertigt,

aber bis zur jetzigen Stunde ist darüber noch nichts
entschieden. Jetzt was wollte unter diesen Umständen die
Forstkommission mit dem Forstmeister in ihrer Mitte machen?
Gerade in dem Punkte/ wo der Forstmeister EtwaS leisten kann

und leisten soll, nämlich in der Waldwirthschast, war derselbe

im direkten Widerspruche mit der Forstkommission, und ihrerseits

konnte die Forstkommission nicht um ein Haar von ihrem
Beschlusse abgehen. Die Anwesenheit des Forstmeisters in der

Forstkommission ist übrigens nicht gesetzlich vorgeschrieben,
sondern es besteht darüber bloß eine Verfügung des Regierungsrathes

aus den Dreißigerjahren. Da nun die Forstkommission
nicht nur in ihrer Mitte die beständige Opposition des Herrn
Forstmeisters zu bestehen hatte, sondern da man auch außer dem

Schooße der Kommission mit Zeitungsartikeln im Volksfeinde
gegen dieselbe austrat u. s. w., so hat die Forstkommission Ende

Dezembers 1845 beschlossen, dem RegierungSrathe zu erklären,
daß sie unter diesen Umständen die Anwesenheit des Forstmeisters
in ihren Sitzungen als hemmend ansehen müsse, und daß sie

ihn mithin nicht eher dazu einladen werde, biS die obere Be
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hörde über jenen Komvetenzstreit entschieden habe. Die
Forstkommission Hot also DaS derjenigen Behörde erklärt, welche

einzig seiner Zeit die Zuziehung des Forstmeisters zu den Sitzungen

der Forstkommission beschlossen hatte. Auch hierüber hat der

Regierungsrath jetzt noch nichts verfugt. UebrigenS lag noch
ein anderer Grund dazu vor, welchen ich, wenn ich nicht
provocirt worden wäre, lieber nicht angeführt Härte. Die Forst-
kommissson hat nämlich in jener Erklärung an den Regierungsrath

zugleich bemerkt, dap, wenn Geschäfte vorkommen, worüber

die Ansicht des Forstmeisters nöthig scheine, sie ihn immer
zu Rathe ziehen werde. Das ist immer geschehen, besonders in
Bezug auf Kulturvorschläge; allein der Herr Forstmeister wollte
nun der Forstkommission nicht an die Hand gehen, sondern er
antwortete, die Forstkommission mit ihrem Herrn Metzgermeister
Stuber werde Das wohl besser wissen. Die Forstkommission
hat ihn ferner eingeladen, Examen abzuheilen mit Kandidaten
des Forstwesens. Er hat auch dieses abgelehnt auö den gleichen
Gründen. Jetzt hat die Forstkommission sich genöthigt gefunden,
andere Examinatoren kommen zu lassen, so namentlich letzthin
den Herrn Obrrsorstinspeklor Schaller von Freiburg, einen
ausgezeichneten Forstmann. Also durch die eigene Handlungsweise

des Herrn Forstmeisters sind wir in die Unmöglichkeit
versetzt worden, seine Dienste zu benutzen. So, Tit., liegt die
Sache. Ich suche in den Behörden jeden persönlichen Streit
zu vermeiden, aber es ist eine gewisse Taktik eingetreten seit

einigen Jahren, daß, wenn man mit den Behörden im
Widersprüche steht in Bezug auf Ansichten, man sogleich an die
Personen geht und, anstatt vernünftig über die Sache zu sprechen,
auf der Stelle in eine Zeitung schreibt und die Personen
angreift, ganze halbe Jahre hindurch und noch mehr. Lassen sich

nun Diejenigen, gegen welche ein solches Versahren eingeschlagen

wird, auf daS nämliche Feld hinreißen, so ist man für die

Sache selbst nolhwendigerweise unwirksam. Daher, als jene
Anschuldigungen im Volkssreund erschienen, haben sämmtliche
Mitglieder der Forstkommission sich vorgenommen, kein Wort
darauf zu erwiedern, um nicht aus das Gebiet der Persönlich
keilen gerissen zu werden und dadurch der Sache selbst zu schaden.

Seither ist denn auch keine einzige Antwort von Seite
der Forstkommission oder ihres Präsidenten auf alle jene
Angriffe erfolgt, außer auf diejenigen Anschuldigung»«, welche h-cr
im Großen Rathe gefallen sind und auf welche man Ihnen,
Tit., geantwortet bat. Wir haben in der Forstkommission in
so hohem Grade Unannehmlichkeiten mit dem Herr» Forstmeister
gehabt, daß sogar bei Examen versucht worden ist, die Kandidaten

in große Verlegenheit und aus dem Konzepte zu dringen;
rn den Sitzungen der Kommission, anstatt über die vorliegenden
Sachen zu reden, sind die Aeußerungen einzelner Mitglieder
bespöttelt und belächelt worden, aber ohne selbst ein Wort zu
sagen. Sie, Tit., mögen selbst urtheilen, ob man Das in
einer Behörde so dulden kann. Der Herr Forstmeister hat ferner

willkührlich und gegen die ausdrücklichen Mahnungen der
Forstkommission den amtlichen Verkehr mit zwei Oberförstern
eigenmächtig abgebrochen; das Finanzdeparlement hat ihn
aufgefordert, sich darüber zu rechtfertigen, aber bis auf heutigen
Tag ist keine Rechtfertigung erfolgt. Sie können unter diesen
Umständen der Forstkommission gewiß nicht zumuthen, ihn ferner

in ihren Sitzungen zu haben. Persönlich habe ich gegen
den Herrn Forstmeister durchaus nichts, ich persönlich habe nie
etwas Unangenehmes mit ihm gehabt, und es thut mir leid,
daß ich diese Verhältnisse hier aufdecken mußte; aber da man
geneigt ist, die Forstkommission bei jeder Gelegenheit in den
Zeckungen herumzuziehen und lächerlich zu machen, und da
man auch heute hier in dieser Versammlung Angriffe gegen
dieselbe gerici ret hat, so habe ich geglaubt, Ihnen,'Tit.,'Das
Alles neuerdings in Ecinnerung bringen zu sollen. Ich zweifle,
ob Diejenigen, welche heute im Interesse des Herrn
Forstmeisters aufzutrete» geglaubt haben, jetzt nicht selbst wünschen
müssen, sie hätten lieber die Rüge nicht gemacht. Soviel kann
ich namentlich Herrn Stettler bemerken, daß seit dem
Wegbleiben des Herrn Forstmeisters aus den Sitzungen dort nie
mehr ein unangenehmes Wort stattgefunden hat. Ich glaube,
alS Präsident jo Polizei handhaben zu sollen, daß dieß nicht
geschehe. Hingegen zur Zeit, als Herr Stettler in der
Forstkommission war, war in den Sitzungen beständig Streit; na¬

mentlich Herr Stettler batte Streit mit dem Herrn Forstmeister,

so daß man mit den Fäusten aus den Tisch schlug, daß
die Tinte herausspritzte und die Lineäle doch aufsprangen.
Darum bedaure ich es namentlich, daß von einer Seite her,
wo man doch weiß, ob man mit dem Herrn Forstmeister
Geschäfte behandeln kann, solche Angriffe gekommen sind. Schließlich

bemerke ich bloß, daß ich für Beibehaltung der Retaktion
stimme, wie sie ist. Will man für die Besoldung des ersten
Forstbeamten in Erwartung der im Februar vorzulegenden
neuen Forstorganisation bereits jetzt Fr. ansetzen, so habe
ich nicbtS dagegen; indessen ist dieß noch nicht Gesetz, und es

steht uns immer frei, dann im Februar die Besoldungen sämmtlicher

Forstbeamten zu verbessern. Schon seit vier Jahren hat
die Forstkommission darauf angetragen, diese Besoldungen zu
erhöhen.

Herr Statthalter bitt.t die Versammlung, sich möglichst
an die Sache selbst, nämlich an die Ansätze deS BüdgetS, zu
halten.

Kasthofer, Forstmeister. Ueber die Budgetansätze und
die Besoldung des Forstmeisters kein Wort; Sie, Tit., wissen,
was voriges Jahr angetragen war. Nur das möchte ich
bemerken, daß ich aus ävnliche Anklagen hin wie solche der Herr
Präsident der Forstkommission ausgesprochen hat, meine
Rechtfertigung an den RegierungSrath gerichtet und verlangt habe,
meine Amtsführung möchte durch unparteiische Sachkundige
untersucht werden. Ich habe dem Regierungsrathe vorgelegt eine
Enumeration der stattgehabten Verletzungen Ihrer Beschlüsse
und Gesetze über das Forstwesen. Hier ist meine vom März
datirte Klageschrift. Bis auf diesen Augenblick ist keine
Untersuchung erfolgt, wie ich sie dringend gewünscht habe, und ich
habe vom März hinweg bis jetzt noch gar keine Antwort erhalten.

DaS, Tit., soll für diesen Augenblick hinreichen. Meine
Rechtfertigung ist im Manuskript fertig, sie wird Ihnen im
Drucke mckgetheilt werden. Meine Ehre ist vielfältig
angegriffen worden, aber nach 44 Dlenstjahren, nach ssl Jahren
eifriger Studien und Arbeiten in meinem B-rufe will ich mit
Ehren scheiden. Jetzt nur noch ein einziges Wort. Der Herr
Präsident der Forstkommission hat mich angegriffen, als wenn
ich der unwissendste Mensch wäre wegen der Umtriebszeit. Aber
er weiß selbst nicht einmal recht zu unterscheiden; ich habe nie
gewollt, daß alle Wälder gleichzeitig nieder geholzt werden, aber
ich wollte, daß Wälder, in welchen alljährlich so ungemen» viel
überzeitiges Hol; nutzlos verfault, schneller gehauen werden :c.
Die Forstkommission ist ganz irre, sie weiß die wichtigsten
Forstfragen nicht zu beurtheilen. Meine daherigen Memoiren liegen
vor, ich berufe mich darauf; und in meiner Vorstellung bitte
ich den Regierungsrath dringend, wirklich sachkundige, erfahrne,
wissenschaftliche Männer zur Untersuchung meiner Amtsführung
zu bestellen. Weiter will ich nicht eintreten. Sie, Tit., werden

seiner Zeit urtheilen, ob man mit Gerechtigkeit gegen mich
verfahren ist, und ob es gut ist, einen der wichtigsten Verwal-
tungSzweige in die Hände gänzlicher Unerfahrenheit zu legen.

Meß m er. Ich hätte gewünscht, daß der Herr Präsident
der Forstkommission auch eine Verfügung derselben, bezüglich
auf das Loosholz in den Schwarzeneggwaldungen, von denen
ein großer Theil im Amtsbezirk Signau liegt, berührt Härte.
Es soll nämlich ein anderer ModuS zu Vorzeigung des LooS-
holzes eingeschlagen werden. Diese Verfügung ist vielleicht schief
ausgelegt worden, aber sie erregt große Unzufriedenheit, und es

ist von daher Aufstand und unbeliebt.'e Austritte zu erwarten.
Ich habe den Regierungsrath bereits wiederholt darauf
aufmerksam gemacht, indem, wenn solche Auftritte wirklich
stattfinden sollten, ich wenigstens mich gegen daderige Vorwürfe
verwahrt wissen möchte. Damit man auf dem Lande wisse, wie
diese Verfügung zu verstehen sei, wäre es erwünscht gewesen,
wenn der heutige Anlaß, vom Forstwesen zu reden, zur
Beruhigung der Gemüther in dieser Hinsicht benutzt worden wäre.
Es kann der Forstkommission nicht unbekannt sein, daß die
Exekution jener Maßregel bereits zu Auftritten geführt hat. Es
scheint mir übrigens, die Forstkommission würde wohl gethan
haben, wenn auch der Regierungsralh mit dieser Maßregel
bekannt gemacht worden wäre. Dieses bloß alS Bemerkung.
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M on na r d. Ich müßte diese Bemerkung unterstützen;
auch bei uns herrscht über jene Verfügung große Aufregung,
besonders unter der ärmer» Klasse, welche nicht im Stande ist,
ihr Holz so zu beziehen, wie es da vorgeschrieben wird.

Herr Statthalter bemerkt, daß dieser Gegenstand der
heutigen Berathung fremd sei.

Zaggi, Regierungsrath, jünger. Wenn der Herr
Präsident erlauben will, so bin ich bereit, Auskunst zu ertheilen.
Ach habe nicht geglaubt, bei Anlaß deâ Budgets über bloße
Administrativoersügungen reden zu sotten, vbschon ich alle
Auskunft darüber hätte g den können. Zch weiß gar wohl, daß
Reklamationen eingelangt sind, aber meistens unbegründete, und
wenn Unzufriedenheit da ist, so liegt der Fehler einzig und allein
an ungeschickter Vollziehung der fraglichen Verfügung. Zch
bitte alle Mitglieder dieser hohen Versammlung, sich auf das
Forstbureau zu verfügen und dort selbst Einsicht von der Sache
zu nehmen. Sie erinnern sich, Tit., wie die Forsikommission
und einzelne ihrer Beamten wegen stattgehabter Virheerung
ganzer Staatswaldungcn öffentlich angeklagt worden sind. Die
Forstkonimisslon hat darauf hin eine Untersuchung auf Ort und
Stelle angeordnet, namentlich in jenen Schwarzeneggwaldun-
gcn. Diese Untersuchung ergab ein sekr trauriges Resultat;
ein großer Staatswald von 600 bis 400 Zucharten erscheint
dort alö eine totale Ruine. Warum ist die Forstkommisslon da

nicht schon früher eingeschritten? Za, T t., sie hat gar nichts
davon gewußt; weder der betreffende Forftdeamte, noch der Herr
Forstmeister haben ihr je darüber ein Wort gesagt. Die Forst-
kommission ist eene Behörde hier in Bern, welche nicht selbst in
die Waldungen geht; man will ihr ja sogar das Recht dazu
bestreiken, indem, wenn ein Mitglied derselben den Fuß in einen
Wald setzt, man darüber spottet und sie immer als eine
technische Behörde darstellt, was sie durchaus nicht ist. Woher ist

nun jener Zustand nach und nach gekommen ^ Bisher haben
sich die Forstdeamten mit dem Holzanzeichnen nicht abgegeben,
nicht einmal die Unterförster, vbschon das Holzanzeichnen eine
der allerwichtigsten Sachen ist; sondern es wurde diese

Verrichtung ausschließlich d-n Bannwarten überlassen, also Leuten,
die in der Gegend wohnen und mehr oder weniger persönliche
Interessen dabei hatten :c. So geschah es, daß ungeheure
Mißbräuche startgesunden haben sder Redner bezeichnet verschiedene
derselben im Einzelnen), und so ist die Waldung total ruinirt
und das Holz seinem Zwecke entfremdet worden. Zch kann mich
dabei auf Herrn Oberstlieutenant Knechwnhofer berufen, welcher

von der Sache Kenntniß hat. Wie hat nun die
Forstkommission Ordnung zu schaffen gesucht? Sie hat bereits im
Mai beschlossen, daß von nun an alles Anzeichnen von Holz
sowohl in den freien, als in den Rechtsamewaldungen in der
Regel durch den Oberförster oder Unterförster selbst, oder
wenigstens unter ihrer Aufsicht geschehen solle. Zugleich hat sie

sämmtlichen Oberförstern die Frage vorgelegt, ob es nicht zur
Vermeidung von Beschädigungen der Waldungen zweckmäßig wäre,
daß das Fällen und Rüsten deS Holzes jeweilen gemeinschaftlich
durch die Berechtigten unter Aufsicht des BannwarteS stattfinde.
Es geschieht nämlich häufig, daß die Berechtigten, wenn ihnen
ihr Loos an den aufrechtstehenden Bäumen verzeigt wird, beim
Fällen den Bäumen eine solche Richtung geben, daß der einzelne
Baum im Fallen noch einen andern Baum mitnimmt, und das

geht dann alles zum Loose. So bekommen die Leute oft die

Hälfte mehr, als ihnen gebührt. Alle Oberförster, mit
Ausnahme eines einzigen, der immer Opposition macht, haben diese

Maßregel nothwendig und gut gefunden, vbschon sie der
Kommission nicht verhehlt haben, daß es hier und da Schwierigkeiten

geben werde. Am 4. Oktober hat darauf die Forstkommission

beschlossen, daß von nun an das Fällen des Looeholzes
bezirksweise gemeinschaftlich durch diejenigen, welche Holz
bekommen, unter der Aufsicht der Bannwarte stattfinden solle.
Das Brennholz soll nämlich in Klaftern aufgerüstet, da

Bauholz in Loose gesondert und erst so verlost werden. Dabei

hat die Forsikommission jedoch Ausnahmen vorbehalten für
die Fälle, wo Titel und sanktiomrte Reglemente etwas Anderes
erheischen. Zetzt ist Das an einigen Orten sehr mißverstanden,
an andern Orten ungeschickt ausgeführt worden, so daß im
Amtsbezirke Konolfingen der Unterförster ausgejagt wurde, weil

er den Armen nur acht Tage Frist bestimmt hatte, um ihr Holz
in Empfang zu nehmen :c. Nun aber hatte die Kommission
bezüglich auf die Zeit durchaus keine Abänderung beschlossen.
Ein zweiter Mißverstand war der, daß man an Orten, wo
Titel oder Reglemente etwas Anderes vorschreiben, jene
oderwähnte Ausnahmsbestimmung nicht beachtet hat. Auch hat
die Forstkommisslon darüber noch eine nachträgliche Weisung
gegeben, daß in diesen Fällen das Holz stehend verzeigt werden
solle. Ferner haben die Oberförster die Weisung erhalten, den
Betreffenden die ausdrückliche Zusicherung zu geben, daß man
durchaus nicht beabsichtige, ihnen irgend etwas von Dem, was
ihnen wirklich gebühre, zu entziehen, sondern daß man mit
jener Maßregel nur den Schutz und das Znteresse der
Waldungen im Äuge habe. Man bat mir gestern hier gesagt, es
werde dadurch den Leute», namentlich in der Gegend von
Steffisburg :c. eine Versäumniß von zwei Tagen, statt nur von
einem, verursacht. Das ist nicht der Fall Die Forstbeamten
können daS Holz, anstatt schon jetzt, erst im Winter anzeichnen
und sogleich am nämlichen Tage durch die Berechtigten schlagen
lassen. Herr Regierungsstalthalter Meßmer sagt, er hätte
gewünscht, daß dem Regn-rungsratde von dieser Verfügung der
Forsikommission Kenntniß gegeben worden wäre. Die Forst-
kommifsion hat dem Regierungsrathe darüber Bericht erstattet,
und der Regie, ungsrard hat lediglich der Kommission Klugheit
anbefohlen, hat aber d-e Nothwendigkeit der Sache eingesehen
und beschlossen, daß wir nnsere Ausnahmsbestimmungcn
deutlicher mittheilen sollen Dieß ist grsihehen, und ich kann die
Zusicherung g-ben, daß die Forsikommission nicht von weitem
die Absicht hat, irgend Zemandem Etwas, das ihm gebührt,
zu nehmen, sonder» sie will bloß den Mißdräuchen vorbeugen.
Was dann meine Wenigkeit betrifft, so denken Sie ja nicht,
Tit., daß ich den Leuten Etwas nehmen wotlee, was selbst die
alte Regiernng ihnen aus Rücksichten gestattet hat. Zch bin
überzeugt, daß, wenn die Forstbeamten die Weisungen der
Forsikommission mit Umsicht vollziehen und zugleich den Leuten
die nothwendigen Aufklärungen geben, alle Rechtsamebesitzer der
Kommission Dank wissen werden für diese Verfügung, wodurch
der Ruin ganzer Waldungen abgewendet werden soll. Wollen
Sie indessen etw s Anderes, so brauchen Sie nur zu befehlen.
Indessen wünsche ich, daß Sie sich auf heutigen Tag an diesen
Ausschlüssen ersäitigen möchten, denn die Sache gehört eigentlich

deute nicht hieher. Zch bitte ab, wenn ich etwas weitläufig
darüber eingetreten bin, aber die Sache interessirt allerdings
das ganze Land, und mir ist es wenigstens ganz recht, wenn
man mir die Schwierigkeiten mittheilt, welche die Vollziehung
unserer Verfügung haben mag.

Herr Vizelandammann Blösch übernimmt hier das
Präsidium wieder selbst.

Kne chten k o fer, Oberstlieut. Vom Herrn Präsidenten
der Forsikommission aufgefordert, habe ich Ihnen, Tit.,
nachfolgende mir bekannt gewordene Geschichte hier vorzubringen -.

Vor ungefähr einem Jahr kommen zwei achrungswerthe Männer
auS der Kirchgemeinde Schwarzenegq zu mir und forderten
mich als Mitglied des Großen Rathes bei meinem Eide ans,
ihnen in einer ziemlich wichtigen Angelegenheit, die dortigen
obrigkeitlichen Waldungen beschlagend, mit Rath an die Hand
zu gehen. Sie hätten nämlich, sagten sie, wenn ich nicht irre,
im Mai 1842 schon beim Regierungsstattdalteramte zu Thun
gegen einen gewissen Bannwart Farny, Gerichtsbeisitzer der
Kirchgemeinde Schwarzenegg, wegen bedeutenden Holzfrevels
Klage eingelegt und daorts Verhöre allda und vor dem
Richteramte bestanden. Sie glauben nun, da diese Angelegenheit
so lange andaure, und ihnen Letzterer auf ihre Nachfrage so

ziemlich schnöden Bescheid ertheile, die Sache möchte vielleicht
nicht die rechte Wendung erhalten. Sie ersuchen mich demnach
dringend, ihnen zu rathen, was sie thun sollen. Aufmerksam
gemacht durch die Erzählung der ganzen Geschichte vo Seite
jener Männer, indem es sich nicht etwa nur um einen gemeinen

Holzf evel, sondern um mehrere Saageträmel, welche der
Farm von 10 bis 16 sogenannten Zaußbäumen, die er für
Rechnung des Staates der Sradt Thun zum Unterhalt dortiger
Brücken zu liefern hatte, handelte, die der Farni, ich will
nicht sagen gestohlen, doch in seinen Nutzen verwende- zu kàu



k

schien, gab ich ibnen den Rath, nach Bern zu einem
rechtschaffenen, einsichtsvollen Rechtsgelehrtcn zu gehen und denselben
um Ratd anzusprechen. Einer zener Männer kam nach Verlauf

einiger Zeit wieder zu mir und sagte mir, er habe nun
die Weisung erhalten, dem amtsgerichtlichen Urtheil abzuwarten

und dann erst nachher zu trachten, die Akten zur Einsicht
zu erdalten. Später stellte sich fener Mann nochmals bei mir
und sagte mir, der Spruch des Amtsgerichts sei ihnen nun
dahin kund geworden, daß Farni als Bannwart abberufen (was
übrigens srüber schon von der Forstkommission geschehen) und
zum Ersatz des Werths der in seinen Nutzen verwendeten
Saageträmel an den Staat verurtkeilt worden sei und daß er
weiter keine Strafe auszustehen habe. Ich überzeugte mich nun,
daß Farni auS der Schlinge geschloffen und daß das Amtsgericht

wahrscheinlich nach den ihm vorgelegten, dem Angeklagten
nicht ungünstigen Untersuchungsakten habe urtheilen müssen,
wie ich es aus den Aussagen senes Mannes zu entnehmen
glaubte. Nochmals kam einer dieser Männer wieder zu mir,
und sagte mir, er babe nun vom Richteramte die Einsicht oder
die Abschrift des Spruches verlangt, dort sei er aber derb
abgewiesen worden, und so habe er es doch endlich dahin gebracht,
m Bern bei der Forstkommission eine Abschrift zu erhalten,
welche er jenem Rechtsgelebrten vorgewiesen, der ihm seine
große Verwunderung über deren Inhalt ausgesprochen habe.
Leider sei aber von der Forstkommission der Termin für den
Rekurs vor das Obergericht vorbeigelassen worden. Doch könne
man vielleicht mit der merkwürdigen Sache vor die Regierung.
Seither habe ich nichts mehr von dieser Angelegenheit gehört.

Herr Vizelandammann bemerkt, das Budget sei in
Berathung, nicht aber die Forstverwaltung.

von Tavel, Schultheiß. Ter Herr Präsident der Forst-
kommission hat bereits über die fragliche Maßregel Aufschluß
gegeben; diese ist in der That vor Regierungsralb gewesen,
der Regierungsrath war aber dem Erlasse derselben ganz fremd,
sondern die Forstkommission hat das von sich aus im
Staatsinteresse gethan. Ich bin fest überzeugt, daß die Forstkommission

dabei sehr gute Absichten hatte, nämlich solchen Abuffn, die
aber seit so vielen Jahren schon dauern, daß sie gleichsam
Rechte geworden sind, abzuhelfen. Allem ich bin darin entschie
dener Gegner der Forstkommission, und ich habe die Sache
pflichtschuldigst vor Regierungsrath gebracht, sobald ich
vernahm, was für einen Effekt das hervorbringe, und ich erkläre
vier als Schultbeiß, daß diese Maßregel in einer der nächsten
Sitzungen des Rezierungsrathes in Folge eines neu eingelangten
Schreibens des Herrn Reaierungsstatlhalters von Tdun neuerdings

zur Sprache kommen soll. Es sind dabei allzuviel,.' scute
interessirt, und dieienigen, welche nicht Geld im Sacke haben,
müssen sich wärmen können, eben so gut, als die Andern.
Ter Regierungsrath bat also jene Maßregel nicht erlassen, aber
auf den Bericht der Forstkommission hat er in seiner Mehrheit
beschlossen, die Kommission einstweilen machen zu lassen, ihr
jedoch dabei einige Weisungen zu geben. Ta nun der
Regierungsrath sich von Neuem damit befassen wird, so kann diese
Sache jetzt unmöglich hier zu einer Berathung Anlaß geben.
Theoretisch ist die Verfügung der Forstkommission allerdings
sebr richtig, in praktischer Hinsicht aber ist sie nach meiner
Ueberzeugung sehr unrichtig. Tarüber wird der Regicrungs-
ratd nächstens entscheiden, weil, wie gesagt, neue Schreiben
da liegen. Später könnte die Sache möglicherweife wegen ihrer
Wichtigkeit sogar vor den Großen Rath kommen.

Stettler. Ich erlaube mir eine kleine Berichtigung.
Vorerst nehme ich aus die vom Herrn Präsidenten der
Forstkommission gegebene Erklärung meinen Antrag hinsichtlich einer
Großrathskommipion zurück; zweitens lehne ich den Vorwurf
von mir ab, als habe ich durch mein Votum die vom Herrn
Präsidenten der Forstkommission gegen den Herrn Forstmeister
gerichteten Erklärungen hervorgerufen.

Kastbofer, Forstmeister. Auch ich muß mir eine kurze
Erklärung erlauben. Nach meinen langen Erfahrungen über die
Benutzung der Rechlsamewälder ermangelt die Ordonnanz der
Forstkommission, welche Herr Regierungsstattkalter Meßmer
zur Sprache gebracht hat, aller praktischen Erfahrung; sie ist

unausführbar, sie wird unnützer Weite Aufregung zur Folge
haben und unsre Mitbürger von der Regierung abwendig machen.

von Tillier, Regierungsralb. Ick versiebe mich nicht
aus die Wälder und deren Behandlung, aber ich betaure von
Herzen, daß diese Sache in den Großen Rath geworfen worden
ist. Ich möchte dringend bitten, daß man d,e Diskussion in
Zukunft nicht mehr aus solchen Abweg gerathen lasse. Wir
sind beim Büdget und dessen Ansätzen. Wenn man bei diesem
Anlasse alle Zweige der Administration durchmustern und der
Kritik unterwerfen will, so giebt daS dem Volk einen ganz
irrigen Begriff von unsrer Verwaltung. Man ist von keiner
Seite gehörig vorbereitet, um solche unerwartet angeregten
Fragen gründlich zu beleuchten, und,unsre Verhandlungen nehmen

auf diese Weise gar kein Ende. Herr Regierungsstatthalter
Meßmer bat da, gewiß in der beßten Absicht, eine Sache zur
Sprache gebracht, die gar nicht dieber gehörte, und er hat
dadurch Antworten veranlaßt, die ebenfalls nicht hieher gehörten.
Ter Regierungsrath wird in dieser Sache thun, was er für
angemessen finden wird; in welchem Sinne aber sein Entscheid
ausfallen werde, das kann auf heutigen Tag Niemand voraussagen.

Was er bis jetzt darin gethan hat, geschah einzig, weil
er glaubte, vor Aufhebung einer Maßregel einer untergeordneten

Behörde müsse man zuerst die Sache untersucht haben.
Ich bitte den Tit. Herrn Vizelandammann, verhüten zu wollen,
daß solche Abschweifungen vom eigentlichen VerathungSgegcn-
stände nicht ferner geschehen.

von Jen ner, Regierungsrath, als Berichterstatter des
Finanzdepartements. Tie Frage, um welche es sich hier
bandelt, ist lediglich, ob Sie die Ansätze des Büdgets genehmigen
wollen. Ueber diese Ansätze habe ich keine einzige Bemerkung
gehört, so daß in fünf Minuten die ganze Historie hätte fertig
sein können. Wenn auch statt ..Forstmeister" siebt „erster
Forstbeamter," so ist doch die Summe da. Was sonst über die
Forstorganisation angebr cht worden ist, gehört nicht hieher,
sondern es wird der Anlaß dazu sich darbieten, wenn dann der
Forstorganisationsentwurf bieder kömmt. Allerdings haben wir
noch kein Forstgesetz, aber gerade die vielfachen und abweichen
den Anträge, welche von verschiedenen Seiten her leweilcn
gemacht wurden, sind Schuld daran. Denn auch im
Regierungsrathe sind die Ansichten hierüber sehr verschieden. Bei
diesem Anlasse möchte ich dringend bitten, daß man bei Bern
tkung des Büdgets, wobei nichts in Frage kommen kann, als
ob die angesetzten Summen nach den bestehenden Dekreten,
Beschlüssen zc. zu hoch oder zu niedrig seien,, nicht über alle
Zweige der Administration sich ausbreiten möchte. Es soll hier
nichts zur Sprache kommen, als was von den Behörden
vorberathen worden ist, und der Berichterstatter soll gar keine
andere Auskunft geben, als wofür er von den vorberatbenden
Behörden den Auftrag erhalten hat. Wenn Sie aus alle Theile
der Verwaltung eintreten wollen, soll einzig und allein der
Berichterstatter darauf antworten Wollen Sie nicht die
Antwort der Departemente selbst? Schon das zeigt, daß man bs-i

Anlaß des Büdgets nicht über Alles eintreten soll. Mache man
lieber eine schriftliche Mahnung oder einen schriftlichen Anzug.
Mit aller möglichen Leidbezeugung, daß die Sache wegen der
Schwarzeneggwaldungen hier ,n Anregung gebracht worden ist,
schließe ich auf Annahme der vorgeschlagenen Ansätze.

Rikli, als Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission,
glaubt, er habe sich hier lediglich mit den Anträgen dieser

Kommission zu befassen.

A b st i m m u n g.
k) Für Annahme der Ansätze selbst Handmehr.
2) Statt „ersten Forstbeamten" zusetzen ..Forst¬

meister" 7 Stimmen.

2. Von Pachtzinsen und Ertrag der übrigen Liegenschaften:
(zusammen Fr. 130,428.)

Zeerleder möchte dm Entscheid verschieben und den Ansatz

zurückschicken, damit der Ausfall, welcher durch die Be-
tellung des Staatsvermögens in demselben entstehe, abgezogen
werde.



von Zenner, Regievungsrath, ais Berichterstatter des
Finanzdepartements, erwiedert, das daherige Dekret sei ja noch
nicht in Kraft, daS Budget aber sei die Exekution bloß der
gefaßten und nicht der erst noch zu fassenden Beschlusse.

A b sti m m u n g.

1) Den Entscheid nicht zu verschieben Mehrheit.
2) Fur Genehmigung der Ansätze Handmehr.

L Von Lehenge fällen und Zehnten: (zus. Fr. 322,497.)

Rickli, zu Wangen, reproduzirt, Namens der Staats-
wirthschaftskommission, den Antrag, daß der Regierungsrath
angewiesen werde, mit Beförderung dem Großen Rathe den

Entwurf eines Gesetzes über die Liquidation oder Ablösung der
Zehnten vorzulegen.

Stettler bemerkt, er könne nicht begreifen, wie,
ungeachtet der alljährlichen Loskäufe von Bodenzinsen, dennoch alle
Jahre der gleiche Ertrag im Budget erscheinen könne.

2. Schnell. Nichts ist mehr geeignet, der Liquidation
der Zehnten in den Weg zu treten, als wenn man immerfort
von neuen Liquidationsgesetzen :c. spricht. 2n unserer Gegend
werden fast tagtäglich Zehnten losgekauft, aber alle Zahre macht
man den Leuten Hoffnung, die Zehnten werden zuletzt ganz
erlassen oder wenigstens der Loskaus noch mehr erleichtert werden

u. s. w. Trotz allem dem, was vorhin gesagt worden ist
über Abschweifungen vom Gegenstande :c., ist doch das Budget
für die LandeSdeputirten die einzige Gelegenheit, um über die

Verwaltung sich auszusprechen, und ich wenigstens lasse mir
dieses Recht nicht nehmen, sondern ich werde davon Gebrauch
machen, wo es mich freut und wo es mir beliebt.

von Tavel, Schultheiß. Dieser Antrag der
Staatswirthschaftskommission ist nur die Erneuerung eines frühern Auf-
träges. Es ist im Schooße des Regierungsrathes bereits eine
Kommission niedergesetzt worden, um zu untersuchen, ob es

nicht im Staatsinteresse liege, dieser Sache eine andere Wendung

zu geben. 2m Lause des nächsten 2ahres wird wohl
Etwas darüber kommen.

von 2enner, Regierungsrath, als Berichterstatter des

Finanzdepartements. Allerdings sind im Regierungsrathe
bereits einige Mitglieder, worunter leider nicht ganz harmoni-
rende, damit beauftragt worden. Zndessen habe ich nichts 'gegen
den Antrag.

Abstimmung.
1) Für den Ansatz, wie er ist Handmehr.
2) Für Erheblichkeit des Antrags der Staats¬

wirthschaftskommission Handmehr.

O Grundsteuer im Leberberg: (zus. Fr. 154,611.)

von 2enner, Regierungsrath, als Berichterstatter,
bemerkt, es müsse dieser Ansatz in Folge des letzthin erlassenen
Dekrets über vermehrte Besoldung der Grundsteueraufseher um
Fr. 1390 erhöht werden.

Durch's Handmehr genehmigt.

0. Fischereizinsec (Fr. 3000.)
k. Zagdpatente: (Fr. 11,000.)

Kapitalzinse: (Fr. 479,693.)
tü. Losung von verkauften Effekten: (Fr. 1000.)
II. Amtsblatt: (Fr. 5670.)
3. Erstattungen: (Fr. 8000.)

Alle diese Ansätze werden ohne Bemerkung durch's Handmehr

genehmigt.

ill. Regalien: (zusammen Fr. 663,755.)

Salz Handlung: (zusammen Fr. 451,000.)

K. Pulverhandlung: (Fr. 8500.)
Beide Ansätze werden ohne Bemerkung durch's Handmehr

genehmigt.

I). Poftverwaltung: (Fr. 200,000.)

2. Schnell. 2ch muß hier eine Bemerkung vom vorigen

Zahre wiederholen. Die PostVerwaltung ist gewiß ein sehr
erfreulicher Verwaltungszweig, und es ist nicht zu bestreiten,
daß sie sich von Zahr zu Zahr hebt. Ader ich glaube, sie könnte
sich noch mehr heben, wenn sie es anders vornähme. Sie würde
leicht durch die Menge ersetzen, was ihr durch Erniedrigung
der Preise für Briefe, Passagiere :c. abgehen möchte. Eine
andere Sache ist die; allemal, wenn Centralzusammcnkünfte für
Verbesserungen im schweizerischen Postwesen stattfinden, ist Bern
stets à I'aaart, nicht dabei. Zch weiß nicht, wem ich das zuschreibep
soll. Man hat mir gesagt, das komme daher, weil allemal die

Anerbietungen, Verbesserungsvorschläge w., welche da zur Sprache
kommen, nicht zum Nutzen gereichen unserm Staatshaushalte,
sondern allemal darauf gerichtet seien, uns etwas abzumarkten.
Es ist möglich, ich will es glauben, aber man sollte doch nicht
sogleich sagen: Zch gehe nicht auf diesen Markt, ich könnte zu
kurz kommen; sondern ich glaube, man sollte auf eine verständige

Weise sehen, ob man in der That Verbesserungen erzwecken
könne. Gar oft, wenn ein verständiger Mann auf den Markt
geht, ist er doch im Stande, in seinen Gegnenanerbietungen
Vortheile zu erzwecken. Das wäre doch die Aufgabe unserer
Postbeamten und Delegirten, und da sollte man nicht gar zu
enge sein, sondern bedenken, daß gar Manches, was im Anfange
ein Opfer zu sein scheint, später sich wieder findet, wenn daS

Opfer gehörig beherzigt und dadurch eine größere Ausdehnung
der Anstalt erzweckt wird. Das, Tit., nur im Allgemeinen
und um das Recht in Anspruch zu nehmen, über Alles das
Wort zu ergreifen.

von Zenner, Regierungsrath, als Berichterstatter. Es
ist Zhnen, Tit., vielleicht nicht unerwünscht wenn ich als
Präsident der P stverwaltuug hierauf etwas antworte. Daß die

bisherigen Postkonferenzen von hier aus nicht repräsentirt
waren, hat seinen Grund darin. Wir haben aus den da herigen
Anträgen gesehen, daß ihre Tendenz nicht war, zum Beispiel
einzelne Taxverhältnisse zu ändern, oder die Emkünfte davon
zum Beßten des Publikums zu reduciren, sondern daß man
einzig suchte, diese Einkünfte von der Kasse des einen Kantons
in diejenige des andern Kantons hinüberzuspielen. Das war
uns nun so sehr zuwider, sehen zu müssen, daß es rein nur
darum zu thun war, Bern zu rupfen, daß wir deßhalb die

Konferenz nicht beschickt haben. Zch gebe aber zu, daß wir
vielleicht besser daran gethan hätten, Zemanden hinzuschicken.
Wir haben davon später den Beweis gegeben, denn wir hatten
für die zweite Konferenz Abgeordnete ernannt, worunter meine
Wenigkeit selbst. Aber für Bern ist dann keine Einladung
gekommen, und darum sind wir nicht gegangen. Das Zurückbleiben

Berns wird nicht mehr zu erwarten sein, sofern wir
eingeladen werden.

Der Ansatz wird hierauf durchs Handmehr genehmigt.

I>. Bergwerke (Fr. 4255).

Rickli stellt als Berichterstatter der Staatswirthschasts-
kommission den Antrag, daß der Regieruugsrath beauftragt
werde, dafür zu sorgen, daß die Ausbeutung der Dachschiefern
mit dem Bedürfnisse des Publikums gehörig Schritt halte.

Mühlemann, Regierungsstatthalter, unterstützt diesen

Antrag, indem er sich die vielen, vom Departement des 2n-
nern, namentlich in den untern Gegenden ertheilten Schindeldachbewilligungen

eben nur auS dem dieser Behörde beßtens
bekannten Mangel an hinreichendem gesetzlichen Dachmaterial
erklären kann.

.39



Jaggi, Regierungsrath, älter, kennt in seiner Gegend
Jemanden, der im Besitz eines Schieferlagers von 16 Fuß
Mächtigkeit fei, durch dessen gehörige Exploitirung dem gerügten

Mangel wohl großentheils abgeholfen werden könnte; wenn
übrigens einmal die Straße von Spiezwyler bis Mühlenen
korrigirt sei, so werde man auch die Schiefern wohlfeiler
bekommen.

von Jenner, Regierungsrath, gibt als Berichterstatter
des Finanzdepar'ementS die Zusicherung, daß diese Behörde ihr
Möglichstes thun werde, um dem Wunsche der
Staatswirthschaftskommission zu genügen.

Abstimmung.
1) Für den Ansatz Handmehr.
2) Für Erheblichkeit des Antrages der Staats-.

Wirthschaftskommission „

!V. Staatsabgaben: (zusammen Fr. 974,0W.)
^4. Kanzleiemolumente: (Fr. 16,000.)

Durch's Handmehr genehmigt.

». Stempel taxe: (F 72,000.)

von Er lach stellt den Antrag, daß das Finanzdepartement
angewiesen werde, für möglichst gute Qualität deS Stempelpapiers,

als worüber viel geklagt werde, zu sorgen.

von Jenner, Regierungsrath, als Berichterstatter des

Finanzdepartements, erwiedert, daß der Stempeldirektor die
bestimmte Weisung habe, kein Opfer zu scheuen, um möglichst
schönes und dauerhaftes Papier zu bekommen; nichtsdestoweniger

möge allerdings das Papier nicht immer so sein, wie es
gewünscht werden müsse u. s. w. Was indessen irgend möglich
sei, geschehe.

Abstimmung.
1) Für den Ansatz Handmehr.
2) Für Erheblichkeit des Antrags des Herrn

von Erlach „

(7. Zölle und Verbrauchssteuern: (zus. Fr. 620,000.)

Rickli wiederholt Namens der Staatswirthschaftskommission
den Antrag, daß der Regierungsrath den Austrag erhalte,

zu berathen, ob nicht einige erleichternde Modifikationen im
Zollgesetze vorgenommen werden könnten, und hierüber dem
Großen Rathe Bericht zu erstatten.

Durch's Handmehr wird !der Büdgetansatz genehmigt und
der Antrag der Staatswirthschaftskommission erheblich erklärt.

v. Wirthschaftsabgaben und Gewerbspatente:
(zusammen Fr. 120,000.)

L. Militärdispensationsgebühren: (Fr. 20,000.)
Gerichtsgebühren: (Fr. 20,000.)

t». Handänderungsgebühren: (Fr. 86,000.)
II. Bußen und Confiskationen: (Fr. 20,000.)

Alle diese Ansätze werden sofort durch's Handmehr genehmigt.

Auf die Vortrüge der Polizeisektion werden folgende
Naturalisationen ertheilt:

1) dem Herrn Joh. Kraft aus Fellbach, Königreich
Wurtemberg, Eigenthümer des Gasthofs zur Krone in Bern,
welchem das Bürgerrecht von Neuenstadt zugesichert ist,
mit 109 gegen 10 Stimmen.

2) Dem Herrn I. N. Pein aus Hamburg, Spenglermeister
und Lampenfabrikant zu Langnau, welchem das Bürgerrecht

der Gemeinde Arnidrittel, Kirchgemeinde Biglen,
zugesichert ist, mit 103 gegen 9 Stimmen.

Zum Schlüsse wird verlesen ein Anzug von 18 Mitgliedern,
dahin gehend, daß der §. 2 litt. a. des Ohmgeldgesehes

vom 9. März 1841, so weit er sich auf Distillation der Baumfrüchte

vom eigenen Gewächse bezieht, aufgehoben werde.

(Schluß der Sitzung um 2 Uhr).

Berichtigung.
In dem Votum des Herrn Regierungsraths Fetscherin vom 27. November, betreffend die Jnseldötatiönsangelegenheit, —-

Nro. 38 i>»K. 2, erste Spalte, — ist die Stelle: „Mithin hat die Jnselverwaltung allerwenigstens Fr. 30,000 jährliche
Einkünfte mehr, als die frühere Direktion gehabt hat" — dahin zu berichtigen, daß es heißen soll: ,z Mithin hat die Jnselverwaltung

eine Summe von allerwenigstens Fr. 30,000 mehr, als u. s. w. "
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Verhandlungen
des

Großen Rathes der Republik Bern
Ordentliche Wintersitzung 1844. Erste Hälfte.

(Nicht offiziell.)

Eilfte Sitzung.

Freitag den 29. Wintermonat 1844.

(Morgens um 9 Uhr.)

Präsident: Herr Vizelandammann Blösch.

Nach dem Namensaufrufe und nach Genehmigung des

Protokolls werden für die noch übrigen zwei Sechszehnerstellen
le? Stimmzettel ausgetheilt.

Tagesordnung.
Fortsetzung der Behandlung des Staatsbüdgets für das

Jahr 1845.

Ausgeben.
(Zusammen Fr. 3,057,693.)

l. Beiträge zur eidgenössischen Bundeskasse.
Durch die Beschlüsse der Tagsatzung vom 2l. August 1844

sollen die Bedürfnisse der eidgenössischen Bundeskassa aus der
Centralmilitärkassa auf Rechnung der eidgenössischen Kriegsfonds
angewiesen und sollen demnach ohne Standesbeiträge bestritten
werden.

II. Großer Rath: (Fr. 15,400.)

Durch's Handmehr angenommen.

111. Verwaltungsbehörden: (zusammen Fr. 2,901,333.)
á Regierungsrath: (Fr. 126,100.)

Rickli, Berichterstatter der Staatöwirthschaftskommission,
bemerkt, daß, obschon dem in den Jahren 1842 und 1843 dem
Regierungsrathe ertheilten Auftrag, über die Verminderung
der Kanzleikosten Bericht zu erstatten, noch nicht Folge gegeben
worden sei, die Staatswirthschaftskommission in Erfahrung
gebracht habe, daß ein diesen Gegenstand betreffender, vom
Herrn Staatsschreiber verfaßter, Bericht beim Regierungsrath
zur Behandlung vorliege, welcher nicht weniger als 50 Folioseiten

ausfülle.

Der Ansatz wird ohne weitere Diskussion durch's Handmehr

angenommen.

v. Verwaltungskosten in den Amtsbezirken: (zu¬

sammen Fr. 105,976.)

Drügger. Unter Art. 2, litt, ä, ist für Miethzinse für
Kanzleilokalien an die Amtschreiber von Saanen und Viel Fr. 150

ausgesetzt, während für den Amtschreiber von Oberhasle keine
Summe ausgesetzt ist. Da demselben keine amtliche Wohnung
angewiesen ist, so glaube ich, eS solle derselbe gehalten werden,
wie der Amtschreiber von Saanen und Viel, und ebenfalls eine
Lokalzinsvergütung erhalten.

von 3 enner, Regierungsrath, als Berichterstatter des
Finanzdepartements. Diesen Moment kann ich nicht Auskunft
geben, wie die Sache stch verhält; sollte hier eine Omission
sein, so wird sie jedenfalls nachgeholt werden.

Abstimmung.
1) Der Ansatz wird durch's Handmehr genehmigt.
2) Der Antrag, betreffend die Miethzinsvergütung für das

Kanzleilokal des Amtschreibers von Oberhasle, wird
durch's Handmehr erheblich erklärt.

l). Diplomatisches Departement: (Fr. 1000.)

Durch's Handmehr angenommen.

v. Departement des Innern: (zusammen Fr. 207,984.)
1. Kanzleikosten: (Fr. 8800.)

Durch's Handmehr genehmigt.

2. Armenwesen: (Fr. 133,300.)

Rickli, Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.
Diese Rubrik veranlaßt die Staatswirthschaftskommission zu
dem Antrage, daß der Regierungsrath an die beförderliche Vor-
legung eines Gesetzesentwurfes über das Armenwesen ernstlich
gemahnt werden möchte.

Tschads ld. Ich sehe hier für die Landsaßenerziehungs-
anstalten eine Summe von Fr. 11,000 ausgesetzt, für andere
gemeinnützige Anstalten aber nichts, weßhalb ich mich veranlaßt
sehe, den Antrag zu stellen, daß für die Unterstützung bestehender

so wie für die Errichtung und Gründung neuer gemeinnütziger

Armenerziehungsanstalten eine Summe von Fr. 30,000
in das Budget aufgenommen werde. Gewiß kann man der
stets zunehmenden Anzahl von Armen in unserm Kantone aus
keine Weise besser begegnen, als wenn man deren Kindern eine

Erziehung gibt, welche sie in den Stand stellt, späterhin auf
eine ehrliche Weise ihr Brod zu verdienen. Es ist dieß gewiß
das einzige und radikalste Mittel, diesen Krebsschaden zu min-
dern und zu heben.

Zaggi, Regierungsrath, älter. Ich verdanke den Antrag
der Staatswirthschaftskommission, möchte ihn aber dahin ergänzen

daß der Gesetzesentwurf sich auch über die für das Armenwesen

nothwendigen HülfSquellen ausdehne.
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MüYenberg. Die Verfassung schreibt vor, deß der Staat
den Gemeinden in der Unterstützung ihrer Armen beistellen soll.
Entgegen diesem Grundsatze ist nun bisher wenig gethan worden,
wenigstens nicht so viel, alS hatte geschehen sollen. Wenn man
bedenkt, daß von einer Gemeinde »n Jahre 1832 sir die
Unterstützung von 07 Armen Fr. 2000 verausgaoe worden, im
Jahre 1842 dagegen die Summe aus Fr. 50>N gestiegen ist,
nur und hauptsachlich deßwegen, um deren Kindern eine bessere

Erziehung zu geben, so ergibt sich wohl von selbst, daß der
Staat im Verhältniß viel zu wenig beiträgt, weßhalb ich dahin
antrage, daß die Summe von Fr. 12,450 siir direkte Armen-
unterftützungen auf Fr. 20,000 erhöht werde.

Fetscherin, RegierungSrath. Ich kann der hohen
Versammlung anzeigen, daß bereits ein Armengesetz entworsen ist und
nächstens dem Regierungsrathe zur Behandlung vorgelegt werden

wird. WaS den Antrag des Herrn HauptmannS Tschabold
betrifft, so muß ich ihn unterstützen. Ich habe zweimal sriiher
ähnliche Anträge nicht unterstützt, weil sie siir das Armenwesen
im Allgemeinen gesordert wurden, nicht aber speziell siir den
einen oder andern Zweig desselben. Mit der Unterstützung der
für die Armen errichteten Erziehungsanstalten ist aber dein
Armenwesen auch am meisten gedient, und weil die Summe von
Fr. 30,000 speziell siir diesen Zweck gefordert wird, und dadurch
die Gemeinden auf eine zweckmäßige Weise in ihren daberigen
Bestrebungen aufgemuntert werden, so kann ich nicht anders, als
den gefallenen Antrag unterstützen. ES liegt dieß auch im Sinne
der Versassung, welche vorschreibt, daß eS Pflicht des Volkes
und seiner Stellvertreter sei, für die Erziehung und den
Unterricht deS VolkeS zu sorgen, und daß der Staat die öffentlichen

Schul- und BildungSanstalten unterstützen und befördern
solle. Wie nothwendig eS ist, manchen Gemeinden und Gegenden

in der Armenunterstützung kräftig an die Hand zu gehen,
mögen folgende Angaben beweisen. Im Jahr 1840 hat

GuggiSberg die Zahl von 1000 Armen besteuert.
Trud 008 „
Saanen „ 8l5
Eggiwyl ^ „ 032
Duchholterberg 543
Langnau „ 540 „

Von 1000 Gemeinden bezahlten ferner 00 an Armentellen von
2^/vo bis 8,5'^/l»

Von 1000 Gemeinden bezahlten serner 50 an Armentellen von
!'"'/«» bis 2 "'/l^.

So bezahlte z. V. i

Schangnau auf Fr. 1000 Btz. 85,
Trachselwald „ „ 00,
Eggiwyl, Röthen-

bach, Schönlhal,
Wyßachengraden „ 00.

Solche Thatsachen mögen am besten zeugen, wie dringend
nothwendig es sei, daß derStaat aufeine zweckmäßige Weise hier eingreife,
und daß er die bereits bestehenden gemeinnützigen Armenanstalten,
sowie die Errichtung neuer auf'S kräftigste unterstütze. Da wo
größere und bevölkertere Ortschaften sind, wie sie im Emmenthal

um Bern herum und im neuen KantonSthefle bestehen,
ist es weniger schwer, Armenanstalten zu gründen; desto schwieriger

ist es aber an andern Orten, wie z. B. in den Aemter»

Ober - Simmenthal, Saanen, Schwarzenburg, Ober-
hasle, in den Frcibergen u. s. w., da muß der Staat kräftig
unter die Arme greisen, wenn etwas Zweckmäßiges entstehen
soll. Das beste Mittel gegen daS Zunehmen der Armuth sind
nickt direkte Geldspenden, es machen diese die Leute eher faul
und erwecken die Begehrlichkeit, sondern es bestehen diese vielmehr
darin, daß die Armen einen gehörigen Unterricht erhalten, welcher

sie zur Arbeitsamkeit, Reinlichkeit und Sparsamkeit anhält.
Dieß dezwecken eben gut eingerichtete Armenanstalten, wie solche
bereits in manchen Kantonstheilen sich befinden. So wird
gegenwärtig im Spital zu Sumiswald für die Erziehung von 00
Kindern aps eine Weise gesorgt, daß es eine Freude ist, während

srüherhin derselbe mehr eine Pflege der Unreinlichkeit und
d?S Müßigganges war. Der Staat soll serner unterstützen die
Kleinkinderanstalten, damit die Kinder, wenn ihre Eltern dem
Brpdverdiknsie nachgehen, unter einer gehörigen Aussicht stellen

und nicht, wie öfters geschieht, zum Nachtheil der geistigen
Entwicklung und der Moralität zu Hause gelassen und sogar eingeschlossen

werden, bis die Eltern von der Arbeit zurückkehren. Da
ist eme Unterstützung am rechten Orte. Ferner sollten unterstützt

werden solchen Schulen, wo verwahrlosete Kinder schlechter
Eltern zur Arbeitsamkeit und Thätigkeit angehalten werden. Ich
kenne in der Nähe von Bern eine solche Schule, wo Kinder
von 5 — 7 Jahren im Stande sind, ihren Eltern, wenn sie
müde von der Anstrengung deS Tages nach Hause zurückkehren,
Trostsprüche zu ertheilen und aus der heiligen Schrift vorzulesen.

Wir sehen ähnliche Anstalten in RüggiSberg und Köniz
für arme Landsaßenkinder. An beiden Orten werden dieselben
nach christlichen Grundsätzen und zur Arbeitsamkeit erzogen,
und so Gott will, werden wir in 20 biS 30 Jahren nicht mehr
erleben, daß die Großmutter, die Tochter und die Enkelin
unehelich sind, wie solches bisher in dieser Klasse von Leuten so oft der
Fall war. Eine fernere wohlthätige Geldverwendung ist diejenige
für taubstumme Knaben und Mädchen, wie sie in IriemSberg
für Knaben, und, freilich mit weniger Vollkommenheit, hier bei
Bern für Mädchcn ensure. Auch solche Leute können, wenn
»n ihrer frühen Kindheit dafür gesorgt wird, meist aus eine
Stufe gebracht werden, wo sie späterhin ihr Brod verdienen
können. Ebenso ist eine Beisteuer am rechten Ort, wo die
physischen und geistigen Eigenschaften schwachsinniger Geschöpfe
mehr oder weniger ausgebildet werden können, wie solches aus
dem Abendberge geschieht. Auch da ist eine Beisteuer am rechten
Ort. Ferner gibt eS Berggegenden, wo die Kinder 2 bis 3
Stunden weit, zu Winterszeit eben so weit im Schnee, in die
Schule gehen müssen. Da ist die Errichtung von Sparsuppen
nicht nur für den physischen Zustand der Kinder, sondern
auch für deren geistige Entwicklung eine Wohlthat, indem ihnen
auf solche Weise der Schulbesuch erleichtert wird. Auch diese
Institute verdienen Unterstützung. Eine fernere wichtige und
zweckmäßige Geldverwendung ist diejenige für Anschaffung von
Kleidern an ärmere Kinder. ES hat diese nicht nur den
Vortheil, daß sie besser gekleidet und an Reinlichkeit gewöhnt
werden, sondern eS besteht ein fernerer Vortheil dabei, daß eS

ihnen Gelegenheit gibt, diese Kleider selbst zu machen und so
einS der dringendsten Bedürfnisse durch eigene Arbeit zu befriedigen.

Damit hängt zusammen die Erlernung von Berüfen
und die Bemühung, den Produkten solcher ArmenerziehungSan-
stalten Absatz zu verschaffen. Ein vortreffliches Mittel ist serner
die Unterstützung von Ecsparnißkassen. Es bestehen zwar
gegenwärtig im Kanton bei 30 solcher Anstalten, in ärmeren
vandeSgegenden fehlen dieselben aber noch ganz, und auch hier
wäre ein StaatSbeitrag nicht nur von 200, sondern von 400
bis 000 Franken gut angewendet. Ebenso gut angewendet endlich

ist die Unterstützung deS Staates für Wartgelder von Aerzten
in ärmeren Gegenden deS KantonS. Alle diese angeführten
Anstalten verdienen im vollen Maße die Aufmerksamkeit der
obersten Landesbehörde, und für solche eine größere Summe im
Bridget aufzunehmen, kann wohl nicht anders, alS Beifall
erhalten. ES wird deren Verwendung in diesem Sinne nur einen
äußerst wohlthätigen Einfluß haben, und es wird dadurch, daß
sie zu einem bestimmten Zweck iwS Büdget aufgenommen wird,
zeder Begehrlichkeit von vorn herein der Faden abgeschnitten.
Ich stimme zum Antrage deS Herrn Tschabold.

^
Knech tenh oser, Oberstlieutenant, unterstützt den Antrag

deS Herrn Tschabold, indem er hinweist, wie sehr verschiedene
Landestheile, besonders aber daS Emmenthal, unter der Armenlast

leiden, so daß einzig die Gemeinde SumiSwald Fr. 15,000
biS 10,000 tellen müsse, um die ordentlichen Ausgaben zu be-
streiten. Vor einigen Jahren wurde von einigen gemeinnützigen
Männern deS Amtsbezirks eine Armenanstalt gegründet, in
welcher 20 arme Kinder aus dem ganzen Amtsbezirk Trachselwald

erzogen werden, und auS welcher bereits vortreffliche Subjekte

hervorgegangen sind, die durch die genossene Erziehung in
Stand gesetzt wurden, ihr Brod aus eine ehrliche Weise zu
verdienen. Auf eingelangtes Ansuchen hin bat die Regierung
gestattet, daß aus dem Schloßlehen vpn Trachselwald zu
angegebenem Zweck ein Gebäude errichtet werde, welches die Gesellschaft

Fr. 0000 gekostet hat, den Staat wolll aber aus daS
Toppelle zu stellen gekommen wäre. Die Fr. 0uup müssen all-



jährlich noch verzinset werden, und es muß überdieß fur das
Schloßlehen Trachselwald, welches zu Handen dieser Erziehungsanstalt

gepachtet worden ist, alljährlich Fr. 309 Pachtzins an die
Regierung bezahlt werden. Der Staat hat seither Fr. 000
beigetragen, dessenungeachtet hat die Gesellschaft mit manchen
Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt und wird noch fernerhin damit zu
kämpfen haben. Es mag indessen dieß als Beispiel dienen, wohin

Privaten es bringen können, wenn der gute Wille vorhanden

ist, und man keine Mühe scheut. Solche Anstalten verdienen
die Unterstützung der Regierung, und zu diesen und ähnlichen
Zwecken wären die Fr. 30,000 zu verwenden.

vr. Am mann. Auch ich unterstütze den Antrag des Herrn
Tschabold, will aber noch kurz auf ein Institut aufmerksam
machen, welches bisher nicht berührt worden ist. Es sind dieß die
Nothfallstuben auf dem Lande, welche bis jetzt die wohlthätigste
Wirkung gehabt haben, und aus deren Vermehrung man
bedacht sein sollte. Es sind zwar für diesen Gegenstand Fr. 12,000
im Büdget ausgesetzt; wenn man aber diese Summe auf Fr.
15,000 erhöhen würde, so wäre sie nicht zu groß, denn es kann
damit unendlich viel Gutes gestiftet werden. In diesem Sinne
stelle ich auch meinen Antrag.

Vogel unterstützt den Antrag des Herrn Tschabold, indem
die Beiträge der Regierung für Errichtung von Armenerziehungsanstalten

seither so spärlich ausgefallen seien, daß damit nicht viel
hätte ausgerichtet werden können. Die Gegenden, in denen solche
Anstalten nöthig wären, sind gerade diejenigen, welche am
wenigsten im Stande sind, solche aus eigenen Mitteln herzustellen,
und bei diesen scheint es mir Pflicht der Regierung zu sein,
solchen Armenanstalten durch erhebliche Beisteuern Anklang zu
verschaffen.

Dr. Schneider, Regierungsrath. Ich theile durchaus alle
diese Ansichten, welche hier in Betreff der Armenlaft und deren
Erleichterung durch Einwirkung des Staates ausgesprochen
worden sind. Aber ich kann mich nicht enthalten, auf die Folgen

aufmerksam zu machen, welche die Tekretirung einer solchen
Summe, ohne daß dabei ein bestimmter Zweck über deren
Verwendung ausgesprochen würde, zur Folge hätte. Wie von Herrn
RegierungSrath Fetscherin bereits angezeigt worden ist, so liegt
der Entwurf eines ArmengesetzeS vor RegierungSrath. Es
ist derselbe von einem ausführlichen Rapporte begleitet, und
es ist kaum zu bezweifeln, daß er nicht in der Hornungsitzuug
Ihnen, Tit., werde vorgelegt werden. Wenn dann dieser
Entwurf hier in Berathung liegt, so bietet sich dannzumal
der beßte Anlaß dar, sich über die Armensrage und die
Mittel zu deren zweckmäßiger Lösung zu besprechen. Jetzt aber
scheint mir der Moment dazu nicht geeignet, und ich möchte
vor Uebereilung warnen, welche nur nachtheilige Folgen haben
könnte. Sie selbst, Tit., haben gehört, wie viel verschiedene
Meinungen über die Art und Weise, wie der Armenlast zu
steuern sei, herrschen, und auf wie verschiedene Weise die Fr.
30,000 verwendet werden können. Herr RegierungSrath
Fetscherin hat dieß ausführlich entwickelt. Wenn Sie nun diese
Summe in'ö Budget aufnehmen, ohne weiter zu bestimmen, zu
welchen speziellen Zwecken und in welchem Verhältnisse sie

verwendet werden soll, so weiß der RegierungSrath nicht, zu waS
und wie er sie verwenden soll. Wenn dagegen der RegierungSrath

ein Gesetz an der Hand hat, nach welchem er sich richten
kann, und wenn dieses Gesetz Ihre Billigung erhalten hat, so

weiß er sowohl, als diejenigen, welche unterstützt werden sollen,
woran sie sind. Es ist nun heute nicht der geeignete Tag, um
schon jetzt die Mittel zu besprechen und gesetzliche Bestimmungen

aufzustellen, wie in Zukunft das Armenwesen reglirt werden
soll. Es ist dieß nur dann möglich, wenn gründliche Vorarbeiten

als Grundlage der Berathung vorliegen, und dann ist es

nothwendig, daß die Berathung so erschöpfend als möglich sei.
Ich fürchte, die Dekretirung der Fr. 30,000 würde Begehrlichkeiten

aller Art erwecken, sowohl von Seite der Gemeinden,
deren Vorständen, der betreffenden Armenanstalten und des

ärmeren Theiles der Bevölkerung, und der Regierungsrath wüßte
nicht, in welchem Maße er diesen Begehrlichkeiten Rechnung
tragen sollte. Er wäre ohne System in der Vertheilung der

Gelder, ob er hier 3000, dort 4000 Franken geben solle, oder

mehr oder weniger. Wenn wir dem Armenwesen auf eine
gründliche Weise zu Leibe gehen wollen, so muß man mit
besonderer Klugheit zu Werke gehen, sonst fällt man leicht von
einem Extreme in daS andere, und eS wird das Uebel, statt gehoben

zu werden, eher verschlimmert. Ich möchte daher vor einem
einseitigen Beschlusse warnen, damit man nicht nach 30 Iahren
sage : der Große Rath hat uns auf eine irrige Bahn geleitet, wenn er
doch nur diesen Beschluß nicht gefaßt hätte. Ich habe letzthin einen
Anzug mit unterzeichnet, welcher die Hebung, oder wenigstens
die Milderung der Armenlast zum Gegenstand hat, und ich werde
diesen Anzug aus allen Kräften unterstützen. Es wird aber der
Große Rath über diesen Anzug nicht entscheiden, als bis er
genau und gründlich dedattirt worden ist, und dannzumal ist
es wünschenswerth, daß man sich ausspreche, daß auch die ver-
schiedensten Meinungen sich geltend machen. Gegen die Erhöhung

der einzelnen Ansätze habe ich nichts einzuwenden, wenn
der Große Rath solche zweckmäßig findet, denn dadurch wird
keinem fernern Entscheide vorgegriffen, indem der Regierungsrath

bereits weiß, zu welchem bestimmten Zweck dieser oder jener
Ansatz verwendet werden soll. Aber die Aufnahme eines neuen
Ansatzes und einer neuen Summe würde ihn nur in eine fatale
Stellung setzen. Man hat angeführt, es sei für die Landsaßen

bereits eine Summe von Fr. 11,000 ausgesetzt, während
für die Unterstützung anderer gemeinnützigen Anstalten keine
solchen Summen ausgesetzt seien. Tit., man darf nicht vergessen,
daß die Armenunterstützungspflicht den Gemeinden obliegt; die
Landsatzen sind aber in keiner Gemeinde eingebürgert, sondern
sie sind Staatsbürger ohne besondern Burgerrodel. Sowie
daher den einzelnen Gemeinden die Unterstützungspflicht ihrer
armen Burger obliegt, so liegt dem Staate die Unterstützung
derjenigen Staatsbürger ob, wozu sonst keine andere Korporation

die Pflicht hat. Wenn daher der Staat die armen Landsassen

unterstützt, so thut er es nach der gleichen Analogie, wie
jede einzelne Gemeinde, die ihre Armen unterstützt. Ich möchte
Sie, Tit., noch einmal vor einem übereilten Beschlusse warnen,
und trage dahin an, daß der von Herrn Tschabold gestellte An
trag nur erheblich erklärt und dem RegierungSrath zur
Begutachtung zugesandt werde.

Schneider, Regierungsrath, älter. Seit dreizehn Iaü
reu habe ich stets für die Reglirung deS Armenwesens gesprochen,

und bis auf den heutigen Tag ist man in dieser Sä!
noch keinen chritt weiter gekommen. Ich freue mich nun.
daß heute ein guter Wind geht, und daß es den Anschein da/
als fühle man das Bedürfniß eines geordneten Armenwesens m
dem Maße, um endlich einen Schritt vorwärts thun zu können.
Seit zehn Jahren hatte ich öfters Gelegenheit, mich mit den
Armenanstalten abzugeben; ich weiß, mit welchen Schmiern.-
keiten sie zu kämpfen und was sie zu leiden haben, und bau
Mangel an gehöriger Unterstützung von Seite der Reqieran--
öfters der Hauptgrund ist, warum sie nicht Dasjenige'leistn/
was sie leisten könnten. Es fällt mir heute auf, daß von
Mitgliedern des Departements des Innern der von Herrn Tschabold

gemachte Antrag so warm vertheidigt wird, während das
Departement deS Innern in dieser Sache bis jetzt so wcnm
gearbeitet hat, während es doch weit mehr hätte thun könr.cu
und sollen. Ich weiß, daß die Armenkommissicm, wenn es sich
um Unterstützung oder Gründung einer Armenanstalt handelte,
nicht dasjenige Interesse an der Sache nahm, welches ihr meiner

Ansicht nach gebührte, und wozu eigentlich die Armcu-
kommission konstituirt ist. So erinnere ich mich, daß sie iu
einem gegebenen Falle einmal aus eine Beisteuer von Fr. 20--
angetragen hat; das Departement des Innern fühlte, daß dm
Summe zu klein sei, und trug beim RegierungSrath aus cmr
höhere Summe au. Der Regierungsrath selbst aber ging uscsi
höher und hälts gerne noch mehr gegeben, wenn der 'Kred-b
dazu in einem größern Maßstabe vorhanden gewesen wäre.
Dennoch hat es mir geschienen, es hätte der Regier»!,zsrê
im gegebenen Falle noch weiter gehen und überhaupt im Armenwesen

noch mehr thun können. Denn wenn einmal eins
Beisteuer von Fr. 600 gesprochen wurde, so war diese schon sehr
hoch. Es wird nun angetragen, für die Armenanstalten einen
Kredit von Fr. 30,000 in daS Budget aufzunehmen. Ich Halm
dafür, dieß sei zu weit gegangen; ich wünsche, und gewiß Nie-



wand mehr als ich, daß man hier helfe; aber dadurch, daß

man große Summen aussetzt, ist nicht geholfen, indem es einzig

und allein auf deren Verwendung ankömmt. Bisher hat
der Regierungsrath alle derartigen Beisteuern aus dem Raths-
krcdite erhoben, welcher alljährlich mit Fr. 30,000 in das Budget

aufgenommen wird; wenn nun mit einem Male diese Summe,
auS welcher bisher nicht nur die Beiträge an die
Armenerziehungsanstalten, sondern überdieß noch eine ganze Menge
anderer Ausgaben fur gemeinnützige Zwecke aller Art bestritten
wurden, auf das Doppelte erhöht wird, so geht man gewiß viel zu

weit, und eS würde diese Summe zu nichts Anderem dienen,
als das Ausgabenbüdget zu erhöben, und eine ganze Menge
Begehrlichkeiten zu erwecken, welchen nicht entsprochen werden
könnte. Eine Summe von Fr. 10,000 für die Unterstützung
bestehender und zu errichtender Armenanstalten wäre mehr alS

hinlänglich, um so mehr als die Gründung einer solchen
Anstalt mit mannigfaltigen Schwierigkeiten verbunden und nur
dann möglich ist, wenn sich gemeinnützige Männer, die weder

Mühe, noch Opfer scheuen, derselben annehmen. Wenn dann
der Anzug, von welchem vorhin gesprochen worden, hier
berathen und erheblich erklärt worden ist, so werden dann die

vorberathenden Behörden genauer untersuchen, welche Summen
noch überdieß erforderlich sein werden. Zetzt aber sollte man
spätern Beschlüssen nicht vorgreifen. Ich trage daher
dahin an, daß für die Unterstützung bestehender und noch zu
gründender Armenanstalten die Summe von Fr. 10,000 ins Büdget
aufgenommen werde.

Stettler. Auch ich theile die Ansicht, daß man dem

Armenwesen auf eine gründliche Weise zu Leibe gehe. Es ist
indessen mit dem Armenwesen eine böse Sache, und es wird
hier schwer zu helfen sein, so lange das Grundübel desselben,
nämlich die gesetzlich bestimmte Armenunterstützungspflicht, nicht
geHoden wird. Zn dieser liegt die Hauprquelle unserer Armennoth,

denn statt daß der Einzelne auf seine eigenen Kräfte
angewiesen ist, weiß er, daß, wenn er auch nichts thut, seine
Gemeinde die Pflicht hat, ihn zu unterstützen, und daß er ein
Recht hat, diese Unterstützung zu verlangen. So wird dann
diese Armenunterstützungspsticht, statt eine Wohlthat, eine Be-
sörderin der Trägheit, Faulheit und Unsittlichkeit. Vergleichen
wir den neuen mit dem alten Kanton, so bestätigt sich dieser
Ausspruch. Zm neuen Kanton existirt die Armenuntersrützungs-
Pflicht nicht, jeder ist dort auf seine eigenen Kräfte angewiesen,
die Unterstützungspflicht ist eine moralische, aber keine rechtliche,
der Einzelne kann sie nicht verlangen. Und dennoch kören wir
auö dem neuen Kanton keine Klagen über Armenlast, obschon
daselbst weitaus weniger für d'.e Armen gethan wird, als im
allen Kanton. Zm allen Kanton dagegen haben wir sie in
einem so großen Maße, weil daselbst die Armenunterstützungs-
pfiicht giltet, und weil der Einzelne weiß, daß er gekleidet und
ernährt werden muß, auch wenn er nicht arbeitet. Würden
wir nun nach dem Antrage des Herrn Tschabold eine Summe
von Fr. 30,000 ohne nähere Bestimmung in das Budget auf'
nehmen, so würde dieß keine andere Folge baden, als die
Erweckung allzugroßer Begehrlichkeit und die Erhöhung der
Ausgaben im Büdget, welche ohnedieß, namentlich durch das Straß n-
wesen, außerordentlich gesteigert worden. Man hat sich beklagt,
die Regierung thue beinahe nichts für das Armenwesen; das ist
nicht richtig, denn bereits durch das gegenwärtige Büdget wird
dem Regierungsratke zu außerordentlichen Unterstützungen an
Gemeinden und Partikularen, Aufmunterungen von gemein-
nützigen Unternehmungen u. s w. eine Summe von Fr. 30,000 zur
Disposition gestellt. Ferner sehe ich für NothfaUstuben aus dem
Lande Fr. 12,000 ausgesetzt, ferner Fr. 33,000 für Psründ.n
und Spenden aus Klosterschaffnereien, serner an direkten Armen-
unterstützungen Fr- 12,430, für Steuern und Bewilligungen in
Holz aus den Waldungen Fr. 44,000. Ebenso hat das Erzie-
dungsdepartement für die Taubstummenanstalten und Kleinkinderschulen

expresse Kredite. Nun will man über alle diese Sum
men hinauS noch Fr. 30,000 für Armenzwecke ins Budget auf.
nehmen. Ich verspreche mir von einer solchen MaßregA keine

guten Folgen und fürchte, daß dieß der direkte Weg sei, um
Mißbräuche hervorzurufen und gerade das Gegentheil von
Dem zu erhalten, was man bezweckt. Zch stimme daher gegen

die Ausnahme einer solchen Summe ins Büdget, indem dieß
der Anfang wäre, die Pflicht der Armenunterftützung den
Partikularen abzunehmen und dem Staate aufzulegen.

Kernen, von Münsingen. Zm Ganzen genommen theile
ich die eben ausgesprochene Ansicht. Zch bebaure, daß mau
von Zadr zu Zahr die Kräfte des Staats zersplittert und große
Summen ohne Zweck ausgibt, während im Verfassungsrath
bereits und im Uedergangsgesetz daS Versprechen enthalten ist,
das Armenwesen einer durchgreifenden Organisation zu
unterwerfen. In dieser wird eS sich dann zeigen, was der Staat
und was die Einzelnen leisten sollen. Ehe aber ein solches
Gesetz vorhanden ist, fürchte ich mich, so große Summen zu
verwenden, indem sie gewiß ohne gutes Rft'ultat bleiben werben.
ES wird übrigens an manchen Orten Geld gespendet, wo eS

nicht nothwendig wäre, und ich habe die Ueberzeugung, daß in
manchen Gemeinden die Hälfte desjenigen, waS jetzt verwendet
wird, mehr als hinreichen würde, wenn die Verwendung
zweckmäßiger geschähe. Zch unterstütze daher den Antrag der Staats-
wirthsschaftskommission, welche darauf dringt, daß der Regie-
rungSrath ernstlich an eine neue Organisation des Armenwesens
gemahnt werde. Ehe diese vorhanden ist, könnte ich
niemals dazu stimmen, daß eine so große Summe inö Büdget
aufgenommen werde. Wenn diese dann einmal da ist, und im
Interesse des Gesammtwesens größere Opfer erfordert werden,
so werde ich dann mit Freuden beistimmen, jetzt könnte ich aber
allerhöchstenS zum Antrage des Herrn Regierungsraths Schneider,

älter, stimmen.

Zaggi, Regierungsstatthalter. Zch theile die letztauSge-
sprochene Ansicht und hoffe laut der uns heute ertheilten Zu-
sicherung, daß sich der Regierungsrath beeilen werde, in näch»
ster Zeit den Entwurf eines Armengesetzes vorzulegen. Mit
dem Geldspenden und Almosenertkeilen ist es nicht gemacht,
im Gegentheil zeigen die zu allen Zeiten gemachten Erfahrungen,
daß unzweckmäßige Geldverwendungen stets nur das Gegentheil von
dem zur Folge gehabt haben, was man bezwecken wollte. Sorge
man eher dafür, daß die Faulen und Trägen zur Arbeit
angehalten werden, und gebe man den Leuten Gelegenheit, arbeiten

zu können, wenn sie arbeiten wollen, so wird schon oiese
Maßregel einen großen Theil der Last vermindern, welche
gegenwärtig manche Gemeinden in so hohem Grade drückt. Zch
weiß und habe selbst die Erfahrung gemacht, daß von Seile
der Gemeinden an manchen Orten Leute als arm unterstützt
werden, welche sich mehr in Wirthshäusern als bei der Arbeit
aufhalten, und daß es Familien gibt, wo sich die Bettelei seit
einem kalben Zahrhundert von den Eltern auf die Kinder ver-
erbt hat. Was nützt bei solchen Leuten alle Unterstützung
Dient sie nicht vielmehr dazu, den bisherigen Schlendrian
aufzumuntern und solchen Taugenichtsen die Ueberzeugung zu
verschaffen, daß sie, ohne etwas zuthun, ebensogut leben können,
als wenn sie etwas thäten?

Geißbübler, Ulrich. Es ist ganz richtig, daß das Hauptübel

der gegenwärtigen Armenlast darin liegt, daß die Gemeinden

verpflichtet sind, ihre Armen zu unterstützen, und daß die
Armen es wissen, daß sie ein Recht auf Unterstützung haben.
Darum ist es Aufgabe unsererseits, diese in der Armenklasse
überall verbreitete Ansicht, diesen Sauerteig möchte ich sagen,
zu bekämpfen und dahin zu wirken, daß die armen Leute eine
andere bessere Ansicht erhalten. Es kann dieß nun wohl nicht
auf eine andere Weise geschehen, alS daß man solchen Leuten
ihre Kinder wegnimmt und sie erzieht. Wir müssen mit dem
Armenwesen einmal vorwärts, sonst greift dasselbe krebsartig
um sich, und dann könnte es in ein paar Zahren der Fall sein,
daß jede Hülfe zu spät käme. Zch unterstütze daher den Antrag
des Herrn Tschabold, indem meiner Ansicht nach derselbe daS

einzige Mittel an die Hand gibt, um die Erziehungsanstalten
auf eine Weise zu vermehren, daß sie einen wirklichen Nutzen
für das Land haben.

Neukomm. Zch habe den Anzug in Betreff des Armenwesens

einzig und allein in der Ansicht unterschrieben, daß
derselbe erdeblich erklärt und durch den Regierungsrath dem Großen
Rathe ein Regulativ vorgelegt werde über die A>t und Weise,
wie die verlangte Summ? am zweckmäßigsten zu verwenden sei.



Dagegen kann ich nicht dazu stimmen, eine Summe in das
Büdget aufzunehmen, ohne daß zugleich dem Regierungsrath
ein Regulativ an die Hand gegeben wurde, wie er dieselbe
verwenden solle. Ich stimme daher wobl zur Erheblichkeit des
Antrages, nicht aber dazu, daß heute schon definttv darüber
entschieden werde.

3. Schnell. Es gibt vielleicht hier einen Ausweg, welcher

beide Ansichten aus sich vereinigen könnte. Es ist
angetragen worden, einen im Budget enthaltenen Ansatz auf Fr. 30,000
zu erhöhen, zu dem Zwecke, daß damit bestehende und noch zu
gründende Armenerziehungsanstalten unterstützt werden; das,
glaube ich, steht mit dem Armengesetze in keinem Zusammenhange.

Der Zweck, zu welchem die Fr. 30,000 verwendet
werden sollen, ist gewiß ein guter, und ich darf annehmen,
daß derselbe ohne nähere Nachweisung als solcher von N'emand
angefeindet werden kann. Man hat unS gesagt, es sei heute
nicht der Zeitpunkt, in diesen Gegenstand einzutreten, man
solle zuwarten, indem nächstens ein Armengesetz vorgelegt werte,
welches dann auch die vorliegende Frage behandeln werte. Tit.,
das ist schön und gut, aber seit 10 Jahren habe ich stets das
Nämliche gehört, immer hat man unS gesagt: zersplittert nicht
eure Kräfte, sondern wartet zu, bis einmal das ganze Armenwesen

reglirt ist. Zch habe auch bisher stets diese Ansicht
getheilt und in Erwartung einer Organisation gegen alle Se
paratmaßregeln gestimmt. Es wird nun auffallen, wenn ich
für den Antrag des Herrn Tschabold stimme, und man wird
sagen: eS scheint, er hat seine Ansicht geändert. Tit., daS ist
nicht richtig, meine Ansicht habe ich nicht geändert, aber die
Umstände haben sich geändert, indem ich Anno 1832 nicht
glauben durste, daß man im Zahr 1842 trotz der verschiedenen
Mahnungen kein Armengesetz haben werde. Heute null ich
nun nicht mehr mich aus die Zukunft verlassen, sondern ich
glaube, es sei eine Art Coerc>tivmaßregel, wen» wir den
Antrag des Herrn Tschabold erheblich erklären, und es werde
diese Erkedlicherklärung den Regierungsrath veranlassen, mit
dem Entwurf eines Armengesetzes etwas geschwinder hieher zu
kommen. Zch will letzt nicht näher in daS Armenwesen eintreten,
aber wenn wir seiner Zeit auf dasselbe kommen werden, dann
will ich auch meine Ansicht entwickeln und zeigen, was uns
arm macht, und wo die Wurzel des Uebels ist, und warum
man diesem Uebel nicht helfen will und nicht helfen kann.
Wenn man dem Armenwesen steuern will, so muß man nicht
der Liederlichkeit und der Schlechtigkeit Vorschub thun, sondern
man muß die braven, die arbeitsamen, die ehrlichen Leute
schützen. Tit., wenn einmal der Zeitpunkt da ist, wo das Ar-
menwesin hier behandelt werden soll, dann will ich auspacken,
daß es kein Ende hat; setzt aber ist nicht der Ort, sondern eS

handelt sich, wie ich den Antrag deS Herrn Tschabold verstanden

habe, darum, ob man den Ansatz von Fr. 11,000 fürdieLand-
sassen und Erziehungsanstalten auf Fr. 30,000 erheben und
denselben auch für die Ermunterung von bereits bestehenden
oder noch zu gründenden Armenerziehungsanstalten ausdehnen
will. Dieser Erhöhung und Erweiterung des Ansatzes muß ich
beistimmen, und ich sehe nicht ein, wie auf diese Weise
Begehrlichkeiten erweckt werden sollen. Die Beisteuern werden
hier nicht direkt den Armen ausgetheilt, denn dieß wäre nicht
viel werth, sondern es werden damit Anstalten unterstützt,
welche von gemeinnützigen Männern mit eigenen großen Opfern
im Interesse der ganzen Bevölkerung gegründet und erdalten
werden. Es ist auch nicht gesagt, daß solche Anstalten stets
eine Unterstützung nöthig haben werden. Ich verweise hier auf
die Battwylanstalt, welche Anfangs mit vielen Mühe» zu kämpfen

hatte, nun aber bald aus einem Punkte sich befindet, wo
sie sich aus eigenen Kräften und ohne fernere Beisteuer erhalten,

und wo man das, was man ihr bisher gegeben hat, aus
andere ähnliche Anstalten verwenden kann. ES ist gewiß
nothwendig, daß man dem umsichgreifenden Armenübel zu Leibe
geht, sonst werden »ach und nach auch die Reichen arm, und dann
ist dem Uebel kaum mehr zu helfen. Wenn dann u, der nächsten

Hornungsitzung wirklich umfassende Anträge über das Armenwesen

hier vorgelegt werden, so ist mit der deutigen Erheblicherklärung

des von Herrn Tschabold gestellten Antrages nicht
vorgegriffen, und eS hat sich der Große Rath aus keinerlei

Weise die Hände gebunden. Ich stimme dazu, daß der Antrag
jetzt erheblich erklärt und in der nächsten Hornungsitzung darüber
entschieden werde.

von Graffenried. Es scheint mir, die Versammlung
sei verschiedener Ansicht, wie der Antrag des Herrn Tschabold
zu verstehen sei, ob er eine Erhöhung des bereits sür die Landsassen

angesetzten Kredites von Fr. 11,000 auf Fr. 30,000
dezwecke, oder ob er über die Fr. 11,000 hinaus einen ganz
neuen Kredit von Fr. 30,000 verlange. Ebenso ist man
verschiedener Ansicht, ob über den Antrag deute sogleich definitiv
entschieden, oder derselbe nur erheblich erklärt und in einer
spätern Sitzung endlich berathen werden solle. Der Herr
Landammann wird zwar bei der Abstimmung die Sache so

einrichten, wie eS sein soll; es wäre indessen dennoch gut, wenn
die Versammlung darüber im Klaren wäre, und nicht über
Sachen debattirt würde, welche hier nicht in Berathung liegen.
Ich möchte jedenfalls einem spätern Beschlusse nicht vorgreifen
und glaube, daß, wenn deute eingetreten würde, man leicht einem
spätern Beschlusse vorgreisen könnte. AuS diesem Grunde will
ich warten, bis daß der besprochene Anzug hier behandelt wird.

Rie der wünscht, daß der Antrag des Herrn Tschabold
weder in den Hornung, noch in den April geschickt werde, und
trägt dahin an, daß man heute darüber entscheide.

Tschabold erklärt seinen Antrag dahin, daß nicht ein
neuer Kredit von Fr. 30,000, sondern nur die Erhöhung des
bereits für die Landsaßen vorhandenen von Fr. 11,000 auf
Fr. 30,000 und die Ausdehnung desselben aus übrige
Armenerziehungsanstalten verstanden sei.

von Zenner, Regierungsratd, als Berichterstatter des

Finanzdepartements. Der Gegenstand der bisherigen weitläufigen

Erörterung liegt weniger in der Aufgabe des Finanz-, als
eines andern Departements. Zch will indessen so kurz alS möglich

darüber rapportircn. Der vom Regierungsrath angenom-
mene Grundsatz, betreffend die Büdgetansätze, geht dahin, daß
diese nicht fingirte Ansätze seien, sondern daß das Büdget nur
solche enthalten soll, welche sich auf ergangene Beschlüsse und
Dekrete stützen. Es sind daher hier im Budget keine andern
Summen enthalten, als solche, welche bereirS auf die eine oder
andere Weise dekretirt worden sind. Meiner Ansicht nach wäre
daher nichts Anderes zu thun, als sämmtliche Büdgetansätze zu
genehmigen, sich aber vorzubehalten, sei es jetzt, oder im Lause
des nächsten Jahres, diejenigen Beschlüsse zu fassen, welche der
hohen Versammlung zweckmäßig erscheinen, und welche eine

Erhöhung ober Verminderung des BüdgetS zum Gegenstände
haben. Durch die Annahme des Büdg ts, so wie es vorliegt,
greift der Große Rath aus keine Weise spätern Beschlüssen vor,
und es kann derselbe fernerhin noch beschließen, was ihm
angemessen scheint. Einen Kredit aber erheblich erklären, hätte zur
Folge, daß das Büdget nicht definitiv abgeschlossen werden könnte,
als biS über denselben auf eine oder andere Weise definitiv
beschlossen worden ist, und das wäre unzweckmäßig, um so mehr,
als auch bei definitiver Abschließung des Budgets dem Großen
Rathe auf keinerlei Weise vorgegriffen wird, zu jeder Zeit das
Büdget noch mehr zu belasten; ich möchte daher Sie ersuche»,
eine bestimmte Summe hier aufzunehmen, oder dann zu abstra-
hiren. Vor Allem auS maß ich hier eine Behauptung geradezu
in Abrede stellen, nämlich diejenige, daß die Regierung für das

Armenwesen nichts thue. Wenn wir daS Büdget durchgehen,
so finden wir unter der Rubrik „ Departement des Innern" 5mh

Nr. 2 für das Armenwesen eine Summe von Fr. 133,300
ausgesetzt, worunter für die Landsaßen, w iche alS Staats
gememde zu betrachten sind, Fr. 33.830. D>e Landsaßen fallen
keiner andern Gemeinde an, es fällt daher dem Staate die

ze>.ige Unterdaltungspfl-cht auf, welche sonst andern Gemeinden

in Betreff ihrer Armen auffällt. Eme fernere Summe, welche

man nicht sehen will, die dennoch aber existirt und meiner An

stcht nach eine reine Verschwendung ist, ist diejenige von Fr.
32,000 für Pfründen und Spenden aus Klvsterschaffnereien.

Es ist dieß gewiß die unzweckmäßigste Verwendung von Staats
geldern, indem sie nur einzelnen Personen und einzelnen Oert-
lichkeiten, ohne besondern Nutzen, zu gute kommt, während

meiner Ansicht nach das ganze Lmd darauf Anspruch hat und
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dieses Geld viel zweckmäßiger verwendet werden könnte. Eine.fer-
nere Summe beträgt Fr. 56,459 fur direkte Armenuntersiützungen
und Holzsteuern, für welche letztern Fr. 44,909 ausgesetzt sind.
Es ist diese letztere Summe gerade für die Hälfte zu niedrig,
denn die Holzspcnden haben, gering angeschlagen, wenigstens
einen Werth von Fr. 89,999. AUeS dieses zahlt nun der Staat,
und dennoch wird behauptet, er thue nichts. Freilich muß ich

beistimmen, daß der Staat im Verhältniß zu den großen Summen,

welche hier ausgesetzt sind, wenig verrichtet und durch
eine zweckmäßigere Verwendung weitaus mehr nützen könnte,
und Das führt mich zu dem Schlüsse, daß ein Armengesetz und
eine Organisation des ganzen ArmenwesenS dringendes Bedürfniß

ist, indem alle diese direkten Steuern und Eeldverwendungen
Abusen find, welche nicht nur nichts nützen, sondern gerade
dazu dienen, die Leute faul und arbeitsscheu zu machen. Ich
bin daher mit dem Antrage der Staatswirthschastskommission
durchaus einverstanden, und es wünscht Niemand mehr als ich,
daß diese großen, jetzt unnütz verschwendeten Summen auf eine
bessere Weise angewandt werden. Zch will mir noch einige
spezielle und allgemeine Bemerkungen erlauben. Die spezielle
Bemerkung geht dahin. Man fordert Geld für einen Zweck, der
noch nicht bestimmt ist; davor muß ich warnen, denn es ist
nichts gefährlicher als eine Maßregel, wo die Exekution auf
reiner Willkühr ruht. Wenn Sie Geld geben wollen, so geben
Sie zu gleicher Zeit den Zweck an, zu welchem dasselbe, und
die Manier, wie dasselbe verwendet werden soll. Zch habe
nichts dawider, wenn Sie Summen dekretiren, und es ist inir
gleich, ob Sie 19-, 20- oder 39,099 Franken geben wollen,
aber dawider hab' ich etwas, daß Sie den Regierungsrath in
Verlegenheit setzen, zu was er das Geld ausgeben und wie viel
er im gegebenen Falle sprechen soll, wo er helfen, und wo er
abweisen soll; sonst wird eine große Summe verwendet, und
Niemand wird damit zufrieden gestellt. Zch bin gar sehr für
die Verwendung der Staatsgelder und will das Geld nicht in
der Kasse rosten lassen, sondern wünsche, daß dasselbe unter die
Leute komme, aber nur, wenn damit einem wirklichen Bedürfnisse

abgeholfen wird. Es gibt nun Bedürfnisse verschiedener
Art, es gibt Privatbedürfnisse, Eemeindsbedürfnisse, Bedürfnisse

einzelner Landestheile und des ganzen Landes. Die Privat-
dedürfnisse sollen durch die Privaten, die Gemeindsbetürsnisse
durch die Gemeinden bestritten, und nur da die Staatskasse in
Anspruch genommen werden, wo einem mehr oder weniger
allgemeinen Bedürfnisse abgeholfen werden soll. Dazu ist die Staatskasse

vorhanden. Nun ein allgemeiner Punkt. Die Armenunter-
ftützungSpflicht ist keine rechtliche Pflicht, sondern eine moralische;
wollen Sie andere Pflichten aufstellen, so muß dieß auf dem
Polizeiwege geschehen. Wann Sie aber Solches wollen, so ist eine
allgemeine Organisation nothwendig; eS scheint mir aber nichts
gefährlicher, als dem Armen ein Recht zu geben auf den
Geldbeutel anderer Personen, — demselben ein Recht zu geben, von
diesen Unterstützung zu verlangen, daß er sie dazu zwingen darf,
ihn zu unterstützen und zu erhalten, wenn er durch liederliches
Leben sein Geld verschwendet bat. DaS ist ein Krebsschaden,
welcher durch eine ganz neue Legislation gehoben werden muß.
Zch bin überzeugt, daß, wenn einmal ein solches Gesetz hieder
kommen wird, an demselben viel auszusetzen ist, und daß es
manchesmal zurückgesandt werden wird. Aber wenn Sie es
auch zehnmal zurücksenden, so ist cS Pflicht der vorberathenden
Behörde, daß sie sich die Mühe nicht verdrießen läßt, zum
eilftenmal eS wieder herzubringen; denn es gibt wohl wenig
Arbeiten, welche gründlicher behandelt werden müssen, als das
Armenwesen. Eine halbe Maßrege! wird stets schaden, während
eine gründliche Arbeit mit verhältnißmäßig wenig Auswand viel
Gutes leisten wird. Zch bin daher der Meinung, daß vorerst die
Organisation und erst nachher die Summe bestimmt werde; vorher
Summen zu bestimmen, ist unzweckmäßig, und erweckt nur
Begehrlichkeiten. Zch stimme daher gegen flen 'Antrag des Herrn
Tschabold, und für denjenigen der Staatswirthschastskommission,
welcher letztere nicht nur erheblich zu erklären, sondern definitiv
zu erkennen ist. Es ist bemühend, daß man bis aus den
heutigen Tag noch zu keiner ordentlichen Arbeit über das Armenwesen

gelangt ist. Sie, Tit., haben die Gewalt in Händen,
den RegierungSrath zu zwingen, Ihnen eine solch? vorzulegen;
machen Sie davon Gebrauch.

Rickli, als Berichterstatter der Staatswirthschastskommission.

Der Antrag der Staatswirthschastskommission ist nicht
angegriffen, sondern nur von Herrn Regierungsralh Zaggi,
älter, ein Zusatz vorgeschlagen worden, m dem Sinne, daß
sich der Entwurf nicht nur über daS Armenwesen, sondern
auch über die dazu erforderlichen HülssgneUen erstrecke. Gegen
diese Modifikation habe ich nichts einzuwenden. Ueber die
Kreditvermehrung selbst trete ich nicht ein, da ich als Berichterstatter
der Staatswirthschastskommission dazu keinen Austrag habe.

Herr Vizelandammann bemerkt, daß der Antrag des

Herrn Amman nicht hieher gehöre, indem er erst bei der
Rubrik „Sanitätsanstalten" behandelt werden könne; er wolle ihn
jedoch als gestellt annehmen, und am geeigneten Orte wieder
aufnehmen.

Mützenberg zieht seinen Antrag zurück und schließt sich

demjenigen des Herrn Tschabold an.

A b st i m m u n g.

1) Für die Genehmigung der Ansätze mit Vor¬
behalt der Abstimmung über die Erheblichkeit

der weitern Anträge Handmehr.
2) Für Erheblichkeit des Antrags der Staats¬

wirthschastskommission
3) Für Erweiterung des Antrages der Staats¬

wirthschastskommission, daß der Gesetzesentwurf

auch auf die für das Armenwesen
nöthigen Hülfsquellen sich erstrecke

4) Für Erheblichkeit des Antrages, betreffend
die Erweiterung des Artikels für die

Landsaßenerziehungsanstalten und für
die Erhöhung des dießörtigen Gesammtansatzes

auf Fr. 39,909 .72 Stimmen.
Gegen die Erheblichkeit dieses Anzuges 52 „

3. Pensionen (Fr. 11,434

Durch's Handmehr genehmigt.

4. Sa n i tä tS a n sta l te n (Fr. 31,499).

Der Herr Vizelandammann bemerkt, daß er letzt den

Antrag des Herrn Ammann, betreffend die Vermehrung des
Kredits für die Nothfallstuben von Fr. 12,999 aus Fr. 15,999
wieder ausnehme.

T scharn er, Regierungsralh, stimmt dem Antrage des

Herrn Ammann bei, indem die Nothfallstuben sich für das Land
als sehr wohlthätig ausgewiesen haben.

Rosselet bemerkt bezüglich auf den Antrag des Herrn
Ammann, durch den Beschluß des Großen Raths vom 3. Juli
1835 sei der Kredit für die Nothfallstuben auf Fr. 19,999
bestimmt, im Büdget seien nun Fr. 12,999 vorgeschlagen, also
Fr. 2999 mehr als durch den erwähnten Beschluß bestimmt
sei; es könne nun hier über die Erhöhung des Kredites wegen
des vorhandenen Großrathsbeschlusses nicht definitiv erkannt,
sondern nur die Erheblichkeit ausgesprochen werden.

Dr. Schneider, Regierungsrath. Wie ich soeben
bemerke, steht in einigen Eremplaren deS Budgets nur Fr. 10,999
statt Fr. 12,099; es ist dieß ein Druckfehler, indem der Ansatz
Fr. 12,999 betragen soll. Die Bemerkung des Herrn
Standesbuchhalters ist richtig, indem der Große Rath nur Fr. 19,999
für die Nothfallstuben im Jahr 1835 erkannt hat. DaS
Departement des Innern hat sich jedoch überzeugen müssen, daß
diese Summe für die vorhandenen Bedürfnisse nicht ausreiche,
indem neue Nothfallstuben in mehreren Landestheilen gewünscht
und auch wirklich nothwendig sind. Es wird daher nächstens
ein neuer Dekretsentwurs vorgelegt werden, welcher nicht nur
Fr. 12,999, sondern Fr. 16,999 bis Fr. 18,999 für diesen
Zweck verlangen wird. Zch habe also nichts dagegen, wenn Sie
den Ansatz auf Fr. 15,999 erhöhen.



von Ienner, Regierungsrath, als Berichterstatter des
Finanzdepartements. Ich bin zwar da, um die Ansätze deS

Budgets, so wie sie vorgeschlagen sind, zu vertheidigen. Indessen
glaube ich, da keiner meiner Herren Kollegen eine Bemerkung
gegc» die Büdgeterhöhung gemacht hat, und ich die Nothfall-
siuden als eines der notvwendigsten Institute ansehe, fur die
Erhöhung des BüdgetansatzeS auf Fr. 15,000 stimmen zu
sollen.

Durchs Handmehr wird die Erhöhung deS Kredites für
die Nothsallstuben von Fr. 12,000 auf Fr. 15,000 genehmigt.

5. Handel und Industrie: (Fr. 4000.)

von Ienner, RegierungSrath, als Berichterstatter des
Finanzdepartements. Ich weiß, daß hier ein Antrag der StaatS-
wirlhschastskommission auf Wiedereinführung der Hanf- und
Flachsprämien kommen wird. Im Jahr 1842 wurden sie
abgeschafft, weil die langzährigen Versuche mißlangen. Ich will an
Ihre Erfahrung appelliren, ob sie dieselben wieder beschließen
wollen oder nicht.

Rickli, Berichterstatter der Staatswirthschaftskommis-
sion, wiederholt den Antrag, es möchte der Regierungsrath
beauftragt werden, zu untersuchen und Bericht zu erstatten, ob
nicht die Prämien für den Hanf- und Flachsbau wieder
einzuführen seien.

Knechtenhofer, Oberstlieutenant. Es ist nicht zu leugnen,

daß die Leinwandfabrikation, sowie der Hanf- und Flachsbau,

seit einigen Iahren bedeutend abgenommen haben,
hauptsächlich wegen der großen Konkurrenz, welche dieser Industriezweig
von Seite deS Auslandes, und namentlich von Irland, auszuhalten

hat. Es ist gegenwärtig unter der Hanf- und
Flachsspinnerei eine gewaltige Revolution, indem man anfängt, den
Flachs nicht mehr von freier Hand, sondern vermittelst Maschinen
zu spinnen. Unser Kanton wurde infolge dieser mechanischen
Flachsspinnereien beinahe ganz mit englischen Fabrikaten
überschwemmt, und eâ war zu befürchten, daß, wenn nicht ähnliche
Institute in unserm Lande errichtet würden, dieser Industriezweig

bei uns ganz verschwinden werde. Es hat sich nun in
Burgdorf eine mechanische Spinnerei etablirt, welche ziemlich
reüssirt, aber lange nicht hinlänglich Flachs auS dem eigenen
Lande ziehen kann, sondern jährlich über Fr. 100,000 für
denselben in'S Ausland, namentlich nach den Niederlanden schickt.
Wenn man es nun in unserm Lande vermittelst einer kleinen
Summe von 4000 bis 5000 Franken dahin bringen könnte, daß
diese Fr. 100,000 im Lande blieben, so wäre dieß jedenfalls
schon ein großer Gewinnst, und ich stimme daher dafür, daß
die Flachs- und Hanfprämien wieder eingeführt werden.

von Tavel, Schultheiß, entschuldigt sich, daß der seiner
Zeit erheblich erklärte Anzug in Betreff der Wiedereinführung
der Flachsprämien nicht schon vor den Großen Rath gebracht
worden sei, indem er übersehen habe, daß die Sache wieder
vor Großen Rath hätte gebracht werden sollen. ES werde
indessen dieses Uederfthcn in der nächsten Hornungsttzung des
Großen Raths nachgeholt werden. Er stimme unterdessen für
die Erheblichkeit des Antrags.

I. Schnell. Ich fürchte, daß in der Hornungsitzung statt
eines Ansatzes für die Aufmunterung des Flachs- und Hanfbaues

wieder eine Entschuldigung kommen werde, deßhalb ich
den Antrag stelle, daß schon jetzt eine Summe in daS Büdget
aufgenommen werde. Die Summe von Fr. 5000 ist so minim
in Vergleich mit den übrigen StaatSausgaben und im Vergleich
mit dem Nutzen, welchen dieselbe gewähren kann, daß ich nicht
begreife, wie man gegen deren Ausnahme Bedenken haben kann.
Durch die Hebung der Leinwandfabrikation wird einer Menge
arbeitsdienender Leute Verdienst und Brod gegeben, und ich
helfe gar gerne diele unterstützen, wogegen ich dann ebensogut
dazu stimme, die Liederlichen und Nichtsnutzigen zu entfernen.

Buch er, Oberstlieutenant. Auch ich trage auf
Wiedereinführung der Hanf- und Flachspramien an. Der Regierungs-

rath hat seiner Zeit nur mit ganz kleiner Mehrheit beschlossen,
in die Wiedereinführung nicht einzutreten, und das Departement
des Innern beauftragt, ein Gutachten in diesem Sinne zu
machen. Die Motive, welche ihn zu einem solchen Beschlusse
bewogen haben, kenne ich nicht. Ich halte indessen dafür, die
Ersahrungen, welche man gemacht habe, seien nicht unbefriedigend
gewesen. Dafür mag schon der Umstand zeugen, daß in den
ersten Iahren die Hanf- und Flachsprämien eine Summe von
nicht mehr als Fr. 500 bis 400 erforderten, während in den
letzten Iahren mehr alâ Fr. 5000 dafür ausgegeben wurden;
dieß zeugt wenigstens für eine Vermehrung der Produktion.
Ich hatte auch die Ehre, unter den Experten für die Austheilung

der Prämien zu sein, und da kann ich Ihnen versichern,
daß uns Proben von FlachS vor Augen gekommen find, welche

an Gleichförmigkeit und Feinheit und überhaupt an guter
Qualität von den besten Produkten der Niederlande nicht
übertroffen wurden. Ich stimme daher zur Wiedereinführung der
Flachsprämien.

von Tillier, RegierungSrath. Es lohnt sich wohl der
Mühe, auch die andere Seite hervorzuheben, welche den
Regierungsrath bewogen hat, von der Wiedereinführung der Flachs-
prämien zu abstrahiren, um so mehr, als bis jetzt Niemand
daS Wort ergriffen hat, um den Beschluß des Regierungsraths
zu vertheidigen. Es ist wohl wahr, daß Fr. 4000 sehr wenig
sind, wenn damit etwas Nützliches erzweckt werden kann, es ist
aber eben so wahr, daß diese Summe zu viel ist, wenn die Ausgabe

nicht nützlich ist und vielleicht gerade den entgegengesetzten
Zweck erreicht. Es ist von einem Manne, welcher die Industrie-
Verhältnisse besser kennt als ich, der Nutzen hervorgehoben worden,

welchen die mechanische Flachsspinnerei und die Aufmunterung

der Flachskultur unserm Lande gewähren kann. Aber
ich weiß denn doch nicht, ob sich die Sache wirklich dem also
verhält. Die großen Fabriken haben den Vortheil, daß sie den

Stoff billiger liefern, als es durch der Hände Arbeit geschehen

kann, sie haben aber auch den Nachtheil, daß sich einige wenige
Leute auf Unkosten einer Menge anderer bereichern, daß der
Arbeitslohn heradgedrückt wird, und daß die arbeitölustigen
Armen, namentlich des weiblichen Geschlechts, nicht mehr im
Stande sind, sich auf eine ordentliche Weise durchzuschlagen.
Ich glaube nicht, daß eS im Interesse einer Regierung liegt,
einen Industriezweig zu unterstützen, welcher in einem Lande
nicht heimisch werden, sondern nur künstlich bestehen kann.
Anders verhält eS sich mit der Pferde- und Viehzucht. Diese
sind natürliche Produkte unseres Landes, sie stehen im nahen
Zusammenhang mit dem Ackerbau, und je mehr und je besseres

hier gezogen wird, desto mehr wird sich der Wohlstand
unseres Landes heben. Wer die großen Ebenen Belgiens
durchfahren un- dort gesehen hat, in welch großem Maßstabe die

Flachskultur daselbst getrieben wird, der wird sich leicht die

Ueberzeugung verschafft haben, daß auch bei der größten
Aufmunterung, welche man diesem Industriezweige in unserm Lande

gewährt, niemals eine Konkurrenz existiren kann. Es liegt nicht
in den Grundsätzen der Nationalökonomie, einen Kulturzweig
zu forciren, der mit der Beschaffenheit des Landes im Widerspruche

steht. Indessen kann ich auch zur Erheblichkeit des von
der StaatswirthschaftSkommission gestellten Antrages stimmen,
eS ist derselbe nur eine Mahnung, und der Regierungsrath soll
derselben Rechnung tragen.

Tschabold. Mir scheint die Sache so natürlich, daß

nichts natürlicher sein kann. Wenn durch die Aufmunterung
des Flachsbaues derselbe dahin gebracht werden kann, daß wir
für den Bedarf unseres Landes Flachs genug produziren
können, so daß man keinen ausländischen medr bedarf, so gewinnen
wir dasjenige Geld, welches gegenwärtig für diese Waare in's
Ausland geht. Wir gewinnen daher die Fr. 100,000, von
denen vorhin Erwähnung geschah. Ebenso sehe ich nicht ein, wie

durch Beförderung des Flachsbaues und Einführung der

Spinnereien der Verdienst herabgedrückt wird, Beides gibt den Leuten

zu verdienen, und überdieß werden die Weber, je mehr Flachs

produzirt und gesponnen wird, auch desto mehr zu verdienen

haben. Ich stimme daher für Wiedereinführung der

Flachsprämien; wenn dieselben beträchtlich genug sind, so kann da

durch eine Konkurrenz mit dem Auslande möglich werden,



indem durch die Prämien selbst dem Produzenten bereits
ein Theil seiner Produktionskosten bezahlt, und er so in Stand
gestellt wird, seine Produkte eben so billig, oder vielleicht noch

billiger zu geben, als dieselben aus dem Auslande bezogen
werten.

von Jen ner, Regierungsrath, als Berichterstatter des

Finanzdepartements, stimmt ebenfalls zum Antrage der Staats-
wirtkschaftskommission, indem es nichts als Vergeßlichkeit sei,
daß bis setzt der RegierungSrath über den Anzug, betreffend die
Wiedereinführung der Flachsprämien, nicht rapportirt habe.
Jedenfalls babe der Große Rath die Streichung der Flachsprämien
aus dem Budget stillschweigend genehmigt, indem im vorigen
Jahre dafür nichts aufgenommen ward und Niemand dagegen
Reklamationen erhob. WaS die Sache selbst betrifft, nämlich
ob die Austheilung von Flachsprämien zweckmäßig sei oder nicht,
so kann man da verschiedener Ansicht sein. Ich wenigstens möchte
das von Herrn Tschabold aufgestellte Argument nicht
unterschreiben. Ob das Geld aus dem Lande geht oder nicht, das
hat nichts zu sagen, wenn damit bessere und wohlfeilere Waare
erhältlich ist. Es gibt Produkte, welche an dem einen Orte
gut fortkommen und am andern nicht. Ist es nun nicht
unzweckmäßig, wenn die Regierung durch Prämien emen Kultur-
zweig zu beben sucht, der auch mit dem beßten Willen, mit dem
größten Fleiße niemals blühen und niemals auf eine Stufe
gebracht werden kann, wie in andern Ländern, wo tue Terrain-
und andern Verhältnisse viel günstiger finds Aus tannigem
Holze kann man nun einmal keine eichenen Laden machen, und
Sie mögen für den Leinbau noch so hohe Prämien aussetzen, so erstehen

dennoch keine französischen und keine spanischen Leinen. Die
Engländer und andere handeltreibenden Völker verstehen sich auf
die Sache ganz gut, fie holen die Produkte da, wo fie am beßten
gerathen, und verarbeiten sie im eigenen Lande. Es kömmt ihnen
kein Sinn daran, durch hohe Prämien einen Kulturzweig zu
beben, der wegen des Klimats und der Veschaffenkeits des
Bodens im eigenen Lande niemals eine hohe Stufe erreichen kann.
Darum wird der Tabak in Amerika, die Weine in Spanien
und Frankreich u. f. w. und die Baumwolle da geholt, wo
dieselbe am beßten wächst. Es ist sehr unklug, einen Industriezweig

künstlich zu heben, indem auf diese Weise eine Menge
Geld und andere Kräfte verschwendet werden, während, wenn
man diese auf naturgemäße Produkte verwendet, sie doppelt
mehr eintragen, als für andere Produkte >n'S Ausland gehe.
Ich stimme indessen zum Antrag der Staatswuthschaftskom-
mission.

Herr Vizelandammann, um seine Meinung gefragt.
Auch ich theile die Meinung, daß dadurch, daß man sagt, es
gehe so und so viel Geld für diese oder jene Waare ins
Ausland, der Satz noch nicht richtig sei, man solle durch künstliche Mittel
dahin wirken, daß diese Waaren im eigenen Lande produzirt
werden sollen. Das auffallendste Beispiel, wie unrichtig dieß
Räsonnement ist, hat uns Frankreich zu den Zeiten der Revolution

gegeben, wo man berechnete, wie viel Geld für Getreide
ins Ausland gehe, und wo dann beschlossen wurde, es solle
dieses Geld im Lande behalten und dafür der Getreidebau auf
eine höhere Stufe gebracht werden. Man fand aber später',
daß eine solche Maxime durchaus unrichtig ist, indem eine
Menge Land zum Getreidebau verwendet wurde, welches dazu
nicht geeignet war, und welches als Wiesenland einen Werth
einbrachte, mit welchem man das Dreifache an Getreide hätte
kaufen können. Ich bin daher sehr dagegen, daß man einen
Kulturzweig durch Prämien aufmuntere, welcher nicht in der
Natur unseres Bodens liegt. Es entsteht aber hier eine
andere Frage, nämlich die: ist wirklich ein Theil unsers Bodens
so beschaffen, daß nicht mit eben so gutem Erfolg alö anderwärts

auf demselben der Flachsbau betrieben werden könne?
und muß diese Frage verneint werden, so ist jede Ausgabe,
mag sie auch noch so klein sein, alö weggeworfen zu betrachten;
muß aber die Frage bejahend beantwortet werden, und wird
der Boden als zum Flachsbau geeignet befunden, so "ist es am
Orte, einem Industriezweige, welcher durch besondere Verhält-
msse gegenüber dem Auslande gedrückt ist, unter die Arme zu
greifen und ihn so lange zu unterstützen, bis er sich mit der
Zeit selbstständig mit Erfolg erhalten kann und keinerlei Unter¬

stützung bedarf. Ich habe nun die Ansicht, daß der Flachsbau
in unserem Lande gedeihen wird, und daß es besondern,
unnatürlichen Verhältnissen zuzuschreiben ist, wenn er bis jetzt nicht
geblüht bat. Die Flachskultur ist keine leichte, sie muß, um
rentabel zu werden, erlernt und mit besonderer Sorgfalt
gepflegt werden; damit nun die Leute durch Schwierigkeiten nicht
abgeschreckt und mutklvs werden, muß man sie aufmuntern,
und dazu dienen die Prämien am besten. Wenn die Leute dann
durch die ihnen von der Regierung zu Theil gewordene
Aufmunterung die Ueberzeugung erhalten, daß der Flachsbau ihnen
eben so großen, oder vielleicht noch größern Nutzen abwirft,
als andere Produkte, welche sie bisher gezogen haben, dann
werden sie auch ohne Unterstützung fortfahren, denselben zu
betreiben, der Zweck der Unterstützung ist erreicht, und das Land
erhält einen Industriezweig mehr, als es vorher hatte, und in
diesem Falle ist es dann wirklich ein Gewinn, wenn die
Hunderttausende von Franken, welche früher dafür ins Ausland
gingen, nun im Lande bleiben. Ich stimme daher zum Antrage
der Staatswirthschaftskommlssion.

Durch's Handmehr genehmigt.

6. Viehzucht: (Fr. 19,150.)

Knechten hofer, Oberstlieut. Ich habe im vorigen
Jahre den Antrag gestellt, daß der Ansatz für Hornviehprämien
von Fr. 8999 auf Fr. 19,999 erhoben werde, ohne mit diesem
Antrage zu reusstren. Indessen glaube ich, im Interesse deS

wichtigsten Theils unserer Produktion den nämlichen Antrag
nochmals stellen zu sollen. Die Hornviehzucht und die
Aufmunterung derselben durch Prämien ist wichtiger als man glaubt,
und ich danke dem Herrn RegierungSrath von Tillier, welcher
so eben über diesen Gegenstand sehr wahre Worte gesprochen
hat. Wenn man die Ausführung von Vieh aus dem Ober-
und Niedersimmentdal, Saanen, Frutigen, in Betracht zieht,
und berechnet, wie viel Geld durch dieselbe ins Land gebracht
wird, so kann wohl Niemand in Abrede stellen, daß die Viehzucht

den ersten Rang hat, und derselben von Seite der
Regierung die größte Aufmerksamkeit geschenkt werden soll. Nach
einer oberflächlichen Berechnung, welche ich in letzterer Zeit
gemacht habe, werden aus diesen Gegenden alljährlich 19 bis
I?,999 Stück Vieh ins Ausland verkauft. Schlägt man den

Ankaufspreis eineö jeden Stücks durchschnittlich auf 8 Dublonen
an, so stellt dieß eine Summe heraus von ungefähr anderthalb
Millionen Schweizerfranken, welche vom Auslande in den Kanton

gebracht wird. Es haben nun die Viehprämien nicht nur
den Vortheil, daß die Leute aufgemuntert werden, überhaupt
Vieh zu ziehen, sondern sie haben den noch größern Vortheil,
daß die Leute dadurch erfahren können, was für einen Schlag
von Vieh, von welcher Farbe und von welcher Gestalt sie ziehen
sollen. In Frankreich und England hat man die Wichtigkeit
der Viehzucht längst anerkannt, und es werden auf deren
Beförderung sehr hohe Prämien gesetzt, wödurch namentlich in
England die Viehzucht auf die höchste Vollkommenheit getrieben
worden ist. Es hat die Viehzucht nicht nur den unmittelbaren
Vortheil, daß dadurch Geld,ns Land gebracht wird, sondern
sie gewährt überdieß eben so große mittelbare Vortheile, daß, je
höher dieselbe gesteigert wird, der Landbau in eben so großem
Maße zunimmt. Wir haben nun Landesgegenden, welche
ebensogut geeignet sind, schönes Vieh zu produziren, wie das Sim-
mentbal, Saanen - und Frutigland. Dahin gehört namentlich
das Amt Jnterlaken und Oberhasle. Zwar bat das Oberhasle
einen ganz eigenthümlichen Viehschlag; es ist indessen möglich,
denselben auf eine Weise zu vervollkommnen, daß er ebenfalls
Gegenstand des Handels wird, und wenn man diese beiden Lan-
desqegenden durch Prämien aufmuntert, so wird das gewiß gute
Früchte bringen. Ich trage daher auf Erhöhung der Viehprämien

auf Fr. 19,999 an und ersuche den Herrn Finanzminister,
seine milde Hand aufzuthun und diese Erhöhung gestatten zu
wollen.

Imobersteg. Vor einem Jahre haben Sie, Tit., die

Prämien für die Pferdezucht auf Fr. 19,999 erhöht; warum
sollte man nicht auch diejenige für die Viehzucht auf die nämliche
Summe erhöhen, da ja doch die Viehzucht ebenso wichtig, wenn



nicht wichtiger ist, als die Pferdezucht. Man muß es selbst
erfahren haben, welchen wohlthätigen Einfluß die Prämien haben,
wie derjenige, welcher wegen schönem Vieh eine Prämie erhalten
hat, im ganzen Lande bekannt wird, wie die Leute an Markttagen

hingehen und das gezeichnete Stück betrachten, und wie
alles dieß auch Andere anspornt, Aehnliches oder noch Besseres
zu leisten. Ich stimme daher gar gerne zu einer Erhöhung,
es kann dieselbe um so wohlthätiger sein, als die Viehschauen
vermehrt und dadurch auch andere LandcStheile aufgemuntert
werden können.

Jaggi, Regierungsrath, älter. Die Viehprämien wirken
weniger durch ihren Werth als durch die Auszeichnung, welche
demjenigen zu Theil wird, dessen Stück Vieh gezeichnet wird.
Es haben aber die Viehprämien noch einen andern Vortheil,
daß sie unsern Märkten im Auslande Kredit verschaffen. Die
Viehhändler wissen gar gut, ob und waS die Regierung für die

Aufmunterung der Viehzucht thut, und da wo die meisten Prämien

vertheilt werden, dahin gehen sie auch, um ihr Vieh zu
kaufen. Ich stimme zu der beantragten Erhöhung.

von Er lach. Dem biSker Gesagten möchte ich beifügen,
daß gegenwärtig im alten Kanton 9 Viehschauen existiren,
während im Jura nur eine einzige, nämlich in Freidergen.
Es ist nun Freidergen von den übrigen viehzuchtlreidenden
Gegenden des Leberdergs zu entfernt, als daß die Viehschau
daselbst so zahlreich besucht werden könnte, wie es sein sollte.
Die Erhöhung des Ansatzes für Viedzuchtprämien wäre daher
ganz gut dafür zu verwenden, daß z. B. in Delsberg, wo der
Boden durchaus für Viehzucht geeignet ist, und die Leute für
deren Betreibung empfänglich sind, eine neue Viehschau etablirt
würde. Der Kredit würde dazu mehr als hinreichen.

Ei ma na wünscht eine Erhöhung, und nicht eine
Vermehrung der Viehprämien.

von Jenner, Regierungsrath, als Berichterstatter des

Finanzdepartements. 2m vorjährigen Budget waren Fr. 5590
für Viehprämien angesetzt. Das Departement des Innern
schlug für 1845 eine Erhöhung von Fr. 2999 vor, mit welchen
dann zwei neue Viehschauen im Kanton hätten etablirt werden
sollen. Das Finanzdepartement glaubte nicht, gegen diese
Erhöhung opponiren zu sollen, indem es die Ueberzeugung hatte,
daß der Große Rath dafür gestimmt wäre. Jetzt aber will man
mit einem Mal von dem vorjährigen Ansatz von Fr. 5599 auf
Fr. 19,999 springen, also beinahe auf das Doppelte. Das
scheint mir denn doch ein etwas zu großer Sprung, und ich

glaube, man solle sich mit einer Erhöhung von Fr. 2999
begnügen, indem damit ganz gut zwei neue Viehschauen
eingerichtet werden können. Ich möchte daher beim Büdgetansatz
bleiben, und damit im nächsten Jahre einen Versuch machen.

Abstimmung.
1) Für den Büdgetansatz, wie er vorgeschlagen 9 Stimmen.

Für Erhöhung deS Ansatzes von Fr. 7159
auf Fr. 19,999 gr. Mehrheit.

2) Für die Erheblichkeit des Antrages, in Dels¬
berg eine neue Viehschau zu errichten Handmehr.

.5) Für die Erheblichkeit des Antrages, die Prä¬
mien zu erhöhen, statt zu vermehren Handmehr.

k Zustizdepartement: (Fr. 252,498,)
1. Verwaltungs- und Kanzleikosten: (Fr. 11,999.)
2. Für Arbeiten im Fache der Gesetzgebung: (Fr. 4999.)
3. Departementalkassa: (Fr. 49,499.)

Alle diese Ansätze werden durch's Handmehr genehmigt.

4. Polizeisektion: (Fr. 196,168.)

». Centralpolizeidirektion: (Fr. 26,399.)

Stettler trägt dahin an, daß der Regierungsrath den

Auftrag erhalte, mir Beförderung ein Organisationsprojekt der
Centralpolizeidirektion dem Großen Rathe vorzulegen. Bereits
im Jahre 1832 hat der Regierungsrath einen daherigen Auf¬

trag erhalten, jetzt sind zwölf Jahre verflossen, ohne daß er
demselben nachgelebt hätte. Eine ernste Mahnung scheint mir
daher am Orte.

Abstimmung.
1) Der Ansatz wird durch's Handmehr angenommen.
2) Für den Antrag des Herrn Stettler Handmehr.

d. Landjägerkorps: (Fr. 99,3 >9.)

Stettler. Auch hier sehe ich mich im Fall, den Antrag
zu stellen, daß der Regierungsrath an die beförderliche Vorlegung

einer Instruktion für das Landjägerkorps gemahnt werde.
Es ist wichtig, daß das LandjägerkörpS gehörig instruirt werde,
solches ist aber gegenwärtig nicht möglich, indem dasselbe nicht
einmal einen Chef hat.

von Z enner, Regierungsrath, als Berichterstatter des
Finanzdepartements. Der Regierungsrath hat die Erfahrung
gemacht, und dessen Ansicht ist stillschweigend vom Großen Rathe
getheilt worden, daß ein Landjägerchef nicht viel nütze. Indessen
habe ich nichts dagegen, die Mahnung an den Regierungsrath
gehen zu lassen.

Abstimmung.
1) Für unveränderte Annahme des Büdgetansatzes Handmehr.
2) Für die von Hrn. Stettler beantragte Mahnung „

a. Stadtvolizeidirektion: (Fr. 12,458.)
ü. Einbürgerung der Heimathlosen: (Fr. 1999.)
n. Zuchtanstalten: (Fr. 57,199.)

Sämmtliche Ansätze werden durch's Handmehr angenommen.

k'. Finanzdepartement: (Fr. 59,999.)

Durch's Handmehr angenommen.

O. Erziehungsdepartement: (Fr. 855,989.)

1. Kanzleikosten: (Fr. 8199.)
2. Besoldung der protestantischen Geistlichkeit: (Fr. 341,599. ;

3. „ „ katholischen „ (Fr. 84,764.)
4. Verschiedene Lieferungen zum Dienste der Kirche:

(Fr. 5999.)

Sämmtliche Ansätze werden durch's Handmehr angenommen.

5. Lehranstalten: (Fr. 416,625.)

s. Hochschule: (Fr. 75,875.)

Rickli, Berichterstatter der Staatswirthschastskommission,
wiederholt den Antrag, der Große Rath möchte den RegierungS-
rath anweisen, in Vollziehung der §§. 39 und 53 des

Hochschulgesetzes die Eintrittsbedingungen in die Hochschule höher
zu stellen, als es durch das Reglement vom 18. und 27. Oktober

1834 geschehen ist.

Zmobersteg stimmt zur Erheblichkeit dieses Antrages.

Revel verlangt die Errichtung eines Katheders für das
Administrativrecht. Er begründet seinen Antrag auf die große
Anzahl junger Leute, die zu wichtigen Beamtungen gelangen,
ohne den geringsten Begriff über das Verfahren in
Administrativangelegenheiten zu haben. Hierin liegt eine große Lücke unseres
Unterrichtswesens, die man nothwendigerweise ausfüllen sollte.

Neu Haus, Altschultheiß, stimmt zur Erheblichkeit des von
Herrn Revel gestellten Antrages und zu der Mahnung der

Staatswirthschaftskommission.

Abstimmung.
1) Für den Antrag der Staatswirthschaftskommission

Handmehr.
2) Den Antrag des Herrn Revel erheblich zu

erklären »

3) Für den Büdgetansatz «
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d. Höheres Gymnasium: (Fr. 8500.)
v. Progymnasium: 'Fr. 11,770.)
ü. Industrieschule: (Fr. 6130
e. Elementarschule: (Fr. 1200.)
k. Subsidiaranstalten: (Fr. 3100.)

Sämmtliche Ansätze werden durch's Handmehr angenommen.

». Progymnasien und Sekundärschulen: (Fr. 46,610.)

von Jenner, Regierungsratb, als Berichterstatter des

Finanzdepartements. Der Kredit fur das Progymnasium in
Thun mit Fr. 2850 ist in Folge Beschlusses deS Regierungsraths

vom 28. Oktober letzthin um Fr. 1000 zu erhöhen.

Neu ha us, Altschultheiß. Das, waS Herr Regierungsrath

von Jenner so eben angebracht hat, muß ich bestätigen,
die Summe von Fr. 1000 wurde wirklich gesprochen, indem
die Unterrichtsstunden deS Progymnasiums zu Thun im Interesse
der Anstalt vermehrt worden sind. Ich sehe mich fernerS
veranlaßt, hier eine kurze Erklärung über den im Budget enthaltenen

Ansatz von Fr. 10,000 für Verbesserung der Lehranstalten
im Jura abzugeben, indem es Sie vielleicht verwundern wird,
warum der Ansatz nicht höher gestellt ist. Die Sache verhält
sich also. Das Kollegium zu Biel wird, einige Verbesserungen
abgerechnet, bleiben, wie es ist. Was den reformirten
französischen Theil des Jura betrifft, so bat der Regierungsratd
beschlossen, es solle fur denselben ein eigenes Kollegium errichtet
werden. Die daherigen Anträge wird man Ihnen, Tit., in
der Hornungsitzung vorlegen. Sollten Sie die Anträge des

Regierungsrathes genehmigen, so kann die Anstalt dennoch erst

spät im Jahre in's Leben treten, zu welchem Ende es nicht
nothwendig ist, die ganze Summe, sondern nur denjenigen
Betrag aufzunehmen, welcher im letzten Quartal verwendet
werden wird; ebenso verhält es sich mit dem Kollegium fur den

katholischen französischen Jura, über welches ebenfalls in der

Hornungsitzung werden Anträge vorgelegt werden, und welches

ebenfalls erst im Herbste deS Jahres 1845 in's Leben treten
wird. Die hier im Budget aufgenommenen Fr. 10,000 werden
daher für beide Anstalten während des Jahres 1845 genügen.

Knechtenhofer, Oberstlieutenant. Ich danke dem

Erziehungsdepartement und dem Regierungsrathe innig, Namens des

Verwaltungsrathes des Progymnasiums zu Thun, für den,
letzterem gesprochenen Beitrag von Fr. 1000, welchem hauptsächlich

beizumessen ist, daß die Anstalt sich so sehr verbessert hat.

Kernen, von Münsingen. Vor Allem aus möchte ich

ersuchen, daß man meinen Worten keine andere Deutung unterlege,

als diejenige, welche ich denselben untergelegt wissen möchte.
Ich gehöre weder einer Stadt- noch Landpartei an, indem ich

keine solche kenne, obschon ich zum Land gehöre und mich stets

bestrebt habe, ungescheut und unabhängig meine Meinung auszu-
fprechen. Wie ich aber vernommen habe, soll vor ein paar Tagen
der Grundsatz ausgesprochen worden sein, daß alle diejenigen,
welche die Hochschule besuchen wollen, vorher eine Prüfung zu
bestehen hätten, daß sie alle diejenigen Vorkenntnisse besäßen,
welche zum Besuche der Hochschule nothwendig sind. Leider
war ich damals nicht zugegen, indem mich Geschäfte aus dem

Saale riefen, und vernahm diesen Beschluß erst dann, als es

zu spät war, darüber eine Bemerkung zu machen. Ich theile
die Ansicht, daß man je länger je mehr auf Beförderung
der Wissenschaftlichkeit sehe, aber es hat mich dennoch sehr

verwundert, daß damals Niemand von dem Lande auftrat, um
die Interessen derjenigen zu vertheidigen, welche auf dem Lande
wohnen und daher nicht die nämliche Gelegenheit haben, sich

die erforderlichen Vorkenntnisse und die nöthige Ausbildung zu
verschaffen. Ich kenne, wie gesagt, keine Stadt- und keine

Landpartei. Wenn aber je zwei solche Parteien existiren sollten,
so verwundert es mich, daß die Landpartei ohne Einrede einen
solchen Beschluß hat fassen lassen. Als es sich seiner Zeit darum
handelte, das Erziehungswesen nicht nur in den Städten,
sondern auch auf dem Lande zu verbessern, so wurde beschlossen,

um den Landbewohnern die Möglichkeit einer höhern Ausbildung

zu erleichtern, und auch diesen die Hochschule zugänglich
zu machen, daß man in die Hochschule treten könne, ohne vor¬

her sich über die nöthigen Vorkenntnisse auszuweisen. Es war
dieß eine Erleichterung, welche hauptsächlich dem Lande zu gut
kam, und welche den jungen Leuten auf dem Lande gestattete,
unmittelbar nach dem Austritt aus einer Sekundärschule in
die Hochschule zu treten. Eine solche Erleichterung war für
das Land nothwendig, indem sonst Mancher zurückgeblieben
wäre, auf welchen der Besuch der Hochschule wohlthätig einge-
wirkt hat. Durch den letztgesaßten Beschluß hat sich aber die
Sache geändert, und ich zweifle daran, daß der Besuch der
Sekundärschulen, so wie sie gegenwärtig bestehen, hinreichend
sei, um Jemanden für die Hochschule hinlänglich vorzubereiten.

Ich will nicht eintreten, ob ein solcher Beschluß
wohlthätige Folgen habe oder nicht, aber das, scheint mir, wäre
angemessen, daß, so wie die Forderungen für die Hochschule
höher gespannt, ebenso die Sekundärschulen besser eingerichtet
und die Prüfungen in denselben etwas höher gestellt werden
sollten, damit der Fortschritt, welchen man zu machen gedenkt,
ein gleichmäßiger und fur das Land unnachtheiliger sei. Ich
will keinen bestimmten Antrag stellen, aber den Herrn Präsidenten

deS Erziehungsdepartements ersuchen, über die so eben
von mir angeregten Fragen Auskunft zu ertheilen.

NeuhauS, Altschultheiß. Auch ich kenne weder eine
Stadt-, noch eine Landpartei. Bei Anlaß einer für mich sehr
ehrenvollen Wahl hat der Herr Vizelandammann die Hoffnung
ausgesprochen, ich werde kein Parteimann werden; er hätte
noch weiter gehen und sagen können, daß ich kein Parteimann
werden will. Was die von Herrn Kernen angeregte Frage
betrifft, so ist derselbe im Irrthum, wenn er glaubt, eS sei
beschlossen worden, den Eintritt in die Hochschule an eine
Prüfung zu knüpfen; es ist kein derartiger Beschluß gefaßt,
sondern ein dahin gehender Antrag blos erheblich erklärt worden.

Sie, Tit., werden späterhin darüber entscheiden. Unterdessen

können Sie versichert sein, daß, wenn das Erziedungs-
département und der Regierungsrath auch wirklich finden sollten,
es sei an der Zeit, die Anforderungen für den Besuch der Hochschule

etwas höher zu stellen, dieß jedenfalls aus eine Weise
geschehen wird, welche die Interessen des Landes auf keine
Weise beschlägt. Daß etwas geschehen sollte, kann wohl nicht
in Abrede gestellt werden; wenn aber die Anforderungen für
die Hochschule höher gestellt werden, so wird es sich dann wohl
von selbst verstehen, daß nicht nur die Sekundärschulen,
sondern auch die Progymnasien und Gymnasien einige Veränderung
erleiden müssen. Das ist der Aufschluß, den ich geben kann
über die Sache werden Sie, Tit., später selbst entscheiden.

Der Ansatz wird durch'S Handmehr angenommen.

I>. Primärschulen: (Fr. 192,440.)
Durch'S Handmehr genehmigt.

i. Schullehrerbildung: (Fr. 59,800.)
lr. Taubstummenanstalten: (Fr. 11,200.)

von Jenner, Regierungsrath, als Berichterstatter des
Finanzdepartements. Unterm 20. November letzthin wurde
vom Regierungsrath beschlossen, für die Bildung von Primar-
lehrerinnen in der Anstalt zu Hindelbank das Kostgeld von Fr.
160 für die Person auf Fr. 200 jährlich zu erhöhen, so daß
der Kredit um Fr. 800 zu erhöhen ist.

Neu h a us, als Schultheiß. Sämmtliche Zahlungen für
den Unterhalt von Lehrerinnen zu Hindelbank werden von dem
dortigen Herrn Pfarrer bestritten, wogegen dann derselbe als
Gegenwerth für jede Person alljährlich eine Vergütung von
Fr. 160 erhielt. Es hat nun derselbe nachgewiesen, daß diese

Fr. 160 nicht hinreichen, weßhalb der jährliche Beitrag auf
Fr. 200 erhöht wurde, so daß die Vermehrung, so weit sie von
der Erhöhung des Kostgeldes abhängt. Fr. 480 beträgt. Die
übrigen Fr. 320 dann sollen verwendet werden für den
Klavierunterricht der Lehrerinnen, indem es am Ort ist, daß, wenn
die Lehrer in Münchenbuchsee Klavierunterricht erhalten, auch
die Lehrerinnen in Hindelbank einen Anspruch darauf machen.

Beide Budgetansätze werden mit dieser Vermehrung von
Fr. 800 durch'S Handmehr angenommen.



Der Herr Vizelandammann zeigt an, daß in der
heutigen Stimmgebung zu Sechszehnern für das Jahr 1845
erwählt worden sind:

15) Herr Lehmann, vr. àcl.
IK) „ Känel, Amtsrichter zu Bargen.

Auf einen Vortrag der Zustizsektion wird einem, von
Herrn Oberst Koch, gewes. Obergerichtspräsidenten, der
Gesellschaft zu Zim mer le uten in Bern geschenkten Legare von
Fr. 2(100 die nach § 3 deS Gesetzes vom 6. Mai 1837
erforderliche Sanktion deS Großen Rathes sofort durch's Handmehr
ertheilt.

Vortrag der Zustizsektion, betreffend das Gesuch des

Zakob Renaud zu Glovelier, daß der Große Rath einem von
Hrn. Renaud, gewes. Pfarrer zu Alle, der Gesellschaft zur
Verbreitung des Glaubens gemachten Legat von 7500 französischen
Franken die Sanktion verweigern möchte.

Da bis jetzt weder von der gedachten Gesellschaft, noch von
den Verwaltern der beschenkten Kirchen- und Gemeindgüter
ein Bestätigungsgesuch eingelangt ist, so schließt der Vortrag
dahin, in das Begehren des Zakob Renaud einstweilen nicht
einzutreten.

Leibundgut, Regierunqsrath, als Berichterstatter,
empfiehlt den Antrag und bemerkt, daß wohl jedes Einschreiten
von Seite der Regierung zu spät sein werde, indem, als der

Regierungsrath dem Regierungsstatthalter von Pruntrut die
Weisung ertheilte, die erwähnte Summe nicht verabfolgen zu
lassen, dieselbe bereits schon nach Frankreich abgesandt gewesen

sei.

Der Antrag wird durch's Handmehr genehmigt.

Auf den Vortrag der Zustizsektion wird dem Ehehin-
dernißdispensationsgesuch des Zoh. Großenbacher,
SchullehrerS zu Walterswyl, mit 94 Stimmen gegen 3, ent-
sprechen.

Am Schlüsse der Sitzung leisten die für daS Zahr 1845
erwählten Sechszehner, mit Ausnahme der abwesenden
Herren Dähler zu Oppligen, Zollverwalter Collin, AmtSschrei-
der Amstutz und Amtsrichter Känel, den vorgeschriebenen Eid.

(Schluß der Sitzung nach Z'/z Uhr.)
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Verhandlungen
des

Rathes der Republik Bern.

Ordentliche Wintersitzung 1844. Erste Hälfte.

(Nicht offiziell.)

Großen

Zwölfte Sitzung.

Samstag den 30. Win term on at 1844.

(Morgens um 9 Uhr.)

Präsident- Herr Vizelandammann B lösch.

Nach dem Namensaufrufe und nach Genehmigung des

Protokolls wird zur Berathung der Erheblichkeitsfrage
vorgelegt der am 20. November verlesene

Anzug von 15 Mitgliedern, dahin gehend, daß eine Verbi
ndungSstraße zwischen dem Kanton Bern und dem Oder-

Elsaß ausgeführt werden möchte.

O. cliquerez. Die Straße von Saugern nach Pstrt ist

nicht blos für den Amtsbezirk Delsberg von großer Wichtigkeit,

sondern selbst für einen großen Theil des KantonS. Sie
ist die Fortsetzung der Straße von Bern und Solothurn, um
nach Frankreich zu gelangen; sie wird die Entfernung um sechs

bis sieben Stunden abkürzen, indem man gegenwärtig entweder
über Pruntrut oder über Basel reisen muß, während man,
wenn man sich unmittelbar gegen Pstrt richten würde, nur
ungefähr eine bis zwei Stunden zurückzulegen hätte, um auf das

französische Gebiet zu gelangen, und nebstdem hat man dabei die

Zölle und Weggelder von Basel-Landschaft und Basel-Stadttheil
nicht zu bezahlen. Diese Straße würde einen wesentlichen Weg

zur Verbindung mit dem Oberelsaß eröffnen. Die Amtsbezirke
Delsberg, Münster, Freibergen, Courtelary könnten sich mit
ihrem Getreidebedarf auf den Märkten von Pstrt versehen.
Das Vieh, welches auf unsern Märkten verkauft wird, würde
den nämlichen Weg einschlagen, um nach Frankreichs gehen;
die Partikularen würden dabei gewinnen, und der Staat wird
bald den Ertrag seiner Zölle sich vermehren sehen. Diese
Beweggründe haben seit Langem das Bedürfniß fühlbar gemacht,
diese VerbindungSstraße anzulegen, und nach langem
Briefwechsel zwischen Bern und Frankreich sandten diese beiden

Staaten Abgeordnete auf Ort und Stelle, um die Punkte
festzustellen, auf denen die jedem Staat zufallende Vtraßenstrecke
auslaufen sollte. Diese im Jahr 1837 vorgenommene Arbeit
begründet eine eigentliche gegenseitige Verbindlichkeit zwischen

beiden Staaten; und um selche zu erfüllen, hat in der That
leder derselben Pläne und Devise aufnehmen lassen, welche man
sich von beiden Seiten mitgetheilt hat; allein da es den

Anschein hatte, als wenn Bern nicht sehr geneigt wäre, große

Aufopferungen für die Beendigung dieser Angelegenheit zu bringen,

so entstanden hieraus sehr häufige Reklamationen von Seite
Frankreichs. Eine andere sehr wesentliche Betrachtung spricht
weiters noch zu Gunsten der Anlegung dieser Straße. Der
Viertel des französischen Theils vom Amtsbezirk Delsberg
befindet "ch gänzlich ohne Straße, und die Gestaltung deS Terrains

ist von der Art, daß man von den sechs Gemeinden, welche
diese Unterstattkalterschaft ausmachen, nicht verlangen darf, diese
Straße auf ihre eigenen Kosten auszuführen, ehe die Straße
von Pstrt beschlossen ist, denn man würde sie sonst in doppelte
oder unnütze Kosten hineinführen. Nichtsdestoweniger tragen
diese Gemeinden auch das Ihrige zu den allgemeinen Staatsunkosten

bei; sie zahlen ihren Theil an den Abgaben und
verdienen ohne irgend welchen Zweifel die fürsorgende Aufmerksamkeit

der Regierung, sobald die Straße von Pstrt beschlossen
sein wird, sobald das Baudepartement einige Theile der schon
vorhandenen Arbeit modistzirt hat, so wird dann die Möglichkeit
vorhanden sein, jene Gemeinden dazu zu veranlassen, einige
Strecken dieser Straße selbst zu machen; zwar keine solchen,
welche Kunstarbeiten oder ihre Hülssquellen übersteigende Geld
opfer verlangen, wohl aber diejenigen, welche von unmittelbarer
Nothwendigkeit für sie sind und sie für späterhin von den
überaus schlechten Wegen befreien, die sie gegenwätig befahren
müssen. Es handelt sich überdies? nicht darum, auf einmal große
Summen Geldes auszugeben; sondern nur nach und nach die
allernothwendigsten Stücke dieser Straße auszuführen und den
Gemeinden durch zur rechten Zeit gegebene Geldbeifteuern
nachzuhelfen, aus ihrer jetzigen Abgelegcnhcit herauszutreten. Ich
ersuche daher den Großen Rath, den Antrag erheblich erklären
zu wollen, den die Abgeordneten aus dem Jura der hohen
Behörde vorgelegt haben.

Knechtenhofer, Oberstlieutenant. Ich möchte bei diesem
Anlasse fragen, wo das merkwürdige Straßennetz stecken geblieben

ist; dieses würde wahrscheinlich darüber Auskunft geben
können, ob die beantragte Verbindungsstraße zweckmäßig sei
ober nichk. Bald steht das Netz auf den Traktanden, bald steht
es nicht darauf; ich möchte bitten, daß es einmal vorgelegt
werde.

Ehofsat unterstützt aufs lebhafteste das von Herrn
Knechtenhofer gesagte über die Nothwendigkeit, vor allem aus
die Anlage der Hauvtstraßenverbindungen feftzusiellen. In kurzer
Zeit werden alle Wege für den Trausport der Waaren in Basel
auSlaufen, und wenn Bern nichts dafür thue, so werde es sich
des gestimmten Transites nach der übrigen Schweiz beraubt
sehen, den es für sein Territorium Zu Nutze ziehen sollte.

Moreau. Die Betrachtungen, welche dem fraglichen An
zuge zu Grunde liegen, werden gewiß von der Gesammtheit der
Mitglieder dieser hohen Behörde nach Verdienen gewürdigt.
Sowie der Herr Regierungsstattbalter deS Amtdezirks Delsberg
bereits gesagt hat, ist diese Straße nicht allein für die Bewohner

dieses Amtsbezirks sehr nützlich und nothwendig, sondern sie

ist dieses vielmehr noch für den ganzen Kanton. Bis dahin
befinden sich die einzigen Ausgänge, welche wir für diesen Theil
des Kantons gegen Frankreich besitzen, aus der Seite von Pruu
trut oder von Basel? aber es ist ein unmittelbarer Weg zur
Kommunikation höchst wünschbar aeworden. Diese Straße würde
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so zu sagen unmittelbar vom Amtsbezirk Miinster gegen Norden
laufen und die Verbindung mit Pfirt eröffnen. Dort würde

sich ein Markt befinden, auf welchem sich verschiedene Theile des

Jura und andere Gegenden mit ihren Bedürfnissen versehen

könnten. Der Staat würde ebenfalls dabei gewinnen durch
verstärkten Zottabtrag und die Vermehrung der Durchfuhr; auch

ein Theil der Salzvorräthe könnte in dieser Richtung eingeführt
werden. Mit diesen allgemeinen Betrachtungen treten noch mehrere

besondere Erwägungen m Verbindung. Der nördliche Theil
des Amtsbezirks DelSderg ist aller Verbindungen selbst für den

Verkehr der Personen beraubt. Die für Anlegung dieser Straße
erforderlichen Kosten werden nicht sehr beträchtlich sein, indem

dieselben durch freiwillige Beiträge sehr vermindert werden würden.

Zu den Plänen und Kostensanschlägen könnten zu geeigneter

Zelt ewige Modifikationen eintreten. Der Redner
empfiehlt daher nachdrücklich die ErhedlichkeitSerklärung deS

Antrags.

Moschard unterstützt ebenfalls den Antrag, indem er noch

eine neue wichtige Berücksichtigung geltend macht, daß nämlich die

verlangte Straße eine Fortsetzung der Straße von Münster nach

St. Joseph sein würde, und auf diese Weise eine ganz neue

Kommunikation für den Transport der Waaren aus Frankreich
nach dem Kanton Bern eröffnet würde,

Herr Vizeland a mmann. Da Niemand den Anzug
angegriffen hat, so hätte man sich die Mütze, ihn weitläufig zu

vertheidigen, ersparen können.

Der Anzug wird durch's Handmehr erheblich erklärt.

Tagesordnung.
Fortsetzung der Berathung des Staatsbüdgets für das

Jahr 1845.

II Militärdepartement: (zusammen Fr. 427,220.)

Rickli, als Berichterstatter der Staatswirthschaflskom-
nüssion, macht darauf aufmerksam, daß das Militärbüdget für
das Jahr 1845 um Fr. 20,000 höher ansteige, als im Zahr 1844,
während doch im Jahr 1845 kein Uebungslager stattfinden solle.

Jaggi, Regierungsrath, älter, giebt hierüber folgende

Erläuterung: Das Milltärdepartement, um den allgemein
ausgesprochenen Wünschen nach mehrerer Uebung der Truppen so

weit möglich Gehör zu geben, beabsichtige, im Laufe des

Jahres 1845 einen möglichst großen Theil sämmtlicher Truppen
zu Wiederholungskursen und Musterungen zusammenzuziehen,
was auch um so nöthiger sei, da die eidgenössischen Lager
nunmehr eine bedeutende'Ausdehnung gegen früher erhalten haben,
und da somit auch der Stand Bern jeweilen desto mehr Truppen

werde hinsende« müssen.

Herr Vizelandammann fügt als Präsident der Staats-
wirthschaftskommisslvn bei, daß, wenn die Kommission die

erhöhten Ansätze nicht hinreichend begründet gefunden hätte, sie

sich nicht auf eine bloße Bemerkung beschränkt, sondern einen
förmlichen Antrag auf Untersuchung gebracht haben würde.
Sie habe bloß zeigen wollen, daß sie die Augen offen habe.

Sämmtliche Ansätze wxrden durch's Handmehr genehmigt.

.1. Vaudepartement: (zusammen Fr. 865,590.)

1. Kanzlei- und Verwaltungskosten : (zusammen Fr. 57,000.)

von Tavel, Schultheiß, stellt den Antrag, die Erklärung
i-rS Protokoll fallen zu lassen, daß durch Genehmigung dieser
Düdgetansätze weder den Veränderungen, welche in Folge
der später zu berathenden Reorganisation des Geschäftsganges
des BaudepartementS definitiv dürften beschlossen werden, noch
den vom RegierungSrathe in Folge dessen anzuordnenden
provisorischen Verfügungen irgendwie vorgegriffen sein solle.

von Jenner, Regierungsrath, unterstützt als Berichterstatter

des Finanzdeparlements diesen Antrag.

Abstimmung.
1) Für die Ansätze, wie sie sind Handmehr.
2) Für Genehmigung des Antrags deS Herrn

Schultheißen von Tavel

2. Hochbau: (zusammen Fr. 162,658.)

von Jenner, Reg.-Rath, als Berichterstatter des
Finanzdepartements. Ich bitte, die dieser Rubrik beigedruckte Anmerkung

nicht zu übersehen. Dieselbe lautet: „Sowohl hier bei den
Neubauten im Fache deS Hochbaues, als hienach bei den neuen
Straßen- und Wasserbauten ist zu bemerken, daß sämmtliche
unverwendete Restanzen früher bewilligter Kredite auf den 30.
September 1844 berechnet und nach ihrem Bestand auf diesen
Tag in dieses Büdget aufgenommen worden sind. Durch die
bis zum Ende des Jahres noch davon zu verwendenden Summen

werden sich dieselben noch verändern und jedenfalls zu
Gunsten der Schlußbilanz vermindern; am Schlüsse des JahreS
werden diese Kreditrestanzen auf ihrem dennzumaligen Stand
neu berechnet, und ein Mehreres nicht zur Verwendung ausgesetzt

und angewiesen werden, als von den bewilligten Krediten
disponibel sein wird." Das Büdget wird vom Finanzdepartement

jeweilen im Oktober gemacht, also zu einer Zeit, wo man
noch nicht wissen konnte, wie viel von denjenigen Krediten,
welche dem Baudepartement für das ganze Jahr 1844 eröffnet
worden waren, in den Monaten Oktober, November und
Dezember für den Hochbau, den Straßen- und Wasserbau noch
verwendet werden können. Daher sind die unter diesen drei
Rubriken des Vüdgets enthaltenen Kreditrestanzen um alle
diejenigen Beträge, welche im vierten Quartal dieses Jahres
verwendet werden konnten, zu hoch. Also hat obige Anmerkung

den Smn, daß nach geschehener Berathung des Büdgets
am Ende deS Jahres dann noch eine Reduktion der Ansätze
stattfinden werde, was dann natürlich eine ganz andere Schlußbilanz

und zwar zu Gunsten derselben, herausstellen wird.
Ich mache nun den Antrag, daß das Finanzdepartement auto-
risirt und angewiesen werde, von sämmtlichen Kreditrestanzen
diejenigen Beträge abzurechnen, welche vom 1. Oktober his
31. Dezember noch verwendet werden.

von Tavel, Schultheiß. Nach meiner Rechnung
betragen diese sämmtlichen Restanzen zusammen Fr. 340,000,
von denen gewiß der bedeutendste Theil noch in diesem Jahre
gebraucht werden wird ; denn eS wird in den 3 letzten Monaten
des Jahrs verhältnißmäßig mehr ausgegeben als in den 9
vorhergehenden, weil immer eine Menge Gegenstände erst auf die
letzten Monate des Jahrs fallen. Ich stimme also dem Antrage
des Herrn Regierungsraths von Jenner bei, jedoch mit dem
Zusätze, daß der Druck und die Publikation des BüdgetS so

lange zu verschieben sei, bis die Kreditrestanzen in der
angezeigten Weise berichtigt sein werden. Dieß ist nöthig, damit
das Publikum, welches nicht immer weiß, waS ein Büdget ist,
nicht glaube, es stehe mit unsern Finanzen übel. Um genau
zu wissen, wie die Finanzen stehen, muß man nicht das Büdget,
sondern die Rechnungen sehen, und diese zeigen ein sehr erfreuliches

Resultat. Werden übrigens oberwähnte Kreditrestanzen
genau nach ihrem Bestände auf 31. Dezember 1844 berechnet, so
wird das Büdget, selbst wenn die vom Großen Rathe nachträglich

bewilligten neuen Summen darauf gesetzt werden,
wahrscheinlich einen Mehrbetrag der Einnahmen zeigen.

Abstimmung.
1) Für die Ansätze, wie sie sind Handmehr.
2) Für Genehmigung des Antrages des Herrn -

NegierungsrathS von Jenner Handmehr.
3) Für Genehmigung des Antrages des Herrn

Schultheißen von Tavel gr. Mehrheit.



3. Straßenbau: (zusammen Fr. 574,375.-)

a Ordentlicher Unterhalt: (zusammen Fr. ZtN.lM.)

Rickli stellt Namens der Staatswirthschastskommisston den

Antrag, der Regierungsrath möchte eingeladen werden, den
Versuch zu machen, einzelnen Gemeinden, welche dazu geneigt
wären, abonnememsweise gegen ein jährliches Fixum den dem
Staate obliegenden Straßenunterhalt in ihrem Bezirke zu
übertragen.

Jaggi, Regierungsrath, älter. Ich trage darauf an,
diesen Antrag nicht erheblich zu erklären. Es liegt darin ein
Gedanke, den ich schon sehr oft aussprechen hörte, nämlich daß
man den Gemeinden den Glraßenunterhalt wo möglich zurückgeben

sollte. Wenn es Gemeinden gibt, die Lust dazu haben,
den Straßenunterhalt in der beantragten Weise zu übernehmen,
so können ste stch melden, und das Baudepartement wird gerne
dazu Hand bieten. Aber ich möchte jenen Gedanken nicht von
hier aus inS Volk werfen; wenn der Große Rard das erheblich
erklärt, so werden V ele glauben, es bandle sich darum, den
Straßenunterhalt nach und nach den Gemeinden wiederum
zurückzugeben. Tader stimme ich dagegen.

Roth zu Wangen, pflichtet dieser Ansicht bei, indem er
glaubt, die Uebernahme der Straßen durch die Gemeinden wäre
die größte Unbilligkeit.

Mühlemann, Regierungsftatthalter. Ich sehe zwar in
dem Antrage kein n Grund zur Besorgmß, als wolle man den
Gemeinden nach und nach den Straßenunterhalt wiederum
übertragen; ich stimme aber aus dem Grunde dagegen, weil das
Daudepartement sich bald überzeugen wird, daß das unpraktisch
wäre. Niemand unterhält die Straßen kostspieliger, als die
Gemeinden, und Niemand schlechter und nachläßiger, als die
Gemeinden. Dieß hat die Erfahrung während langer Zeit
gezeigt :e. Ich mag wohl zugeben, daß das Baudepartement mit
Bewilligung des Regierungsraths gelegentlich den Versuch mache,
aber ohne hier eine Autorisation vom Großen Rathe zu provo-
ziren.

Del richard Amtsnotar, weiß zwar nicht, welches der
Zustand der Straßen in allen Gegenden des Kantons sei; in derjenigen
wenigstens, welcher er persönlich angehört, ist es offenkundig,
daß, seitdem der Staat den Unterhalt der Hauptstraßen
übernommen hat, dieselben weitaus schlechter unterhalten werden
als vorher, was sowohl von den Arbeiten der Wegmeister als
von der schlechten Leitung von Seite der Ingenieurs abhängt,
welche Letztern nicht auf den geeigneten Zeitpunkt zum Ueder-
führen der Straßen aufmerksam sind, weßwegen sich diese Letztern

auch an vielen Orten in erbärmlichem Zustande befinden.

I. Schnell. Wenn ich den Antrag der Staatswirth-
schaftskommlssion recht verstehe, so bezweckt derselbe nichts
Anderes, als daß man dem Baudepartement erlaube, den Versuch
zu machen, inwiefern es möglich wäre, durch Convention mit
einzelnen Gemeinden einen bessern und wohlfeUern Straßenunterhalt

zu erzwecken. Wenn man wegen einer möglicherweife
irrigen Interpretation der Sache dieses dem Baudepartement
nicht erlauben wollte, so wäre das strenge. Nach meiner innigsten

Ueberzeugung habe ich die vom Großen Rathe beschlossene
Uebernahme des Straßenunterhaltes auf Rechnung des Staates
schon damals für eine unvernünftige Anrichteten gehalten. Es
sind damals eine Menge Straßen dem Staate zugefallen, welche
laut Verträgen und Titeln von den Gütern hätten gemacht werten

sollen; man hat also damals eine förmliche Schuld
durchgewischt und den Betreffenden damit ein Geschenk gemacht.
Jetzt wissen uns die Wenigsten Dank für dieses Geschenk, aber
da sie es einmal haben, so wollen sie es nicht mehr zurückgeben,
und ich bin auch nicht der Meinung, daß, was man damals
gegeben hat, man jetzt zurücknehmen solle. Daß aber dieses
Geschenk nicht viel gewürdigt und anerkannt wird, davon baden
wir tagtägliche Beweise. Ich glaube, man solle nichts schenken,
waS man nicht würdigen kann, und solle nichts thun, was
Nicht Bedüi fniß ist. In dieser Beziehung ist von uns oft und
viel gefehlt word n. Die Fehler sind aber schwer wiederum

gut zu Mächen, hingegen soll uns das als Lehre dienen für die
Zukunft.

Bigler, Regierungsrath. Ich halte den Antrag der
Staatswlrthschaftskommission für einen unschuldigen; er wird
zu nichts führen. Alle Jahre werden in allen Bezirken Grienfuhren

ausgeschrieben; seit 10 Jahren hat»sich noch keine Ge
meinde dafür gemeldet. Das zeigt, daß die Gemeinden keine
gar große Lust dazu haben. Man kann dem Antrage beipflichten,

aber dann möchte ich noch als Zusatz vorschlagen, daß das
Baudepartement auch den Versuch machen könne, durch Kon
kurrenz den Straßenunterhalt einzelnen Privaten zu übergeben,
wie dieß in andern Staaten auch eingeführt ist. Was den
gegenwärtigen Zustand unserer Straßen betrifft, so mögen einzelne
Straßenstücke hier oder dort allerdings schlecht genannt werden
können; daß aber die Straßen im Allgemeinen schlechter unter
halten seien, als früher, das muß ich bestimmt in Abrede
stellen, und auch jeder Fremde wird sagen, unsere Straßen feien
gut unterhallen.

von Tillier, Regierungsrath. Ich will nicht untersuchen,

ob die Straßen gegenwärtig besser oder schlechter unterhalten

seien, als früher; im Jura hört man darüber so urtheilen,

in andern Gegenden deS Kantons anders. Hingegen müßte
ich mich gegen die Ansicht derjenigen durchaus verwahren,
welche dem Vorschlage der StaatSwirthschaftskommission etwas
unterlegen wollen, was nicht darin ist, als liege nämlich das
Vorhaben zu Grunde, das Gesetz vom Jahre 1834 indirekt
wiederum zu beseitigen und den Gemeinden die Straßennnterhal-
tungspflicht neuerdings aufzuladen. Daran denkt gewiß
Niemand. Ich theile zwar über das Gesetz von 1854 durchaus die
Ansicht deS Herrn Professors Schnell, und wenn dasselbe neu
zu machen wäre, sv würde ich nie dazu helfen. Allein das ist
jetzt eine abgrtkane Sache. Man sagt, die Gemeinden arbeiten
theurer, als der Sta-ct; daS glaube ich nicht. Bei aller
möglichen Mühe, welche sich das Baudepartement gibt, um wodl-
feil zu arbeiten, bekömmt es doch häusig gräßlich über die Ohren.
Mit wem arbeiten die Gemeinden? Nicht bloß mit kostbar
bezahlten Arbeitern wie der Staat, sondern hauptsächlich mit ihren
Armen. Das wäre nun eine der besten Gelegenheiten, den
Armen in den Gemeinden Verdienst zu geben. Daher möchte ich
den Antrag der Kommission demjenigen des Hcrrn Präsidenten
des Baudepartements vorziehen. Daß keine Gemeinden sich für
die Grienfuhrungen melden, hat seinen Grund wohl darin, daß sie

sich da nicht lange versammeln mögen, um darüber zu berathen

:c., aus die Gefahr hin, die Sache doch nicht zu bekommen.

Könnte hingegen daS Baudepartement von sich aus mit
einzelnen Gemeinden in Unterhandlung treten, so würden dadurch
möglicherweise nach und nach für den Staat viele Beamte und
Angestellte wegfallen, die Gemeinden aber für ihre
Armenunterhaltung ein namhaft.s Auskunftsmittel finden. Das
konnte also versucht werden, ohne deßhalb beim Volk im
geringsten den Verdacht zu erregen, als wolle man ihm den
Straßenunterhalt w ederum auserlegen. Unser Volk ist doch verständig

und nicht so erschrecklich mißtrauisch. Allerdings ist es

richtig, daß das Baudepartement diesen Versuch auch ohne
Autorisation des Großen Rathes machen kann; dieß könnte mich
aber nicht bewegen, gegen den Antrag der StaatSwirthschaftskommission

zu stimmen. Namentlich im Leberberge ist man
darüber einverstanden, daß dieser Modus für das ganze Land
zweckmäßig wäre, und ich habe diese Ansicht auch in der Zura-
kommission sehr lebhaft vorbringen gehört.

Schmalz, Regierungsrath. Ich verspreche mir von diesen

Versuchen keinen guten Erfolg. Der Staat verliert dadurch
seine unmittelbare Einwirkung auf den Straßenunterhalt,
wenn nicht großen Theils, doch einigermaßen. Die Gemeinden
werden dann Das durch das Gemeinwerk machen lassen; die

Straßenaufseher u. s. w. werden, wenn an einem Orte etwas
nöthig ist, sich dafür an die betreffenden Gemeinden wenden;
die Gemeinden werden dann die Freiheit nehmen, diese

Nothwendigkeit zu bestreiten u. s. w., und glauben, ihrer Pflicht
Genüge gethan zu haben. So könnte der Staat vielleicht mit
den Gemeinden über die Erfüllung der Verträge in Prozesse
verwickelt werden. Aus allen diesen Gründen möchte ich nicht
dazu rathen.
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von Tavel, Schultheiß. Keinem einzigen Mitgliede der
StaatSwirthschaftskommission ist es in den Sinn gekommen, den

Beschluß des Großen Raths, welchem zufolge der Straßenunterhalt
dem Staate obliegt, umzustürzen oder anzufechten. Gienge

der Antrag dahin, daß daS Baudepartement im Allgemeinen
angewiesen werden ^olle, solche Abonnemente zu machen, dann
hätte man dasjenige, waS hier dagegen gesagt wurde, besser

begreifen können. Aber wir bestehen aus verschiedenen LandeS-

gegenden, und in diesen verschiedenen Landesgegenden sind
verschiedene Wünsche und Bedürfnisse. DaS Baudepartement wird
also mit seinen Versuchen jetzt nicht mit dem Amtsbezirke Wan-
gen anfangen, und jedenfalls wird es vorher den betreffenden
Regierungsstatthalter anfragen. Das Baudepartement wird da

probiren, wo eS gewünscht wird, und wo man sagt, daß die

Straßen schlechter unterhalten seien, als früher durch die
Gemeinden. Man sagt, die Erfahrung zeige, daß die Gemeinden
die Straßen schlechter unterhalten. 3a, Tit., das mag richtig
gewesen sein damals, wo die Gemeinden daS umsonst thun mußten,

wo sie, wie man im Französischen sagt, eorv-able« ot
malléables waren. Auch die vom letzten Herrn Präopinanten
angeführten Schwierigkeiten werden mich nicht abhalten, zum
Antrage zu stimmen. ES bandelt sich vorläufig nur um einen
Versuch, und das Resultat wird dann zeigen, wer Recht hat.
Man wird Zhnen, Tit., seiner Zeit Bericht erstatten, ob die

Probe gelungen sei oder nicht; gelingt sie nicht, so haben wir
vielleicht ein Paar Batzen dafür aufgeopfert; gelingt sie aber,
so wird dieß ein großer Vortheil für den Staat sein. Also ist
nichts Ungefährlicheres in der Welt, als dieser Antrag, und ich
bitte Sie dringend, denselben zu genehmigen.

Obrecht kann zum Antrage der Staatswirtbschafrskom-
mission stimmen, sofern man darin statt „Gemeinden" sage
„Korporationen".

Simon, alt-Landammann. So viel ich an' der Sache
begreife, so ist das Baudepartement mit dem Unterhalt der
Straßen der drei ersten Klassen beauftragt. Diesen Unterhalt
besorgt daS Baudepartement nicht unmittelbar, sondern mittelbar.

Es ist also schon jetzt autorisirt, daherige Verträge
abzuschließen, wenn es dieß für gut findet, sei eS mit einzelnen
Unternehmern oder mit ganzen Gemeinden. Würde nun alS
allgemeiner Grundsatz eingeführt, daß das Baudepartement
Verträge mit den Gemeinden schließen solle, so würde seine Stellung
eine sehr unangenehme. Gegenwärtig sind Wegmeister da unter
der Aussicht der Bezirksbeamten; wird gefehlt, so kann der
Wegmeister entfernt werden, ebenso auch der betreffende
Bezirksbeamte. Hat man hingegen einen Vertrag mit einer
Gemeinde, so ist es viel schwieriger, zu remediren; es können
darod Jahre vergehen. Man bat vorhin bemerkt, die Straßen
feien nicht so gut wie früher. Das muß ich in Abrede stellen.
Man hat auch das Straßengesetz von 1834 angegriffen.
Damals hat man geglaubt, waS vom Allgemeinen gebraucht werde,
solle auch vom Allgemeinen, dem Staate, getragen werden ;c.
Ich stimme nicht zum Antrage der StaatSwirthschaftskommission,
weil er zu nichts führt und weil ich die Ueberzeugung habe,
daß das Allgemeine darunter leiden würde.

von Zenner, Regierungsrath, als Berichterstatter des
Finanzdepartements. Man scheint zu besorgen, dieser Antrag
der StaatSwirthschaftskommission könnte beim Volke Mißtrauen
erregen und glauben machen, die Regierung möchte nach und
nach die Straßen wiederum den Gemeinden übertragen und
auflegen. Wenn ich in diesem Antrage den geringsten Zwang
gesehen hätte, daß entweder dem Baudepartement befohlen worden

wäre, den Straßenunterhalt den Gemeinden abonnementsweise

hinzugeben, oder daß den Gemeinden befohlen worden wäre,
den Straßenunterhalt abonnementsweife zu übernehmen, so
wäre daS Mißtrauen gerechtfertigt gewesen, und ich würde
Beides gleich nachtheilig gefunden haben. Davon ist aber nicht
die Rede, fondern es soll die Abschließung solcher Verträge
ganz frei von beiden Seiten geschehen. Wie können Sie
denken, Tit., die Behörden werden Zhnen, die Sie ja aus dem
ganzen Lande hieherkommen, den Antrag bringen, den
Straßenunterhalt irgend zwangsweise den Gemeinden zu übertragen?

So viel ich mich an die Berathung des Gesetzes von 1834
erinnere, so sind damals hier Zahlen ausgesprochen worden,
wie hoch die Straßenunterhaltung für den Staat sich belaufen
werde. Man sagte ungefähr Fr. 80,0(10. Anstatt dessen

verlangt man dafür jetzt Fr. 210,000. Dieser Unterschied zeigt
Zhnen, daß der Staat den Straßenunterhalt nicht so gar wohlfeil

macht. Wenn Sie auf dem Büreau des Baudepartements
die Ankäufe von Griengrubenland in Augenschein nehmen, so

habe ich wenigstens in meinem Leben noch kein theureres und
kostbareres Land gesehen. DaS ist wieder ein Beweis, daß die
StaatSwirthschaftskommission ziemlich gut gerechnet haben möchte.
An manchen Orten sodann gibt man sich alle erstaunliche Mühe,
um Wege oder Straßen vierter Klasse zu einer Straße von
dritter oder gar zweiter Klasse zu erheben, weil dann der Staat
den Unterhalt tragen muß und nicht mehr die Gemeinden.
Daran ist etwas, Tit., und so bekömmt auf diesem Fuße der
Staat mehr Straßen zur Unterhaltung, als er bekäme, wenn
der Straßenunterhalt nicht ihm obläge. Daß man mit g-nzen
Gemeinden oder wenigstens mit den Bewohnern ganzer Gegenden

Abonnemente machen könne, und baß beide Theile sich wohl
dabei befinden, davon hat das Finanzdepartement den Beweis
in Händen. Das Finanzdepartement schließt für alle seine
Posten dergleichen Verträge mit Privaten, und ebenso für die
Salzfuhren von Wangen mit ganzen Gegenden, und beide Theile
befinden sich wohl dabei, und letztere hätten es gar nicht gerne,
wenn man es ihnen wegnähme. Könnte man die Sache nun
ungefähr so machen, wie das Finanzdepartement eS mit den
Salzfuhren macht, so glaube ich, die Sache werde gut kommen.
Mit den armen Leuten einzig ist nicht geholfen, sondern man
hat da Rosse nöthig, und da werden viele Landbesitzer ihre
Rosse und Wagen zu Zeiten, wo sie sie sonst nicht brauchen,
mit Nutzen verwenden können. Mir scheint daher der Antrag
sehr passend.

Rickli, als Berichterstatter der StaatSwirthschaftskommission.
Die gefallenen Einwürfe kamen mir keineswegs

unerwartet ; indessen glaube ich, man habe aus Mißverständniß
Gespenster gesehen Zhre Commission bezweckt nichts Anderes
als eine namhafte Ersparnis für den Staat ohne Schaden eines
guten Unterhaltes der Straßen, und ohne Jemandem zur Last
zu sein für ein Mehreres, als wofür man bezahlt. Herr
Regierungsrath Bigler möchte den Gemeinden auch noch
Privaten beifügen. Zch habe nichts dagegen, und was Herr
Odrecht wünscht, ist dann gleichzeitig darunter verstanden.
Entgegen endlich dann der Bemerkung deS Herrn Regierungsratks
Zaggi, älter, glaubt die StaatSwirthschaftskommission, das
Baudepartement bedürfe allerdings die Autorisation deS Großen
Rathes. Die Slaatswirthschastskommission konnte sich
überhaupt durch diese Diskussion nicht belehren lassen, daß ihr
Antrag nicht zweckmäßig sei, und darum empfehle ich Zhnen
denselben.

Herr Vizela n d a m m a nn verliest den Antrag der Staats-
wirthschaftSkommisflon noch einmal. Sie sehen, Tit., daß man
also weder das Baudepartement noch auch die Gemeinden zu
irgend Etwas zwingen will, sondern man möchte lediglich dem
Baudepartement bewilligen, zu sehen, ob die Gemeinden wollen,
oder ob sie nicht wollen.

Obrecht erläutert seine Meinung dahin, daß man es
ungefähr machen solle, wie es gegenwärtig mit den Salzfuhren
geschehe.

Abstimmung.
1) Für die Ansätze, wie sie sind Handmehr.
2) Für Erheblichkeit deS Antrags der Staats¬

wirthschaftskommission 52 Stimmen.
Dagegen 43 „

3) Für die von Herrn Regierungsrungsrath
Bigler vorgeschlagene Erweiterung des
Antrages gr. Mehrheit.



Ii, Neubauten: (zusammen Fr. 355,375.)

von Zenner, Regierungsrath, als Berichterstatter des

Finanzdepartements. Seit das Budget entworfen und im Ne-
gierungsrathe berathen wurde, haben Sie, Tit., eine ganze
Reihe neuer Straßen erkannt, die damals noch nicht erkannt
waren. Nach getroffener Verabredung mit dem Baudeparte-
ment und aus Auftrag desselben soll ich nunmehr darauf antragen,

für das Jahr 18-5 folgende Ansätze nachträglich hier
aufzunehmen:

Für die Lützelflühbrücke und Korrektion Fr. 30,000
» Court-Münsterftraße » 10,000
„ „ Lyß-Hindelbankstraße „ 9,000

Bern Baselstraße „ 30,000
« » Uetigenstraße „ 14,000
-, :? Ruchmühlehohle „ 8,000

Mithin im Ganzen Fr. 101,000
Dagegen aber werden, wie schon vorhin bemerkt worden,
bedeutende Summen von jenen Kreditrestanzen, die nach meiner
Rechnung Fr. 244,952 betragen, abgehen, so daß wohl kein
Excédent auf dem Budget sich erzeigen wird. '

Bigler, Regierungsrath. Ich glaube, hier eine Bemerkung

machen zu sollen. Bekanntlich sind bereits mehrere
Vorstellungen um Korrektion der Morgenthal-Bernstraße eingelangt.
Das Baudepartement wird sich mit diesem Gegenstände besassen,
und daher muß ich wünschen, daß heute kein Antrag in dieser
Sache gestellt werden möchte. Sodann bin ich überzeugt, daß
von den fraglichen Kreditrestanzen noch vor Ablauf des Jahres
so viel bezahlt sein wird, daß wir ungeachtet der neu hinzugekom-
menen Summe der Fr. 101,000 keinen Ercedenten bekommen
werden. (Der Redner weist nach, daß bereits gegenwärtig von
diesen Kreditrestanzen über Fr. 30,000 abbezahlt sind und
daher von der Büdgetsumme abgezogen werden müssen.)

von Tillier, Regierungsrath. In Folge eines sehr ver-
dankenswerthen Anzuges des Herrn Oberstl. Knechtenhofer ist
seiner Zeit vom Regierungsrath eine Kommission für daS

Straßenwesen, und namentlich für die Aufstellung eines
sogenannten Straßennetzes bezeichnet worden. Der Bericht dieser
Kommission ist gemacht, kann aber vielleicht in dieser Session
nicht mehr hier vorgelegt werden; auch wird darin nicht auf
ein für alle Zeiten bindendes und strenges System angetragen
weiden. Indessen muß ich mir doch da eine Bemerkung erlauben

über das Büdget, indem dasselbe ein System auszustellen
scheint, mit welchem ich nicht einverstanden bin. Man bat
schon oft den Wunsch ausgesprochen, es möchten vor allen
Dingen die Straßen erster Klasse, die großen Transitstraßen,
berücksichtigt werden; in zweiter Linie dann allerdings auch die

Straßen zweiter Klasse, und, noch mehr untergeordnet, die Straßen
dritter Klasse in letzter Linie. Jetzt ist hier das Verhältniß fast
umgekehrt, und die Straßen erster Klasse erscheinen hier
beinahe in letzter Linie, denn von großen Handels- und Transitstraßen

sebe ich hier nichts, als ein Stück auf der Bern-
Delsberg-Baselsrraße mit einem Betrage von Fr. 30,000 für
das Jahr 1845. Also von 456,000 Franken, die wir im nächsten

Jahre auf neue Straßenbauten zu verwenden gedenken,
fallen bloß Fr. 30,000 auf eine große Transitstraße. Man wird
vielleicht einwenden, die Zollikofen-Münchenbuchseestraße, die
Zollikofen Moosseedorfstraße und die Lyß-Hindelbankstraße müssen
doch auch zu Transitstraßen gezählt werden. Vielleicht wohl,
Tit., aber das wissen wir noch nicht; wir wissen ja noch nicht,
wo die letztere Straße endlich ausmünden wird. Hingegen die

Straße von Basel über Delsberg ist eine der wichtigsten im
Kanton, besonders wegen der Stadt Basel, die gegenwärtig
einer der wichtigsten Handelsplätze von Europa ist, wo sich
Eisenbahnen konzentriren u. s. w. Da gehen wir nun äußerst langsam

zu Werke, und ebenso langsam auf den Straßen einerseits
nach dem Aargau, andrerseits nach Freiburg und Waadt.
Was die Straßen von hier nach Murten und Freiburg betrifft,
so hat da das Baudevartement keine Schuld, sondern diese liegt
in dem unerhörten Widerstande und der Unthätigkeit Freiburgs;
denn Bern hat alles Mögliche gethan, um mit Freiburg sich

zu verständigen, aber eS war bis letzt von daher kein Entge¬

genkommen. Nicht ganz so ist es aber mit der Straße von
hier nach Morgenthal. Diese hätte mehr befördert werden
können, als eS geschehen ist. Gewiß aber liegt es im
allgemeinen Interesse, daß die Straße von Morgentkal hinweg bis
zu ihrer Einmündung in die Lyßstraße mit Beförderung und
nicht bloß stückweise, sondern in größern Theilen verbessert
werde. Dem Baudepartemente will ich da keinen Vorwurf
machen; es geht ihm oft gar fatal; es ist gar häufig ungefähr
in der Lage einer Kugel aus dem Billard beim à la Auvriv-
Spiel, die Zeder hiehin und dorthin zu treiben sucht, wie er
kann und mag. Das ist nicht im allgemeinen Interesse. Wer
den Verkehr befördert, befördert den Wohlstand und mittelbar
die Sittlichkeit. Wenn wir uns nicht außer alle Verbindung
mit andern Nationen setzen wollen, so müssen wir wahrhaftig
ein wenig mehr daran denken, unsre Hauptverkehrsverhältnisse
zu verbessern. Daher trage ich darauf an, dem Regierungsrathe

den Wunsch zu äußern, er möchte in Zukunft sein Augenmerk

hauptsächlich auf die Korrektion der allgemeinen Transitstraßen

richten.

Knechtenhofer, Oberstlieutenant. Wir schiffen durchaus
im Nebel herum mit unserem Straßenwesen, bis wir das
Straßennetz vor uns haben. Erst heute hat das Bisthum eine
Straße verlangt, aber drei Viertheile von uns wissen nicht,
ob dieselbe nöthig ist. Erst ein solches Straßennetz kann
uns diejenigen Straßenlinien zeigen, welche der innere und
äußere Verkehr absolut erheischt. Haben wir das nicht, so

organisirt sich hier im Großen Rathe je länger je mehr eine
gegenseitige Assekuranz in Straßensachen. Wenn z. B. das
Seeland sagt: Wir wollen die und die Straße, so werden ihm
die andern Theile, welche ähnliche Absichten haben, helfen,
nach dem Sprichworte: Giebst du mir die Wurst, so lösch ich
dir den Durst. Herr Schultheiß von Tavel hat uns früher
einmal gesagt, berecks drei Millionen seien seit 13 Jahren im
Straßenwesen größtentheilS verschleudert worden. Hätte man
zur Zeit über die Bielerseestraße einen ausführlichen Bericht
und ein solches Straßennetz gehabt, so würde der Staat da
nicht so tief hineingekommen sein tt. Gegen die Ansätze des
Büdgets habe ich nichts zu sagen; aber ich wünsche, daß endlich

einmal daS Straßennez komme; dann wollen wir mit
einander reden.

Aubry, RegierunzSrath. Es ist nicht meine Absicht, die
Präopinanten zu bekämpfen, deren Gesichtspunkt mit der
Auffassung des Standes der Dinge übereinstimmt, die ich schon
mehr als einmal hier entwickelt habe. Man könnte und sollte
weitaus mehr für unsere großen Verbindungslinien thun, und
und wenn etwa einmal ein Antrag gestellt werden würde, eine
oder zwei Millionen für diejenigen Arbeiten zu verlangen, welche
von allererster Nothwendigkeit wären, so würde ich denselben
von ganzem Herzen unterstützen, in der Ueberzeugung, daß,
weit entfernt damit irgend ein Opfer zu bringen, dieses
vielmehr eine der am meisten abtragenden Geldanwendungen wäre,
die das Land machen könnte. Diese Straßen dürfen mit jenen
großen Adern verglichen werden, die den menschlichen Leib durchziehen

und demselben Leben und Bewegung einflößen. Als Mitglied

des Baudepartements hingegen glaube ich, Ihnen einige
Erläuterungen über den Stand der Dinge geben zu sollen,
damit gehörig nachgewiesen werde, daß das Departement sich nicht
in einem fehlerhaften Kreise bewegt, wie man so eben sagen will,
und daß es etwaS Anderes gethan hat, als Millionen ohne
Frucht und Erfolg zu verschleudern. Ich will zwar nicht be-

streiten, daß sehr bedeutende Ausgaben gemacht worden seien,
allein man muß auch Rechnung tragen, daß hiesür fünfunddreißig

bis vierzig Stunden neue Straßen gemacht wurden,
von denen der größte Theil von keinem Tadel getroffen werden
kann. Man beschuldigt uns, daß wir die HauptverbindungS-
linien gänzlich vernachläßigen. In zwei Monaten werden die

Pläne zur Ausführung der Straße von Lyß nach Reuchenette
vollendet sein; aus der Leinwand werden sie eine Länge von
achtzig Fuß haben, indem man vom Dorfe Stuben hinweg
zwei Linien aufnehmen mußte, wovon die eine einen Umweg
macht, um durch die Stadt Viel zu laufen. Man wird nicht
zögern, Ihnen diese Pläne vorzulegen, damit Sie sich über die

Richtung aussprechen können, auf welcher die Straße ausgeführt



werden soll, deren gesammte Ausdehnung sich auf mehr als sünf-
zigtausend Fuß erstrecken wird; waS, im Vorbeigehen gesagt,
nicht verfehlen wird, sehr lebhafte Verhandlungen hervorzurufen.
AlleS ist im fernern bereit für die Korrektion der Straße
zwischen Bern und Freiburg über Tdörisdaus; gleichermaßen sind
die nöthigen Studien für die Korrektion zwischen Bern und
Murten gemacht worden; allein unsere Unterbandlungen mit
Freiburg haben bis dahin nicht zu einem gedeihlichen Ende
geführt werden können, vbschon Bern von seiner Seite die beßten
Absichten und selbst die Geneigtheit zu finanziellen Opfern an
den Tag legte. Ich könnte in Details eintreten, wenn es von
Nutzen ware. Allein, wie eâ sich auch verhalten mag, das
Baudepartement wird nicht erlahmen, und Sie sehen, Tit., daß es
die Vorwürfe nicht verdient, weiche man auf dasselbe wälzen
will. Man sagt, daß wir nicht auf eine rationelle Art und
Weise verfahren. Ich will zugeben, baß unser System Einiges
zu wünschen übrig läßt; allein daS setzige Baudepartement darf
sich selbst das Zeugniß geben, seine Obliegenheit ebenso
gewissenhaft erfüllt zu haben. alS seine Hülfsmittel und Umstände
inmitten der allgemein bekannten Verwicklungen und der
Verschiedenheit der Ansichten, welche im Schooße der Behörden
obwalten, es irgendwie gestatten. Wir müssen hoffen, daß wir
mit Beihülfe des Oberingcnieurs, den sie unS gegeben haben,
den gereckten Erwartungen d,S Landes tusser entsprechin
können. Es ist keine kleine Aufgabe, alleS zu regul.ren, alles
für die Anlegung einer Straße vorzusehen, um den Prozessen
und sonstigen Schwierigkeiten vorzubeugen. Wie man im
gewöhnlichen Leben zu sagen pflegt, so kann man nicht schneller
tanzen, alS gespielt wird. Ich hoffe, daß diese wenigen
Bemerkungen hinreichen werden, darzutbun, daß daS Baudepartement

nicht gar so tief unten steht, als es einigen Leuten gefallen
möchte, eS glauben zu machen.

Roth zu Wangen. Man redet immer nur von der Straße
durch den Jura und von derjenigen von Morgenthal nach Bern,
aber von der allerwichtigsten Straße von Türrmühle über
Herzogenbuchsee nach Burgdorf u. s. w., sowie von derjenigen
von D>cl bis an die Solothurngrenze redet man nicht. Man
mag die Straße über Bözingen und Pieterlen lassen. wie man
will, so wird sie doch immer stark gebraucht; aber eS ist doch
ein Fleck für den Kanton Bern, zwischen der Bielseestraße und
der Solothurnergrenze die Straße so zu lassen, wie sie ist.
Diese beiden Straßen sollte man auch in das Straßennetz
aufnehmen.

Ryser, Oberstlieutenant. Wenn nicht der Herr Präsident
des Daudepartemcnts uns die Zusicherung gegeben hätte, daß
endlich man sich mit der Morgenthal- Bernstraße beschäftigen
werde, so würde ich einen daherigcn Antrag gestellt haben. Ich
frage i Wie viel ist seit 10 Iahren auf diese Straße verwendet
worden, welche doch eine der wichtigsten Straßen für den Kanton
Bern ist / Einzig durch diese Straße können wir verhüten, daß
nicht der große Waarenzug von Deutschland her nach Genf
ausschließlich nur dem Jura entlang gehe.

von Ienner, Regierungsratb, als Berichterstatter des
Finanzdepartements. Allerdings sind die wenigsten der im
Düdgct für das nächste Jahr ausgenommenen Straßen von
allgemeiner Wichtigkeit für daS ganze Land; indessen scheint mir
doch der deßhalb gemachte Vorwurs nicht ganz gegründet. In
der ganzen Welt ist es so, daß Zedermann die'ihm näher ge-
legenen Bedürfnisse viel besser sieht, als die entserntern. So
g ht es auch bei uns. Wir sind bis setzt in Absicht aus die
Erbauung großer Landstraßen Nicht gar glücklich gewesen; wir
haben eine solche gemacht, aber sie kostet wodl viel, wir haben unS
dadurch selbst abgefahren, und Neuenburg, Solothurn und
Aargau haben den Profit davon; das gefällt mir nicht, denn
allerdings sehe ich mehr auf die Interessen unsers Kantons,
diejenigen der andern Kantone berühren mich weniger. Ich hätte
Ihnen gar gerne große Straßen, die mir für den Kanton von
höchster Wichtigkeit scheinen, vorgeschlagen; man hat mich sogar
da in eine Kommission Hineingelhan, welche darüber Vorschläge
dr.ngcn >oUle, aber ich bin in der Minorität geblieben. Eine
Straße von Morgenthal durch das Oberland in daS Wallis
und euie solche über Saancn und d.n Pillon aus den Scheide¬

punkt der Straßen nach Genf und über den St. Bernhard —
das hätte ich interessant gefunden. Die letztere Straße würde
unS etwas über Fr. 40,000 gekostet haben. Daß die andern
Mitglieder jener Kommission meine Ansichten nicht theilten,
beweist indessen, daß meine Ansichten wahrscheinlich irrig sind,
und daher will ich sie hier nicht weiter vorbringen. Hingegen
muß ich noch eine andere Sache bemerken. Wenn Sie auch
daS Straßennetz bekommen, so werden Sie sehen, daß Sie
damit noch nicht fertig sind. Was ist eine Straße durch ein
Land hindurch, wenn sie nicht an den beiden Grenzen in
Verbindung steht mit den Straßen der andern Kantone So hätten
wir die Straße von hier nach Freiburg längst, wenn wir nicht
die Straße nach Murten in die Waagschale legen würden, die
aber Freiburg nicht will. Sodann werden unsere künftigen
Verbindungsstraßen mit andern Ländern wesentlich durch die
Eisenbahnen bedingt werden, und da ist namentlich in neuester
Zeit von einer Eisenbahn gegen Besançon die Rede, welche für
unser Land von großer Wichtigkeit sein kann. Unser größtes
Interesse ist es, uns so weit möglich an die Eisenbahnen Frankreichs

anzuschließen. Ich wünsche daher, daß daS Baudepartement

bevor wir unser Straßennetz hier berathen, zuerst sehe,
waS in andern Ländern, namentlich in Frankreich, in dieser
Hinsicht vorgeht, damit wir überall die Hand bieten können,
wo sich ein neuer Verkehr für uns eröffnet. Das Straßennetz
ist daher schwieriger, als man denkt, und so könnte ich eS dem
Baudepartement nicht verargen. wenn es unterdessen trachte,
wenigstens im Innern des Kantons die vorhandenen Schwierigkeiten

zu besiegen und den nächsten Bedürfnissen abzuhelfen.

Abstimmung.
t) Für Genehmigung der Büdgetansätze mit

der vom Herrn Berichterstatter deS Fi-
nanzdepartementS beantragten Vermehrung

von Fr. 101,000 Handmehr.
2) Für den Antrag des Herrn Regierungsraths

von Tillier Handmehr.

4. Wasserbau: (zusammen Fr. 71,557.)

Rickli wiederholt Namens der Staatswirthschastskommis-
sion den Antrag, daß der Regierungsrath zur beförderlichen
Vorlegung des längst projektirten neuen Flößerreglements
aufgefordert werde.

Geißbühler, Ulrich, unterstützt diesen Antrag einerseits
aus Rücksicht auf mögliche Naturereignisse, indem durch die
(Überschwemmung im Jahre 1857 nicht so großes Unglück
herbeigeführt worden wäre, wenn bessere Ordnung im Flößwesen
geherrscht hätte, denn damals sei gerade durch die Menge
Bauholz, welche von den Holzhändlern nicht nur an den Ufern,
sondern auch aus dem abgelagerten Geschiebe liegen gelassen war,
ein so großer Schaden an Brücken .'e. entstanden; andrerseits
aus Rücksicht auf den Schwellenunterhalt, indem häufig nicht
nur durch Unvorsichtigkeit, sondern geradezu durch Bosheit der
Flößer ganze Stücke Schwellen weggerissen weiden, wo aber
die betreffenden Privaten lieber keine Reklamationen machen,
um sich nicht noch mehrern Beschädigungen von Seite dieser
Leute auszusetzen.

Z. Schnell unterstützt den Antrag ebenfalls, indem er
selbst an den ihm zum Unterhalte obliegenden Schwellen d,e
Erfahrung gemacht habe, wie schonungslos die Flößer mit den-
selben umgehen und ihren großen Spaß daran haben, sie zu
ruiniren.

Abstimmung.
1) Für die Ansätze Handmehr.
2) Für Erheblichkeit deS Antrages der Staats-

wutbschastskomlnission Handmehr.

IV. Gerichtsbehörden: (zusammen Fr. 140,000.)

Turch's Handmehr genehmigt.



/

Herr Viz elan da m ma nn. Das Resultat des hiemit zu
Ende berathenen Büdgets für das Jahr 1845 stellt sich
nunmehr also heraus :

Das Ausgeben betrügt Fr. 3,166,343
DaS Einnehmen betrügt 3,057,252

Mithin erzeigt stch ein Ausfall von Fr. 109,091
wobei aber wohl zu bemerken ist, daß dieser Ausfall nur dann
erscheint, wenn die Kreditrestanzen des Baudepartements im
Hochbau, Straßenbau und Wasserbau so in Rechnung bleiben,
wie sie sich auf 30. September herausgestellt haben; da aber
hievon alle diejenigen Summen wegfallen, welche vom 1. Oktober
bis 31. Dezember noch verbraucht werden, und mithin auf die

Rechnung des JahreS 1844 fallen, so wird sich möglicher und
sogar wahrscheinlicher Weise ein Ueberschuß des Einnehmens
herausstellen.

Herr Vizelandammann. Bei der geringen Zahl der
noch anwesenden Mitglieder gedenke ich, heute nicht weiter
fortzufahren ; wie viele Mitglieder heute fortgeben werden, um am
Montage zurückzukehren, weiß ich nicht. Ich muß daher
erwarten, ob Anträge fallen, die gegenwärtige Session mit
diesem Tage zu schließen. Verschiedene Mitglieder haben mir
darüber ihre Wünsche in durchaus abweichendem Sinne geäußert.
Sollte die Versammlung darüber keinen Beschluß fassen, so

werde ich dann thun, waS ich für das Beßte halte.

von Tavel, Schultheiß. Nach meiner Ansicht ist es

dringend nöthig, die Session nicht schon heute zu schließen,
denn es warten noch bedeutende Geschäfte auf Erledigung, so

der Entwurf des Kriminalcodex, der Entwurf einer neuen
Organisation deS Baudepartements, deren Verschiebung leicht
bedeutende Ausgaben zur Folge haben kann, serner der Vortrag
über Reorganisation der Collégien von Pruntrut und Delsberg,
welche, obschon dem Jura besonders viel daran gelegen ist,
daß diese Frage einmal entschieden werde, doch nicht blos alS
eine Jurafrage, sondern als eine Frage von politischer
Wichtigkeit im Allgemeinen angesehen werden muß. Noch andere

Vortrüge werden nächster Tage hier angezeigt werden, so daß

wir gewiß für die künftige Woche noch genug Arbeit haben.

Ich begreife sehr wohl, daß es für viele Mitglieder sehr
bemühend ist, lange von Hause entfernt bleiben zu müssen: wenn

aber irgend eine Jahreszeit für die Behandlung der Geschäfte
günstig ist, so ist es die gegenwärtige. Ich möchte Sie also
dringend ersuchen, Ihre Verhandlungen noch fortzusetzen.

I. Schnell. Mir hat es hingegen geschienen, die
Traktanden seien ziemlich erschöpft; auf diejenigen Geschäfte hingegen

welche nicht auf den Traktanden stehen, nehme ich keine
Rücksicht. Der Kriminalcodex ist nicht dringlich, daS neue
Großrathsreglement ebenfalls nicht, und für die Reorganisation
der Kollegien im Jura haben wir im Februar auch noch Zeit,
so daß ich, weil doch die meisten Mitglieder, mit denen ich
darüber gesprochen habe, sagen, sie kommen am Montag nicht
zurück, die Sitzung lieber freiwillig verschieben, als hingegen
riskiren möchte, nachher wegen nicht hinreichender Anzahl
Anwesender die Sitzung aufheben zu müssen.

Roth zu Wangen. So gerne ich heute nach Hause ginge,
so halte ich es doch für zweckmäßiger, jetzt noch einige Tage
da zu bleiben; der Große Rath soll die Maxime eines leben
rechtschaffenen HausvaterS beobachten, nämlich was er abthun
kann, abthun, und nicht verschieben.

Rickli unterstützt diese Ansicht ebenfalls.

Ne »komm. In dieser Jahreszeit hat Jedermann am
beßten Zeit, da zu bleiben. WaS sind 14 Tage ^ Oft mußten
wir 3 Wochen und länger ausdauern. Wann soll man die
weitläufigen Geschäfte behandeln, wenn nicht im Winter?

Knechtenhoser, Oberstlieut., trägt darauf an, zu
beschließen, daß man am nächsten Dienstage aushören wolle.

Ryser, Oberstlieut., will die Session nicht schließen, bis
die Akten erledigt seien.

Abstimmung.
Die Session in nächster Woche fortzusetzen große Mehrheit.

(Schluß der Sitzung nach 12^ Uhr.)



N"' 42.

Verhandlungen
des

Großen Rathes der Republik Bern
Ordentliche Wintersitzung 1844. Erste Hälfte.

(Nicht offiziell.)

Dreizehnte Sitzung.

Montag den 2. Christmonat 1844

(Morgens um 9 Uhr.)

Präsident: Herr Vizelandammann Blösch.

Nach dem Namensaufrufe und nach Genehmigung des

Protokolls wird als eingelangt angezeigt:
Eine Vorstellung der Gemeinden Heimenhausen und

Vollodingen, betreffend die Korrektion der Morgeuthal-Vern-
straße.

Herr Vizelandammann. Gemäß dem geäußerten
Begehren des Herrn Regierungsraths Fetscherin wird Ihnen,
Tit., nunmehr dasjenige Schreiben mitgetheilt werden, welches
ich in meinem am letzten Mittwoch abgegebenen Votum über
die Znseldorationsangelegenheit angedeutet habe.

Dieses Schreiben wird hieraus abgelesen.

Herr Vizelandammann. DaS Original des so eben

abgelesenen Schreibens liegt von nun an bis zum Schlüsse der
heuligen Sitzung hinter dem Herrn Staatsschreiber, an welchen
sich die Tit. Mitglieder, welche es zu lesen wünschen, wenden
mögen; nur hat der Herr Staatsschreiber den bestimmten
Auftrag, dasselbe nicht weiters zu geben und weder Abschrift noch
Auszüge davon machen zu lassen.

Fetscherin, Regicrungsrath. Ich bezeuge, daß das Abgelesene

dem Originale getreu lautet; allein jetzt erlauben Sie
mir, Tit., auch ein Wort darüber zu sagen.

Herr Vizelandammann. Vorerst will ich eine Anfrage
an die Versammlung richten. Da mich die Sache persönlich
berührt, so will ich nicht im Geringsten dagegen sein, daß Herr
Reg.-Rath Fetscherin sich darüber vor Ihnen ausspreche; aber
umgekehrt werden Sie mir es dann auch nicht verübeln, wenn
ich darauf antworte, und wohin wir dann damit kommen, weiß
ich nicht. Ohne die bestimmteste Provokation hätte ich das
Schreiben durchaus nicht vorlesen lassen; auch habe ich Hetrn
Regierungsrath Fetscherin vorher schriftlich angefragt, ob er
dasselbe noch zuvor einsehen wolle, und erst auf sein wiederholtes

Begehren ist die Ablesung erfolgt. Deliberation sollte
darüber eigentlich keine stattfinden, denn die Sache gehört nicht
hieher. Indessen will ich Sie, Tit., anfragen, ob Sie Herrn
Regierungsrath Fetscherin anhören wollen.

Abstimmung.
Eine Berathung über das abgelesene Schreiben

stattfinden zu lassen 2 Stimmen.
Dagegen 88 „

Tagesordnung.
Vortrag des Departements des Innern über die

definitive Redaktion des Dekretsentwurfs wider die
Thierquälerei.

Der Antrag geht dahin, es möchte von den in der ersten
Berathung erheblich erklärten Anträgen, betreffend ». eine besondere

Bestimmung zum Schutze der Singvögel und b- die
ausschließliche Verwendung der Bußen für WiderHandlungen zu
Gunsten des Armenfonds der betreffenden Gemeinden, abstrakirt
und der Dekretsentwurf, wie er früher vorgeschlagen worden
ist, unverändert angenommen werden.

vr. Schneider, Regierungsrath, als Berichterstatter.
Was den erheblich erklärten Antrag des Herrn Obrecht zu
Gunsten der Singvögel betrifft, so hat das Departement des
Innern eine daherige Verfügung für überflüssig gehalten, weil
die §§. k und 2 des vorliegenden Dekrets eigentlich alles
Nöthige darüber bereits sagen, — weil, wenn man in weitere Details
eintreten wollte, man noch viele andere Thiere speziell bezeichnen

müßte, — und weil das Zagdgesetz von 1882 dahin einschlagende

Bestimmungen enthält, indem darin das sogenannte
Letschen auf Vögel nur zu gewissen Jahreszeiten und in sehr
beschränktem Maaße gestattet ist, auch das Ausnehmen namentlich

junger Singvögel w. mit einer Buße von Fr. (i für jedes
Nest oder jede Brut verboten ist. Hinsichtlich des zweiten Punkts,
nämlich der Bußenantheile, schien es der Behörde nicht
zweckmäßig, in diesem Gesetze ausnahmsweise andere Bestimmungen
darüber zu treffen, als in jedem andern Polizeigesetze.

Obrecht. Ich wußte wohl, daß das Zagdgesetz dergleichen
Bestimmungen enthält; dasselbe ist aber auf dem Lande nicht so

allgemein bekannt, und daher hätte ich gewünscht, daß die
Vorschrift des Zagdgesetzes hier ebenfalls aufgenommen würde.

Stämpfli zu Jttigen trägt darauf an, gemäß dem früher
erheblich erklärten Antrage jeweilen den ganzen Betrag der
Bußen in den Armenfond der betreffenden Gemeinde fallen zu
lassen.

Abstimmung.
1) Nach dem Antrage des Departerunts des

Innern von einer besondern Beschämung,
betreffend die Singvögel, zu abstrahiren Handmehr.

2) Von dem Antrag, die ganze Buße in den

Armenfond fallen zu lassen, zu abstrahiren 37 Stimmen.
Den frühern Antrag, die ganze Summe der

Bußen in den Armenfond fallen zu lassen,
anzunehmen 49

I?



Vortrag des Departements des Innern, betreffend
die definitive Redaktion des Dekrets über den Giftverkauf.

vr. Schneider, Regierungsrath, als Berichterstatter.
Allen in der frühern Berathung erheblich erklärten Anträgen ist

nunmehr entsprochen worden mit Ausnahme eines einzigen,
der dahin ging, daß dem iftbuche selbst das Dekret über den

Giftverkauf beigeheftet, vom Giftverkäufer darauf das Handgelübde

abgelegt und darüber in dem Giftbuche selbst das Verbal
abgefaßt werden solle. Diese Bestimmung hat überflüssig
geschienen, weil die meisten Giftverkäufer als Aerzte oder
Apotheker bereits als solche in Gelübde aufgenommen sind, und
weil für die Bestrafung von Uebertretungen von Seite der

Giftverkäufer im Dekrete selbst gesorgt ist u. f. w. Auch will
man lieber die Fälle, in welchen Gelübde abgenommen werden
sollen, nicht vermehren.

Isenschmid glaubt, ohne die von ihm vorgeschlagene
Bestimmung hinsichtlich deS Giftbuches werde das ganze Gesetz

nichtjsweit führen, weßhalb er beantragt, den fraglichen Zusatz
definitiv anzunehmen. Der Redner wünscht sodann noch einige
Erläuterungen hinsichtlich der litt. t>. des §. 19, die Vorschrift
enthaltend, daß alle Merkurialien zu denjenigen Giften geboren,
über deren Verwahrung der §. 19 spezielle Bestimmungen
enthält; die Redaktion könne doch wohl nicht den Sinn haben,
daß alle Quecksilber enthaltenden Arzneimittel unter Schloß
und Niegel aufbewahrt werden müssen.

vr. Ammann glaubt, es würde genügen, statt blos „alle
Merkurialien" zu sagen „alle giftigen Merkunalien."

vr. Schneider, Regierungsrath, als Berichterstatter.
Ich war von Anfang entschieden dagegen, eine Spezifizirung
der Gifte hier aufzustellen, denn die Bemerkung des Herrn
Professors Isenschmid ist ganz richtig. ES wird indessen nach
der neuen Redaktion am Schlüsse des §. 19 auf den §. 2

hingewiesen, wonach die Bewilligung zum Eistverkaufe jedesmal
die Spezifikation derjenigen Gifte enthalten soll, zu deren Verkauf

der Betreffende berechtigt wird. Bereits ist von der
Sanitätsbehörde ein vollständiges Verzeichniß derjenigen Gifte
abgefaßt, welche unter dlewo Gesetz fallen, und dieses Verzeichniß
wird jedem Giftverkäuser zugestellt werden. Daß dann das

Gesetz selbst in das Giftbuch aufgenommen werde, ist Sache
der Exekution, und wir werden dafür sorgen. Sodann wird
durch den Giftschein selbst dem Giftverkäuser zur Pflicht
gemacht, die jeweiligen Käufer auf die gesetzlichen Bestimmungen
aufmerksam zu machen x. Also ist dadurch dem Zwecke deS

Antrages entsprochen. Hingegen sehe ich mich im Falle,
Stamens der vorderathenden Behörde noch die Modifikation vor-
zuschlagen, daß in der Ueberschrift statt „Reglement"
gesetzt werde: „Dekret". Die SanitätSkommission und das

Departement des Innern sind nämlich von der Voraussetzung
ausgegangen, die Sache werde vom Regierungörathe aus
erlassen werden; der Regierungsrath hingegen hat geglaubt, sie

gehöre vor den Großen Rath, und dieser erläßt nicht
Réglemente, sondern Dekrete.

Abstimmung.
1) Für Annahme des Dekrets in seiner neu

vorliegenden Redaktion im Allgemeinen Handmehr.

2) Von dem Antrage des Herrn Isenschmid in
Betreff des Gistbuchs zu abftrahiren 59 Stimmen.

Dagegen 13 „
(Viele Mitglieder stimmen nicht.)

3) Statt „Reglement" zu setzen „Dekret" Handmehr.

Vortrag des Bau départements über die Bewilligung
einer Staats bei st eu er an die Kosten einer neuen Straße
von Ursenbach nach Waltrigen.

Der Vortrag setzt das Bedürfniß der Anlegung dieser

Straße, welche eine große Zahl von Gemeinden des Oberaar-
gau's mit dem Emmenthal auf eine den Anforderungen der

gegenwärtigen Zeck entsprechende Weise verbinden soll, ausführlich

auseinander. In Hinsicht auf die Richtung, welche dieser

Straße gegeben werden soll, walten verschiedene Ansichten. Die

Mehrheit des Baudepartements zieht die Linie über Walters-
wyl vor, während die Minderheit desselben, sowie auch der
Regierungsrath, der Linie durch den Oeschenbach den Vorzug gibt.
Der vom Regierungsrath empfohlene Antrag geht demnach
dahin, der Große Racb möchte beschließen:

1) den Gemeinden Oeschenbachviertel und Hirserendrittel wird
für den Bau einer neuen Straße von Ursenbach gegen
Waltrigen durch den Oeschenbach an die auf Fr. 99,999
veranschlagten Kosten eine Beisteuer von Fr. 59,999 bewilligt

unter folgenden Bedingungen
». daß dieselben die erwähnte Straße in eigenen Kosten

nach den vorgelegten Plänen und Devisen ausführen
lassen;

h. daß daS Baudepartement über den ganzen Bau die
Oberaufsicht habe und berechtigt sei, allsällige kleinere
im Interesse des Baues liegende Abänderungen von
sich aus und ohne ferneres Entgelt anzuordnen und
den Gemeinden Weisungen zu ertheilen;

e. daß je nach dem Vorrücken der Arbeit vom Vaudepar-
tement auf Rechnung des StaatsdenragS Abzahlungen
gemacht werde» können.

2) Für die Ausführung dieses Baues wird den oben erwähnten
Gemeinden für alle Entschädigungen, welche nicht in Minne
ausgemittelt werden können, das Erpropriationsrecht
ertheilt.

Herr Vizelandammann bemerkt, daß durch diesen Vortrag

die unlängst angezeigte Bittschrift der Gemeinde Wynigen
ihre Erledigung finde.

Bigler, Regierungsrath, als Berichterstatter, setzt die

Nothwendigkeit deS fraglichen Straßenbaues ausführlich
auseinander, berührt die deßhalb schon seit Jahren eingelangten
Vorstellungen, bezeichnet die verschiedenen hier möglichen
Richtungen nebst den mit jeder derselben verbundeneu Vortheilen
und Nachtheilen und führt die Gründe an, weßhalb die Mehrheit

des Baudepartements der Richtung über Walterswyl, der
RegierungSrath hingegen derjenigen durch den Oeschenbach den

Vorzug gebe.

Knechtenhofer, Oberstlieutenant, führt hinsichtlich der
Wichtigkeit des vorliegenden Straßenbaues an, daß z B. zwei
einzige Häuser aus dem Emmenthal jährlich 5999 bis 9999
Zentner Käse in dieser Richtung aus dem Lande führen, und
mithin jährlich Fe. 599,999 dafür in'o Land bringen. Der
Redner ist daher überzeugt, daß wenn im Straßenweftn nach
Grundsätzen verfahren würde, diese Straße bereits seit 9 oder
7 Iahren gemacht wäre. Ob die Richtung über Walterswyl
oder durch den Oeschenbach gehe, dafür wolle er nicht die Hand
umkehren; hingegen trägt der Redner daraus an, daß bei der
Wichtigkeit der Sache der Staat sämmtliche Kosten mit
Ausnahme der von den Gemeinden zugesicherten Beiträge und
Leistungen übernähme, und nicht, wie vorgeschlagen sei, bloß die

Hälfte.

Tschad old unterstützt diesen Antrag.

Mühlemann, Regierungsstattdalter, ist überzeugt, daß

nur die Schwierigkeit, sich über die verschiedenen möglichen
Richtungen zu verständigen, Schuld daran sei, daß die Straße
bis jetzt noch nicht gebaut worden. Der Redner unterstützt
sodann die Oeschenbachlinie hauptsächlich darum, weil dieselbe sich

am zweckmäßigsten an das in neuerer Zeit zur Sprache gekommene

Projekt einer Verbindung von Burgdorf und Wunigen
mit der Huttwyl-Sumiswaldstraße anschließe. Bei dem nicht
nur für die zunächst betheiligten Ortschaften, sondern überhaupt
vorhandenen großen Nutzen der Sache trägt er hinsichtlich der
Kosten darauf an, einen Staatodeitrag von Fr. 49,999 zu
erkennen.

Die Herren Roth zu Wangen, Dr. A m mann, Gerichtspräsident

Müller und Oberstlieutenant Ryser pflichten diesem
Antrage bei.

Or. Schneider, Regierungsrath, betrachtet diese Straße
im Allgemeinen ebenfalls als eine der wichtigern, macht aber



eben deßhalb auf die Nothwendigkeit einer möglichst zweckmäßigen

Richtung aufmerksam, weßhalb er für seine Person noch
im Zweifel sei, zu welcher der vorgeschlagenen Linien er stimmen
werde. Im Uebrigen stimmt er zum Antrage des Herrn
Oberstlieutenants Knechtenhofer unter dem Vorbehalte, daß sich der
Regierungsrath vorher der von den Gemeinden versprochenen
Beiträge versichere.

Die Herren Knechtenhofer, Oberstlieutenant, und Tscha-
bold schließen sich dem Antrage des Herrn Mühlemann ebenfalls

an.

Bigler, Regierungsrath, als Berichterstatter, hat an und
für sich gegen einen erhöhten Staatsbeitrag nichts einzuwenden,

macht aber auf die daherigen Konsequenzen aufmerksam und
erinnert an das erst kürzlich noch vorgekommene Beispiel der
Krauchthal-Bollstraße, wo der Große Rath den betreffenden
Gemeinden unter übrigens ganz gleichen Umständen auch nur die

Hälfte der Kosten bewilligt habe. Gegen den von Herrn
Regierungsrath Schneider nunmehr reproduzirten Antrag des

Herrn Knechtenhofer bemerkt der Herr Berichterstatter bloß,
daß der projektirte Straßenbau denn doch allerdings zunächst
im Interesse der betreffenden Ortschaften selbst liege, waS aus
ihren eigenen Vorstellungen hervorgehe.

A b st i m m u n g.

1) Sofort einzutreten Handmehr.
2)ßDas Gutachten des Regierungsraths un¬

bedingt anzunehmen .33 Stimmen.
Dasselbe im einen oder andern S»nne zu

modifiziren Mehrheit.
3) Den Staatsbeitrag auf Fr. 40,000 zu er¬

höhen 70 Stimmen.
Für den Antrag des Herrn Regierungsraths

vr. Schneider 6 „

Vortrag des Finanzdepartements über einen mit der

Aargauer Saline zu Kaiseraugst abzuschließenden Salzlie-
ferungs vertrag.

Das Finanzdepartement sucht in diesem Vortrage beim
Großen Rathe um tue Ermächtigung nach, mit der genannten
Saline einen Vertrag für eine jährliche Lieferung von 8000
Zentnern Salz aus 4 Jahre abzuschließen, insofern das Salz von
dieser Saline sowohl hinsichtlich der Qualität als des Preises
unter günstigen Bedingungen erhalten werden könne.

von Jenner, Regierungsrath, als Berichterstatter,
empfiehlt den Antrag und glaubt, es liege in den Ansichten des

Großen Rathes, dergleichen neuentstehende schweizerische
Etablissements zu begünstigen.

Schmalz, Negierungsrath. stellt, gestützt auf den §. 50
Nr. 12 der Verfassung, wonach die Bestätigung aller
Salzlieferungsverträge als unübertragbar vom Großen Rath selbst
behandelt werden müsse, den Antrag, in diesen Gegenstand nicht
einzutreten, sondern abzuwarten, bis ein vom Finanzdepartement

und vom RegierungSratd vorläufig bereits abgeschlossener

Vertrag dem Großen Rathe zur Bestätigung vorgelegt werde.

von Jenner, Regierungsrath, als Berichterstatter, glaubt,
es sei im vorliegenden Falle durch den dem Großen Rathe
vorgelegten Vortrag des Finanzdepartements den Vorschriften der
Verfassung ein Genüge geleistet.

Herr Vizeland a mmann, um seine Meinung gefragt,
pflichtet der Ansicht des Herrn Regierungsraths Schmalz bei.

Abstimmung.
In den Gegenstand einzutreten 12 Stimmen.
Davon zu abstrahiren Mehrheit.

Auf verschiedene Vorträge der Justizsektion werden
folgende Ehehindernißdispensationen ertheilt:

1) Dem Chr. Rlesen, von Oberbalm, mit 82 gegen 8 Stimmen.
2) Dem U. Mühlemann, Barbier zu Bönigen, mit 78 ge¬

gen 3 Stimmen.
3) Der Wittwe E. Jüny, geb. Helfer, in der Trühleren,

Gemeinde Mühleberg, mit 73 gegen 11 Stimmen.
4) Der E. G fell er, von Vechigen, geb. Burri, zu Aar¬

mühle, mit 71 gegen 14 Stimmen.
5) Dem I. Ruch, von Lützelflüh, zu Twann, mit 80 gegen

3 Stimmen.
6) Dem I. Boß, von Tschingel, Kirchgemeinde Sigriswyl,

mit 02 gegen Null.
7) Dem R. Längach er, von Aesche, zu Falschen, Kirchge¬

meinde Reichenbach, mit 83 gegen 4 Stimmen.

Auf einen fernern Vortrag der Justizsektion wird
folgenden zu Gunsten der Privatblindenanstalt in Bern gemachten
Legaten die erforderliche Sanktion durch's Handmehr ertheilt:

Dem Legate des Herrn G. E. vonMorlot, Stifters der
Anstalt, von Fr. 200.

Dem Legate des Herrn Rudolf Wäber, von Bern, von
Fr. 2000.

Auf den Vortrag des Justiz- und Polizeidepartements
wird dem Herrn Professor und Lehenskommissär

Stettler die nachgesuchte Entlassung von der Stelle eines
Mitgliedes dieses Departements in allen Ehren und unter Ver-
dankung der geleisteten Dienste durch's Handmehr ertheilt.

(Schluß der Sitzung um l'/i Uhr.)
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Präsident: Herr Vizelandammann Blösch.

Namensaufruf. Genehmigung des Protokolls.

Tagesordnung.
Vortrag der Polizeisektion, betreffend das

Begnadigungsgesuch für C. Wiegsam, gewes. Metzgermeister, von
Bern.

Diesem Vortrage zufolge hat Frau M. Wiegsam, geb.

Arn, ein Gesuch an den Großen Rath gerichtet, dabin gehend,
daß ihr — durch odergerichtliches Urtheil vom 19. Oktober >844

wegen betrügerischen und muthwilligen Geldstags zu vierjähriger
Kettenstrafe verurtheilte — Ehemann begnadigt, oder daß die Strafe
in Landesverweisung umgewandelt werden möchte. Gestützt darauf,
daß die Rücksichten, welche zu Gunsten des Hrn. Wiegsam sprechen

mögen, von dem Obergerichte nicht außer Acht gelassen
worden seien, und daß in dem vorliegenden Falle keine
außerordentlichen Gründe zu einem Strafnachlasse oder einer Straf-
Umwandlung vorhanden seien, — geht der Antrag dahin, daß
das vorliegende Gesuch abgewiesen und der Gerechtigkeit ihr
Lauf gelassen werde.

Durch's Handmehr genehmigt.

Bericht und Antrage der Gesetzgebungskommission,
betreffend die definitive Redaktion der zurückgeschickten

Artikel und Abschnitte des besondern Theiles des

Entwurfes eines Strafgesetzbuches.
(Vergleiche Verhandlungsblätter von 1844, Nrn. 4. 5. 0.

7. 8. 9. 10. 11.)

Herr Vizelandammann bemerkt, daß es sich nicht mehr
um die Erheblichkeitserklärung allfälliger neuer Anträge handle,
sondern um definitive Entscheide.

Weber, Regierungsrath, als Berichterstatter. Die
Gesetzgebungskommission hat sich veranlaßt gefunden, Ihnen, Tit.
vor Allem aus noch folgenden Zusatz zu H. 35 deö allgemeine

n T h e i l s vorzuschlagen: „ Die Verpflichtung zum Schadensersatze

wird nach den Bestimmungen des Civilgesetzes beurtheilt."

Durch's Handmehr genehmigt.

Besonderer Theil.
Titel 1. und II.

Nichts.

Titel 111.

§. 122.

Weber, Regierungsrath, als Berichterstatter. Bezüglich
auf diesen §. 122 schlägt Ihnen die Kommission vor, beizufügen,
„(vergleiche §, 275)."

Durch's Handmehr genehmigt.

Weber, Regierungratb, als Berichterstatter. Bei Berathung

des nämlichen Titels III. haben Sie den Antrag erheblich
erklärt, eine Strafbeftimmung über Bestechungen bei Wahlen

aufzunehmen. Die Gesetzgebungskommission schlägt Ihnen
vor, davon zu abstrahiern. Vorerst wäre es sehr schwierig,
auszumilteln, was als Bestechung anzusehen ist; sodann könnten
leicht Kollisionen zwischen den richterlichen und administrativen
Behörden welche darüber zu entscheiden haben, entstehen. ES
könnte z, B. der Große Rath eine wegen angeblicher Bestechung
streitige Wahl als gültig erklären, der Richter aber die Anklage
wegen Bestechung gegründet finden, und umgekehrt könnte der
Große Rath eine solche Wahl nicht gutheißen, der Richter
hingegen die Anklage ungegründet finden. Vielleicht werden
Mitglieder der Gesetzgebungskommission die Gründe dieser Letztern
hier weiter auseinander setzen; ich persönlich werde den Antrag
der Kommission angreisen.

Herr Vizelandammann eröffnet die Umfrage hierüber.

Weber, Regierungsrath. Ich fühle mich verpflichtet, als
Mitglied des Großen Raths gegen den Antrag der
Gesetzgebungskommission aufzutreten. Es ist in der frühern Berathung
vorp mir der Antrag gemacht worden, es möchte hier ein Paragraph

aufgenommen werden über Strafbestimmungen gegen
Bestechungen bei Wahlen, feie es in Urversammlungen,
Wahlversammlungen oder Gemeindsversammlungen. Dem Einwürfe
der Gesetzgebungskommission, daß hieraus leicht Kollisionen
entstehen könnten, wäre durch eine Bestimmung im Sinne des

badischen Entwurfes leicht vorzubeugen. Der §. 004 des badischen

Entwurfs lautet nämlich: „Wurde — der
Bestechende wirklich gewählt, so findet das strafgerichtliche Verfahren
erst dann statt, wenn die Wahl vorher von der Versammlung
oder der Behörde, welche über die Gültigkeit derselben zu erkennen

hat, für nichtig erklärt ist. " Allerdings könnte der Große
Rath eine Wahl nichtig erklärt haben, der Richter aber nachher
keinen hinlänglichen Beweis finden, um ein Strafurtheil
auszusprechen. Allein, Tit., das Nämliche kann schon jetzt bei
Abberufung von Beamten auch eintreten. Man wird sagen, es werden
sehr viele Chikanen, Anfeindungen und Umtriebe stattfinden, um
die Gültigkeit einer Wahl zu vereiteln aus Gründen, die nicht
viel auf sich haben. Wenn Sie aber beifügen, daß keine
gerichtliche Strafverfolgung eintreten könne, es sei denn, daß die



obere Behörde die Nichtigkeit der Wakl bereits ausgesprochen
babe, so fällt dieser Einwurf dahin. Es ist allerdings richtig,
daß der Begriff von Bestechung ein sehr weiter ist; allein unser
Koder enthält zwei Titel über Bestechungen gegen Beamte und

von Beamten; wenn Sie die daselbst ausgestellte Definition der

Bestechung hier reproduciren, so ist das wohl hinreichend;
denn sonst dürsten wir gar keine Bestimmungen über Bestechungen

gegen Beamte und von Beamten haben. Der dritte Grund,
warum ich gegen den Antrag der Gesetzgebungskommission
auftrete, ist der: Die rechtliche Klasse der Staatsbürger wird sich

lederzeit der Bestechungen enthalten, und es werden sich in der

Regel nur solche Personen derselben schuldig machen, welche des

allgemeinen Zutrauens nicht würdig sind und dader zu Erreichung

ikrer Zwecke zu solchen Mitteln greisen. Wird nun von
bundert solchen Fällen auch nur ein einziger bestraft werden, so

w.rd das aus Viele abschreckend wirken. Das gleiche gilt für
Diejenigen, welche sich bestechen lassen. Endlich spricht noch ein
volitischer Grund für die Aufnahme einer daherigen Strasde-
snmmung. Ich bin zwar, wenigstens einstweilen, durchaus nicht
für Einführung der direkten Wahlen, dieselben sind aber doch

immerhin denkbar, und da wird ein solcher Paragraph dann
sehr heilsam sein. Eine definitive Redaktion hierüber kann ich
Ihnen zwar nicht vorschlagen, da ich durch Unpäßlichkeit verhindert

war, eine solche zu machen ; allein ich trage darauf an, der
Große Rath möchte im Grundsatze die Ausnahme einer Straf-
bestunmung für Wahlbestechungen beschließen.

Stettler erklärt, diesem Antrage durchaus beizupflichten.

Jaggi, Regierungsstattbalter. Mir kömmt nichts schlechter
und niederträchtiger vor, als Wahlbeftechungen durch Geld oder
andere Mittel, und ich konnte von Anfang nicht begreifen, daß

unser Entwurf darüber schweigt. 2m Kanton Waadt haben sie

dergleichen Bestimmungen und sind im Falle, davon Gebrauch
zu machen, wie dieß namentlich vor zw>i Zadren bei auffallend
roden Wadlbestechungen vorgekommen ist. Bei unS mag sich

das noch wenig zugetragen haben, aber doch ist es auch schon
q-scheden, früher vielleicht mehr, als jetzt. Bei unsern republikanischen

Einrichtungen gehört eine dakeriae Strasbestimmung durchaus

in das Strafgesetz, und so müßte ich de» Antrag des Herrn
Regierungsraths Weber aus voller Ueberzeugung unterstützen.

2. Schnell. Wenn eine Redaktion vorläge, wonach wir
sehen konnten, was man unter Bestechung verstehe, so würde ich
auch dazu stimmen, denn daß Bestechungen etwa stattfinden, und
daß dieß schmählich ist, darüber bin ich einverstanden. Aber
was ist Bestechung? Wenn z. B. die Regierung oder ein Theil
derselben diesem oder jenem Mitglieds des Großen Raths die
Aussicht eröffnet, dasselbe werde, wenn es im Sinne der
Regierung stimme, wahrscheinlich in diese oder jene gewünschte
Stellung gebracht werden, wo eS könne regieren helfen, — ist
das Bestechung? Wenn einige Freunde der neuen Ordnung der
Dinge zusammensitzen und bei einem wohlthätigen Freund em
guteS Makl einnehmen und sich dabei verabreden, wem sie bei
einer bevorstehenden Wadl stimmen wollen, — ist das Bestechung?
Alle diese feinern Vestechungsarten werden dem Gesetze entgehen,
und nur die krassen, massiven Bestechungsarten, wo man Einem
einen Zehnbätzler in die Hand drückt, werden darunter fallen.
So dumm sind aber die Leute nicht, so handgreifliche Mittel

anzuwenden. 2ch weiß bezüglich auf Gemeinds- und
Regierunqswahlen hundert und mehr Erempel, daß man
dergleichen Gastereien oder Entschädigung für versäumte Zeit gegeben,

daß man allerhand Aussichten und Hoffnungen rege gemacht
hat u. s. w. 2edes 2abr kömmt das öfter vor. Also das alles
entginge der Strafe, wenigstens wenn ich mir eine Definition
denke, wie sie in dürren Worten lauten müßte. Da ich aber
keine gute Definition weiß und auch keine vor mir sehe, so will
,ch lieber von der ganzen Sache abstradiren.

K n e ch t e n h o fe r, Obecsilt. Mir sind Beispiele bekannt,
.n? man bei Wahlversammlungen Wein w. ausgeschenkt hat in
Quantitäten, daß die Betreffenden oft nicht mehr von Ort
und Stelle konnten. Das ist auch Besteckung und zwar eine
krasse. 2ck trage darauf an, den Entscheid über dwsen Antrag
vis in dw Februarsitzung zu verschieben, damit man uns dann
^-»e Definition vorlegen könne, welche alle die verschiedenen
r» e st echu n g s a r te11 u mfass?.

Sträub. Wenn die Gesetzgebungskommission sich im
Stande geglaubt hätte, eine Definition zu bringen, durch welche
allen den vielen Arten von Bestechungen ein Ende gemacht
werden könnte, so würde sie eine solche gebracht haben; da sie

sich aber hiezu nicht fähig fühlte, so wollte sie lieber gar nichts
bringen, denn sie fand, daS fei eine schwierige Materie. Außer
den bereits angeführten Exempeln von Bestechungen gibt es

noch andere Mittel, um auf die Wahlen einzuwirken. Z. B.,
man versammelt vor der Wahl eine Anzahl Wähler, und dann
tritt Einer auf, der gut reden kann, und harangirt die Leute,
man solle Diesen oder 2enen wählen u. s. w. Man muß aber
auch an die Folgen einer solchen Gesetzesvorsckrift denken. Wenn
2emand eine Wahl rückgängig machen möchte, so braucht er
nur eine Anzeige auf Bestechung zu mache»; dann kann derjenige,

gegen welchen eine solche Krnninalanzeige vorliegt, bis
nach erfolgtem Urtheile z. B. nicht hier sitzen; am Ende
erzeigt es sich, daß keine Bestechung statt gesunden hat, daß das
Ganze nur eine 2ntrigue war, um den Betreffenden vielleicht
nur auf einen gewissen Zeitpunkt zu verhindern, hier zu sitzen

u. s' w. Wenn Sie, Tit., indessen absolut eine Strasbestimmung

im vorgeschlagenen Sinne wollen, so bitte ich Sie nur,
zu sagen, wie dieselbe lauten soll. Uebrigens läßt sich das Ber-
nervolk auch noch nicht so leicht bestechen, und diejenigen,
welche schlecht genug sind, Andere zu bestechen ober sich bestechen

zu lassen, werden es thun, auch wenn ein Gesetz dagegen da ist.

Neukomm. Da man eine Redaktion gefunden bat
bezüglich aus Bestechung von Beamten, wo doch auch verschiedene
Vestechungsarten angewendet werden können, so sollte auch hier
die Schwierigkeit einer guten Redaktion nicht unübersteiglich
sein. Namentlich für die direkten Wahlen, welche doch einmal

kommen werden, wird eine Strasbestimmung gegen
Bestechungen nöthig sein. 2ch möchte also eine solche im Grundsatze

erkennen, die definitive Redaktion aber allfällig auf die
Februarsitzung verschieben.

von Tillier, Regierungsratd. Wenn man wünscht, daß
dieses Gesetz bald erscheine, so müssen wir die definitive Redaktion

seiner einzelnen Bestimmungen nicht noch weiter
zurückschieben. Bestechungen von Beamten sind der Natur der Sache
nach viel bestimmter, und es ist auch ein größeres 2nteresse
dabei im Spiel, als bei Wahlbestechungen. Der Grund, warum
die Gesetzgebungskommission hier von einer Strasbestimmung
abstrahiren will, »st der, daß sie glaubt, die eigentliche Bestechung

liege nicht in unsern Sitten. Man hat von direkten Wahlen
gesprochen. Wir haben dieselben nicht, also ist kein Gesetz
dafür nöthig. Nach der Verfassung braucht es wenigstens 3 2ahre,
um eine beantragte Verfassungsänderung wirklich herbeizuführen;
ist es ei mal um die Einführung der direkten Wahlen zu thun,
so werden wir dann in 3 2ahren ein solches Gesetz gegen
Wahlbestechungen wohl machen können. Wohin würde uns
überhaupt eine solche Bestimmung führen? 2n irgend aufgeregten
Zeiten würden von alle» Seiten Anzeigen aus Wadlbestechungen
einlangen, denn 2eder, der mit einer Wahl nicht zufrieden, ist
dann geneigt zu glauben, es haben Bestechungen :c. statt gesun-
den. 2ch möchte Sie, T>t., gar sehr bitten, die allgemein
ersehnte Erlassung dieses Gesetzes nicht aufzuschieben wegen einer
Sache, die, Gott sei Dank, von unserm gegenwärtigen
Bedürfnisse nicht sehr gefordert wird. Es wird ja deßhalb nicht
weniger untersucht, ob bei Wahlen Umtriebe w. stattgefunden;
dem Kollegium von Regierungsrath und Sechszehnern liegt es
ob über angefochtene Wahlen Untersuchungen anzustellen, und
wenn über die Rechtmäßigkeit einer Wadl gegründete Zweifel
walten, so steht es 2dncn, Tit., za frei, eine solch? Wadl zu
beseitigen, und alsdann ist der Betreffente in der öffentlichen
Meinung fast gleich gestraft, wie er eS durch ein Kriminalgesetz
irgend sein könnte.

2mobersteg unterstützt den Antrag auf Verschiebung des
Entscheides, da eS sich ohnehin später zeigen werte, daß dieser
Entwurf in seiner vorliegenden Gestalt nickt zum Gesetze erhoben

werden könne.

Weber, Regierungsratd, als Berichterstatter. Einige
Mitglieder der Eesetzgebungskominission haben 2Knen, Tit.
gezeigt, warum sie glauben, daß kein solcher §. nöthig sei. Als



Berichterstatter habe ich daher nichts beizufügen, sondern
Namens der Gesetzgebungökommissivn soll ich darauf antragen,
von einer solchen Bestimmung zu adstrahiren.

Herr Vizelandammann, um seine Meinung gefragt.
Meine Meinung ist, laß über Waklbestechungen eine Strafde-
stimmung vier aufgenommen werde, schmierig ist eine gute
Redaktion hierüber allerdings, aber die Schwierigkeit, in ein
allgemeines Strafgesetzbuch eine Bestimmung gegen eine offenbar
strafwürdige Handlung aufzunehmen, ist kein Grund, um ste

ganz wegzulassen. Wenn Sie dem früher erheblich erklärten
Antrag entgegen das Gutachten der Gesetzgebungskommissson
annehmen, so wird Letztere dann für eine geeignete Redaktion
zu sorgen haben.

Abstimmung.
Von einer Bestimmung über Wahlbestechungen

zu adstrahiren 34 Stimmen.
Eine solche Bestimmung aufzunehmen .76 „

Titel IV.
126 und 127.

Weber, Regierungsrath, alS Berichterstatter. Die
Gesetzgebungskommissson schlägt Ihnen, Tit., vor, von dem
erheblich erklärten Antrage, statt „Religionsdiener'' zu setzen:
„Religionslehrer", zu adstrahiren, weil „Lehrer" nur den
einen Theil der Funktionen deS Religionslaeners bezeichnet,
und zwar gerade denjenigen Theil, der hier in keine besondere

r rachtung kommt.

Durch'S Handmehr genehmigt.

Weber, Regierungsrath. Gemäß einem erheblich erklärten

fernern Antrage, daß über Störung gesetzlicher
Versammlungen eine Strafdestimmung ausgestellt werden möchte,
schlägt Ihnen die Eesetzgebungskommission folgenden neuen
Paragraph vor:

„§. 127. !i. Wer Gewalt oder Drohung von Gewalt
anwendet, um die Verrichtungen einer staatS - oder gemeindcdür-
gerlichen Versammlung widerrechtlich zu hindern, ist mit Arbeitshaus

biö zu drei Jahren, und wer auf andere Weise die

Verrichtungen einer solchen Versammlung widerrechtlich stört,
mit Gefängniß biS zu vier Monaten, verbunden mit Geldbuße
bis auf Einhundert Franken zu bestrafen; vorausgesetzt, daß die

That nicht in ein schwereres Verbrechen übergehe."

Tschabold. Dieser Paragraph scheint mir wohl scharf,
namentlich in Bezug auf Drohung; bloße Drohung »st noch
keine ungesetzliche Handlung, und wenn man weiß, wie es oft
in solchen Versammlungen zugeht, so könnte leicht eine solche

Vorschrift zu weit führe». Zch möchte also wenigstens die Drohung

hier weglassen.

Mühlemann, Regierungsstatthalter. Eben weil man
weiß, wie es oft in solchen Versammlungen zugeht, ist eine
solche Bestimmung nöthig. Wenn in einer Gemeindsversammlung

der Präsident zufolge Reglements und gesetzlicher Pflicht
zur Ruhe auffordert zc und, auf wiederholte vergebliche Mahnung

bin zuletzt den Ruh störer wegweisen will, und wenn man
alsdann Gewalt oder Drohung auf Gewalt gegen idn anwendet,
so ist nach meinem Dafürhalten ein Straffall vorhanden; sonst

würden ssch etwa bei allen Anlässen Männer finden, die sich zu
solchem gebrauchen ließen. Zch brauche darüber wohl nicht
weitläufiger zu sein und stimme zum Antrage.

Kurz, Oberrichter. Zch möchte Herrn Tschabold darauf
aufmerksam machen daß das vorgeschlagene Strafmaß ein Maximum

ist, daß also der Richter je nach Umständen weit
geringere Strafen verhängen kann. Wenn Jemand m einer
Gemeindeversammlung bloß droht, so wird wohl kein Richter drei Zadre
Arbeitshaus sprechen; wenn aber Jemand z. B. den Präsidenten
schlägt oder mißhandelt und mit Gewalt forttreibt, so wird der

Richter in der Strafe auch welter gehen. Wenn aber Jemand
aus bloßem Muthwillen, ohne Hochverrätherische Absicht, die

Sitzung des Großen Rathes mit Gewalt verhindern wollte, so

frage ich, ob da nicht eine Strafe von drei Zahren Arbeitshaus
angemessen wäre. Also ist dieser Paragraph sehr zweckmäßig.

Weber, Regierunqsrath, als Berichterstatter. Es sind
hier offenbar nur solche Drohungen gemeint, welche zum Zwecke
haben, die Verrichtungen einer gesetzlichen Versammlung zu
stören. Was dann die Strafen betrifft, so habe ich bloß noch
beizufügen, daß nach §. 13 das Minimum der Gefängnißstrase
24 Stunden ist; also kann im vorliegenden Falle die Gefängniß
strafe von 24 Stunden bis auf höchstens vier Monate gehen.
Aehnlich verhält es sich mit der Geldbuße, indem Fr. IM hier
nur alS Marimum stehen.

Abstimmung.
Für unveränderte Annahme des vorgeschlagenen

Artikels gr. Mehrheit.

Titel V.

§. 132.

Weber, Regierungsrath, als Berichterstatter. Hier ist der
Antrag erheblich erklärt worden, die Todesstrafe bei
Brandstiftungen auch für den Fall auszusprechen, wo durch den
Brandstifter ein ganzer Häusercomplex in Gefahr gesetzt werde
und in Folge der Brandstiftung zu Grunde gehe. Diesem
Antrage kann die Gesetzgebungskommisfton nicht beipflichten. Bei
der Brandstiftung in Städten wird allemal ein größerer Häuser-
complex bedroht, und doch ist da wegen der Bauart die gemeine
Gefahr nicht so groß, alS an andern Orten. Ferner wird
hinsichtlich des Erfolgs es immerhin darauf ankommen, ob die
Löschanstalten am betreffenden Orte zweckmäßig waren oder nicht;
im erster« Falle würde die gleiche Handlung außerordentlich hoch
gestraft, im andern Falle viel weniger. Drittens sind mehrere
in Nummer 2 deS §. 132 bezeichnete Fälle weit gravirender und
der Todesstrafe würdiger, und doch haben Sie, Tit., nur aller-
wenigstens zwölfjährige Zuchthausstrafe darauf gesetzt, wie z. D
wenn der Verbrecher in Städten oder Dörfern an verschiedeneu
Orten zugleich Brand angelegt hat u. s. w. Zn diesem letztern
Falle teilt doch die verbrecherische Absicht in höherem Maße
hervor, als in dem Falle, welchen man bei jenem Antrage im
Auge hatte. Es wäre nun eine große Inkonsequenz, das
geringere Verbrechen mit dem Tode, daS schwerere Verbrechen
aber nicht mit dem Tode zu bestrafen.

Wyß, zu Koppigen. Zch hingegen stimme im vorliegenden
Falle zur Todesstrafe. Wenn man die käufigen Brandstiftungen
bedenkt, die jetzt vorkommen, so schaudert es Einem davor.
Von dem gegenwärtigen Entscheide wird daher das Wohl und
Wehe des Landes in dieser Hinsicht großentheils abhängen.

Jaggi, Regierungsstatthalter. Zch bin der Todesstrafe
im Allgemeinen entschieden abgeneigt, aber für zwei Arten von
Verbrechen möchte ich sie beibehalten, für den prämeditirten
Mord und für Brandstiftung. Das letztere Verbrechen namentlich

ist ein allgemein gefährliches, es kann mit größter Leichtigkeit
verübt werden, der Brandstifter ist daher noch viel gefährlicher,

alS der Mörder. Wenn Sie nun nicht die höchst mögliche Strafe
auf dieses Verbrechen setzen, so müßte ich das im Znteresse deS

allgemeinen Wohls sehr beklagen. Gar viele Leute erschrecken
vor der Todesstrafe, die vor andern Strafen nicht erschrecken.
Also möchte ich für Beibehaltung des früher erheblich erklärten
Antrags stimmen.

Z. Schnell. Es ist allerdings fatal, daß, da der
§. 132 im klebrigen definitiv angenommen worden ist, wir jetzt
in eine Znkonsequenz gerathen, wenn wir heute für den in Frage
stehenden speziellen Fall von Brandstiftung die Todesstrafe
erkennen. Zch werde indessen dazu stimmen.

Bach. So oft bei Berathung eines Gesetzesentwurfs ein
Grundsatz hier erkannt wird, mit welchem früher erkannte
Bestimmungen im Widerspruche stehen, so müssen diese Letztern mit
jenen in Einklang gebracht werden. Zn dieser Voraussetzung
stimme ich gegen den Antrag der Gesetzgebiingskommisflon.



Weber, Regierungsrath, als Berichterstatter. Sie haben

in der frühern Berathung zwei Falle von Brandstiftung mit der
Todesstrafe belegt, wenn nämlich ein Mensch durch den Brand
daS Leben verlor, und dieser Erfolg als wahrscheinlich von dem

Thäter vorausgesehen werden konnte, und zweitens, wenn, ohne
daß ein solcher Erfolg eintrat, die Absicht des Thäters auf Töd-

tung gerichtet war. In allen andern Fällen aber haben Sie
Zuchthausstrafe bis zu deren längster Dauer festgesetzt, nämlich
von 12 bis 20 Zähren, und doch sind, wie ich bereits gezeigt

habe, viele dieser Fälle weit gravirender, als der in Berathung
liegende, bei welchem übrigens die Bestimmung der Strafe fast

mehr von eingetretenen Zufälligkeiten, als aber von der
verbrecherischen Absicht selbst abhängen würde. Wenn also Einer ein

Haus anzündet, und eS verbrennt nur dieses eine Haus, so

wird derselbe mit wenigstens zwölfjährigem Zuchthaus bestraft;
brennen aber durch irgend einen Zufall, vielleicht wegen
mangelnder Löschanstalten, oder eintretendem heftigem Winde noch

viele andere Häuser zugleich ad, dann würbe die Todesstrafe
eintreten. Das ist doch gewiß ein sehr irriger Maßstab, die

Strafbestimmungen von Zufälligkeiten abhängen zu lassen. Daß
man in gegenwärtigen Zeiten, wo die Brandstiftungen leider sich

öfters wiederholen, möglichst strenge Strafbestimmungen gegen
das Verbrechen der Brandstiftung wünscht, begreife ich gar
wohl. Wenn Sie aber jetzt in diesem einen Falle von
Brandstiftung die Todesstrafe eintreten lassen wollen, so werden
nothwendigerweise auch die übrigen Bestimmungen der Nummer 2

des §. 132, ungeachtet dieselben bereits definitiv angenommen
sind, einer Revision unterworfen werden müssen.

Abstimmung.
Für den Antrag der Gesetzgebungskommission 17 Stimmen.
Den frühern Antrag festzuhalten Große Mehrheit.

Herr Vizelandammann bemerkt, daß jetzt für die

Gesetzgebungskommission allerdings die Nothwendigkeit eintrete,
den ganzen §. 132 einer neuen Berathung zu unterwerfen.

§. 137.

Weber, Regierungsratd, als Berichterstatter. Die Gesetz-

gebungskommisslon pflichtet dem bei Berathung dieses

Paragraphen erheblich erklärten Antrage, hier nicht gänzliche
Straflosigkeit eintreten zu lassen, bei und schlägt Ihnen daher vor, am
Schlüsse anstatt „ist von Strafe frei" zu sagen: „ist mit
Gefängniß bis zu einem Jahre zu bestrasen."

Durch's Handmehr genehmigt.

5. 142.

Weber, Regierungsrath, als Berichterstatter. Die
Gesetzgebungskommission trägt daraus an, daß von dem Antrage, hier
daS Wort „wissentlich" beizufügen, abstrahirt werde, weil dieser
Paragraph nicht bloß die dolose, sondern auch die fahrläßige
Verbreitung einer Viehseuche bestrafen wolle.

Durch's Handmehr genehmigt.

Titel VI.
§. 152.

Weber, Regierungsrath, als Berichterstatter. Gemäß
einem schon bei der frühern Berathung von der Gesetzgebungskommission

vorgeschlagenen und von Ihnen erheblich erklärten
Antrage schlägt Ihnen die Kommission folgende definitive
Redaktion vor: „Wer eine öffentliche Urkunde unbefugter Weise
nachmacht oder verfälscht und auf rechtswidrige Weise gebraucht,
oder einem rechtswidrigen Gebrauche durch Andere Preis gibt,
macht sich deS Verbrechens der Fälschung öffentlicher Urkunden
schuldig."

Z. Schnell. Ich möchte mich für ein- und allemal
entschuldigen, wenn ich hie und da eine Frage thue über etwas,
daS ich nicht verstehe. So möchte ich hier fragen: ist es möglich,

daß Jemand befugter Weise eine öffentliche Urkunde
nachmacht? Wäre das nicht der Fall, so möchte ich dgs Wort
„unbefugt" streichen.

Weber, Regierungsrath, alS Berichterstatter. Ein Beamter
kann allerdings eine öffentliche Urkunde befugter Weiße

nachmachen, so auch ein Notar u. s. w. Hier hingegen ist von
unbefugtem Nachmachen die Rede.

Der §. wird durch's Handmehr genehmigt.

Titel VII.
Weber, Regierungsrath, als Berichterstatter. Die Ge-

setzgedungSkommission schlägt Ihnen vor, folgende zwei erheblich
erklärte Zusätze anzunehmen:

In §. 160 nach den Worten „ihre Niederkunft" — „mit
einem unehelichen Kinde".

In §. 170 statt „Eine Weibsperson": — „Eine außerehe-
lich schwangere Weibsperson".

Durch's Handmehr genehmigt.

Weber, RegierungSrath, als Berichterstatter. Die
Gesetzgebungskommission schlägt Ihnen ferner vor, von dem
erheblich erklärten Antrage, ,n diesem Titel statt „Kindesmord"
überall zu setzen: „Kindestödtung" — zu abstrahiren. Jener
Antrag kann, strenge genommen, vertheidigt werden, denn
Kindesmord entspricht dem Begriff, scharf genommen, nicht;
allein in allen neuern Gesetzgedungen steht „Kindesmord",
worunter man die Tödtung eines neugebornen unehelichen Kindes

versteht. Blos „KindeStödtung" wäre auch Tödtung eines
nicht unehelichen, möglicher Weise auch eines nicht neugebornen
Kindes. ES kommen überhaupt Ausdrücke in jedem Gesetze
vor, welche streng genommen und grammatikalisch nicht ganz
richtig sein können, die aber dennoch dem Richter den rechten
Leitfaden geben, da sie in der Wissenschaft angenommen sind.

Friedli. Ich habe früher dieses Wort vorgeschlagen,
weil man immer gesagt bat, eine KindeSmörderin sei nicht bei
gutem Verstände, ihre Handlung sei also nicht alS Mord
anzunehmen, sondern blos als Tödtung. Mir ist am Ausdrucke
nicht viel gelegen, aber wenigstens ich für meine Person will
keine Schuld daran tragen, wenn deßwegen, weil die Kindes-
tödterinnen oder Kindesmörderinnen blos mit Zuchthaus bestraft
werden, so viel Kindesmorde oder Kindestödtungen vorkommen.

Der Antrag der Gesetzgebungskommission wird durch's
Handmehr genehmigt.

Weber, Regierungsrath, als Berichterstatter. Bezüglich
aus die Bestrafung des Kindesmordes sind in der
frühern Berathung folgende Anträge gefallen: 1) daß der vorbedachte

und der nicht vorbedachte Kindesmord mit einer schärfern
Freiheitsstrafe bedroht werde; 2) daß dem Grundsatze nach
die Todesstrafe für den KindeSmord überhaupt beibehalten werde;
3) daß für den vorbedachten Kindesmord die Todesstrafe fakultativ

beibehalten werde; 4) daß für den vorbedachten KindeSmord,

falls er ein Rückfall ist, die Todesstrafe fakultativ
beibehalten werde. Die Gesetzgedungskommission hat sich beim
Anblicke dieser einander widersprechenden Anträge überzeugt,
daß Sie, Tit., für den Kindesmord im Allgemeinen schärfere
Strafen wollen, und zwar vor Allem aus beim vorbedachten
die Todesstrafe. Ueber die Gründe für eine mildere Bestrafung
des KindeSmordes will ich jetzt nicht eintreten; dieselben sind
Ihnen allerseits bekannt, und ich war in der frühern Berathung
sehr weitläufig darüber. Die Gesetzgebungskommission stellt
Ihnen nunmehr folgende Anträge:

Im §. 167 nach dem Worte: „soll" — einzuschalten: >, 1)"
und nach den Worten: „sechs Jahren" — zu setzen: „2)";

Nach §. 168 folgenden neuen Artikel aufzunehmen: §. 168
b. „Eine Kindsmörderin, welche schon einmal wegen dieses
Verbrechens bestraft worden (§. 86), kann, sofern nicht die
Bedingungen des §. 168 a. eintreten, im Falle des §. 167
Nr. 1 mit dem Tode, im Falle des §. 167 Nr. 2 mit Zuchthaus

bis zu dessen längster Dauer belegt werden.
Also beim Rückfalle in Verbindung mit dem Vorbedachte kann

die Todesstrafe eintreten, beim Rückfalle ohne Vorbedacht aber kann



Zuchthaus bis auf zwanzig Jahre eintreten. Ich glaube, dieser
Vorschlag werde ziemlich im Willen der Mehrheit dieser Hoden
Versammlung liegen, »ndem die Todesstrafe doch nicht ganz
ausgeschlossen ist. Bloß soll ich noch bemerken, daß es heißt
„kann" statt „soll", weil Sie, Tit., in der frühern Berathung
mit Mehrheit beschlossen haben, die Todesstrafe beim Rückfalle
akultativ zu stellen.

Bach. Der Große Rath hat in der frühern Diskusston
den Begriff des Rücksalls anders aufgefaßt, als die
Gesetzgebungskommission; der Sinn, welchen man damit verknüpfte,
war, wenn eine Kindsmörderin sich bereits wiederholt eines
solchen Verbrechens schuldig macht, abgesehen davon, ob sie

schon einmal dafür bestraft worden sei. Ein solches Beispiel
haben wir hier in Bern, wo eine KmdSmörderin bereits
drei Kindesmorde eingestanden hat, wofür sie aber noch nie
bestraft worden ist. Ist nun das nicht nach der Ansicht der
großen Mehrheit dieser Versammlung und des Publikums
überhaupt ein Recidivfall? Ich möchte also die vorgeschlagene
Redaktion dahin verändern, daß eine Kindsmörderin, welche schon
ein oder mehrere Male dieses Verbrechen begangen habe, unter
die Strafbestimmung des neu vorgeschlagenen §. 168 d. falle.

Jagzi, Regierungsstatthalter. Im Grundsa .e kann ich
der Todesstrafe bei Kindesmord nicht beistimmen, anders aber
ist eS mit den Recidivfällen, und in dieser Hinsicht muß ich
meinem vorhin abgegebenen Votum noch beifügen, daß ich auch
da die Todesstrafe nicht abgeschafft wissen möchte. Unter Reci-
divfällen versteht man aber allerdings nicht wiederholt begangene
Verbrechen, sondern Verbrechen, für welche der Thäter schon

früher gerichtlich bestraft worden ist. Erst wenn Jemand, der

früher schon wegen emeS Verbrechens bestrast wurde, später
das nämliche Verbrechen wiederholt, tritt der Recidivfall ein.

Bandelier, Regierungsrath. Ich hingegen bekenne mich
zum Grundsatze der Todesstrafe für den Kindesmord überhaupt.
Ich weiß überhaupt nicht, warum man zwischen KindeSmord
und anderm Mord hinsichtlich der Bestrafung einen solchen
Unterschied machen will. Man spricht freilich von großer Aufregung,

von krankhaften Zuständen :c. >m Momente der Geburt.
Das ist aber kein Grund. Ist die geistige Ausregung oder der
krankhafte Zustand so, daß er die ZurechnungSfähigkelt theilweise

oder ganz aufhebt, so fallt auch eine derzeitigen
Bedingungen weg, durch deren Gesammtheit allein der Begriff des

Mordes festgestellt wird. Gibt eü etwa keine Fälle von Kindesmord

wo sämmtliche Bedingungen der ZurechnungSfähigkeit
vorhanden sind/ Leider haben wir solche Fälle genug, wo alle
diese Bedingungen vorhanden waren, wo die betreffenden
Personen mit vollkommener Zurechnungsfähigkeit gehandelt haben.
WaS für ein Grund ist also vorhanden, um eine Mutter, welche

die heiligsten Triebe der Natur soweit unterdrückt, daß sie,
waS ihr das Theuerste sein sollte, gewaltsam mordet, anders zu
bestrafen, als irgend einen andern Mörder, der nicht so viele
Abhaltungsgründe hat, um die That nicht zu begehen'/ Um so

mehr stimme ich für die Todesstrafe beim KmdeSmorde, alS ich

glaube, die Todesstrafe sei im Volksbegriffe gegründet.
Entschieden würde sich die Majorität des Volks dafür aussprechen,
wenn man es zu Rathe ziehen wollte, und zwar rede ich nicht
von demjenigen Theile dcS Volkes, der gerne Spektakel sieht.

In den Augen des ehrbaren Volkes ist eine Exekution kein

Spektakel, sondern eine heilige Sache, wie jede Handlung der

Gerechtigkeit. Nicht um Menschenblut fließen zu sehen, wird
die Todesstrafe vom gesunden Theile des Volkes verlangt,
sondern weil das größte Verbrechen die größte Strafe haben soll.
Ich stimme also für Anwendung der Todesstrafe auch beim

Kindesmorde, da wo sämmtliche Bedingungen des eigentlichen
Mordes gegeben sind.

Sträub. Wollt Ihr den Kindesmord gleich ansehen, wie
jeden andern Mord / In keinem civilisirten Lande, i» keiner
Gesetzgebung wird er gleich angesehen. Wollen wir nun hierin eine

Ausnahme machen? Wenn man den Vatermprd, den Brudermord

mit dem Tode bestraft, so ist das allerdings recht; aber

wenn wir den Kindesmord auch mit dem Tode bestrafen, ist das

auch gerecht und eine gleichmäßige Vergeltung'/Ich glaube es nicht.
Wer die Gelegenheit hatte, mit KindeSmörderinnen umzugehen,

zu sehen, in welchen Zuständen sie gewöhnlich den Entschluß
fassen, ein neugeborenes Kind zu tödten, der muß erschrecken vor
dem Gedanken, allgemein die Todesstrafe über alle Kindesmör-
derinnen auszusprechen. Lest die beßten Autoren aus der Zahl
der Aerzte, die werden Euch sagen, in welchen Zuständen oft
eine Mutter im Augenblicke der Geburt sich befindet; sie werden

Euch sagen, daß za freilich die beßte Person zur Mörderin
werden kann, weil sie eine Schande verdecken will, also aus
Ehrgefühl. Dieser Umstand findet bei keinem andern Verbrechen

statt. Leider nimmt der Kindesmord üderhand, leider nehmen

die Unehelichen üderhand, aber wenn Ihr schon alle Kin-
desmörderintten mit dem Tode bestraft, so werdet Ihr nicht viel
damit schaffen. Geht lieber zum Grundübel zurück und helfet
da; beschrankt jene Winkel, wo unsere jungen Meitscheni
verführt werden. Dann wird es besser. Ader am einen Orte die
Verführung bestehen lassen und am andern Orte die Opfer der
Verführung mit dem Tode bestrafen, daS, Tit., ist ungerecht.
Im neu vorgeschlagenen Zusatzartikel will man ja freilich dem
Gerichte das Recht lassen, eine Person, welche schon einmal
wegen des gleichen Verbrechens bestraft worden ist, im Wieder»
holungSsalle zum Tode zu verurtheilen. Das soll genug sein, denn
in vielen andern Gesetzgebungen ist selbst für diesen Fall nur Zuchthaus-

oder Kettenstrafe angenommen. Ich möchte Sie also,
dringend bitten, sich hierauf zu beschränken und sich nicht im
Forlschritte der Humanität sogar dem Kanton Luzern gegenüber

zu kömpromittiren und etwas zu beschließen, worüber die
ganze Menschheit schreien würde- Ich stimme zum Antrage der
GesetzgebungSkommission.

Kurz, Oberrichter. Sowie der vorgeschlagene Zusatzartikel
lautet, behaupte ich, daß derselbe nie in Anwendung kommen
wird. Wir haben in unsern Annalen der Kriminaftustiz kein
Beispiel von solchen Rückfällen rücksichtlich deS KindesmordS.
Früher freilich hat man die KindeSmörderinnen geköpft, daher
waren Rückfalle im Sinne deS Gesetzes unmöglich; allein jetzt
werden die Kindsmörderinnen in der Regel Mit langer
Enthaltungsstrafe belegt. Also werden solche Personen nachher schon
in Folge der Natur nicht mehr dazu kommen, sich dieses
Verbrechens noch einmal schuldig zu machen. Warum wollen wir
also ein Gesetz machen, das nie in Anwendung kommen wird?
Denn, T>t, es muß Jemand bereits einmal wegen KindesmordS
verurtheilt worden sein, um unter den Begriff deS RücksaUS zu
fallen. Die Fälle sind häufig, daß bei einer wegen KindesmordS
in Untersuchung gezogenen Person schon früher ein todtes Kind
gefunden worden ist, daß aber damals daS Verbrechen des Kinds-
mordeS nicht procedürlich ermittelt werden konnte. Eine solche

Person könnte also jetzt dem vorgeschlagenen Paragraph zufolge
nicht mit dem Tode bestraft werden, da sie das frühere Mal
auch nicht wegen KindeSmord bestraft worden ist. Die
vorgeschlagene Bestimmung hat mithin nichts Wahres an sich,
sondern beinahe etwas Lächerliches. Warum will man die Todesstrafe

beim Kindesmorde nicht? Man sagt, eine Mutter sei im
Momente der Geburt nicht in einem normalen Zustande und
nicht beim vollen Bewußtsein. Es ist doch nicht wohl
anzunehmen, daß, wenn eine Weibsperson 6 bis 4 Kinder geboren
und umgebracht bat, sie dabei jedesmal in solchem Zustande war.
In der Regel sieht man aus den Proceduren ganz deutlich, daß
sie eS nicht waren, und es ergibt sich dieß in der Regel schon

durch die angewandten Mittel zu Verheimlichung der Schwangerschaft

u. s. w. Ist es nun nicht wirklich der Fall, daß in
unserm Volke die Ansicht vorherrscht, der KindeSmord solle mit
dem Tode bestraft werden? Ist eS nicht gräßlich, zu behaupten,

eine Weibsperson, welche ihr Kind, nicht wegen der Schande,
sondern aus Bequemlichkeit umbringt, und um nicht wegen des

Unzuchtfehlers bestraft zu werden, — sei nicht so hart zu
bestrasen, ais z. B. ein politischer Mord, der doch mit dem Tode
bestraft wird? Auch die fakultative Fassung dcS Artikels stößt

mich einigermaßen; denn ich glaube nicht, daß mit diesem
Artikel je eine Todesstrafe für Kindesmord sogar im allergrellsten
Falle ausgesprochen werden wird. Denn, Tit., man muß nicht
vergessen, daß zwei Dritttheile der Stimmen für ein Todes-
urtdeil nöthig sind. Jedenfalls möchte ich recht sehr bitten, den

Artikel wenigstens im Sinne des Herrn Regierungsstatthalters
Bach zu redigiren und zu sagen, eine Person, welche erwiese-



vermaßen das nämliche Verbrechen auch schon früher begangen
habe, sei mit dem Tode zu bestrafen.

Wyß zu Koppigen. Ich will mehr zu den rechtlichen
Leuten Sorge tragen, als zu den schlechten; wenn eine Weibsperson

zurechnungsfähig war, alS sie ihr eigenes Kind ermordete,

so soll sie als Kindesmörderin mit dem Tode bestraft werden

; also möchte ich nicht sagen „kann", sondern „soll".

2. Schnell, Was man von den eigenthümlichen Zuständen
solcher Verbrecherinnen sagt, ist nur, um etwas zu entschuldigen,

was offenbar von Gott und der Welt verdammt ist. Bei
jeder Mutter, die nicht eine Verbrecherin ist, oder eine solche werden

will, sehen wir gerade im Augenblicke der Geburt ihres Kindes
nickt Haß, wohl aber sehr häufig eine fast übernatürliche Liede

und Zuneigung zu ihrem Kinde; oder wo ist eine Mutter, die

nicht Verbrecherin ist oder eine solche werden will, und die da

hin geht und ihr Kind tödtet? Sieht man das irgendwo2st
irgendwo bei einer Gebärenden dieser Zustand, wenn sie nicht
eine Verbrecherin sein will? Das müßte fa doch auch
geschehen wenn solche Handlungen in dergleichen Zuständen
lägen. Man sucht heutiges Tages alle Imputation von Verbrechen

aufzuheben; der Eine sieht bald die Ursache jedes Verbre
chenö in einer zu großen Leber, der andere in einem zu kleinen

Hirn u. s. m Wollt 2hr denn das Fleisch einzig Schuld
geben und den Geist ganz freisprechen? Dann wären wir bald da,
wo einzig und allein Gott ist; denn einzig er prüft die Nieren.
Wenn wir in diese Richtung hineingeben, so nehmen wir uns
alle Gesetzlichkeit und Moral unter den Füßen weg, und zuletzt
kommen wir dahin, wo manche Völker auch schon gekommen
sind, welche in einer Anwandlung von Menschlichkeit, Kultur
und Modekrankheit aller Art die Todesstrafe abgeschafft und
mittelst dessen eine Unzahl von Verbrechen provocirt haben, bis
sie zuletzt wieder auf die Todesstrafe zurückkommen mußten.
Hüten wir uns davor. Unbestreitbar haben die Verbrechen aller
Art be> uns zugenommen, infolge der allzu gelinden Bestrafungen;

es werden mehr Kinder unehelicher Weise erzeugt und
umgebracht; es finden mehr Brandstiftungen w. statt, als früher

unter der Herrschaft eines strengen Strafgesetzes. Daher
stimme ich zu Denen, welche statt: „kann mit dem Tode
bestraft werden," sagen wollen: ..soll mit dem Tode bestraft
werden," und welche von den Recidivfällen abstrahiern wollen,
weil diese Bestimmung, wie gezeigt wo» den, durchaus unpraktisch

ist.

Stettler. Es handelt sich hier nicht um die Abschaffung
der Todesstrafe überhaupt, sondern die Todesstrafe soll diejenigen
Verbrecher treffen, welche wirklich todeswürdig sind; aber mehr
kann man einem Menschen nicht nehmen, als das Leben. Will
man einen Verbrecher, welcher mit Vorbedacht und Hinterlist
aus bloßer Habsucht einem Reisenden aufpaßt und ihn erschlägt,
oder will man Jemanden, der, wie Fieschi, lange vorder Waffen
bereitet und, damit der König ihm nicht entrinne, aus 18 mit
einander verbundenen Flintenläufen in ein dichtes Gewühle von
Menschen hineinfchießt und eine Menge Menschen tödtet, nicht
strenger bestrafen, als ein unglückliches Mädchen, welches der
Verführung erlag und sich dann in unglücklicher Stunde seines
unehelichen Kindes zu entledigen sucht, um seine Schande vor
den Menschen geheim zu halten? Will man diese Dirne auf
gleiche Weise bestrafen, wie den feigen, hinterlistigen
Raubmörder und Königsmörder? Uebrigens, Tit., haben wir bis
jetzt die Todesstrafe für den Kindesmord im Gesetze gehabt;
was ist wiederfadren? Die Gerichte haben allerdings HieTodes-
strafe in solchen Fällen ausgesprochen, dann aber hat der Große
Rath immer begnadiget, weil derselbe glücklicherweise so viel
Gerechtigkeitsgefühl hatte, um einzusehen, daß eine Kindesmörderin
denn doch nicht in so höh-m Maße Verbrecherin sei, wie jene
soeben bezeichneten Verbrecher. Ist es aber, anstatt den Großen
Rath stets mit solchen Begnadigungsbegehren zu beschäftigen,
wo die Begnadigung zur Lotterie wird, nicht besser, dieses ge°
mäß dem Fortschritte der Civilisation in die Hände des Gerichts
zu legen und dabei dem Volksgefühle insoweit Rechnung zu
tragen, daß man die Todesstrafe fakultativ stellt? In andern Ländern

fühlt man das Bedürfniß nach gerechten und strengen
Strafen so gut, wie bei uns, und in alftn europäischen Staaten

besteht die Todesstrafe noch, aber nicht für den Kindesmord,
eben weil man nicht Verbrechen, welche aus gänzlich
verschiedenartiger Absicht hervorgegangen sind, dennoch gleich bestrafen
will. Die Kindesmorde vermehren sich allerdings, aber, Tit.,
auch die Bevölkerung vermehrt sich. Sehe man auf die Quelle dieser
Art von Verbrechen, verstopfe man diese Quelle, halte man bessere

Sittenpolizei. Die Diedstähle haben sich auch vermehrt, seit

man die Diebe nicht mehr hängt, und doch spricht kein Mensch
mehr davon, die Diebe zu hängen. Wollen wir etwa wiederum
Galgen errichten? Man hat früher Hexen hingerichtet, wollen
wir wieder darauf zurückkommen? 2ch stimme also durchaus
zum Antrage der Eesetzgebungskommission.

2mob ersteg. An und für sich bin ich kein Freund von
fakultativ gestellten Strafen, weil dadurch dem Richter eine

Willkür in die Hand gegeben wird, die oft nicht am rechten
Orte ist. Hier gingegen ist die Sache anders. Herr Professor
Schnell hat zwar richtig bemerkt, daß in manchen Fällen von
Kindesmord die Unzurechnungsfähigkeit nicht geradezu vorausgesetzt

werden kann; allein es ist auch umgekehrt richtig und
erwiesen, daß diese abnormen Zustände bei der Geburt sich sehr
häufig vorfinden und nicht weggeläugnet werden können.
Beispiele hievon wird man auch schon in unsern alten Kriminalannalen

finden. Daher sind diese Fälle, wie Herr Sträub,
welcher einer der ältesten Praktiker unter uns ist, gewiß aus
Erfahrung sagt, nicht gleich zu behandeln, wie andere Verbrechen
ähnlicher Art. Er hat namentlich hervorgehoben, wie oft solche

Mädchen leichtsinnig verführt und dann stecken gelassen werden.
Dazu kommt noch in Betracht, welch rohe Behandlung ein
solches Mädchen oft von Seite seiner nächsten Verwandten zu
erwarten hat, wenn eS seinen Zustand bekennt. (Der Redner
führt daherige Beispiele an.) Es kommen Kindesmorde gar oft
namentlich bei solchen Personen vor, welche eine gute Bildung
genossen haben. Daher ist meist die Furcht vor der Schande
die nächste Veranlassung zum Kindesmord. Bis zum Augenblicke

der Niederkunft dürfen sie es Niemandem sagen, daß sie

schwanger sind; dann kömmt die unglückliche Stunde und mit
ihr der Gedanke : Jetzt weiß noch Niemand darum; dann ist
daS Unglück geschehen. Aus diesen Gründen stimme ich zum
Antrage.

Dr. Lehmann. 2ch habe mich früher schon über die
Todesstrafe für den Kindesmord weitläufig ausgesprochen; daher
will ich heute bloß erklären, daß ich, wie Herr RegierungSralh
Bandelier, nur in dem Falle nicht für Todesstrafe bin, wo der
gestörte Seelenzustand erwiesen ist. Uebrigens glaube ich, daß
die immer häufiger werdenden Fälle von Kindesmorö denn doch

zeigen, daß die Todesstrafe da heilsam ist. 2n zedem
Staatsverwaltungsberichte ist eine immer größer werdende Zahl solcher
Fälle angegeben.

Revel. Es ist bereits ein 2ahr, seit der Große Rath die

Nothwendigkeit gefühlt hat, die harten Bestimmungen des Ge-
setzeS vom Jahr I8ZZ zu modifiziern, welches den Richtern keinen

Spielraum läßt. Es gehört daher zu einer guten Politik, jetzt
nicht auf einmal wieder etwas ganz Anderes zu beschließen,
sondern zu den Anträgen der Eesetzgebungskommission zu stimmen.

vr. Schneider, Regierungsrath. Ich wäre ganz bestimmt

gegen jede Todesstrafe beim Kindesmord ; da aber ein Mehreres
nicht erhältlich ist, so muß ich mich an den Antrag der
Eesetzgebungskommission anschließey. Es ist wichtig, in dieser Frage
auch auf die Aerzte zu hören. Ich will gewiß nicht die schlechten
Leute ungestraft laufen lassen; aber andrerseits möchte ich auch
nicht Gefahr laufen, daß, wenn die Todesstrafe hie und da

wirklich Schuldige trifft, auch bin und wieder Unschuldige mit
dem Tode bestraft werden. Die Verhältnisse sind da sehr
eigenthümlicher Art. Ich will an die eigenen Erfahrungen derjeni
gen appelliren, welche verdeirathet sind, ob sie gefunden baden,
daß ihre Frauen während der Zeit ihrer Schwangerschaft sich in
gleicher Stimmung befanden, wie sonst. Gewiß nicht; aber
diese verschiedene Stimmung kann bei einzelnen Personen zu
sehr bedeutendem Grade von Krankhaftigkeit ansteigen. Ich führe
das an, weil man sagt, jeder prämeditirte Kindesmord solle mit
der Todesstrafe belegt werden. Der Fall kann eintreten und ist
schon eingetreten, daß eine Person während ihrer Schwanger



schaft wirklich die Absicht hatte, ihr Kind zu todten, und daß

sie alles dazu eingerichtet; und doch that sie es nachher nicht und
konnte nicht begreifen, wie sie nur einen Augenblick einen
solchen Gedanken fassen konnte. Ich erinnere an die bei vielen
Frauenzimmern in diesen Zeiten entstehenden Gelüste, welche
sogar krankhaft werden und Seelenstörungen verursachen können.
Denkt man sich aber namentlich den Zustand einer außerehelich
Schwangern, den Kummer, den Gram, die Furcht vor Schande
u. s. w. und rechnet man das noch zu allen jenen vber-
wâhnten Einflüssen hinzu, so muß man einsehen, daß das nicht ein
gewöhnlicher Zustand ist. Ich muß daher entschieden demjenigen
widersprechen, was von einem Herrn Präopinanten hierüber
gesagt worden ist, weil ich entschiedene Erfahrungen darüber
habe. Ich war im Falle, bei zwei Frauen als Accoucheur
zugegen zu sein, Frauen, die im beßten Rufe standen und die ihre
Kinder mit seltener Zärtlichkeit liebten; und allemal, wenn diese

Frauen niederkamen, waren wir, bei der einen zweimal, bei
der andern dreimal, genöthigt, jeweilen das Kind sogleich zu
entfernen; denn hatten sie seiner habhast werden können, so würden
sie es sogleich ermordet haben. Und das, Tit. waren verhei-
rathete Frauen. Denken Sie sich nun den Zustand einer nicht
verheiratketen Person, vielleicht am abgelegenen Orte, wo sie

denkt: Niemand weiß etwas, ich kann meine Schande verdecken

u. s. w. wo mehr oder weniger ihre Existenz auf dem Spiele
steht. Denken Sie sich in die Gefühle einer solchen Person, und
dann frage ich: Wie wollt Ihr das im Gesetzbuche bezeichnen?
Bewährte Autoritäten in diesem Fache erzählen mehrere solche

Fälle ganz ähnlicher Art, wie derjenige ist, welchen ich vorhin
angeführt hide. Bei der einen jener Frauen war eine Viertelstunde

nach der Geburt die volle mütterliche Zärtlichkeit wiederum
zurückgekehrt, bei der andern dauerte jener Zustand etwas
länger. 2n solchen Fällen wissen die Frauen gewöhnlich gar nichts
von diesem Momente, sie wissen nicht, wie das Kind hergekom
men ist u. s. w und doch reden sie während dcr ganzen Ze t
so, «ls waren sie durchaus bei Sinnen. Es ist oft, wie wenn
eine Wolke über sie wegginge in diesem Augenblicke, es ist da

e'ne Verwirrung der Sinne, wovon sie nachher selbst nichts wissen,

und welche oft selbst für den Arzt sehr schwer zu erkennen
ist. Wenn nun eine außerehelich schwangere Person vielleicht
einmal während ihrer Schwange rschaft den Gedanken gehabt hat,
sie könnte allenfalls ihr Kind ermorden, und wenn sie dann dieß
im Verhöre gesiebt, nachdem sie ihr Kind vielleicht mit einigem
Bewußtsein, aber doch im Zustande einer Art Raserei wirklich
ermordet bat, wollt Ihr dann da Todesstrafe eintreten lassen? Ich
habe oft Untersuchungsakten gelesen, die von oderer Znstanz
beurtheilt waren, wo ich fast auf den Kopf gestanden bin, wenn
ich sah, wie die Untersuchung geführt worden war. Wie will
ein Untersuchungsrichter, der oft von all den bei. einer Geburt
eintretenden Umständen keine Erfährung bat, da gehörig inqui-
riren? Ich wenigstens bade noch keine einzige vollständige
Untersuchung in dieser Hinsicht gesehen. Solche Zustände sind viel
häufiger, alS man glaubt, und wenn sie häufig selbst den Aerzten
entgehen, wie soll ein Untersuchungsrichter da sich zurechtfinden?

Daher möchte ich warnen, hier nicht etwas festzusetzen,
wo man sicher voraussehen kann, daß früher oder später
Personen unschuldig hingerichtet werden. Zch will lieber 20 bis 3V
Kindesmörderinnen vielleicht etwas zu milde bestrafen, als daß
im Lause der Zahre auch nur eine einzige unschuldig hingerichtet
würde. Man sagt, man solle nicht so human sein. Wo ich
glaube, daß die Strenge des Gesetzes nöthig ist, und wo ich
sicher bin, daß diese Strenge wirklich am Orte ist, da will ich
gerne zu strengen Strafen stimmen; aber hat Zemand nachgewiesen,

daß die Todesstrafe die Verminderung der Kindesmorde
zur Folge haben werde? Wenn im Allgemeinen mehr Kindesmorde
bekannt werden, als früher, so ist damit noch nicht gesagt, daß
früher wirklich nicht so viele Kindesmorde verübt worden seien,
sondern die vermehrte Zahl bekanntgewordener Kindesmorde
kömmt auch daher, daß bessere Polizei ist, daß mehr Verbrechen
entdeckt werden Man sagt, man habe in einzelnen Ländern,
wo die Todesstrafe eine Zeitlang abgeschafft war, wegen der
vermehrten Zahl der Verbrechen wiederum darauf zurückkommen
müssen. Unter Leopold von Toskana wurde 20 Zadre lang der
Versuch gemacht, die Todesstrafe gänzlich abzuschaffen, und während

dieser ganzen Zeit dabei, dort nicht mehr als 3 Mordthaten

stattgefunden, während man in Rom, wo die Todesstrafe besteht,
in 3 Monaten lit) Mordthaten rechnet. Zn Maryland, wo aus
den Pserdcdiedstahl Todesstrafe gesetzt ist, kömmt diese Art vcn
Verbrechen weit häufiger vor, als in Neuengland und Pensyl-
vanien, wo der Pserdediebstahl nicht mit dem Tode bestraft wird.
Hieraus kann man sehen, daß nicht allemal allzu strenge Strafen

eine Verminderung der Verbrechen zur Folge haben. Aus
allen diesen Gründen, und da ich sehe, daß die gänzliche
Abschaffung der Todesstrafe beim Kindesmord nicht erhältlich ist,
schließe ich zum Antrage der Gesetzgebungskommission.

Weber, Regierungsrath, als Berichterstatter. Schon in
der frühern Deliberation ist so Vieles über diesen Gegenstand
gesprochen worden, und ich habe damals die Gründe für und
gegen die Todesstrafe b. im Kindesmord so weitläufig auseinander
gesetzt, daß eö unbescheiden sein würde, das Alles nunmehr zu
wiederholen. Daher werde ich trachten, nur ganz kurz den
Vorschlag der Gesetzgebungskommission zu vertheidigen. Seit
dem Jahre I83l hibin wir hier verschiedene Fälle von Kindesmord

gehabt, wo die betreffenden Personen gerichtlich zur
Todesstrafe verurtheilt, vom Großen Rathe aber obne Ausnahme
begnadigt wurden, und es waren darunter zwei Fälle, welche

zu den allerg'avirendsten gehören, die man sich denken kann.
Wenn Sie, Tit, nun allemal die Begnadigung, d h. wenigstens

die Umwandlung der Todesstrafe in Freiheitsstrafe, mit
großer Mehrheit ausgesprochen haben, so haben Sie dabei
wahrhaftig auch denjenigen Gründen Rechnung getragen, welche
heute für eine mildere Strafbestimmung beim Kindesmorde
neuerdings geltend gemacht worden sind Diese Rücksicht bat

zum Theil auch die Gesetzgedungskommisson in ihrem Vorschlage
leiten müss.n, denn alle jene Begnadigungsfälle waren ebenso-
viele Aussprüche der Mehrheit des Großen Raths. Nichts ist

gefährlicher und dem Slrafzweck mehr entgegen, als wenn die
Gesetze so beschaffen sind, daß sie nicht exequirt werden. Will
man den Zweck der Abschreckung im Auge haben und erreichen,
so muß man solche Gesetze machen, welche in der Anwendung
dem Gefühle des einzelnen Richters nicht widerstreiten und
denselben nicht in die moralische Unmöglichkeit versetzen, diejenige
Srrafe auszusprechen, welche im Gesetze enthalten ist. Also
nicht unerbittlich strenge Gesetze sind es, welche die Abschreckung
wirklich zur Folge haben, wohl aber unerbittliche Applikation
und Exekution der Urtheile, damit das Volk wisse, daß ein
richterliches Urtheil eine Wahrheit ist. Man hat von verschiedenen

Seiten dem Antrage der Kommission vorgeworfen, er
sei illusorisch, wenigstens sei dessen Anwendung unwahrscheinlich.

Nein, Tit., das ist nicht unwahrscheinlich. Wir haben

vorerst mehrere Kindesmörderinnen hier begnadigt, die jetzt infolge
dessen für eine längere Zeit von Jahren sich im Zuchtdause
befinden. Ebenso befinden sich mehrere solche Personen im Zuchthause

über welche das Gericht die Todesstrafe nicht ausgesprochen

hat, sondern welche nur zu Zuchthausstrafe von einigen
Jahren verurtheilt worden sind. Alle diese Personen können

nach ausgestandener Strafzeit möglicherweise unter die

Bestimmungen dieses vorgeschlagenen Artikels fallen. ES können aber

im Verlaufe der Zeiten auch andere darunter fallen. Daß man
den Rücksall, wie er hier aufgefaßt ist und im juridischen
Sprachgebrauche immer aufgefaßt wird, umändern will in den

Fall von wiederholtem Kindesmord, daS, Tit., begreife ich c

allein es ist doch auch ein Unterschied zu machen zwischen einer
bereits für daS nämliche Vergeben bestraften Person und
zwischen einer solchen, die noch nie bestrast worden, und wenn es

auch nur der Unterschied wäre, daß die erstere durch die

ausgestandene Strafe zum Theil wenigstens gebessert worden sein

sollte. Zum Schlüsse will ich nur aus zwei Hauptmomente, welche

für eine mildere Bestrafung des Kindesmords sprechen, noch

einmal aufmerksam machen, so namentlich, daß der Zustand der Zu-
rechnungssähigkeit jeweilen im Moment der Begehung des

Verbrechens höchst schwierig auszumitteln ist, und ich muß mich

verwundern, daß unter verschiedenen Rednern, welche gewiß zu

den beßten Aerzten gezählt werden dürfen, so abweichende

Ansichten darüber vorwalten. Bewährte und erfahrne Schriftsteller,
wie ein Klein, ein Kluge, ein Montgomery und Andere, setzen

Das weitläufig auseinander. Daher wäre eine Bestimmung,
wonach der Kindesmord gleich jedem andern Morde zu bestrafen



wäre, von ungemein gefährlichen Folgen namentlich bei ungelehr-
ten Richtern. Das zweite Moment ist die Nothwendigkeit einer
angemessenen Gradation der Strafen. ES gibt offenbar ungemein
viel strafwürdigere Verbrechen, alS dasjenige deS KindSmordeS,
mithin müssen wir nicht diesen gleich bestrafen, wie jene, und
auch die Gemeingefährlichkeit ist beim KindSmorde nicht in so

hohem Grade vorhanden, wie bei dem gemeinen Morde und
bei der Brandstiftung. Ich empfehle Ihnen Tit., mit
Ueberzeugung den Antrag der GesetzgebungSkommission.

Herr Vizelandammann, um seine Meinung gefragt.
Meine Meinung, Tit., ist für daS Gutachten der Gesetzgebungskommission.

Ich glaube auch, es habe vier lange Zeit eine
etwas krankhaste Empfindsamkeit vorgewaltet, und wenn hier
und da dem Großen Rathe vorgeworfen worden ist, er sorge
mehr für die unrechtlichen als für die rechtlichen Leute, so hatte
das wenigstens einigen Grund. Aber jetzt möchte ich auch nicht
in das andere Extrem fallen. Der erste Vorschlag der Kom-
mission hat mir allzumilde geschienen, aber ebensowenig möchte
ich jetzt die Todesstrafe absolut aussprechen. Will man statt
„kann" setzen „soll", so muß man dann im §. 166 statt
„vorsätzlich" sagen „mit Vorbedacht", denn es ist ein großer
Unterschied, ob eine Kindsmörderin schon vor der Geburt ihre That
vorbedacht, oder ob sie erst im Momente der Geburt den Vorsatz

dazu gesaßt hat.

Abstimmung.
Für unveränderte Annahme des Antrags der

GesetzgebungSkommission .71 Stimmen.
Für etwaS Anderes 29 „

§. 172.

Weber, Regierungsrath, alS Berichterstatter. Die
GesetzgebungSkommission schlägt Ihnen vor, diesen §. anzunehmen,
wie er ursprünglich gelautet hat, mithin das Wort „gewerbsmäßig

" beizubehalten, weil die Erfahrung zeigt, daß das
Verbrechen, von welchem hier die Rede, allerdings gewerbsmäßig
betrieben werden kann.

Durch's Handmehr genehmigt.

§. 173.

Weber, Regierungsrath, als Berichterstatter. Auch hier
schlägt die Commission vor, den ursprünglichen §. unverändert
anzunehmen.

Durch's Handmehr genehmigt.

Weber, Regierungsrath, als Berichterstatter. Die Ge-
setzgedungskommission schlägt Ihnen ferner vor, von dem
Antrage, daß die Strafe der gewerbsmäßigen Abtreibung (H. 172)
auf mindestens zwölf Jahre Zuchthaus verschärft werde, zu
abstrahiren, indem man sonst die Strafen deS §. 173 ebenfalls
alle bedeutend erhöhen müßte u. s. w.

Durch's Handmehr genehmigt.

§. 176. Nr. 3.

Weber, Regierungsrath, als Berichterstatter. Die
Kommission schlägt Ihnen vor, hier am Schlüsse zu setzen: „mit
Arbeitshaus nicht unter drei, oder Zuchthaus bis zu sechs Iahren."

Durch's Handmehr genehmigt.

Titel VIll.
Weber, Regierungsrath, als Berichterstatter. Es ist

gewünscht worden, daß die §§. 179 und 180 in umgekehrte
Ordnung versetzt werden. Die Commission trägt darauf an,hievon zu abstrahiren, hingegen zu mehrerer Deutlichkeit in
§. 180 nach „beschädigt worden" einzuschalten: „(§. 177-179.)"

Durch's Handmehr genehmigt.

Titel IX.
5. 186.

Weber, Regierungsrath, alS Berichterstatter. Hier ist
der Antrag erheblich erklärt worden, durch Festsetzung eines
Maximums und Minimums größere Deutlichkeit in den §. zu
bringen. Da im allgemeinen Theile des Strafcodex bei jeder
Freiheitsstrafe auch deren längste und kürzeste Dauer angegeben
ist, so trägt die Kommission daraus an, von diesem Antrage zu
abstrahiren.

Durch's Handmehr genehmigt.

Weber, Regierungsrath, alS Berichterstatter. Gemäß
hingegen einem sernern Antrage, bezüglich aus diesen §., schlägt
Ihnen die Commission vor, in Nummer 1 nach dem Worte
„mit Arbeitshaus" einzuschalten, „oder mit Zuchthaus bis zu
sechs Jahren."

Durch's Handmehr genehmigt.

Titel X.

Weber, Regierungsrath, als Berichterstatter. Von der
GesetzgebungSkommission selbst sind in der frühern Berathung
folgende Zusätze beantragt worden.

Zu §. 194: „Bei Personen zedoch, welche des Gebrauchs
ihrer Vernunft nicht mächtig sind, findet die Strafverfolgung
auch aus Klage ihrer Vormünder statt."

Zu h. 196: „Auch ist der Richter befugt, Eltern, welche
sich dieses Verbrechens gegen ihre Kinder schuldig gemacht, die

elterliche Gewalt überhaupt aus eine bestimmte Dauer, oder

auf immer zu entziehen."

Zu §. 203: nach den Worten „bestraft werden", „und eS

findet die Bestimmung deS H. 196 letzter Satz auch bei diesen
Verbrechen ihre Anwendung."

Zu §. 204 : nach den Worten „zu bestrasen" : „und die

Bestimmung des §. 196 letzter Satz findet auch hier ihre
Anwendung."

Die Kommission schlägt Ihnen vor, diese Zusätze nunmehr
definitiv zu genehmigen.

Durch's Handmehr genehmigt.

§. 193.

Weber, Regierungsrath, als Berichterstatter. Es wurde
hier gewünscht, daß untersucht werde, ob nicht dieser §.
deutlicher und bestimmter redigirt werden könnte. Die Kommission
glaubt, Ihnen den §. unverändert empfehlen zu sollen.

Durch's Handmehr genehmigt.

§. 194.

Weber, Regierungsrath, als Berichterstatter. Hier haben

Sie den Antrag erheblich erklärt, daß nach den Worten „oder
ihrer Ellern" eingeschaltet werde „oder Vormünder". Die
Kommission glaubt, Ihnen anrathen zu sollen, hievon zu abstrahiren,
indem dieß »n Interesse der verletzten Person selbst ^iege, und

um nicht in vorkommenden Fällen mehr als nöthig Skandal zu

provoziren.
Durch's Handmehr genehmigt.

tz. 200.

Weber, Regierungsrath, als Berichterstatter. Die
GesetzgebungSkommission schlägt Ihnen hier von sich aus folgende

zwei Redaktionsveränderungen vor, wodurch eine Strafver-
schärsung für den Ehebruch erzweckt werden soll, nämlich: In
Nummer 1 statt sechs Wochen für den Ehemann, und statt

drei Monaten für die Ehefrau, zu setzen : „vier Monate" für
den Ehemann und „sechs Monate" für die Ehefrau; — Nr. 2

folgendermassen zu redigiren: „Sind beide Personen, welche

mit einander Ehebruch begangen, verheirathet, so ist unter der



Voraussetzung, daß sie diesen Umstand gekannt haben, der
Ehemann mit Gefängniß von einem bis zu sechs Monaten, die Ehefrau

mit Gefängnis! von sechs Wochen bis ^u acht Monaten zu
bestrafen."

Jmobersteg trägt daraus an, den §. 200 unverändert
anzunehmen, da einige Tage mehr oder weniger Gefangenschaft
hier von keinem großen Einflüsse sein werden.

A b sti m m u n g.

Für den Antrag der Gesetzgebungskommisston 56 Stimmen.
„ « „ des Herrn Jmobersteg 14 „
(Viele Mitglieder stimmen nicht.)

Herr Vizelandammann läßt die Versammlung zählen;
da 8!) Mitglieder anwesend sind, so erklärt er obige Abstimmung
als gültig.

§. 204.

Weder, NegierungSratd, als Berichterstatter. Die
Gesetzgebungskommisston schlägt Ihnen vor, im zweiten Satz dieses

§. statt „mit Arbeitshaus bis zu drei Jahren" zu setzen:
„mit Arbeitshaus bis zu suns Jahren, oder Zuchthaus bis zu
drei Jahren."

Durch's Handmehr genehmigt.

Titel XI.
§. 207.

Weber, Regierungsrath, als Berichterstatter. In der
frühern Berathung ist hier die Einschaltung der Worte „oder
der Freiheit" gewünscht worden. Die Kommisston schlägt Ihnen
vor, hievon zu abstrahiren. Es würde dieser Zusatz zu weit
führen, da die Drohung, Jemand einsperren zu wollen,
genügt ; alle neuern Gesetzgebungen stimmen mit unserer
Begriffsbestimmung der Hauptsache nach überein.

Durch's Handmehr genehmigt.

K, 20!).

Weber, Regierungsrath, als Berichterstatter. Hier ist
gewünscht worden, daß die Worte „außer dem im tz. 208
genannten Falle" gestrichen, dagegen aber später nach den Worten
„dieser Erfolg" gesagt werde: „zwar vom Thäter nicht alS
wahrscheinlich vorausgesehen werden konnte, aber ihm doch
noch u. s. w." Die Gesetzgebungskommisston pflichtet diesem
Antrage bei.

Durch'S Handmehr genehmigt.

Titel XII.
§. 226.

Weber, Regierungsrath, als Berichterstatter. Sie haben

in der frühern Berathung bereits einen Zusatzantrag der
Gesetzgebungskommission erheblich erklärt, dahin gehend, nach den

Worten „von jungen Leuten" einzuschalten „welche das
neunzehnte Altersjahr noch nicht zurückgelegt".

Dieser Antrag wird durch's Handmehr definitiv genehmigt.

§. 215, Nr. 8.

Weber, Negierungsrath, als Berichterstatter. Die
Kommission schlägt Ihnen vor, von dem erheblich erklärten Antrage,
eine nähere Bestimmung des Begriffes von öffentlichen Straßen
aufzunehmen, zu abstrahiren.

Durch'S Handmehr genehmigt.

§. 215, Nr. 12.

Weber, Regierungsrath, als Berichterstatter. Auch hier
schlägt die Kommission vor, von dem erheblich erklärten
Antrage, zu setzen „ Eeräthschaften aus dem Felde, bei dem Hause
oder der Scheune" zu abstrahiren.

Durch's Oandmehr genehmigt.
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K. 215, Nr. 15.

Weber, Negierungsrath, als Berichterstatter. Auch hier
wird Ihnen vorgeschlagen, von dem Antrage, daß die Wertd-
bestimmung von mindestens 4 Franken auch in diese Nummer
aufgenommen werde, zu abstrahiren.

Durch's Handmehr genehmigt.

§. 222.

Weber, Regierungsrath, als Berichterstatter. Hier wurde
der Antrag erheblich erklärt, nach den Worten „durch den Eid
des Gestohlenen " einzuschalten „ (oder durch dessen Handgelübde,
falls seine Schätzung Fr. 50 nicht übersteigt)." Die Kommis.
ston empfiehlt diesen Antrag.

Durch's Handmehr genehmigt.

5. 231.

Weber, Negierungsrath, als Berichterstatter. Die
Kommission schlägt Ihnen vor, nach den Worten „Geschah die
Unterschlagung durch" einzuschalten „öffentliche Beamte."

Durch'S Handmehr genehmigt.

Titel Xlll.
Z. 255.

Weber, Regierungsrath, als Berichterstatter. Die Gesetz-
gebungskommission schlägt Ihnen, Tit., vor, diesen Paragraphen
nunmehr unverändert anzunehmen, da durch den vorhin geneh-
nehmigten Zusatz zu §. 222, welchem hier gerufen wird, dem-
lenigen entsprochen ist, was hinsichtlich des Handgelübdes in der
frühern Berathung gewünscht wurde.

Durch's Handmehr genehmigt.

Titel XIV.
Nichts.

Titel XV.
§. 241, Nr. I.

Weber, Regierungsrath, als Berichterstatter. Die
Kommission schlägt Ihnen vor, den ursprünglichen Ausdruck
„nachgemachter" statt „fälschlich gemachter (Zeichen)" beizubehalten,
da dieses Wort im nämlichen Sinne bereits in mehrern
vorhergehenden Titeln sich vorfindet.

Durch's Handmehr genehmigt.

§. 248.

Weber, Regierungsrath, als Berichterstatter. Es wird
Ihnen vorgeschlagen, diesen Paragraphen nunmehr unverändert
anzunehmen, da derselbe in Bezug auf das Handgelüdde aus den

222 verweist.

Durch's Handmehr genehmigt.

K. 251.

Weber, Regierungsrath, als Berichterstatter. Vorerst
wurde in der frühern Berathung gewünscht, daß in diesem
Abschnitte überall statt „ betriegerisch " geschrieben werden möchte
„betrügerisch." Die Kommission hat nichts dagegen.

Durch'S Handmehr genehmigt.

Weber, Negierungsrath, als Berichterstatter. Ferner ist
gewünscht worden, daß im H. 251 nach „bienach genannten
Handlungen" eingeschaltet werde: „oder andern Betrug." Die
Kommission trägt daraus an, hievon zu abstrahiren, indem der
§. 256 bereits das Nöthige vorschreibt.

Durch's Handmehr genehmigt.



Weber, Regierungsrath, als Berichterstatter. Die Eesetz-
gebungskommission sieht hingegen kein Hinderniß, dem Wunsche
des nämlichen Herrn Antragstellers zu entsprechen und im §. ?5l
statt »seine Gläubiger" zu setzen: „einen oder mehrere seiner
Gläubiger."

Durch's Handmehr genehmigt.

§. Z5Z.

Weber, Regierungsrath, als Berichterstatter. Zn Hinsicht

auf den früher erheblich erklärten Antrag, daß die

Bestimmungen dieses und der folgenden Paragraphen, bezüglich auf
die Führung der Rechnungs- und Handelsbücher im Zura nicht
zur Anwendung gebracht oder jedenfalls nur auf die Handelsleute

angewendet werden möchten, ist zwar die

Gesetzzebungskommission grundsätzlich damit einverstanden, sie

10

findet aber, daß eine daherige Bestimmung in das seiner Zeit
zu erlassende Promulgationsdekret gehöre.

Durch's Handmehr genehmigt.

Titel XVI.

Nichts.

(Schluß der Sitzung um 2 Uhr.)
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Präsident: Herr Vizelandammann Blösch.

Nach dem Namensaufrufe und nach Genehmigung des

Protokolls wird als eingelangt angezeigt:

Eine Vorstellung von zehn Partikularen, dahin gebend,
eS möchte der Amtssitz des Negierungsstatthalters von Aarwangen

auch fernerhin in Langenthal verbleiben u. f. w.

Herr Vizelandammann fügt dieser Anzeige bei, er habe

diese Vorstellung bereits an den Regierungsrath überwiesen,
iedoch mit der ausdrücklichen Bemerkung, daß durchaus keine

Rücksicht auf die von den Unterzeichnern sich beigelegte Eigenschaft

von Ausgeschofsenen einer stattgehabten Volksversammlung
zu nehmen sei.

Es wird verlesen:

Ein Anzug des Herrn Rieder, betreffend die Fortsetzung
der Straßenkorrektion von Spiezwyler nach Müdlenen.

Tagesordnung.
Fortsetzung der Berathung der neuen Redaktion deS

Entwurfes eines Strafgesetzbuchs.

Weber, Regierungsrath, als Berichterstatter der Gesetz-

gebungskommission, wünscht, daß zuerst der Titel XVIII, alS zu
wenigen Bemerkungen Anlaß gebend, vorgelegt werde.

Titel XVlll.
Weber, Regierungsrath, als Berichterstatter. Hier ist

ein einziger Antrag erheblich erklärt worden, daß nämlich ein

Zusatzartikel im Sinne des §. 41 des hessischen Entwurfs, betreffend

den Fall, wo ein Beamter in Folge Befehls seiner Vorgesetzten

handelt, aufgenommen werde. Der angeführte §. 41

lautet: „ Der bloße Befehl zu Begehung einer strafbaren Handlung

macht den Volldringer nicht straflos. Ist jedoch der Befehl
dem Handelnden von seinem Vorgesetzten und in den gehörigen
Formen ertheilt gewesen, und ist die befohlene Handlung nur als
Mißbrauch oder Ueberschreitung der Amtsgewalt oder als
Verletzung der Amtspflichten strafbar, so wird nur der Befehlende
und nicht der Gehorchende verantwortlich." Die Gesetzgebungskommission

schlägt Ihnen, Tit., nunmehr folgende», etwas
kürzer gefaßten, Zusatz zum §. ?7L vor:

„Wäre jedoch die angeschuldete Handlung oder Unterlassung
demselben von seinem Vorgesetzten und in den gehörigen Formen

befohlen gewesen, so wird nur der Befehlende und nicht
der Gehorchende verantwortlich."

Kurz, Oberrichter. Ich kann diesem Antrage ganz
beistimmen und will auch zugeben, daß er, strenge genommen,
durchaus genügen könnte. Jedoch scheint es mir zweckmäßig,
zu mehrerer Deutlichkeit nach den Worten „befohlen gewesen"
einzuschalten : »und ist dieselbe nur als Mißbrauch oder
Ueberschreitung der Amtsgewalt oder als Verletzung der Amtspflicht
strafbar." Denn es ist klar, daß, wenn die Handlung in ein
anderes Verbrechen übergehen würde, dann der Handelnde nicht
straflos ausgehen sott.

Weber, Regierungsrath, gibt als Berichterstatter diesen
Antrag zu, da man allerdings in einem Strafgesetze möglichst
deutlich sein solle.

Der Antrag der Eesetzgebungskommission wird hierauf mit
dem erwähnten Zusätze durch's Handmehr genehmigt.

Weber, Regierungsrath, als Berichterstatter. Bevor wir
nunmehr zu der Berathung der Titel XVII. und XIX., welche
von Angriffen auf die Ehre und von den mittelst der Druckerpresse

oder auf ähnliche Weise verübten Verbrechen handeln,
übergehen, wird es nöthig sein, die Diskussion vor Allem aus
auf einen Antrag zu lenken, welcher am Schlüsse der frühern
Berathung dieses Gegenstandes gestellt worden ist und infolge
welches Sie, Tit., mit großer Mehrheit beschlossen haben,
der Gesetzgebungskommission den Auftrag zu Bearbeitung eines
vollständigen Preßg esetzes als Anhanges zum Strasgesetzbuche

zu ertbeilen. Wenn Sie, Tit., ein besonderes Gesetz
über die Presse wollen, so können wir auch den Titel XVII. jetzt
nicht wokl behandeln, weil alsdann alle Bestimmungen, welche
auf die Druckerpresse Bezug haben, ausgemerzt werden müssen.
Die Gesetzgebungskommission bat diesen Antrag geprüft und hat
die Ansicht des RedaktorS dieses Gesetzes einverlangt. Die
Kommission hat darauf hin gefunden, es sei zweckmäßiger, bei den
im Entwürfe vorgeschlagenen Formen zu bleiben, indem wörtliche

schriftliche und gedruckte Injurien füglich in einen
einzigen Titel aufgenommen, und ebenso in einem besondern Titel die

Verbrechen, welche vermittelst der Druckerpresse u. f. w. verübt
werden, speziell behandelt werden können. Ich will nun vorerst
das Gutachten des Herrn Redaktors dieses Gesetzes ablesen
lassen. (Dieses Gutachten wird abgelesen.) Sie haben nun,
Tit., vorläufig die Gründe gehört, warum der Herr Redaktor
anratbet, von einem besondern Preßgesetze zu adstrahiren,
und die Aufstellung der daherigen Prozeßformen auf die
Einführung des neuen Kriminalprozesses zu verschieben. Man hat
ferner bemerkt, das vorliegende Gesetzbuch sei ein Kriminalkodex,
also gehören nur grob? Kriminalverbrechen dahin, und also müsse



für Jnjuriensachen und Preßvergeben ein besonderes Gesetz mit
einem besondern Verfahren aufgestellt werden. Allein, Tit., wir
haben ja viele bloße Polizcivergehen und Pvlizeistrafen in dieses

Gesetzbuch ausgenommen. So z. B. in §. 2!) das Verbot des

Besuchs von Wirthshäusern als Polizeistrafe, und §. 1l9 die Ueber-

tretung dieses Verbots als Polizeivergeken, §. 206 Erregung
öffentlichen Aergernisses als Polizeivergehen. Die Bearbeitung
emis gesummten neuen Strafprozesses ist bereits beschlossen, er
wird anders werden für die gröbern eigentlichen Verbrechen,
anders für die geringeren Polizeifälle. Bloße Jnsuriensachen
werden unter das Versahren über Polizeidelikte fallen und nicht
unter daszenige für Kriminalverbrechen. Wahrscheinlich im nächsten

Februar wird die Gesetzgebungskommisson auf Aufhebung
eines frühern Beschlusses deS Großen Ratheg antragen, wodurch
derselbe die Mündlichkeit und OeffentUchkeit deS Prozeßverfahrens

aberkannt hat. Alsdann werden Sie zu entscheiden haben,
ob Sie die Mündlichkeit und Oeffentlichkest des Verfahrens
wcll-n oder nicht. Das mußte ich anführen, um den Einwürfen
zu begegnen, als solle man schon jetzt über Jnsuriensachen und
Prtßoergeh n den Grundsatz der Oeffenllichkeit und Mündlichkeit
des Verfahrens aussprechen. Vielleicht werden Ihnen im
Februar sogar Geschwornengerichte vorgeschlagen werden, welche
indessen der Große Rath schon einmal beinahe einhellig aberkannt
hat. Auch hierüber werden Sie im Februar ebenfalls entscheiden.

Je nach Ihrem daderigen Entscheide wird Ihnen dann ein
Prozeßverfahren vorgeschlagen werden. Dieses zu Unterstützung
des Antrags der Eesetzgcbungskommission, daß kein besonderes,
von diesem Gesetzbuche getrenntes, Preßgesetz beliebt werden
möchte. Zum Schlüsse noch ein Wort bezüglich der Zweckmäßigkeit
besonderer Preßgesetze. Hierüber will ich Ihnen dir Ansicht des

Herrn I)r. Kasimir Pfyffer ablesen, schicke aber noch die Bemerkung
voraus, daß im Kanton Zürich, welcher früher ein besonderes Preßgesetz

hatte, als der dortige Kriminalkodex im Jahre 1836 pudlicirt
wurde, dieses besondere Preßgesetz aufgehoben und mit dem Krimi-
nalioder in ein Ganzes vereinigt worden ist, ähnlich war es im
Kanton Luzern, wo im Jahre 1836 ebenfalls das frühere Preßgesetz
btsettlgt und d:e dakerige» Bestimmungen in den Polizeistraskodex
aufgenommen wurden. Dr. Kasimir Pfyffer nun sagt hierüber:
„Ist ein eigenes Preßgesetz m einem Staate ersprießlich oder gar
nothwendig Die Beantwortung dieser Frage hängt davon ab,
ob die Preßvergehen wirkliche Vergehen eigener Natur sind,
wofür es also auch ganz eigener Bestimmungen bedarf. Wir kalten

ab-r dafür, daß dieses der Fall nicht feie, und zwar aus
nachstehenden Gründen. Das Werkzeug, womit ein Vergehen verübt
wird, kann d-e Natur des Vergehens nicht verändern, sondern
höchstens die Strafbarkeit desselben erhöhen. Es gibt vorzüglich
drei Werkzeuge, wodurch man seine Gedanken Andern mittheilen
kann : die Stimme, die Feder und die Presse. Durch die Stimme
geschieht die Mittheilung vorübergehend in engem Raume, durch
die Feder auch in weite Entfernung und durch die Presse nach
allen Richtungen. Injurien und Berläumdungen, Aufreizung
zum Widerstand oder Aufruhr, geschehen selbe mündlich, schriftlich

oder vermittelst des Druckes, bleiben ihrer Natur nach die
gleichen Vergehen, wohl aber mag eine gedruckte Gedankenäuße-
rnng, wenn selbe ein Vergehen enthält, strafbarer sein, als eine
bloß mündliche oder eine einfach schriftliche, weil die Verbreitung

bei dem Druck größer ist. Ebensowenig, als man
Stimmvergehen oder Federvergeben als besondere Arten von Vergehen
annimmt, ebensowenig gibt es eigentliche Preßvergehen. Woher
kömmt es denn aber, daß man besondere Preßgesetze aufstellt?
Es gibt praktische Irrthümer in der Gesetzgebung zu allen Zeiten.

Sie bilden sich oft durch einzelne Vorgänge, wurzeln dann
tiefer und werden auf einmal allgemein. Ein solcher Irrthum
tSiede die Schrift: Beherzigungen bei der Einführung der Preß-
freiheit in der Schweiz) ist die Idee eines eigenen Preßgesetzes.
Er ging aus von dem „Entwürfe eines Gesetzes über die Preßver-
geken," der von Sieges im Jahre 1790 der französischen
Nationalversammlung vorgelegt wurde. Er wurde dann von andern
Staaten, sowie sie die Censur abschafften, nachgeahmt." Ich
wollte dw Stimme eines liberalen Eidgenossen Ihnen, Tit, gerne
vorlegen, da ich die Gründe gegen ein besonderes Preßgesetz nicht
ss gut hätte auseinandersetzen können.

Jmobersteg. Wir kommen da zu zwei Titeln, welche
zunächst unsere bürgerliche Freiheit angehen, zu einem Gesetze,
welches in liberalen Händen gute Wirkungen, aber in andern
Händen sehr verderbliche Wirkungen haben kann. Als diese beiden

Titel, welche genau mit einander zusammenhängen, das
frühere Mal hier zur Berathung kamen, baden gewiß Viele mit
mir gefühlt, daß Etwas darin nicht recht sei; man hat sich
geschlagen über Begriffsbestimmungen tc., man war aber nicht im
Stande, sogleich Vorschläge sowohl hinsichtlich der
Begriffsbestimmungen, als auch anderer zweckmäßiger Bestimmungen
vorzulegen. Ich habe mir dießmal die Mühe genommen, einen
tiefern Blick in das Ganze zu thun und auch das bisherige Preßgesetz

damit zu vergleichen, wobei ich zum Voraus bemerke, daß
das alte Preßgesetz gegenüber den hier vorgeschlagenen neuen
Bestimmungen als ein sehr herrliches erscheint. Mein Hauptantrag

wird heute dahin gehen, die beiden im genauen
Zusammenhange stehenden Titel über Ehrverletzungen und Preßvcrgeden
zurückzuweisen zu nochmaliger Bearbeitung. Wie die Natur dieser
Bearbeitung sein solle, darüber kann man verschiedener Meinung
sein; entweder kann man sie als Vervollständigung deS allgemeinen

Gesetzbuchs auffassen, oder man kann das Gesetzbuch hier
abschließen und ein eigenes Gesetz über Ehrverletzungen und
Preßvergeben, allenfalls als Anhang zum allgemeinen Gesetzbuche,
aufstellen. Beide Titel baden den Fehler, daß die Begriffsbestimmungen

unvollkommen und dunkel sind, und namentlich muß das Preßgesetz

die Unvollkommenheiten des Edrgesetzes theilen. Ebenso
unklar sind die Bestimmungen hinsichtlich des Verfahrens, und
es zeichnet sich dieses Gesetz auch durch Härte und Unzweckmä-
ßigkeit der Strafen aus. Namentlich fehlen die Zustimmungen
scher Edrverletzungen der bisherigen Gerichtssatzung, Schimpf-,
Stich - und Verachtungsreden :c. Das ist wenigstens richtig,
daß lange Jnjurienprozesse nothwendig herbeiführen entweder
Raufhändel oder Duelle. Gerade hier wäre es daher der Fall,
mit der Einführung deS öffentlichen Verfahrens anzufangen. Ich
wünsche, Tit., daß Sie einmal den Verhandlungen des
Kriegsgerichts beiwohnen möchten. Sie würden sich da vollständig
überzeugen, daß-nur durch mündliches und öffentliches
Verfahren die Schuld oder Unschuld genügend und in deidseitigem
Interesse ausgemittelt werten kann. Ich muß daher erklären,
daß dieser Entwurf den Anforderungen eines geistig aufblühenden

Freistaates nicht entspricht. Der Entwurf ist aber auch
unzulänglich in seinen einzelnen Bestimmungen. Bei der
Begriffsbestimmung über Ehrverletzung wußte man in der frühern
Berathung nicht, was man aufstellen wollte; ich würde sie
ungefähr so vorschlagen : Wer einen Andern durch Rede, Schrift
oder Zeichen

Herr Vizelandamman n. Es handelt sich jetzt noch
nicht um die einläßliche Berathung des einen oder andern der
beiden Titel, sondern lediglich um die Frage, ob man ein eigenes

Preßgesetz wolle oder nicht.

Jmobersteg erklärt, daß, was er da anbringe, gerade
den Zweck habe, die Versammlung zu überzeugen, daß ei»
eigenes Preßgesetz nöthig sei. Der Redner fährt nun mit seiner
Kritik der vorliegenden beiden Titel so wie der einzelnen
Bestimmungen derselben fort und findet, so unbrauchbar und
gehaltlos sich dlesemnach der eine Titel, das Ehrgesetz, darstelle,
um so unbrauchbarer und gehaltloser erscheine dieses Ehrgesetz
in Verbindung mit dem andern Titel, dem Preßgesetze. In
dieser Hinsicht seien folgende Hauptgesichtspunkte vorläufig
hervorzuheben. Nach tz. 13 der Versassung solle ein Gesetz über
den Mißbrauch der Presse unabhängig dastehen, während der
vorliegende Entwurf dasselbe mit dem allgemeinen Strafgesetzbuche

vereinigen wolle. Ferner solle eine Preßgesetzgebung alle
Bestimmungen sowohl über die daherigen Vergehen, als auch
über das Verfahren in Preßsachen einhalten,' damit Bürger
und Richter klar wissen, was unter Mißbrauch der Presse ver-
standen sei. Hingegen werden sich Bürger und Richter aus den
widersprechenden und unvollständigen Bestimmungen des
vorliegenden Entwurfs nicht herauszudelfen wissen. Die vorbin
abgelesene Ansicht des Herrn Pfyffer sei da als Haarspalterei zu
betrachten. Vor allem aus müsse man genau festsetzen, was
denn eigentlich ein Preßvergehen sei, denn Alles, was durch
das Gesetz nicht verboten, gehöre in den Bereich der durch die
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Verfassung gewährleisteten Preßfreibeit, und da durft man
nicht Gefahr laufen, jeden Augenblick Preßmißbrauch und Preß-
gebrauch miteinander verwechseln zu sehen. Das bisherige
Preßgesetz gebe in der Aufzählung der verschiedenen Falle van
Preßvergehen vom Grundsahe der Sparsamkeit aus, das neue
Gesetz hingegen vom Grundsatze der Kumulation, und da werden

viele Beamte sekr geneigt sein, das Gesetz weiter
auszudehnen, als man hier glauben möchte; Fälle dieser Art haben
das in letzter Zeit gezeigt.

Herr N iz ela nda mm a n n unterbricht den Redner nochmals

mit der Bemerkung, es heiße die Versammlung mehr als
gebührlich aufhalten, bet der einfachen Vorfrage, ob man ein
besonderes Preßgcsetz wolle, sich über die ganze Gesetzgebung
selbst auszubreiten.

Zmobersteg. Ich will ja freilich ein besonderes Preßgesetz.

2. Schnell Ich möchte dem Herrn Präovinanten seine
Freiheit vindwiren. Ich glaube, das liege im Sinne der
Versammlung. Wenn man uns das Gesetz nicht auseinanderlegt,
so bekommen wir einen Maulkorb, und das wollen wir nicht.

Herr Vize land am mann. Wie man die Preßgesetzgebung
wolle oder nicht wolle, darum handelt es stch jetzt noch nicht,
sondern blos darum, ob man ein besonderes Preßgcsetz will.

Z. Schnell. So will ich da fortfahren, wo Herr
Zmobersteg geblieben ist.

Herr Vizelandammann. Man soll nicht zweimal in
der gleichen Umfrage das Wort ergreifen.

Sträub. Es handelt sich da nicht um Maulkorb oder
nicht Maulkorb, sondern darum: Will man über Preßvergehen
und Injurien ein besonderes Gesetz oder nicht? Erkennen Sie,
es solle ein besonderes Gesetz über Preßvergehen und Injurien
bearbeitet werden, dann ist für heute die Diskussion fertig, und
die beiden Titel werden in diesem Sinne an die Gesetzgebungskommission

zurückgeschickt werden. Warum hat die Kommission
geglaubt, eS solle weder für Injurien noch für Preßvergehen
ein besonderes Gesetz gemacht werden? Die Kommission glaubt,
man könne durch Rede, Schrift und Druck ebensogut Vergehen
verüben als auf andere Art, und oft noch viel größere, als
man bereits mit Ihrer Einwilligung in das Gesetz aufgenommen

hat; und also können für Injurien und Preßvergehen keine
besondern Priviltgien aufgestellt werden zu Handen derjenigen,
welche gerne verleumden u. s. w. Warum soll ich, wenn ich
Jemanden verleumde, ihn schmähe, ihm die Ehre abschneide,
nicht unter dem gleichen Gesetze stehen wie jeder Andere, der
sich gegen einen Dritten vergangen hat? Wo sind die Staaten,
rn welchen für Injurien besondere Gesetze bestehen? Nirgends.
Der Herr Rapporteur hat uns gezeigt, daß in den zwei größten

Nachbarkantonen, welche früher besondere Gesetze über
Preßvergehen hatten, dieselben später mit der allgemeinen Straft
gesetzgebung vereinigt worden sind. Also gehören diese Vergehen
gleich allen übrigen unter den allgemeinen Strafcodex. Wenn
man uns dann später sagt-. Wir wollen für diese Vergehen das
öffentliche Verfahren, wir wollen einen schnellern Prozeßgang :c —
so werde ich der Erste dazu stimmen; aber gehört das in die
heutige Verhandlung?* Das gekört zum Prozeß, aber nicht
hieher. Man hat uns ein Citat von einem der freisinnigsten
Männer in der Schweiz abgelesen; derselbe sagt auch, es sei

nicht zweckmäßig, eine besondere Gesetzgebung für Preßvergehen
aufzustellen, und was der sagt, daS sehe ich nicht als
Haarspalterei an, und ich könnte keinen einzigen Grund sehen, warum
wir da ein besonderes Gesetz für diese Vergehen machen wollten.
ES thut mir nur leid, daß alle die Ansichten, welche wir beute
gekört haben, wie man einen bessern Projekt hätte machen
sollen, niemals an die Gesetzgebungskommission gelangt sind,
nachdem doch der Entwurf Jahre lang zirkulirt hat, nachdem
Prämien ausgesetzt waren u. s. w. Warum ist da Niemand
mit diesen Ansichten gekommen? Wir hätten dieselben gerne
benutzt und wären dankbar dafür gewesen. Heute aber handelt
es sich blos darum: Wollen wir ein besonderes Preß- oder
Injuriengesetz oder nicht? Ich werde stimmen — Nein.

Belrichard, Oberrichter. Ungeachtet aller hohen
Achtung, die ich für die Gesetzgebungskommission hege, kann ich
mich doch nicht auf die Seite ihrer Meinung stellen. Man hat
die besondere Stellung nicht hinlänglich in Betracht gezogen,
in welcher sich ein Theil des Kantons rücksichtlich der Gesetzgebung

befindet, welche bei ibm über die Presse besteht. Dieselbe
ist für beide Theile des KantonS gemeinschaftlich. Wenn es
sich darum handelt, in das Strafgesetzbuch die Vergehen aus-
zunehmen, welche die Presse betreffen, so präjudiziren Sie,
Tit., in einer sehr wichtigen Frage, nämlich darin, zu wissen,
ob das in Berathung liegende Gesetzesprojekt auch auf dcn
Jura anwendbar sein, oder ob seine Wirksamkeit sich nur üb-r
den alten Kantonsthell erstrecken solle. Wenn diese letztere sehr
wahrscheinliche Alternative vorwiegen sollte, so würde sie den
Uebelstand nach sich ziehen, daß man für den Jura eine beson
dere Gesetzgebung rücksichtlich der Vergehen der Presse aufstellen
müßte. Auf der andern Seite und neben der angeführten
Meinung des Herrn Casimir Pfyffer, ob es zweckmäßig sei, besondere

Gesetze über Preßvergehen zu haben, möchte ich sehr
bedeutende Autoritäten anrufen, welche sich über diesen Gegenstand
in vollkommen entgegengesetztem Sinn ausgesprochen haben.
In Frankreich, wo man besser zu beurtheilen im Stande ist,
was in dieser Materie zweckmäßig sein konnte, hat man, als
es sich darum handelte, das Strafgesetzbuch zu revidircn, sogar
angemessen erachtet, ein ganz spezielles Gesetz neu zu erlassen,
und in das Preßgesetz selbst noch die durch das Strafgesetzbuch
vorgesehenen EhrenkränkungSvergeden einzubegreifen. Wenn
es sich noch, wie es den Anschein hat, darum handeln sollt-,
in das Gesetz über Preßvergehen Bestimmungen über das
Prozeßverfahren in dergleichen Angelegenheiten aufzunehmen, —
in welcher Stellung würde stch dann der Jura befinden, da in
demselben ein besonderes Prozeßverfahren in Bezug auf korrek-
tionelle Vergehen in Kraft besteht Es würde sich ereignen,
daß, da daS nämliche Gesetz für beide Kantonstheile giltet,
ebendasselbe auf eine besondere Weise im alten KantonStheil
angewendet würde, und wieder auf eine andere Weise im Jura. Ich
werde mich daher gerne der M.ünung beigesellen, welche ein
besonderes Gesetz über die Preßvergehen zu erkalten wünscht:
ich würde sogar noch weiter gehen, und in letzter Vinie den

Antrag des Herrn Zmobersteg annehmen, welcher, wenn ich

ihn recht verstanden habe, dahin geht, ein ganz abgesondertes
Gesetz für die Injurien-Vergehen aufzustellen, gleichviel, ob die

selben durch die Presse oder auf irgend andere Weise begangen
worden seien.

Herr Vizelandammann bringt nochmals in Erinnerung,

daß es sich einzig und allein um die Frage bandle, ob

man eine besondere Preßgesetzgebung, oder ob man eine solche

alö Theil deS vorliegenden Kriminalgesetzbuches wolle.

Zaggi, Regierungsstatthalter. Diese Frage scheint mir
nicht sehr wichtig; indessen bestimmt mich die von Herrn Oder
richter Belrichard geltend gemachte Rücksicht dazu, für eine

besondere Preßgesetzgebung zu stimmen, indem ich nämlich nicht
über die Frage der Einführung oder Nichteinführung dieses

Codex im Jura präjudiziren mochte. Vorläufig zwar erkläre

ich, daß ich eine allgemeine Gesetzgebung für den ganzen Kan
ton wünsche.

von Erlach. Ich kann nicht einsehen, daß wegen der

Frage, ob dieser Codex auch für den Jura gelten solle oder

nicht, der Große Rath die Inkonsequenz begehen sollte, ein?

einzige Art von Vergehen nicht in das allgemeine Strafgesetzbuch

aufzunehmen. Das wäre durchaus unlogisch; mitbin stimme

ich gegen ein besonderes Preßgesetz.

Iseli. L. IZ der Verfassung sagt: „ Das Gesetz

wird die Strafen des Mißbrauchs der Presse bestimmen." Also
soll man laut Verfassung ein eigenes Preßgesetz haben.

Kurz, Oberrichter. Diese letztgefallene Meinung bewegt

mich, ebenfalls daS Wort zu ergreifen. Vor Allein aus muß
es auffallen, wie man die Verfassung so auslegen kann, als

schreibe dieselbe ein besonderes Preßgesctz vor. Die Versassung
will nicdtS Anderes, als daß gesetzliche Bestimmungen über die

Bestrafung des Mißbrauchet' der Presse erlassen werden: ob
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dann diese Bestimmungen da oder dort seien, ist der Verfassung

ganz gleichgültig. Der richtige Gang in dieser Sache ist nach

meiner Ansicht der, daß man die Vorschriften über Bestrafung
des Mißbrauchs der Presse dabin thue, wo überhaupt
Vergebungen mit Strafen bedroht werden, also in das Strafgesetz.
Dieß liegt offenbar im Sinne der Verfassung. Zieht man aber

ein besonderes Preßgesetz vor, so ist die Verfassung allerdings
auch nicht dagegen. Ich für mich lege hierauf kein Gewicht,
aber darauf lege ich Gewicht, daß wir einmal etwas bekommen.

Da nun ein Entwurf hierüber vorliegt, — warum die Sache
zurückschicken? Etwa um uns später noch einmal darüber zu
amüsiren? Es sei nöthig, zugleich mit den Strasbestimmungen
auch prozessualische Bestimmungen in daS Preßgesetz aufzunehmen.

Das finde ich nicht. In der ganzen Welt trennt man
die Prozeßbestimmungen von den strasbestimmungen. ES ist

auch nicht nöthig, daß man ganz eigene Formen aabe für
Preßprozesse, sondern der allgemeine Strafprozeß umfaßt auch die

Bestimmungen über die Formen bei Preßprozessen. Auch die

von Herrn Oberrichter Belrichard hervorgehobene Rücksicht
bewegt mich nicht, den Entwurf zurückzuschicken. Man bat übrigens

die Frage, ob der Strascoder, an dessen Berathung die

Mitglieder aus dem Jura ansanqs lebhaften Antheil genommen
haben, auch im Jura eingeführt werden solle, heute zum ersten

Mal hier zur Sprache gebracht. Ich für mich bin darüber

ganz entschieden, und ich werde seiner Zeit mit aller Gewalt
dazu helfen, daß dieser Coder auch dort eingeführt werde. Wenn
er aber dort auch nicht eingeführt werden sollte, so sehe ich

darin keinen Grund, um nicht in die Berathung deö vorliegenden

Entwurfes einzutreten. Man sagt, die Franzosen seien

anderer Ansicht in Betreff dieser Materie, als die meisten
schweizerischen und deutschen Gesetzgebungen. Das bat seine besondern

Gründe. Man weiß, wie es sich in Frankreich bezüglich
auf die Presse verhalt, je nach besondern Ereignissen und
politischen Ansichten ändert man das Preßgesetz. Man will freie
Hand haben, Septemdergesetze erlassen zu können. DaS
allgemeine Strafgesetz, denkt man, steht fest, die Menschen stehlen,
rauben und morden ungefähr immer gleich und müssen also
auch immer gleich bestraft werden; hingegen die Ansichten über
die Presse wechseln je nach den Zeitereignissen, daher bedürfe
die Presse einer besonderen Gesetzgebung, damit man dieselbe

immer nach Umständen verändern könne. Das ist der Hauptgrund,

warum man in Frankreich das Preßgesetz nicht in den

Ocà> panai aufgenommen bat. Uedrigens dann »st der silacis

zxmul zu einer Zeit entstanden, wo man in Frankreich keine

Preßfreiheit hatte, wo mitbin ein Gesetz über den Mißbrauch
der Preßfreiheit überflüssig war. Wir sollen uns also kiedurch
nicht verleiten lassen zu einer Bestimmung, die für uns gar
nicht paßt, und ich boffe, man werde bei unS nie in den

Fall kommen, Septemdergesetze für wünschenswert!) und
zweckmäßig zu halten. Ich trage also darauf an, m die Berathung
der vorliegenden Titel einzutreten, wobei dann die Bemerkungen
des Herrn Jmoberfteg ze an ibrem Orte berücksichtigt werden
können.

i)r. Schneider, Reg crungsrath. Sowohl für die eine
als für die andere Ansicht laßt sich sehr viel sagen. Die
Verbindung teS Preßgesetzes mit dem allgemeinen Gesetze ist
wünschenswerth, weil, wenn wir da einen wahrhaft liberalen Grundsatz
aufstellen, es nicht so leicht zu denken ist, daß derselbe später auS
einem solchen allgemeinen Gesetze werde ausgemerzt werden.
Aber auf der andern Seite sprechen auch einige Gründe für em
besonderes Preßgesetz. Wenn wir setzt bereits den Strafprozeß
behandelt hatten und ich wüßte, wie er ausfallen wird, so würde
ich vielleicht dazu stimmen, die Vorschriften über Preßvergehen
rn das allgemeine Strafgesetz aufzunehmen. Ich hatte bei einem
frühern Anlasse hier darauf angetragen, mau solle für dergleichen
Vergehen ein öffentliches und mündliches Versahren aufstellen.
Bloß zwei Mitglieder sind damals dafür ausgestanden. Nun
will ich aber für Preßvergehen keinen andern Weg als diesen,
und es hat mich gefreut, zu boren, daß der Herr Berichterstatter

sich ebenfalls für den Grundsatz der Oeffentlichkeit und Münd-
lichkeit des Prozeßverfahrens ausgesprochen hat. Ein Preßgesetz
ist nur dann zweckmäßig und gut, wenn ein Prozeßverfahren
damit verbunden wird, wonach die Strafe so rasch als möglich

auf das Vergehen folgen kann u. f. w. Nun weiß ich nicht,
was für ein Verfahren uns der zu erwartende Strafprozeß bringen

wird. Aus diesen Gründen trage ich in erster Linie daraus
an, daS Ehr- und Preßgesetz von dem allgemeinen Strafcodex
zu trennen. Sollte dieses nicht belieben, so möchte ich einen
Mittelantrag dahin stellen, daß diese beiden Titel jedenfalls nicht
in Kraft treten sollen, bis der neue Strafprozeß in Kraft gesetzt
sein wird, denn erst alsdann weiß man, was kriminaliter und
waS hingegen polizeilich behandelt werden soll.

Tschabold. Von keiner Stimme im Lande ist auf
Abänderung des bestehenden Preßgesetzes angetragen worden z also
möchte ich dasselbe so lange fortbestehen lassen, bis die
Nothwendigkeit einer Abänderung vorhanden ist. Hingegen ist man
im ganzen Lande sehr gespannt hinsichtlich des AuSganges dieser
Berathung z man fürchtet dabei die Freiheit zu verlieren. Ich
trag? also darauf an von einer weitern Beratdung eines neuen
PreßgesetzeS zu abstrahiren.

Weber, Regierungsratb, als Berichterstatter. Es handelt

sich um nichts Anderes, alS darum: Wollen wir ein
separates Preßgesetz, oder wollen wir daderige Strafbestimmungen
in daS allgemeine Gesetz aufnehmen ^ Ob der vorliegende Titel
im Allgemeinen und in seinen einzelnen Bestimmungen gut sei
oder nicht, das gehört einstweilen nicht hieher. Auch ich finde
einige Abänderungen des Vorgeschlagenen zweckmäßig, und ich
glaube namentlich, eS liege im Willen dieser Versammlung, sowie
des dernischen Volks überhaupt, daß man die Preßfreiheit nicht
beschränke, und daß ihr kein Maulkorb angelegt werde. Was
nun die Gründe betrifft, welche für und gegen eine besondere
Gesetzgebung über Injurien sprechen, so bin ich bereits im Ein-
gangSrapporte ziemlich weitläufig darüber gewesen. In der
Diskussion ist hauptsächlich angebracht worden, wenn wir die daderigen
Bestimmungen dem allgemeinen Gesetzbuche einverleiben, so prä-
judicire das auf die leberberqische Gesetzgebung Diese Einwendung

scheint mir nicht von Gewicht zu sein, indem man späterhin
bei der Promulgation dasjenige verfügen kann, was in den
besondern Verhältnissen des Jura gegründet sein mag. Man bat
ferner befürchtet, es möchte durch jene Verbindung präjudicirt
werden auch hinsichtlich deS Preßverfakrens. Daß ich persönlich
durchaus für ein mündliches und öffentliches Verfahren bin,
wissen Sie bereits; ich habe auch in der Gesetzgebungskommissiou
einen Antrag in diesem Sinne gestellt. Was die Frage betrifft,
ob wir den Strascodcx einführen sollen, bevor wir den Strafprozeß

haben, so bin ich darüber ganz mit Herrn Regierungsrath
Schneider einverstanden, d. h mit meiner Privatmeinung;

aber ich kann nicht begreifen, daß hierin zugleich ein Grund
liegen sollte, um em besonderes Preßgesetz zu verlangen. Wenn
wir im Promulgationsdekrete sagen, das neue Strafgesetz trete
erst mit dem neuen Strafprozesse in Kraft, so ist alles gesagt,
was nöthig ist; und wenn wir im Februar sagen: Wir wollen
für alle Vergehen, daher auch für alle Injurien :c., ein mündliches

und kurzes Verfahren, so ist wiederum Alles gesagt, was
Herr Regierungsrath Schneider wünscht. Wenn sodann gesagt
wird, daß bezüglich des alten Preßgesetzes keine Wünsche auf
Abänderung geäußert worden seien, so ist da der betreffende
Redner im Irrthum, denn schon einige Male sind bedeutende
Aenderungen und Verbesserungen gerügt und gewünscht worden.
Das gegenwärtige Preßgesetz bezieht sich» eben bloß auf Preß-
injurien, hingegen für wörtliche, schriftliche und thätliche
Injurien haben wir noch die Gerichtssatznng, und was für ein
Verfahren dabei? Das Civilverfahren! Dieses bat zur Folge
jahrelange Prozesse, die lehr viel kosten, vielfachen Skandal
und Feindseligkeiten ohne Ende. Also, Tit. ist eine Verbesserung

unserer Gesetzgebung auch in dieser Hinsicht sehr nöthig.
Sie, T>t. werden nun über die in Berathung liegende
Vorfrage entscheiden.

Herr Vizela n d a m m a nn, um seine Meinung gefragt;
Mir hat es bei der ganzen Deliberation geschienen, man habe
die bloße Formfrage verwechselt mit der Frage über die
Zweckmäßigkeit oder die Verwerflichkeit dessen, waS hier im
Entwürfe vorgeschlagen ist. Sie können ein vortreffliches Preßgesetz
in einen allgemeinen Straskoder mit aufnehmen, und Sie können

ein sehr schlechtes Preßgesetz als ein getrenntes Ganze



haben, und ebenso umgekehrt. Mir scheint es nun, im allgemeinen
Strafgesetzbuche solle Alles begriffen sein, was in das Gebiet
der Kriminaljustiz fällt, und wenn ein Verbrechen durch die
Presse verübt wird, so gehört es ebenfalls hieher. Hingegen
fällt es mir auf, daß in einem Kriminalgesetze eine ganze Menge
bloß polizeilicher Strafsälle inbegriffen sind; darum würde ich
den Titel XVII. hier ausmerzen. Vor Allem auS hätte es mir
geschienen, daß es am Orte wäre, eine Vorfrage auszuwerfen,
nämlich, ob man heute die Sache überhaupt berathen wolle.
Die Gesetzgebung über Injurien und über die Presse ist wichtig
genug, daß man dem Publikum Zeit lassen sollte, sich darüber

» auszusprechen. Daher würde ich heute lediglich beschließen, es

solle die Berathung des Gegenstandes auf eine künftige Sitzung
verschoben werden.

Jaggi, Regierungsstatthalter, erklärt, diesen Antrag zum
seinigen zu machen, damit darüber abgestimmt werden könne.

Weber, Regierungsrath, hat als Berichterstatter hiege-
gen nichts einzuwenden, indem die Sache allerdings im höchsten
Grade wichtig sei.

Abstimmung.
Die Berathung des Gegenstandes auf eine

künftige Sitzung zu verschieben Große Mehrheit.

Vortrag des Erzi ekungsdep art emen ts nebst Dekrets-
entwurf über die Reorganisation der Kollegien im
katholischen Theile des Jura.

Der sehr ausführliche Vortrag weist speziell das seit
längerer Zeit gefühlte Bedürfniß einer Reorganisation dieser
Kollegien nach, welche die Bevölkerung des Zura schon vor
mehreren Jakren mit Nachdruck verlangte und nun mit zuversichtlicher

Hoffnung erwarte. Zu diesem Zwecke wird nun eine
Erhöhung deS jährlichen Staatsdeitrags bis auf Fr. 18,000
nachgesucht, deren Vertdeilung auf die Kollegien zu Pruntrut
und zu Delsberg dem Regierungsratbe nach eingeholtem
Gutachten des Erziehungsdepartements überlassen sein soll.

Neu ha us, alt-Schultheiß, als Berichterstatter. Das
Bedürfniß, die Kollegien zu Pruntrut und Delsberg zu verbessern,
ist längst allgemein anerkannt worden, und Sie selbst, Tit,
haben bereits seit mehreren Jahren einen Ansatz von mehr als
Fr. 10,WO für diese Kollegien alljährlich auf das Budget an
gesetzt. Wenn Sie fragen, warum daS Erziehungsdepartement
mit seinen Verbesserungsvorschlägen nicht bereits früher hieher
gekommen sei, so kann ich Ihnen darauf folgende Antwort
geben. Das Erziehungsdepartement hat in dieser Sache Nichts
versäumt, noch verschuldet; keine Angelegenheit hat diese Be
hörde so beschäftigt, wie diese. Zuerst war eine eigene
Kommission hiesür niedei gesetzt worden; die Anträge derselben wurden
sodann der Jurakommission übersendet, und bekanntlich hat diese

Jurakommission sehr lange gearbeitet. Endlich dann sind
die Anträge der Jurakommission über diesen Gegenstand dem
Erziehungsdepartement zur Begutachtung überwiesen worden,
und dieses hat darüber verschiedene Anträge vor Regierungs-
rath gebracht, aber im Regierungsrathe konnte man sich nicht
darüber verständigen, und so sind diese Anträge immer wieder
an das Erziehungsdepartement zurückgewiesen worden. Dieß,
Tit., ist der Hauptgrund der so bedauerlichen Verzögerung dieser
Angelegenheit. Endlich ist es dem ErziehungSdepartemente,
welches nicht gerne entgegen der Mehrheit des Regierungsratks
direkt hier auftreten wollte, gelungen, in Uebereinstimmung mit
dem Regierungsrathe das vorliegende Dekret hieher zu bringen.
Dasselbe ist ganz einfach. §. l stellt den Grundsatz einer
vorzunehmenden Reorganisation beider Kollegien auf. Diese
Reorganisation ist um so bringender, weil sew einiger Zeit eine
nicht unbedeutende Anzahl von Schülern deS Kollegiums zu
Pruntrut nunmehr die Jesuitenanstalt in Freiburg besucht. Sie,
Tit., werden nun nicht wollen, d ß diese Jugend fernerhin vom
Jesuitengeiste vergiftet werde. Erkennen Sie die Reorganisation,
so wird das ErziehnngSdepartement sogleich eine Spezialkom-
mission von Sachverständigen bestellen, um diese Reorganisation
im Einzelnen zu entwerfen u. s. w., und alsdann wird eS die

daherigen Vorschläge vor Regierungsrath bringen. Sind dann
diese beiden Anstalten zweckmäßig reorganisirt, so kann ein Gesetz

erlassen werden, um die jungen Leute wenigstens mittelbar
zu hindern, die Jesuitenanstalten zu besuchen. Zu diesem Zwecke
ist bereits ein Entwurf vorberathen, welcher in der Februarsitzung

vorgelegt werden kann. §. 2 setzt fest, daß in Pruntrut
die Studien bis zur Hochschule, in Delsberg aber bis zur
sogenannten Rhetorik getrieben werden sollen, — nebst Bestimmung

der Lehrergehalte. §. 3 bestimmt die Erhöhung deS

bisherigen Staatsbeitrages von Fr. 10,000 auf Fr. 18,000.
Diese ganze Summe soll zwischen beiden Anstalten nach
Verhältniß vertheilt werden; da aber diese Vertheilung nur mit
genauer Kenntniß der Sache und erst, wenn die Reorganisation
in ihren einzelnen Bestimmungen definitiv beschlossen sein wird,
zweckmäßig geschehen kann, so wird angetragen, diese nähere
Vertheilung unter Vorbehalt der Genehmigung des Regierungs
ratbs dem ErziehungSdepartemente zu überlassen. Die §§. 4 und 5
handeln von den Beiträgen der beiden Städte, in welcher Hinsicht

ich, sowie in Betreff der übrigen Bestimmungen des
Dekrets, auf den schriftlichen Bortrag verweise. Der letzte Paragraph

handelt von der sofortigen Vollziehung deS Dekrets. Ich
trage darauf an, daß das vorliegende Dekret in xlolio berathen
und angenommen werden möchte.

Obrecht. Mit Freuden stimme ich als Reformirter zu
diesem Antrage, indem die Aussicht vorhanden ist, daß die

jungen Zöglmge in Pruntrut und Delsberg christkatholisch,
was ich in höherm Grade respektire, erzogen werden, während
sie zu Freiburg römisch-jesuitisch katholisch erzogen werden, und
das ist ein großer Unterschied.

Der Dekretsentwurf wird hierauf ohne weitere Bemerkung
durch'S Handmehr genehmigt.

Vortrag des Departements des Innern, betreffend
die definitive Redaktion des Dekretsentwurfs über die Betel

lung deS StaatSvermögens.
Der Vortrag schließt dahin, dem am 20. November

erheblich erklärten Vorschlage, betreffend die Ausdehnung der

Tellpflichtigkeit auf alles Staatsgrundeigenthum, keine Folge
zu geben, sondern den ursprünglichen Dekretsentwurf unverändert

anzunehmen.

Der RegierungSrath stimmt im Allgemeinen diesem An
trage b.i, empfiehlt jedoch, anstatt deS ersten Satzes des §. 1

des DekretSentwurss, folgende deutlichere Redaktion:

„Das dem Staate zugehörende Grundeigenthum, die land-
wirthschaftlichen Gebäude und die Holzrechtsame unterliegen,
gleich dem Corporations- und Privateigenthum, innerhalb der

betr-.ffenden Gemeindsmarchen den gesetzlichen Gemeinds- und
Armentellen. Von der TeUpflichtigke.t sind ausgenomiwep alle

diejenigen Gebäude und Liegenschaften, welche zu crâtaatszwecken

bestimmt sind."

Tscharn er, R>gie> ungsrath, als Berichterstatter. In
beiden vorberathenden Behörden hat man gefunden, es sei

zweckmäßiger, von dem in der frühern Berathung erheblich
erklärten Antrage zu abstrabiren, indem derselbe allzu ausgedehnt
sei und mit dem Interesse des FiSkuS in allzustaekem Widersprüche

stehe. Damit man aber besser lebe, welches
Staatseigenthum den Testen unterworfen sein solle, und welches nicht,
so wird Ihnen vom Regierungsrathe eine etwas bestimmtere
Redaktion vorgeschlagen, aus welcher hervorgeht, daß nur das

Dominium utiil: tellpslichtig sein solle, nicht aber das Ilominium
0!>eic>8U!n.

S ch n e e b e rg e r. Es heis't im Vortrage, das Dekret
sei zurückgeschickt worden, weil man verlangt habe, daß alles

Staatsgut ohne Ausnahme teilbar sein solle. Das hat, wie

ich glaube, nicht diese Meinung gehabt, sondern man verlangte
blos eine bessere Ausscheidung des teilbaren Staatsguts von
dem nicht teilbaren. Diesem ist nun theilweise Rechnung

getragen worden. Es ist aber in der frühern Berathung noch

der fernere Antrag gefallen, daß auch alle Psrundgüter betellt

werden sollen. Hierüber sagt das Gutachten nichts, und ich
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wünschte zu wissen, warum die vorberatkend'en Behörden nichts
darüber sagen. Nach meiner Ansicht sollen die Pfarrwohnun-
gen allerdings nicht betellt werden, wodl aber die Pfarrgüter.

Herr V iz ela nda mman n bemerkt, der letzterwähnte
Antrag sei allerdings in der frühern Berathung geinacht, aber
erheblich sei nur der im Vortrage berührte Antrag erklärt worden,

aus heutigen Tag sei es nun nicht mehr der Fall, neue
Anträge zu stellen.

Bach. Wie ich bereits früher bemerkt habe, so sind bisher

die eine» Pfrundliegenschasten tellfrei gewesen, andere nicht.
Es wäre also am Orte, hierin einen gleichmäßigen Modus
einzuführen. Ich möchte aber lieber die bisher tellsrei gnnese-
nen Pfrundliegenschaften der Tellpflicht unterweisen, als aber
umgekehrt. Zch bin daber so frei, meinen frühern Antrag zu
reproduziren, daß nämlich alle Liegenschaften des Staates ohne
Ausnahme der Tellpflicht unterworfen sein sollen. Daß hierunter

nicht zu verstehen sind die öffentlichen freistehenden Sachen,
wie Straßen :e. versteht sich von selbst. Mein Antrag betrifft
alle Liegenschaften, welche rentiren, nebst den darauf stehend-n
Gebäuden.

Weber, Regierungsrath. Den Erundfatz des Dekrets
muß ich billigen und also zum ersten Satze des §. l stimmen.
Hingegen der zweite Satz, welcher von den Ausnahmen handelt,
scheint mir sehr undeutlich zu sein und würde zu Streitigkeiten
und verschiedenen Auslegungen Anlaß geben. W>r müssen
daher die Ausnahmen genau spezifiziren. Also trage ich darauf
an, den Entwurf zu diesem Zwecke nochmals zurückzuschicken;
ich möchte dann namentlich gerne sehen, was für Liegenschaften
zu Staatszwecken nöthig sind, vielleicht etwa die Höfe in den
Schlösser».

Iaggi, Regierungsrath, jünger. Mir scheint namentlich
der Ausdruck Holzrechtsame nicht passend. Darunter versteht
man Servitute, welche zu Gunsten von Privaten auf StaatS-
waldungen haften. Zch könnte nun nicht dazu stimmen, daß
man hicr diese Hvlzrechtsamen, welche Zubehörden zu den
Gütern sind, tellpflichtig erkläre, denn dieselben unterliegen
bereits mit den Gütern, zu welchen sie gehören, der Tellpflicht.
Das kann also auch nicht so gemeint sein, und daher ist es

nöthig, den §. zu einer deutlichern Redaktion zurückzuschicken.
Man wird eber die Staatswaldungen im Auge gehabt haben;
würde daher die Zurückweisung nicht beschlossen, so müßte man
wenigstens noch das Wort „Waldungen" beifügen.

Kernen zu Münsingen schließt aus den von den Herren
Weber und Zaggi angeführten Gründen ebenfalls auf
Zurückweisung des Entwurfs und wünscht, daß etwas Vollständigeres
vorgelegt werden möchte.

vr. Schneider, Regierungsrath. Daß eine gute Redaktion

hier schwierig ist, fühle ich gar wohl, und ich habe hier
von 5 Mitgliedern des Regierungsraths 5 Redaktionen in der
Hand, von denen keine ist wie tue andere. Indessen scheint es

mir, der Entwurf sollte genügen. Man wünscht noch das
Wort „Waldungen" beizusetzen; dann, Tit., muß man ebensogut

auch Mööser, Ackerland u. s. w. speziell beifügen. Nach
meiner Ansicht ist aber dieses AlleS im Ausdrucke „Grundeigenthum"

inbegriffen. Was die Holzrechtsame betrifft, so mußte
dieß in Bezugnahme auf das bestehende Tellgesetz aufgenommen
werden. Die betreffenden Herren Präopinant?» scheinen aber
den dritten Satz deS §. l nicht im Auge gehabt zu haben.
Derselbe lautet : „Bei der Taxation der Staatswaldungen
sind die darauf haftenden Nutzungen und Holzrechtsame für
den Staat in Abzug zu bringen. Die Holzrechtsame sind von
den Berechtigten zu verteilen." (Gesetz über das Tellwesen
vom M. Brachmonat 1823. §. t b., 2 a.i Es ist also dem-
lenigen durchaus entsprochen, was Herr Regierungsratk Zaggi
gerügt hat. Herr Regierungsratk Weber scheint einigen Zweifel
zu haben, ob es Liegenschaften gebe, welche zu Staats-
zwecken bestimmt sind. Allerdings giebt es solche: es gibt
z^B. an Seen und Flüssen, wie zu Nidau, zu Thun :c.,
öffentliche Ländkeplätze u. s. w. WaL die Pfarrhäuser betrifft,
so dienen dieselben offenbar zum Staatszwecke, denn sie bilden

einen Bestandtheil der Besoldung des Pfarrers, und ebenso

wird ungefähr eine kalbe Zuchart Garten und Pflanzland
dem Pfarrer als ein Theil seiner Besoldung gegeben. Mit-
hin fallen diese Gegenstände hier unter die Ausnahmen.
AlleS übrige Gut hingegen, wofür der Pfarrer eine Pacht
bezahlt, fallt unter das tellbare Staatsgut. Will man indessen
die Ausnahmen spezifiziren, so habe ich nichts dagegen; der
Große Rath mag darüber entscheiden. Die Hauptfrage ist aber
immerhin die, ob alles Staatsgut odne Ausnahme der
Tellpflicht unterworfen sein soll oder nur dasjenige, das zum
Erwerbe dient. Zch stimme zum Antrage, wie er ist.

von Er lach. Wem fällt die Anwendung dieseS Gesetzes

zunächst auf? Den Gemeindsbehörden. Muß man nun da

nicht voraussehen, daß die vorgeschlagene Redaktion zu einer
Menge von Zweifeln Anlaß geben werde, was man betellen
solle und waS Nicht? Dieses mag Ihnen zeigen, wie nöthig
es ist, dem Antrage des Herrn Regierungsraths Weber Folge
zu geben.

Roth zu Wangen. Dieftn Antrag müßte auch ich
unterstützen, und dann sollte man zugleich auch bestimmt sagen, daß

wenn die Pfrundliegenschaften betellt werden sollen, der Staat
die Tcllen zu bezahlen habe. BiSdabin ist ja auch die Brand
assekuranz für die Pfarrqebäude vom Amtsschaffner bezahlt worden

und nicht vom Pfarrer. Ich trage darauf an, daß zu
Beruhigung .nserer Geistlichkeit dieseS ausdrücklich erklärt werde.

Monnard. Der Staat besitzt in unserer Gemeinde zwei
hölzerne gedeckte Brücken. Diese könnten auch berellt werden,
wenn in den Ausnahmen nichts darüber gesagt wird.

Slämpfli zu Zttigen. Der Staat besitzt auch Pulvermühlen

in welchen Pulver zum Verkaufe fadrizirt wird. Mitbin

sollen diese auch betellt werden; daS geschieht aber nicht,
wenn man hier nichts davon sagt.

T slharner, Regierungs> atb, als Berichterstatter. Zch bin
bei der Redaktion dieses Entwurfes unbetbeiligt, und ich hätte
imch mit der ersten Redaktion ganz gut begnügen können.
Ma» siebt jetzt, wohin man kömmt, wenn man spccifiziren will.
Darüber ist man einmüthig, daß das voininium utila betellt
werden soll. Zm Tellgesetze sind alle Vermögensgegenstände
bezeichnet, welche der Tellpflicht unterliegen. Nun sagt man,
im Allgemeinen solle das Staatsgut gleich anderem Gute der
Tellpflicht unterliegen, mit alleiniger Ausnahme desjenigen
Staatsgutes, welches zu Staatszwecken bestimmt ist. Dieß ist

ganz einfach. Soll etwa der Staat die Kirchenchöre verteilen,
damit die Vorgesetzten bequemer sitzen können? Das ist kein
liominium utilo für den Staat. Zch glaube hier aussprechen
zu können, daß allerdings die Pfarrwohnungen mit Garten und
Hof nicht betellt werden sollen, weil diese Gegenstände dem

Pfarrer nicht angerechnet werden, und mithin der Staat keine
Miethe dafür bezieht. Alles übrige Pfarrgut aber soll verteilt
werden. Man hat gefragt, was man unter den Holzrechtsamen
verstehe u. s. w. Der Staat, als großer Domänenbesitzer,
hat eine Menge Berge, Güter u. s. w. zu welchen
Holzrechtsame gehören, die nicht immer auf Staatswaldungen haften,

sondern auf Eemeindewaldungcn u s. w. ; dieß ist nameut
lieh bei den Pfrundgütern der Fall. Diele Holzrechtsame sind
hier gemeint. Was Herr Bach hinsichtlich der Pfrundgüter
sagt, bezieht sich wesentlich auf diezenigen zu Saanen. Der
vorliegende Gesetzesvorschlag berührt diese Verhältnisse durchaus
nicht, indem hier nur von Staatsgütern die Rede ist und nicht
von solchen, welche als Korporationsgütcr angesehen werden
sollen. Zch schließe somit auf Annahme des Eefetzesvorsch'ags.

Herr D ize la n da m m a n n, um seine Meinung gefragt,
stimmt dahin, den Entwurf zu deutlicherer Redaktion nochmals
zurückzuschicken.

A b st i m m u n 7z.

Sofort zu entscheiden .6 Stimmen.
Den Entwurf zu nochmaliger Berathung

zurückzuschicken Große Mehrheit.



7 -
Vertrag des Baude par tements nebst Dekretsentwurf

über die Reorganisation des Geschäftsganges des

Baudepartements.

von Tavel, Schultheiß. Nicht im Namen des Regie-
rungsratdS, sondern lediglich als Mitglied deS'Großen Raths
möchte ich, bei der schwachen Mitgliederzakl, und da wir uns
am Ende einer ziemlich langen Session befinden, ehrerbietigst
darauf antragen, die Behandlung dieses Gegenstandes noch zu
verschieben. Schon die Eintretensfrage würde eine bedeutende

Zeit fortnehmen, und die einläßliche Berathung würde ohne
Zweifel mehrere Tage erfordern Dieser Gegenstand ist übrigens

sowohl in finanzieller Beziehung, als in Hinsicht auf die

Verwaltung im Bauwesen höchst wichtig.

von Tillier, Regierungsrath, unterstützt diesen Antrag
namentlich auch in Berücksichtigung des Umstandes, daß einer
der wichtigsten Beamten in diesem Fache erst auf's Neujahr in
Thätigkeit trete, weßdalb es wünschenswert!) sei, ihm Zeit zu
lassen, die gegenwärtige Organisation des Bauwesens genau
kennen zu lernen und sich ebenfalls ei» Urtheil über die zu
wünschenden Abänderungen zu bilden.

Zaggi, Regierungsstattbalter, will die Berathung auch
verschieben, wünscht aber, daß unterdessen die Sache noch
einmal Vorderathen und allfällig andere Anträge gebracht werden.

Zaggi, Regierungsrath, älter, erwiedert hierauf, daß, so

wie sich an einer Steigerung Niemand selbst adbiete, so auch
die vorderatdenden Behörden nicht von ihren Anträgen
zurückkommen werden, wenn nicht ein bestimmter Auftrag dazu von
Seite des Großen Raths erfolge.

Durch's Handmehr wird beschlossen, diesen Gegenstand auf
die.künftige Session zu verschieben.

Herr Vizelandamman n. Es liegt noch vor ein Vortrag
des Baudepartements über eine Verbindung zwischen dem Tes-
senberg und der Ebene, dessen Verschiebung aber von den
vorberathenden Behörden selbst gewünscht wird. Ferner liegt noch

vor ein Vortrag über den Anzug des Herrn vr. Z. Schnell,
betreffend das Verfahren der Behörden in den Gemeindeange-
legenheiten von Burgdorf. Auch diesen Gegenstand werde ich

aus Gründen, welche ich nicht andeuten will, jetzt nicht in
Berathung setzen. Drittens liegt vor der Entwurf eines revi-
dirten Großratbsreglements. So viel an mir, möchte ich die

Verichiedung dieses Gegenstandes nicht über mich nehmen und
will daher die Versammlung darüber anfragen.

von Tavel, Schultheiß, trägt auf Verschiebung dieses

Gegenstandes, der nicht so dringlich sei, an.

Durch's Handmehr wird beschlossen, die Berathung des

revidirten GroßrathSreglements ebenfalls auf die nächste Session

zu verschieben.

Wahlen in das Justiz- und Polizeidepartement.
Wahl eines Mitgliedes an die durch Entlassung erledigte

Stelle deö Herrn Professors Stettler.
Vorgeschlagen sind die Herren Fürsprecher A. Matthys und

I. Stämpfli.
Don 80 Stimmen erhalten im ersten Skrutinium:

Herr Matthys 46 Stimmen.

„ Stämpfli 15
Advokat Tschiffeli 7 »

u. s. w.

Ernannt >st somit im ersten Skrutinium durch absolutes

Mehr Herr Fürsprecher A. Matthys in Bern.

Wahl eines Supple an ten an die durch Beförderung
erledigte Stelle des Herrn Amtsnotars Haas.

Vorgeschlagen sind Herr Fürsprecher Z. Stämpfli und Herr
Notar Flügel.

Von 8k Stimmen erhalten im ersten Skrutinium:
Herr Stämpfli 58 Stimmen.

„ Grvßrath Fischer 8
,> Flügel 7

„ Tschiffeli 5
u. s. w.

Ernannt ist somit im ersten Skrutinium durch absolutes
Mehr Herr Fürsprecher 2. Stämpfli von Schwanden.

Wahl eines Mitgliedes an die durch Beförderung
erledigte Stelle deS Herrn Fürsprechers G. Müller.

Vorgeschlagen sind die Herren Fürsprecher Wenger und
Hubler.

Von 87 Stimmen erhalten im ersten Skrutinium:
Herr Wenger 48 Stimmen.

„ Hub! er 26
-, F'scher 6 „
» Tschiffeli 4 „

u. s. w.

Ernannt ist im ersten Skrutinium durch absolutes Mehr
Herr Fürsprecher G. Wenger, bisheriger Suppléant.

Wahl eines Suppléante» an die Stelle des zum Mit-
gliede ernannten Herrn Wdnger.

Vorgeschlagen sind die Herren Hubler, Fürsprecher, und
Notar Mey, Friedensrichter.

Von 86 Stimmen erhalten im ersten Skrutinium:
Herr Hubler 50 Stimmen.

»Mey ll)
» F'fther 8

u. s. w.

Ernannt ist im ersten Skrutinium durch absolutes Mehr
Herr Fürsprecher H übler in Burgdorf.

Auf die Vorträge der Justizsektion werden folgende
Ehehindernißdispensationen ertheilt:

1) der A. M. Markig, geb. Rieben von St. Stephan, zu
Pöschenried mit 82 gegen 2 Stimmen;

2) dem D. L. Campler von Eschert, Kirchgemeinde Grand-
val, mit 80 gegen Z Stimmen.

Die Genehmigung des Protokolls der heutigen Sitzung
wird durch's Handmehr dem Herrn Vizelandammann und dem

Herrn Schultheißen übertragen.

Herr Vizelandammann. Hiemit erkläre ich die erste

Hälfte der diesjährigen Wintersitzung des Großen RarbS als
geschlossen. Ich wünsche Ihnen sämmtlich eine glückliche Heimkehr.

(Schluß der Sitzung um 2 Uhr).
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